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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Außerordentliche Sitzung. 18kl.

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Mit Rücksicht auf den letztem Verhandlungsgegenstand
sind die Tit. Mitglieder deS Großen Rathes zu der bevorstehenden,

außerordentlichen Sitzung bei Eiden einberufen.

Mit Hochschätzung!

Der Großrathspräsident:

Niggeler.

1.

Bern, den 18. März 1861.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem Re-
gierungSrathe beschlossen, den Großen Rath auf Mittwoch den
3 April nächsthin zu einec außerordentlichen Sitzung
einzuberufen. Sie werden demnach eingeladen, sich an dem bezeichneten

Tage, des Vormittags um 9 Uhr, im gewohnten
Versammlungslokale deS Großen RalheS auf dem Rathhause in
Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

1) Bericht und'Anträge des RegierungSrathes und der Groß-
rathSkommission in Sachen des Ostwestbahnunternehmens.

2) Gesetzesentwurf über die Grundbücher und Pfandtitel
(letzte Redaktion).

3) Gesetzesentwurf über Erweiterung des StimmrechtS an
den Einwohnergemeinden (endliche Redaktion der ersten

Berathung).
-1) Vorträge der Justiz, und Polizeidirektion über Strafnach,

laß- und Strafumwandlungsgesuche, insbesondere dasjenige

der zum Tode vcrurtheilten Eheleute Gueniat

Auf den ersten Sitzungstag, Mittwoch den 3. April,
werden die unter Ziffern 2, 3 und 4 bezeichneten Gegenstände;
auf Donnerstag, den 4. April und allfällig folgende Tage die
Ostwestbahnangelcgenheit an die Tagesordnung gesetzt.

II.

Bern, den 23. März 1861.

Herr Großrath!

Im Einverständnisse mit dem Regierungsrathe habe ich
für nothwendig erachtet, auf das Traktandenverzeichniß der
bevorstehenden Sitzung deS Großen Rathes noch einige Gegenstände

aufzutragen, deren Behandlung und Erledigung sehr
wünschenswert!) erscheint.

ES sind dieß:
1) Vortrag der Domänen- und Forstdireklion, betreffend

Genehmigung des Compromisses über die Ausscheidung
der Rechtsverhältnisse auf dem Großen Moose.

2) Vorträge der nämlichen Direktion über KantonneinentS-
verträge.

3) Vortrag betreffend ein Ehehindernißdispensationsbegehren.

Diese sämmtlichen neuen Verhandlungsgegenstände werden
auf den ersten SitzungStag, Mittwoch den 3. April, an die

Tagesordnung gesetzt, dagegen die im Kreisschreiben vom 18.
März abhin für daS Begnadigungsgesuch der Eheleute Gueniat
bestimmte Tagesordnung auf Samstag, den 6. April, abgeändert.

Mit Hochschätzung! '

Der GroßrathSprästdenl:

Niggeler.
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Grste Sitzung.

Mittwoch den 3. April 1861.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ni g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren FrciburghauS,
Prudon und Rothenbühler; ohne Entschuldigung: die Herren
Wähler, Daniel; Bangerter, Biedermann, Bücher, Burger,
Burn, Frieden, Gobat, Guenat, Gvgar, Känel, Käser, älter;
Käser, jünger; Karlen, Johann Gottlieb; Karrer, Knechtenhofer,
Wilhelm; Knuchcl, König, Kohler, Krebs in Albligcn, Lau«

terburg, Lenz, Loviat, Lüihy, Marti, Malthys, Müller-Fcllenberg,
Müller, Kaspar; Oeuvray, Probst, Schären, Schmid, Rudolf;
Schmutz, Schon, Friedrich; Schon, Johann; Schrämli, Seiler,
Seßler, Siegenthaler, Sign, Steiner, Oberst; Stockmar,
Sträub, Tièche, Trorler, Wirth und Zwahlcn.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Ansprache:

„Meine Herren! Ihr Präsidium sah sich, im
Einverständnisse mit dem Regierungsrathe, veranlaßt, den Großen
Rath zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenzuberufen.
Der Grund dieser Einberufung ist Ihnen allen bekannt, er
liegt in den Verhältnissen der schweizerischen Ostwestbahn. ES
wäre wünschenSwerth gewesen, die Versammlung hätte früher
schon stattfinden können; indessen hat eine reifliche und gründliche

Untersuchung dieser Angelegenheit sowohl von Seite der
Negierung als von Seite Ihrer Kommission eine längere Zeit
in Anspruch genommen, als man erwartete. Gegenwärtig liegt
nun der gründliche Bericht beider Behörden vor. Diese
Angelegenheit ist allerdings von größter Wichtigkeit, indessen hoffe
ich, eS werde uns gelingen, durch unbefangene, von allen
Nebenrücksichten freie Prüfung der Verhältnisse eine Lösung
herbeizuführen, welche der Ehre und den Interessen des Kantons
entsvrichc. Neben der Angelegenheit der Ostwestbahn sind noch
einige andere Gegenstände, deren Erledigung dringend erscheint,
auf die Tagesordnung gesetzt. Voraussichtlich wird die Sitzung
nicht lange dauern. Der Große Rath wird daher im Falle
sein, sich noch im Laufe dieses oder zu Anfang des nächsten
Monats wieder zu versammeln; deßhalb wurden andere Geschäfte,
deren Erledigung ebenso wünschenSwerth wäre, nicht auf die
Tagesordnung dieser Sitzung gesetzt. Ich erkläre die
außerordentliche Sitzung als eröffnet."

Hierauf folgt die Beeidigung des neu eintretenden

Mitgliedes Herrn Friedrich Bürki, Sohn, in Word, dessen

Wahl in der Sipung vom 19. November 1869 genehmigt
worden ist. (Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen,
Jahrgang 1869, Seite 149.)

Mühlethaler verlangt und erhält das Wort, um dem
Großen Rathe anzuzeigen, daß heute der Bericht übe- den
Bezug und die Verwendung der seiner Zeit von ihm angeregten
Steuer nebst Empfangsanzeige im Weibelzimmer zur Einsicht
dcponirt liegt, mit verbindlichstem Danke von Seite deS Redners
an die Mitglieder der Versammlung, welche seinen Ruf gehört
und verstanden haben.

Tagesordnung.
Endliche Redaktion

deS Projekt-Gesetzes, betreffend Erweiterung des
StimmrcchtS an den Einwohner- und
Burgergemeinden.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungcn, Jahrgang 1869,
Seite 222 f.)

Kurz, Direktor des Innern, als Berichterstatter. Die
definitive Redaktion des Gesetzcsentwurfs über Erweiterung des
Stimmrechts an den Gemeinden lag schon in der letzten Sitzung
vor, konnte jedoch vom Großen Rathe nicht mehr behandelt
werden. Der Entwurf hat bei der ersten Berathung nicht sehr
wesentliche Aenderungen erlitten. Ich denke, Sie werden damit
einverstanden sein, daß die Redaktion artikelweise behandelt
werde. Bei s 1 wurden folgende Anträge erbeblich erklärt:
1) im ersten Alinea statt „jeder KantonS- oder Schweizerbürgcr"
zu setzen: „jeder Kantons- und jeder Schweizerbürger"; 2)
statt „Gemeinde" zu setzen: „Einwohnergemeindc" ; 3) bei
litt, a vor den Worten „eigenen Rechtens" einzuschalten:
„nach bernischen Gesetzen." Diesen Anträgen ist in der
Redaktion Rechnung gelragen Ich erlaube mir aber beizufügen,
daß im französischen Tert eine Undeuilichkeit enthalten ist,' die
zu Zweifeln Anlaß geben könnte. Die Redaktion lautet nämlich
so, daß man glauben könnte, eS wäre zu Erlangung des
Slimmrcchls an den Gemeinden die Erfüllung nur einer der
im 8 1 aufgestellten Bedingungen nöthig, während eS der
Sinn und Zweck deS Gesetzes ist, daß alle drei Bedingungen
erfüllt werden müssen. Der französische Tert wird daher in
diesem Sinne berichtigt. Der 8 1 lautet nun, wie folgt:

„Stimmberechtigt in der Einwohnergemcinde ist jeder
KantonS- sowie jeder Schweizerbürger, welcher

. nach den Bestimmungen des bernischen Gesetzes eigenen
Rechtes und im Genusse der Ehrenfähigkeit ist;. eine direkte Staats- (Grund-, Kapital- oder Einkommen-)
Steuer oder eine Telle zu den allgemeinen Vcrwaltungs-
kostcn der Gemeinde bezahlt, und

c. seit einem Jahre in der Gemeinde angesessen ist.
Von der Bedingung der einjährigen Ansäßigkeit sind

diejenigen Einwohner enthoben, welche der. Gemeinde nach
litt. 6 Teilen bezahlen.

Im neuen KantonStheil sind auch diejenigen KantonS-
und Schwcizerbürger stimmberechtigt, welche außer den unter
n und c bezeichneten Requisiten ein Vermögen oder ein
Einkommen besitzen, welches im alten Kantonstheile der Besteurung
unterworfen wäre.

Der § 1 wird nach Antrag deS Regierungsrathes
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



Herr Berichterstatter. Bet § 2 wurden laut dem

Protokolle folgende Anträge erheblich erklär«: t) im ersten

Alinea nach dem Worte „können" einzuschalten: „KantonS-
und Schweizerbürger"; 2) bei iitt. a statt deS Schlußsatzes
„und welche u. s. w," zu setzen: „und welche nach bernischen
Gesetzen mehrjährig, im Genusse der Ehrenfähigkeit und seit

einem Jahre in der Gemeinde angesessen sind" ; 3) das Requisit
der Mehrjährigkeit und Ehrensähigkeit auch für die Pächter-
(litt c) aufzustellen; 4) bei litt, c einen Zusatz auszunehmen
deS Inhaltes: „ausgenommen sind die Pachtverhältnisse, die

sich auf Gemeindenutzungen bezi-hen"; 5) festzusetzen, daß be>

vormundcte Steuerpflichtige sich durch ihren Bormund an der
Gemeinde vertreten lassen können. Alle diese Anträge sind in
der neuen Redaktion berücksichtigt, mit Ausnahme deS letzten.
ES stellte sich nämlich bet näherer Untersuchung heraus, vaß
eS nicht nothwendig ist, eine solche Bestuumung aufzunehmen,
indem dieser Punkt im § 22 deS Gemetndegesetzes vorgesehen
ist, daß Bevormundete ihr Sttmmrechl ausübe» können, nämlich
durch ihre Bormünder. Der § 2 laute, nun also:

„Ueberdieß können, sosern sie KarftonS- oder Schweizerbürger

sind, das Slimmrechi in der Emwohnergemeinde ausüben:
s. unadgetheilte Söhne, deren Eltern eine direkte SlaatSsteuer

oder eine T>lle zu d»n allgemeinen BerwaltungSkostcn der
Gemeinde bezahlen, und welche nach bernischen Gesetzen

mehrjährig, im Genusse der Ehrentähigkeft und seit einem

Jahre in der Gemeinde angesessen sind;
b. außerhalb der Gem>inde wohnende, aber in derselben

tcllpflichtige Personen, welche nach bernischen Gesetzen

eigenen Rechtes und im Genusse der Ehrensähigkeit sind;
c. Pächter von im G>meindSbezirke liegenden Grundstücken,

für welche die Grundsteuer oder eine Telle zu den
allgemeinen Verwaltungskosten der Gemeinde bezahlt wird,
sofern dieselben nach bernischen Gesetzen eigenen Rechtes
und im Genusse der Ehr-nfähigkeit sind.

Ausgenommen sind diejenigen, welche Gemeindeland von
Nutzungsberechtigten in Pacht genommen haben "

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei § 3 wnrde nur ein Antrag
gestellt und erheblich erklärt, welcher dahin geht, den unabge-
theilten Söhnen, die mehrjährig und ebrensähig sind, das
Stimmrecht einzuiäumen. Diesem Antrage ist durch folgende
Redaktion deS 8 3 Rechnung getragen:

„Stimmberechtigt an der Burgergemetnde sind diejenigen
OrtSburger, welche

s. eigenen Rechtes, sowie im Genusse der Ehrensähigkeit sind;
t, unadgetheilte Söhne von Burgern, sosern sie mehrjährig

und im Genüsse der Ehrensähigkeit sind.
Ausgeschlossen vom Stimmrechle an der Burgergemeinde

sind die OrtSburger, welche besteuert oder einem WirrhS-
hauSverbote unterworfen sind.

In den gemischten Gemeinden sind nur diejenigen
OrtSburger stimmberechtigt welche die Eigenschaften besitzen, über
die sich die Einsahen auszuweisen haben."

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Xagblatt des Großen Rathes ts«t.

S

Herr Berichterstatter. Der 8 4-bleibt unverändert
mit der einzigen Modifikation, daß das Wort „Dekret" durch
„Gesetz" ersetzt wird.

Genehmigt, wie oben.

Das Präsidium zeigt eingelangte Vorstellungen an,
welche im Verzeichnisse am Schlüsse der Session aufgezählt sind.

Vorträgt der Direktion der Domänen und Forsten.

Kompromiß

über

die Ausscheidung der Rechtsverhältnisse am großen
Moose und Verthcilung desselben zwischen
dem Staate Bern und sämmtlichen mooSbe-
rechligten Gemeinden.

Pmlliàar-Verirag.

Die unterzeichneten Gemeinden und Korporationen, welche
dem miifolgcnden Kompromiß beigetreten sind, verpflichten sich

unter einander und gegenüber denjenigen in demselben namentlich
aufgeführten Gemeinden, welche allfällig ihren Beitritt
verweigern würden, die Aufhebung und Ablösung deS WetbgangS,
die Ausscheidung und Verthcilung deS MooSgebietS auf dem

Clvilwege zu verfolgen und für die daherigen Kosten
gemeinschaftlich etnzustehn.

Also beschlossen von der von Ausgeschossenen aller mooS-
berechiigtcn Gemeinden besuchten Versammlung in Kallnach
den 13. August 1860.

(Unterschriften.)

Ziompromisi-Arsiunde.

Einleitung.

Durch Konkordat zwischen den hohen Ständen Bern und
Freiburg vom 18. und 21. Juli 1854 über die Ausscheidung
der Rechtsverhältnisse auf dem großen MooS und die auf
Grundlage drSselbrn staitgefundenen Entscheidungen der bundeS«
gerichtlich bestellten Spezialkommisston und des hohen Bundesgerichts

wurde die Eigenthums- und NutzungSgrenze zwischen
den bernischen und freiburgischen MooSantheilhabern festgestellt,
wöbet die Ptarrgemeinden St. Plaise und Cornaur,, Kantons
Reuenburg, und die waadtländischen Gemeinden Champmartin,
Cudnfin, Mur und Vallamand für ihre auf dem großen MooS
in Anspruch genommenen Rechte ebenfalls auf den, den bernischen
Berechtigte» zugeschiedenen MooSantbcil angewiesen wurden.

In 8 2(1 deS angeführten Konkordats wurde ferner bestimmt,
daß die Aufhebung der Gemeinschaft auf dem jedem Theil
zugeickiebeiien MooSbezirke, die Vertheilung desselben unter die
betreffenden Gemeinden und Berechtigten, und die allsällige
Ablösung oder Aufhebung des WeidgangS nach der Gesetzgebung
deS KamonS zu geschehen habe, in dem der größere Theil des
Bezirks liege.

Die nachstehenden Kontrahenten, nämlich:
2
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1 Die Regierung des Kantons Bern, Namens deS Staats,
2. Die folgenden bernischen Gemeinden, und zwar sowohl

Einwohner- als Burgergemeinden, insofern letzlere bestehen,

als: Bargen, Brüttelen, Bühl, Epsach, Erlach, Finger-
hennen, Gäserz, GalS, Gampelen, Golalen, Gurbrü,
Hagnek, Ins, Kallnach, Lülcherz, Mullen, Müntschemier,
Niedcrried, Sisclen, Täuffelen - Gerlafingen, Treiten,
Tschugg, Binelz, WalperSwyl und Wyleroltigen.

3. Die Einwohnergemeinden Aarberg und Kappelen, bezüglich
deS von ihnen beanspruchten TorfgrabungsrechtS.

4. Die ncuenburgischen Psarrgemeinven St. Blaise und
Cvrnaur, bezüglich ihres Weivrechts für 29 Srück Vieh,
und deS Rechts aus 25 Fuder Luche, und endlich

5. die waadtlânvischen Gemeinden Champmartin, Cudrefin,
Mur und Vallamand, bezüglich ihres Wervrechlö auf dem

gemeinen MooS für Pferde;
in der Absicht:

die Gemeinschaft auf dem bernischen Theil deS großen MooseS
aufzuheben, was durch gütliche Uebereinkunft bis dahin nicht
bewirkt werden konnte,

haben sich vereinigt,
die AuSmittlung ihrer Ansprüche, die Ausscheidung und Per«
theilung des berntschen Moosantheils unter sich, mittelst eines
schiedsgerichtlichen Verfahrens vor sich gehen zu lassen, und sie

schließen zu dem Ende folgenden

Kompromiß.

Schiedsgericht.
8 i.

Die Ausscheidung aller ihnen zustehenden Obcreigenthums-
und Nutzeigenihumsrechte, Dienstbarkeitcn und Nutzungsrechte
im bernischen Theile des großen Mooses wird in erster Instanz
einem Schiedsgerichte übertragen, bestehend aus folgenden
Personen:

n. Herr BundeSrichter Gottlieb Jäger, in Brugg, als
Obmann;

t». H-rr BczirkSammann Hünerwadel von Lenzburg;
c. „ Nationalrath I. R. Vogel von Wangen.

DaS Schiedsgericht ist ermächtigt, einen Sekretär beizu-
ziehcn.

8 2.

Durch das Wegfallen eines oder mehrerer Schiedsrichter
fällt der Kompromiß nicht dahin, sondern eS wird bestimmt,
daß für einen solchen Fall der Appellations- und Kassationshof
deS KantonS Bern die nöthigen Ersatzwahlen in das crsttn-
stanzliche Schiedsgericht zu treffen hat, wozu jedoch nicht
Angehörige der Kantone Bern, Neuenburg und Waadt gewählt
werden sollen.

Streitpunkte.

8 3.

DaS Schiedsgericht hat die Begründtheit und den Umfang
aller Ansprüche der komrahirenden Parteien auf das große
Moos zu ermitteln und zu würdigen, und hienach zu
entscheiden :

1. ob Grundstücke, auf welche von den Kontrahenten spezielle
EigenihumSrechte geltend gemacht worden, in den Bereich
deS zu veriheilenden Moosgebietes fallen ober nicht;

2. ob dem Staate Bern irgend eine Entschädigung für seine
Rechtsansprüche gebührt, und bejahenden Falls, in welcher
Weise diese Entschädigung zu leisten sei;

3. ob die Gemeinden, welche bereits Einschläge oder Separat-
möser benutzen, sich dieselben bei der Moosvertheilung
ganz oder iheilwetse als Vorempfang anrechnen lassen
sollen;
für welche Anzahl von Jucharten und an welcher Stelle
jede betheiligte Partei anzuweisen sei, und

5. über die nöthigen Zu- und Bonfahrten und Abzuggräben.

8 4.

Das Schiedsgericht beider Instanzen ist bet seinem
Entscheide nicht an das strenge Recht gebunden, sondern cS soll
bei denselben die bestehenden Verliältnisse und Uebung mit
Billigkeit berücksichtigen; unter Anderm wird gewünscht, es
möchte keine am Moos gelegene mooSbercchngte Gemeinde von
dem in ihrer Nähe befindlichen Moosbooen verdrängt werben.

8 5.

Auch sollen die bisher von den Gemeinden benutzten
Einschläge und Separainiöser denselben in der Regel als
Eigenthum zugeschieben werben, wenn nicht mit Rücksicht auf
eine rationelle Venhetlung andere Verfügungen unumgänglich
nothwendig sinv.

Verfahren.
8 6.

Dem Schiedsgerichte liegt die Regelung des Verfahrens
ob, welches dasselbe für die Lösung seiner Aufgabe, vtc
Untersuchung unv den Entscheid der streitigen Punkte einhalten will,
ohne daß cS hierbei an die Vorschriften deS § 379 P. gebunden

ist.

8 7.

Die Fristbestimmung des 8 373 P. ist für den vorliegenden

Fall aufgehoben; das Schiedsgericht ist für die
Untersuchung und die Beurtheilung der ihm übertragenen Streitsache
an keine Frist gebunden. Dasselbe wirb aber ersucht, seine

Verrichtungen mit Beförderung zu beginnen und an das Ende
zu führen.

8 3.

DaS Schiedsgericht eröffnet seinen Entscheid allen betheiligten

Parteien nach den Bestimmungen deS 8 382 P. Nach
der Eröffnung desselben hat eS die sämmtlichen Akten beim
Gerichtöprästvenlen von Erlach zu bepomren, wo dieselben bis
nach Ablauf der Htppellalionöfrist zur Einsicht aller Belheitigten
verbleiben.

8 9.

Ueber den Entscheid, deS erstinstanzlichen Schiedsgerichts
kann die Appellation an den Appellations- unv Kassationshof
des Kantons Bern erklärt werben; fie ist unter Angabe der
Beschwerbepunkte, lHuueichung allsälliger neuer Akten und
Bezahlung der AppellattonSgebühr binnen 39 Tagen von der
Eröffnung des Entscheids an den Gerichtspräsidenten von Erlach
zu erklären.

8 t0.

Wird über den schiedsrichterlichen Entscheid binnen der
Frist von 39 Tagen, von seiner Eröffnung an, von keiner
Partei appcllirt, so erhält derselbe die Wirkung eines
rechtskräftigen Urtheils.



8 it.
Der Appellations- und Kassationshof, als oberstes

Schiedsgericht, beurtheilt die eingelangten Appellationsfälle auf
Grundlage der vom erstinstanzlichen Schiedsgericht gesammelten,

oder von den Parteien in's Recht gelegten Akten und nach
Anhörung der Parteien. Derselbe kann jedoch noch alle ihm
nöthig'scheinenden Ergänzungen anordnen.

Nachdem der Entscheid in Rechtskraft erwachsen sein wird,
ist die Feststellung und definitive Bezeichnung der Grenzen der
zugcschiedenen Grundstücke sowie der nöthigen Zu - und
Vonfahrten und Abzuggräben durch das erstinstanzliche Schiedsgericht,

bei'r erfolgten Appellation aber durch den Appellationsund
KassationShos anzuordnen.

§ 13.

Die Entschädigung der Mitglieder des Schiedsgerichts
und die Kosten deS erstinstanzlichen Verfahrens werden vom
Staate Bern vorgeschossen. Nachdem die Ausscheidung in
Rechtskraft erwachsen ist, werden die Kosten durch das Schiedsgericht

bestimmt und nach Maßgabe der definitiv zugeschiedencn
Werthe auf alle Betheiligten vertheilt

Wem die AppellationSkosten auffallen, entscheidet der

Appellations- und KassationShos.

8 14.

Durch die Zuscheidung der den bernerschen Gemeinden
zukommenden RechtSantbetle werden die Rechtsverhältnisse
zwischen den Einwohner- und Burgergemeinden nicht präjuvizirt,
sondern eS fällt die Beurtheilung derselben dem gesetzlichen

Verfahren anheim.

Schlußbestimmung.
8 15.

Für den Fall, daß eine gütliche Uebereinkünft zwischen
dem Staate und den hier milverhandelnden Gemeinden, bezüglich
des vom erstern in Anspruch genommenen ObereigenthumsrechtS
und dem Loskaufe desselben zu Stande kommen würde, bevor
das Schiedsgericht seinen Entscheid ausgefällt hat, fallen die
Bestimmungen dieses Kompromisses in soweit sie die Ansprüche
des Staates zum Gegenstande haben, dahin.

Dagegen hat daS Schiedsgericht dann zu entscheiden,
in welchem Verhältnisse die betheiligten Gemeinden an die

etwaige Loskaufsumme für das Obercigenthumsrecht beizutragen
haben werden.

Also beschlossen an der von AuSgeschossenen aller mooS-
berechtigten Gemeinden besuchten Versammlung, in

Kallnach, den 13. August 1860.
(Unterschriften.)

Der Regierungsrath stellt den Antrag, der Große
Rath möchte dem vorstehenden Kompromiß seine Ratifikation
ertheilen.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als Be«
richterstaticr. Der vorliegende Vertrag hat die Ausscheidung
der Rechtsverhältnisse auf dem großen MooS zum Zweck. Der
Entwurf wurde den Mitgliedern des Großen Rathes schon in
der letzten Sitzung ausgetheilt. Erlauben Sie mir einen kurzen
Rückblick auf die Entwicklung der fraglichen Rechtsverhältnisse.
DaS große MooS, auch ChablaiS-MooS genannt, bildet eine
große Ebene, die sich von Aarberg hinweg bis an den Mur-
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tcnsee, die Broye und den Neuenburgersee ausdehnt. Diese
Ebene ist im Norden durch eine Hügelreihe begrenzt, an der
die Dörfer Gampelen, Gals, Ins, Müntschemier, Treiten,
Finsterhennen und Siselen liegen; im Süden durch eine andere
Hügelreihe, an der die Dörfer Galmitz, KerzerS, Gurbrü,
Golaten, FräschelS, Kallnach und Niederried liegen. DaS
große MooS hält zirka 12,000 Jucharten und zerfällt nach
seinen rechtlichen Verhältnissen, seiner Benutzungsweise und
seinem Werth in zwei ganz verschiedene Abtheilungen, nämlich
in die Einschläge und daS gemeine Weidmoos. Die Einschläge
lehnen sich zu beiden Seilen an die Hügelreihen an. Wegen
ihrer etwas höhern Lage sind sie den Ueberschwemmungen
weniger ausgesetzt, sie werden deßhalb als urbares Land benutzt
und haben einen größern Werth als der andere Theil des
großen Mooses. Die Einschläge sind meistens durch Gräben
oder Hecken abgegrenzt, sie hallen zirka 4000 Jucharten, also
annähernd einen Dritlheil der Moosfläche DaS gemeine
Moos liegt zwischen den Einschlägen und hält 8103 Jucharten.
Das Wetdmoos ist eine unwirthdare Fläche und produzirt
wenig anderes als schlechtes Heu und dünne Lische, an wenigen
Orten etwas Torf. Das Moos wird von den Nutzungsberechtigten

gemeinsam geweidet und zum kleinern Theil auch
geheuet. In historisch-rechtlicher Beziehung ist anzuführen,
daß daS große Moos im eilfien Jahrhundert als Nnchsland
angesehen und um diese Zeit getheilt wurde; der eine Theil,
die jetzigen MurtnerbezirkSgemeinden, blieb unmitielbareS
Reichsland, der andere Theil kam als Lehen an die Grafen
von Neuenburg. Im Laufe der Jahrhunderte ging das MooS
durch Erbfälle und Theilung auf verschiedene Lehnherren über,
unter anderm an die Grafen von Neuenburg, Aarberg, Nidau,
an daS Kloster St. Johannsen, die Herren v. Erlach u f. w.
Durch Eroberungen, Käufe und Verpfändungen kamen die
Herrschaften Erlach, Nidau und Aarberg im fünfzehnten
Jahrhundert an den Kanton Bern. Hiedurch wurde Bern Grundherr

eines beträchtlichen Theils deS großen Mooses, auf ähnliche

Weise Freiburg Grundherr eines Theiles desselben durch
Erwerbung der Siadt und Herrschaft Murten. DaS
Verhältniß der beiden Regierungen zum großen Moose läßt sich in
folgenden Punkten zusammenfassen: 1) beide Regierungen
übten auf dem Moose die hohe und niedere Gerichtsbarkeit
aus, sie beurtheilten die Streitigkeilen, welche zwischen Gemeinden

und Privaten entstanden, durch Abgeordnete beider Kantone,
und das Resultat dieser Verhandlungen wurde jeweilen in
Spruchbriefen dokumemirt; 2). beide Regierungen ertheilten
ihren Angehörigen Konzessionen zu Einschlägen, was mehrere
Male in großem Maße geschah; 3) beide Regierungen machten
Vergabungen an Rechten und Einschlägen zu Gunsten von
Pfründen und Schulen. Im Jahre 1835 wurde die Grenze
zwischen den Kantonen Bern und Freiburg festgesetzt, dabei
aber ausdrücklich bestimmt, daß diese Grenze nur die Landeshoheit

und Gerichtsbarkeit betreffe, hingegen auf die
Eigenthums- und Nutzungsrechte des Mooses keinen Einfluß haben
soll. Die Konzessionen von Weidrechten und Einschlägen und
die Vergabungen an Pfründen und Schulen konnten die
Regierungen nicht kraft ihrer Landeshoheit oder Gerichtsbarkeit
machen, sondern sie sind Ausflüsse ihrer EigenlhumSreckte auf
das große Moos. Dieses Eigenthum ist aber sehr beschränkt
durch die NutzeigenthumSrechte, Dienstbarkeiten und Nutzungsrechte

von Gemeinden und Privaten. In der Art und Weise,
wie der «Staat sein Eigenthumsrecht und die daraus entspringenden

Befugnisse geltend machte, zeigte sich die größte
Verschiedenheit. Es finden sich Urkunden, in denen den Gemeinden
und Privaten MooSeinschläge als volles Eigenthum verliehen
wurden; in andern wurde vas ObereigenthumSreckt vorbehalten;
in allen seit dem sechszehnten Jahrhundert ertheilten
Konzessionen wurde deutlich und klar das Eigenihum des
Staates an Grund und Boden vorbehalten. Ueber das
Ganze ließe sich eine wahre Musterkarte aller feudalen
Formen aufstellen : Erbpacht, Zeilpacht, venheilteS
Eigenihum, Verleihungen auf Wohlgefallen rc. Im Ganzen



8

zerfallen die Rechte, welche auf dem Moose haften, ihrer Natur
und ihrem Umfange nach in zwei Hauptmassen. Erstens in
die einer gewissen Zahl von Gemeinden und Privaten theils
widerruflich, theils unwiderruflich ertheilte, mehr oder minder
ausschließliche Befugnis zur beliebigen Benutzung gewisser
MooSparzellen. Hieher gehören vie Einschläge und Separal-
mövser. Diese Klasse zersällr wieder in drei Abtheilungen:
Erstens in Ansprüche auf eigenthümlichen Besitz solcher
MooSparzellen, welche nicht mehr als integrirendc Theile deö großen
Mooses betrachtet werben können; sie müssen aber desimliv
ausgeschieden werden, damit das Moosgedlel^ausgemmelt
werden kann, das in die Ausscheidung zwischen Staat und
Gemeinden fällt. Auf diese Moosthetle bezieht sich vorzüglich
die Ziff. 1 von K 3 der vorliegenden Kompromißurkunde. Dre
zweite Abtheilung bemfft Ansprüche auf unwiderrufliche und
aud ausschließliche Nutzungsrechte auf gewisse MooSparzellen.
Hier herrsch! der Cbarukler einer lehenähnlichen Verleihung
vor und zwar einer Perlechung auf alle Zeiten und meist gegen
Entrichtung eines Zinses oder einer jährlichen Anerkennungsgebühr

oder eines unadlöslichen Bodcnzinses, analog den Erb-
leyen oder ErbzinSgutern. Wichtig für den Charakter dieser

Konzessionen ist die Bestimmung, daß diese Einschläge in keinem

Wege verkauft, verhandelt noch veisetzt werden sollen. Fast
die meisten Konzessionen vom Jahie l81t) bis Ende dcS vorigen
Jahrhunderts tragen diesen Charakter. Die dritte Abtheilung
betrifft Ansprüche aufwiderrufllche,jedoch ausschließltcheNutzungS-
rechle an gewissen MooSparzellen. Ihrer rechtlichen Natur
nach bilden diese Konzessionen ein geihetlres Eigenthum, dem
Siaale gehört das ckoiiiililuirr ckirectum, den Gemeinden daö
llumirirum utile. In diesen Konzessionen wurde die Bedingung
aufgenommen, daß diese Einschläge nach Gulfindcn wieder
zurückgenommen werden können. Streng genommen, wäre der
Siaai somii berechtigt, dieselben wieder aufzuheben und zum
gemeinen Moos zu schlagen. In diese Abtheilung gehören die
meisten Konzessionen seil dem Jahre 1785 bis auf die neuere
Zeit. So wurden an Gemeinden und Schulen circa 1666
Jucharlen vergeben. Die zweite Hauptklasse von RutzungS-
rechten umfaßt das einer großen Zahl von Gemeinden
gemeinschaftlich zukommende Recht, aus dem ganzen großen Moose,
mit Ausnahme der Einschläge, mit eigenem Vieh zu weiden
und für den eigenen Bedarf Heu und Ltsche zu sammeln. Ueber
diese gemeinschaftlichen Nutzungen besteht ein NutzungSregle-
ment und wird die polizeiliche Aussicht durch zwei MooSin-
spektoren ausgeübt, die vom Staate besoldet werden. Ein
großer Schrill zur Bereinigung und Ausscheidung dieser
verwickelten Rechtsverhältnisse erfolgte im Jahr 1854. Durch
daö Konkordat zwischen den Ständen Bern und Freiburg vom
28. November >854 wurden nämlich die Eigenthums« und
NutzungSrechie auf daS große MooS, so weil dasselbe Gegenstand

gemeinschasilicher Berechtigung war, ausgcmiitelt und
dann die NutzungSgrcnze zwischen den bernischen und frei-
burgischen Moosamheilhabern festgesetzt. Mit dieser Ausscheidung
wurde eine bundesrälhliede Kommission betraut, bestehend aus
den Herren BundeSrickler Jäger von Brugg alS Obmann,
Bezirksamtmann Hünerwadel in Lenzburg und RegierungSrach
Fröhlicher von Solothurn. Zuerst erließ die Kommission eine

Aufforderung an alle Moosberechligten zur Eingabe ihrer
Rechtsansprüche mit der Androhung, daß die Nlchielngabe inner
der bestimmlen Frist als Verzicht auf jeden Rechtsanspruch
auf daS große Moos angesehen werde. Inner der angesetzten
Frist langten auS den vier Kantonen im ganzen 143 Ansprachen
ein, welche sich folgendermaßen vertheilen:

Bern. Neuenburg. Waadt. Freiburg. Total
1. Ansprachen auf das Heu-

und Weidrecht am
gemeinen MooS: 29 2 4 14 49

2. Ansprachen auf das
Recht. Torf zu graben
auf dem Moos: 2 1 - — 3

3. Ansprachen auf das
NutzungSiecht an
einzelnen MooSparzellen: 23 1 — 4 33

4. Ansprachen auf daS
Eigenthum an einzelnen
MooSparzellen: 57 — — 1 53

Zusammen: 116 4 4 19 143

Nach Prüfung der eingelangten Ansprachen und darauf
bezüglichen Urkunden und Beweisschrifien schritt die Kommisston
zum Entscheide über die Bcgründlheit derselben. Durch
allseitige Verständigung wurde dann festgesetzt, daß die Ansprachen
zweiter, dritter und vierter Klasse nicht als Theilungsfaktoren
in Betracht fallen sollen. Als wichtige Entscheide der
Kommisston führe ich an: 1) Die Burgergemeinde Neuenburg
erhielt für ihre Ansprüche daS Rondet als ausschließliches
Eigenthum und ist somit ausgewiesen; 2) die waadtländischen
Gemeinden Champmartin, Cüdrefin, Mür und Vallamond,
sowie die neuenburgtschen Psarrgemeinven St. Blaise und Cornaur
sollen mit ihren Ansprachen auf denjenigen Theil des MooS-
gebielcS verwiesen werden, welcher den bernischen MooSberech-
tigten zugeschieden wurde; 3) die freiburgtsche Moosgemeinve
verzichtet auf das EigenthumSrccht dcS den bernischen Berechtigten

zugeschtedcnen MooSantheilS und umgekehrt. Hierauf
wurde durch Entscheid vom 31 Dez. 1857 die NutzungSgrcnze
in der Weise festgestellt, daß den Moosberechtigten der Kantone
Bern, Waadt und Neuenburg zugeschieden wurde:

1. das ganze MooSgebtel, welches im Kanton
Bern liegt 4913 Juch.

2. ein Abschnitt dcS KantonS Freiburg zwischen
der Grenze und der Broye, anstoßend an
daS Rondet 138 „

3. ein zweiter Abschnitt im Kanton Freiburg,
daS sogenannte MööSli und die Müntschc«
mier-Krümme 39 „

Im Ganzen 5145 Juch.

Diese Ausscheidung und die daherigen Entscheide der bundeS«

gerichtlichen Spezialkommission und des Bundesgerichts bilden
die Grundlage, auf die jede wettere Bereinigung der
Rechtsverhältnisse sich stützen muß, so auch der vorliegende
Kompromiß. Schon während dcS Verlaufs dieser Verhandlungen
wurde vielseitig von den bcrnischen Berechtigten der Wunsch
geäußer«, eS möchte eine endliche Ausscheidung aller Rechts.
Verhältnisse auf dem bernischen Theile deS MooseS stattfinden
zum Zwecke, daß jedem Berechtigten ein bestimmter Theil deS

MooseS als freies Eigenthum zugeschieden werde. Die Noth--
wendigkeit einer solchen Maßregel ist einleuchtend. So lange
das MooS noch Gegenstand gemeinsamer Nutzung ist, bleibt
der Ertrag ein höchst geringer; er ist so gering, daß einzelne
Gemeinden im Interesse ihrer Milchwirihschaft schon seit

längerer Zeit kein V«eh mehr auf das MooS treiben und eS

vorziehen, durch elne intensivere Bewirthschaftung ihrer Wiesen
und Felder den Ausfall zu decken. Diese Gemeinden werden
faktisch um ihr Nutzungsrecht verkürzt, ebenso die ganze ärmere

Bevölkerung, welche kein Vieh auf die Weide treiben kann.
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Ausnahme der Gemeinde Gals. Den Bemühungen der Direktion
unv ver Verwendung des Herrn Regierungsstallhalter Hartmann
von Erlach gelang eS, die Gemcinve GalS nachträglich zum
Beitritt zu bewegen. Am 18. und 19. November 1360 fand
endlich die Unterzeichnung des Kompromisses vurch die Bevoll-
mâchligten der Gemeinden statt und am 23 gleichen Monats
genehmigte der RegierungSraih den Kompromiß unter Vorbehalt
der Ratifikation durch den Großen Rath. Es kann sich heute
nicht um eine artikelweise Berathung deS Kompromisses
handeln, sondern der Große Rath hat denselben entweder zu
genehmigen oder zu verwerfen. Namens deS RegierungSraiheS
empfehle ich Ihnen denselben zur Genehmigung in der
Ueberzeugung, daß Sie dadurch ein schönes, nützliches Werk fördern.

Der Antrag des RegierungSraiheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Geht daS WeidmooS als freies Eigenthum an die Berechtigten
über, so wirb in Kurzem eine rationellere Bewirthschaftung
eintreten und bei mir fleht die Ueberzeugung fest, daß dasselbe
einzig durch die Theilung auf einen sechsfach höhern Ertrag
gebracht werden wird Die Ausscheidung hat aber noch eine

andere Bedeutung. So lange das MooS noch Eigenthum des

Staates ist und die Rechtsverhältnisse im gegenwärtigen ChaoS
belassen werden, wird die dortige Bevölkerung alle Schrille der
Regierung zur Anbahnung einer Entsumpfung mit Mißtrauen
aufnehmen, weil ihr Ziel und Tragweile eines solchen
Unternehmens nicht klar vor Augen liegen. Durch die
Ausscheidung und Theilung aber werden die Betheiligien direkt in
Mitleidenschaft gezogen; sie wissen, daß die Entsumpfung ihrem
Eigenthum zu gut kommt; die seeländische Bevölkerung ist
intelligent genug, den großen Rügen eines solchen Unternehmens
zu begreifen, und ich habe die Ueberzeugung, daß es die

Ausführung bedeutend erleichtern wird. Die große Unklarheit der
Rechtsverhältnisse gab im Verlauf der letzten drei Jahrhunderte
Veranlassung zu häufigen Streitigkeiten, die meistens der Art
waren, daß mehrere Interessenten dabei ProzeßroUen übernehmen

mußten, u. A. auch der Staat für sein EigenihumSrccht.
Gedenkt man der vielen Verlornen Zeit, des Unfriedens und
deS Hasses, die durch solche Streitigkeiten hervorgerufen werden,
ferner der fatalen Stellung deS Staates, wenn er als FiSkus
steis mit Gemeinden und Privaten prozediren muß, so kann
die Wohlthat einer Bereinigung dieser Verhältnisse mit Recht
ebenso hoch angeschlagen werden, als die materiellen Vortheile.
Wer nur einigermaßen die Rechtsverhältnisse auf dem großen
Moose kennt, wird leicht begreifen, daß eine Ausscheidung auf
dem Wege deS gewöhnlichen gerichtlichen Verfahrens nicht zum
Ziele geführt hätte; eS hätte zu einer Reihe von Prozessen
geführt, deien Lösung die jetzige Generation kaum erlebt hätte.
Im Wunsche der Bevölkerung lag eS, die Ausscheidung auf
dem Wege der Gesetzgebung herbeizuführen. Die Domänendirektion

arbeitete einen GeseyeSeniivurf aus, der analoge
Bestimmungen enthält, wie das Konkordat von 1854, unv eine

Versammlung von Abgeordneten der Moosgemeinden, welche
am 22. August 1859 in Kallnach stattfand, stimmte diesem
Entwürfe bei. Verfassungsmäßige Bedenken bewogen jedoch
den RegierungSraih, dem Projekte keine weitere Folge zu geben.
Die Domänendirekiion entschloß sich nun, den Weg des
Kompromisses zu versuchen, und berief nach einläßlichem Studium
dieser Frage und nach mehrern Besprechungen mit einflußreichen
Männern jener Gegend eine Versammlung von GemeinbeauS-
geschossenen auf den 30 Juni 1800 nach Brüttelen. Dort
wurde mit Einstimmigkeit beschlossen, die Ausscheidung der
Rechtsverhältnisse sei einem Schiedsgerichte zu übertragen; als
Schiedsrichter wurden die Mitglieder der bundesgerichtlichen
Spezialkommisston von 1854 bezeichnet. Ferner wurde
angenommen, daß dem Kompromiß die an der Kallnacherversamm-
lung vom 22. August 1859 vereinbarten Grundsätze als Grundlage

dienen sollen. Mit der Ausarbeitung deS Kompromisses
wurden beauftragt: die Herren Großraih Sign von Erlach,
Fürsprecher Käncl von Aarberg und meine Wenigkeit. Der
von dieser Kommission ausgearbeitete Kompromiß Entwurf
wurde sofort den Gemeinden schriftlich mitgetheilt. Am 13.
August 186tt traten die Gcmeindeausgefchossenen zur Berahuttg
deS Entwurfs wieder zusammen und der vorliegende Kompromiß
ist das Resultat dieser Berathung Die Herren Jäger und
Hüuerwadel halten sllr den Fall deS Zustand.kommens eines
Kompromisses die Annahme der Wahl erklärt, Herr Fröhlicher
dagegen abgelehnt An seiner St-lle wurde in Kallnach Herr
Naiionalraih Vogel von Wangen als dritter Schiedsrichter
bezeichnet. Der Kompromiß wurde üun den Gemeinden nochmals

mitgetheilt mit der Aufforderung, innerhalb einer
gegebenen Frist denselben an gesetzlich publiürten Gemeindeversammlungen

zu berathen und aus rcebtSverbindliche Weise den
Beitritt zu erklären oder denselben zu verweigern. Bis zum
15. Oktober waren die Erklärungen sämmtlicher Gemeinden
eingelangt, alle erklärten den Beitritt zum Kompromiß mit

Tagblalt des Großen Rathes t8St.

KantonnementSverträge.

1) LoSkaufvertrag mit den Stock- und Zahlbau
m rechtsbesitzcrn in der Eggknubelwaldung d.d.

25. Hornung und ^2 März 1861, welcher die Ablösung der
fraglichen Rechte um die Gesammlsumme von Fr. 33,550
stipulirt.

Der Eggknubclwald hält 52'/z Jucharten; Normalzuwachs
s/,o Klafter, jetziger Ertrag nur ?/,« Klafter; Schätzung des

gegenwärtigen HolzvorraiheS: Fr. 45.030; Zahl der Schei-
baumrechte 01, welche nun zu Fr. 550 per Recht losgekauft
werden sollen.

2) Kantonnement mit der Bäuert - Burgergemeinde
Hasli bei Fruiigen vom 28. Hornung und 23. März 1861,
wodurch dem Staate ein Waldbezirk von 7 Jucharten 184
Q.-Fuß zugeschieden wird.

Die Bäuertwaldungen halten 102 Jucharten, der jährliche
Ertrag wird auf 51 Klafter geschätzt. Zehnjähriger Durchschnitt

der Nutzungen der Bäucriberechtigten: 76» ,<> Klafier,
Nutzung deS Staates 4 Klafter, deren Gegenwerlh nun die

ausgeschiedene Waldparzelle bildet.

3) Kantonnement mit der Etnwohnergemeinde In«
nertkircken vom 5 Hornung 1861, wodurch der Staat für
alle Eigenthums- unv Nutzungsrechte in den dortigen
Waldungen mit Fr. 5000 ausgewiesen wird.

4) Kantonnement mit der Einwohner, und der Bur-
gergcmeinde Reichenbach vom 18. Januar mit Nachtrag
vom 19. Februar 1861, wodurch die Eigenthums- und Nutzungsrechte

deS Staates mit Fr. 100 abgelöst werden.

Der Rcgierungsrath stellt den Antrag auf
Genehmigung dieser Verträge, welche, empfohlen durch den Herrn
Domänendireklor, als Berichterstatter, ohne Einsprache
vom Großen Rathe ranfizirt werden.
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Endliche Redaktion
der zweiten Berathung des Gesetzes über die

Grundbücher und Pfandtitel.

(Siehe Tagblatt der GroßrathSverbandlungen, Jahrgang 1860,
Seite 166 f.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichte»
stattcr. In der letzten Wintersttzung war eS nickt mehr mögltck,
die definitive Redaktion des Gesetzes über die Grundbücher und
Pfanbiitel zu erledige^ weil am letzten Sitzungstage nicht die

reglcmentarisch vorgeschriebene Mttgliederzahl anwesend war.
Bei der zweiten Berathung wurden zu 8 1 folgende Anträge
erheblich erklärt: 1) im ersten Alinea die Frist von 90 Tage»
auf eine solche von einem Jahre zu erweitern und 2) stau der
Buße die Versteurung nach dem Grundbuch vorzuschreiben.
Dem ersten Anträge wird in der neuen Redaktion Rechnung
getragen. Bezüglich deS zweiten Antrages fand dagegen der
Regierungsrath nach näherer Prüsung. diese Modifikation sei

hier nicht auszunehme» weil dadurch ein neues Sytiem ge>
schaffen würde, welches nur da Anwendung finden könnte, wo
es sich um eine Löschung handelt. Der fragliche Antrag gehört
eher in ein Finanzgesetz als in den vorliegenden Entwurf, dessen

System derselbe stören wurde. Ich empfehle Ihnen daher
einfach die Verlängerung der Frist.

Mösching. Der Große Rath hat den Antrag dcö Herrn
Bützberger, statt der Buße die Versteurung nach dem iHrund-
buche vorzuschreiben, erheblich erklärt- Nun fällt es mir aus,
daß der Regierungsrath davon abgeht. Ich wünsche darüber
Auskunft zu erhalten, wie eS inrl der Buße gehalten sein soll.
Die Ansichten darüber waren bei der zweiten Berathung
verschieden. Ich bin der Ansicht, daß, wenn der Bußsall
eingetreten ist, dann nicht noch das Polizeiverfahren totgen soll,
sondern daß man sich daraus beschränke, die Buße ohne weitere
Kosten zahlen zu lassen. Endlich stelle ich den Aotrag, den
Betrag der Buße nicht höher als auf Fr 5 scitzusetzen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß neue Anträge beider
Redaktionsbcrathung nicht gestellt werden können.

Auch der Herr Berich terstatt er macht die Versammlung
aufmerksam, daß zwar bei der zweiten Berathung sechs Anträge
gestellt, aber nur zwei davon erheblich erklärt wurden, so daß
man auf die verworfenen nicht mehr zurückkommen könne.

Mösching ist der Ansicht, daß sein Antrag, die Buße
auf höchstens 5 Fr festzusetzen »nd in zweiter Linie
vorzuschreiben, daß die Bußeintreibung ohne gerichtliche Verhandlung
stattfinden solle, nicht gegen das Reglement sei.

Der Herr Berichterstatter bekämpft diese Behauptung
wiederholt und bemerkt, daß die Eintreibung der Buße ohne gerichtliches

Verfahren geradezu gegen unsere Gesetzgebung verstoße, nach
welcher die Bußen durch den Richter erkannt werden sollen.

Das Präsidium erklärt sich mit der Anschauungsweise
des Herrn Berichterstatters einverstanden; da aber Herr
Mösching auf seinen Anträgen bcharrt, so wird die Versammlung
angefragt, ob fie darauf eintreten wolle oder nicht.

Abstimmung.
Gegen daS Eintreten in die Anträge des Herrn

Mösching 76 Stimmen.
Für das Eintreten ck „
Für den 8 t nach Antrag deS Regierungs¬

rath es Handmehr.

Herr Berichterstatter. Bei 8 2 beantragte der Re,
gierungsrath folgenden Zusatz nach den Worten: „rahlbar sind:«
„und solche Titel, an welche gemäß Stipulation jährlich Fr. 100
und weniger bezahlt sind." Dieser Antrag wurde angenommen
und findet nun in der Redaktion die definitive Genehmigung.
Er bezieht sich vorzüglich auf Schuldverhältnisse, weiche durch
Annulierte» abbezahlt werden, und man wollte durch Aufnahme
einer solchen Bestimmung namentlich den im Oberlande
bestehenden Uebungen und Gcdräuden Rechnung tragen. Bei
8 3 wird, in Uebereinstimmung mir der bel 8 1 beschlossenen
Abänderung, vre Frist von 90 Tagen aus ein Jahr erweitert.
Bei 8 ck wurde ebenfalls eine vom Regierungsraihe vorge.
schlagene Ergänzung angenommen, welche dahin gehl, nach dem
Worte „Verhanlungen" folgenden Zusatz aufzunehmen: „sowie
auch die Zahlungen unter Vorbehalt hypothekarischer Regreßrechte

(8 2). Die Abschlagszahlungen nach dem AmortisativnS-
und Annuliälensvstem sind de> selben nicht unterworfen." Auch
hier wrrv die Frist, dem 8 1 einsprechend, verlängert. Der
8 à bleibt unveräuveit. Bei 8 6 wurde der Antrag erheblich
erklärt, nach dem Worte „Amrsschrerber" einzuschalten: „und
Genreindelchreiber," was nun geschehen ist. Bei 8 7 wurden
zwei Anträge gestellt, der eine zugegeben, aber beide verworfen.
Eine lange Diskussion veranlaßte bei 8 8 die Frage, ob ein
besonderer Tarif in dieses Gesetz aufzunehmen sei oder nickt.
Ich entwickelte die Gründe, welche den RegrerungSralh veranlagt

hallen, den Antrag auf Weglassnng «ineS solchen Spezial-
tarifs zu stellen, namenllich mir Rücksicht auf die Vorstellung
der Amisschreider. Der Große Rarh entschied aber zum zweiten
Male, daß ein Tarif und zwar ein ermäßigter Tarif
aufzunehmen ser. Um nrcht zum dritten Mal einer langen und
unnützen Diskussion zu rufen, stelle ich nun den Antrag, den
Tarif aus à0 80 Rappen festzusetzen. Das ist, was der
Große Rath beschlossen Hai. Obschon ich es für zweckmäßiger
gehalren Halle, keinen besondern Tarif in dieses Gesey
auszunehmen glaubte ich doch, eS sei dem Willen deS Großen
Rathes Rechnung zu tragen.

Die 88 2 bis und mit 8 werden nach Antrag deS Herrn
Berichier st alters ohne Einsprache genehmigt.

Bei 8 9 stellt der Herr Berichterstatter den Antrag,
als Zeitpunkt deS Inkrafttretens den 1. Mai nächsthin zu
bestimmen.

Mösching beantragt dagegen, mit Rücksicht auf die ties

eingreifende Tragweite des Gesetzes und die daherige
Nothwendigkeit, demselben eine gehörige Veröffentlichung zu geben,
den Zeitpunkt deS Inkrafttretens auf den 1. Juli festzusetzen.

Der Herr Berichterstatter schließt sich diesem Antrage
an, welcher durch daS Hanbmehr genehmigt wird.

Vorträge über EhehindernißdiSpen sationsgesuchc.

1) Johannes Nieder, Johannes sel Sohn, von Adel«
boden. wohnhaft im Brand zu Lenk, wünscht die Tochter erster
Ehe seiner Abgeschiedenen Ehefrau, Magdalena Trit>en zu
ehelichen und sucht um Dispensation von dem gesetzlichen
Ehehindernisse nach.

Der Regierungsrath schließt auf Tagesordnung, weil
das vorliegende Ehehlnderniß nach unserer Gesetzgebung nicht
zu heben ist.



Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Wir haben hier zu untersuchen, ob nach dem Gesetze

die verlangte Dispensation zulässig sei. Johann Rieder möchte
die Magvalena Tritten heirate», welche die Tochter erster Ehe
seiner geschiedenen Ehefrau ist. Ich glaube nun, es könne kein

Zweifel obwalten, daß man unter solchen Umständen verpflichtet
sei, auf Abweisung anzutragen. Nach ver Saß. 44 veS

Zivilgesetzes ist die Ehe verboten: „zwischen Verwandten in auf-
unv absteigender Linie; zwischen voll- und halbbürtigen
Geschwistern und mit den voll- und halbbürtigen Geschwistern
der Eltern (Oheim und Tante), die Verwandtschaft mag durch
eheliche oder uneheliche Geburt gegründet worden sein." gerner
heißt es in der Satzung 45: „Ebensowenig ist eine Ehe
zuzulassen zwischen dem Mann und den in der vorhergehenden
Satzung bezeichneten Verwandten seiner verstorbenen oder von
ihm geschiedenen Gattin." Sie sehen, daß hier ein absolutes
Verbot aufgestellt ist und mit Grund. Nehmen Sie an, ein
Mann heiraihet eine Wittwe, die eine hübsche Tochter hat:
kann da nicht leicht ein Verhältniß entstehen, welches den
Anforderungen der Moral nicht entspricht? Das Gesetz stellt daher
einen Schutz gegen solche Verhältnisse auf. Das Gesetz von
1832 enihält folgende Bestimmung: „Von den in der Satzung 45
des Personenrechls enthaltenen Verboten der Ehe zwischen
Schwägern und Schwägerinnen und der Ehe zwischen dem
Manne und der Nichte seiner verstorbenen Ehefrau oder der

Frau und dem Neffen ihres verstorbenen Ehemannes kann unter
günstigen Umständen Dispensation stattfinden, wenn die
vorhergehende Ehe nicht durch Scheidung wegen Ehebruch
aufgehoben worden." DaS sind die DiSpensationsfälle, welche
das Gesetz von 1832 im Auge hat. Sie sehen, daß seine
Bestimmungen auf den vorliegenden Fall gar nicht angewendet
werden können. Eine Ausdehnung deS DiSpensationsrechtS
fand im Jahre 1837 statt und eS heißt in dem damals
erlassenen Gesetze: „In Erweiterung des Gesetzes über die
Ausübung des DiSpensationSrechtS bei Ehehindernissen vom 30. Juni
1832 kann unter günstigen Umständen auch einem halbbürtigen
Onkel zur Verehltchung mit seiner Nichte und einer halbbürtigen

Tante zur Verehltchung mit ihrem Neffen die Dispensation

von dem in Satzung 44 des PersonenrechrS enthaltenen
Eheverbot ertheilt werden." DaS sind die einzigen Fälle, in
denen eine Dispensation stattfinden darf. Es ist zu bedauern,
daß die hier in Frage stehenden Brautleute nicht heirathen
können; sie haben sehr günstige Zeugnisse, Blutsverwantschaft
liegt keine vor, auch wäre die Verchetichung unter solchen Um.
ständen zweckmäßig. Wenn man. aber daS Recht der Dispensation

ausdehnen will, so soll man nach meiner Ansicht sich

nicht über das Gesetz hinwegsetzen, sondern dasselbe in
entsprechendem Sinne erweitern, denn keine Behörde hat das Recht,
sich über gesetzliche Vorschriften hinwegzusetzen. ES steht den
Mitgliedern des Großen Rathes das Recht zu, miuels eines
Anzuges eine Abänderung bestehender Gesetze anzuregen, eine
allgemeine Maßregel anzubahnen, aber es darf nicht
Gegenstand eines ausnahmsweisen Beschlusses sein. Ich empfehle
Ihnen den Antrag des RegierungSratheö zur Genehmigung.

Bühlcr. Sie werden begreifen, daß die Brautleute,
welche im vorliegenden Falle die Dispensation von einem
Ehchtndernisse nachsuchen, hier auf die Unterstützung ihrer
Gemetndegenossen zählen, und ich nehme keinen Anstand, für
sie das Wort zu ergreifen, weil ihr Gesuch mit meinen juristischen
und moralischen Begriffen im Einklänge steht. Das Verhältniß
ist folgendes. Herr Nieder hat sich in der Blüthe der Jahre
mit einer ältern Wittwe verheirathet und lebte mit ihr längere
Zeit in glücklichen Verhältnissen; später wurde die Ehe
aufgelöst. Diese Frau hatte aus früherer Ehe eine Tochter, die
nickt von Rieder erzogen wurde, sondern längere Zeit in einer
Pension zubrachte. Seit Auflösung der Ehe verlobte derselbe
sich mit der jungen Tochter, mit der er nach meiner Ansicht
gar nicht verwandt ist. Rieber wandte sich an den RegierungS-
rath mit dem Gesuche um Dispensation; die Behörde fand,

dieser Fall sei noch gar nicht vorgekommen, schloß aber auS
Gründen der HauSmoral auf Abweisung. Deßhalb finde ich
es nothwendig, einige Worte anzubringen, um einm entgegengesetzte»

Antrag zu begründen. Ich werde dabei von drei
Gesichtspunkten ausgehen. Der erste betrifft die Kompetenzfrage,
ob der Große Rath kompetent sei oder nicht die Dispensation
zu ertheilen; der zweite Punkt bezieht sich auf die rechtliche
Begründiheit deS Gesuchs und der dritte auf die Moral
überhaupt. Was den ersten Punkt betrifft, so erlaube ich mir den
Satz aufzustellen, der Große Rath habe hier lediglich das
Gesetz vom 30 Juni 1832 zu interpretiren, in weichem es
heißt, unter günstigen Umständen könne die Ehe zwischen
Schwägern und Schwägerinnen gestaltet werden. Im
vorliegenden Falle ist Nieder mit seiner Braut verschwägert und
zwar im ersten Grade, da sie Tochter seiner ersten Frau ist.
Von Blutverwandischaft ist keine Rede. Es fragt sich nun,
ob man das Gesetz so interpretiren wolle, daß man sagt, unter
der Ehe zwischen Schwägern und Schwägerinnen werbe nur
der zweite Grad verstanden. Daß der Große Rath kompetent
ist, ein von ihm erlassenes Gesetz zu inlerpremen, darüber,
glaube ich, kann nicht wohl ein Zweifel bestehen. Was die
eigentliche Begründtheit des Gesuchs betrifft, so muß ich den
Großen Rath aufmerksam machen, daß die Justizdirektion der
Sache an und für sich gar nicht abhold wäre, da sie selbst
sagt, sie hätte nichts dagegen, wenn die Angelegenheit durch
ein allgemeines Gesetz geregelt würde. Nach dem Gesetze vom
30. Juni 1832 kann unter günstigen Umständen die Ehe
zwischen Schwägern und Schwägerinnen gestattet werden.
Hier liegt ein solcher Fall vor. Der dritte Punkt betrifft die
Frage der Moral, und in dieser Beziehung muß ich darauf
Gewicht legen, daß die Brautleute vor Auflösung der Ehe des
Herrn Rieder in keinen nähern Beziehungen zu einander standen;
sie kannten einander kaum, so daß von einem nähern Verhältnisse,

welches dem Anstand entgegen gewesen wäre und Eifersucht

oder Mißtrauen hätte erwecken können, gar keine Rede
ist. Ferner muß ich Sie aufmerksam machen, daß sämmtliche
Zeugnisse, welche die Peienien eingereicht haben, sowohl vom
Gemeinverathe als vom Kirchenvorstanve, ebenso vom Pfarrer,
der einer sehr religiösen Richtung angehört, sehr günstig für
dieselben lauten. Zum Schlüsse führe ich übrigens noch an,
daß das Eheverbot, wie es das Civilgesetz aufstellt, in ältern
Gesetzgebungen nicht enthalten war. Im römischen Rechte war
dasselbe sehr beschränkt, auch im französischen Rechte, von der
Mosaischen Gesetzgebung gar nicht zu reden, welche die Ehe
zwischen Blutverwandten zugab. Die Eheverbote rühren von
mittelalterlichen Verhältnissen, von der Einmischung der Pfaffen
in die Gesetzgebung her; in unsere Gesetzgebung kamen sie durch
Tradition und Uebung. In neuerer Zeit aber sand man, sol de
Einrichtungen entsprechen dem Geiste der Zeit nicht mehr.
Daher liegt eS im Interesse des Fortschritts, diese auS dem
Mittelalter stammenden Gebräuche nicht mehr beizubehalten
und ich stelle den Antrag, den Petenten die nachgesuchte
Dispensation zu ertheilen.

Lempen. Ich wohne ebenfalls in der Gemeinde, welcher
der Petenl angehört, und dieser hat mich auch angesprochen,
seine Sache zu vertheidigen, der ich anfänglich nur halb traute,
weßhalb ich nichts versprach. Nachdem ich aber Gelegenheit
gehabt, mit dem Herrn Justizdirektor Rücksprache zu nehmen,
so trage ich kein Bedenken, das Gesuch zu empfehlen. Der
Herr Justlzdireklor sagte mir, wenn diese Brauileuie im Jura
wären, so könnten sie nach dortigen Gesetzen ganz gut heirathen,
und er habe mchtS gegen die Dispensation. Es liegen über«
dieß Gründe vor, gestützt auf die man ganz gut diSpensiren
kann. Auch kamen hier schon Fälle vor, in denen nicht so

günstige Verhältnisse vorlagen. Endlich haben die Orisbehörden,
welche besser in der Lage sind, die Verhältnisse zu beurtheilen
als die Mitglieder des Großen Rathes, den Brautleuten sehr

günstige Zeugnisse ausgestellt. Ich empfehle daher das Gesuch
derselben dem Großen Rathe zur Gewährung.
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Der Herr Berichterstatter stützt sich auf die bereits
angebrachten Gründe und beschränkt sieb darauf, die Behauptung
des Herrn Lempen, alS haue er je gesagt, die in Frage stehenden

Brautleute könnten nach dem jurassischen Gesetze ganz gut
heiraihen, alst vollständig unrichtig zu bezeichnen, indem
dieselben auch nach dem französischen Gesetze unier solchen
Umständen nicht heiraihen könnten.

Abstimmung.

Für Tagesordnung 77 Stimmen.

„ Gewährung deS Gesuchs 27 „
- i!

2) Peter von BalmoS wünscht sich mit Anna
Elisabeth Kammermann zu vereblichen und sucht um Aushebung
des wegen ehebrecherischer Berbindung bestehenden Ehehindernisses

nach.

Der Regierungsrath stellt auch hier den Antrag auf
Tagesordnung.

Herr Berichterstatter. Noch einfacher als der soeben

erledigte Fall ist der vorliegende. Nach Satzung 42 des Ctvil-
geseyeS können Brautleute, die sich gemeinschaftlich eines
Ehebruchs schuldig gemacht, sich nachher nie mit einander vereh«
lichen. Im vorliegenden Falle hat das Odergericht den ge-
meinschasiltchen Eh> bruch der Petenten konstaiirt, es ist somit
ein zerstörl'cheS Ehehinderniß vorhanden, und eS bleibt den
Behörden, abgesehen von der moralischen Seite der Sache,
nichts anderes übrig, als über das Gesuch zur Tagesordnung
zu schreiten.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche-

Auf den Antrag des RegierungSrathS und der

Direktion der Justiz und Polizei wird folgenden Gesuchen
in nachstehender Weise ohne Widerspruch durch das Handmehr
entsprochen.

1 Dem Fran, F u h rer von LauperSwyl wird ein Viertel
der ihm wegen DiebstahlS auferlegten achizehnmonatlichen
Zuchthausstrafe erlassen.

2. Der Christina Bichscl von SumiSwald wird der
am ti). dieß eintretende letzte Viertel der ihr wegen Verheimlichung

der Schwangerschaft und Niederkunft auferlegten
zweijährigen Einspeirungsstrafe erlassen.

3. Dem Jean Pierre Bonvallat von Miöcourt wird
ein Drittel der ihm wegen Verstoß gegen die Sittlichkeit
auferlegten dreimonatlichen Einsperrungsstiafe erlassen.

4 Dem Lorenz Glanzmann von Marback wird ein
Viertel der ihm wegen DiebstahlS auferlegten dreijährigen
Zuchthausstrafe erlassen.

5 Der Anna Gerber von Langnau wird der Rest der
ihr wegen KinveSaussetzung auferlegten 2>/zjährigen Keltenstrafe

erlassen.

st. Dem Jakob Steiner von Leimiswyl wird ein
Sechstel der ihm wegen DiebstahlS auferlegten vierjährigen
Zuchthausstrafe erlassen.

7. Dem Jakob Maurer von Zollikofen, Lehenmann zu
Sckwarzhäusern, wird die Haltte der ihm wegen Beiseits-
schafsung gepfändeter Gegenstände auferlegten Strafen erlassen,
resp die zweimonatliche Gcfän.,nißstrase auf einen Monat und
die dreimonatliche Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
auf l'/z Monate reduzirt.

3 Dem NiklauS Ha dorn von Toffen, Bäcker zu
StukjshauS, wird der Rest der ihm wegen Körperverletzung
auferlegten sechsmonatliche» Leistung auS dem Amtsbezirk Bern
in Erngrenzung in denselben von gleicher Dauer umgewandelt

9. Dem Andreas Lüdi von Heimiswyl wird der Rest
der wegen Raub und D>ebstählen über ihn verhängten
achtjährigen Keitenstrafe erlassen.

19 Dem UrsuS Brand von Trachselwald, zu Vechigen,
wird der Rest der wegen DiebstahlS über ihn verhängte»
dreijährigen Kautonsverweitung in Elngreruung in die Gemeinde
Veärlgen von gleicher Dauer umgewandelt.

11. Dem Jakob Gloor von Scköftland wird die wegen
Diebstählen über ihn verhängte achtjährige Keltenstrafe in
Verweisung auS dem Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft
von vierfacher Dauer umgewandelt.

12. Die dem Kaspar Christen von Dürrenroth, Schuster
in Langenihal, wegen Ehtverletzung auferlegte einmonatliche
Leistung aus dem Amtsbezirk Aarwangen wird in Elngrenzung
in die Gemeinde Langenihal von gleicher Dauer umgewandelt.

13. Dem Johann Willi von Lauperswyl wird der Rest
der ihm wegen Diebstahls auferlegten fünfjährigen Kellenstrafe
gänzlich eilaffen.

14. Dem Ul ich Loosli, Brenner im Rürauschachen,
und dem Johann Käser Bieibrauer und Brenner im Lochbach
bet Buigdoif, wegen unbefugten Brennens jeder zu Fr. 59
Buße ve>fällt, wiro der dem Fiskus zufallende Theil der Buße
erlassen.

15. Dem Désire Montavon von Montavon wird ein
Viertel der ihm wegen Versuchs Brandstiftung auferlegten
vierjährigen Enthaltungsstrafe erlassen.

1st. Dem Johann Kip fer von Lüzelflüh wird ein Viertel
der ihm wegen DiebstahlS auferlegte» neunmonatlichen
Zuchthausstrafe erlassen.

17. Der Anna Maria Schär, geborne Fiechter, von
Dürrenroth, wird der Rest der ihr wegen DredstahlS auferlegten
sechsmonatlichen Etnsperrung erlassen.

r

13. Dem Peter Hofer von HaSle wird ein Viertel der
ihm wegen Mißhandlung u. s. w. auferlegten einjährigen
Kantonöverwciiung erlassen.

19 Dem Lavier Lecomte, Taglöhner zu Pruntrut,
wird ein Viertel der ihm wegen schlechter Aufführung und
Trunksucht auferlegten einjährigen Enthaltungsstrafe erlassen.

29 Dem Konrad Pätignat, Taglöhner von und zu
Alle, wird der Rest der ihm wegen ForstvergehcnS auferlegten
193lägigen Gefangenschaft in Eingrenzung in die Gemeinde
Alle von gleich langer Dauer umgewandelt.
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21. Dem Augustin Perret von BamboiS wird die ihm
weg<n Schlägerei auferlegte fünfmonatliche Gefangenschaft in
Kantonsverweisung von doppelter Dauer umgewandelt.

Vorträge der Militärdirektion.
Auf den Antrag des RegierungSratheS und der

Miliiärdirektion wird, gestützt auf den §44 deS Gesetzes

über die Miliiärorganisaiion, folgenden Stabsoffizieren die

gänzliche Entlassung äuS dem Militärdienst in gewohnter Form
ertheilt:

1) Herrn Alfred Ganguillet von Cormoret, Kom»
mandant des Landwehrbat>ullv»s Nr. 7.

2) Herrn Gottlieb Müller von Bern, Kommandant
des Landwehrbataillons Nr. 5.

3) Herrn Friedrich Aebersold von Signau, Major deS

LandwehrdaiaillonS Nr. 3.

Ferner werden auf eingelangtes Gesuch entlassen:

4) Herr Oberst G er wer von Bern als Großrichter
beim Kriegsgericht.

5) Herr Alb. Sam. Friedrich Stämpfli von Bern als
Kommandant deS AuSzügerbataillonS Nr. 59 (auS Gesund»
heitsrücksichten).

Andererseits wird dem zum Kommandanten des achten
Militärbezirks ernannten Herrn Hauptman» Jakob Bütikofer
von Kirchberg der Grad eineS Majors ertheilt.

Alle diese Beschlüsse werden ohne Einsprache durch daS

Handmehr gesaßt.

Schließlich wird ein Anzug deS Herrn Großrath v. Känel
verlesen, welcher die Ernennung einer Kommission noch in
gegenwärtiger Sitzung beantragt, mit dem Auftrage, den bereits
ausgearbeiteten Entwurf eines Strafgesetzbuches zu be>

guiacbten, damit der Große Nach in seiner nächsten Sitzung
den Gegenstand in gloiro behandeln könne.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd.

Xagblatt de« Großen Rathe« t»Sl.

Zweite Sitzung.

Donnerstag den 4. April 1861.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bähler, Johann;
FreiburghauS und Prudon; ohne Entschuldigung: die Herren
Bähler, Daniel; Burger, Gobat, Marti, Müller-Fellenberg,
Steiner, Oberst; Stocker und Streit, Benedikt.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Anträge deS RegierungSratheS und der Großraths»
Kommission in der Ostwestbahnangelegenheit.

Dieselben lauten, wie folgt:

á. Anträge des RegierungSratheS:

Art. 1.

Der RegierungSrath ist ermächtigt, zu Handen des Staates
auf dem Wege einer gütlichen Verständigung mit der Ostwest»
bahngesellschaft und den Gläubigern derselben oder, wenn diese
Verständigung nicht möglich ist, im eintretende» LiquidarionS»
verfadren der genannten Gesellschaft käuflich zu erwerben:

1. Die bereits dem Betriebe üdergebene Linie Biel-Neuenstadt,
nebst dem für Erstellung einer zweiten Spur erworbenen
Grundeigenlhum.

2. Die noch im Bau begriffene Linie Gümligen » Langnau,
wie sie steht und liegt.

3. Sämmtliche von der Ostwestbahngesellschaft erworbenen
Bahnabschnitte auf der Strecke Biet - Neuenstadt und
Gümligen-Langnau, welche zum Bau und Betrieb der
Bahn nicht erforderlich sind und veräußert werden können.

Art. 2.

Der Kaufpreis wird aus Grundlage des wirklichen Werthes
der vorhandenen Bauten und übrigen KaufSobjekle ermittelt,
zu welchem Ende sofort eine unparteiische Schätzung derselben
durch Sachverständige, welche vom Regicrungsraihe bezeichnet
werden, vorzunehmen ist. Diese" Schätzung dirnr dem Regie«
rungSraihe der seinen gütlichen oder gerichtlichen Verhandlungen
als vorläufige Basis für den Kaufpreis.

4



Arts 3.

Der ErwerbungSakt ist dem Großen Rathe zur endlichen
Annahme oder Verwerfung vorzulegen.

Art. 4.

Im Fall der Annahme sind die erworbenen Linien, nebst

der Linie Bern-Viel, im Slaaisbau zu vollenden und
auszuführen.

Art. 5.

Der RegierungSrath hat alles vorzukehren, was die
Vollziehung der Art l und 2 dieses Beschlusses erfordert; er ist

überdieß beaustragt. für Rechnung des Unternehmens möglichst
dafür zu sorgen, daß den bestehenden Bauren der nothwendigste
Schutz zu Theil wird, um sie vor Zerfall zu bewahren, und
daß die von der Ostwestdahngeseltschast verpfändeten oder
deponirien Obligationen und Cemralbahnakiien nicht zum
Nachtheil der Interessen des Staates veräußert werden, sei es,
daß er diese Werihpapiere selbst einlöst, sei eS, daß auf andere
Weise gegen deren Veräußerung Vorsorge getroffen wird. Dem
Regierungsraihe wird hiesür der erforderliche Kredit ertheilt;
die gemäß dieses Artikels getroffenen Maßnahmen sind jedoch
dem Großen Raihe bei seinem jeweiligen nächsten Zusammentritte

zur Genehmigung vorzulegen.

v. Anträge der Großrathskommission.

Art. 1.

In den Antrag der Regierung, den von der Finanzdirekiion
vorgelegte» und von ihr empfohlenen Dekreiöeiitwurs, bet..ffend
den Ankauf auö freier Hand der beiden Bahnstrecken Gümligen«
Langnan und Biel-Ncuenst.idt um dle Summe von Fr. 6,àUl),(1.>U
und Ausführung der Linie -viel-Bern im Slaaisbau, wird
nicht eingetreten.

Art. 2.

1. Der RegierungSrath ist beauftragt, die Rechte und die
Interessen des Staates, soweit sie durch die Konzessionen
der OltwestbahngeleUschaft begründet sind, zu wahren.

2. Der Reglerungsrath wird ermächilgt, die beide» Linien
Biel Neuenstabi und Gümligen - Langnau zu H inden deS

Staates käuflich zu erwerben. Gin Vrivaikanf mir der
Gesellschaft darf jedoch nur abgeschlossen werden, wenn
sämmtliche Aktionäre dazu einwilligen.

3. Zum Zwecke des Ankaufs der genannten beiden
Bahnstrecken wtrö ein Kredit von sechs Millionen Franken
bewilligt.

Es sollen aus der Kaufsumme vor Allem bezahlt werden:
a. Die ausstehenden Crpropriationen sammt Zins.
b. Die vom Staate zum Zwecke der Fahrbarmachung von

Biel-Neuenstadt vorgelchvsfenen Fr. 625,Wll sammt
Zins.

Im Falle deS Kaufes soll die Regierung den Großen
Rath in geeignetem Zeitpunkte einberufen, um demselben
Vorlagen über baS weiter Vorzukehrende zu hinlerbrnigen.

Sahli, Direktor der Enisumpfunge» und Eisenbahnen,
als Berichterstatter des RegierungSraiheS. Der Kanton Lern
befindet sich in Bezug auf Eisenbahnangelegenheiien in einer
Lage, daß man sich billig fragen darf: wie ist vi.se Lage
herbeigeführt worden? Erlauben Sie mir deßhalb einen kurzen
Rückblick auf die Vergangenheit Wir stoßen dabei auf zwei
scharf von einanvergeschiedene Perioden: die erste Periode geht
bis zum Jahre 1857, als der Ostwestbahn die Konzession für

die Luzernerlinie ertheilt wurde, die zweite von da bis auf heute,
wo Ihnen beantragt wirb, in ein drilles Stadium einzutreten.
D>e erste Periodekeunzeichner sich durch die Tendenz, auf ber«
rilschem Gebiete nur eine Etsenbahnmacht zu dulden, nämlich
diejenige der Zenrralbahn. Die Folge davon war die Konzession

an letztere Gesellschaft vom Jahre 1352, die dem Kanton
Bers lediglich die Linie von Murgeutval nach Lern und an die
frelburgisa>e Grenze mit einer Abzweigung von Herzogenduchsee
nach der svlothurnischen G>enze zusicherte Diese Linie bediente
also bloß den Overaargau und einen sehr kleinen Theil des

Minellanves; der ganze übrige Kanton, das Oberland, daS
Seeland, daö Emmenthal und der Jura wurde in Hemdärmeln
stehen gelassen, und der Ceniralbahn für eine Linie von Biel
nach Heizogenbuchsee, von Biel nach Bern und von Bern nach
Thun bloß Rechte ertheilt, aber keine positiven Verpflichtungen
auferlegt. Ja, eS wurde sogar, nach damaliger Auffassung,
fakli ch jede Konkurrenz einer andern Gesellschaft ausgeschlossen,
lubem man ber Ceniralbahn »ach allen Richtungen des KantonS
hin Vorrechte und sogar Ausschlußrechte ertheilte. Der Kanton
Berr. wäre damit zur Domäne der Centralbahn geworden, wenn
nicht mittlerweile in den schweizerischen Cisenbahnverhältnissen
Umstände eingetreten wären, a» die man im Jahre 1852 noch
gar ilchi gedacht hatte, und wir würben dieß heute um so mehr
zu b.cklagen haben, als selbst die Freunde ber Ceniralbahn
zugestehen müssen, daß dieselbe ihre Stellung gegenüber dem
Kanion Bern in engherziger Weise aufgefaßt und ausgefüllt
habe. Die Umstände, von denen ich so eben gesprochen habe,
und welche so wesentliche Veränderungen im schweizerischen
Clsei bahnwcsen hervorbrachten, liegen in der Geltendmachung
der Idee des ZwelltniensystemS Der hartnäckige Kampf um
dieses System konnie tm Westen, wie im Osten als beendigt
angesehen werden und was war deßhalb natürlicher, alS daß
sich auch in der Äiirelschweiz ein regeS Streben darnach kund
gab? Die Frucht dieses Slrebens war die Konzessionirung ber
Luzernerlinie an die. Ostwestbahn und damit trat der Kanton
in die zweite Periode seiner Cisenbahngeschichle: daS Prinzip
der Konkurrenz war festgestellt. Jetzt aber gewann die Linie
Biel-Reuenstadt, um die sich früher, so lange man nur die
einzige Linie über Murlen im Auge hatte. Niemand bekümmerte
sofort die größte Bedeutung für die Centralbahn. Wie nämlich

tie Linie Bern-Thörishaus der Centralbahn stets einen
großen Einfluß auf die Orvnlime sichern wird, so würde die
Linie Biel Neuenstadt dieser Getellschaft auch die Herrschaft
über die ThalUnie verleihen und überdieß gleichzeitig den Parasiten,

den Schmarozer von Jurabahn — um mit Herrn Gon-
zenvach zu reden — für ein- und allemal beseitigt haben. Aber
auch ver Kanion Bern sah die Bedeutung dieser Linie für seine
Interesse» ein, und da die Centralbahn diesen Interessen nicht
gerecht werden wollte, soiibern ein ausschließlich.S Recht auf
die Lune beanspiuchie, so mußte die Dlserenz vor GerichtauS«
getrau. » werden und die Folge davon war, daß der Staat den
Vrozeß gewann. Auf dieses hin erfolgte dann die
Konzessionirung der Bahn an die Ostwestbahngesellschafi, nachdem die
Ceniralbahn abgelehnt Halle, die Konzession zu gleichen
Bedingungen zu übernehmen, wozu sie nach ihrem Vorrechte be.
fugt gewesen wäre Wenn die Ostwestbahn schon in ihren
Uranfängen daö ganze Heer von Anhängern der Centralbahn
in die Schranken gerufen hatte, so steigerte sich jetzt der Kampf
bis zur höchsten Hitze und Leidenschaft. Der Gegner sollte mit
alleA Mitteln vernichtet und niedergedrückt werden, und durch
diese Kämpfe karakierisiri sich die zweite Periode: sie «st die
Periode der Elseiibahnkämpfc. Möchten sie den Kanton zum
Frieden führe»! zu einem wahren Frieden, nicht zu einem faulen.
Ich frage nun: war der Kampf, welchen der Kanion um seine

Clsenbahnintereffen geführt hat, ein berechtigter? Ich antworte
daraus unbedingt: ja! der Kanton war sogar dazu verpflichtet
und die zweite Periode war die nothwendige Geburt der ersten.
Cs ist wotzl einleuchtend, daß der Kanion Bern sich auf Grund-

Tage der Interessen der Centralbahn nicht gesund entwickeln
konnte. Die Centialvahn befindet sich besser ohne eine Biel-



Bernbahn, die Centralbahn will keine Jurabahu, die Central-
bahn kümmert sich nicht um vas Emmenthal; sie c>arf sich um
Alles das nicht kümmern, ihre Jnteresien wiverstreiten
nothwendig den Interessen des KanlonS an einer allseitigen
Entwicklung seines Eisenbahnnetzes, die ihr ja nur Konkurrenz
schuft. Ich lasse nun zwar diesen Standpunkt der Cenlralbahn
geilen, aber ungerecht wäre eS, den Staat deßhalb anzuklagen,
daß er auch seinen Standpunkt festhält. Wir wollten sehen,
waS VaS Emmenthal und der Jura sagen würden, hätten wir
seine Interessen um des lieben Friedens willen in die Schanze
geschlagen. Wir wollten sehen, wie der ganze Kanton Bern
eine solche Eisenbahnpoliiik beurtheilen würbe, die uns zwar
keinen Ostwestbahnkampf, aber einen vielleicht viel gefährlichern
gebracht hätte. Nein, die Regierung darf stolz darauf sein,
daß sie stall des Faulbettes den Kampf wählte, um sich heute
wenigstens nicht sagen zu müssen: trop tarsi. Ich glaube, auch
der Große Raih dürfe stolz darauf sein, Zwecke unterstützt zu
haben, deren Bedeutung für das Wohl bes Kanions zur Stunde
Niemand mehr in Zweifel zu ziehen wagt. In dieseö Bewußtsein
redlichen Strebens und treu erfüllter Pflicht mischt sich freilich
daS Bedauern, daß die gewählten Mittel nicht zureichend waren,
den großen Zweck zu erreichen; aber kann dieß dem Zwecke
selbst Abbruch tdun? dann desavouiren Sie alle Bestrebungen
in der Weltgeschichte, die nicht zum Ziele geführt haben! Frei,
lich hat sich die Ostwestbahnverwallung infolge der Unzulänglichkeit

ihrer Mittel beklagenSwerthe Abirrungen zu Schulden
kommen lassen und Niemand kann dieß mehr bedauern als die

Regierung selbst, welche dabei ein begründeter Lorwurf nicht
treffen kaun. Erlauben Sie mir etwas näher in diesen Punkt
einzutreten. Der erste Lorwurf, den man gegen die Regierung
erhebt, besteht darin, sie habe sich auS Maugel an Ernst und
Lorsicht bei dem FiiianzauSweiS von ll) Millionen läuschen
lassen, sie habe dabei die Sache zu leicht genommen. Die Re-
gieruliA kann diesen Vorwurf nicht hinnehmen. Wahr- ist eS

zwar, baß sie diesen Ausweis auf einen uurlchligen Akiienrodcl
hin genehmigte. Wenn aber die Anfertigung und Vorlegung
dieses AktienrovelS von Seilen der Gesellschaft ein höchst
verwerfliches Mittel war, so soll man die Regierung nicht dafür
anklagen. War damals Grund vorhanpen, den Lüchern der
Gesellschaft zu mißtrauen? Nein! die Person des Herrn Hil-
debranv, dem man in Zürich für seine Elsenbahnverdlenste kurze

Zeit vorher daö Ehrenbürgerrecht geschenkt Halle, gab dazu
keine Veranlassung, aber auch diejenigen Männer nicht, unter
deren speziellen Aufsicht daS Rechnungswesen der Gesellschaft
stand. Bis zu Ende deS Jahreö 1858 war dieß Herr Banquier

Schmid und vom 1. November gleichen Jahrs an Herr
Frei, Liquidator der Nationalvorsichtskassa, zuerst als Revisor
des Rechnungswesens und bann als Direktor der Gesellschaft.
War unter diesen Umständen an falsche Bücher zu denken?
Gewiß ahnte damals Niemand etwas davon, und es ist eine
infame Lerläumdung, wenn die Etdgen. Zeitung glauben zu
machen su.pl, ich hätte von der Unrichtigkeit des AkiienreglsterS
Kenntniß gehabt. Die Machenschaften mit der Parisergesell«
schasl und die Verträge mit Böller habe ich erst kennen gelernt,
als sie überhaupt offenkundig wurden. UebiigeuS liegt hierein
von Herrn Frei versagter und von den beiden von der Gesellschaft

ernannten Rechnungseraminaioren, den beiden
Ehrenmännern Johann Probst-Probst in Langnau, und Joseph Banz
im Entleduch unterzeichneter Bericht vor, vom 13. Mai 1859,
worin das fragliche Aklicuregister besprochen und darüber
folgendes Zeugniß ausgestellt wird: „Ein in jeder Unternehmung
höchst wichtiges und absolutes Erforberniß ist die möglichste
Klarheit im Rechnungswesen und insbesondere in der Grundlage

desselben, im GesellschastSfond. In dieser Beziehung sollte
nach unserm Dafürhallen bei unsrer Admi»>strailon eine
Aenderung in das bisherige System komme». Es muß auffallci«,
daß das Aktienregtster mit dem Aklienkonto im Hauptbuch«
nicht übereinstimmt, was auch den Generalrevisor veranlaßte,
mit der Direktion darüber Rücksprache zu nehmen. Die Sacke
klärte sich dann zu selner voll ständigen Befriedigung auf. ES

lö

ergibt sich, daß circa 1920 Aktien dem DirektionSpersonal. den
Gesellschaitsbeamien, Bauunternehmern und Lieferanten
vertragsmäßig reseivirt bleiben müssen, folglich fest placirt- sind,
jedoch erst im Verlauf der nächsten drei over vier Zabre nach
und nach auf den Namen ihrer Träger gestellt werden Ferner
ist eine Partie von Akilen ausgegeben worden, deren volle
Einzahlung einsig im Register angemerkt, nicht aber wirklich
durch die Kasse eingegangen, sondern durch Hinterlage gesichert
ist. Ueber die Realität und Vollständigkeit oeS Akiienregisters
kann mithin, in der Hauvisache jedenfalls, kein Zweifel walten,
wogegen die bestehende Einrichiuiig eine Verifikation des Aktien«
bestandeS nach Zahl und Betrag der Einzahlungen im
Einzelnen augenblicklich nicht g. stattet, und nur mit vieler Mühe
und Zeitaufwand möglich macht. Wir begreifen das bisherige
Verfahren, aber wie «eine Uifache nur vorübergehender Naiur
war, so finden wir auch, daß die Zeit nun va sei, von dem
Provisorium in ein wohlgeordnetes Definttivum überzugehen,
und daS Aklienregiiter »rli dem Ha>pivu he so in
Übereinstimmung zu bringen, um daraus zu jeder Zeit, und ganz
besonders auf den Jahresabschluß, einen rasche» und richtigen
Einblick in alle Verhältnisse des AktiendestandeS zu gewinnen."
Also noch nach erfolgten« FiiianzauSweiS wurde jenes Aktien-
register von eigenS zu Prüfung der R.chnungsverhältnisse der
Gesellschaft ernannten und finanziell bei vem Unternehmen be-
theillgten Komptabeln als ächt und richtig anerkannt. Aber
auch der Bnndeörach hatte schon vor der R gierung auf Grundlage

deS nämlichen Buches den Finanzaasweis genehmigt und
das vießsallsige Gutachten stimmt ganz mit den, Gutachten üverein,
das der Regierung vorlag. Ja selbst unsere Ervenen konsta-
tirten noch im September deS legten Jaurès vas Vorhandensein
von circa 3 Millionen. freilich zum Theil bloß bedingt
gezeichneten Aktien. War es aber im Weilern ein Fehler, daß
die Regierung sich an dem Berichte des Sekretärs der Eifen-
bahndlrekiion ersältigte? Ich bin überzeu.,1 und es ergibt sich

schon auS vem bisher Gesagten, jeder Erp.rie wüide zu den
gleichen Resultaten gelangt seln. wie der SekrelaiiatSbeamte
der Regierung. Es wurde übrigens in dieser Hinuchi ganz
daS gleiche Verfahren beobachiei, wie dieß bei FluanzauSweisen
von Seilen deS BundeSralheS beobachtet wird, der die Erper-
tise auch jeweilen durch den Sekieiär des betreffenden Devar-
lemeniS vornehmen läßt und ich füge bei, daß dem Sekretär
der die hierseiiige Untersuchung vorgenommen hat, die Eigen-,
schuft eines sehr tüchtigen Komplabetn Niemand abstreiten wird.
Aber, wird eingewendet, das Aktienregtster härie mit dem stassa-

buch verglichen weiden sollen. Einmal sollte aber nicht kon-
statirt werden, wie «viel auf den Aktie» einbezahlt sei, sondern
bloß wle viel Akilen überhaupt geretchnei seien, and sodann
wäre in diesem Verfahren vom Augenblicke an keine besondere
Garantie mehr gelegen. aiS mau überhaupt an unrlchng Buch-
führung glaubte; warum hätte nichi auch das Kassaduch
unrichtig geführt fein können? Kurz, es war eben unt>r allen
Umständen eine Sache deS Vertrauens und das einzige ganz
sichere Miirel, sich vor Täuschung zu sichern, wäre gewesen,
an alle Aktionäre die Anfrage zu richten, ob ihre Z.u onungen
richtig seien, eine Zumuihung, die im Eüiste wohl Niemand
stellen wird. Wie leicht übrigens ein Irrthum bei Prüfung
des FtnanzausweiseS möglich war. beweist die Thaisache, daß
auch die Kommission in der Aklienrechnung einen Umstand
nicht entdeckte, der seither zum Vorschein gekommen ist. Uuier
den Aktien nämlich, welche seiner Zeit als Prlvalakiien gezählt
wurden, befindet sich eine beträchtliche Anzahl SlaatS - und
Gemeindeaktien von Zug u. s. w., die damals besonders
verrechnet wurden Ich führe dieses jedoch ni bt an. um der
Kommission darüber einen Vorhalt zu machen, sondern

deßwegen, um zu erklären, daß ich auf diese Entdeckung hin sofort
den Regierungserperten veranlaßte, sich darüber auszusprechen,
wie eS habe kommen können, baß vl.se Aktien zu den Piivat-
aklien gezählt worden seien. Nachdem er die Sache untersucht
hat, erklärt nun ver Erperle, daß die fraglichen Aktien zur Zelt
des FinanzauöweiseS jedenfalls nicht als Staalsakiie» figurtrf



Hätten, sondern als Privataktien, und daß ihre Umschreibung
in Staatsaktien erst nach dem Finanzausweise erfolgt sein müsse.

Es ist nun allerdings augenscheinlich, daß die Kontrolle seit

ihrer ursprünglichen Gestalt in vielfachen Beziehungen geändert
worden ist. Ein einziger Blick in diese Kontrolle genügt, um
diese Annahme zu rech'fertigen. Die Annahme des ReglerungS-
erpertcn, daß alle Aktien ursprünglich als Pnvaiaklirn einge-
tragen gewesen seien, wird abgesehen bievvn, auch durch den

Beitchi deö eidgenössischen Erperlen unieistützt, der ganz die

gleiche Zahl von Privataktien fand, wie sie hterseüS angenom-
men wurde. Schließlich kann ich hier nicht umhln, daraus
hinzuweisen, wie es im Jahre l854 mit der Eeniralvahn bei

Auszahlung der 4 Millionen gehalten wurde. In dem dieß»

fallsigeii Beitrage waren auch Bestimmungen aufgeitelli, wann
diese Auszahlung erfolgen sollte. Damals wurde aber gar kein

Nachweis verlangt, ja die AuSbezahlung fand sofort nach dem

gropräihlichen Beschlusse stall, ohne daß die gestellte»
Bedingungen im Entferntesten eifüllt gewesen wären. Und an dem

bloßen Erfolge wild dilligerwelse Niemand den Werih einer
Handlung bemessen wollen. Einen weiten, Borwurf, den man
der Regierung macht, kann ich weil kürzer behandeln, da er in
dem schrllllichcn Berichte derselben bereits seine Würdigung
gefunden hat. Es berufst dieß den Borschuß der Fr. tiZö.ilW
Die Regierung glaubt. aus den im Berichte angebrachien
Glünden, tS könne ihre foimelle Berechtigung dazu nicht
besinnen werden und selbst die Kommission anerkennt die

Zwcckmäßigkeil und Nothwendigkeit der Maßnahme selb»,
die gewissermaßen eine Nothwehr des KanionS gegcnüder
den Eiscnbahnheircn in der Bundesversammlung war. Ich
komme zu einem blttien Borwurse, welcher gegen die Re-
gieiung und beziehungsweise gegen die Eisenbahndlrcktlon
gerichtet wurde und der allgemeinerer Natur ist, als die beiden
erörterten. Er besteht darin, eS sei überhaupt die Oberausstcht
gegenüber der GeseUichasl keine genügende gewesen. Auch dieler
Borwurs ist nicht begründet. Bor Allem aus ist es nöthig,
darauf hinzuweisen, daß die OstwestbahngeseUschasl eine Privat-
g.seUichafr war und daß der Regierung ein direktes E>n-
mischungsrechl gar nicht zustand. Dir einzigen Rechte, welche
ihr eingeräumt waren, wäre» eine Beitreiung im BerwaltungS-
raihe, und diejenigen, die jedem Aktionär zustanden. Daß nun
die ziilanjdiretllon, die den Siaat in letzterer Elgenschait
vertritt, zu lar und zu rücksichtsvoll gegen die Gesellschaft
verfahren sei, wlid im E>»ste wohl Niemand behaupten, und von
dem Rechte der Bertleiung im Berwallungsrathe wurde ebenfalls

Gebrauch gemacht. Was uns aber dieser Berrreter sagen
konnte und gesagt hat, das erzählten sich die Kinder auf der
Straße, »änuich: es mangle der Ostwestbahn an Geld, und
diesem Uevelstande koniue mit einer strengel» Aussicht nicht
geholten werden Bon dem Aklienregister, dem Handel mit den
Oiiilill-duissi!-Aktien u. s. w wußte Hr. Niggelcr, der erst
spater eintrat, so wenig etwas, als irgend ein Mitglied der
Regiciung. Uediigens ist es anffallenv, daß der Boiwurs einer
mangelhaften Beaufsichtigung der Gesellschaft von Selten der
Regierung gerade von der Seile kommt, die bet Anlaß der
Berathung des Altiengesetzes den Ruin aller Aktiengesellschaften
in den Bestimmungen deS Gesetzes «blickte, wonach der
Regierung ein slienges Oberaussichlsrecht über dieselben eingeräumt
wird — Auffallend ist es im Weiter», daß man den Mitgliedern

der Regierung den Bvlwuif macht, daß sie keine Aktien
aus VaS Unteinehmen besitzen. Hier hat Hr. Gonzenbach Figge
und Muhte. Hätte die Regierung Aktie», so würde er dieß
mit ihrer Stellung unverträglich finden; nun sie keine hat,
erhebt ei daraus eine Anktage. Am Schlüsse dieser Eröiterungcn,
die ick der Stellung der Regierung, so wie meiner eigenen
Stellung schuldig war, wollen Sie mir »och einige kurze Be-
meikungen gestalten, um bann zur Sache selbst überzugehen
Es ist eine alle Wahiheit, die in dem Satze liegt: das
Bewußt sein, das ruhige, fpltcht, das Interesse aber schreit. Wir
haben es schreien hören, dieses Interesse, — baS Eisenbahn-
intereffe und daö politische Interesse. Dle Eidgenössische Ztg.,

wie der Berncrbote schrien am lautesten und namentlich suchten
ste sich in persönlichen Angriffen den Rang abeulausen. Ein
Ehienmann konnte ihnen aus diesem Gebiete nicht folgen, wollte
er sich Nicht selbst besudeln. Wenn lch aber dieses Treiben sah
und über die leuenden Beweggtünd« davon nachdachte, so kamen
mlr öfter die beiden folgenden Epigramme in den Sinn:

,/Jst Jungfer Lüge gewach,en groß,
„Legt sie dle Hände mchr lang in den Schovß,
„Nimm« einen Schwäzer sich zum Mann
„Damit ste Kinder gedäien kann,
„Uno eh man's denkt, macht die liebe Brut
„Sich birlt und breuer im Uebermulh.

Und ferner
„Betrachte dir nur den Menschen genau,
„Es Hai jeder etwas vom Wolf und vom Pfau.
„Den Wolf erkennst du zur Fulterungözeil
„Den Pfau am S-Hwelse der Eilelkeil.
„Ja, Mancher umsaßl, ou ahnest es nie
„In sich eine ganze Menagerle "

Dieß zu Handel, der Krittler ver Eidgenös. Ztg., deS Ber-
nerbvlen und Compagnie. Die ehrlichen Kritiker dagegen mögen
nie vergessen, daß kruiilren leichter ist, als besser machen, und
baß bieg wohl nirgends >o sehr gilt, als bei Elsenbahnsragen,
wo hundert und Hunden Schwleiigkell.n sich pardteien, die in
anbellt Sphären des GeschasiSlebeuS gar nicht vorkommen. Es
Uegl eine stürm- und drangvolle Zen hinter mir, aber ich blicke
mit ruyegem Bewußisein daraus zurück und wenn ich heute von
vor» ansangen mußte, ich würde unter gleichen Beikältnissen
nicht anorlS handeln. Fleiß und redlichen Willen lasse ich mir
nicht wegläsoniren und auch einer geschickiereu Hand als mir
wurde es kaum gelungen fein, das Ostwestbahuunlernehmen
glücklich durch alle Klippen hlndurchzusühreii. Der Mensch
muß das Gute und Givße wollen, das Gelingen hängt vom
Schicksal ab. Denen jedenfalls, die aus jede mögliche Welse
das Ostivestdahnunleriieymen zu Tode Hetzen halsen, steht es
übel an, nunmehr die anzuklagen, die treulich zu der Sache
gestanden sind Haue man die Eentraldahn feiner Zeti verfolgt,
wie vie Oslivestbahii, sie wurde kaum ein besseres Schicksal
gehabt haben. Den» auch sie hatte ihre Krisen zu bestehen, wenn
gleich ihr die Rechte des Eistgeborncn zur Seile standen. Nach
diesem Rückblick aus das Beigangene, werfe ich nun einen Auf.
blick aus die Zukunft und srage, was geschehen soll. Wir finden

hier drei Vorschläge über das weitere Vorgehen. Den
Vorschlag des Hin. Gonzenbach, den Vorschlag der Commission
und den Vvtschlag deö RegleruiigSraihes. Wir wolle» ollse
Voischläge der Reihe nach prusen. Der Antrag des Herrn
Gonzenvach lautet: „Der RegierungSraih wird eingeladen, dem
Giopeil Raih mil möglichster Besöiderung die geeignet erachteten

Antrage baiüver vorzulegen, wie die Interessen v-s Staates
bei der muthmaßllchen Liquidation der OstwesibahngeseUschasl,
sowohl vom Standpunkt des meestvelhelllglen AkiionäiS, als
von demjenigen der Landesregierung wahrzunehmen seien." Dieser
Antrag haue einen Sinn gegenüber dem frühern Beschlusse deS

ReglerungSialheS, der alleidlngs das Verhallen deS Staates
im Falle einer Liquidation nicht beiührie. Gegenüber den letzte»
Beschlußnahmrn deS Reg.-Ralhes dagegen Hai der Amrag
seine praktische Bedeutung ves»atb vollständig verloren, weil
diese Veschlupnahme dem Antrage bereits zuvorgekommen ist
und gnade Vorschläge enthält, wie sie in demsetben gewünscht
weroen, nämlich darüber, „wie die Jiileressen deS Staates,
sowohl vom Standpunkt als Aktionär, als von demjenigen als
Landesregierung zu wahren seien." Würde deshalb der Antrag
des Hrn. Gonzenbach heute zu Recht erkannt, so winde die
einfache Folge die sein, baß Sie morgen wieder über die vor.
liegenden Anträge der Regierung zu berathen hätten, da die
letztere sich nicht zu Abänderung dieser Anträge entschließen
wurde Höchstens wäre dann präjudizirr, daß eine gütliche
Verständigung ausgeschlossen sei, et» Präjudiz, daS wir aber auS
später anzuführenden Gründen bedauern müßien Wollte man
übrigens diese gütliche Verständigung wirklich ausschließen, so



brauchte man in den regierungsräihlichcn Anträgen lediglich die
darauf Bezug nehmenden Stellen auszumerzen, ohne daß dafür
eine Rückwemmg diesee Anträge nöthig wäre. Ich Halte also
dafür, eö solle IN den Amrag des Hrn. Gonzenbach nicht
eingetreten werden. Weniger kurz können die Anträge der groß-
räthlichen Kommission behandelt melden. Was indeß den ersten
dieser Anträge betrifft, es sei ans die frühere Beschlußnahme
deS RegiernngsraiheS nicht einzutreten, so fällt auch dieser
Antrag infolge der einfachen Thatsache dahin, daß die Regierung
diese Beicklußnabme selbst zurückgezogen hat und solche
gegenwärtig gar nicht mehr in Berathung liegt. Jener Kommls«
sionsanirag ist übrlg.nS nur ein formeller und eS wird sich

natürlich immer fragen, aus welche Anträge der Große Rath
eintreten will und auf welche nicht, wenn auch der fragliche Kom-
Mtssionsanrrag dalnnfällt. Betreffend d«e weiter« positiven
Anträge der Kvmmiifion, so begegnen wir zunächst dem eriten
Antrage, welcher lautet: „Der R..zierungsraih ist beauftragt, die
R'chle unv Interessen veS Staates, soweit sie durch die
Konzessionen per OstweltdahtterescUlchaft begründet sind, zu wahren."
Es will uns zuvörderst scheme», eS bedürfe hiezu keines besondern

Auftrages. Die Regierung hat selbstverständlich nicht nur
die Rechte und Interessen des SiaaieS zu wahren, „soweit sie

durch die Konzessionen der Ostwestbahngesellfchaft begründet
sind", sondern überhaupt, und es versteht sich namentlich von
selbst, daß die Regierung auf keine Rechte verzichten kann, die
ans eine». Vertrage beruhen, der vom Großen Raibe selbst
abgeschlossen wurde und also auch nur von ihm modifizirt werden
könnte. Was mochte aber — fragen wir — die nvminissivn
für besond.re Motive haben, diefin Antrag aufzunehmen? In
ihrem Berichte finden wir dieß nicht deutlich ausgeiprochen und
wir könne» sie deshalb mehr bloß eirathen. Der Antrag soll
zum Zwecke haben, jedem Konkurrenten für die Erwerbung der
Lunen Kiel Neuenstadt und Gümltgen Langnau von vorn herein
zu sage», wir gestalten in den Konzessionsbeftimmungen keine

Modifikation, wir werden streng daran festhalten. Damit soll
jede Konkurrenz ausgeschlossen und der Ankauf von Seilen des
Staates um so wohlfeiler bewerkstelligt werden. Dabei hatte
die Kommission, wie sich aus dem Berichte des Hrn. Gonzen.
dach zu ergeben scheint, vorzugsweise den Art. 3k der Konzession

für Biet Reuenstadt und Blei Lern im Auge, welcher kautet:

„ Lie Bahnstrecke Biet Neuenstadt haftet für die Ausführung
der Strecken Biel Bern und Bern Luzern, und die Konzessionäre
stehen überdi ß mit ihr-m ganzen jetzigen und zukünftigen Ge-
sellichafisvermögen für die Erbauung und den Betrieb jener
Bahnstrecken ein." Allein die Kommission hat dabei außer Acht
gelassen, daß dieser Konzessionsariikel durch Dekret des Großen
RaiheS vom 5 November 1859 eine Interpretation dahin
erhalten Hai, daß durch die darin ausgesprochene Haftbarkeit der
Bahnstrecke Kiel Neuenstadt „die Rechte der Obligationsin-
hader »ichr berührt sein sollen, und daß demnach letzlere Linie
zunächst diesen Obligationsinhabern gegenüber haftbar sei."
Dieselben könne» demgemäß bis zu ihrer gänzlichen Befriedigung

verlangen, daß der Werth der Linie Biel Neuenstadt nicht
durch jene Kvnzesnvnsbestimmung heradgedrückl und nicht zum
Nachtheile der Obligationssorderungen an derselbe» festgehalten
werde Zwar gtbe ich zu, baß man vom streng juristischen
Srandpuukie auS viese AuffaffungSweise bestreuen könnte, weil
vielleicht die Obligationen nicht genau in den Formen unseres
CivilgisetzeS abgefaßt sind, allein diesen Standpunkt wird der
G>oße Rath von Bern kaum einnehmen wollen. Wenn ich
übrigens bet Allem dem auck mit der Kommission annehme,
daß durch den Eintriil einer Liquidation die Konzession der
Ostweilbahngesellschaft nicht ip5a tact.» dahinfällt, so muß ich
doch immerhin darauf aufmerksam machen, daß wenn dadurch,
daß der Kanron an dieser Konzession festhält. Konflikt« in Bezug

auf die Linie Biel-Neuenstadt eintreten würden, die
Bundesversammlung befugt wäre, nach Art. 17 des BunvesgesetzeS
vom 26. Juli 1852 „maßgebend einzuschreiten »nv von sich
aus vas Erforderliche zu verfügen." Aus allen diesen Gründen
scheint es uns angemessen, die bestehenden Rechtsverhältnisse

Tagdlalt de< Großen Rathe« tSS«.

nicht gewissermaßen durch eine neue, zweideutige Beschlußnahme
zu inflnenziren, zumal dadurch in der Wirklichkeit doch nichts
geändert würde, wohl aber man sich dem Vorwurf aussetzte,
der Staat habe bei der Sache einseitig seine Interessen zu wahren

gesucht. Der zweite KomnussionSvorschlag lauret: „Der
Regierungsrath wird ermächtigt, die beiden Linien Biel-Neuen-
stadl und Günstigen Langnau zu Handen deS Staates käuflich
zu erwerben. Ein Privatkauf mir der Gesellschaft darf jedoch
nur abgeschlossen werden, wenn sämmtliche Aktionäre dazu
einwilligen" In Bezug auf diesen Antrag herischt zwischen der
Regierung und der großräihlichen Kommission kein prinzipieller
Unterschied. Beide Anträge enthalten die Ermächtigung an
den Regierungsraih, die fraglichen Linien gütlich oder im
gerichtlichen Liquidatlonsverfahren zu erwerben. Die einzige
Differenz, weiche zwischen beiden Anträge» obwaltet, besteht
darin, daß dir Kommission annimmt, ein gütlicher Kauf, d. h.
ein Privaikauf könne nnr mir Einwilligung sämmtlicher Aktionäre

abgeschlossen werden, während der regierungSräihliche
Antrag diese Formfrage nicht berührt. Ich halte nun die von der
Kommission aufgestellte Bedingung, daß ein Privaiverkauf nur
mit Einwilligung sämmtlicher Akttonäre abgeschlossen werden
dürfe, für nicht begründet und gleichzeitig für unbillig und nicht
erfüllbar. Die Kommlssion stützt ihre Ansicht darauf, daß die
rechtlichen Verhältnisse der OltwestbahngeseUschast nach den
Grundtätzen des Clvstgesetzbuches unv, soweit eS die vorliegende
Frage betrifft, nach der Satzung 879 in Verbindung mit der
Satzung 397 unv 399 zu beurtheilen seien. Hienach wäre die
Ostwest'ahngesellfchafl eine gewöhnliche ColleklivgeseUschaft,
bei der jedes Mitglied derselbe», also jeder Aktionär, solidarisch
mit seinem Privaivermögen für die Schulden der Gesellschaft
haftet. Ich halte nun zunächst schon diese Annahme für nicht
zulässig. Zwar ist eS richtig, daß die OstwestbahngeseUschaft
sich bildete, bevor der Kanton Bern ein Gesetz über
Aktiengesellschaften besaß, allein ich behaupte, der Große Rath habe
die Ostwestbahngesellfchaft durch einen Spezialakt als
Aktiengesellschaft anerkannt, ihr juristische Persönlichkeit beigelegt, und
sie aurorisirt, auf ihren eigenen Namen Rechte zu erwerben
unv Verbindlichkeiten einzugehen. Allerdings gebe ich zu, daß
dieß niemals expiessis verbis geschah, allein die Ercheilung
der Konzession durch de» Großen Rath involvirte unzweifelhaft
die Ertheilung der juristischen Persönlichkett, zumal jene Kon-
zessionirung auf Grundlage der GeseltschafiSstaiuten erfolgte,
welche in 8 1t das bei Aktiengesellschaften ftm juristisch technischen

Sinne deS WvrlS) geltende Prinzip aufstellt, daß die
Aktionäre unter keinen Umständen für mehr, als für den
Betrag ihrer Aknen in Anspruch genommen werden dürften, auf
Staturen hm, die ferner die Ausgabe von bloßen Inhaberaktien
gestalten unv überhaupt auf eine eigentliche AkiiengeseUtchafl
berechnet sind. G'setzl aber auch, die Annahme der Kommission,
daß die OstwestbahngeseUschaft nach den Vorschriften des Ci-
vilgesetzbucheS als gewöhnliche ErwerbSgeiellschaft, nicht als
eigentliche Akli.ngesellschaft, zu behandeln sei, wäre richtig, so

wäre immerhin nicht richtig, daß Einstimmigkeit der Aktionäre
zu einem Privatkaufe erforderlich sei. Zu Begründung dieser

Ansicht beruft sich die Kommission auf Satz 879 C.G. welche
laurel: „Wenn der Venrag jd. h. hier die Statuten) keine

Bestimmung darüber enihälr, wie bei Berathung und der
Fassung eines Beschlusses über gesellschaftliche Angelegenheiten
verfahren werden soll, so sind die Bestimmungen der Satz 39k
und 397 in Betreff der Verfügung über ein Mireigenihnm
anzuwenden " Die Kommisston sucht nun nachzuweisen, daß der
GeseilschaflSveltra^ b. h die Statuten keine Bestimmung
darüber enthalte», wie bei der Fassung eines Beschlusses venahren
werden solle, der den Verkauf von Eigenthum der Gesellschaft,
beziehungsweise den Verkauf der fraglichen Bahnstrecken zum
Gegenstände habe, wcßhalb dafür die angerufenen Satzungen
über die Verfügung über das Mileigenthum Regel machen
müßten, wonach aber Einstimmigkeil ver sämmtlichen Miteigenthümer,

d h. der Aktionäre nöthig sei. Es ließe sich gegen
letzter« Behauptung Vieles einwenden, um uns aber nicht zu
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sehr in juristischen Erörterungen zu verlieren, will ich darüber
mit der Kommission nicht rechten. Dagegen be,treue lch auf
das Bestimmteste den eriien Theil ihres RäsonnementS, daß in
den Statuten der Gesellschaft für den Fall eines iheitweisen
BabnoerkaufeS keine zutreffende Bestlmmung sei, wie die Fassung
eines Beschlusses zu erfolgen have. Dt.e Kommttsion begeht
nämlich in ihrem Räsonnemenl vie Ungeuauigkett. dass sie den

§ 24 der Statuten nur insoweit berückstchllgl, als er die

Auflösung der Gesellschaft beschlägt und ve» 8 37 gar mchl in
Betracht zieht. Ich wtll mich auch hler einhalte», der
Annahme der Kommission entgegenzutreten, der Beikaus fraglicher
Ltnien involvire keine Auslöiung der Gesellschaft unv er könne

deshalb auch nicht mn ben statutarisch vorgesehenen ^ Stimmen

der Aktien beschlossen werben. Nur das will ich erwidern,
daß wenn 2/ä Stimmen befugt sind, sämmtliche Bahnstücke zu
veräußern, resp, die Gesellschaft ganz auszulösen, die nämlihe
Slimmenzaht wohl auch hinreichen sollte, euizelne Ba»nstücke

zu verkaufen, resp, eine ihetlwelsc Auslösung der G.seüschait zu
beschließen. Indeß wtll ich dieses Gevlel völlig preisgeben, m-
dem ich vafür Halle, dass ganz andere Bestimmungen der
Statuten, als diejenigen über die Auslosung oer Gesellschaft hrer
Reget machen, welche von ber Kommtssion gar nicht ln
Betracht gezogen würben. Der s 37 der Statuten sagt nämlich:
„Dem VerwaltungSrathe in jelner Gesammlhell kommt zu:
Z ff. 7 „die Genehmigung von Beiträgen, welche enlweoer aus
den Bau ber Bahn Bezug habe» uno mehr als eine Million
Franken beschlagen, ober um Reglecungsvehörben ober Etsen-
bahngesellichasien abgeschlossen werben uno wichtigern Inhalts
stnv, wobei jedoch dle der Generalversammlung zukommenoen
Rechte vorbehalten bleiben", und ber 8 24 litt, l gibt ln
Uebereinstimmung htemu ber Geueralversammtung ber Aktionäre

das Recht zum Entscheide über age Angelegenheiten,
welche ihr vom Berwaltungsraihe vorgelegt werde» Es scheint
mlr nun ohne Weiteres, diese Bestimmung.» seien l,n vocue-
genben Falle zutreffend. Es hanvell ,lch hier offenbar um euien
Vertrag, der mit etuer Reglerungsbehöroe abgeschlossen wrro
und wichtiger» Inhalts ist, namenrttch auch mehr als l Mill.
Fr. beschlägt. Ich halie sogar oasür, oaß zu einer vessallsigen
Beschlußnahme »ach 8 2à ber Staturen itreng genommen oie

einfache Mehiheii der in der Generalversammlung abgegebenen
Summen hinieicke. Wollte man aber dagegen einwenden, der
Verkauf der fraglichen Linien fchlteße gletchzeitia rlne Abänderung

ber Statuten in sich, ludern der 8 k dreier Statuten einen
Ellendahnbau von Bern nach Luzern lm Auge habe, so mag
ich immerhin diese Anschauungsweise gelten lagen. An ber
Sache ändert sie »ichtS, da die Generalveriammlung der Aktionäre

nach 8 24 ausdrücklich zur Aänoerung ber S>aiuien
befugt ist Nur wären bann nach 8 2ö dazu ^ per in ber
Versammlung abgebenen Summen nöthig. Ist dieses Raisonnement

richtig, wie wohl nicht bezwelsell werben darf, so kann
naiüiltch von ber bloss eventuell vorgesehene» Anwendung der
Bestimmungen des EtvtlgesetzeS nicht mehr die Rebe sein, und
wlr müssen deshalb ebenso entschiede» vcrnelnen, dass zu dem
fraglichen Kaufe Etnhelt der Aktionäre erforderlich sei, als
dieß von der Kommission entschieden bejaht wirb. Ich habe
aber gesagt, die Antchauungswelse der Kommission sei nicht
nur rechtlich nicht stichhaltig, sondern auch unblUig. Dle nächste
Konsequenz davon, dass dle OltwestbahngeseUschaft als eine
Kolleltivgesellschatt behandelt wird, wäre nämlich, wie bereltS
angedeutet, die daß sämmtliche Akuonäre, also auch ber Staat,
solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen für die Schulden der
Gesellschaft basten würben Welche Calamuälen hlciauS für
den ganzen Kanton entstehen winden, ist einleuchten», und es
hätte sich diese Ansicht mindestens nicht erst jetzt geltend machen
sollen, um zu einer ruinösen Loucrfalle für die Akuonäre zu
werben. Allein sie ist eben völlig neu. Niemand dachte btS
jetzt ernstlich an eure solche Auffassungswelse: der Staat nicht,
als er sich mit 2 Mlllunen Aktien beihetltgte, die Uniernehmer
nicht, als sie der Geselllchasl kredttirie», die Presse mchl und
has ganze Publikum nrcht. — Daß die Kommission in Bezug

auf die Aktionäre nicht blos etwa ein Commanditenverhältniß
annimmt — was allerdings nach der rechtlichen Stellung der
Aktionäre ebenfalls nicht zuläßig wäre — ergibt sich aus ihrer
ganzen Argumentation; eS würde übrigens auch diese Annahme
zu nicht geringen Undllligkeiien führen. Die von der
Kommission gestellte Bedingung ist aber endlich auch nicht erfüllbar
Nach ihr kann nämllch ein einziger böswilliger Aktionär —
und sollte sich ein solcher nicht finden lassen? — den Privatkauf

verhindern und dadurch auch das vernünftigste Abkommen
zu nichte machen. Man wende nicht ein, man könne alsvann
diesen Äkuonär auskaufen. Denn einmal könnte bei der Theorie
der Kommission kein Aktionär gezwungen werden, seine Aktie,
auch wenn ihm llllll) Fr. vafür geboten würden, abzutreten,
und sodann würden durch jene Inaussichtstellung der Einlösung
von Aktien, wohl bei einer grössern Anzahl Aktionäre Gelüste
erweckt, sich rentienl zu zeigen. Aber wie soll endlich ausgemitielt
werben, dass die Einwilligung sämmtlicher Aktionäre vorhanden
sei? Dieß ist geradezu unmöglich, zumal die Aktien auf den
Inhaber lauten unv die Besitzer davon demnach nicht bekannt
fern können Sage man also lieber gerade heraus: wir wollen
keinen gütli hen Kauf, als ihn an solche unmögliche Bendin«

gnngen zu knüpfen. Sage man lieber: wir wollen Liquidation
à taut pr,x. Wenn dieses Unglück über daS Land kommen

muß, so sage man doch auch, daß man es will Nach
allem diesem könnte sich dle Regierung unmöglich dem Antrage
der Kommission anschltessen, dass zu einent Privalkaufe die
Einwilligung aller Aktionäre gefordert werden solle. Es ist dieß
ein verschleierter Beschluß zur Liquidation, deren Folgen die

Regierung in ihrem Bericht einlässlich auseinandergesetzt hat
uno die ich deshalb hier nicht wiederholen will, mir immerhin
vorbehaltend, im Schlußrapport darauf zurückzukommen. Der
drille Kommlsstonöanlrag lautet: „Zum Zwecke des Ankaufs der

genannten beiden Bahnstrecken wirb ein Kredit von 6 Millionen

bewilligt. ES sollen auS der Kaufsumme vor Allem bezahlt -
werden: dle ausstehenden Erpropriattvnen sammt ZinS
h) die vom Siaaie zum Z »ecke der Fahrbarmachung von Biel«
Neuenstadi vorgeschossene» 62à,t)t1lt Fr. sammt Zins." Dieser
Antrag eihielr in der Kommission nur 3 Stimmen, indem die
Herren Sessler und Meyer, denen nachträglich auch der in der
Sitzung nicht anwesend gewesene Herr Karrer beitrat, sich auf
folgenden Antrag vereinigten: „Der durch unparteiische
Sachverständige auSzuinitlelnbe Bauwerth der vorhandenen Arbeiten
aus den beiden Sirecken Gümmligen-Langnau und Biel-Neuen-
stabt >oll als Grundlage für den zu bestimmenden Kaufpreis
gelten. Der Große Raih behält sich die Genehmigung des

Kaufvertrages vor." Der letztere Theil der Kommission wtll
somit ganz vaS Nämliche, was die Regierung auch vorschlägt.
Der Beschluss des andern Theiles der Kommission erscheint
übrigens selbst im Slnnc der beschließenden Mitglieder, der
Herren Bätzverger, Schmid und Egger nicht als ein definitiver,
indem sich diese Herren »ach dem eigenen Berichte der
Kommission vorbehlellen, de^, Kaufpreis je nach dem Resultat einer
Erperienschatzung zu modifisiren. Im Grunde liegt somit über
den Kaufpreis von der Eommlssion gar kein definitiver Antrag
vor. Ich glaube deshalb um so mehr, hier nicht einläßlicher
darauf eintreten zu sollen, als ich gedenke, über die Grundlage
für den KauipreiS bet ben rcgierungörälhkichen Anträgen noch
einige Bemcrkun. en anzubringen und als ich Wieberholungen
gerne vermeiden ».öchte. Was die Vorausbezahlung der Er-
proprtaiionögelber und des StaaiSvorschusses anbelangt, so hat
die Regierung hierüher keine abwetchende Ansicht, falls ein güt-
ltcher Vertrag zu Stande kömint ES müsste demnach ein
Pilvaikaus jedenfalls auf diese Grundlage gestellt werden.
Anders gestaltet sich die Sache, wenn gerichtliche Liquidation
eintritt; hler ist es da n nicht die Regierung, welche den Rang
der Forderungen b.siunmt, und wenn die Kommission glaubt,
es sollen für diesen Fall die Forderungen der Erpropriirten
und des Staates von vorn herein vom Kaufangebot abgezogen
unv dasselbe »»folge dessen nur bis auf die restanzliche Summe
von vielleicht 4>ch Mlll. gestellt werden, so scheint uns dieses



bei der Sachlage in jeder Beziehung ein sehr gewagtes
Manöver zu sein, das im Erfolge leicht fehlschlagen düifle.
Im vierten Antrage der Kommission herrsch« insoweit keine
Verschiedenheit gegenüber der Meinung deS RegierungSrathèS,
als beide Behörden die definitive Schlußnahme dem Großen
Rathe vorbehalren wollen. Dagegen gehen nun die Regierungö-
amräge einen Schritt weiter als die Anträge der Kommission,
indem fie einerseits Slaatsbau, und zwar auch für die Linie
Biel-Bern beschließen, und anderseits für die Zeit des inzwischen

eintretenden Provisoriums gewisse Vollmachten erlheilen
wollen. Nach diesen Auseinanfetzungen halte ich nun den
Boden für so weit geebnet, um zu der Begründung der Ne-
gierungsaniräge übergehen zu können. Der Artikel t dieser

Anträge enthält, wie der Artikel 2 der Kommission, den Grundsatz,

daß der RegierungSrath zu dem Ankaufe der Linie» Biel-
Neuenstadt und Günstigen Langnau, sowie der Bannabschnilte,
welche an der Linie liegen und als Accessoricn zur Bahn zu
betrachten sind, ermächtigt sei. Der Artikel nimmt, wie der
entsprechende der Kommission, an, daß dieser Ankauf auf
gütlichem Wege oder im gerichtlichen LiquidaiionSverfahren zu
geschehen habe, weicht aber von dem Kommisstonalanirage darin
ab, daß für den gütlichen Ankauf nicht Einstimmigkeit der
Aktionäre verlangt wird. Ich habe die Gründe dafür schon

früher einläßlich auseinandergesetzt und glaube, es solle diese

Beschränkung um so eher wegbleiben, als ohnehin im Falle
einer gütlichen Verständigung noch andere Rechtsfragen von
Einfluß sein dürften, wie z. B diejenige über die Stellung
der Gläubiger u. s. w. Es ist dabei nicht zu übersehen, daß
ein gütlicher Kaufvertrag jedenfalls noch der Ratifikation des

Großen Rathes unterliegt, und daß es sich alsdann überhaupt
fragen wird: ist derselbe .nach allen Seilen hin in verbindlicher
Weise abgeschlossen? Der zweite Artikel des regierungsrälh-
ltchen Antrages bestimmt, auf welcher Basis der Kaufpreis zu
ermitteln sei, nämlich auf Grundlage deS wirklichen Werthes
der vorhandenen Bauten. Wir haben bereits früher bemerkt,
daß drei Mitglieder der Kommisston, die Herren Seßlcr, Karrer
und Meter, damit vollständig übereinstimmen, und daß von
Seiten der übrigen Mitglieder kein definitiver Vorschlag
vorliegt, indem sie sich vorbehalten, d.e vorläufig auf 6 Millionen
firirte Kaufsumme erst dann definitiv zu bestimnren, wenn r>aS

Gutachten der Erperten vorliegen wird. ES wäre nun
unmöglich gewesen, dieses Erpertengutachten vor dem Zusammentritt

des Großen Rathes zu erhallen, ja, die Schwierigkeiten,
welche mit der unparteiischen Zusammensetzung der Erpeiten-
kommisston verbunden sind, waren der Art, baß die Regierung
bis zur Stunde nicht einmal im Falle war, diese Kommission
zu bezeichnen. Somit bleibt wohl auch nach dem Antrage der

Herren Bützberger, Schmiv und Egger wohl nichts Anderes
übrig, als lediglich, wie es im Antrage der Regierung geschehen

ist, das Prinzip festzühalien, mit dem im Grunde die ganze
Kommission einverstanden zu sein scheint. Die Kommission »st

auf Grundlage einer Berechnung zu den vorgeschlagenen 6 Mil.
ltonen gekommen, bei der später sich ergab, daß darin zu
Ungunsten der Gesellschaft ein Rechnungefehler von nahezu an
Fr. gstg.stlZl) figurirte Dieser gab dann in der letzten Kom-
missionSsttzung Veranlassung zu den modifizirenden Beschlüssen,
die nun die beidsetligen Anträge einander weit näher gerückt
haben, zumal die Kommission in ihrem Berichte ausdrücklich
erklärt, der Bauwerth der vorhandenen Arbeiten sei von
„entscheidender" Wirkung. Das einzig richtige und billige Prinzip
für die Bestimmung des Kaufpreises ist denn auch wirklich
dasjenige der Regierung, daß nämlich die Bauten so hoch
bezahlt werden, wie sie bei einer guten Verwaltung in der
Wirklichkeit zu stehen gekommen wären. Die Regierung ist also
weit entfern« d von, wie in die Welt hinauSgeschrieen wurde,
daö Soll und Haben der Gesellschaft in „Bausch und Bogen"
zu übernehmen und alle ihre Böcke zu bezahlen. NeinI aber
auf der andern Seite soll der Staat sich das Vermögen der
ohnehin schwer geprüsten Gesellschaft nicht unter seinem wahren
Werthe aneignen und darum vor Allem aus eine unparteiische

Schätzung darüber ergehen lassen. Wir haben oft gehört, eS
sei ein Fehler, daß der Staat die fraglichen Linie» nicht von
Anfang an im Siaatöbau übernommen habe Wir gestehen
diesen Fehler, der aber »ach den Begriffen, wie sie seiner Ze«t
über Eisenbahnen noch herrschend waren, nicht zu umgehen
war, zu, allein hätte dann ver Staat nicht auch mindestens
das verausgaben müssen, was nun als wirklich vorhandener
Werth konstaiirl wird? Mil Zugrundelegung dieses PriinipS
kann sich denn auch Niemand beklagen: die Gesellschaft nicht,
die Gläubiger nicht und der Staat nicht Dagegen sveint uus
der Grundsatz, daß der Werth der Bauten auf Grundlage threr
dereinstigen Rentabilität festgestellt werde, ein durchaus verfehlter,
schon deßhalb, weil er durchaus keine sichern Anhuitspunkle
bietet: wer will die Rentabilität mil Sicherheit zum Voraus
bestimmen? Will man die Rentabilität der ersten Iahie oder
die in 2l) Jahren zu Grunde legen? Wie hoch ist der indirekte
Nutzen für den Staat anzuschlagen? Können alle Veihältulsse
vorgesehen werden, welche aus die Reniadilitäl von Einfluß
sind? Das alles sind Fragen, die eine sichere Entscheidung
nicht zulassen, und hüben und drüben zu Unbilligkeite» führen
können. Die einzig billige Basis, den Kaufpreis zu bestimmen,
ist und bleibt eine unparteiische Schätzung der Kausöodjekle.
Ueber den Artikel 3 deS regierungsräthilchen Entwurfes habe
ich einstweilen nichts zu bemeiken. Er sichert dem Gioßen
Rathe das letzte Wort in der Sache, indem er alle Verhandlungen,

welche die Regierung nach Artikel l und 2 vornimmt,
der Ratifikation unterwirft und somit jede wünschbare Garantie
gewährt. Ich komme nun zu Artikel 4 des regierungSräih-
lichen Antrages. Derselbe bestimmt, daß im Fau der Gieße
Raih den Ankauf der Linien definitiv beschließt, dieselben, nebst
der Linie Biel-Bern, im Siaaisbaue auszuführen seien. Die
Kommisston schweigt darüber gänzlich, was Mil den angekauften
Linien geschehen solle; sie will da l> biglich eine weitere
Beschlußnahme des Großen RalheS veranlassen Nach mündlichen
Erklärungen von Mitgliedern der Kommission wird dabei
zunächst Bedacht genommen, die Linien einer bestehenden Gesell-
sckasl (und diese konme wohl keine andere sein, als die Cent-
ralbahngesellschaft) wieder zu verkaufen, sie nur der L»ue Biel-
Bern durch letztere Gesellschaft erstellen zu lassen unv sich lediglich

vorzubehalten, sie nach 3—4 Jahren wieder zurückzukaufen.
Dieß die Motive der Kommission, warum sie sich nicht schon
jetzt darüber ausspricht, waS mit d n fraglichen Linien
angefangen werden solle Die Regierung g steht nun unumwunden
ein, daß fie ein solches Vorgehen im höchsten Grabe bedauern
müßte. Zu was soll es führe»? Die Nothwendlgkelt eines
Besitzes jener Linien wiid anerkannt. Warum sollen sie nun
aber zuerst der Centralbahn verkauft und dann wieber von ihr
zurückgekauft werden? Und zu welchem Preise sollen sie dann
zurückgekauft werden? Doch mindestens zum Kvstenprelse. Hat
aber der Slaat bann etwas dazu zu sagen, ob wohlfeiler oder
theurer gebaut wirb? Thut er nicht besser daran, selb» darüber
Kontrolle zu führen? Oder will er sich das ArmuthSzeugmß
ausstellen, ohne Centralbahn die Linie nicht eistell.n zu können?
Erhält er das Geld daiür jetzt weniger, als das Geld zum
Rückkauf in einigen Jahren? Wäre das beabsichtigte Verhältniß
nicht eine neue Quelle von Streitigkeiten und Ansiäuden aller
Art? Ich will Ihnen die Antwort daraus selb» überlassen,
kann mich aber dabei nicht enthalten, auf die m.rkwürvlge
Uebereinstimmung hinzuwetsen, die zwischen der Anschauungsweise
der Kommisston und der Cenlralbahn selbst üb.r den flagllwen
Punkt herrscht. Ganz gleiche Etöffauugcu wurden nur nämlich

in jüngster Zeit von Seiten eines Mitgliedes des
Direktoriums der Eeniralbahn gemacht. Kann dieser Gelellswast
aber daran gelegen sein, die fiaglichen Linien zu baue» und
3—4 Jahre zu betreiben? Nein, gewiß nicht! Sie denkt eben:
kommt Zeit, kommt Rath! Zeit gewonnen, Alles gewonnen
und ist der Kanton Bern endlich einmal für seine Elienbahn-
polilik hinreichend gedemütvigt. so wild sich noch Manches
tbun lassen Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen in dieser Hinsicht

einen Brief, den ich von einem anerkannten Ehrenmanne



am tl.März abhin erhalten habe, vorlese. Namen will ich
auS Rücksichten keinen nennen, der Brief kann aber eingesehen
werden. Es kommt darin folgende Stelle vor: „Warten Sie
nur, bis wir l2 —15i>i) Angestellte auf unserer Bahn haben
werden, dann müssen die Negierungen thun, wie wir wollen;
bis dahin und bis die übrigen Linien gebaut sind, müssen wir
noch mir Vorsicht zu Werke gehen " Abgesehen von Allem
dem, glaube ich, eS liege in der Stellung des Großen RaihcS
von vorn herein sich klar bewußt zu sei», was er will. und
das wird doch Niemanden einfallen, Kiel Neuenstadt und Güm-
lig>n Langnau zu kaufen, ohne Btel-Kern mitzuerstellen; also
sage man eS. Mit verschiebenden Beschlüssen kommen wir zu
keinem Ziele und eS gibt gewiß Viele, die nur zum Ankauf der

fraglichen Linie» stimmen, wenn sie gewiß sind, was damit ge-
scheheu soll. Ueber die von Herrn Gonzenbach hingewonene
Bemerkung, der Siaar sei der schwierigen Autgabe deS Eisen-
bahnbaueS und Eisenbahnbetriebes nicht gewachsen, trete ich
nicht ein. Die Erfahrung in andern Staaicn beweisi geradezu
das Gegentheil, und wenn Herr Gonzenbach jene Ansicht mit
der Ari und Weise zu begründet) sucht, wie die Regierung den

FinanzausweiS genehmigt habe, so war eS ihm dabei weniger
um erne Beweistührung zu thun, als darum, eine übelwollende
Bemerkung gegen die Regierung anzubringen. Um meinen
Rapport nicht gar zu lange auszudehnen, will ich über den

fünften Antrag der Regierung, betreffend die ihr zu erlheilenden
Vollmachten während deS Provisoriums einstweilen hinweggehen.

DaS Nöthige ist darüber im schriftlichen Bericht selbst

angebracht oder kann bei der artikelweise» Berathung deS
Dekretes noch angebracht werden. Ich glaube übrigens, daß auch
die Kommifsson von der Notkwendigteil einer Vollmacht im
vorgelchlagenen Sinne überzeugt sei. Nun bloß »och einige
Schlußbemerkungen. Die heutige Diskusstonwird nicht ermangeln,
Berechnungen über die Rentabiltiâi des Unternehmens
anzustellen. Wenn ich nun in meinem Rapporte darauf nicht
speziell Rücksicht genommen habe, so geschah eS schon deßhalb,
weil die nöthigen AnhaltSpunkic dafür im schiifilichcn Berichte
der Regierung enthalten sind Ich soll dabei bemerken, daß
die im Berichte angenommenen Zahlenverhälinisse dem Rapporte
der Kinanzdirekiion, die bekanntlich nicht zu sanguinisch ist,
entnommen sind, und daß üderhaupt in der Regierung allgemein
das Streben dahin ging, eher zu ungünstig, als zu günstig zu
berechnen j Komme es dann d.sser — m>inre man—, so werde
man es sich gcine gefallen lassen. Mit Rücksicht hierauf wurde
auch z. B. der Ansatz für Biel - Bern m>t Fr.
belassen, obschon die neu gegründete Berneibaugesellschafl, an
deren Spitze die Herren Giibt, Otr, Mauser u. s. w. stehen,
in einer hier vorliegenden schrisiliche» Eingabe erklärt,
diese Linie fir und fertig, ohne Erpiopiiatlvnskosten, brc in
jenem Aniatz mit Fr 6t)l>,ill)l1 derechnet sind, um Fr ä.3l>i>,Wt1
auSzuführ.n, wona v dle Linie Bwl Bern bloss auf Fr. 4,9Ui),i1l>i1

zu stehen käme. Von keiner Seite wurde auch in der Regierung

die Befürchtung laut, daß durch die zu treffende
Maßnahme eine Eiböhung der direkt,» Steuern nöthig werde Wenn
demnach begründete Bedenken gegen die finanziellen Konsequenzen
deS regierungötätblichen Antrages nicht vorwalien, so ist er
am »er andern Seile auch geeignet, die vorlteg.nde Frage vom
Standpunkte der politischen Inicress.n und der Ehre deS

^ KanlonS auf eine befrierigende Weise zu lösen, die bei dieser
Frage m hohem Maße engagirt sind. Die politischen
Interesse» des Kantons v, klangen gebieterisch, daß der Staat Herr
der Linien Biel Neuenstadl uudBiel-Bern bl,jbe; sie vertat,gen
es namentlich und vorzugsweise wegen der SieUung deS Jura.
Wenn auch die Frage der Jurabahn heute noch nicht reif ist,
so wird und muß fi, flüher oder später an unS heiaiilreten
und wehe der Regierung, die ihre Lösung von vornherein
unmöglich macht. Der Kerner - Jura zählt nahezu an 8t>,v9l1
Seelen, kommt also der Bedeutung eines minier» schweizerischen
KanlonS gleich; er ist die Werkstaite einer immer wetter sich
ausbreitenden Industrie. Frankreich beruhet mit seinem Bahn-
Netze in wenigen Jahren dre Prunirulergrenze. Wird dem Jura

nun von Bern nicht die Hand gereicht, so fällt er in nicht
allzuferner Zukunft unter französische Eiienbahnherrschast Welche
politische Folgen dieß für die Integrität der Schweiz und
inabesondere des KanlonS Bern haben dürfte, ist wohl einleuchtend
und darum schreien wir Wehr! über daS System, das ein
schweizerisches Bahnnetz im Jura abzuschneiden suckt, ein System,
dessen Befolgung herbe Erfahrungen und bittere Reue mu sich

bringen müßte. Der Kanron Bern hat bis jetzt immer -
und wenn die Kämpfe noch so hart — seine politische Stellung
gewahrt; eine ruhmreiche Geschichte gibt davon Zeugniß, die

Votirung des „unbedingten Kredites im Neuenbuigerhandel"
Hai ihm einen unbedingten Kredit gebracht, und jedem guien
Patrioten schlägt daS Herz noch jetzt hoch ob jener That; möge
der Kanton diesen unbedingten Kredit heute nickt für einen
bedingten einbüßen Au verschiedenen Maien haben Sie übrigens

erklärt: wir'stehen hinter dem Unternehmen der Ostwestbahn

und Ihre Vertreter in den eidgenössischen Räthen haben
eS dort wieder gesagt. Die ganze Eidgenossenschaft hat eS

geglaubt, und heute handelt eS sich darum, zu zeigen, daß an dem
Worte eines Großen RaiheS von Bern Niemand zweifeln darf.
Da Handell eS sich um die Ehre deS KanionS, nicht nur um
seine politischen Interessen, eS handelt sich darum, wie Lern
in Zukunft angesehen sein soll, und welche» Einfluß Eure
Vertreter in den eidgenössischen Räthen noch bewahren sollen. Aber
auch die moralischen Folgen, die der heutige Beschluß in unserm
Volke selbst ausüben wird, sind nicht zu übersehen. Wenn
Bern blS jetzt etwaS wollte, so wurde eS auch zur That.
Glauben Sie nun nickt selbst, daß ein Preisgeben der
bisherigen Eisenbahnpvlitik dem Volke das zuversichtliche Gefühl
zu selner Kraft brechen würde? Glaube» Sie »rchi, daß man
in Zukunft lebem großen Gedanken mit demjenigen Mißtrauen
begegnen würde, das ein kiäfiiges Handeln ausschließt? Gewiß!
Uno dieses Brechen unseres Selbstvertrauens ivtlen wir nicht
zu gering anschlagen. Auf der andern Seite ist der Kanion
Bern berufen, daS Panner für eine Idee voranzutragen, die
im Grunde schon lange in unserm Volksleben wurzelt: für die

Idee der Emanzipation des SiaaieS vor einer Gewalt, die
seine Rechte bedroht. Sie werden urtheilen und die Zukunft,
unsere Nachkommen, werden über uns richten Für jetzt darf
und will ich aber Ihre Zeit nickt länger in Anspruch nehmen.
Ich schließe mit dem Antrage: Sie möchten — in Abweichung
von den Anträgen der Kommission — beschließen, auf den
vorliegenden Dekretsvorschlag der Regierung einzutreten und
denselben artikelweise zu behandeln.

Meyer, als Berichterstatter der Kommisston. Der Be»
richterstailer der Kommission wird sich angelegen sein lassen,
in seinem Vortrage möglichst kurz und obiekiiv zu sein In
der Kommission saßen gewandiere Redner, welche der Aufgabe
besser gewachsen gewesen wären, indem mir die Uebung ötterer
Vortrüge abgeht; ich ersuche Sie daher um Ivre Nachsicht.
Vor Allem habe ich wegen deS Druckes deS Berichtes eine
Bemerkung zu machen. Der Berichterstatter wollte die
Korrektur besorgen, bekam sie aber nicht; der Grund muß in einem
Mißverständnisse liegen. Es haben sich einige Fehler einge-
schlicken, deren Berichtigung jedoch den Mitgliedern deS

Großen RaiheS noch rechuenig mitgetheilt wurde Zur Rechl-
feit'gung der Kanzlei muß ich beifügen, daß der Druck dreier
Berichte zusammen kam. Die von Ihnen ernannte Kommission
wurde auf den 25. Februar abhin zmammenb,rufen mit dem

Auftrage, den Stand des OstwestbahnunternehmenS zu
untersuchen und die daheiigcn Vorlagen der Regierung zu
begutachten. Am Tage deS Zusammentrittes theilte die Regierung

der Kommisston mit, es sei ihr nicht möglich, ihren
Bericht mit definitiven Anträgen schon vorzulegen, sie werde sich

aber beeilen, damit die Kommission nicht aufgehalten werde.
Hierauf wurden der Kommission die Berichte der Eisenbahn»
und der Finanzdirektion zugestellt. Der RegterungSrach baue
den von der letztern vorgelegten Dekretsentwurf grundsätzlich
angenommen. Die Kommission setzte ihre Arbeiten fort um



sich über definitive Anträge zu berathen. Als sie nach einiger
Unterbrechung wieder zusammentrat, wurden ihr neue Anträge
der Regierung mitgetheilt. Die Kommission konnte sich jedoch
nicht veranlaßt sehen, von ihren Antrügen zurückzukommen,
und auf diejenigen des Regicrungsraihes einzutreten (eine
Minderheit behielt si n freie Hand vor), indem ein schriftlicher
Bericht auch damals nicht vorlag; dagegen wurde dmelben mündlich

Aufschluß über die Motive, welche den neuen Anträgen zu
Grunde liegen, ertheiet. Die Kommission bat nun auf den

heutigen Tag keine eigentliche Basis mehr, da der Antrag der
Regierung, den sie zu begutachten Halle, fallen gelassen wurde,
und wir sieben auf einem exzeptionellen Boden, den ich andeuten
wollte. Gleichwohl hält die Kommission an ihrem Standpunkte
fest und wird die in ihrem Bericht enthaltenen Anträge
entwickeln. Ich will mich bei dieser formellen Fiage nicht länger
aufhalten, sondern zur Sache selbst übergehen. Ich glaube,
es liege in der Stellung des Berichterstatters, an der Hand
des KomwissionalberichteS über den Stand des Ostwestdahn»
Unternehmens in möglichst gedrängter Kürze Auskunft zu geben.
Dabei komme ich vor Allem zum finanziellen Stand desselben.
Die Kommission gab sich alle mögliche Mühe, einen genauen
Finanzeiat der Gesellschaft zu konstaiiren, mußte aber dieß nach
einigen Versuchen vollständig aufgeben, weil die Verbindlichkeiten

derselben gegenüber den Unternehmern nicht ausgemütelt
werben konnten und bedeutende Differenzen zwischen den Büchern
und der Wirklichkeit zu Tage traten. Man hielt sich daher
möglichst annähernd an die Zusammenstellung der Finanzdirektion.

die im Allgemeinen als ziemlich richtig angenommen nurdcn
kann. Indessen muß ich erklären, daß gerade diejenigen Posten,
Welche die Unternehmer und Lieferanten betreffen, nur approri-
rnativ angenommen sind, indem man nur auf diese Weise zu
einem Ziele kommen konnte. Der Bericht des RegierungS-
ratbeS nimm« als einbezahlt ein Aktienkapital von Fr 4,687,IM
an. Die Kommission kann dicte Summe nicht anerkennen, im
Gegentheil, sie mußte finden. eS seien davon bedeutende Posten
als Nicht wirklich einbezahlt abzuziehen. Vor AU.m gehören
dahin 746 Aktien aus dem Bvllerhandel, die gegenwärtig mit
Dniun-Lmsso-Aktikn gedeckt und erst aus t. Oktober t86t zur
Ginzahlung verpflichtet sind mit Fr. 87(1,66t). geiner sind

abzuziehen 126 Stück Aktien von Baur und Eomp., die ihre
Betheiligung unter gewissen Voraussetzungen zugesichert haben,
in der Folge aber zurückgetreten sind, mit Fr. 66,666. Ferner
16 Aktien der Lociötä cke« glaces, die als riurr-valeur mit
Fr. 5666 erscheinen; endlich 16 weitere Aktien, von deren
Einzahlung der Unterzeichner liberirt wurde, ebenfalls mu Fr. 5666.
Es müssen also von 942 Privataklien 886 Stuck abgezogen
werden, so daß »och 62 Stück bleiben, die bis 31. Juli 1866
voll einbezahlt waren mir Fr 31 666. Dagegen sind 565 Stück
im Ausweise der Direktion der Ostwestbahn aus 31 Juli 1866
alS bloß theilweise einbezahlt bezeichnete Aktien seither voll-
ständig einbezahlt worden mit Fr 252,566; ferner sind 547
Stück theilweise einbezahlt (eS stehen daraus noch Fr. 87,166
aus) mit Fr 186,466. wozu noch 4 S>ück kommen, welche laut
Protokoll baar verkauft sind mit Fr 2666, so daß sich auf
26. Januar l86l, alles zusammengerechnel, ein Privaraknen-
kapiial ergiebi von Fr. 471,966

Dazu kommen:
629 Aktien der Gemeinden deS KantonS Bern

mit „ 314,566
466 M der Stadt Zug mit „ 236.666

4666 „ deS KanionS Bern mit „ 2,666,666
466 „ des KantonS Zug mit „ 266,666
89 „ für Grunderweib an Erpropriaien in

den Kantonen Bern und Zug mit „ 44,566
1189 „ an Unternehmer und Liferanlen an

ZahlungSstati im Kanton Bern mit „ 594,566
566 „ an solche außerhalb des KanionS

mit „ 256,666
314 „ an Beamte, Angestellte u. s. w. alS

Gehalt mit „ 157,666

Tagblatt des Großen Rathes tS«t.

DaS macht (die 1113 ganz oder theilweise einbezahlten
Privataklien eingerechnet) Summa Summarum 8699 Stück Aktien

einem Akiienkapttal von Fr 4,262,466 oder Fr. 424,766
weniger als im Berichle deS RegierungsraiheS angenommen ist.
Eine Differenz von Fr. 266 konnte nicht ermittelt werden. Im
regierungsräthllchen Berichte wlrd alS noch ausstehende Aktien-
euizahlungen verzeichne, eine Summe von Fr. 3,697,466. Woher
der Bericht diese Summe nimml, kann ich nicht begreifen.
Ich kann eS nicht daraus erklaren, daß darunter Aktien der
Unternehmer der noch nicht ausgeführten Arbeiten verstanden
sind, und ich glaube, man könne diesen Betrag nicht unter die
vorhandenen Hülfsmittel der Gesellschaft rechnen. Denn diese
Betheiligung faul dahin, sobald die Unterzeichner nicht mit der
Ausführung der einsprechenden Arbeiten beiraul werden, was
hier offenbar anzunehmen ist, weil die Gesellschaft schwerlich
die Bauten fvrlietzen kann. Bei der Leistung des Finanzausweises

von Sene der Oltivestdahnverwaliung wurde, wie
bereits bemerk, wo, den, der Sekreiär der Etsenbakndirekiion be-
auflragt, die Sache zu untersuchen; er gab seinen Bericht ab,
welcher dahin ging. alS wäre der Ausweis in Ordnung, waS
aber durchaus nicht der Fall war, indem die aufgezählten
Summen alle mehr oder weniger irrthümlich sind. Ich will
die Versammlung m dieser Beziehung nicht mit Details behelligen,
ich darf aus den Bericht iheils der Regierung und theils der
Kommission verweisen; jedermann, der diese Berichte gelesen,
wild sich seine Meinung gebildet haben Wenn mau einerseits
behauptet, die Regierung hätte bet größerer Sorgfalt und Vorsicht

diese Täuschung, welche durch Vorlage eines unrichtigen
Ausweises geichay, verhüte» können, so glaube ich andererseits,
man könne ebenfalls annehme», daß damals kein Grund vorlag,

gegenüber »er Ostwesibahn ein anderes Verfahren
einzuschlage» als gegenüber audern Ei,enbahngesellschaf,en. Man
verfuhr gegenüber der Ceniralbahn gleich. Mau glaubte eben,
der Vorstand einer solchen Gesellschaft verdiene Zutrauen, und
wen» die Behörde g»tau,chr wurde, so fällt die Schuld nicht
auf sie, sondern auf diejenigen, weiche das idtteei gefcheeifee
Vertrauen auf sieche Werfe mißbrauch, haben. UebrtgenS fand
das nämliche Versahren auch von Serie der BunbeSbehördcn
stall, und ganz gleich, wie die Regierung von Bern, wurde der
Bundeöiaih getäuscht, ein Beweis, daß es Andern ganz gleich
gehen kann. Das angeblich aus Fr. 9,623.878 bestehende

Akin „kapital wurde am 1. März 1859 durch die Verwaltung
der Ostweilbabiigesellschafl miiiels eines AktienrodelS
nachgewiesen, der sich seither als unuchiig herausgestellt hat So
viel über das Aktienkapital; nun komme» wir zu den Obligationen

Da wild die Versammlung sich erinnern, daß zuerst
der Versuch gemacht wurde, Prioritätsaktien von Prozent

auszugeben, und als das nicht gieng, wurden Obligationen
ausgegeben. Bon dem Priorliäisanleihen von 6 Millionen
Franken auf die Linien Reueiislavi-Btel Bern wurden
4782 Stück Obligationen fest plazur für Fr. 2,391,666

(Im Belichte der Kommission < S 12)
figuuren 2 Summen (Fr. 1.741,666
und Fr. 46»0) in Kolonne, die in
den Tert gehören. Zieh, man nämlich
die bei der Flnanzvperallon mir Böller

und Wtlobolz verlauscbten Obli-
gativnen gegen Papiere ohne KurS
ab, so sind aus den abgesetzten Ob.
ligaiionen baar eiügegangen Fr.
1,741,666.

8 M wurde» sen 1. Januar 1361 gegen
baar verkauft für „ 4,666

7339 „ sind als Hinterlage theils für Er-
pivprlationen, Bürgscharten und
andere Forderungen im Betrage von
Fr. 2 156,324 45 verrechnet im
Romiualwerihe von „ 3,669,566
(Der reglerungsräthliche Bericht
berechnet den Beirag dieser Forderungen

«
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nur auf Fr. 1,679,426. 97; dieß

beiriffl aver nur cue Forderungen,
welche feit unv ltquidirbar sind, wäh«
renv noch anvere Verpflichtungen in
Belracüt kommen, wie für
Bürgschaften u. s. f.

1ì S'ûck sollen rn der Kasse liegen für Fr. 5.596
Das mach! zusammen (12, >49 Slück Obligationen) ein Kapual
von Fr. 6.979.999. Es ergibt sich dabei ein Ueberichuy von

Fr. 79,999. in Bezug aul welchen anfänglich die Veimuthung
bestand, cS seien mehr Obligationen ausgegeben worden, als
man befugt gewesen wäre. Bel näherer Unie, suchung stellte

sich aber heraus, vaß eure Anzahl Obligationen, die unter den

festplazirten verrechnet stub,, spater wlerer tu den Besitz der

Gesellschaft gelaugten u»o verpfändet würben unv vag Gläubiger,
welche auf vas erste Anlethen von 4^ Prozent gezeichnet unv

eingezahlt habe», bisher unterlassen hatien, ihre 4>/z prvzen-
tigen Obligationen gegen 5 pivzemlge auSzuiauseuen. Bei diesem

Äulasse erlaube ich mir ein Wort über ben Vorschuß von
Fr. 625,999, welchen die Regierung bei OstwestbahngeseUschaft

bewilligte In materieller Hlirsichl fanv vle Kommission
einstimmig viese Maßregel gerechiseiilgl Es ist bekannt, baß ver
Bunvesraih für die Boll.nvung ver Lime Viel Neuenstadi eine

Frist bis zum t. Oktober 1869 sesigefetzi Hai; ebenso bekannt

ist, baß die Gesellschaft der Ostwestvahu vorige» Sommer
erklärt Hut, sie srl außer Siauve, «hien Obliegenheilen Genüge

zu leiste». Es stariv also nichts anvereö bevor, als das
Unternehmen enlwever un Lliw zu lassen u»v eine Zwangskon-
zession von Leite ves BunveS zu gewärtigen, over Vasselbe zu
unterstütze». Dathr fanv man, dte Regierung habe im In-
ter.sse ves Landes gehanv.lt, alö sie dem Unternehmen zu Hülfe
kam. Anderer Ansicht war ble Kommission bezüglich der

formellen Leite ver Frage. In dieser Beziehung fehlte die

Regierung, indem sie nau dem Gesetze vom 9 August t849 Über

die Verwaltung veS SlaaisveimögcnS ble Bewilligung des
tàtrnven vi.xhes haue einholen sollen, womu übrigens die
Finauzbirekuoii einveritauven ist. Ich komme nun zu den
Bauien. Sie sehen aus dem gedruckten Verlebte, daß auf der
Linie Blel-Reuenitavt (nach den Angaben des Ingenieurs der
Ostwestbahn, des Herrn Weilt) für eine Lummi von Fr 2,126.3 l9
Albeuen ausgeruhet, dagegen ble noch auszuführenden Arbeiten
auf Fr 614,499 veranschlagi waren Auf vein gl.tchen Tableau
des Berichtes sehen Sie die ElnhellSpreise, wie sie im Voranschlag

und in d.r Wirklichkeit »ch gestalteten. (Der Redner
berichtigt hier einen Druckfehler im Beuchte.) Auf vcr Strecke
Gümligen-Languau muß zuerit auffallen, vaß sich zwischen dem
Voranschlage ves Heiin Weiii unv des frühern Overingenieurs
der Ostwestbah», des Hcrin Schmid, ein großes Mißverhäliniß
ergibt, daß die Summen oft fast um die Hälfte diff.rire».
Das scheiiit zu beweisen, daß der erste Devis nicht mit der
gehörigen Sorgfall gemachl wurde Die bereits auSgefühiien
Arbetlen werden aus Fr. 3,936,945 berechnet, die noch
auszuführenden aus Fr 1,926,999, die Expropriation, GründungS-
kosten u. s. w. »ich« lnbegriffen. Diese Angaben ließ die
commission durch zwei ihrer Mugtieder verifizlren und sie fand
dieselben nach Abzug einiger Summen uchiig. Man steht also
daraus, baß noch eine beveuienve Summe nöthig ist, um diese

Linie auszuführen und in betriebsfähigen Zustand zu stellen.
Da nun die Frage VeS Ankaufs durch den Staat in den
Vordergrund tritt, so ist eS natürlich, daß man zuerst fragt: waS
ist die Sache werth? Nachdem man sich hierüber in's Reine
gesetzt Hai, so weit eS möglich war, ersuchten wir ben Rcgie-
rungsralh, einem anerkannt tüchtigen, unparteilichen Experten
folgende Fragen vorlegen zu lassen:

„1. Welches ist der bauliche Werth, nach den landesüblichen
Preisen berechnet, der vorhandenen Arbeiten auf den Linien

». Viel-Neuenstadt und
6. Gümllgrn-Langnau?

,,2. Ist die Arbeit nach technischen Grundsätzen kunstgerecht,
solid, dem Zwecke entsprechend ausgeführt

„Wenn nein, welches ist der Minderwerth?
„3. Welches sind die Kosten der noch auSzusührenven, zum

Betrieb unv zur Sicherstellung der Bauten nöthigen
Arbeiten."

Der RegierungSraih entsprach diesem Gesuche sofort und
bezeichnete einen Erperten, der jedoch die Ernennung ablehnte,
so wie theilwcise noch andere Techniker, so daß diese Expertise
zur Stunde noch nicht stattfinden konnte Gleichwohl wollte
die Kommission ihre Arbeiten nicht einstellen, weil die Sache
bringend war, und suchte den Stand der Bauten auszumitleln,
um für sich selbst wemgstens eine Grundlage z» besitzen, auf
welche gestützt sie eine allfällige Berechnung gründen könne.
Sie nahm zu diesem Ende die Angaben des Herr» Ingenieur
Weili alö richtig an. Der für ausgeführte Bauren belastete
Baukonio desselben belauft sich aus Fr. 8,131,354. Dem
Bautonlo wurden aber alle Verlüste, welch- aus den nach-
theiligen Finanzoperationen mit Wilvbolz, Boiler et Eomp.
u. s w. herrühren, unter ver Rubrik „Gründungs- und
Emissionskosten" zur Last geschrieben. Von diesen auf Fr. 879,999
berechnete» Kosten zieht aber die Kommission eine Summe von
Fr. 599,999 ab, weil dieselben außer allem Verhältnisse stehen.
Ferner wurden für übermäßig bezahlte Preise auf der Linie
Biet Neuenstadt, wo nach der Schätzung von Technikern
Abzüge bis auf 39 Prozent gerechtfertigt wären, solche von 25
Prozent gemachl, mit Fr. 682,999, zusammen also Fr. 1,182,999.
In dieser Summe figuriren die Ausfälle, welche die Gesellschaft

auf den Finanzoperationen eriiti, die so vielfachen Tadel
gefunden haben. Die Abzüge reduziren also den vorhandenen
Bauwenh auf Fr. 6.949.354 ober infolge eines seither
gefundenen RechnungSfehlerS auf Fr. 7,949.354. Die Kommission

glaubte, bei Feststellung beS wahren BauwcrtheS die
wirklichen Ausgaben der Gesellschaft zu Grunde legen zu sollen,
mit Abzug dessen, was dem Baukonio unbegründeter Weise
zur Last gelegt worden ist. Im Vorbeigehen erlaube ich mir
im Allgemeine» das Urtheil anzuführen, welches sich in der
Kommission über die Verwaltung der Ostwestbahn gebildet hat.
Die Kommission fand, eS liege weniger in ihrer Aufgabe, die
Verwaltung zu krltisiren und Geschehenes zu beurtheilen, als
vielmehr den Stand des Unternehmens zu ermitteln und zu
untersuchen, auf welche Weise dessen Ausführung im Interesse
des Landes gesichert werden könne Was aber die Verwaltung
betrifft, so ist der Eindruck, den sie auf die Kommission gemacht,
ein äußerst ungünstiger, und dieses Urtheil hier auszusprechen,
hielt die Kommission sich gegenüber dem Lande und der obersten
Landesdehörde verpflichtet Mangel einer durchgreifenden
Organisation unv festen Ordnung, besonders aber die bereits
gerügten Finanzoperationen waren- nicht geeignet, daS Vertrauen
und den Kredit der Verwaltung zu heben, sondern mußten im
Gegentheil sehr nachiheillg auf das Unternehmen selbst
einwirken Dagegen ist nicht zu verkennen, daß nachiheillge Finanz-
geichäfte häufig bei Eisenbahnen und Bauten überhaupt
vorkommen, und es ließen sich Beispiele anführen, wo
Gesellschaften, die heute hoch im Kredit stehen, noch größre Summen
opfern mußten, um sich wieder flott- zu machen. Das Urtheil
über solche Handlungen ist daher sehr relativ, sie werden, je
nachdem die Unternehmung gelingt oder scheitert, gelobt oder
geladelt. So ist eS auch hier. Ich sage dieß nicht, um
derartigen Geschäften das Wort zu reden oder die Verwaltung
zu entschuldigen, sondern um Sie aufmerksam zu machen, daß
bei solchen Unternehmungen nicht derselbe Maßstab anzulegen
ist, wie im gewöhnlichen GeschäflSieben. Um nun zur Sache
selbst überzugehen, so war die Kommission einstimmig der
Ansicht, die Erstellung und Vollendung der Bahnlinien Neuenstadt-
Biel-Kern-Langnau liege unbedingt im Interesse unsers Kan-
tonS. Nachdem man aber die Ueberzeugung gewonnen hatte,
daß die Gesellschaft der Ostwestbahn sich in der Unmöglichkeit
befinde, das Unternehmen durchzuführen, so fragte es sich, waS
geschehen solle. Sollte man daS Unternehmen fallen lassen
oder welter führen? Ueber diese Frage war die Kommission
ebenfalls einstimmig, indem sie dafürhält, es sei dem Interesse

>



dcS Kantor.S am. meisten gedien t, wenn der Staat die beiden

angefangenen Strecken an sich ziehe, sie nebst Biel Zollikofen
vollende, und selbst betreiben lasse, sofern- sich keine andere
Gesellschaft findet, welche dem Großen Rathe genehm ist, »nv die
in der Konzessionsurkunde der Ostwestbahn enthaltenen
Bedingungen übernimmt. Aber gegen einen Ankaus aus freier
Hand durch einfachen Mehrheitsbeschluß, wie ihn der Regie-
rungsraih vorschlug, ohne die Zustimmung sämmtlicher Aktionäre,
trägt die Kommission, nachdem sie die Sache reiflich geprüft,
und mit Juristen Rücksprache genommen, Bedenken. Ich will
diesen Punkt nicht weitläufig erörtern; die Motive der
Kommission sind in ihrem Berichte auselnandergeseyt, aus den ich
also verweisen kann. Es können hierüber verschiedene Ansichten
obwalicn, aber nachdem anerkannt tüchtige Juristen die mit
dem Unternehmen svmpathisiren, sagen, ein solcher Ankauf
aus freier Hand, ohne Zustimmung der Aktionäre, sei nicht
zuläßig, habe ich keinen Zweifel mehr. Nicht minder tauchten
im Schoose der Kommission Bedenken darüber auf. ob die
Uebernahme, Bollendung und der Betrieb des Unternehmens durch
den Staat Aussicht auf Rentabilität biete, ober ob nicht
vielmehr ein jährlicher Ausfall zu fürchten sei. Endlich wurden
auch Bedenken über die Ertragsfähigkeit der fraglichen Linien
geäußert, und wenn man in dieser Beziehung anfänglich größere
Skrupel halte als am Ende, so ist eS dem Umstände zuzu-
schrelben, daß man nach genauer Untersuchung und Begleichung
mit andern Linien zur Ueberzeugung kam, daß die tu Frage
stehenden Linien eine größere Lebensfähigkeit haben, als man
anzunehmen geneigt war. Die Kommission richtete thr
Hauptaugenmerk auf folgende Punkte:
1. Ist überhaupt ein freiwilliger Kauf zwischen dem Staate

und der Ostwestbahngesellschast ohne Einwilligung der sämmtlichen

Aktionäre rechtlich zulässig? ober mit andern Worten:
sind die nicht zustimmenden Aktionäre an eine von der

Generalversammlung beschlossene Veräußerung gebunden?
2. Welches ist der bauliche Werth der vorhandenen Arbeiten

aus den beiden Bahnstrecken Neuenfladl - Biel und Güm-
ligen.Langnau?

3. Welche Summe ist erforderlich, diese Banstrecken, sowie die
Strecke von Biel - Zollikofen in betriebsfähigen Stand zu
seyen?

4. Welches sind die Aussichten auf Rentabilität?
Alle diese Punkte sind im Berichte der Kommisston ausführlich
erörtert und ich glaube daher, namentlich was die erste Frage
betrifft, einfach auf die in demselben entwickelten Gründe
verweisen zu können, gestüyl aus welche die Kommission elnstlmmig
zu der Ansicht gelangte, es sei ein Ankauf ohne Zustimmung
sämmtlicher Aktionäre nicht zu zulässig, ohne daß der Staat
sich gefährlichen Konsequenzen aussetze, und daher auf den
ersten Antrag der Negierung nicht einzutreten. Nun bot sich

die weitere Frage, ob es nicht in der Aufgabe der Kommission
liege, einen positiven Antrag zu bringen. Die Mehrheit
entschied in bejahendem Sinne und schritt zur Eröterung der

übrigen drei Fragen. Zur Vollendung der beiden angefangenen
Bahnstrecken Biel-Neuenstadt und Gümligcn-Langnau sind laut
frühern Angaben noch erforderlich Fr. 2,667,42»
für die Strecke Biel-Zollikofen „ 5,6»»,»»»

Ft. 8,267,42»
Rechnet man den bereits als vorhanden
angenommenen Werth hinzu mit „ 6,949,354

so würde die ganze Unternehmung muthmaßlich
kosten Fr. 15,216,774
oder per Kilometer Fr. 214,32». WaS die

R'entabilitäiSauSsichl betrifft, so kam die

Kommission zu folgendem Resultate: bei einem Zinsfuß

von 4Prozent würde die Verzinsung
der Bausumme jährlich erfordern Fr. 684,72»
dazu kömmt die Verzinsung der'Strecke Zoli«
kofen-Lern-Gümligen an die Centralbahn mit „ 17l,»0»

im Ganzen Kr. 855,720

oder per Kilometer Fr. 1»,l»0. Bei einem Zinsfuß von 5"/«
würde die Verzinsung des Baukapitals Fr 931.9»» erfordern,
oder per Kilometer Fr lt,»»». Hinsichilich der Strecke Bern.
Langnau nahm die Kommusiou a», es sei wenlgUenS für eluige
Zen aus kaum mehr <u rc.pne» als im günstigsten Falle ans
den Eltrag der Bet-iebskoüen. Ist dieß riwlig, so muß sich
das Baàpiial aus den Einnahmen der Linie Ren. nstadi-Biel.
Bern verzinsen, deren Ertrag oem Durchschninserirage der Cen-
tralbahn nno ver Nordostdahn an oie Seile gestellt werben
kann. Nun beträgt dte Bruttoeinnahme ans den Linien
derselben letztes Jahr durchschnliili 1> per Kilometer Fr 24,»»»
Ich will mich für den Moment nicht in eine weitere Begiün«
dung dieler Annahme einlassen, b Halle mir aber vor, nur diesen
Punkt später einläßlich zurücknikviniiien, wenn derielbe
angefochten werden soUr. Die Betriebskosten wurden von der
Kommission ans Fr 1»»»l> per Kilometer angesetzt Ans der Een-
tralbahn beirngen dieselben letzieS Jahr Fr. >2,50», mit Rücksicht

auf den Hanensteininnnel, aus der Nordonbahn dagegen
nur Fr. 85»». Die Verbällnisse der Nordostdahn sind viel
günstiger alS diejenigen der Ceiüralbahn. und nach der Ueberzeugung

der Kommission sind die Verhältnisse der Ostwestdakn
noch günstiger als diejenigen v.r Norrostbahn. Um aber ganz
sicher zu gehen, wurden Fr. >»,»»» per Kilometer angenommen,
so daß noch Fr. 14,»»» für die Verzinsung deS BaukapualS
Übrig blieben, lind ans der 49 Kilometer laugen Strecke Neuen-
stadt Biel Bern somit sich eine mnihmaßliche Reineinnahme von
Fr. 686.»»» Heransstellen würde. Bei einem Zlnssuß von
4^ hätte also der Siaai en en jährlichen Ausiall von Fr.
169,72», bei 5"/> einen solchen von Fr. 245.80» zu decken, um
das Baukapilal zu verzinsen. D>e Kommission bäli nun dafür,
der Staat solle eines lvlchen Ausfalles we^en das Unternehmen
Nicht ausgeben, zumal angenommen werden kann, daß derselbe
nicht von langer Dauer sein, sondern bei der sicher eintretenden
Verkehrsvelinehrung bald abnehmen werde und sich im Verlaufe
eines gewissen Zeitraumes wieder amorltsiren lasse. Die Mehrheit

der Kommllsion ging dabei von folgendem Grundgedanken
aus. Der Kanion Bern habe ein hohes Jweresse an der
Erstellung der Eisenbahn Neueiistavt Biel und Bern-Laugnau.
Nachdem konstatri ist. daß die Ostwestbahngesells hast die

übernommenen Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann, liege eS offenbar

im Interesse deS Kantons, die Sache selbst zu übernehmen,
die fragliche Eisenbahn auSzusühleu und zu betreiben, ober
solche einer andern Gesellschaft zu übergeü », wen» sie die

nämlichen Konzessionsbedingnngen, wie die. Onwestbahngeiellschaft
übernimmt. Aeußerst wichtig sei die unbedingte Fest».»rang der

Konzesstoiisbedlugungen, namentlich mache die Sicherung einer
spätern Fortletznng der Linie, sei es nach dem Jura ober
in östlicher Richtung, die Ansrechihaltung derselben unumgänglich

nöthig, weil dadurch die spätere Entwicklung der Unier-
nehmung und für Bern die Möglichkeit bevingi ist, in Etsen-
bahnsachen seinen Einfluß geltend zu machen. Die dem Staate
auffallenden Opfer sind für den Kanio» Bern nicht so bedeutend,

daß sie ein Aufgeben der Sache rechtfertigen könnte». ES
ist eine unbestrittene Thatsache, daß mutelst der Erstellung der
Eisenbahnen der Verkehr nicht nur erleichtert, sondern eigentlich
erst geschaffen wird. Die Erfahrung beweist dieß am
schlagendsten, wenn man die Zunahme deö Verkehrs in den letzten
Jahre», namentlich seit Erstellung der Ceniralbahn in'S Auge
faßt. Diese Veikehrszunahme zeigte sich in auffallend starkem

Maße und wer vor 1» Jahren behauptet häite, baß die
Centralbahn im Monat durchschnittlich mehr Güter befördern
werbe als die gesummte Güterdewegung des JahreS 18-t9 im
Kanton Bern beiragen Hai, dem hätte man in'S Gesicht gelacht.
Auf andern Bahnen haben wir dasselbe Resultat. Aus diesem

läßt sich doch mit Sicherheil schließen, baß auch aus einer
bernischen Linie die nämlichen Resultate erhältlich sein müssen, da
eS Thaifache ist, das die bernischen Llnien daS Unternehmen
der Centralbahn gut machen. Die ganze Linie von Neuenstadt
bis Langnau durchschneidet eine dichtbevölkerte, strebsame und
wohlhabende Gegend, deren Bedürfnisse dem Uniernehmen Le-
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bensfährgkeit geben müssen. Der innere, der lokale Verkehr
bilvel den Hauptsaktor per Einnahmen sûr unsere Elfenbahnen
unv in dieser Beziehung bietet die von der Ostwestbahn durch,
zogene Gegend bis Langnau keine ungünstiger» Chancen als
andere LandeSthetle. Ist aber einmal die durchgehende Lune
von Poniarliei-SalinS ersteut, so wird die Fieguenz noch
bedeutender weiden. Die Koinmisston ist daher der Anficht. der
Große Ra>h solle hier die Zukunft im Auge behalten und sich

durch mvmentane, im Verhältnisse zum Nutzen nicht »edeuienve
Opser nicht von einem Unternehmen abschrecken laßen, das für
dle Interessen des Kanions so wichtig ist, sonvein dessen

Ausführung durch einen hochherzigen Beschluß sichern. Aus allen
diesen Gründen helle ich den Antrag, Sie möchien aus die An
träge der Kommission einircien und die dieselben zum Beschluß
erheben. Ich muß Sie aber noch ausmerksam machen, dap
bezüglich der Kaussumiiie die Ansichten der Kommllllvusmitglleder
getheilt wäre», indem d,e eine Meinung dahin ging,
vorbehaltlich einer aUsälli^en Modifikation nach stattgefundener Er-
perilse, einen Kredit von 6 Millionen zu bewilligen. Wahrend
brel andere Mitglieder einfach den Bauweilh als Grundlage
für den Kautpreis und nachherige Genehmigung des VeiiiagcS
durch den Großen Raih beantragen wollten, so vast es dem
Großen Rathe immerhin unbenommen bliebe, den Ankauf zu
genehmtgen oder nicht- ES stimmt die letztere Auffassung mit
derjenigen deS Regierungsralhes übereln.

Dr. v Gonzenbach. Ich glaube das Recht zu habe»,
als Minderheit der Koinmisston auch ein paar Worie
anzudringen und den Standpunkt ,u bezeichnen, den ich bei meinem
Autrage eingenommen habe. Wenn ich infolge Äußerungen
des Hin. Berichterstatters der Regierung, die namenilich gegen
Mich gerichiel waren und zwar sehr veisöulich, etwas anders,
d. h. nicht so objektiv reden würde alS gewöhnlich, so kö rut.n
Sie es mir kaum verargen Aber i>t> will davon abs.heu.
Weder in Versen noch in Prosa auf all' die Persönlichkeiten
antworten, Ihnen überlasfind, den Geschmack deS betreffende»
Rebners zu würdigen. AlS ich die Ehre hatte, In die
Kommission gewählt zu werden, die Sie zu Untersuchung der Oll
wellbahnaugelegenhetl niedersetzten, war es mein Entes, Sle zu
ersuchen, von meiner Person abzusehen. Ich rühlte durch, wie
nahe eS liegen werde, mir eine pvlitttche Auffassung unierzu-
schieben. Sie haben mich nlchl entlassen. Run war Vie eiste
Ausgabe, die ich mir stellte: mit Unbefangenheit und Ernst,
und ich füge bei, mir milder Gesinnung z» prüfen. Man zeige
mir in meinem ganzen Beuchte ein einziges verletzendes Wort
Es wurde nur von anderer Seile, vielleicht mit einigem Rechte

vorgeworfen, ich sei zu mild gewesen, da ich nicht einmal
das Peraiit vorilichkcilSgesetz applistren wolle, das ich do ch

anführe! Ich habe die Stellung der Kommission so aufgefaßt,
sie soll die Angelegenheit gründlich untersuchen. Ich habe einem
der am meisten Betheiligten (er wird es bezeugen) die Vernche-
rung gegeben, ich werde ohne alle Leidenschaft thun, was meine
Pflicht sei; aber aus der andern Seue werde er auch nlchi von
mir verlange», daß ich mich aus einem Untersuchungskom-
Mlssär in einen Verluschungökvmmissär umwandeln lasse. Ich
wüide heute mehrer. S »ich, erwähne», wenn Hr Regierun.,S
raih Lahli mir nicht Anlaß dazu gegeben hätte. Er hat sogar
die bloße Andeutung: die Regierung habe bei Genehmigung
des Finanzauswcises die Veihälnisse nl.vt ernst genug untersucht,

als übelwollende Bemerkung ausgelegt. Ich frage Sie:
ist vas zu weil gegangen, wenn man unter Verhältnissen, wie
sie hier vorliegen, an der Gründlichkeit, der stattgehabten
Untersuchung zweifelt? Der Große Raih Halle den StaalSbettiag
von 2 Millionen Franken an die Bedingung geknüp't. day die
Einzahlung erst dann staitfiuden solle, wenn die Oltwestbahn-
geieUschaft sich über den Besitz etnes Aktienkapitals von 8 Mil
lionen ausgewiesen habe, wenn zwei Millionen zwischen Zug
und Bein wirklich Verwender seien unv davon Fr. äOO.OtlO im
Kanton Bern fur Erpropriaiionen und Bahnbau. — und jetzt

zwei Jahre später, zeigte eS sich, daß aus den Erpropriallonen

eine Million noch nicht bezahlt ist und daß von Bern bis Lang-
nau sich viel mehr Leute finden, die kein Geld für ihr Land
erhallen haben als solche, die basür bezault worden sind? Zeugt
das für eine gründliche Ueberwachung? für eine strenge
Handhabung des bezuglichen Beschlusses des Großen Rathes? Daß
aber das vorgelchrltbenc Akiienkapiial überhaupt »te vorhanden
war, mögen Sie der Thailache entnehme», die so eben der
B-ilchielllaiter der Koinmisston Hr Meyer, erwähnte, die Sie
ab.r ubeihöit zu haben scheinen, und die ich deshalb wiederhole,
der Tvaisache namltch, day bis zum 31. Juli vorigen IahreS
nur 62 Siuck Pilvaiatlien voll eindezahli wo,den waren im
Betrag von Fr Zl.OOO. Jetzt findet man eS hart, wenn der

Sachvetbalt leise augeveuiti wild! Es war eine sehr unglückliche

Wendung, der sich der H.rr Elsenbahndirekror dcvtenie,
als er lagir, der Kommitnon s.t auch manches entgangen, das
sie nicht entdeckt hab,, day die Zagcr-Aktten doppelt verrechnet
seien. Ich darf bezeugen, daß ich mich seit vier Wochen Tag
und Rächt mit der Lache beschäftigt habe. Ich kenne lie aber
noch nlchl; in einem solchen Wald der Unordnung findet man
fiech nicht so schnell zurechi; dazu b-dars es m.hr Zeit als der
Kommt'fion zugemessen wurde. — In diesem Wald habe ich aber
bald ein paar saule Bäume gefunden, und daian die Art
gelegt. Einige di. ser saute» Baume will ich Ihnen nun bezeichnen.

Zu diesem Ende muß ich zunächst einige Einzeichnungen
des Atilenieglsters Rr. > eiwähne» Ich habe eine» Auszug
daraus gemacht und kann Ihnen über jede Nummer Auskunft
geben; Da sind von Rr. 1—3000 Aktien iür die Parrs-Gen-
ser-Geselllchasl eingeschrieben. Diese Einschreibung von 1^
Millionen ist dulchaus falsch Von den Fr. 300.000. die da
als von diesei Gesellschasl einbezahlt veriechnei werden, ist auch
nicht ein. Ceuttme tu Wliklichkeil einbezahlt worden. AlS man
den Flnanzauöwels der Regierung vorwies, konnte die betreffende

Direktion welche mit der Untersuchung der Lache betiaut
war, wohl wlsse», day die Einschreibung lein faul und falsch
war unv bei Sekretär, welcher die Sache untersuchen sollte, hätie
dieß auch willen können, da die erwähnte Gesellschaft schon am
20 März 1658 der Oltwellbahnbirektton geschrieben Halle, ste

tlete von der drabsichll.tten Aktrenzeichnung zurück Hätte
man die Coirespondenz mit der Banczue xöiieriil Luisse durch-
gelehen. so wäre mau bald hinter vieie Tauschung gekommen
Die Ollwelidahndlrekttvn suchte stch nun dadurch zu helfen,
daß sie in ihrem Piotokoll vom 13. Mai 1853 aufzeichnete:
es sei eine anonyme genser Gesellschaft, die für l'/z Millionen
Aktien üt'ernehmen woll, ; die Aktien sollten zum Kurse von

eilane», die erste Einzahlung sollte mittels 5000 Dollars
in Oilz- B-»ora»>olitt) Uuiiels, mit dein Vorbehalt geleistet
werben, day der betieffeuben Gesellschasl der ganze Beirag
der Kursvlffereuz aus dieser ersten Einzahlung angerechnet
weide! so day der Ostweubahn nur Fr. 25.000 an w.rth-
loien amerikanischen 'Papieren blieben, dagegen die fragliche

Genselgtseuschafl eine Provision im uemeinen Leben
würde man sagen ein Trinkgeld — von Fr. 125.000 in Rechnung
bettigen konnte. Diese Gesellschaft erscheint aber Uiiler drei
vcischledenen Namen: zuerst als kangue gönörnle zuisso in
Genf, dann als Paris - Genscrge'eUschasl und gestern hat sie

im »Bund" den Namen des Herrn Hildebrand erhalten. Dieß
ist, Sle weiden es nur zugeben, eine auffallende Doppelgänger.«!

Ich will diesen Mann nicht lächerlich machen, ich will
ihn spät.r dahin stellen, wohin er metner Ansicht nach gehört;
aber glauben Sie, jene Persönlichkeit sel gewichtig, d. h ver-
möglich genug, um der Ostwestbahn ein Kapital von 1'/,
Millionen in Aktien zu verbürgen? Nein, für so bedeutende
Einzahlungen mußte der- Herr Professor zu leicht erfunden
weiden. Wenn ich soeben sagte, der Herr Ellenbahndirektor
hätte wissen können, daß die Aktien der Genf Parisergesellsaaft
nicht einbezahlt worden find, als er den ihm obliegenden Un-
teisüch auvidnele, so muß ich nun noch beifügen, daß eS ihm
beim ersten Anblick deS AktienregillerS Härte auffallen Niüssen,

Vag dort 20 Prozent als einbezahlt verrechnet sind, während
das Hauptbuch nur eine Einzahlung von 10 Prozent in der vor-



beschriebenen Weile mit Lseramento koncks aufführt; er hätte
sich auch daran, daß angebliche Einzahlung von 20 Prozent
von derselben Hand und mit derselbe» Time noliri ist. während
10 Prozent im März 1858 und 10 Prozent im Juni hätte
erfolgen sollen, also in einem Zwlsckenraum von dlei Mouale»,
stoßen können. Nun ist nicht anzunehmen, daß diese Einzahlung
von 20 Prozent am nämlichen Tage tiaitgesunden hade, daß
überhaupt alle Leute am gleichen Tage ihr Geld bringen und
doch scheinen alle Einschreibungen aus allen Aktien gleichzeitig
gemacht zu sein. AlleS führt zu der Annahme, daß man eS

nicht mit einem richtigen Luche zu thun hat Die Kommission

war darüber keinen Augenblick zweifelhaft, und auch die

Regierung scheint dieselbe Ansicht jetzt zu theilen, da sie das
Aktienregister dem S>rasrichier überwleien hat. In einein zweiten
Fall ist die Zäusrung so augenfcheintich, daß der regierungö-
räihltche Uniersuebungskommissär beinahe darüber stolpern mußte,
Bauer ot Lamp, eischein.n nämlich auf de» Akiienregister mit
2000 Akiie» Da mußte nun der Sekretär bei beiieffenden
Direktion augenblicklich einsehen, daß die veirechnete Einzahlung
von 20 Prozent nicht richtig sei. weil die Direktion der
Ostwestbahn mil Schreiben vom 23. Februar 1860 der Regierung
angezeigt haue, es sollen diese 2000 Aktien wegen eines Pro.
zcsses mit Herrn Ingenieur Kocher Nlchl unter die Unternehmer-
Aktien aufgenommen- werden; noch viel weniger dursieu sie

aber unter lie Privataklien gezählt werden. Wenn der
prüfende Sekretär, dem baS Schreiben vom 23. Februar durch
die Eisenbahndirekilvn mit dem Auftrag zum Untersuch über-
miiieli worden war. das Akiienregister mu einigem Ernst
geprüft hätte, so hätte er, wie schon bemerkt, über diese Täuschung
stolpern müssen Auch an den aus dieser Akiienzeichnung als
wirklich eingegangene» 20 Prozent im Betrage von Fr. 200,000
ist in der Tbal und Wahrheil kein Centime eingegangen, denn
die Fr. 60,000, welche Bauer und Comp. »inbezahli habe»,
waren ein Vorschuß u»d nicht eine Akllenbelheili^ung; daher
sie denn auch durch richterlichen Spruch den Herren Bauer
und Comp wieder zugesprochen worden sind. Eln dritter Punkt
betrifft die Akilenzeichnung der Gemeinde Zug. In dieser
Beziehung sagle Herr Sahli. die Komniilsion habe nicht einmal
gesehen, daß Zug doppell aufgeiragen fei Der Herr Eisen-
bahnbirektor hat stck g irrt, d, nn diese Doppelrechnung habe
ich dieser Tage erst im Lokal des Untersuchungsrichters gefunden;
ich sage es selbst auf die Gefabr hin, vom Herrn RegierungS«
raih ebenfalls ein Pfau genannt zu werbe». Zum Beweis
aber, daß ich tnese neue Täuschung gefunden und nicht der
Herr Berichterstatter, erlaube ich mir Ihnen die Nrs. zu
bezeichne», unter welchen die Zugerakile» eingeschrieben sind, was
Herr Sahli wohl kaum zu thun im Falle wäie. Unier Nr. 6925
—7125 stehen die Aktien des Kantons Zug, und unter Nr. 7l25
—7385 diejenigen der Sradlgemeinde Zug; ich erwähne dabei,
daß z. B. auch die Akiienzeichnung der Gemeinde Tägertschi
unier den Privaiakiie» aufgezählt wird, wie denn überhaupt
noch vi-le ähnliche Unregelmäßigkeiten anzuführen wären. Man
beruft sich nun freilich auf nachträgliche Aenderungen, die im
Register zum Borschein kommen, und es finden sich allerdings
solche vor. So stedl stat> „Dr. Schneider" „Böller", statt
„Bauer" auch „Böller"; diele Aenderungen wurde» aber nicht
durch Wegreißen der Blät'er bewerkstelligt, wie Herr Sahli eS zu
glauben scheint, sondern die uriprünglichen Namen wurden
gestrichen und hie und da mit rother Dinle korngirr. Bei Zug
ist dieß aber nicht der Fall. Die doppelte Verrechnung war
daher leicht auSzumliteln, ja sie lag auf der Hand! Glauben
Sie. wenn ein Bogt für seinen Mündel so untersuchen würde,
man würde nachher, wenn sich auch nur ein Verlust von Fr. 2000
und nicht wie hier, von 2 Millionen ergäbe, nicht sagen, er
habe die Sache etwas leichi genommen? Ich glaube, man
würde noch ganz anders mit ihm reden, und ihn als einen

nachläßigen Bog! bestrafen. Ich komme zum diilten Punkle,
das ist der ärgste, nnd ich mache mir eS zur Pflicht, hier in
dir Details einzutreten. Ich werde Personennamen dabei

möglichst vermeiden, wenn ich nicht gezwungen bin, Jemanden

Xagblall deS Großen Rathes «Skt.
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zu nennen. Der 3. März 1859, der äußerste Termin für
Leistung des FinanzanSweiseS dem Bundesrathe gegenüber, rückte
heran. Was geschieht? Man geht nach Zürich und sagt dort
dem Chef eines sehr ehrenwerthen HandclShauseS, der heute
die ganze Geschichte sehr bedauert: nehmet für eine Million
Aktien der Ostwestbahn! Der Mann erwidert: was soll ich
damit machen Es ist mir zu viel. Da bat man, doch wenigstens
für e'ne halbe Million zu zeichnen; eS war dieß dem Betref-
senden noch zu viel. Da versicherte man ihm: der und der
im Kanion Bern und im Kanton Luzcrn werden sich bei diesem
Geschäft auch betheiligen und zog ein Carnet heraus, in
welchem Namen standen, die ick hier nennen könnte. DaS
betreffende ZürcherhauS sollte es daher übernehmen, den Rest
in der Ostschweiz abzusetzen. Der Handelsmann erklärte darauf:
Euch zu Gefallen will ick es thun; Die Ostwestbahn ist mir
lieb, aber meine Kasse ist mir noch lieber ; wenn ich mit Papier
einzablen kann, so stehe ich bereit Zuerst wurde nun bestimmt,
es solle die Einzahlung der 1000 Aktien zu gleichen Theilen
in Centralbahn-, Norvostbahn - und minion suisse-Aktien
geschehen Allein auf Verlangen des Zürcher HandelSmannS
geh« man auch davon wieder ab und erlaubt ihm, die ganze
Einzahlung in Dnian suisse - Aktien al pari zu machen. Aber
die muß ich erst kaufen, sagt der Zürcher Kaufmann, wie soll
ich si> bekommen? Da sag« man ihm: wir wollen Euch ein
Anleihen machen aus der Kasse der Ostwestbahn, oder Ihr
schießet zuerst das Geld vor, das wir euch dann remboursiren,
wogegen sich die Aniheilhaber an diesem Geschäft (die
sogenannten Rechtsnachfolger) verpflichten, der Ostwestbahn bis
Oktober 1861 das von ihr zum Zweck dieser Aktienspekulation
vorgeschossene Geld wieder zurückzuerstatten. Die 700 Stück
Ostwestbahnaktien und 300 ü bligationen wurden nun wirklich
mit Dnion suisse-Aktien einbezablt, welche daS betreffende
Zürche, HauS damals. Fr. 379 35 kosteten, während sie bei
der Ostwestbahn zum vollen Nennwerthe von Fr. 500
angenommen wurden Aus der Kasse der Ostwcstbahn bekam dasselbe

Haus aber baare Fr 470000 angeblich als Gegenwerrh
für die zum Zwecke deS Ankaufes der 1)uion-suisse- Aktien
vorgestreckten Gelder. Es wurde demnach auf dieser Operation

da die Ostwestbadn-Atien zu einem Kurs von Fr. 450,
statt Fr 500 erlassen wurden, ein Gewinn von Fr 140,000
gemacht, und unter die Aniheilhaber an dem Geschält entweder
schon veitheilt, oder eS soll derselbe noch vertheilt werden.
Wohin ist also ein großer Theil deS auS der bermschen Staatsz
und Gemeindebeiheiligung geflossenen Geldes gekommen? Ant«
wo t: daS Geld findet sich jetzt noch in einer Kasse zu Zürich,
wo man mit Papier handelt. War dieß die Absicht der em-
rnenthalischen Gemeinden, als sie ihre Fr. 314,000 einbezahlten,
die sie dem Staate verzinsen mußten, daß kein Kreuzer, kein
Centime davon für Erpropriationen und Bahnbau verwendet
wurde, sondern daß man damit wcrthlose Duiari-sur'sso Aktien
kaufe? Ich muß eS sehr bezweifeln Wenn man aber heute
sagt, die Regierung habe nichts davon gewußt, so sollte man
denn doch der Kommission nicht einen Borwurf daraus machen,
daß Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf hinlenkt. Ich selbst habe
das verwickelte Geschäft lange nicht verstanden, bis mir einer
der sogenannten „Rechtsnachfolger" den Schlüssel dazu gab,
und dabei erklärte: man habe ihm die Unterschrift für Be- >

«Heiligung gleichsam abgebettelt. Jetzt kommt die UntersuchungS-
kommtfsion und deckt die ganze Machenschaft auf: wie plagt
diese doch die Unternehmer! so sagen Manche. Ich aber sage,
die Kommission ha« ihnen Fr 450,000 gerettet, die sie sonst
nicht bekommen hätten. Wenn man annimmt, eS seien diese

Fr. 450 000 ein Guthaben der Gesellschaft, so ist eS für eine
arme Gesellschaft, wie die der Ostwestbahn, doch groß genug,
um ausgeschrieben zu werden. Sie werden diese Summe aber
vergeblich in der Bilanz deS Herrn Sahli suchen, und auch
der Buchhalter der Gesellschaft hat mir erklärt, er habe dieses
Geschäft nie reckt gekannt. Ich habe den Betreffenden, welcher
den mehrerwähnien Bertrag einging, nie lächerlich machen
wollen, sondern ich habe aufrichtiges Mitleiden für ihn cm-
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pfunden. Er sagte mir, er habe denselben nur unter der
Bedingung eingegangen, daß er ewig geheim bleibe; die
Veröffentlichung deS Vertrages war für den Betreffenden wie ein
schlag vom Himmel. Wenn man den Umtausch von Ostwest-
bahnaklien und Obligationen gegen Ulrrion-suisze-Aktien vom
Standpunkt eines fremden Handelshauses eine Spekulation mit
Papieren nennen kann, so wird dieses Geschäft vom Standpunkte

derjenigen, die die Interessen der Ostwestbahn
wahrnehmen sollten, zu einer gewissenlosen Handlung. Das Geld,
das der Kanton Bern und die bernischen Gemeinden der
Gesellschaft anvertrauten, sollte für den Bahnbau und nicht für
Aktienspekulationen verwendet werden. Nun kann ich aber
beweisen, daß Zahlungen mit den bernischen Cenlralbahnakticn
nach Zürich geleistet worden sind, sowie daß man am 4.
Februar 1861 noch, als man allen Erpropriaten sagte: wir haben
kein Geld! noch Fr. 27,389 nach Zürich sandte, um seine

Verpflichtungen gegenüber dem betreffenden Zürcher-Hause zu
erfüllen! Dieß ist allerdings das Resultat unseres Unlersuchs,
aber eS scheint mir, damit sollten die Gläubiger deS
Unternehmens nicht unzufrieden sein. Ich möchte jedenfalls nicht
die Verantwortung auf mir haben,', daß ich die Sache nicht
gehörig untersucht hätte. Nach der vom Großen Rathe
ertheilten Konzession war die Regierung berechtigt, alle Jahre
sich über den Stand deS Unternehmens Rechnung legen und
Bericht erstatten zu lassen; sie hatte immer Einsicht in die
Bücher der Gesellschaft. Hätte sie von diesem Rechte Gebrauch
gemacht, so hätte sie dasselbe längst gefunden, wie wir Wir
haben gesucht, und wer sucht, der findet. Ich habe eS mir
zur Pflicht gemacht, Ihnen offene Mittheilung davon zu machen.
Ich nannte keine Namen; es ist mir nicht um Skandal zu
thun, sondern um dem Kanton zu zeigen, wohin man kommt,
wenn man Schwindel und Spekulation beschuht. Die Regierung

soll Handel und Industrie unterstützen, aber die Spekulation

ist einem Zwirndel gleich, das ein Kind mit der Peitsche
im Kreise herumtreibt. Die Kantonalbank verlangt 2 Millionen
um ihre Geschäfte zum Wohlc des LandeS besser machen zu
können, und man antwortet ihr: wir haben das nöthige Geld
nicht. Gleichzeitig aber liegen Fr. 476,66(1 vom Kanton Bern
der Ostwestbahn anvertrauteS Geld in einer andern Kasse.
Habe ich nun zu viel gesagt, und muß man sich Vorwürfe
machen lassen, wenn man behauptet, die Regierung habe die
Sache etwas zu leicht genommen; dann weiß ich nicht, wie
man die Regierungsräthe behandeln muß; eS sind dann schalen,
lose Eier, die man nicht berühren darf. Der Herr Berichterstatter

deS Regierungsrathes sagte, mein Antrag sei materiel
dahingefallen; wenn man heute darauf eintrete, so werde die
Regierung morgen wieder gleiche Vorschläge bringen. Ich
glaube aber, der Antrag der Minderheit der Kommission lasse
sich noch jetzt festhalten, und will denselben zu begründen suchen.
Er geht dahin, die Regierung einzuladen, im Hinblick auf die
aller Wahrscheinlichkeit nach bevorstehende Liquidation der Ost-
westbahngesellschaft dem Großen Rathe mit möglichster
Beförderung die geeignet erachteten Anträge vorzulegen, wie er
die Interessen deS Staates sowohl vom Standpunkte als
Aktionär als von demjenigen als Landesregierung zu wahren
gedenke. Wenn Sie mich auf das Gewissen fragen würden,
welcher Antrag der beste sei, so müßte ich Ihnen antworten:
ich halte diesen für den besten Warum? Weil, wie der Herr
Berichterstatter der Mehrheit vorhin sagte, zur Stunde keine
Bilanz der Gesellschaft aufgestellt werden kann. Es sind über
3 Millionen ungebuchte Schulden an Unternehmer, d. h. Schulden,

die noch nicht anerkannt sind. Ein Unternehmer, der durch
ein Mitglied der Kommisston gefragt wurde, ob er bezahlt sei,
antwortete: Ich habe eine gerichtlich anerkannte Forderung von
Fr. 866,666, aber daneben fordere er noch Fr. 556,666, und
der Buchhalter anerkannte dieß als richtig. Ist daS eine Bilanz?
Crepel und Brissard fordern noch eine Million. Die Bilanz
ist aber nicht nur falsch im Sollen, sondern auch im Haben.
Ich habe Ihnen vorhin einen Betrag von Fr. 456,666
angeführt; diese Summe erscheint in der Bilanz nicht. Wo sind

die Dampfschiffe, welche die Gesellschaft angekauft hat, unter
dem Vermögen aufgeführt? Bet einer solchen Unordnung, wo
Sie bei 3—4 Millionennicht wissen, woran Sie sind, wollen Sie
einen Kauf machen? Sie kaufen eine Katze und zwar eine
große im Sack. Man sagt zwar, die Unternehmer feien als
Aktionäre dabei. Glauben Sie aber, dieselben werden sich ans
die Linie Zug-Luzcrn kvlloziren lassen, wenn sie sehen, baß nach
Rükkauf aller Obligationen und nach Enlschädiaung der
Erpropriaten für sie nicht viel mehr übrig bleibt? Dieselben werben
sich zweimal bedenken, bevor sie zugeben werven, das schönste
Stück, Biel-Neuenstadt aus dem Unternehmen herauszunehmen
und eS der Haftbarkeit für die übrigen Linien zu entlassen.
Ich bin über-eugt, daß es nicht geht. Vorhin hörte ich im
Privatgespräche mit dem Herrn Großrachsprässdenien von diesem
eine neue Auffassung: er bestreuet, daß zu einem Privarkauf
die Einwilligung aller Aktionäre erforderlich sei, wert ^ der
Stimmen die Auflösung der Gesellschaft beschließen können.
Der Verkauf der bernischen Linien wäre seiner Ansicht nach
eine theilweise Auflösung; wer daS Mehrere dürfe, dürfe aber
auch daS Mindere. Ich mußte diese Ansicht durchaus bestreuen.
Ich berief mich auf ähnliche Borgänge bei andern Bahngesell-
schaflen, konnte ihm aber die darauf bezüglichen Akten nicht
vorlegen, indem ich nicht wußte, daß er ein so ungläubiger
Thomas sei. Ich will Ihnen nun dasselbe Beispiel zuiren.
Als eS sich um die Fusion der schweizerischen Norddahn mit
der Nordostbahn handelte, kam eine Umwandlung der Aktien
zur Sprache. Bei der Generalversammlung waren alle Aktionäre
einstimmig bis auf Einen, der gegen die Umwandlung stimmte,
den Prozeß aufnahm und vor dem zürcherischen Obergericht
gewann. Auch hier kommen Sie, wie ich besorge, bei eurem
gütlichen AuSkauf zu einer Masse von Prozessen, da jeder
Aktionär nur Mehrheitsbeschlüsse anzuerkennen braucht, die
innerhalb der Schranken des Akrienverrrags sich bewegen, nicht
aber solche, die denselben durchaus verändern. Eine Mekrh.il
von ^ der Aktionäre kann allerdings die Gesellschaft auflösen,
aber was ist dann die Folge? Daß jeder die Versteigerung der
Vermögensobjekte verlangen kann. Aenvern Sie aber den
Bestand der Linien, welche zur Ostwestbahn gehören, so lst es
eine Aenderung deS AklienveruageS. Glauben Sie, daß die
Aktionäre eine solche Aenderung annehmen? Schwerlich, und
wenn ein Einziger dagegen ist, so wird er sagen: Seid so gut
und zahlet mich aus! Ich zweifle, ob nicht der eine oder
andere Aktionär sein Recht so geltend machen werde, und er
wird Recht bekommen. Der Herr Präsident, mir dem ich
darüber sprach, erwiderte, bet einer gerichtlichen Liquidation
hafte der Kanton Bern dann mit seinem ganzen Vermögen.
Das glaube ich durchaus nicht. Der Kanton haftet nach den
Statuten bis zum Betrage seiner Aktienbetheiligung und nicht
für mehr. Ich fürchte, wenn Sie auf eine güiliche Verständigung

bauen, daß Sie etwas machen, das Sie später bereuen
werden. Ich beschränke mich auf diese Bemerkungen, und
werbe auf die übrigen Details einstweilen nicht eintreten. Nun
frage ich: sollte es nicht möglich sein, daß wir uns im Großen
Rathe, wo wir Alle daS gleiche Interesse haben, indem wir
Alle wünschen, baß die drei in Frage stehenden Linien gebaut
und betrieben werven, vereinigen können? Wir haben hinter
unS eine Gesellschaft, die bald im Zustande deS Falliments sein
wird oder bereits ist. Was bleibt nun übrig? Die Regierung

sagt: nur Staatsbau. Ich meinerseits wünsche, daß noch
etwas Anderes versucht werde. Wenn ich das gleiche Resultat,
ohne einen Kreuzer auS der Staatskasse auszugeben, erreichen
kann, so ziehe ich dieses andere Mittel vor. Wäre eS nicht möglich,
eine andere Gesellschaft zu findenwelche das Unternehmen
zu Ende führen könnte? Nun schreit man: Herr JesuS, die
Cemralbahn! Man hat Ihnen einen Brief von einem
Ingenieur vorgelesen, worin eS heißt, wie gefährlich dem Kanion
Bern die Centralbahn werden könnte. Lassen Sie sich dadurch
in'S Bockshorn jagen? Nein. Ich bin überzeugt, daß der
Kanton Bern der Centralbahn vollkommen gewachsen ist. Ja,
aber dadurch würde das Zweiiiniensystem, die Stellung Berns



im schweizerischen Eisenbahnwesen überhaupt gefährdet. WaS
nun zunächst das Zweiltiitensystem anbetrifft, so ist mir bekannt,
dap es von der Ceutralbah, avhleng, die ganze Oronbahn an
sich zu bringen. WaS wäre bann aus dem ZwUltniensystem
geworden? Eine sehr wichtige Stellung im Etsendahnwesen
wird man dem Kanton Bern aber schon seiner Lage wegen nie
streitig machen; und Jedermann wird denselben respekliren
muffen, namentlich aber die Gesellschaft, welche den Betrieb
der beriiischen Linien hat, und die deßhalb täglich des SchuyeS
der bernischen Siaatsbehöiden bedarf. Lassen Sie sich doch
»lcht durch solche Gespenster schrecken Das Zweiliniensystem
aber haben Sie doch nlchl, wenn auch der Staat nach Langnau
baut, vleimehr haben Sie dann doch nur eine Sackgasse. Ich
zweifle nicht, daß man mit der Ceniralbadn, wte dieß von
Seile des Herrn Berichterstatters bemerkt worden ist, hie und
da nicht ganz einig gienge. Glauben Sie, dieß wäre anders,
wenn sie ihren Sip bier hatte, oder wenn eine andere Gesellschat

unirre Linien i» Pacht hätte? Durchaus nicht. Die
Rrgtelung von Zürich und die Nordonbahn wohnen zwar in
der selben Stadt, sind aber doch nicht immer eines Sinnes. Eine
Regierung und eure Bahngesellichafl sind eben zwei Mächte,
die sich, wenn es gut gehen soll, gegenseitig verständigen sollen.
Mau muß sich aber zuerst gegenteilig verstehen wollen; man
soll sich nicht von vornherein anfeinden, sondern gegenseitig
anhören. Ich nenne deßwegen die Centralbahn, weil ich
unmöglich dazu hanbvlcten könnte, das Unternehmen der franco-
sur«««: zu überliefern, deren Waggons unS dann bis nach Bern
kämen. Nehmen Sie nun an. eS würde sich darum handeln,
eine Truppenbewegung nach dem Jura auszuführen; dann
würben die Waggons der franco suisse in Ponlarlier bleiben.
Dann iäge also elne politische Gefahr. Dazu kommt noch,
daß die EenlraUahn, wenn sie die Linien zum gleichen Preise
lauft, wte der Siaar, bester gestellt ist; warum? Die Cen-
traivaon Hai bereus die Linie GümligewZolllkofen in Händen
und Hai sich laut Vertrag mit der Onwestbahn für deren
Benutzung eine Summe von Fr. 171,000 jährlich vorbehalten.
Diese Entschädigung wird die Ceniralbahn jedem Unternehmer
anlechnen, und davon könnte der Staat sich nur befreien, wenn
er elncii neuen Aaiübergang oder einen neuen Bahnhof bauen
würde. Es ist daher die Centralbahn die einzige Gesellschaft,
welche sich in der Lage befindet, die Sache ohne Schaden zu
übernehmet!. Sie wird zwar voraussichtlich auch Schwierig-
ket en machen, aber wenn der Kanton Bern ihr die Linie
Gumligen Langnau mil Z Prozent vom Betriebskapital garan«
ttri, so wtib er um einem kleinen Opfer davon kommen. Man
könnte auch einen BeluebSakkord machen, wie ihn die Regierung
von Freiburg auf der Linie ThöriShauS-BaUiswyl gemacht
Hai. Jed.nfaUS halte ich eS für viel besser, Bahnbau und
Bahnbetiteb in dre Hände von Privaten zu legen, die besser
zu lhlcm Interesse seven als der Staat. Oder wollen Sie
den Kapiialwenh aller Ihrer Forsten, 15 Millionen Franken
in eine elnzlge Unleineh,nung werten? Ziehen Sie nicht vor,
mu emer Gesellschaft, vie schon große Linien im Kanton
ausgeführt Hai, euren Vertrag zu schließen, um die Ausführung
dor fraglichen Lrnien zu sichrin? Der Staat kann sich ja alle
möglichen Rechte in der Konzession vorbehalren. Es bleibt
ihm unbenommen, daS Rückkaufsrecht innerhalb einer Anzahl
J.ihre vorzubehullen, ebenso Bedingungen für daS jurassische
Netz aufzunehmen, daß z B. das Stück Biel-Neuenstadt zur
juiaisischen Bahn gehören soll rc. Ich glaube, für den Kanton
Bein ist die Ausgabe, alle Eisenbahnen auf seinem Gebiete
auszuführen. zu schwer. Es ist einem Volke von 500,000
Seelen zu schwer, ein Netz auszuführen, das 60 Millionen
kostet. Jcbensalls müßten andere Zweige der Staatsverwaltung
schwer darunter leiden, wenn so große Kapitalien dem Etsen-
bahnbau zugewendet würden. Kommt Zeit, kommt Rath; der
Geldmarkt kann sich ändern. Nun noch ein Wort wegen VeS

SltzeS der Etsenbahnverwaltung Man hat seiner Zeit großen
Werth darauf gesetzt, daß der Sitz der Ostwestbahn hier sei.
Was hat dieß dem Kanton Bern gcnützt? Daß die Regierung

Fr. 625,000 hergegeben hat, die sie unter andern Umständen
vielleicht nlchl hergegeben hätte. Die Regierung ist nicht
immer so erpeoil. Ich könnte Beispiele anführen, wo
Gemeinden Jahre lang auf einen Entscheid warten mußten. Hier
ging alles im Galopp, man beeilte sich, daS verlangte Geld
so schnell wie möglich zu geben. Glauben Sie, wenn der
Sitz der Eisenbahn in Ölten oder an einem andern Orte
gewesen wäre, wo der Präsident der Direktion den Mitgliedern
des RatheS nicht auf daS Zimmer steigen konnte, eS wäre so
schnell damit gegangen? Der Herr Finanzdirektor hat ja
dagegen prvtestirl. Die Regierung und die Eisenbahnverwallung
sind, wie schon gesagt, zwei Mächte, tue sich vertragen müssen;
ob sie ihren Sitz am nämlichen One haben oder nicht, ist ganz
gleichgültig. Ein fernerer Punkt liegt darin, daß die Mitglieder

des BerwaliungSratheS Besitzer von einbezahlten Aktien
sein sollten. Wenn die Herren Aktien besessen hätten, so

würden sie unS heule nicht sagen, sie haben von dem
Vorgefallenen gar nichts gewußt. Ich habe also heule noch die
Ueberzeugung, daß der Antrag der Minorität der Kommission
genüge. Wenn man aber sagt, etwas müsse geschehen, die

Stimmung beS Landes ei fordere eS, dann würde ich mich, unter
Vorbehalt einiger Amendements, wovon das eine namentlich
die Interpretation des § 38 der Konzession betrifft, auf den
Standpunkt der Majorität der Kommission stellen.

Dr. Manuel. Wenn ich einen Blick auf die Vergangenheil

werfe, so finde ich mich bewogen, vor Allem aus dem
Gießen Rath, dem ganzen Kanton und besonders dem Oberland,

das dadurch zwei oder drei Saisons, in Bezug auf die
Eisenbahn, gewonnen, zu dem Beschluß zu gratuliren, der ln
diesem Saale am 5. März 1858 gefaßt worden, und durch
welchen die Konzession für die Lmie Bern-Thun in den Händen

emer Eisenbahngesellschaft belassen worden ist, welche diese

Link schnell, soltv und besonders ohne Staatsbetheiligung
gebaut hat, und nicht derjenigen Gesellschaft überlassen wurde,
über deren deSparaten Zustand w>r heute berathen müssen.
Denn das ist sicher, daß wenn die Ostwestbahngesellschafl diese

Bahn von Bern nach Thun hätte bauen sollen, diesilbe noch
jetzt nicht vollendet wäre. Wir könnten noch jetzt nicht auf
der Eisenbahn nach Thun fahren. Arbeiten wären freilich
gemacht, vielleicht an einigen Orten schon Schienen gelegt, die
dann aber auch an einem schönen Morgen wegen einem
verfallenen Wechsel von 20,000 Fr. auf Wiederlosung verkauft
werden könnten, wie dieß auf der Linie Gümligen-Langnau
nnrkUch in diesem Winter geschehen ist. Ich heiße den Zustand
der Ostwestdahn einen verzweifelten, und daß er dieß wirklich
sei, beweist schon der Regierungsbericht, der immer von
Rettung des Unternehmens spricht, beweisen die zahlreichsten und
augenscheinlichsten Thatsachen, die bereits allbekannt unv konfta-
tlll sind. Ich betrachte mich daher nur als Aehrenleser auf
einem Acker, auf dem schon die reichlichste Erndte gemacht ist.
Ein einziges Blümchen möchte ich noch in den Lorbeerkranz der
Oftwestbahn flechten und dieß Blümchen ist folgendes Faktum,
das ich aus eigener Mitwirkung bezeugen kann Die
Ostwestbahngesellschafl mußte sich diesen Winter einmal für 203 Fr.
für die sie irgend ein Gläubiger der ihr elwaS geleistet, betrieben

hatte, in'S Recht rufen lassen und wurde, da Niemanv
erschien, verfällt Also eine Gesellschaft, die verspricht, ein
Unternehmen auszuführen, daö mehr als vierzig Millionen kostet,

hat nicht einmal Geld, um eine so kleine Forderung zu bezahlen
und schlägt Recht dar, damit sie etwaS Zeit gewinne. Ich
kann diesen Zustand völliger Insolvenz und namentlich der
völligen Werthlostgkeit des Papiers der Ostwestbahn nicht besser

bezeichnen als mit dem Wort eines Pariser Kellners, der einmal

in einem Caffee zwei Herren servme, die sich gütlich thaten,
aber nicht bezahlen konnten. Der Eine wollte nun seinen
abgeschabten Hut an Bezahlung da lassen, der Andere zog
Eisenbahnpapiere auS der Tasche (eS waren natürlich nicht
Ostwestbahnaktien, sondern französische). Der Kellner besah diese Pa.
piere, gab sie zurück unv griff auf den Hut mit den Worten:



In diesem Fall will ich noch lieber den Hut! clans ce cas je
prètère encvre te chapeau âe IVIvnsieur!) Woher kommt nun
diese verzweifelte Lage, dieser Ruin der Ostwejtbahn? Um ihn
zu erklären, muß man auf den Anfang der Sache zurückgehen.
Wenn ei» HauS einstürzt, und besonders ein »eugedauteö, so

frugt man: wer Hai es gebaut? wie war das Fundament?
So auch hier. Das Fundament war even schlecht. Das
Unternehmen lrtt von Anfang an an einem doppelten Mißkredit,
Mißkredit der Sache und Mißkredit der Personen. Was vte
Lache anbetrifft, so wurde das sogenannte Zweiliniensystem in
den Vordergrund gestellt. ES war dieß freilich nur Vorwand,
Der wahre Grund war persönliche Elsenbahnrivalität. Aber
auch fachlich betrachtet ist das Zweiliniensystem ein zwar
vornehm klingendes aber hohles Wort, es ist etwas Erzwungenes,
Unnatürliches, etwas, das nicht rationell und nicht auf wahieS
Bedürfniß gegründet ist Insofern das Zwellintensystem ernst-
hail gemelnt und nicht bloS Prälerl ist, gleicht es der streu
Idee eines Gutsbesitzers, der, weil sein Nachbar, der an einem
schönen Fluß wohin, hier eine Mühte mit großem Gewinn
betreibt und damit ein schönes Vermögen erworben, sich in den

Kopf sept, er wolle auch eine Mühte bauen, aber in eurer
steinige», sandigen Mane, wo kein Tropfen Wassers zu finden ist,

wenn man nicht etwa durch einen Kanal den Flup zu der

Mühte leiten würde, was weit mehr kostete, als das ganze
Geschäft werth wäre. So mit den Eisenbahnen. Eisenbahnen
wir m der Burgdorferveisammlung richtig bemerkt worden, sind

Nickt der Verkehr selbst, so wenig die Mühle das Wasser »t,
sie befördern den Verkehr, sie erzeugen ihn nicht. Eisenbahnen
müssen den Verkehr aufsuchen und fich durch volkreiche, begüterte
Gegenden ziehen. Wir sind nicht in Amerika, wo man
Eisenbahnen in die Wälder hinelndaul und Städte unb Verkehr
hernach entstehen. Dieß kann man dort deswegen thun, weil
aueS wilve Land LiaatSland ist und die Anlage von Eifeiibahnen
also sehr wenig kostet. Auch wiberspiichl man sich del'm Zwei-
ltntenlystem, wenn man einerseits behauptet, Konkurienz sei
die Hauptsache, auf den Verkehr komme es nicht an und an-
dereifeits doch, um das Kapital anzuziehen und znr Betheiligung

zu ermuntern, gute Rentabilität in Aussicht stellt und
seine Berechnungen auf dieselbe richtet. Auf die Reniablliät
verzichten, heißt auf vaS Prtvatkapiial verzichten, das nun
einmal Rente will. Diesis Konkurrenzsysiem Hai sich auch m der
Erfahrung niât bewährt. So ist z. B. die tvökanische Kon-
kurrcnzlinle Lucca-Vliivja längst vergelietagt. Auch die
Personen, die an der Spitze der Ostwestdahn standen und die Sache
leiteten, hatte» nun einmal keinen Kredit und der Kredit läßt
sich Nicht erzwingen. Die Krebitlosigkeit der Lache und ber
Personen, war ber Grund, warum das Gelb der Privaten nicht
zufloß, und nicht, wie man behauptet, Verläumvung, Haß und
Agitationen. DaS Geld haßt Ntemanben, eS tst ganz unparteilich

und hier tn Bern namentlich werden in industriellen
Papieren viele uno zum Theil sehr gute Geschäfte gemacht.
In Betreff von Bern, ber Llabl Bern, haben wlr b>i Gelegen-
heil der Verhandlung über oie Dotation der Ostwestbahn im
Großen Raih einen feierlichen Appell an die alte Geschichte
Bern'S gehört, der nur schon damals ziemlich lächerlich
vorkam. Die allen Berner verdarben ihre Zeit nicht mu Boller-
verträgen, sie hallen Anderes zu thun, sie hatten die Burgen
umliegender Dynasten zu erobern, das Staatsgebiet zu ver-
größern und aUfalltg hier und va, wenn eine Heirichafl durch
Kauf zu erwerben war, aus eigenem Sack zuiammenzuiellen,
wozu sie gutes Gelb geben mußten, da solche Verkäufer von
Herrschaften meist das Geld zu nöthig hallen, um sich mit
llnivn-Zuisse-Aktien bezahlen lassen zu können. Das Gelb von
Privaten blieb demnach bei der Ostlvestbahn ziemlich aus.
Staat und Gemeinden zahlten fast einzig. In Betreff der
Aklienzeictnungen hat eS mich beiläufig gefreut, aus dem Re»

grerungSberlchl zu eriehen, baß die Gemeinde Eggiwyl mit
ihren 27,l) l) Fr. von dem Aktienkapital abzuschreiben sei,

wahrscheinlich well sie sich veiklaufulirt hat oder sonst nicht m.hr
in dem Ding ist. Ich habe nämlich gehört, baß dieser Ge¬

meinde vom Schulinspektor des Bezirks vier Schulbäuser zu
bauen befohlen wurden, so daß sie in ber nächsten Zelt nicht
in Verlegenheit sein wird, ihr Geld zu brauchen, wenn sie eS

schon nicht dem Herrn Böller nach Zürich schickt, um eS ihm
darzuleihen; Hr. Voller, der eben nicht vier Schulhäuser zu
bauen hat, ware eher im Fall, ber Gemeinde Egglwyi Dar«
lehn zu machen, als sie ihm. gerner scheint das begeisterte Lob
des schönen Entlibuch'ö, daS wir hier im Großen Rath bei

Gelegenheil der Ostweftbahn-Dolalion von einem DeputMen
des Emmenthals gehört haben, auf die Luzerner selbst wenig
Eindruck gemacht zu haben, da sie blS jetzt für die Strecke
Krötchenbiunnen-Luzern noch keinen Kreuzer vourl haben und
am Ende dieses Sruck, wenn es übn Haupt gebaut wirb, mit
gutem Bnnergeld wirb gebaut werden muffen. Aus dieser
anfanglichen Kredlllostgkeil von Sache und Personen ist AUeS

Fernere entstanden, von Anfang an kränkelte die ganze
Geschichte. ES ging der Oitwefldayn wie eurem..roßsorechenschen
Bauherrn, ber ein palastähnlicheS HauS bauen will, und dann
den Werkmeister unb die Arbeiter nicht zahlen kann, oder wie
einem Plnieiiwirih der fünfzig Säume Wein bestellt, wahrend
er nicht Gelb hat, um fünf zu bezahlen. Man wirb beblängt,
man greift zu schlechten Mitteln, um Gelb zu bekomme», man
fällt den Juden unb Wucherern in die Hänoe unb fchnnert
selbst die peuie an So geschah es auch nut der Oftwestvahn,
nur in viel kolofsalern Verhältnissen. Das Beiräten der
Gesellschaft war wtlklich unverantwortlich nach allen Seiten hin.
Vorerst gegen die Aktionäre, wenigstens diefenige», die in gutem
Glauben ihr Geld Hingaben uno wiiklich zahlten. Gehelmnlß-
krämerei, keine Berichte, keine cNcneraloersammlungen; Parteilichkeit,

die Einen mußten zahlen, Andern nahm man werih-
lofe Papiere als Einzahlung an Noch äiger glug's oem großen
Aktionär, dem Staat Hier komme ich aus den Finanzauöweis
der von allen Thalsachen baS Aergste ist, und zu bessen Bezeichnung

kein Ausdruck stark genug ist Durch diesen Finanzauö-
welö erschlich mail die eiste Einzahlung ber Raien ber Staats«
detheiligung, ohne die Bedingung zu erfüllen, an die diese

Einzahlung geknüpft war. Der Staat wuibe so in die Sache
hineingezogen, um ihn nicht mehr loszulassen. In Betreff blefes
FinanzauSwelseS, der duich ein falsches Aklleureglster bewerkstelligt

woroen, kann sich die Gesellschaft glucklich Ichätze», nicht
unier französischer Geietzgedung zu stehen, es könnte sonst

folgender nrukel des lchcle penal auf fie angewenbel werben oder

wenlgftens auf die Dnektion: „(^uicvn^ue, ea eiiiplvxaut cles

manoeuvres trauclulecises pour persuacler iexisreuce cl un
creclli inrajpuaire se sera tali reineltre uu clelivrer ues tvucls,
cles meubles uu cles vllligativns, ckispusiiiuus, billets, guit-
tances vu clectiar^e, et aura par un «le ces mv^eus escruguè
vu tente cl escrvguer la tvrtuue cl'autrur, sera puur cl'uu ein-
prisvuneuieut ci'uu au au urvius et cto ciriez aus au plus etc."
Es wurde Uoeluaupi alle Ansilengung vermaßen auf diesen

Finanzauswels konzenirlrl, daß mau hätte glauben sollen,
derselbe sei der Enopunki. bas Zul des Unternehmens, während
dasselbe dach nur damit anzufangen Halle. Gegen Utueruehnier
uno Lieferanten benahm sich die Gesellschaft fehl lavelnSwerih
durch das Einbedtiigen von Akllenzerchnunge», wodura» auch

der Bau lehr vertheuert würbe, da diese Aktien fur uichlS ober

wenig gerechnet wulven. Am gewissenlosesten benavm man sich

gegen vie Erpioprialen, die ihr Land hergaben, ohne bezahlt

zu seln unb nun ihr Land veiloren und doch noch kein Geld
dafür haben. Dazu kommen bann alle Arten von Machen-
scpaslen Elne derjenigen, die mich am meisten verwunderten,
war dle Bestellung von Lokvmoilven und WaggonS, dreißig
Lokomotiven, hunberl PertonenwaggonS, zwelhuubeit unb lünf-
zlg Gulerwaggons; was sind bas für Zahlen! uno diese

Bestellungen ha>ten einzig den Zweck, da die Lieferanten zwanzig
Prozent in Aktien eihallen sollte», so und so viel Akten mehr
im ZlnanzauöweiS aufmarschlren zu lasse». Alles das war
fabelhaft, und dessen ungeachtet wurde die Bevrangniß immer
größer, sie wurde so groß, baß z. B. der Amisgeitchiswelbek
von Bein allem für zwei Millionen und hunderttausend Fran»



ken Betreibungen gegen die Ostwestbahn hatte, waS gewiß seit

Erbauung ver Stadt Bern nie eihöit worden ist. Kurz, eS

ging alles eine schiefe Fläche hinab und gleich einem Wagen,
der unaufhaltsam der Tiefe zurollt. Und das alles entwickelte
sich, ohngeachlei die Regierung fortwährend ihren Schild über
der Gesellschaft hielt, ihr in Allem an die Hand ging, und sie

mir einer Sorgfalt und Zärtlichkeit behandelte, wie dieß noch
nie gegenüber einer Gesellschaft erhört worden. Ich kann das
Verhältniß zwischen Regierung uud Ostweflbahn, nachdem ich
lange nach einer passenden Vergleichung gesucht, nicht plastischer

und anschaulicher ausdrücken als indem ich es knit den
sogeheißenen Siamesischen Brüdein vergleiche Die Siamesischen
Brüder waren bekanntlich zwei Knaben, die mit dem Rücken an
einander gewachsen waren und so sehr eine einzige Person
ausmachten, daß wenn man den Einen anrührte, der Andere schrie,
und wenn man dem Einen zu essen gab, auch der Andere
hungrig wurde. Die Regierung idenlifizirle sich ganz mit der
Gesellschaft, sie war ihr Banquier, sie unterstützte sie negativ
und positiv auf alle Weise; negativ, indem sie ihre Kontrolle
nicht ausübte, Alles gehen und machen ließ, in jeder Beziehung
für sie parteiisch war; positiv, durch Vorschüsse. Hier komme
ich auf den Vorschuß der 625,Wt) Franken. Derselbe wird
mit der diäng.nden Nothwendigkeit eruschuldigt. Ich gebe nun
allerdings zu, daß eine Regierung hier und da in den Fall
kommen kann, einen Beschluß über sich zu nebmen, der mit den
VeisassuugSvorschrislen und ihrer Compete», Nicht ganz vereinbar

ist, auein in solchen Fällen wäre eS doch wohl der Mühe
weith, in einer Botschaft an den Großen Rath die Sache
darzulegen und feine Genehmigung nachzusuchen. Solche
Botschaften kommen ln andern Kantonen, namentlich in solchen,
wo der Parlamentarismus am ausgebildelsten ist, wie z. B.
in St Gallen, bei wichtigen Fragen oft vor, und da die kon-
stliuiivnelle Besugntß zu diesem Darlehn von der Presse und
der öffentlichen Meinung stark bestruten und bezweifelt worden,
so wäre gerade hier erne solche Botschaft ganz am Platz
gewesen Ferner verwendete sich die Regierung beim Großen Rath,
um der Oltwestdahn eine Ehesteuer von zwei Millionen zu
verschaffen. Freilich hatte auch die ältere Tväter, die Central-
bahn, e>ne solche Ehesteuer bekomme», allein der große Unterschied

ist der, daß die Letztere ihre Ehesteuer gut angewendet
und verwaltet Hai, während die der Ostwestbahn in Rauch und
Dunst ausging und man von dei selbe» sagen muß:

Der saliche Mammon er floh davon,
Ais hätte er Gebeine und Flügel.

Ferner wurden von der Regierung für die Ostwestbahn Reisen
angeordnet, Reiten nach Paris und London um den Lrassey-
vcitrag ,u unterhandeln, später Reisen nach Frankfurt, Genf
u. s. >v. Was die Reise nach Paris und London betrifft, so

finde ich sie zwar ganz natürlich. Der Herr Eisenbandlrekior
hat sich ohne Zweifel durch die Ueberwachung der Ostwestbahn
und durch die gründliche Prütung ihres Finanzausweises die
Gesundheit halb ruiniil, so daß ihm eine Erholungsreise zu
gönnen war, und da er seine Gesundheit im Staatsdienst
geschwächt. so war es auch billig, daß er nicht auS eigene» Mitteln,

sondern aus Staatsmitteln reiste. Der Herr Fiuanz-
dlleklvr wird sich angesackossen habe», weil er gegachi haben
wird, wen» der Eisenbahndlreklvr allein reise, so könnte etwas
Krummes herauskommen und der Herr GroßratbSprasidenl wird
die beiden Herren -gleitet haben, um sein OberaussichlSrecht
als Präsiden: des Großen RaiheS in nächster Nähe ausüben
zu können, und dann auch noch um die beiden andern Herren
dem Hrn. Braffey vorzustellen. der ihn kannte, der aber ohne
diese Vorstellung nicht gewußt häite, wer die zwei andern
Helle» seien. Auch nach Fianksult und Genf wurde für die
Gesellschaft gereist. Es war hur zwar Grund dazu vorhanden,
allein die Gesellschaft Härte ihre Angelegenheiten eigentlich selbst
befolgen können. Was nun Herrn Hildebrand betrifft, so ist
derseloe für den Kanton Bern ein ganz uneuibehrlicher Mann
geworden Denn nicht nur kau» so zu sagen keine Beruf,rng
an die Hochschule geschehen, ohne daß Hr. Hilkebrand zu
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Rathe gezogen wird, womit ich nicht sagen will, daß seine
Berufungen schlimm ausgefallen, sondern wenn derselbe sich

nur auf ein paar Tage enifernt, um frische Luft zu schöpfen,
so gerärh die Regierung in Verzweiflung und ersucht ihn eben
so höflich alS dringend, sogleich zurückzukommen. Ich sage daher,
die Regierung hat die Ostweslbahn immerfort auf den Händen
gelragen. Auch als Vie JnterpeUaiion im Großen Rache kam
in letzter Nvvembersttzung, erhielt man keine rechte Auskunft
über den Stand der Dinge. Nun lourde die Kommission
niedergesetzt. Ihr gegenüber muß ich das Benehmen der Regie,
rung in formeller Beziehung rügen. Die Regierung wußte,
daß nach dem Sinn der Berathung bet der Nieversetzung der
Kommisston diese erst die Vorlagen der Regierung abzuwarten
halte, ehe sie selbst untersuchen sollie. Nun ließ aber der
Bericht der Regierung ungermin lang aus sich warten. Ich glaube
zwar gern, daß, wie der Regierungsbericht sagt, der Bericht
der Direktion der Ostwestbah» erst am 7. Januar t361 ein.
langte. Eö bewelSt dley eben die grenzenlose Unordnung in
dieser Direktion Lieser Bericht wurde der Kommission nicht
vorgelegt, obwohl die Regierung sagte, sie lege ihn bei. Als
nun vle Kommission sich versammelte, wurde ihr nicht einmal
ein einheitlicher schriftlicher Bench! zugestellt, sondern nur die
beiden g.drucklen Beuchte der Ersenbahndirekiion und der Fi-
nanzvirekiion Endlich konnte die Kommission zu arbeiten
anfangen. Hier bemerke ich vorerst, daß das Institut von Groß-
rathskommlssionen sich ganz gut bewährt hat, unv es wirb nur
nützilch sein, hier unv va bet wichligen Fragen, wie eS in
andern Kantonen öfter geschieht, Grograthskomnussionen zu
ernennen, und den Regterungsraih zu gewöhnen, hier und
da Delegirien des Großen Ratves gegenüber zu stehen und
zuweilen von ihnen zu lernen, eine Sache gründlich zu
untersuchen. Ich komme nun zu den Kommisfionsanlrägen. WaS
diejenigen der Mehrheil betrifft, so begreise ich ganz gut ihren
Slanbpunki, von welchem aus sie sagt, man müsse vein Großen
Rache bei ver Spannung, in welcher das ganze Land wegen
dieser Angetegenyell sich befindet, eiwaS PostuveS bringen und
vorschlagen, das reln Negative genüge nichr. Auch glaube ich
wie bse Kommission, daß die Bahnstrecken auf Bernergebiet
werden ei stellt werden, die Von Blel-Bern, weil sie eine ziemlich

gute Liiue zu sein verspricht und diejenige von Gümligen-
Lairgnau, well sie schon zu well vo,gerückt ist. um ausgegeben
zu werben. Allein ich neige mich zu derjenigen Ansicht,
die der Zukunft am wenigsten präjuvizirt. Ich finde die
Verwirrung ln dieser Angelegenheit to groß, baß mir jeder Schrill
vorwärts bedenklich scheint. Möglichste Nichtin,erve»tion scheint
mir vor der Hand das Beste. Der Kauf der Bahnstrecken scheint
nur schon zu piäjudlziren, und die Bestimmung über tbeilweise
Verwendung der Kaufsumme enthält schon eure ilmlweise Li-
qutdauv». Die nusrechthallung der lästigen KonzessionSbedin-
guugeii, durch welche die Gesellschaft eben lebensunfähig wurde,
wie vi .Hasldaikeit der einen S'"cke für die andere, scheint
mir unzweckmäßig. Dle Konzession muß erlöschen unv dieß
geschieh! nur durch Liquidem»» Der Siaat muß. wenn er
kaufen soll, erst freie Hand haben unv klar sehen WaS ist nun
die rechiilche Seile dreies projeklitten Kaufes? Dieser Kauf
setz« die Auslösung ver GeseUichasr, sofern er vaS Resultat güt-
liver Uederelukuufl sein würde, nicht voraus. Es ist nur der
Erwerb eines Milielstückes oder eines Theiles der Bahnlinie
durch einen der Aknonäre oder Mrteigenihümer von der Gesellschaft.

Dle Gesellschaft bleibt also bestehen, ihr GesellschaftS-
zwcck, Bau einer Eisenbahn, bleibt für die S'recke außerhalb
deS Kainoi S Bern aufrechl. Nur «ür den Kanton Bern gibt
sie ihn auf. Kann nu» dieser GesMckasiszweck so gespaltet
werden, daß der Sraat sagt: für den Kanton Bern will ich
denselben erfülle», außerhalb desselben kann die Gesellschaft fort-
bauen Der Stach ist serner eben nur Käufer, er ist nicht
universeller Rechtsnachfolger, er begebrl nicht die Gesellschaft zu
beerbe», in »hre Schulden einzulreien. Nun kann ich -mir wohl
denke», das, waS die Aktionäre anbeiriffl, der Staat als größler
Aktionär sich von den übmgen die Vollmacht delegiern lassen
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kann zu einer gütlichen Verständigung und zum Erwerb der
Bernerlinie, Aber auch die Gläubiger haben da mitzureden
Die Liquidation kann nicht vermieden werben, wenn nicht durch
gütliche Veiständigung auch der letzte Gläubiger befriedigt ist,
und wie joli z. B. die Regierung Differenzen, Rangstreilig-
keiten zwischen den Gläubigern selbst durch bloße Vermittlung
bereinigen? Solche Streitigkellen zwischen den Gläubigern stnd
bereits vorhanden. Denn wie ging es in der letzten Zeit mit
den Betreibungen? Wenn die Ostwestbahn einen betreibenden
Gläubiger vor den Andern begünstigen wollte, so erklärte sie

den Abstand oder verglich sich mit ihm und gab ihm so einen
erekutoilschen Titel in die Hand, gegen Andere schlug sie Recht
dar, so das diese im Nachtheil waren. Will nun die Regierung

dergleichen Siretligkellen vermitteln oder entscheiden? Will
sie zu dem Einen sagen: du gehörst in diesen, zum Andern:
du gehörst in jenen Rang? Wtll sie die Leute selbst collozieren?
Kann baS Jemand anders alS eine gerichtliche, unparteiische
Behörde? Ist das Admlnistralivsache? Selbst den Vorrang
für die Erpropriirlen. so billig er ist, oder denjenigen für das
Das Darlehn von 6Zà,i>(>tl Fr., kann nicht die Regierung alS
Aoministralivbehörde bestimmen. Ich muß daher der Ansicht
der Kommlssionsminderhelt, als der am wenigsten vorgreifenden,

am wenigsten weil gehenden, beilreten, in erster Linie.
Wen» ich nun schon die Anträge der KommisstonSmehrheit zu
weit gehend finde in ihnm positiven Inhalt, so muß ich noch
um so mehr gegen die Regierungsanträge, nämlich die spätern,
stimmen. Man sieht überhaupt keinen rechten Grund ein,
warum der Regierungsrath seine ersten Anträge abgeändert.
Diese spätern Anträge gehen viel weiter und geben nicht
Garantien. Es soll eine neue Erperlise veranstaltet werden Herr
Ingenieur W>tli soll dabei mithelfen. Herr Wetli ist aber
pailensch und hat eine sehr wandelbare Skala. Man würde
dann wahrscheinlich mit der Schätzung so hoch hinausgehen
wollen, bis alle Schulden werden genlgt werden können. Aber
der Hauptpunkt dieser neuen Anträge ist der SlaatSbau, der
nach deuselhen schon jetzt definitiv erkennt werden soll. Gegen
diesen bm ich nun entschieden. Er übersteigt bet weitem unsere
Kräfte Er mag gut sein für Staaten, wie z, B mehrere
deutsche Staaten, wo daS Kraftverhältniß ein ganz anderes
und oie Mittel viel bedeutender sind. Eine Thatsache hat mich
in dieser Hinsicht sehr stutzig gemacht. Von sieben Eisenbahn-
gesellschaften in der Schweiz geben nur zwei oder drei Renten
und zwar gute Die übrigen, die sich gar nicht rentiren, re-
präsenliren ein Kapital von etwa hundert Millionen. Also
gehen gegenwärtig jährlich vier Millionen Zins re«n verloren,
wahrend man dieselben für so viele nützliche Zwecke zu brauchen
hätte. Für den SlaatSbau müßte man zu Anleihen schreiten
Gegenwärtig ist zwar der Kredit deS Staates noch groß, obwohl
diese Manipulationen, die in dieser Ostwestbahngeschichle
vorkamen, thu schon erschüttert haben mögen, und durch fortgesetzte
Ansprüche könnte dieser Kredit auch am Ende ruinirt werden.
Man fürchtet die Centralbahn und spricht von ihr, wie von
einem uneiträglichen Tyrannen, neben welchem die Staatsgewalt
gar nicht mehr bestehen könne. Auch daS sind nur hohle Worte
und Lchreckbilver. Die Centralbahn hat mir noch nie den

Schlaf genommen uud wahrscheinlich andern Bürgern auch
nicht. Die Centralbahn ist gar nicht übermächtig im Kanton.
Man findet so gut Recht gegen sie als gegen Andere. Sie
verliert Prozesse so gut als Andere. Dieß Argument für den
SlaatSbau lasse ich also nicht gelten. Aber ich habe noch einen
andern Grund gegen den Staarsbau. Es ist in dieser
Ostwestbahnsache ein System von Spekulation, Schwindel, Korruption
zu Tage gekommen, welches den wahren Grundsätzen einer
Demokratie diamétral entgegengesetzt ist und derselben verderblich
ist. Wenn ich mich über die wahren demokratischen Grundsätze

belehren will, so schlage ich mir den großen Amerikaner
Franklin nach, der nicht nur durch sein ganzes Leben und
besonders dadurch, daß er seinen bürgerlichen Beruf, den zwar
lukrativen, aber doch bescheidenen Beruf der Buchdruckern, bis
in sein hohes Alter betrieb, um seinen LandSleuten den Werth

der Arbeit zu zeigen, daS Musterbeispiel eines ächt demokratischen

Bürgers aufgestellt, sondern der auch so viel dazu
beitrug, daß die Demokratie in den Kolonien den Sieg davon
trug und ihre Unabhängigkeit von England errungen wurde.
Dieser Franklin proklamirr überall in Schrift und Rede, daß
Arbeitsamkeit und Sparsamkeit die Grundpfeiler der Demokratie
seien, und daß, wo diese in Mißachtung kommen, eS mit der
Demokratie bald aus sei. Seine Nachkommen sind freilich,
aber nicht zu ihrem Nutzen, von diesen Grundsätzen etwas
abgewichen. Diese Grundsätze stnd aber so sehr wahr, daß sie

eigentlich nicht bloß für die Demokratie, sondern auch für die

Monarchie gelten. Denn auch dort ist, wenn cS gut gehen soll,
Niemand, vom König bis zum Taglöhner, von der Arbeit
entbunden, und man kann mit dem Dichter sagen:

Arbeit ist deS Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis.

Diese Grundsätze werden durch daS Beispiel von Schwindelet
und Papierhandel und durch Alles, was damit zusammenhängt,
umgestürzt, und deßwegen möchte ich nicht allen diesen Machenschaften

und Manipulationen durch die Uebernahme der Bahn
mit SlaatSbau noch ein Prämium geben und alles Geschehene
mit dem Mantel der Liebe zudecken. Ich stimme deßhalb in
erster Linie zum KommisstonSminderheitSantrag von Herrn Gon-
zenbach, in zweiter Linie zu den Anträgen der Kommission,
namentlich wenn sich dieselben etwa im Laufe der Diskussion
noch auf eine oder andere Weise modifiziren, und der Minder-
heilSanficht sich noch nähern sollten.

Riat. Ich habe das Wort verlangt, um eine OrdnungS-
motion zu stellen mit folgender Fassung: „Der RegierungSralh
wird eingeladen, seine Anträge zurückzuziehen, und andere zu
stellen, mit Rückficht auf einen allgemeinen Plan über
Eisenbahnen, die im Kanton Bern vom Staate zu erstellen oder
fortzusetzen sind." Jedermann fühlt, baß die Frage, um welche
es sich gegenwärtig handelt, eine große Wichtigkeit hat hinsichlich
der nationalen und materiellen Interessen. Rückfichtlich deS

nationalen Standpunktes ziehlt sie dahin, daß die Eisenbahn«
gesellschafien im Staate einen Einfluß ausüben, der den Gang,
die edenmäßige Entwicklung der Regierung lähmt. Diese
Entwicklung soll nun nicht geduldet werben; die Regierung soll
nicht in ihrer Bewegung gehemmt werden; man muß daher
darauf bedacht sein, diefen Einfluß wirksam zu bekämpfen, und
daS Mittel hiezu glaube ich in dem Antrage deS RegierungS«
ratheS selbst gefunden zu haben, d. h. in der Erstellung von
Eisenbahnen durch den Staat. Die Frage hat, wie ich gesagt,
auch große Einwirkung auf die finanziellen Interessen.
Ihre Bedeutung führt zuerst auf den Nutzen der Opfer, welche
bis jetzt gebracht worden. Und in der That haben wir bereits
mehr als drei Millionen in daS Ostwestdahnunternehmen
geworfen. Nichtsdestoweniger ist nicht dieß der Schwerpunkt der
Frage. Die Lebensfrage ist die, zu wissen, ob wir zu diesem
ansehnlichen Kapital noch weitere größere Summen hinzufügen
wollen. Wenn dieß der Fall sein sollte, sollten wir folgerichtig
aussprechen dürfen, daß die Kapitalien gesichert stnd und wir
uns keine Vorwürfe zu machen haben. Wir müssen dem Volke
sagen können, daß cS zahlen soll, für seine Opfer aber als
Vergütung sichere Vortheile in weiterer oder naher Zukunft
ziehen werde. Zu dem sehen wir in dem Antrage der Regierung
ein fruchtbares Prinzip für praktische Folgerungen; aber damit
eS ein solches in seiner ganzen Ausdehnung sei, muß man eS

nicht weiter beschränken. Man darf eS nicht nur auf die
Ostwestbahn anwenden, sondern auf alle Eisenbahnen ausdehnen,
welche im Kanton erstellt werden. Die Anwendung dieses Prinzipes

muß mit Maß und Klugheit geschehen. Können wir
aber jetzt schon wissen, wie weil uns diese Anwendung führen
wird? ES ist unmöglich! Auch ist eS nöthig, daß die
Regierung vor Allem auS über die Eisenbahnen im Klaren sei,
welche noch im Kanion zu erstellen bleiben. Dann erst, wenn
wir sehen, welche finanziellen Kräfte wir verwenden können,
werden wir mit voller Zuversicht und freiem Willen dafür stim-



men können. Bis dahin können wir uns nicht mit Sachkenntniß
auSsprechen. Bor Allem auS ist Daher zu untersuchen: welche
Eisenbahnen bleiben im Kanton noch zu erstellen übrig? Die
Anstrengungen sind zu bemessen. Die uns obliegen u»D Die Richtung,

Die wir unsern GelDmuteln geben müssen. Ohne Zweifel
kann man aUfallig neu zu schafsenDe Eisenbahnen nicht in einem
ober zwei Jahren ausführen; man wirb allmählig vorwärts
schreiten müssen. Nun gut, so prüfen wir, welches Die

finanziellen Msttel sind, über Die wir verfügen können, ohne Die

StaatSfinanzen zu schmälern, um eine vollständige Probe im
Kanton zu unternehmen. Man wird zwar vielleicht enigegnen,
daß die Stellung nicht haltbar sei; Das man sofort über ein
Mittel, einen großen Verlust zu velhüten, beschließen soll.
Jedermann hat bereits begriffen, und auch Die Großraihökom-
misston, indem stedie Schwierigkeit umgieng, hat Durchblicken lassen,

daß, wenn Fehler begangen wurden, es in der Pflicht Des Großen
Rathes liege, zu prüfen, ob dieselben nicht einen Keim von
Verantwortlichkeit in sich bergen, unD wem Dieselbe zuzurechnen
sei; abgesehen von jedem Mißgriff und vollem Rechte, gibt es

Dritte, welche dem Staate gegenüber verantwortlich und. Ich
halte daher dafür, daß man die Regierung wohl beauftragen
könne, die Mittel ausfindig zu machen, um Die SlaatSlNleressen
gegenüber Dritten zu wahren. Ich bin zwar mir materiellen
Fragen Dieser Natur nicht vertraut; ich gesteh» selbst, Daß ich

nur oberflächlich hinsichtlich Der vom Ostwestbahnunternehmen
betreffenden Interessen bewandert bin, so Das ich vielleicht nicht
die Tragweile meines Antrages berührt haben kann. Wenn
nun höhere Rücksichten sich auf eine Weise entwickeln würden,
die diesen Amrag in seiner Begründung beseitigen, so sehe ich

das Geschick voraus, welches ich ihm vorbehalten werde. Ich
protestire dagegen, Daß meiner Darlegung, die ich so eben

gegeben, eine andere Anschauungsweise zu Grunde gelegt werbe,
als diejenige zum Nutzen des Staates.

Bützb erger. Ich bin im Falle, der Versammlung als
Mitglied der Kommission einige Erläuterungen zu geben,
namentlich über die Motivirung Der Aniräge, welche die Mehrheil

der Kommisston und speziel die drei Mitglieder Schmid,
Egger und meine Wenigkeit Ihnen vorgelegt haben. Ich glaube,
cS sei Dieß um so nothwendiger, weil im schriftlichen Bericht
eine eigentliche Motivirung nicht einhalte» ist. Die Aufnahme
einer einläßlichen Motivirung war nicht möglich wegen der
kurzen Zeit. Wir schätzten uns glücklich, am Ende aller Ende
dem Großen Rache eine klare Zusammenstellung Der Zahlen-
Verhältnisse vorlegen zu können. Es ist also »öihig, daß die
Anträge hier näher erörtert werden, auch deßhalb, weil einer
derselben nicht richtig redigirt ist und Daher zu irrigen
Auffassungen Anlaß geben könnte. Ich hörte denn auch daß der
Herr Berichterstatter des RegierungSratheS denselben nicht
richtig aufgefaßt hat. Wir haben Drei verschiedene Anträge:
1) den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach, 2) Denjenigen der
Regierung und 3) denjenigen Der Kommission, welcher jcDoch
wieder in zwei Abtheilungen zerfällt, von denen jede drei
Mitglieder auf sich vereinigt. WaS zunächst Den Antrag deS

Herrn v. Gonzenbach betrifft, so wurde er heute etwas modifisirt,
aber dem Wesen nach stimmt er mit dem im gedruckten
Berichte enthaltenen Antrage überein, und diesem könnte ich nicht
beistimmen. Der Antrag des Herrn v. Gonzenbach gehl dahin,
heute nichts zu beschließen, sondern zuzuwarten und der Regierung

den Auftrag zu ertheilen, über die Interessen des Staates zu
wachen und im geeignet scheinenden Momente einzuschreiten.
Ich glaube, mit diesem Zuwarten werden wir mchlS erreichen;
auch glaube ich, wir seien nicht mehr an dem; wahrscheinlich
haben wir schon zu lange zugewartet. Wahrscheinlich hätte
der Große Rath schon in einer frühern PerioDe die Stellung
einnehmen sollen, welche er heute einnimmt. ES wird nichts
nützen, neue Anträge von der Regierung zu verlangen Es
hat sich eine gewisse Parteiung gebildet; verhehlen wir uns
das nicht! Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß die
Regierung sich mit den bei dem Ostwestbahnuniernehmen be-

theiligten Personen in Verbindung gesetzt, sich mit ihnen ge,
wissermaßen verstänvlgl hat. Die gestrige Aktionärversammlung
gehl mit Den Anträgen der R.girrung einig, und es wurde im
Lande herum in einem gewissen Sinne gewirkt. Ich weiß, daß
die Mitglieder der Kommusron — und wir sind nur sieben —
sich nicht verständigen können. Die Einen — und zu diesen
zähle ich — sagen: wir wollen vor Allem wissen, was zu
zahlen ist, bevor man auf etwas eingeht; die Andern sagen,
es müsse vor Auen, eine Swatzung staiistnden Anfänglich
wollte man die Ostwestbahn dadurch fortleben lassen, daß man
ihr mir Millionen zu Hülfe gekommen wäre. Ich mache
Sie aufmeiksam auf den Antrag der Finanzdirektivn, welcher
mir demjenigen der Kommission wesentlich übereinstimmt. Nun
kommt die R-glerung von ihren Anträgen zurück und zwar in
einem Momente, wo die Kommission sich zu beklagen gehabt
bä-te. Die Regierung Halle zuerst Bericht und Antrag
vorzulegen, damit die commission denieldrn prüfen und begutachten
könne. Es ging aber gerade umgekehrt: die Regierung hat
ihre Anträge vorgelegt, die Kommlsston prüfte fie, aber hinten-
drein kam die Reglei ung wieder mit einem andern Antrage;
die Kommission versammelte sich rann wieder, konnte aber nicht
darauf eintreten. Ich glaube, die Lache sei so weit gediehen,
das man doch zu einem Beschlusse kommen könne. Den Antrag
des Herrn v. Gonzenbach möchte ich verwerfen. Nun fragt
eö sich: welche Anträge verdienen den Vorzug in der Hauptsache,

diej nigen on M.vihetl der Kommission oder diejenigen
der Regierung? Untersuchen wir beide Anträge, so finden wir
vorerst, das kein Zwteipali herrscht zwischen der Kommission
und der Regieiung in einem Punkte: daß die Bahnlinie
Neuenstadt Btel-Bern-Langnau gebaut und betrieben werden
muß. Das ist ein sehr wichtiger Punkl, und wenn man diesen
Gedanken nicht außer Acht läßt, so wird man sehen, daß gar
viele Raisonnements eigentlich in der Luft aufgehen, namentlich
der Vorwurf, als wollte man das ganze Unternehmen des-
avouiren u. dgl. Hingegen nnd wir Nicht einig in der Art,
wie dafür geflrgt werden soll, daß ras Ostwestbahnnnternehmen
Nicht zu Grunde gehe, so weit es die erwähnten Linien betrifft.
(Laß man weiter bauen wolle als bis Langnau, davon ist
einstweilen nicht die Rede.) Also über die Art der Erwerbung
der Bahn waltet Streit, 2z über den Kaufpreis, 3) über die
Verwendung deSseib-n, endlich 4) über die Frage, ob das
Unternehmen durch StaaiS- oder Privaibau ausgeführt werden
soll Ich beginne mil dem ersten Streitpunkte, der mit der
Liquidanonsfiage zusammenhängt. Die Kommisston will einen
Privatankauf Nicht auSichliesen, aber sie macht zur ausdrücklichen

Bedingung, daß, wenn der Staat einen solchen Kauf
eingehe, die Einwilligung aller Aktionäre eingeholt werde. Der
Herr Berichterstatter des Regierungsraiheö hat zwar heute
gesagt, es sel nicht nöthig; er hat mich aber so wenig
aufgeklärt, das ich als Mitglied deS Großen Rathes etwas weiter
gehe und den Antrag stelle, es müsse auch die Einwilligung
aller Bauunternehmer eingeholt werden. Dieß ist zwar zur
Gültigkeit des Kaufes nicht nothwendig für den Staat, aber
eS ist sehr vorsichtig. Die beiden Bedingungen unterscheiden
sich darin, daß, wenn nicht alle Aktionäre einwilligen, der
Kauf nach meiner Ueberzeugung ungültig ist, während, wenn
Nicht alle Bauunternehmer einwilligerr, der Kauf dadurch zwar
nickt ungültig wird, dagegen der Staat sich der Gefahr auS.
setzt, daß er später über die Kaussumme hinaus noch ein
schönes Sümmchen an die Bauunternehmer nachzahlen muß.
Daher stelle ich den Zusatzamrag, auch die Einwilligung aller
Bauunternehmer vorzubehalten. Was den ersten Punkt betrifft,
so frage ich: welche GesetzeSvorschriftcn, welche Bestimmungen
der Statuten kommen hier zur Anwendung, und wie sollen sie

inlerprelilt werden? Wir haben es hier mit einer Gesellschaft
zu thun, und der Herr Elsendahndirektor sagt, eS sei eine
moralische Person, die Mehrheil beschließe, die Minderheit müsse
sich unterziehen. In letzterer Behauptung liegt ein doppelter
Irrthum. ElstenS ist die Ostwestbahngesellschaft nicht eine
moratlsche Person, und zweitens wenn sie eine solche wäre, so



ist es nicht richtig, daß die Minderheit der GesellschaftSmit-
gliever sich einfach den Beichlüffen der Mehrheit zu umerziehen
hade. Wenn ble GeseUschafl eine moralische 'Person ist. so

muß sie Statuten besitzen, welche Bestimmungen darüber
enthalten, wie ihre Ang.legenhetten im gegebenen Kalte behandelt
weiden sollen. Sle ist aber keine moralische Person. Die
Satzung 27 des Eivilg.setzeS sagt, was eine moralische Person
ist, nämlich: „G.wetuden und Korporalionen, welche euren
bleibende» Zweck haben, der ihnen von Uns zugesichert worden,
sind moralische Personen, die unter der Aussichi der

Regierungsbehörde aus ihren eigenen Namen Reckte erwerben und
Verbinblichkellen eingehen können." Sie wlsien, daß blS jetzt

dte Creirung von moralischen Personen nie andeiö startgetun-
den hat als durch Beschluß des Großen Rathes, worin
exprossis verdis gesagt wird, dieser oder jener Gesellschast

erlheile man das Korporailonsrechl. Davon habe ich nun
nichiö gehört, day man der Ostw.stbahngeleUschafl dieses Recht

eingeräumt bäric, so wenig als der Eeutralbahngetellschaft
Day man eS aus der KonzesstonSerthellung abteilen könne, ist

irrig, und der Herr Berichterstatter der Regierung legi die

Eigenschast der moralischen Person ganz hinein; >s steht nichrs
davon in der Konzefsion. Wenn Sie damit vor den Richter
kommen und so raiivniiiren, wie Herr Regierungsrarh Sahli
hier raisvniilil hat, und man hall Ihnen die Satzung 27 des

Clvilgesetzes cnlgegcn und sucht vergebens in den Prvrvkollen
des Großen RarheS nach einem Beschlusse, durch welchen der

Ostwestbahngefeuschafl das Kviporalionsrechl enh.tlt wurde,
so ill Ihnen das Urrheil gemacht. Man kann sich also hier
nicht auf die Gesetzesvvrschrrsien über moralische Personen
stützen, weil die genannle Gesellschaft diese Eigenschaft nrcht
besitzt. Ihre Staunen sind eS, die hier Regel mache». Run
müssen wir uns fragen: kann nach den Sraturen der G.fellichaft
die Mehrheit gülug für die Minderheit den Perkauf der Eifeu-
bahnllnie» defchll.ß.n? Hier hat man besonders vie W 1, 3,
24 und 25 der Staruten ln's ütuge zu fassen. Als Zweck der

Gesellichaft wird im Z l angegeben: „der Pau und Beiileb
eimr Euenbahn von Bern nach Luzern nebst den zur Berbm
dung der oft - und u estichweizerischen Bahngebiete nöthigen
Foitietzungen aus Grundlage der von den beireffenden Behöid.n
ausgewirkten und noch auszuwirkenden Konzeiston.n " Der
§ 3 lagt: „Die Auslösung der GeieUschasr kann nur staii-
siuben: a. W.IIN der Rückkauf der Bahn von Seite des BuudeS
od«r der Kanione erfolgt; t>. wenn die Gcieüschasl die
Auslösung befchließl (K 25)." Der Fall der Auflösung mußte
allerdings vorgesehen werden, aber vergeblich weiden Sie
nach einer Beniinmung suchen, die sich aus den Verkauf
der Linien bezieht. Ein solcher Verkauf ist mu d,m
Zwecke der G.s.Utchafl im Wideifpiuch, er zerstört
denselben. ES ist nicht mehr der gleiche Zweck, wenn
einzelne Bahnstrecken veikauft werden, daher ist in den
Sraruten von eurem Verkaufe der konzedirten L nun gar
keine Rede. Die tzz» 24 und 25 Hand In von den
Gegenständen. über welche die Generalveirammluna zu eulfch.lden
Hal Auch im 8 24 werden Sie vergeblich nach einer
Bestimmung suche», wo es sich um den Verkauf der Linien
handelte; ebenso im § 25, wo es heißt, daß Veränderungen der
Staunen nur mu und die Auflösung der GeseUschafl nur
mil 2/4 ver abgegebenen Summen gültig beschlossen neiden
können. Das ancikennen die Hciren Sabli und Niggeler, aber
sie sagen: wenn dir Gefellschasi sich mil ^4 der Summen
auslösen kann, so kann nach der nämlichen Bestimmung doch auch
ein Theil des Bahnkö perS verkauft werden; den» die Auf-
lötung rst m hr als ein solcher Verkauf, und wenn man zum
Mehrern das Reckn bar, so Hai man eS auch zum Weniger».
Aber ich sage: wenn man zu etwas das Recht Hai. fo beweist
das noch nickn, daß man zu etwas ganz Anderm daS Recht
Hai; und hier verhau es sich so: Auflöiung und Verkauf sind

nicht daS Gleiche; das Eine lft a, das Andere l> Kann nickn

im Ernste so euvas behaupten, daß eS das Gleiche sei? Setzen
Sie den Fall, daß ^4 der Stimmen bei dem Unternehmen ein¬

stimmig dafürhallen, eS sei an der Zeit, die Gesellschast auß-
zulöre», so MUß sich natürlich der eine Viertbeil dieser Mehrheit
fügen. Wenn eS sich aber darum handelt. alS Gesellschaft
fortzubestehen, aber »ichl mehr als eine EisenvahiigeseUschast,
die von Bern „ach Langnau baut und die Verbindung mit
den oft- und weftschweizcrischen Bahngebieten bewerkstelligen,
sondern nur biö Langnau bauen will, so wird der Aktionär
sagen: fo verliehe ich es nicht, daS will ich nicht; daS
Unternehmen ist ein ganz anderes. Ich glaube also,
es Handell sich hier nichi um ein Mehr oder Weniger,
sondern um euvas ganz Anderes. An was müssen nur u»S
aber halten, wenn die Statuten, an die ich mich in erster Linie
halten will, »ichl hinreichenden Ausschluß geben, wenn sie daS
Verhältniß, das hier vorliegt, nicht berühren? Da glaube ich,
muß mau sich eiilweeer an die positive Gesetzgebung, die im
Kanton Bern Regel macht, oder wenn dlrfc zweifelhaft ist,
an allgemeine RechiSgrurrbfätze Halle» Nun habe» wir ein
Gesetz, das von solchen Verhältnissen spricht und zwar daS
Ervilgesetz in seinen Bestimmungen über den GefeUschatisver-
lrag. Die Satzung V79 sagt nämlich: „Wenn der Vertrag
keine Bestimmung daruver enthält, wie bei der Berathung und
der Fassung .irres Befchlusseö über gesellschaftlichen Angelege»-
hckien verfahren werden soll; so nno die Bestimmungen der
Savurigen 33ti und 337 in Betreff der Verfügung über ei»
Mirel enlhum anzuw.nve»." Das ist also ei» deutlicher und
klarer Grundtatz: jeder einzelne Aktionär ist Milelgenihümer;
das Verhältniß ist ganz klar. Nun finden wir in diesen Satzungen
ein Princip, welches der Anficht, die Herr Sah» verfoailen
Hai, geradezu widerstreitet Das Prinzip, wonach die Mehrheit

für die Minderheit gültige Betchlilsse fassen köunie, wird
vom Gesetze ausdrücktich verworfen. ES gibt zwar auch im
G.seUichasrsverliag ein Verhältniß, wo der einfache MehrheiiS-
beichluß genügt, aber das Gesetz sagt, »ur wenn es sich um
die ordentliche Verwallung und Benutzung der gemelnschaiillchei.
Saure handelt. Angewendet auf die Eisenbahnlinien, die hier
irr Frage stehen, handelt es sich hier nichl um den Betrieb, um die
V.rwaliung derselben, ivnvern um die „Substanz" felvst, uno
da kaun die Mehrhell nicht die Mindcry.it durch einen Betckrluß
brncen. Die Minderheit Hai das Re.vl. a»s v.m G.seUschaslS.
veroande zu treten, die ubilgen Beiheiligien zur Aufhebung der
Gefelllchasl anzuhalten; es muß eine Auflösung slaitsinven und
die Mindeiheii Hai das Recht, eine ösf.niliche Steigerung zu
verlangen. Sielten Sie fich nun vor, die Mehrheil will
verkaufen. die Miiiv.iheli w,U nicht; dann kommt diese und sagt:
der Werth des Mtleigerilhums muß durch eine öffenilrche
Steigerung auögemtilell werden. Herr Regierungsrath Sahli
schütiel« d.n Kops, aber wenn durch einfache» Mehih.iisbeschluß
>in Kauf beschlvfftN wurde uno htniendreln ein paar Aktionäre
ihr Mlnigeiuhuin r.klaiuiien wurden, so möchte ich nicht für
die Regierung plavlren; jedenfalls wäre eS et» sehr zwei!hasler
Prozeß. Und i ier hand.lt es sich um Millionen Würden St«
das wagen? Ich sage: »er» Wir sind in vieler Oslw.stbahn-
gefchlchte bereits well gegangen; man hätte einiges verhüten
können, verHute» solle». >ch glaube, es sei gering Ich warne
Sle, um nichi durch verlockende Hoffnungen weiter zu kommen.
Ich will wlif.n, wie weil eö sühn. DaS vermag kein
sterbliches Auge zu «ehe», wohn, die Liquidation sühn, sagte Herr
Sahli; ab. r auch kein sterbliches Auge veimag zu sehen, wohl»
ein Plivaikauf sühn, wie er unS aiigeraihen wird. Ich mache
Sie weiter ausmerkiaiu: lst es sicher, daß bei einem Privai.
kau,e m» dem Kaufpreise alles erledigt ist? Es gibt Leute,
die fich an die Sawe hallen ; z. B, wenn Jemand ein Pfand-
rechi aus eine vtlkausi« Liegenschaft geltend zu mache» hat.
Ich will einige Punkte anführen. Vorerst ist daS SechSmil,
lwuenanteihen nach einem Dekrete des Großen Rathes geivis-
termassei! hypothtzill auf den Bahnkörper Wenn eS vor Ge-
licht käme, könnte Zweiset darüber entstehen, ob daS Pfandrecht

begründe, sei, denn der Beschluß des Großen RatheS sagt
es nicht ausdrücklich Es ist dieß eine Frage, wo die Ehre
des Kantons Kern engagi« ist. Man spricht so viel von.



Ebrenpunkt. Ick sage: ja. in einzelnen Sachen ist die Ehre
des KantonS engagirt. Vorerst bezüglieb der Obligationen,
welchen der Große Rath ein Vorrecht auf die Bahn eingeräumt
hat, sonst würde eS im Auslande heißen: der Große Rath hat
den betreffenden Obligationen ein Vorrecht gegeben, nun kommen
die Gerichte und sagen, eS sei nicht wahr. Damit wären aber
die Frankfurter Banquiers, bei denen die Obligationen plazirt
sind, nicht beruhigt. Ferner ist die Ehre des KantonS engagirt
gegenüber den Erpropriaien. Wenn der Große Rath des Kantons

Bern einer Gesellschaft eine Konzession ertheilt, infolge
welcher sie vermöge deS BnndesgesitzeS die Bürger zwingen
kann, ihr Eigenihum abzutreten, so ist die Ehre deS KantonS
engagirt, daß die Beireffenden für das abgetretene Eigenthum
bezahlt werden. WaS wollen Sie dem Erpropriaien, der Ihnen
erklärt, daß er »och nicht bezahlt ist, dessen Eigenihum nach
§ deS Bundesgesetzes über die Erpropriation „mit der
Bezahlung" (nach dem allgemeinen Gesetze mit der Fertigung)
übergeht, — was wollen Sie einem solchen Bürger einwenden?
Er wird sich wenig darum kümmern, daß man ihm sagt, der
Staat habe seinen ganzen Kaufpreis bezahlt; er selbst wird
auch bezahlt sein wollen Ich weiß, waS man ihm antworten
wiid, weil ich ein Schreiben gesehen habe, das die Regierung
an die Erpropriaien am Bieleisee richtete, worin man ihnen
sagte: hättet ihr geschaut, daß ihr bezahlt worden wäret! Aber
die Regierung hätte auch schauen sollen, Nicht für inn
Eigenthümer aber für die Pfandrechrsbesitzer, die nach K <t3 des

BundeSgesitzes nicht die Wicht haben, bei der Erpropiialion
für ihr Ptandrccht zu sorgen, sondern die Regierung hat diese

Pfltchr. Wtlin nun die Unterpfandgläubiger kommen und sagen:
der Eigenthümer des Landes ist nicht bezahlt, und ich reklamire
melne Foiderung von euch? Das ist eine Frage, die nachdem
Gesetze schlechterdings nicht zweitclhafi sein kann. Es ist aber
die Einrede der Regierung deßhalb nicht richtig, weil auS dem
Umstände, daß der Eigenthümer eine Zeit lang durch sein Eigenthum

bauen ließ, nicht hervorgehl, daß er aus dasselbe
verzichtet habe. Aber namentlich auch die Stellung der Bauun«
teinehmer kommt hier in Betracht. Sie haben aus dem Be-
richte der Regierung und der Kommission entnommen, daß zur
Stunde nicht ausgemiitelt ist, wie viel die Folterungen der
Bauunternehmer betrage», weil nickt abgerechnet ist und diese

Abrechnung Monaie lang nicht abgeschlossen sein wird. Es
handelt sich um Hunderiiansende von Franken, eS sann in die

Millionen gehen. Nun stelle ich die Frage: in welcher Lage
sind die Bauunternehmer, wenn der Staat Eigenthümer der
Bahn ist? Das Veihälmiß ist dann ein ganz anderes und
zwar ein so klares, wie eS sich nach Satzung 859 (über die

Verdingnng von Arbeiten) gestaltet. Diese Bestimmung leintet:
„Sowie das übeinommene Werk fertig, oder der Zeitpunkt
eingetreten ist, wo es abgeliefert weiden soll, kann der Unternehmer
verlangen, daß der Besuller dasselbe an die Hand nehme und
ihm den 'Arbeitslohn bezahle " Ich behaupte nun, die
Unternehmer haben ihre Arbeit noch nicht ganz abgeliefert, die Einen
sind fertig, die Andern nickt; bei C'epel und Brissard hat
Heir Professor Htllnbrand mit Gewalt die Lokomotive in Gang
gebracht. Wenn nun einzelne Unternehmer kommen und
bezahlt sein wolle», und man sich weigert, dann wird jeder sagen:
ich gebe meine Arbeit nicht ab, ich habe das Recht, Bezahlung
datür zu verlangen; eS wäre denn, daß der Bauvertrag eine
Bestimmung enthielte, wonach die Ablieferung der Arbeit vor
der Bezahlung stallfinden soll Nun wissen Sie aber, daß die
Gesellschaft gegen die Unternehmer schon im Veriäumniß ist.
DaS wird Ihnen noch klarer sein,wenn Sie die Satzung8ti<1n.ich-
lcsen, welche also lautet: „Geht das Werk vor der Uebernahme
von Seile deS Bestellers durch einen Zufall zu Grunde, so

hat der Unternehmer den Zufall zu tragen: eS sei denn der
Besteller habe den Stoff zu dem Werke geliefert, in welchem
Falle dieser den Zufall zu ertragen hat, insoweit derselbe den

Stoff betroffen." Wenn Jemand ein HauS bauen läßt, so

w>U der Baumeister bezahlt sei»; das Gesetz ist dafür da, die

Bürger zu schützen, wenn Streitigkeiten entstehen. Nach meiner

Tagblalt des Großen Rathes >»««.
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Ansicht sind also Gefahren genug vorhanden, wenn ein Privatkauf

abgeschlossen wird. Die Mehrheit der Kommisston will
diesen Ausweg nicht unmöglich machen, aber die Einwilligung
aller Beiheiligten, deren Einwilligung nöthig ist, vorbehalten.
Auf andere Weise würde ich nicht zum Privaikaufe hanöbieten,
jedenfalls dann aber zur Erwerbung der Bahnlinien auf dem
Wege der Liquidation, eS sei denn, daß sich ein anderer
Konkurrent zeigen würde, welcher die gestellten Bedingungen
aufrecht zu erhalten geneigt wäre. Da komme ich zu einem
Antrage der Kommission, welcher dabin geht, die Regierung zu
beauftragen, die Rechte und Interessen des Staates nach Mitgabe

der Konzession zu wahren. Der Herr Berichterstatter der
Negierung sagt nun, eS sei nicht nöthig, der Regierung einen
solche» Auftrag zu geben. Wie nothwendig es aber ist, g ht
daraus hervor, daß er selbst die fraglichen Bedingungen nicht
aufrecht erhalten will, indem er sagt, sie seien unausführbar,
man könne die dem Staate laut der Konzession zustehenden
R>chte bei der Liquidation nich, aufrecht erhalten, weil man
dadurch alle Konkurrenz ausschließen und gewissermaßen aus
dem Ruin der Gesellschaft Vortheil ziehen würde. ES ist richtig,
daß dadurch gewissermaßen die Konkurrenz ausgeschlossen würde,
wenn man unbedingt an der Konzessionsurkunde festhielte.
In dieser Beziehung könnte ich mich der Ansicht des Herrn
von Gonzenbach in dem Sinne nähern, daß man einem all-
fälligen Käufer der betreffenden Bahnstrecken nicht die Pflicht
ansei legen würde, weiter zu bauen als bis Langnau. Aber
sür was wurde die fragliche Bedingung in die Konzession
aufgenommen? Etwa um sie im eisten Momente, wo sie geltend
gemacht werden sollte, fallen zu lassen? Ich erinnere mich an
die Zeit, wo die Konzession berathen wurde Ich verwunderte
mich damals, daß eS eine Gesellschaft gebe, die solche
Bedingungen eingehen könne. Man stellte dieselben auf jetzt will
man nichts davon! Diejenigen, welche das Ostwestbahnun-
ternehmen unterstützen, wollen durchaus nicht, daß die Central-
bahn, noch weniger die ^'rsnco-siiisse die fraglichen Bahnlinien

übernehme. Ich gehöre jetzt auch zu denen und sage,
Mais soll das Unternehmen dem Staate erhallen, so weit eS

Möglich ist. Ader wir müssen dann nicht damit beginnen, daß
wir gewiss, rmaßen Thüre und Thor öffnen und sagen: kaufe,
wer wolle, verstrickte man es! Kann man uns einen Vorwurf
mache», wenn wir sagen, wir wollen auch jetzt darauf halten,
daß nicht alle Garantien gestrichen werden? Die Koinmisnon
will druck ihre» Antrag nicht diese Verhältnisse zum Nachtheile
der Gesellschaft ausbeuten; das weide ick zeigen, wenn ich auf
den Kaufpreis zu sprechen komme. Bis auf ein gewisses Maß
soll man zahlen und nicht sagen: weil Niemand da ist, der
bieiet, so geben wir nnr so viel. Nein; der Staat soll nichlS
gewinnen; eS handelt sich nur darum: wie viel soll er verlieren?

— Nun handelt es sich um die Liquidation, von der
schon so vnl gesprochen wurde Man hat eine Höllenangst
davor, und wenn eS ein Mittel gäbe, daß der Staat, ohne
noch liefer hineingeritten zu werden (erlauben Sie mir den
Ausdruck) herauskommen könnte, so würde ick gerne handbieten.
Indessen sind die gegen die Liquidation erhobenen Einwendungen
nicht so begründet, wie man glauben machen möchte. Die
eiste Einwendung besteht darin, daß man sagt, es sei zu be.
fürchten, baß durch die Liquidation Prozesse ohne Ende ent-
stehl». ES ist nicht zu leugnen, daß, wenn die Liquidation
ausbricht, eine Masse Prozesse entstehen werden; aber daß
dieselben Jahre lang dauern werden, wie behauptet wird, daS

gebe ich nicht zu, weil nickt ein Prozeß nach dem andern zur
B>Handlung kommen wird, sondern es wild eine Frist festgesetzt

werden, innerhalb welcher die Ansprachen geltend gemacht werden
müssen Aber ich frage: weiden weniger Prozesse einstehen,
und werden dieselben weniger lange dauern, wenn wir die

Liquidation vermeiden? Wenn eS wahr ist, wohl und gut,
aber ich halte dafür, eS werden immerhin viele Prozesse
entstehen bei einer Gesellschaft, die keine Ordnung hat, die ihrer
Auflösung entgegen geht Wenn der Privatkauf abgeschlossen

wird, ohne baß die Betheiligien einwilligen, so werden Prozesse
9



entstehen mit den Bauunternehmern mit den Erpropriaten,
mit den Aktionären, mit allen Gläubigern, die nicht befriedigt
werden können. Glauben Sie, wenn der Staat einen solchen

Kauf abschließt, man könne dann eine Liquidation vermeiden?
Nur unter einer Bedingung: wenn Sie die Gläubiger sammt
und sôuderS befriedigen können. Ob es aber die Tendenz der

Regierung sei, so weit zu gehen, daran zweifle ich. Ich wenigstens

möcht« nicht dazu handbielen, bis mit den Unternehmern
abgerechnet ist. Es wäre eine sehr interessante Uebersicht, alle
Forderungen zusammengestellt zu sehen, aber bisher war dieß
rein unmöglich Zur Beruhigung derer, welche sagen, wenn
die Liquidation ausbreche und die Prozesse anfangen, bleibe gar
nichts mehr sicher von der ganzen Geschichte, will ich noch
einen Punkt anführen. Wir haben im § 290 des ZwilprozesseS
die Bestimmung, daß die Gerichte bet Beurtheilung von
Prozessen an das positive Gesetz gebunden seien; wo dieses nicht
ausreicht, soll »ach allgemeinen Rechtsgrundsätzen verfahren
werden. Nun Hai sich in dieser Richtung bereiiö eine PrarrS
gebildet. In Handelssachen ging man z. B. von der Ansicht
auS, da wir kein Handelsgesetz haben, so könne in solche» Fällen
nicht streng nach unserm Zivilgcsetze verfahren werden, sondern
man müsse dabei nach allgemeinen Rechlsgrundsätzen verfahren.
Ich glaube, auch im vorliegenden Falle würde daS Gericht
erkennen, VaS bernische Zivilrecht sei im gegebenen Falle mangelhaft,

cS müsse nach allgemeinen RechtSgrundsätzen geuriheilt
werden. Man sagt ferner, namentlich wird in der Petition
der Bauunternehmer darauf hingedeutet, die bevorstehenden Prozesse

gäben eine fette Weide für Agenten und Füisprechet. Ich
gebe zu, daß Prozeßkosten entstehen werden, aber wo eS sich

um Millionen handelt, darf man einige Kosten und Zeitaufwand

nicht scheuen; übrigens würden durch ein anderes
Perfahren die Kosten nicht vermieden. ES ist, wie eine andere
Petition sagt, daS Verhältniß gleich einer zweifelhaften
Erbschaft. Vor Allem muß ma» wissen, wie weit eS führen werbe,
bevor man sie übernimmt. Es wi-rd auch geltend gemacht, die
Liquidation werde eine fieberhafte Spannung, große Agitation
zur Folge haben. Es ist aber die Frage, ob nicht bei einem
Privalkauf diese Folgen auch eintreten werden. Wenn die
Regierung die Sache gut zu führen weiß, wenn der Staat nicht
angegriffen wird, dann wird sich das Ding machen. AVer
wenn die Gefahren, die ich nun einmal erblicke, wirklich ein.
treten, dann weiß ich nicht, ob eS nicht besser sei, die fieberhafte
Spannung, von der man spricht, zu gewärtigen, als wenn man
zu weit hineingeräth. Man sagt, cS liege im Interesse des
Kredites des KamonS Bern, den GeltStag zu vermeiden. Ich
glaube, der Kredit eines Staates beruhe auf einer weisen
Gesetzgebung, auf einer gewissenhasten Verwaltung und auf einer
unparteiischen Justiz. Aber wenn eine Gesellschaft durch
ungeschickte Operaiionen ihre Eristenz gefährdet hat, dann fördert
eS nicht den Kredit des Staates, wenn er, ohne näher zu
untersuchen, wie weit eS führen könne, einfach seine Kasse
öffnet; eS könnte unter Umständen den Kredit des Staates
sehr gefährden. Man sagt, die Ehre des KamonS sei
gefährdet: das sagen namentlich die Bauunternehmer, und das
hat einen üblen Eindruck auf mich gemacht. Ich begreife, daß
sie alles Mögliche thun, um nicht in Schaden zu kommen, aber
zu weit gegangen heißt eS, wenn man dem Staate sagt: eure
Ehre erfordert eS, dafür zu sorgen, baß wir nicht in Schaden
kommen! Wir haben diese Gesellschaft nickt berufen, eS waren
Bewerber genug da, so weit das Bedürfniß vorhanden war;
auf eingelangtes Gesuch ließ man dieselbe einfach gewähren.
Noch mehr: man hat viese Gesellschaft, so viel eS nur immer
thunlich war, vielleicht zu sehr, unterstützt; man gab ihr die
Linie Viel Neuenstadt (ich habe auch dazu mitgewirkt), nm die
andern Linien etwas erträglicher zu machen. Der Staat
betheiligte sich bei dem Unternehmen mit 2 Millionen. Ich habe
auch dazu gestimmt, aber mit der Erklärung, diese Summe sei
verloren. Ich machte damals den Vorbehalt, fernerhin »icktS
mehr zu geben. Bei der heutigen Sachlage gestaltet VaS
Verhältniß sich anders. Aber daß die Ehre des Kantons gefährdet

sei, wenn die Gläubiger der Gesellschaft nicht bezahlt werden,
das beitreit« ich uanz enlschleden. Ick gehe »un »u einem
ferneren Punkte über, zu der Krage: wie hoch soll derKauspretS
bestimmt werden? und ick glaube, sireng genommen, streiten
wer nur darum Wenn wrr uns über dreien Punkt verstäubt
gen könnte», so wäre VaS Andere ziemlich »»tergeorvnet. Die
Regierung sagt, man solle Ve» wirklichen Werch der Kaulen
zu Grunde tegen ; eine A tu Heilung der Kommission ist damrt
eiuversianven, sie weichr zwar in der Kormutlrung thees
Antrages eiwas von demjenigen der Regierung ab, eine Av-
weichung, die aber nur scheinbar ist. Ma» will eine Schätzung
als Basis deS AukautSpreiseS annehme», weil man aus diese

Weise eine Höhere Summe herauszndrin.en hofft. Deßhalb
hat den» auch die Verwaltung der Osi oesibahn erklärt, sechs
Millionen genügen nicht, und die Bauunternehmer sagen in
ihrer Vorstellung, eS seien zwei Mittönen ru wenig Der eine
Theil der Kommission sagi, eS solle» sechs Millionen als Mari-
mum angenomm.n werden; der andere Theil inöchie den
wlrtllche» Weuth der Bauien als Grundlage besiimmen Man
hat uns heuie vorgeworfen, wir hätten eine Mlyrechnniig
gemacht, sonst wären wir etwas höher gekommen, daher bln ich
so frei, aus diese» Punkt näher elnznireie». Es ist nichi richtig,
daß wir, wie man behaupiere, »m Fr 900,000 höher gekonimen
wären. Unser Srandpunkl war folgender: wir tagien, den
wirklichen Wenh der Bauten kennen wir noch mchi, fondein
wir kennen nur die Berechnungen ves Hrn. Weili; Wir können

die Summen, welche die Gesellschaft verwendel Hai, nur
apprvrlmailv festsetzen; aber wir wissen, baß Gelder für Dinge
verwendet wurde»^ die nicht zum Baue gehöilen Ferner hat sich

herausstellt, dap dle Arbeite» auf der Strecke Biel-Reuenitadi um
25 Prozent zu hoch vcrouigl wurden. Es wurde eine Expertise

vorgeschlagen, tue jedoch kelii Resultat halte, indem der
betreffende Erperie die Wahl nicht aiinehmeii wollte. Dle Ko »»

mission sagte nun: wir wollen die Berechnung deS Hrn. Wessi
als annähernd nchssg zu Grande legen »Iid davon ablehnen:
die 25 Prozent, welche zu hoch verdingt wurden, mit Kr. 082,000,
seiner eine halbe Million, welche unter der Rnvilk „Gründungs-
und Emlsstvnskosten" und dgl ausgeworfen wurde. Dabei
wollten wir aber einen zweiten Punlt nichr aus den Augen
verlieren: die Renlabssliäi, immerhin mit Rücksicht aus den
Verlust, den der Staat voraussichtlich zu erleiden Hai. DaS
war der Gedankengaug, den oie Kommission befolgle. Zur
Vollendung der Linie Biet-Ne»e»stadl (15,2 Kilometer) sind
noch Fr. Ót5.l20 nöthig; zur Vollendung der Linie Güussigen-
Langnau (30,l2 Kltomeiel) Fr. 2,022,300; darüber ist die
Kommission einig Wieder besteht kein Stielt baiüber, daß die
Ausführung oer Linie Viel Bern (25,9 Ktlmn.) nach einem
Voranschlage Fr. 5,000.000 losten wtiv. Es wäre also zur
Vollendung dieser Llnl-n no ch nötulg elne Summe von Fr 8,207,320.
Rechnet man dle 0 Millionen vam, welche die Kommission als
Martmum deS WeriheS der voihandenen Arbeite» annssnmt,
so haven wir eine Gesammtinmme von Fr. 14,207.320, oder
ln runder Summe !4>/z Millionen. Der Zins dieses Kapitals
zu 3>, z Pro;, beträgt nun Fi 052,500 fahilich; Dazu kommt
ein Pachizins von Hr. 171.000 an dle Ceniraibah» für die
Strecke ZoUikvte»-Bern-Gu>nl>gen, so daß die Verzinsung jährlich

Fr. 823,500 beträgt. Bei einem Zinsfüße von 5 Prorent
erfordert die Verzinsung des Bankapuals fährlich Fr. 725,000>
mit obigem Pachtzinse Fr. 890,000. Nun unlcr'uchien wir
die Aussichten aut Reutabililäl der betreffenden Ltnten, und da
sagte die Kommission: wir haben unier In »seiden ein sehr
gutes Slück (Biel-Reuenstade), dann ein gutes (Biel-Zolli-
kosen), endlich ein sehr schlechtes (Gümligen Langnau). DaS
Slück, welches sehr gut ist, enthält ungefähr >/§ der ganzen
Lune. Das Slück, welches wir als gut detrachien,
enthält ungefähr >/z derselben, und VaS nach unserer Ansicht sehr
schlechte Stück wird ungefähr die Hälfie betragen. Milchen-Sie
diese Verhältnisse und schauen Sie, welches Resultat herauskommt.

Da wurde allerdings nur applorimailv gerechnet ader
wir haben wenlgsienS Ersahrungen zu Rathe gezogen, die sich



bei andern Bahnen zeigten. Wir nahmen einen Durchschnitt des

Ertrages ven Eisenbahnen die au, günstigsten stehen, atS Grundlage
und kamen auf einen vurchschinttüchen Ertrag von Fr. 24,<10(1 per
Kilometer. Rechnet man die Betriebskosten mu Fr. 10,000 ab,
so bleibt eine Reineinnahme von Fr. 14,(1(1(1. Beschränkt man
die Ausstchl auf Reniablluàt vorläufig auf die Sir-cke NeueN-
stabi-Bicl-Bern, welche 49 Kilometer hält, so dabei» wir nach
dieser Berechnung nach Avzug der Betriebskosten eine Reineinnahme

von Fr. 666,(1(1(1, so daß der Staat — bei einem
Ankaufspreise von 6 Millionen — einen jährlichen Aussall zu
«ragen hätte von Fr 237 590 bei einem Zinsfuß von 4/z Prozent

und von Fr. Zltl,(1(1(1 bei einem solchen von 5 Prozent.
Mau sagte uns gester», baS Stück Biel Neuenstadt sei so gut,
daß es, wenn auch nicht in den ersten Jahren, doch nach und
nach den Ausfall ver andern Strecken decken werde. Man ging
von der Ansicht aus, dieses Stuck werde wenigstens >5 Prozent
renliren, und man behauptete, die Linie Biel-Herzogenbuchsee
rentire so viel. Ich suchte schon früher dieß zu erforschen, konnie
eS aber nicht genau erfahren; es erfoidert dieß längere Zeit,
aber aus einzelnen Faktoren ist zu entnehmen, daß eS nicht
wahrscheinlich ist, daß die Linie Herzogenbuchsee-Biel 15 Prozent

rentire. Dieselbe hält ungefähr 4(1 Kilometer und hat 8
Millionen gekostet. Wenn man nun einen Ertrag von 15 Prozent

annimmt, so muß,e sie eine Rente von Fr. 2,200,66(1
abwerfen, und das entipräche bann ungefähr dein Verhältnisse
der Hälfte sämmtlicher Einnahmen der Centralbahn. Wenn
Sie nun aber den Verwallungsbertchl dieser Gesellschaft nachsehen

(ich habe zwar hier nur denjenigen von 1359 bei der
Hand), so werden Sie sehen, daß in diesem Jahre die ganze
Rohetnnahme des Bahnbetriebes der Centralbahn, die ge»en-
warlig à Ausdehnung von 62 Kilometern hat, 5 Millionen
Franken beträgt. DaS ist mir ein Beweis, daß der Ertrag deS
Stuckes Herzogenbuchsee Biel nicht Fr. 2,200.000 betrug, denn
das Glück Herzogenbuchsee-Bern hat auch seine Bedeutung und
Basel Ölten ist sehr wichtig; nur die Strecke Olten-Luzern bat
den Erwartungen nicht entsprochen. Aber gesetzt, die Rente
der Strecke Biel-Herzogenbuchsee wäre so groß gewesen, so
wird fie nach Erstellung der Lmic-Bern nicht mehr so groß seist,
tind wir können auch nicht erwarten, daß der ganze Verkehr
auf die letzlere Linie übergehe Das Stück Viel Neuenstadt
bleibt sich gleich. Warten fie jcdo.h, bis die Oron-Linie
gebaut ist; dann haben wir vas Zweiliniensystem. Man unterschied

in der Bundesversammlung die Berg- und die Thallinie;
da die Berglinie nrch, fertig gebaut ist, so ging ein großer
Theil des Verkehrs von Westen nach Osten durch die Thali-
linle; aber sobald die Vergliche vollendet ist, wird ein großer
Theil des Verkehrs sich derselben zuwenden. UebrtgenS kommt
eS mir gar nicht wahrscheinlich vor, daß der Verkehr ans der
Linie nach Langnau ist den nächsten 20 -30 Jahren so steigern
werde, daß man nicht nur keinen Verlust, sondern Gewinn zu
gewärtigen habe. Wenn wir also das Bridget deS Staates'
jährlich mit einer Summe von Fr. 237,060, resp. 310.000
belasten, so ist dieser Ausfall hoch genug. Die drei Mitglieder
der Kommission, welche diese AufsassungSweise vertreten,
stimmen nicht zu einer Höhern Summe als sechs Millionen.
Richt in dem von Herrn Sahst angegebene» Sinne haben
wir UnS vorbehalien, unsere Anträge nach Umständen zu
modifiziren, wenn allfällig die Expertise stattgefunden habe,
over styt schon blindlings zu beschließen, als würde der
SchatzungSwerch maßgebend sein; sondern ich wollte vor
Allem wissen, wie es um den Werth der Bauten stehe. Diese
Expertise hätte vor der Versammlung des Großen Rathes
vorgenommen werden sollen; das war unser Gedanke. Sodann
mache ich Sie noch auf eine Gefahr aufmerksam, die entsteht,
wenn Sie einfach das Resultat der Expertise als maßgebend
für den Kaufpreis annehmen. Wir find dann nicht sicher, ob
die Schätzung nicht ungebührlich hinaufgeschraubt wird ; es hängt
von den Erptrten ab. Wo sind diese zu finden? Wir glaubten
Einen zu haben; er will nichts davon. Die Rezfierung hat
nun ist erster Linie dazu den Oberingenieur der Ostwestbahn

selbst bezeichnet. Ich will dem Herrn Wettli nicht zu nahe
treten, ich nehme an, er werde nach Wissen und Gewissen
rechnen; aber ob er seine eigenen Arbeiten ganz unbefangen
ansehen, ob er nicht geneigt là werde, sie etwas hoch
anzuschlagen, ob eS aus ihn nicht von Einfluß sein werde,
namentlich wenn er siebt, daß bei der Regierung die Tendenz
vorherrscht, mehr zu bezahlen, als die Kommission vorschlägt,
— das ist erne andere Frage. Es kann die Schätzung um
'/- oder eine ganze Million höher oder tiefer zu stehen kommen,
ohne daß man dem Erperten einen Vorwurs machen kann.
Dieses Verfahren finde ich also sehr gefährlich, und ich könnt«
unter keinen Umständen dazu stimmen. Nun kommen wir zur
Verwendung deS Kaufpreises. Zn dieser Beziehung ist eine
Stelle des Berichtes der Kommission nicht ganz richtig rebigirr.
DaS Verhältniß ist folgendes. Gelingt es, einen gütlichen
Verkauf abzuschließen, so hat die Sache ein Ende; tritt aber
eine gerichtliche Liquidation ein, dann können wir nicht sagen:
wir behalten uns eine Million für die .Expropriate» und
Fr. 625,000 für den Staat vor. Hingegen gibt eS ein anderes
Mittel, indem man der Gesellschaft sagt: wir bieten statt 6
Millionen 4'/z Millionen engagiren uns aber, noch 1s/z
Millionen an die Schulden der Gesellschaft zu bezahlen.
Warum sollen wir das? Weil, wie ich bereits gezeigt, die
Ehre des Kantons erfordert, daß die Expropria»«» vollständig
bezahlt werden. Ich will nicht, daß fie «inen Centime
verlieren. Ich hätte gewünscht, man hätte dafür gesorgt, daß
die Vfandschulden gedeckt werden. Ein weiierer Hauptpunkt
betrifft den StaaiSbau Hier weicht die Kommission von der
Regierung ab. Die Kommission sagt, wenn der Kauf geschlossen
sei, so soll dann der Große Rath zusammentreten, um über
den Bau und Beirieb der Eisenbahn das Weitere zu beschließen,
während die Regierung Ihnen zumuchet, sofort den Skamsbau
zu erkennen. Ich war Einer von denen, die zur Zeit, als es
sich darum handelte, im Kanton Bern die ersten Elsenbahnen
zu bauen, für Staatsbau waren. Ich habe zu einer Zeit für
den SraatSbau gesprochen, wo Leute, die heute sehr für die
Ostwestbahn eingenommen sind, gegen Eisenbahnen überhaupt
waren; ich hielt dieselben für ein Glück und war für Siaais-
bau, nicht deßwegen, weil ich geglaubt hätte, der Staat bau«
wohlfeiler, sondern ich war der Ansicht, eS gebe weniger Streit
unv Zank. Der Staat, wenn er wohlhabend ist — und als
solchen betrachte ich den Kaiikon Bern — hat nur den Vortheil,
daß er sich wohlfeileres Geld verschaffen kann als
Privatunternehmer; aber er zahlt höhere Baupreise; daS steht man all«
Tage bei dem Bau irgend eines Sträßchens; und glauben
Sie, eS wäre bei den Eisenbahnen anders? Ich war damals
für den Staatsbau, weil ich glaubte, es stehe für den Staat
eine Rente in Aussicht. Damals ging man in den Enva«-
tungen ziemlich weil, indem man sägte, eS werde eine Zeit
geben, wo die Centraldahnaktien 1000 Fr. gelten würden. Der
Staat wäre sein eigener Herr und Meister gewesen, statt von
einer Gesellschaft abhängig zu sein, die nicht im Kanton ihr
Domizil hat, ein Verhältniß, aus welchem wie man gesehen
hat, Konflikle aller Art einstehen können. Ein Gewinn staub
damals für den Staat in Aussicht. Warum bin ich aber jetzt
nicht — wenigstens heute noch nicht — für den Staatsbau?
Weil die beste Lücke durch den Kanton in den Händen der
Centralbahn ist DaS Verhältniß ist heute ein ganz anderes
als früher Während es früher klug gewesen wäre, wenn der
Staat daS Ganze übernommen hätte, die guten Linien mit den
schlechten, wäre eS möglicher Weise sehr unklug, »venn er eS

jetzt übernähme. Das ist eine Frage, die näher untersucht und
erwogen werden soll, Deßwegen sage ich: tvir wollen heut«
auf den SraatSbau nicht eintreten, dies« Frage muß näher
erwogen sein, erstens mit Bezüg aus den UMsang, zweitens
mit Bezug auf die Mittel. Bezüglich'des Umfanges muß man
sich das Verhältniß klar machen gegenüber dem' Jura. Wir
wissen Alle, daß der Jura eine Eisenbahn verlangt, Md ich
war nie dagegen, im Gegentheil, es ist eine gewisse Berechtigung
dafür. Ader eS bietet sich di«> Frage, ob der- Jum nicht heut«
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Staaisbau nach Langnau erkennen hilft, um dann später
Sraaiebau durch den Jura zu verlangen, oder od eS nicht
viel besser ist, vorher zu untersuchen: wie viel braucht eS zur
Ausfühl unu einer Jurabahn? wie viel ist von der dortigen
Bevölkerung zu erwarten? welche Rente steht in Aussicht?
Nach Unleisuchung aller dieser Punkte können wir dann schauen,
inwiefern es möglich sei, daß der Staat sich ebenfalls belhetlige.
Ich will Staaisbau für die Juralrnie ober gar keine, das
erkläre ich jetzt, und werde später so stimmen, weil ich die
Ueveizeugung habe, daß durch den Jura sonst mchl gebaut
winde. Ich glaube, man müsse dem Jura dazu veihelfen.
Beschließen Sre also heule Slaaisbau, so ist es für »nch
entschieden: Staaisbau >ür den Jura. Gehen Sir heute nicht
so weit, so ist der Staaisbau nicht ausgeschlossen, und was
sür eine Gesahr liegt dann? Geht etwa dann die ganze
Ostweslvahn zu Grunde? Ich glaube nicht. Die Strecke
Biel-Neuenstadl ist bereits im Betiiebe, Biet Bern wird einige
Verzögerung erleiden, ebenso Bern-Langnau; aber diese

Verzögerung lieht in keinem Beihäliniß zu den Gefahren, welchen
der Siaat sich aussetzt, wenn er voreilig handelt. Es ist
„täglich, daß ich die Sache zu samt ansehe, aber eö ist besser,

bit selbe vorher genau zu untersuchen. Wenn wir die Wahl
haben, un>er allen Umständen einen gewissen Verlust zu tragen,
dann sage ich: laßt uns die Sache ruhig prüfen und sehen,
od »S möglich ist, mil einer bestehenden Gesellschaft ein
Abkommen zu treffen, ober ob der Staat daS Ganze übernehmen
solle. Ich komme zum letzten Puukie, zum Art. à des rcgie-
ruiigSiathlichen AiiiiageS. Die Regierung verlangt zwei
Sachen: 1) die Vollmacht, alles vorzukehren, was die
Vollziehung der Art t und 2 erfordert, überdleß für Rechnung
des Unternehmens dafür zu sorgen, daß den bestehenden Bauten
der nöthige Schutz zu Theil werde, um sie vor Zerfall zu
bewahle»; 2) dafür zu sorgen, baß dir von der Gesellichast
verpfändeten ober vcponlnen Obligationen und Ceniralbabn-
aktie» nicht zum Nachtheile deS Staates vekäußeit werben, sei

es, lap der RegleiungSiaih dieselben selbst einlöse oder auf
andere Welse deren Veräußerung veihlndere. Ich glaube, wenn
dl Regierung jetzt schon die Ermächtigung erhält, in der Weise
in Vas Ollwestoah»gefchâst einzugrilsen. so heißt eS nichtS
Anderes als Ueveinähme desselben tale quäle. Wenn die
Regierung den Auftrag hat, die nöthigen Bauten auszuführen,
wenn sie unbedingten Kredit hat, was wild die Folge fei»?
Sie Oilweflbahngesellichasl wird nlchlS wehr mache», die
Uiiteihanblungen werben unteidessen ln Gang kommen, die

Gläubiger werden heiandringen. Wenn bann aber eine
Liquidation ausvrichl, und die Regieiung sich frischerdlngS wieder
mil Geld engagirl Hai? — Ich muß gestehen, ich habe nicht
den Mail), bet dieser Sachtage so lies einzugreifen. Zum
Schlüge noch eine Bemerkung über die politische Seite der
Fiage. Es kann politische Bahnen geben, und unter Umständen

kann die Jurabahn eine politische werben. Aber ick be-

flieiie, baß, fo wie die Sache steht, die Ostwestbahn eine
politische Klage s.i Ich aneikenne buichauS nicht, daß die
Libeialen und nur sie, die Auffassung billigen, welche die
Regieiung vellheibigl (die Regierung hat ja vor kurzer Zeit
noch ganz andeie Aniiäge gebracht), und baß die Konservativen
dagegen seien. Es mögen hin und wieder Gedanken auftauchen,
dap oie Sache eine politische Angelegenheit sei, aber im Ganzen
tft es nickl der Fall. Ich glaube, es lst eine reine Geldfrage,
eine Jnleielsenflage. Wenn der Kanton zu sehr von dem
Ausfalle belaflel wliv, so müssen alle Staatsbürger die Last

tragen, die Konservativen, wie die Radikalen, der Eine wie
der Andere lst engagtil. Aber man kann, wenn man will, die
Sache zu einer polnischen Frage machen, wenn man immer
dielt,Ilgcn, welche Nicht Mit der Regierung einig gehen wollen,
alS Gegner des liberalen Prinzipes bezeichnet, und das ist von
beiden Seilen geschehen. Das kümmert mich aber persönlich
rein nlchiö. Ich habe schon früher bei Behandlung einer
E sendahiistage lLern ä hun) eine solche Siellung eingenommen.
Was geschah Eö wäie ein Unglück gewesen für den ganzen

Kanton, namentlich für das Oberland, wenn die Ostwestbahn
damals die Konzession der Thtineilliii>' erhalle» haue, wenn
Viere jetzt vielleicht halb vollendet wäre, wie jetzt Gümligen-
Lan> nau. Unter diesen Umttänben möchte ich am Antrage der
Kommission sesthalirn. mu der vorgeschlagenen Modifikation
(B.lstimmung aller Bauunr, rnehmer im Falle eines freiwilligen
Ankaufes), und Mit dem Zugrständniß, daß, w UN eine
Gesellschaft sich zu Uebernahme des Baues finden sollte, sie Nicht
verpflichtet würbe, wener zu bauen als bis Langnau

Niggeler (den Präsident nstuhl verlassend). Ich erlaube
mir in dieser hochwichtigen Angelegenheit auch einige Worie,
und werde dabei nur das Wichtigste, was für und geg>» die

Hauptaniräge angebracht wurde, kurz beruhten. Wag vorerst
die Frage b.triff,, wie es mir der Verwaltung deS Oltwest-
bahnunieinehmens stehe, so glaube ick, es sei alles was man
über die Verwaltung hier angebracht hat. für die hruilge
Verhandlung ohne Bedeutung. Leu» es fällt weder der Re-
glerung noch d>r Kommission ein, die bisherige G,sellicharl zu
halten und das Unteinehmeii durch sie soilietzen zu lassen, und
weit» diese genügend und übergenug,nd eiörteite Fiage zur
Sprache kam, so geschah es nack meiner Ansicht, um die

Regierung in der Sache selbst eines Verschuldens anzuklagen
In dieser Beziehung glaube ich aber, der Vorwuif sel elwaâ
uugerechl. Was ist geschehe»? Es wird der Regierung vor«
geworsen, sie habe d,n Finan,auswelS von 1(1 Millionen F>anken
Nicht gebörig geprüft; sie hätte dabei verschiedenes wissen
sollen; sie hätte wissen sollen, wie es sich bezüglich der
Verträge mit der Pariser-Gesellschaft, mit Bauer und Comp., mit
Voller und Evmp. zc verhalte. Zu, wenn dle Regieiung zum
voraus mit Mlßtiauen an die Sache gegange» wäre, wenn
sie geglaubt und hätte voraussetzen könne», dap von der damaligen

Verwaltung wiiklich Täuschungen beabsichitgt wüiden,
wen» übeihaupt das Mißtrauen, das später vorhanden war,
damals so begründet gewesen wäre, — bann gebe ich zu, es

hätte wthr g,ich,he» köuii,il. W»r aber damass das Mipttauen
begiündei? Das glaube ich nicht AU,S was damals gegen
die Gesellschaft eingewendet wurde, bestand l» dem Vorwürfe,
daß viele 'Aktien sogenannte Un>ern»hmer-Akt>en seien, daß die

G.seUschafr viel theurer bauen weide. Daß aber ein fingllier
Akiienrvdel vorhanden sei, daß unilchtige Nviirungen statt e-

funben, das tonnte die Regierung unmöglich voraussetze», und
wenn man behaupiel, es sei mu gr. ßcr Fahiläßigkerr zu Werke

gegangen worden, man habe die Sache nicht gehörig uulersuchl,
so sage ich: nicht leibt bei einer Gesellschaft wurde so streng
verfahren, wie hi,r. WaS geschah gegenüber der Eenlralbahu?
Sie legre einfach ihren Etat vor; der Bundesrath „enehmigte
den Ausweis. Bet der Onwestbahn beauftragte der Bundes-
raih den Oberpostkontroleur mit der Untersuchung des
Ausweises. auch der Sekretär der berniscken Elsenbahndlrektion

» untersuchte denselben ; belde Beamte fanden die Sacke rickilg
Angenommen, der Ehes des eidgenöttiscken Depäriemenis und
der beiitlsche Etteubahudireklor wären selbst an O>t und Stelle
gewesen, um die Vorlagen zu untersuche» sie wäie» schwerlich
zu einem andern Resultate gekommen Selbst die Kommission
kam nur nach und nach zu weli,rii Resnttaicn, nachdem sowohl
der Eisenbahndlrckior alS der Finanzdirekloi einzelne Punkte
entdeckt haue». Es wurde eben seit Monaien daran gearbeitet
und es wäre noch manches unenideckl geblieben, auf daS die

Giopiarhskommission wckt gekommen wäre, wenn nicht »och

an,eie Quellen hätten benutz« weiden können Ich erinnere
hier an dle in der „Eidgenössische» Zeitung" erschienenen
Artikel, die auch ihre Quelle ha>t>n, von einer Person, die jene

Vorgänge kannte. Ick war einige Zeit Mitglied des

Verwüstung, ratheS als Vertreter des Kanions Bein, saß später
im Liiekrorium und habe über manches der fraglichen
Verhältnisse Auskunft verlangt (zur Zeit, wo diese Machenschaften
ausgeführt wurden, war ich nicht Mitglied der Veiwultung);
aber den wahren Sachveihali habe ich nie erfahre». Ich habe

z. B. auch dem Böller Vertrage nachgefragt, konnte aber von
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der Auslieferung von Obligationen u dgl. nickiS erfahren.
Ich denke, es würde rem Cifenl abiitiiekiot »ich« b-sscr gegan-

gen sein. Ueblia'NS will Ich über viele Frage weggehe». Wir
wrn.n, daß die Gelelllckafi der Ostn-stdahn nicht wen», bauen

kau», daß sie inchl die nölhigen MiUel beptzi, das Untciilehm.n
soil.usctztn, daß etwas AnteieS geicl >h>n muß Nun iragi r> sich:
was? lie gegenwätiige Geselllckaft zu tollen. davon taun
sch lechi>»ouigs uichi die Rede lern Ich uuierichelte die Bern
allein- rein UnleinehM'N selbst und n.m.niltch last« ich r-del die

Ausinhiung bei bei nucken Ltiie» li e Arg,. I«> d>,s»i Be«»bu»g ist

Iedelmann ein g, daß man das UnlernebMl» nrchl lallen lasten

taun; die Mebiheit. wie die Minderheit d.i Kemmtsslen ist fur
drpen gvltietzun- Dafür spricht den» auch die Wichelgkell der

brlliff.nd,» Linl-n füi den Kanion Pein Ich will nichl von
dem svgei'ailnien Zweillnieiefysieni reden, vor« dem andere Mu
gllevei Iprachen, ich faste hier UNI die Jute!'steil des Kaieionö
Bern i»'s Auge. In dieser Beeiebnng glaube ich voeeist, eS

fei einliuchiend, daß rorelst die Lune B-in-zangnau, rrn der

man sich die kleinste Rentabiluäl rerfpiichl und rvn der ich

»beniallö ainitknnl, dap st» nchi sell giep fei, »eu gießer
Bedeueuiig für einen ganzen Landesih.el, fur taS Cn niei lhal
ist, nur zwar sni kille» irrhlhal enden LandtSihetl, we' l ie An-
leige rinei Cifenbahn gerne g.ieä t?> eiigl ernt reut Es hanlelt
sich nicht um ruicie Citei-bul »bau Vr ich euer Wtttinp, senrein
durch eliee sta-k bevölkerte, n oblhabende Gegend Von emeiien-
ler Wlctilgkeit ist >odann die L'nie B-rn Biel sewehl iul den

Jilia als tur die Siadi Bern r.nt das Miti-ltand, iu> d>u Absah

laul wilihich aftlich er Produkte in Crgenten »ro viel
Industrie hetischr Diese Luae ist ven gieper W>chngkeu >ur den

Kar len in Bcrbindung mil der Linie Bernübr n. Rech giöpcr
wild ihre Bedeut, I!g dulch die Feilt,hi ng ven BeerteieS I ach

Baris. Wenn ,ri mal die VenièieS L-nl, erlrelit ist, tanu gebt
diele Linie dem Handel die kü ,este Berbililung Mil Baus und
den Hären dee grope» Ozeans, i m 53 Kl-em»>er lül,er als
gegen», âiiig, ein Umstand, der »ich! Nier tür den b,iui>ch»n
Handel, fvnderu au» f r den Beikebr tci Reisenreu. reip sur
das Oberland von giöpter W>ch>lgte>> ist, denn es lieg« auf
dee Hand, daß die Reifender,, wenn sie eliu kürzere Luree

verrührn können. diese roizieheli. i»ch> aur der Centra,bann durch

tin Hauenstciutinnel reisen weide» Bon bei Suecke Biel-
Reueustadl redt ich Nicht Tic Nvihwcndigle» tee Erstehung
dl.ser Luue ist auseiilg aiieikaiiiit und Sie wissen, dap nrr
die elvgenölsliche Crekuiivi, zu gewäiiige» haiien, w.un die

V-Uendung nicht aus den teflg, letzieli Termen fiartgesnnde»
haue Ran komme ich zu der zeielie» Frag- : wild v,e siag-
tichc Linie eevaut werden kölenen ebne allzugoße Opfer? und
zwctreees: welches ist der -eeigueiiie W>g, u», zur AnSsuh-
tung derlelden zu gelangen? dlesei Beziehung geben die
Anstchien etwas anSelnauder. I» Betreff der ReneabiUiäls-
frage ftimm-ri ver ReglerungSralh unv dte Mebrheli der Rom.
Miislvu zeeinlich üb,rein, die Minleihcit dagegen diffrlill mit
rbneu. Ich halte aber die ganze Renlabili>atSi-»r>chii„ng für
zu »iediig. Ich gebe zwar mir der Kenin.rsstv» tarin euria,
v ß Br-l-Reuenstabt eine lehr gurr Linie est. Ich say dieß in
den lehren Tagen an Oll und Stelle In der gan.cn Schweiz
hat keine Linie einen solchen Beikehr wie diese, Sie s-hen dorl
in dleier IahieSzrll Züge von 20—30 Wa^en, inch, nur selche

von 2 3 Wagen, wie stier. Auch Bern-Biet ist eine der
bessern Linien; sie befindet sich tu eer gleiche» Pvsiuv» unv
hat jedeirraUs eine stärkere Rentabilität als Betn Thun. Bon
»>r lehiein bebaupleic man früher, vlese Linie weide nicht rr»-
tiren. nun anerkennt die Centiaibahn. daß es eine ibrei bessern
Liieren set Herr Blöfch schütult zwar v,n Kopf, ich hingegen
habe es von Herrn Schmltlrn veinomme». Bein-Btel ver-
nuttelr den Beitet» eines großen LandeStheiles mu dei Haupt
stadl, nett dem Jura, nilt Neuendurg unv ver Franco-Suisse.
Günstiger als die Verhältnisse von Bern-Thun gestalien sich

diese nigen von Bern Blei schon deßhalb, weit bereits mehrere
Bahnlinien auf diese Bahn einmünden und zwar mu etnem
Belkehre aus größern Entfernungen. Durch dre Follfehung

Tagdlarr de» Großen Raides «8<>t.

über Verrières erhält diese Linie eine internationale Bedeutung.
Ich gebe zu, rap Bern-Langnau nicht eine der besseren Linien
setz Mdeß ist zu ltdeuten, dap diese Bahn doch den Veik.hr
Mil einem tnvustlleUrn unv wohlhabenden LandeSiheile vrrmit«
t-et Zudem hat ver Siaal eS m ver Hand, daß der Betrieb
Ntcht zu lesilpieiig werde' Hell v. Gonzendach eikläite aus-
dlnctnch, wenn man der Cenualbahn einen Ertrag von 3 Prozent

aus dlesel Strecke garaullie, so wolle er »ichlS dagegen
haben Wenn nun von bei als schlecht renttrend bezeichneten
Lune angenommen wild, eS se» e,n Erirag von 3 Piozenr zu
gewai>l>»t», wählend noch zwei Strecken damit in Veidinvung
stehen, von denen dte eine als gut, dir andere als sehr gut
bezeichne, wiid. so ist das ein prächtiges Gctchäft. Ich gehe
in diesel Beziehung abel nicht so wer«, wie Herr v. Gonzen«
bach; lch hare - eine Berechnung gemacht und sage: wenn man
auch der Bei» Langnau nur dte Beulebskosten herausbtingt,
so weibei, wir aus dem ganzen Unternehmen eine durchschniit-
itche Rente finden, dir jedenfalls dte gehörige Verzinsung deS

Kapitals ltchei«. Hiebet stütze ich mlch aus die Voraussetzungen
der Kommission. Ich sage nämlich: diese Linien werden

Uiegetecht eine Reine abweisen, wie die Linien der Central- und
ter Rvltostvahn, v h. ui.^.aye Fr. 2-t.00i) per Kilometer.
Aber in rlesel Beziehung ha» die sivm»»ifion elwaS übersehen,
indem sie den Cruag von Fr. 2-t >bri) per Kilometer nur bei
d.n guern LU»r». lncht im ^ulchschnule auf dem ganzen Un«
ltlnei.men uNniU'Mi. Run abel ubetsiehl die Kommisston, daß
die Cenualvae/n nicht nur aus^ezeichnel guie Linie» hat, son-
dciu auch schlechte; j. B. Oleen Luzern. welche Strecke als
Betsptel schlechten Reiliabeliläi gegen die Onwestbahn angeführt
wulv»; leener Beln-Tyoirshaus, eine Siiecke, die auch nicht
zu den dessein geholt. Diese Lutten hallen eben auch eine ge-
wl», Zahl von Kilometern, und wenn man sagt, der Ertrag
bet C.nuatdahn bruagc „durchschiittttlch" Fr 24.000 per Kilo-
meret, so muß veisetbe esscnval von guten Linien verkommen,
die mehr teurlee» als den Duichschniuselllag Dazu kommt
ein wetleiel Umstano. Dte Cenlialdaynges.llschasl hat einen
Stlliei.zlns von u Proz veriheelt. Wie dilirgt sie diesen ZinS
herauv k Ich geve zu. vap vie Strecke Ollen-Basel wichtig ist,
abet vap sie eine gar guee Lune s.r. gebe ich nicht zu. ES ist
ein S'uck, tu weichem der Hamnstrintunn.l liegt, wo auf etwa
zwei Knomelee 5 MeUivncn Bankosten last-n, abgesehen von
den großen Kunsttauren, weiche aus tiefer Strecke ausgeführt
wuide», unv von dem seht tvstipieli^en Betriebe burch ven
HaUtils.tUt wegen des großen GesäUS. Ich sage alio: auf
dlesei Lune ivtlv dre Reine wrntg deteagen. dei Olten-Luzern
kommt gar ntchlö heraus, der Bern TvörlShauS auch nicht viel.
Dann haven wtl noch clu Siück im Kaiuon Aaigan, eine kleine
Strecke un Kanton Solvihntn, unv bann ail-rvurgS vie ber-
netchen Lune». Dteie vliben dte H.rupllache, diese müssen die
Renie geb.u. Ich glaube bah r, wenn unter solchen Ber»
haumssen ei» vuichschinuiicher Ciuag von Fr. 24,000 per
Kilometer enercht »puv. 10 tönue berselve edenio gut auf ven Linien
bei Ostw,stb..hn eileichl werven. Ra» sagt Herr Bügterger,
wenn bie Olvnvayn gebaut werbe, so nehme fie der Oftwest-
bahn eine« Theil des Beltehis weg. Es ist mir auffallend,
wie man nun ans einmal der Oionbahn eine solche Wichtigkeit

beilegt, von einer Seue, wo man sonst eine ganz andere
Sprache iNhetr. indem man sagle: was will doch diese Orvn-
bahn! ver Verkehr rouv fia» doch unener der Tballinle zuwenden

n. s. f. Run kehrt man oee Sache um und sagt: wenn
dte Oronbahn einmal erstelli ist. dann ist eS n»t Biel Bern
fertig. Ich gehe »ich« so weil, sondern bin der Ansicht, daß
d-nnoch ern glvyer Tberl des Verkehrs auf der Linie Biel«
Ncuenstadl bleiben werde; er kann sich etwas veimindern, aber
es kommt »in anderer Umstand dazu, welcher einen Ausfall wieder

ausgleichen mnp: dte zsistellnng ver Verrières Linie, die

Verbindung mit Parrs Dieie Linie ver Franco S»nie mündet
auf Vlei-Renenstatt aus, sie ist im Besitze der mächtigen C>e-

seUfchasr l'»ri»-ä1ockltorrauo, welche rhie Babn von PariS bis
an dir Reuenvulger Grenze riecht blos zum Spaß airgelegt hat,

1U



sondern um der Ostbahn Konkurrenz und zwar sehr wirksam«

Konkurrenz zu machen. Es ist meß um so wichtiger, aiS
dl« genannte Gesellschaft nicht nur Verdmdungen mu dem

Norden, sondern auch in südlicher Richtung hat, mit Lyon»
Marseille u. s w. Es ist also in der Zukunft für die Ltnun
Neucnftadi-Viel und Viel-Bern nickt eine Abnahme, sondern
eine Zunahme des Verkehrs zu erwarten. Hieraus ergibt sich,

daß der Kanton Bern auf die voi liegende Angelegenheit
eintreten kann, ohne daß er riskirk große Opfer bringen zu müssen.

ES fragt sich nun aber: wie soll zu Werke gegangen werden?

In dieser Beziehung haben wir drei oder vier verschiedene An-
sichten. Zuerst diejenige der Minderheit- der Kommission, welche
abwarten will, bis liquidirt ist, erst dann soll die Regierung
kommen und dem Großen Rathe Vorschläge mache». Dann
trete man lieber nicht ein, denn man darf nickt veigessen» daß
«S nach unserm VollziehungSverfahren zur Steigerung kommt,
bevor die Forderungen der Gläubiger angewiesen weiden. ES
handelt sich nicht darum, die Erbschaft der Oftwestvahn unbedingt

anzutreten. Wenn es sich darum handà würde, die
Sache im Guten und Bösen zu übernehmen, ivre sie ist, dann
wäre ich auch dafür, nicht einzutreten; aber darum Handel» es

sich eben nicht, sondern es Harwell sich — sowohl nach der«

Vorschlage deS RegierungSrnihes- als eines Theil» der
Kommission — darum, die vorhandenen Bauten um eine bestimmte
Summe zu kauseu, welche die Kommission zum voraus festsetzen

will, während die Regierung dieselbe aus Grundlage einer Er»
peitise bestimme» möchie. Deßhalb ist e» für den Großen Rath
gleichgültig, ob vie Gesellschaft einige Millionen mehr oder
weniger schuldig sei.; eS ist für ihn gleichgültig, ob ein Unie»
nehmer eine halbe Million over t—2 Millionen fordere. Ich
sehe daher nichl ein» was eine Rüclweisung im Sinne deS An»
trage» von Herrn von Gonzenbach nützen soll. Dagegen würde
ein großer Schaden eintreten. Man hätte nämlich den Nachtheil,

daß man auf diesem Wege zu keinem Ende käme. Wenn
man warten will, bis alle Schulden der Gesellschaft ausge-
miitclt, bis alle daraus entstehenden Prozesse erledigt sind (von
denen auch Herr Bützberger gesprochen hat) dann gehl eS

noch ein paar Jahre. Unterdessen fahren wir über Herzogen-
buchsee, die Linie Bern-Langnau bleibt liegen, die Bauien sallen
durch das Weiler zusammen, und wenn endlich die Liquidation
seriig ist, kann man wieder von vor» ansangen. Das wäre
das praktische Resultat des ZuwaitenS. Entweder will man
thatkräftig ringreisen, die Vollendung der fraglichen Linien, dle
im höchsten Interesse deS KautonS Bern liegen, fördern, und
will man dieß, so muß man eS recht ansauge»; will man es

nicht, dann sage man eS offen. Ein zweiter Aulrag wurde
von Herrn Rigl gegellt, dahin gehend, daß vor allem sämmtliche

Linien, deren Ausführung im Zumesse veS KanionS liegt,
festgesetzt werden möchten. WaS mich betrifft, so dm ich ganz
emfckievm für eine Juralinie und überzeul, baß sie wird kommen
müssen, wen» der Kanion Bern den Jura beHallen will. Ader
wenn man heule mu vcr Zumuihung kommt, alles zusammen

zu nehmen, so sage ich: es ist schlechterdings unmöglich, weil
die Linien der Ostwestdahu, die iheUwelsc im Betriebe,
teilweise (zu s/4) vollendet sind, nichl liegen bleibe» können, bis
die nöthigen Vorbereitungen zur Ausführung der Jurabahn
getroffen sind. Wenn man zuwarten müßte, bis alle Studlcn
dafür vollendet waren, so wäre dieß mit großen Nachtheilen
verbunden. Zuverläßtg ist dem Jura so wenig als dem alten
Kanlvne damit gedient, wenn der Bau der Linie Blei-Bern
noch eine Reihe von Jahren verzögert wird. Ich sage demnach,
man soll das Eine thun, VaS Andere nicht lassen. Man soll
die Ausführung der sraglichen Linien beschleunigen und gleichzeitig

auch die Interessen des Jura m'S Auge fassen. Nun
kommen die beiden Anträge der Regierung und der Kommission.
ES handelt sich vorläufig »ur um die EmtrrtenSsrage, und ich

glaube, man könne das Emtrelen auf delde Anträge erkennen,
und dann bei der Endabstimmung dieselben einander gegenüber»
stellen Ich finde nuch indessen veranlaßt, auch in dieser
Beziehung noch einige Punkte zu berühren; namentlich bin ich

zu einem nähern Eingehen aus verschiedene Frage», die Herr
Bützberger angeregt bat, genöthigt. Die Differenzen zwuchen
den An,lägen der Regierung und denjenigen l er Komanssson
beNehen tm Ganzen >tt sieben Punkten. Der erste Punkt
betrifft oie Art uno Welse VeS Ankaufs- der in Frage stehenden
Linien. Herr Bützberger erhob Bedenken, ob ein Ankauf
derselben ohne Betstimmung aller Ak-ionäre zulässig sei uno schlug
im Weilern vor, auch die EuiwUligung ver Bauunternehmer
vorzubehalten. WaS ben erster, Punkt betrifft, so bin ich
entschiede» der Ansicht. eine solche Einhelligkeit oer Aktionäre sei

nicht nöthig. Die Gestllschafisstaiu.'en, geben ver Generalversammlung

oas Recht über alle Gegenstände, die »tchr auS-
drücklich dem BeisassemgSlarhe oder der Direklio» àtt'agcn
sind, zu entscheiden und schrelden zum Entscheide über oie » ich-
tlgste Angelegenheit — Auflöiung der Gesell>-hast — eine Mehrheit

von s/, oer Stimmen vor. Run scheint es mir
unzweifelhaft, daß, wenn ore G seUschast ehre Auflösung beschließen
kann» sie auch zu Veräußeiung einaln-r VermögenSdestai,b.httie
befugt sei, um so unzweiielbaster, alS ein Be-kam d,r L-ni-n
nichts anderes als eine theilwelse Auflösung der Gesellschaft
und eine svlckr in den Siaiuleit verleiben ausdrücklich vorgesehen

ist: ES heißt nämach im g Z ver Statuten: „ vie Aus«
lörung der Gesellschaft kau» nur stattfinden:" st. „wenn die
GelellschMt die Auflösung beschließt <z 25). Im letzter» Falle
soll vas gesammt« Eigenthum der Gesellschaft ans vie mögli hsi
voriheilhafte Weise verkauft uno der Erlös nach Aveug oer
Pasnven auf sämmtliche Aktien gletchmäßla vertheilt weisen."
Wlr haben also hier eine ausdrückliche Bestimmung über die
Art und Weise, wie ver Bei kauf staitsii.vei, soll, nickt auf
dem Wege einer öff »tlicheii Lretgcrung. sondern a»f die möglichst

vonNetlhaste Weise. WaS nun für die Gefellsckasi vor-
Ihcilhasi ist, baS zu enlsckeioe», ist Sache ver Geueralversamm-
lung. Wrr haben also hier eine Bestimmung in den Statuten,
welche den VerkansSmoduS fenstelit and bet dem Ve-kause der
Linie» analog zur Anwendung kommen soll. Man wendet ein,
die Auslösung der Geiellsckait könne allerdings ans die
angedeutete W-lie ltailfinven, etwas Anderes sei es aver, wenn eS

sich um den Verkauf einzelner Limen handle. Ich halte viele
Ansicht nicht für richtig Ich glaube nämlich, wenn man den
§ 3 ver Siaiulen mit Z 25 vergleicht, so werde man zur
Ueberzeugung kommen, daß e», solcher Veik..ut als eine «Heck

weise Auflösung der GeseUs hast betrachtet wersen müsse uno
daher nach de» nâu-lrchen Bestimmungen erfolgen könne, wie
die gänzliche Auflösung d,rselben. Angenommen, aver auch
die von Herrn Bützberger vertheidigte Ansicht wäre richtig, so

würbe Derselbe doch jebenfalls nichl beilreiten, daß die Gesellschaft

einen sreiwllligcn B-rkaus eingehe» könne, wenn sie m
der Weise dabei versah,t, daß in elfter Linie v>e Auflösung ter
Gesellschaft beschlossen und dann, in Ausführung des Ans-
lösuugSdeschlusseS. der Verkauf ratifl.irt wird. Bei einer
Unterredung, dle ich mit den Herren von Gonzenbach unv Bütz-
dergcr haue, hat dieser auch zugegeben, baß ttn Verkauf ans
freier Hand statlsii>d>n könnte, w,nn dabei in der angegebenen
Welse velsahren würbe. Das dabei zu beobachtende Veisahren
ist demnach bereits vorgesehen, uns ick zweifle nicht, va» die
Gesellschaft keinen Anstand nehmen wird, zunächr ihre Auflösung
zu beschließen, wenn man glaubt ei» allsätltger Verkauf
einzelner Linien, vor ver Auflösung der Gesellschaft könnte
angefochten werden, wenn nur ein Aktionär seine Einwilligung
nicht geben wollte. Der Antrag der Komnufsion müßie demnach

jedenfalls in dem Sinne modistzirt werben d ß man sag-n
wüive, vie Einwilligung ver Aktionäre sei nur bann erfordert,
wenn ein Verkauf einzelner Luuen ohne vorhergehende Aus-
löiung ver Gesellschait stallfinven würbe. Herr Bützberger
heb« weiter hervor, wie man m Verlegenheit käme, wenn nach
ben Anträgen der Regierung verfuhren würde, den Expropriate»,

OdilgattonSgläubtgeln uno Unternehmern gegenüber Ich
gebe zu, vie Erpropriaien haben ein unzweifelhaftes Recht,
die Auszahlung zu verlangen, bevor ihr Eigenthum abgetreten
wird (ich wollte eS prodiren, wen» ich im Fall« wäre) und



Zwar nach dem BunveSgesetze. DaS entscheivcnve Merkmal der
Haiidäiiverung, ist nach dustm Gesetze vlc Bezahlung der Ein«
schaoigung aver ore Eluschrelbung «» das Grunobuch Wenn
nun vie Gesellschasl gebaut das« ohne die Landentichàbiguugen
zu zahlen, so ist das Verhältniß einsach: man ha« sie vergün-
sttgungsweise bauen lasien, aber das âge ml) um deS Landes ist
man Übel gegangen. Die GeseUschast baute einstweilen, aver
das Äi uttdelgenihui« tst noch inchl verschrieben, Mchr avgeirelen;
dle Uevrrgave Hai nicht stattgefunden. Ich gebe zu dasi

Unternehmet auch Obltgallonögiäuvtgcr und Äncere Anspiüche
au die GeseUschast haben tonnen; aber ich sehe nlcht ein, vag
der Antrag des a^erin Bützverger etwas NeueS, etwa« Gutes
eitlhaile. Ich finde deigentgen des RegieruugSrathes viel sicherer.
Der Än»ag des RrglerungSiaiheS gehl dahin, lhn zu ermächtigen:

„zu Handen des Staates aus dem Wege einer gütlichen
Velilàttdlgung mit der OllwcstbahngeseUschasl und den Gläubiger»

bet selben, oder, wenn diele Verstänvlgung nicht möglich
in» im eintretenden LiquivanonSvelsahre» der genannten Gesell-
s e,ast taustich zu erwerben rc." Die Regierung fordert also
ausdrücklich die Zustimmung der Gläubiger; Herr Bützverger
gehl einen Schuir lückwäitS und will nur die Zustimmung der
Akuvnäre und Unternehmer; also enthält sein Vorschlag keine
Verbesserung, loudeln eine Verschlimmerung des regterungS-
raihilchen ÄnirageS. Der zweue Punk«, in dem die .uom-
«nsilon vom ReglerungSrathe abweicht, besieht in der Kesthaliung
der UonzetsiouSdeblngungen im Halle eines gerichtlichen Verkaufs.
Herr Bützverger rechlscillgte seinen Standpunkt mit der Beutel

k aim der Staat müsse die Stellung festhalten, die er sich

bei Erihellung der Konzession vorbehalten hat; andererseits
läßt man einen Theil fallen. Ich erkläre in dieser Beziehung,
dag ich die Bedingungen der Konzession schon im Ansauge für
zu streng hielt, dasi ich dielelden festhalten will, so well sie mit
der La«e veö Unternehmens vereinbar sind und es vie Stellung
des Staates erhäscht. Aber m eniem Punkte können wir dlese

'Bestimmungen nrcht festhalten, iiàmltch »n Beziehung aus dle
OrUgatU nsgläubtger, weichen e>ne besonvere Znsicherung
gegeben würbe. Andere 'Bedingungen lasien sich alletvtngS sest»

hallen, mau kam, sogar neue hinzufügen, wie z. B. daß vor
dem Verkaufe die Erpivpnaten emschadigt werden sollen. In
diesel Beziehung wäie ich mil der Kommission einig. Weiler
zu gehen, wmve ich Bedenken lrag.n. Der drille Punkt be-

triff, die Kaussumme. Die Komansiion will sie nicht höher
als aus 0 Millionen Franken sestsetze», gestützt aus eine
vorausgegangene Berechnung der Baukosten. Nach meiner Ansicht
tndesten ist der Anlrag der Regierung viel rationeller als der
MeyihellSaiilrag der Kommission. WaS sagt diese? Wir geben
ti Millionen, sei der Werth der Bauten welchen er wolle! Da
glauve ich, könnten die Gläubiger und Aktionäre mit Recht
sagen, der Siaat wolle da euren Vortheil gewinnen und auf
Unkosten be> selben kvickulttren, indem er statt 3 Millionen,
weiche die Sache vielleicht werth ist, nur 6 gidl und so zwei
geutnnl. Da «oll man auch den Schein vermeiden, dasi man
sur die betreffenden Bauobjekte weniger geben wolle, als sie witklich
werth sind. Der Anirag der Regierung sagt dagegen : der wirkliche
Weit» der Bauobjekte bestimmt vie Kaussumme. ES handelt sich
alio nicht varum, der Gesellschaft einfach Summen zu ersetzen, die sie

vervraucht Hai, sondern was vorhanden ist, wird durch Sach»
vei ständige geschätzt, welche die Regierung ernennen wird;
oder wenn der Große Rarh will, so ernenne er sie selbst; aber
ich glaube nicht, daß die Regirrung Erperten ernennen werbe,
dle zu hoch schätzen, auch würde der Herr Hinanzvirekior sich
wohl davor verwahren. Ergibt eS sich, daß der Bauwerth der
Linien dlosi 6 Millionen benägt. so soll der Siaat 6 Millionen
dafür zahlen; ergibt eS sich, baß sie noch weniger werth sind,
so zahlt man weniger; ergibt aber die Schätzung einen Werih
von 7 Millionen, jo wird man auch darauf einlreien. Meine
Ansicht tsi die, der Kanton Bern soll nicht den Schein deS
VorwurseS aus sich laden, als wolle er die Verlegenheit Anderer
benutzen und daraus Vortheil ziehen. Nach den Angaden der
Kvmmlsston, die sich auf Herrn Wetlii stützt, betragen die

Ausgaben für die Bauten lc auf den Linien Biel Neue-nstadt
und Günstigen-Langnau Ar. 8,13 l,354. Run sagt die Kom-
mission: davon ziehen wir ab: Hr. 500,000 für zu hoch,
berechnete Gruiivungö - uno EmtfsionSkl stcn uno IM. Damit
bin ich einverstauven, Dasi man va Abzüge machen muff«.
Aber es wird àrbtesi noch abgezogen: für übermäßig bezahlt«
Preise aus dem Unterbau der Linie Prel-Reuen staoz 25 Prozent
oder Hr. 082,000. Aus die revuzirre Summe stützt sich dann,
die ReutabltlläiSberechnung der Kommission Ja, wenn St«
die Rentabilisai in'S Auge fassen wollen, dann werden Hiß
finden, vag die Ausgaben aus der Linie Ltel-Neueustadi nicht
zu hoch sind. Wenn dle Rentabilität desselben auch Nicht
15 Prozent erreicht, so darf ,re doch auf 8—10 ProzM
ausgenommen werde». Es ist irrig, wenn ma» lagt, man habe
hei ven Abzügen einzig die Remabjluät i»> Auge gehabt.
Räch meiner Berechnung hat man hier ungefähr 280,000 Hr.
zu viel abgezogen. Eine Summe von Hr. 100,000 rpuH sm
Kommilstonaibelichle dereilS als irrig verrechnet zugs-geben.
Was den Bau selbst vclr ffl, so ist daS daraus verwendet«
Material ein sehr schönes, wie eS irgend eine schweizerische
Elsenbahngesellschust vesttzt. Ungeachlet dieses zu hoch gfgnf«
fenen Abzuges komml die Kommission immer noch aus eine»
Bauwerlh von Hr 0,940.351. Gleichwohl sagt man, der
Kanton Bern soll dennoch nur ti Millionen anbieten. Ach
frage: dürfen wir das? — Ich habe übrigens noch einen
andern Grund, auS welchem nach meiner Ansicht eine solche
Reduktion nicht gerechlsenigi erscheint. Man anerkennt, daß
die fraglichen Linien von großer Bedeutung für unsern Kanlyn,
daß deren Ausführung im Inlereffe desselben nothwendig sei,
selbst wenn ver Staut ein Opfer dafür bringen müsse. Ast
es nichl jchr im Widersprüche bäum, wenn man nun sagt:
wir wollen nicht einmal das dafür geben, was wilklich verbaut
worden ist f Ich glaube daher, das einzige richtige Mtuel, die
Kaussumme zu bestimmen liege m der Ausmmlung des wahren
Werthes der Buuaidelteii. Ein sernerer Punkt bezieht sich

aus vie 'Verwendung der Summe. Da will die Kommission
vor Allem dle Erpropriaien bezahlen, und ich bl» damtl
einverstanden. Weniger gut MMIM eS sich auS. wenn der Siaat
von vornherein dle Rückzahlung d»S Vorschusses von Kr. 025,000
ausdedingt. Wenn eS bet eurem Aulans aus freier Hand
bew «kl werden kann, so mag eS geschehen. Auch bezüglich
der All und Weise der Ausführung der beireffenven Lianen
besteht eine Differenz zwischen ver Kommission und dem Re«

glerungSralhe. Der Regierungöralh schlägt den Siaassbau
vor und wlll mit GeieUfchuslen nichts mehr zu ihn» haben;
die Kommisstou aber möchte einstweilen mchlS darüber sagen,
sorcheru zuwarren und sehen, was sür Antrage kommen werden.
Der Antrag der Kommission wurde nameiulich in diesem

Punkte vesouverS von Heun Bützverger vertheidigt, welcher
sagt, der Siaat baue viel theurer als Privaten; er wäre
ursprünglich für Sraalsbau gewesen, jetzt aver nicht. Ich sage:
der Einwarf, als sei der StaalSvau theurer den» Priyatbau,
ist nicht richtig, sondern der Staaisbau, richtig betrieben, ist
wohlfeiler als der Privalbau. Denn der Ltaai kann sich daS
Geld leichler verschaffen als ein Privatunternehmer. Der
Siaat wird die belreffenden Loose ausschreiben, dann werden
die Uiuernehmer sich meiden und Venräge abschließe». Daß
dieselben für den Staat lheur«r arbeiten werben als für eure

Privatgesellschaft, glande ich nicht, den» sie werden richilg
bezahl«, ffau baß sie Aktien übernehmen müssen. Ich gjaube
umgekehrt, sie werden für den Siaai billiger bauen; der BewetS
liegt hier vor. Di« Baukosten der Sirecke But - Zollikosen
werden von der Kommission auf Hr. 5,000,000 verauschlagt;
nun kommt eine Gesellschasl von solive» Unternehmern, welch«
den Bau u«t Fr. 4,300,000 ausführen wollen, allerdings vt«
LandemschävlgMg ntcht inbeMffen, welche aus Hr. 000.000
devisM ist,; eS «rgchl sich somit et»« Differenz yo» Hr. 700.000.
Die Unternehmer wissen eben ^ baß sie vom. Sraai« baare«
Geld erhalten. Man sagt zwar, man sehe es an den Straßen,
welch« der Siaat gebgut, daß er theuer baue. Ja, wenn man
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eS macht, wie bei der Brienzerseestraße, mit Unterbrechung
wählend einer langen Reihe von Jahren; unter solchen Um.
ständen kann kett, Umelnehmer rccbi vietMetzen, rann allerdings
baut der Staat »Heuer, Ber Erstellung einer Ellenbah» wlid
eS aber Niemanden einfallen, das »ine Jahr et»e» ttelnen
Kredit auszusehen, das andere Jahr wieder aufzuhören, um
den Baa szäier wieder koilzusetze» Herr Butzveiger erklärt,
deßhalb nicht sür SiaalSbau iltmmen zu könne», weil die ».gen
iklnlen bereits vererben set«n. Die beste» bat allerdings dle
Cenlialbahn. Ich devaure eS auch sehr, daß mau »»an ve>»

Ansang an für alle beimschen Lliuen S'aaiebau Vetchlvslen

hat, renn ich bin ubeizeugt, daß der Staat eine lehr bedruiende
Eiriiiahme ans de» Elsenbahnen haben wurde, wie andere
Slaar.n. die ihie Elscnbahne» durch S>aaiedau erstellten Ich
fühle das Betiprel von Wülllemleig, Baden, Bayern »>n, die

st» beim Slaaisdau wohl befiuden. Aber daß deßhalb, weil
der i7»aaiebau damals nicht velievie, deilelde setzt zu vriweise»
fei, tan« ich »ich! zugeben. JekeNsallS stnr zwei Vel slagtichen
Linien lehr gur, auch die dillie erräll ly,e Bedeutung, »aaieulllch
wenn spaier euiiuat eine Alpenbahn cisteUr wird. Ich möchte

alfe' nicht deßwegen, weil man «ruhe, einen Fehler begangen
h..r, setze wlevei in den gleiche» Fehler veiiaUen. Ich habe
bei ts aulmertsam gemach«, daß nach meiner Anstchi eine

Gej ehr sur d.n Slaar Nicht voilicge. Ich glaube, vle Lerech.

nung'n per Reglrruug unv der Kommiision neben uiuer cer

Wutllchleil, aber rechnen wir ein wenig mei Hell» v. Golize»-
bach. El sagt, der Siaarebau set durchaus verweislich. Herr
Bühbelger deulet daraus hin, >ö wäre gut, wenn lte Eentral-
babngel.Ulchasl die AuSsübrung des Laues übernehme» wuide.

Heil v. Gvnz.nbach geht in vei Offcnhetl etwas wetter und
sag«, wie ste die Sache ubeiilehme» sollte, m» Gaianlie einev
Erirages von I 'Piozent lit. v»c ikluic Bern-Langnau. Auf
ein Baulapual ven Millionen macht 3 Biozenl >av>lich

Fr 2ku.tR>U. Een Mliglled der Kommilliou beiechucie uv.r-
vleß, es weide sl» aus de» B>lliebelo>»en dieser ìkruie noch et»
Ausfall vvu Fl. LU blUi) eigedn, I» day der ^laal >» de»

Fall lame, sähilich eine Summe vvn Fr. 2W,l)Ui) belzuiiagen,
wenn dir Eemialdahu dle Sache übe»»abme. Räch den

Berechnungen der Kommission tame vei mnihmaßlieve nuösall im
»ligUiisilgste» Falle sahllich bet einem Zinösupe vv» 4 ^ "/»
aus Fr. Ihit.r^i) bei einem Zinsfüße von ö"« ans g>. 2gö,dl)i)
zu stehe». Slr Summe ist a.lo seveusaus »echt sv deeeuiend
als dleltiiige, welche Hell v. Gonzeiidach vei Eeilliarbahn sur
dir U-eeruaimc der Linien Neuensravl-Biet Zoliliosen Langnan
noch zabteli ill. Ich glaube nun, das einzige raubneUe Bei»
sahleli, wenn man die eluahniel» Leinen laui»n will, besiehe

darin, daß man svforr etniiele und zwar nach den Antragen
rrr Regierung Es ist nur zu verlieren, wenn man einen
anverit Weg eluiatagl, in krlnem Falle etwas zu ge «nuen
Was den lehren Punk« teil ssi ie de» Regierung zu elihrileude
Bollmaczi). ,v wiiv deiielbe bei der rlnläplichen Beiarhung
noch zur Sprache komme» Boiläufig btMtile ich «INI, laß
man die Botimachr beewianken kann, wenu man glaubt, der
Siaai geiaihe >n Bern rettunge». ^.chlicßtlch möchie rch noch
erneu Grund anführe», dei nach meiner Ausrche sur eine gni-
lrche Gltedlgung spiichr: er beltehl in den NacheheUeN unv
Gefahien. die nur eener geirchulchen Liquidallvn veibunden
sind. Man wlrt ml» Nicht mißve,stehen. Ich wtU ulchis
verdecken oder veilusann, uuv deglelse »ich«, daß »»an noch
davon led»» lann; ich glaube, es let »ich» mehr viel zu rei«
decken. Daß vle Lllwti.bahiigtielisc»asl ke,n Gelb mehi bai,
daß »e von Aularig an wenig ha.le. daß sie einige dumme

Handel machie, iß s.d.m Muginoe der Belsammtnieg b.kuunt.
Vrne gerrchiltche ìiquivauen oder eln Getvsia., w»d wenig
Neues zu Tage söro rn. Aber liegt es nicht im Inieiesic des

KamvilS, im Iuieeesse der «luviiäre und im ^ilnl.sie der

Gläubige«, daß die Leqmdailon aus guutchem Wege sla>lfi»de>?
Wen'e eine »iciwiUige Liquidation angeiahni wild, lv wild
man ras Be, mögen d>r GrseU'chast so gui als möglich eimrr-

rrln; dre GeseUschatt wrrd svdaun rhi« Bahnlinien zu verwer¬

then suchen; dann werden die. Gläubiger sich rangiren müssn.
Sie weiden zunächst ihre Forderungen gelieuv machen. Ohne
Sirelllgkelien wird eS auch da m»« abgehe», aber e>n Schrevs-
geilchl wird dieselben zu deurihrilen haben unv zwar nach
erne,» Versah,r», wo daraus Rücksicht genommen wird, das
dle Eilevigung der Anstünde in kurzer Frist u»o nach
gleichmäßigen Giranoiähen staiistuoeil kann So werde» die Schuld»
veruälliiisse leicht verelutgr werden können; es werde» »ichl
weit tliöseheude Brozesse eiilüehen, wie man befürchier. Ganz
audeis vel einer geilchlticheu Liquidation! Da wird jeder
Gläubiger dem andern zuvorzukommen suchen Ein Redner
b.« Sie ausmeiksam gemachr, daß oie meisten Uniernehmer ihre
Bauten „och Nicht übergeben haben; sie werden also die Bau>
looie vmdlzlien, sür die sie noch »rchi dezahii sind; erit dann
sangen die Prozesse über vie gvrverungen an und w reen vie-
selven uiuer verschiedenen Gesehg.bungen gesührl, iheilS »ach
der laralsrichen, ihctls nach der Gesetzgebung veS alien Kan-
tous, iheilS »ach deijenigen VeS KauionS Luzer» und iheilS
»e>ch derseulgrn d.s Kanions Zug U»d waS »t die prakillche
Folge? lHs ist die, daß die angesangenen Sirecken uiivollendet
liege» bleiben. Was verbaut ist, g-hi unterdessen zu Grnnbr,
uiro man wird tpàler wieder neu ansangen müssen, hsine
wettere Folge ist die, daß vie Aassührung der Linie Blel Bern,
die ven so großer Wtchsigkell sür den Kanton lst. tängeie Zeit
uuausg.suhit bleibe» wuo. t^i» Gelcsiag wirb ven anb.rn
nach sich zleueu; mancher fleißige Unternehmer kvmn» an Yen
Beiielslav. Ma» wiiv sagen, bas sei »lchr die Schuld des
Siaaies. All,rdliigs; die ,»einige auch nickn. Ich gcNeke
offen, als t.» Mitglied v,S BeiwairungSraibeS war und mich
iàlirer fragte, ob er etiien Verirag mil ver GeieUichasi eingehen
soU, aulwoilele ich ihm: Rehmi l.»»ch », Acht! Schaur. ob
Ih> Gaianlie silr Zahlung hà; man sagt zwai, eS komme
Geld, aber ich weiß nicht, wann. Ich wiederhole: wir können
mir Sicheiheu daraus zählen, daß vie Untern hmer sich

herbeilassen. wenn der Siaai es übernlmml. und v e Gefahren,
welche Herr Bützberger hrivorgehoben Hai, als wisse man »ichl,
wie weil es gehe, sind mat vorhanden, wenn der «mrag beS

RegieruugSraiheS angcuommen wild, denn man Hai ja dann
die Ginivlillgung aUel Gläubiger Der Staat wird also sicher
sein gegen ipäietc Anlpiüche, und wenn einzelne Gläubiger
mchl ivvU.ii, van» ist es lhie eigene Schuld komme. waS da

wolle; dann kann der Große Ralh sagen: wlr habe» das
Unl'lge geihan!

Fischer, alt RegierungSraih. regt die Frage an, ob eS

nichi der Fall wäre, die Berathung z» unterbrechen und morgen
fortzufahren

ES wird beschlossen, für heute abzubrechen und zwar in
dem Sinne, daß der a» die TageSoidnung gesetzie Gegenstand
morgen erledig« weiden soll, auch wenn es ins in die Nacht
hinein dauern sollie

Schluß der Sitzung: 4 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind
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Dritte Sitzung.

Freitag den 5 April l86t.
Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze theils deS Herrn Präsidenten Niggeler,
theils deS Herrn Vizepiäsidenlen Kurz

Nacb dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, m>t Eiit>chuldignng: die Herren Bahler. Daniel;
Krebs, Rudolf; Vrudon und St'inrr. Oberst; ohne Entschuldigung:

die Heilen Burger. Gobât, Kasser, Kehlt, Marti,
Müller-Fellenberg und Llocker.

DaS Protokoll der letzten S'tznng rvird verlesen und
ohne Einspräche durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Fortsetzung der Berathung über die Ostwestbahn¬
angel c g e n h e i t

(Liehe GroßrathSvei Handlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seile l3 f

S tub er. ES wird da über kein Zweifel obwalten, daß
die Sachlage gegenwärlig eine schwierige und schlimme fei,
nicht nur für die Gesellschaft d r Ostwestbaku, sono.rn auch
für d>n Kanion Bern. Es bandelt sich nicht nur um die

Summen, welche beieilS in das Uniernebmen geworfen wurden
und die Millionen, die noch nachtolgen solle», sondern um die

Zukunft Sie baden gestern von mehrern Rebnern gehörr,
welche Schwierig? ilen. welche Folgen enrstebe» würden, wenn
man den Anirag des RegierungsrarbeS annehmen würde Ge-
stern tbar der Herr Berichlerftaller des RegleiungsiaihcS eine

Aeußerung, die mich fcbr bemübre. indem er sagre: wenn er
alleS wieder von vorn auzusangen Härte, er würde alles wieder
gleich mache» Ach will diele Aeußerung so deuien. daß wenn
er nicht alles wüßie, was vorgegangen, er es wieder so machen,
daß er aber nni mehr Besonnenheit und Vorsicht zu Werke
gehen würde wen» er von der wirklichen Sachlage Kenntniß
haue Die Ostwestbahn ist im Schwindel geboren, im Schwindel
gewachsen und sie wird im Schwindel verenden; sie ist ein
Schmerzenskind des Kainons Bern Man sucht nun dir
Ursache der vorliegenden Kalamiiät in äußern Umständen,
Anfeindungen u. s w., und sagt, wen» dieses oder jenes nicht
gewesen wäre, so wäre es auch anders gegangen. Es heißt
in einer alten Erzählung:

Der Mann der das „Wenn" und daS „Aber" erdacht,

Hat sicher aus Häckeiling Gold schon gemacht
Die Eentralbak» ist nichr schuld, daß das O»westbabnnnter-
nehmen nicht besser gedieh, und wenn ich das sage, so habe ich

Tagdlatt ve» Große» Ralhe« t««l.

dabei durchaus kein persönliches Interesse; ich bin nicht Aktionär
der Ceniraldahu und war eS nie Der Grund liegt eben darin,
daß die Ostwestbadngesellschafr von Anfang an keinen Kredit
Halle. Nun sagt man, diese oder jene Gründe seien schuld
daran. Der wahre Grund ist aber der, daß ihre Direktion kein
Vertraue» einflößte, weder in engern noch in wciiern Kreisen.
Der Kredit und daS Geld richten sich durchaus nicht nach Par»
teirücksichien, sie n enden sich dabin, wo sich ihnen ein günstiges
Feld der Wirksamkeit öffnet. Die Eeniralbahn hat durchaus
nicht das Monopol des Kredites; nebe» ihr prosperiren noch
andere Gesellschaften, und eS können noch andere einstehen,
die ihr vielleicht früher oder später geqenübertreten. Eö ist eine
Thatsache, daß auch in der Schweiz daS Geld dahin gehl, wo
sich Zutrauen findet. Wohl kann Jemand momenlan sich einen
künstlichen Kredil schaffen, aber wer einmal in solchen Dingen
die Finger veibiannt Hai. wird sich künfrig hüten. Glauben
S>e. daß m in in der S>adt der Schweiz, wo das größte Geld-
kapiial anzutreffen ist, nach der polilischen Farbe fragt, wenn
es sich um et» Unternehmen Handell? Das ist nicht der Fall.
Der radikale Kanion Gens, der seiner Zeit Geld brauchte, fand
solches in Basel, indem man dort von dem Grundsätze
ausgeht: wo Garantie voiHanden ist. gebe man gerne Geld. Freilich

wird eS auch für Gens schwieriger, wenn der Kanion immer
tiefer in Schulden komml; er bekommt noch Geld, aber er muß
immer ungünstigere Bedingungen eingehen Dahin könnien
wir am Ende auch kommen. Der Weg deS SchuldenmachenS
ist sehr breit, Der Kanton Bern har noch Kredit, er besitzt
noch ein ordentliches LtaatSvermögen, aber wenn man einmal
auf dieser abschüssigen Bahn ist, wird man immer lästigere
Bedingungen eingeben müssen. Je mehr man sich in Schulden
stürzt, desto mehr ist man denen venallen, welche man nöihig
har Dir Ostwestbahn bar am Kanro» Bern gesogen und
gezehrt Im Ansänge Handelle es sich darum, für das U»t.r-
neblnen einen StaatSbellrag von '2 Millionen zu bewilligen;
die Gesellschaft erhielt diese Summe, Man suchte die B»ie
Viel Neuenstadt zu vollenden Plötzlich wurde aber vom Sraaie
ein weiterer Vorschuß von Fr 6<>l) »EU verlangt, welche Summe
der Staat gleichsam über Na.vr zu l'es.rn baiie Es wurde
enisprochcn Nicht lange darauf aber befand die Ostwestbahn«
geiellschasl sich wieder in der Unmögkichkeit, ihre Verpfli l tangen
zu erfüllen. Da kam d>r Brasse» Vertrag, der Su>at sollte
wieder in die Bresche stehen Nun soll der Kanton Bern die
Erbschasr der Ostwestbahn in Soll und Habe» übernebmen.
Die Untersuchung der Kommission hat aber bald herausgestellt,
daß ei» solches Projekt nicht annehmbar, daß die Sache viel
zu gefährlich sei. Nn» sucht man das Ziel aus anderm Wege
zu erreichen: der Staat soll großmüthig, so viel als möglich»
alle Schäden zu decken suche». Deßhalb schlug der RegierungS«
rath vor, den Werth der Bauten durch eine Erpertiie zu
ermitteln; er würde natürlich die Erperirn err»ni»n und zwar
solche, dir bekannllich der Ostwtstbahii sehr günstig sind AlS
Erp.rie wird zunächst der Obeiingeweur der Ostwestbahn
bezeichnet. dem ich keinen Vorwurs machen will; aber man wird
zugeben, daß derselbe m»ibmai>lich eher geneigr sein werde, die
Bauten üb.r dem wahren Wälle als unier demselben zu
schätzen. Dann kvmmr der Obenngenieur der Oronbahn. ein
Franzose, welcher denken wird, der Staat veimöge wohl zu
zahlen. Ich hörie in den letzt n Tagen, dieser Beamte sei dazu
speziel bei der Sache inieressiit. weil zwischen der Orou- und
der Ostwestbahn eine Fusse» im Wurfe liege. Der S'aar käme

al'o doppelt hinein, alS verlustiger Aktionär und als U-ber-
Nehmer der Bauten um eine» übermäßigen PreiS Endlich
spiicht mau vom Aiigkiiieur der Cenlralbah» Wenn aber dieser

ein Minderhelisguiachten abgäbe, so würde er gerade-» als
Partei erscheine». Nach den ^„irägeu der Regierung kämen

wir dahin, daß die Kasse deS StaairS. die zum guten Theile
mil S'euern ge>piesen wird, mil derjenigen der Ostwestbahn
v rschmolzen würde Ach gehörte vor vier Zahren zu den k6

Mitgliedern, die nach dem Antrage des Herrn Fischer gegen
jede Erihcilung der Konzession au die OstwestdahngeseUschaft

lt
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stimmten. Ich mache mir kein Verdienst daraus, ich hielt das
U»te ndmen damals s.von für eine gewagte Spekulauvn und
dte Porlhelteber Konzession, dle so lehr herans.z striche» warden,
erweckt n del nur gerade einen ungnnstlg.n (.»ladruck, well be-

kanniermaßen zu swöne und großartige Veriprechnng,n gewöhn-
llch lUchi geHallen werden Räch der Siellang, welche ich da

mals einnahm, wlid es mir eilauvt lein, eiiiei, Rückblick aas
die Vergang,nheii zu weisen. Schon von Ansang an haitc
daS Publikum k,in Zutrauen, weder in die leitenden Personen
noch in die Sawe; es bestanden große Zveis.l über die Er
tragdsähigkeii veS IlnleiNehmenS, und das ivar ei» Eirund veS

MßttauenS. das ln der öff,»illch,n Melnuiig wurzelte )ch
frage: wie hat das Publikum, wie haben die Piloulen dieses

Uniernehme», das als so gem.innützig ange»,lesen wurde, uu-
teistntzl? Wir haben ,z,hört, daß an Privarakiien nicht einmal
ei» Kupital von Ar 5»».»»» gezelchner wurde, wovor, überbieß
noch die Akilen d,r Lläudt Z»g abznzieh,» sind, welche, »a v
erst gestern miigeiheilier n-u-ller Entdeckung, dopoelt verrechnet
word,» sind, nämlich als Gemeindeakllen und als Pnvatakiien
Einen schlagenvern Beweis für die Unzeitgentäßhell des lln-
teruehinens des Publikums kann ich mir gar nicht d,nkeu. ES
wurde dringend zur Beihellignng autgefo,oeit, und es haue
namentlich dem K.inwn B.rn uur eiwünsvl sein kourien, w>un
Privaten sich mein b.iheiliql härien; wir ständen bann nicht
aus dem Boden, am dem wir heuie stehen 'ider es herrichte
Glelchgüliigkeit unier dem Publikum und Pauigkeit, so dag mart
schließen mußte, daß Uuietnehmen sei, wenlgNens damals, ein
unzeitgemäßes. Es kaun ein Unternehmen i» einem Z>iivnnk>e
nicht ruihsum, späwr dagegen ausrührbar sein. Wie ab,r d >un-
zumal die Beiläunisse der Gesellschafl sich gestalleie». war ihr
Unieriiehme» eine Treibhauspflanze. Zu deut 'Mißirullen in
die Lache kam das Mißtrauen in die Personen, welche an der
Spitze stände», Das sollen wir »US nicht verhehle», die ton
anhebenden Persönlichkeit,» baden ntchi das nöiblge Veitlauen
genossen, und wenn Her, Regier,ingsraih Laori ragt, es leien
noch andere Männer an der Lprtze des Unieruehmens gestanden
als Herr Professor Hildebraiid, namentlich auch die Her-en

' Schmio und Kr,y, so mag jeder die Verantwortlichkeit
übernehmen, welche ibm gebührt. Wenn H>rr Banquier Schund
damals fast tsoliit dastand, so liegt der (Mund eben in dem
Mißtrauen, das überhaupt in das Unieruebiuen gesetzt wurde,
und das denn auch Heir» Schund zu baldigem Rückzug
veranlaßte. WaS nun die Veiwaltung der Osiweslbuh» betrifft,
so lst ein Blick in dieselbe nicht uninteressant. Die Kommiiston
sagt zwar, es sei hier nicht der Ori, tu Details darüber ein

zutrete», Vleß sei Sache der Aktionäre. Nun ist es aber Toat-
sache, daß o,r Snial bei dem Aktienkapital von 4 Mullonen
Franken mit 2 Millionen deihe>li.,t ist. nnd es kann dem steuer-
zahlenven Publikiim ntchi wohl verborgen bleiben, wie mildem
Gelde deS Staat 3 gewlitbschasiel wird. In der Aktionär-
vetsammlung wiio eine solche Untersuchung kaum stanfinden.
Jen vernahm zwar mit Besiledlgung, daß Herr Regier,nigS-
ralh Scheiz einen Tadel gegen den Präsidenten der Direktion,
Helln Htldebrano, beantragt hat; bekanntlich wurde aber di-ier
Antrag lilchi angenommen. Die Aktionärversammlung scheliil
also noch lmuier der Ansicht zu sei», baß Herr H lvebrand lecht
gehandelt habe. Es ist sehr zu bebauein, baß über daS
Geschehene dem Publikum »ich, von Ansang an gehörig Bericht
erstattet wurde. Na ch den Statuten hätte» die Mitglieder des

Verwaliungsrathes je 25 Aium einzahlen sollen; das geschah
aber Nicht. Was soll man nun von elnem solchen V rwal-
tungsrathe hallen? Vor Allem hätie derselbe seine Pflicht
erfülle» sollen, uuv eS ist ganz natürlich, daß eine solche Behörde
zum Verwalten und zur Ztussichlsuhrung nicht sehr geeignet ist.
Was den Kiuanzbestaild der Ostwestbahn betrifft, so weicht der
rcgierungsräthllche Belicht ziemlich von demjenigen der
Kommission ab, indem die Regierung viel günniger rechnet als die
Kommission. Ich glaube nun, man könne den Bericht der
Kommission, der nach gründlicher Untersuchung gemach, wurde,
als Basis für die Ktnanzlage der Gesellschaft annehmen. Nun

sag« die Kommission mit nackten Worten, eS sei unmöglich,
eine genaue Bilanz festzustellen, was bei einer geoidnete»
Verwaltung Nie und »immer ltai find.n soll. Die Kommission
wandle si h an den Buchhalter der Gesellschaft; dieser erklärte

aver, er könne selbst nicht über alles Auskunft geben. Nach
der Darstellung der Kvmmisnon ist der Klnanzbestand der Gesell

schasl folgender: das Aktienkapttal beträgt Fr. 4.262.6»»,
die Beihelllgang der Kantone Bern und Zug lndegiissen; die

ganz odei iheilweise eindezahlien Prtvatakileii belaufen sich nur
aus Kr. 47l Pcki) Unrer vielen Umständen suchte man die Be-
hö,den mit fitgicken Aktien,elchnnngen und Einzanlungen zn
lausch-n, um den eisoroerilchen Ausweis über das Vorhandensein

e>neö Aktleukapiialö von mindestens 1» Millionen zn er-
bnngen. Das wlid zugegeben, und es wunden mich nur, daß
der Herr Berichtet stacker des RegterungSraiheS die Direktion
der Oil vest ahn so schonend behandelt. Wenn er auch den

Petz aninori, so möchte er denselben doch »lcht naß machen.
Die Art und Welle, wie die Regierung si v heuie anSspncht,
enlsprichl »l.hl ganz den früher gegebenen Znsicherun.zen. Der
Be>lchl des Regler,lngsraihes von 1858 entbieli tolgenbe Stelle:
„Die Gefellschasl foroene unterm 12. Kevruar 1858 zur Akiien-
zeichnung auf In d>n, dck-effenden Programm gab sie den

Beoais an Bank.ipiial für die strecke von Bern nackt Zug auf
2» Millionen Kiank.» an. von denen à Millionen sür die

Betheiligung ver Kanlvne Belli nnd yuzern und der an der Bahn
ilegenvcii Gemelnoe» und 4 Millionen für das Ausland vor-
betza ten fei» sollten 8 Millionen solllen späier in Obligationen
ansgenoninlen weiden und nur I Mill, wnrv-n zur Zeichnung
von P-ioa,en anSgelchrieben Diese Ausschreibung haiie, lrotz-
bem ver Geldmaikt damals so veengl war. wie vielleicht seit

Jaulen nie, den E>folg, daß üver 3>/z Millionen von
Privaten gezeichnet waive»; auch sauo die erste Einzahlung hierauf
vh ,e A nland »all, uns die zweite ist bereits in vollem Gange."
Die Verwüstung Halle allo nur 3 Millionen ven Prlvuien
reieivirl. Wurum sic vas gethan, weiß ich nicht. Trotzdem,
heißt es im öeiichie, es seien 3l/z Millionen gezeichnet worden
die eiste Elnzaolnng haoe sta.t.zesunvcn und die zweite sei in
voll,m Gange, so vaß a»s den 2». Oki. 1858 Kr. 7»»,»»»
vvi» Privai,eickinnilgen ba r hauen vorhanden sein sollen. y.znt
Beiichl veS Hin v Gonzenvach waren aber bis zum 3l) März
1853 i.n Ganzen nlchl mehr als Kr. 113,127 in die Kusse der
Ockw-stbuhn g-floss n Also schon vamuIS ist die Regierung
geiuuichl wol o,ii, iUiige bevor es st h um Ven Finanz.,usiveis
handelte Man sano eö mchr nöthig. daS Poihandenietn der

angevlickzen Einzahlungen näher zu prüfe». D>e Aktienzeich-

n»ug ging in bei Wiiliichk,ti schlecht vor siy und man muchle
nun elneii Belluch Mii Emission von Ovliguilonen. Auch das
erste Anleihen wollte ntchi gelingen, und da fiel man ans den
Geoank.n, die -inzig adirä.zli.vc Strecke — Bern Blel 'Reuen-
stuoi — oen Ooligalionögläavl.zeril zn verschreiben; der Große
Raih bot Hano oazn. Run wniven für Kr. 2.33l,»»» Obli-
gaiionen abgereyl, iheilweise in lehr auffallend r Welse, wie durch
den Beitrag mil Böller u. Comp, wo 7»» Aktien u»v 3»»
Ovii.,aii0ilen unier höchst fatalen Umitänd.n plazirr w-trden.
So wä-e eö leichi, lausende von Obligationen abzusetzen. Als
die 'Verwn.lniig sah, vaß es eben »ich! ging, wuS haue sie

machen tollen, wen» sie ehilich nnv loyal gegen ven K.inlon
Bel» hà te handeln ivollen? Sie häile der Regierung vie Sache
off li darlegen, sie hätte sagen sollen: das Unternehmen über-
lleigl unsere Kräfte; lch.uil, wle man eS einrichlcn kann! Dann
ware ein großer Tuell der ruinösen Operationen nnierblieben/
wir wären j.tzt »ichi ln dieser Perlegenhetr und hätte» einen
viel sauberem Boden. 1l,ber die erwähnten Operationen mit
mit Böller n. Eomp.. mit der Genf'Panser.GeseUschast, mit
der Boeieio elo» jslacos Hai Herr von Gonzendach gestern Auskunft

gegtben. Es hunoelie sich eben darum, damals den Fi-
nauzausuasweiS zu leisten, dei Re.zierung zu sagen: wir haben
so und so viel Bei möge»! Ein noch schlimmerer Vertrag vanrt
aus dem Jahre 186» und würbe nnl Herrn Nviar WUdbolz
geschlossen. Es lst Nlchl anders möglich, als daß nur die bit-
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terste Noih, das bitterste Elend die Verwaltung der Ostwest«
buy» veranlagen konnte, einen solchen Vertrug einzugehen. Nach
diesem Vertrage hatte Herr Wilvdolz 1399 ProiiiätSobligaiionen
der Oftweitbahn tür Fr, 6à9,999 zu übernehmen unv die EiNiuh»
lung nul Ar. 259,999 baar und in V99 Obligationen aus den
Jura-Invusiriet zu leisien Es ist zu bemerken, daß die neuen-
dutgische Vergbahn sich damals im Zustande der Inlolvcn,
befand, day ihre Papiere keinen Kurs halten Die Obligationen
der Oslweitvahn wurden von Herrn Wiidbvlz nicht einmal nl
pari üiurnvmmen. londern zum Kurse von 97 per hundert, was
eine Differenz von Fr. 7599 ausmacht Wen» also die Obli«
gaiionen eingelöst werden, so erhalt Herr Wilobolz Kr. 659,999
wahrend er nur Kr. 259 999 baar einbezablt hat, und von den
Ovllgatiouen deS Jura Industriel weist man nicht, ob sie je
eaigelööi weide» oder nicht. Herr Wildbolz scheint sich aber
Mit dem Dekrete deS Großen Reiches, wel.cheS den Obligations«
giäublgern die Linie Gern-Biel Neuenftact verschrieb, »lchl
begnügt zu haben. Wenigstens heißt es in einem Artikel des
angeführten Verirages, daß die Herren Riggeler und Hilpebrand
sich verpflichten, dahin zu wirken, daß vom Großen Rathe ein
Gesetz over Dekret über Hypolhezirung der Eisenbahnen im
Kanton Vein erlassen werde. Dieses Dekret kam aber nicht
zu Slande. Hierauf wurde ein „Anhang" zum Verirage
gemacht, laut welchem dem He^rn Wilobolz durch einen besondern

Vlanvoenrag noch Fr. 399,999 entweder in PrioriiälS-
obltganoucn der Oltweitbahn oder tn solche» deS drei-Millionen-
Anieiheuö des Jura-Industriel als Sicherheitsleistung gegen
jeglichen Nachtheil von dieser» Geschäft her verschrieben wnroen.
Spater kam die Gesellschaft dazu, zwei Dampfschiffe auf dem
Neuenbuigersee zu kaufen, wobei eô sich herausstellte, daß, um
eine Vaaizahluug von Fr. 25,999 zu erhallen, für eine viel
größeie summe We-thpapiere abgetreten wurden. Das sind
Geschäfte, wie man île nur in dringender Roth macht. WiS
thai der Reglerungsralh bei dieser Sachlage? Ich sage offen:
er hat seine Pflicht nicht erfüllt Erstens war die Einzahlung
der vom Grosten Rathe üocrnomurenen Ak>ie»zet.chnung von
zwei Millionen an Bedingungen geknüpft, und biete wuroen
nicht ei füllt. SllleidtngS machen die Vauunlernehmer in ihrer
Vorstellung der Regierung das Kompliment, vast sie nicht mit
kleinlicher llengsillchkeit zu Werke gegarigen sei. Das ist richtig.
Aber ich frage: heißt das verwalten? Ist eS nicht dem Grosten
Rathe geradezu tn's Gesicht geschlagen? Welches ist die Stellung

des Grosten Raiheö, wenn er nach reiflicher Berathung
Beichlusse gefaßt hat und diese nicht vollzogen werden? Ich
weiß nicht, ob die Regierung sich an die Vorschriften der siaats-
Verfassung erinnert Hai, wonach dem RegternngSrat» die
Vollziehung aller Beschlüsse des Großen Rathes obliegt Laut Art. 93
hat jeder Beamte zu schwören, seine Pflichte» getreu und
gewissenhaft zu erfüllen. Wofür ist der Regierungsrarh da? ist
er dafür da, die Beschlüsse heS Grosten RalheS zu vollziehen,
die von ihm erhaltenen Gesetze und Verordnungen zu
handhaben? Ooer ist er dafür da, die Gemeinden des Emmenthals zu
bereifen, um sie zur Betheiligung an der Ostwkstbah» zu bewegen
und dann alle Garanile außer Acht zu lassen? so glaube ich
kann es nicht gehen, daß man einrach nichiS thut und nichrS
prüft und dann vie Hände in Unschuld wäscht. Wie machen
es die Voimundschaslsvehörden, bevor sie eine Rechnung passiren?
Sie prüfen die Rechnung, aber nicht nur diese, sondern auch
die Beilagen. Hier scheint eS, der Regiernngsrath habe sich

um die Bücher der Gesellschaft nie bekümmert. Im Berichte
derselben Behörde pro 1B5L heißt eS: „W lche Garantien haben

wir aber, das die Gesellschaft ihre Pflichten erfülle» wirb?"
Dann folgt die Stelle: „Von entscheidender Bedeutnng dag,gen
ist die Verlragsbestiiiimung, daß die Einzahlung der hierleilS
übernommenen Akliensumme an nachstehende Bedingungen
geknüpft ist: -») die erste Raie von Fr. 299,999 wird erst cinbc-

zahlt, wenn die Ostwestbahngesellschafi nachweist, Vast ihr für
die Ausführung lhreS Unternehmens, m t Einschluß sämmtlicher
StaalS- »nb Gemeinbebelheiliguiigen, mindestens ein Aktienkapital

von kl) Millionen Franken zu Gebote steht und daß sie

für Erstellung der gesummten Linie zwischen Bern und Zag
wenigsi,nS zwei Millionen Franken und von dielen im Kanio»
Bern werilgilens Fr. 499.999 verwendet Hai. t») Vor der
Einzahlung jev,r wettern Rare Hai die Oltweftbadageieilsch >fi auf
Verlangen der Regierung nachzuweisen, dast sie ivenigUeuS den
zweifachen Beirag der geleisteten Zahlungen aur Erproprlattone»
und den Bahnvau im Kanion Bein verwendet Hai " Das sagte
die Regie, ung im Jahre 1>-i53 dem Grosten Rache. Und w,e
steh, es nun? Dast der Ra vweis Nicht geleistet wurde Ich
erlnnere mich hier a» eine Aeußerung des Heir» Regierungs-
ralh Schenk im Grosten Ruhe, als er sag,e, dte meinen wichtigen

Sachen werden über Ra bt gemach'. DaS läßt sich aich
hier anwenden, nm helle», lichten Dage ist nicht untersucht
worden, sonst hätte man etwas tierer gesehen K in Rliglleo
der Regierung Hai die Sache unieiiuchl. der Herr Eisenvavn-
direkivr belrauie seine» Sekretär damit und »ahm dessen B>ri pl
an. In wlchiigen Sachen soll man nicht !» v.rfaoreu. Mau
sagt zwar, jeder Direktor habe ungeheuer zu inua und könne
sich unmöglich mit der Unte suchung aller D.iails befasse».
Da kommen wir zu einer wunden Stelle unserer S'aaiö,iurl u-
tungen. Wir haben neun Direktoren aoer f.lieu einen Regie-
rungöraih! ES Hai sich verirr auch Hera «sgest- lll. dast in v,c-
wick-lien Geschäften o>l u-begretfli be Entscheide gerapt rverde»,
weil eben die einzelnen Mitglied, r der Beuörve nichl Zeit haben,
die Akten zu stuvlren. Der RegleiungSr-ilh wußte, daß nar
der Sekretär der Elsenbahnvirekno» den Fiuan,auswels geprüil
haue und er Halle dem Herrn Elsenbahndtreklor die W>iiuug
eriheiltii sollen die Akilenregtster selbst zu untersuch,n. Der Sek e-
tar ivdaiinhaue eine so wichtige Untersuchung mir g-ößerei Gruuo-
lichketi vornehmen sollen; dieß ware besser geweieu, als z B bei

Nationalraihswahlen Drohbriefe in die Gemeinde Vechigen zu
senden. Ei» zwelicr Punkl betrifft den Vorschuß von Fr, 925,i>99
Der Herr Berichterstatter der Kommission sagie, es wä,e eine
Zwan^ökonzefsion zu er oarlen gewes.n, weilii man der Oll veit-
bahngelellschafl nicht sofort geholt,» häne. Ich begieife daS ui »i
Die Gelellichasi Halle ihre Konzession und ne konnte >>ur dazu
augehallen werden, inner der vorgeschriebenen Friit zu baue».
Daß man nnn in einer Äugelegeuheli von solcher Wichtigkeit
den Gioßcn Raih nicht einberuren hat, ist auffallend. Ais ,s
st» um die Sraaisbetheiligung von 2 Millionen uns „m den
Fiiianzauswels haiidelte, konnte die Regierung noch sagen sie

wisse nichts anderes, als dast die Zache in Ordnung lei; a-er
als der Vorschust von Fr 625999 in K-age kaur, ura hie d,r
Herr Finanzoireklor auf die Sachlage aurmeikiam, er proi.lltrre
und unler solchen Umständen war es Pfl chl der Regierung,
sich nicht über die Verfassung hinwegzusetzen. Die R.gierung
stützt uch aus den H 27 der Verfassung, I h mache aber vie

Versammlung aufmerksam, dast dieser Kj. nichi die Dragwelie hat,
die Kompetenz der Regierung zu erw-iler», sondein sie zu
verengern. Der Verfassungsraih fand, m >n ginge zu weir, wenn
mau nach dem theoretisch richtigen Grundsatz der vollständigen
Trennung der Gewalten die gnrze Verwaltung »uveschrä tkt

in die Hände der Regierung legen würde; deßhalb heiß, es im
H. 27 u. A.< dem Großen R-the als der Hö hlten S aaisbe-
hörve sei üveriragen: „c die Anleihe» deS Staates wet t>e »lchl
als bloße Vorschüsse durch Abrechnung im gleichen Fahre
getilgt werden, ci. die Anlegung von Geldern austerhalb deS

SraalSgcbieiS, welche die Summe von zehniausend Schweizerfranken

übersteiaen, und alle Darlehen unier dem Zinsiüße von
vl,r von einhundert." Wie weil geht nun die Kompetenz der

Regierung? Sie wäre aller Beschränkung in d.r Verwaltung
des Siaalsvermög'NS enthoben, wenn sie, vermiirelll künstlicher

Deutung, berechtig' sein sollte, vorzukehren, was hier ges »ah.
Sie kann bann einer beliebigen GescUichafr Darlehen mache»,
so viel sie will, auf wirkliche oder eilig, bildete Sichel hell, insofern

dieselbe nur ihren Sitz im Kanion ba>, und einen Zins
von 4»/o verspricht. Ruch der Inierpretaiion der Regierung
ist der Vcifassungsariikel «in zweischneidiges Schwerr. Mit
Rücksicht auf d»s stailgehabtc Verfahren beantrage ich eine
förmliche Mißbilligung gegen den RegierungSralh. Auch die
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lîlt e deS z. 27, wonach die Bestätigung aller Verträge,
wodurch der Siaai ein Gru»deigt»ihum erwiibr, over veräußert
im Wende von mehr als Kr. 50 l) vem Gioßen Rache vor»
dehalien wird, enihâll wieder eine Beschränkung der
Verwaltungsbehörde. Ich glaube nun, wenn der Regierungsralh, ver

vom Flnanzdirrktor gewann war, den Großen Rath dennoch
Nlchl einberief, so sel vas ein Benehme», das wir, ohne u»S
sehr gisähitlchen Konstquenzen auszusetze», nicht ohne Rüge
hinnehmen können. Ein sranzösiiches Spilchwoit sagt:
iiurnriio uverli on vaut eloeix " Der RegieruNuSraih gab
dem Großen Rathe im Jahre l«58 noch weitere Zusicheiuugen,
und ver Ar«. 4 deS damals vvigelegle» DeknteS lauiei: „ öem
Kanton Bern wird vas Rechr nngeräumt. >lch wahieav ves
Baues und Betriebes der Kahn im Verwaliun«sra,he ver
OsiwesibahngeseUicha't durch ei» Miigllro venreien zu lassen,

welches von »eder Verpstichiung zu eigner Aklienubei nähme
beireir ist. aber auch für leine Mühwaliung von ver Ostwen-
baviigeseU'chasi keinerlei Eiittchäviguiig erhält. Dle Wahl vieles

Milglndes ersvlgt durch den R.gieiuu^eraih " Dann h.lßl
es im Berichte veS RegierungSiaih.s: »Ohne hier >n »ine
deiaillirle Auseinander!,tzung vaiüder t»i>zuir>t,n, verweisen

wir lediglich aus das bisher Gesagte und die Vertrage l,lbn,
und glauben nur noch lpt.iell heivoihtben zu lvUen, vag wlr
dem R chie aus eine sr«ie Veiiieiung im VerwalruiigSraihe
der Oltwestbahn. die namenitich auch dazu dienen Ivli, eine

stele .»ssichl über die Verwendung der Gelder ver Geleusa ast
u. s. >v. zu ermöglich,», keine geringe Keveuiung beileg n "
Ich trage nun: wie stand es mir dieser Venreiung im Ver-
wal'Uttgsiaibe, mit ver strien 'tiiisichl über die Bei Wendung
der Gelder ver Gesellschali ». s w.? Wie machie sich vl.le
Aulslcht geltend bei den Veriiage» mri Boiler und Eomp. nnt
Wlilbvtz u A Herr Riggeler lagi« uns gestrin, er habe
diesen Veiirägcn nachgelragt. aber leine Anökuull darüber
erhalle». H >r R'ggtler war aber in ver Stellung, »ichl uur
ritt,», solche» Veiliage »achz»',agen. lvnbein sich Austunsl
über alle Verwaliungssachzn geben zu tage». Statt b,r Re-

giiiung klares Wasser tinzusch,iii,n, wle eö Vsticht der G»leU-
schasr g.wesrn wäre. lt,ß die Beiwaliung v,rleti>en >ich U»-

ordiiungtii, selbst Beirng zu Schulden komm,»; sie Hai die

R,g»>u»g geiäuichl nnv den Kai,ton Bern, der ihr mir gr,ßer
Fitundlichkeri ,ittge.,enka>n, hluieigangen. Die Ausirchl ver

Regletu»g nai eine ganz mangelbal'e unv all,rdings rnchl

ge.ignei, über den S'anv der Dl»„e lmmei ln> Klaieu zu sein.

Ais man im Jahr, 1^59 über vre Real,tat ve> Flna„zauswr>seS
Zwtliet ä»p,il>, » uiv,» Vlrie Zweitel als Ausvinck böswilliger
Opposition anSgel.gr. In Bezug aus den Bau selbkt will ich

nui im Voibelg.hen bemerken, baß aul ver Strecke Gumligen-
haiignau der Kl» merer Hi 216 600 kvs»>t. 6s gît» alio .me
ihlur, Buhn, wäbitiid bei R>g'eiungsrath> I» ietn,n> lrübeicn
Keiichie vom 20 Okiober i«58 la.te. die Baukosten wcrven
per Kilon»!,r nu> Fr l26 00tk belrage», und .war nach ven

genaueilen iranischen UuitisuchuNgen 6s wäie vaher r.-th-
sum, kunliig reu Munv nlchr mebr so voll zu »ehmen. Im
nämlichen Beri.i te beiß« es: „Vtimö.ze dieser letzte'» Kesilm-

mung wächst kie Garamie sui uns im Verhälinisse der ß.r-
ft'èngtii. vl> w>r matte», und im Augenbltckr, wo ver Staat
sein. 2 M>. lvnen elng rah l Hai, wird die Summe welche aus
V,n Bahnbau in. uns'iln Gebiete verwendet sein wlid. sich,

ohne vie GlUleinv.brih'iIlgung » entgliens annähernd aus 4
Millive en b,lausen unv vamir zunächn ied,nsallc vie an! Fr.
g.«,82.000 ver nschlagte Bahnlinie Bein Langt»»» gesichert sei»."
D>, Bei.chuung »>»p al'v ilne mangelbaste gewesen sein.

Ich mache kl.ß ver R'giernng mchi gerade «um Poirvurre,
abel was ich >hi zum Boiwnisr mache, ist, Vay sie sich nichl
an vie Blslimmuiigeii des Gt, ßiaihsb,schlusses hi,l«, daß sie

sick nicht i,weil,» vor wettern Einzahlungen Ven Nachweis
l,»k,n l»ß, 'vie viel ans den Bahnbau veiwenver worven sei.

Wenn rch nun fiage, wohin das Alles führen soll, ko denke

ieu, rie L q Ida lo» sei ziemlich ununigängilch. D>e Ehre und
die Inlti'sieii des KanionS Kern sind nicht die Ehre unv die

Interessen der Ostwestbahn; wenigstens im Jahre 1859 nahm
der G'oße R,»h nickt diesen Sianvpnnkt ein Wir hörten
vor einigen Jahren ein ganz anderes Rationnement. AIS die
Naiionalvoisichtskasse zur Sprache kam. dieß eS: die Ekre unv
die Jnielksien d>s Kantons Bern erfordern, daß liquidirt werde,
und doch stellte sich nach der Liquidation der Austalr heraus,
daß nivt nur kein B iheiligier etwas verlor, sonvern daß ven
Aktionäre», nach Rnck,ahlu»g ver Akirn, »och eine schöne

Summe als D'videnve zur Vertheil»».; verblieb. Heiiie sagt

man, die Ehre unv die Interesse» veS Kam nS fordern, daß

man riner Gelellschasr benpringe. die nicht nur kein Vermögen,
sondern große Schulden hat. Die S'.Uung veS SraareS gegenüber

beide» Gesellschaiten ist die gleiche Die Aktionäre müßten

jedenfalls z» einer allsälli en gütlichen Beilegung ver Sache
sammihaft miiwiiken; ebenso die Gläubiger. Sind wir sonst

sicher, daß keine Forderungen nachiräglich an den S>aat gestellt
würven, wenn dieser sich in einen Pnva'ankanf einließe? Der
Regierungsralh sagt in sein,m Berichte selbst, man wisse eigentlich

nicht, wir eS mit dem Unternehmen stehe. Was dw "n-
tr.ige der Re,,ieru»a b.triff, so könnte ich nicht darauf eintreten

Ich will nicht aus »äheie Erörternngen derselben eingehen, da
eS gestern von Herrn Bützberger ans viel sckla envere Weise

geschehen ist. als ich es ihun köunre. Ich theile in Betreff
der Ermittlung des BauweriheS ganz seine 'nsicht Wenn
wir den Antrag der Regierung annehmen, so haben wir nichiS
anderes «» gewältigen. als daß der S lagt einige Millionen
mehr opfern muß, als wenn die Erwerbung der Linien ver
Onwestbabn auf am,rein Wege ,rsv>u> D>e Erpenen wissen,
daß der Regieiungsraih nichl recht nachges.hen hat. daß die

K,Horde gegr»üb,r ven Gläubigern in »ichl ganz »»befangener
Stellung ist. unv so wervin sie die Bauten «her höher ichätzen,

als sie werih sind. Herr Riggeler sagte, w,nrl Jemand mehr
biele als die Regierung, «o könne man immerhin den Großen
R.tth eiube,»sen, und eS sei nichts verloien. Wenn man aber
de» Regieriingsraih vie Schätzung anoidnen läßt, so werden wir
eine hohe Schätzung habe», vt.lleicht kO- 12 Milk. Zum Ar, 5 ver
r>gierungsiä>httche» «unäge könnte ich gar nicht iummen. ES
scheint mi'. ver RegierungSia h verwechsle hier seine S>e»nng ganz
mit derjenigen der Diraklion vor Ges.ll'chasi nnv der Artikel 5
kommr mir vor, wie eine taktische Einmischung in eine
Erbschaft »»ter Siegel. Der Regierungsraih ist gar nicht sicher,

daß eS ohne Liquidair.n gebe» weide; im leyiern Falle aber
wäre der S'aar in einer schlimmen Siellnng Der Ha»plgrnnd,
wainm ich nicht einrret'N will, ist, weil die Regnrnng sofort
den St'aisbau beaniiä^r. Im Jahre l858 wurve von Herrn
RegiernngSiaih Migy der Anting gestellt, die Strecke B>el-
Nenenstadl aus dem Wege des S'aaisbaues zu erst, lien, aber
eS wai nur eine kleine Mlnveiheli von eilichen zwanzig Snnimen
da'ür. Ietzr kommr die Regierung und empfi hli den SiaaiS-
ban. Ich hatte denselben tür ge'ähilich unv sage eS ganz offen,
baß ich ihn einer Regierung nicht anverilauen möchte, die mit
Millionen »mspiingt, wie mil roihe» Kreuzern und den St>"v
des Un'ern'hmtliS n»r vuich eine» Sekreiär unierkuchen läßt
Bum S'aaiSb.'i, würde sich alles aus Rechnung deS Staates
die Hänve wasche» wollen Es sind vi>le unglückliche Un»r-
nehnnr da. die bei der Ostwestbahn schwere Einbußen erleiden
können, und Venen man dann G.legenhett geben w»'Ve, sich

im SlaatSba» etwas zu erholen Ein Weik kann in gar v>r-
schievener Weise auSgetübii werben, w>e »'lever die Osiivest-
bahngesellschasi beweis,, deren Verwaltung i» technischer Hinsicht

ebenso liederlich gearbeitet har. wie t» finanzieller Hinsi.cht.
Alke Woche» lies« man von Ervstür.e» auf der Linie Biel-
Nenenstavt. immer muffen Sicherhri'Smaßregeln get>offen werden.
U'brigenS wäre, wenn d,r S'aalSbau heute rrkennl werden
soll, nach meiner Ansicht vie absolute Mehrheit der Mitglieder
VeS Große» Rathes hiesür erforderlich. Räch ver Berechnung
der Kommission wäre beim Ltaaisban. je nach vem Zinsfuß,
ein jährlicher Ausfall von Fr. 169.720 bis Fr 245 800 zu

erwar en Unter vl.sen Umständen wäie schon jegi vi, absolute

Mehrheil der Mitglieder eiforveilich, sonst hiepe eS den Be-



schluß eSkamotiren, denn bei der zweiten Berathung wäre man
nicht mehr frei, weil die Regierung schon jetzt den Staatsbau
grundsätzlich dekreliren lassen will. Es eristirl ein innerer Zu.
sammenhang zwischen dem StaatSbau und dem Ausfall im
StaatSvermögen, der Regierungsrath selber stellt einen solchen

in Aussicht, und ich halte dafür, man müsse daher jetzt schon

die Mittel zur Deckung des eintretenden Ausfalls in's Auge
fassen, und ich kenne keine andern, als Anleihen und Steuer«

erhöhung. So über Nacht helfe ich nun den SiaalSbau nicht
erkennen. Die finanziellen Konsequenzen sind jedenfalls wohl
zu prüfen, auch sind die Vorlagen nicht reif. Denn Herin
Finanzdirektor, der mit anerkenneSwerther Sorgfalt sich für die

StaatSfinanzcn bemüht, möchte icb an etwaS erinnern. Vor
zwei Jahren behandelten wir hier ein Gesetz über Einbürgerung
der Landsaßen; damals wurde der Antrag gestellt, daß der

Staat eine billige Entschädigung an die Gemeinden leisten soll ;
der Herr Finanzdirektor wandte ein: eS wäre zu einem solchen

Beschlusse die absolute Mehrheit des Großen Rathes erforderlich,
weil er einen Angriff auf das StaatSvermögen zur Folge habe;
dasselbe betrage gegenwärtig ungefähr 43 Millionen, und so

lange er im Amte stehe, werde er immer gegen dessen Schmälerung

auftreten. Nun fallen bereits 2 Millionen weg, denn
die Ostwestbahnaktien sind als verloren zu betrachten, waS be.

kanntlich die Regierung seiner Zei nicht glaubte. Der Staat
nahm in einem frühern Zeitpunkt ein Anleihen auf, um 2

Millionen bei der Centralbahn einzuzahlen und dieses soll bis

zum 12. Juli l865 zurückbezahlt werden. Im Berichte des

RegierungSratheS vom 2l). Oktober 1853 heißt eS: voraussichtlich

werden in diesem Zeitpunkte die Ostwestbahnaklie» einen

solchen Kurs haben, daß die Rückzahlung des AnleihenS daraus
geschehen könne. Ich denke aber, die Gläubiger des Kantons
Bern werden sich bedanken, mir Ostwestbahnaktien bezahlt zu
werben. Dieser Ausfall von 2 Millionen wird also vom
StaatSvermögen abgeschrieben werden müssen. Der Herr Finanzdirektor

erklärte bei dem erwähnten Anlaß: er werde solchen

Begehrlichkeiten immer entschieden entgegentreten. Dieses Mal
handelt eS sich aber um weit gefährlichere Begehrlichkeiten,
um überaus gefräßige Mäuse, die an seinen Speck gehen. Ich
glaube, solche Mäuse müsse man nach Kräften abwehren. Ich
stimme zum Antrage des Herrn von Gonzenbach, eventuell dann

zum Annage VeS Herrn Gützberger, und bezüglich deS

Vorschusses von Fr. 625,000 beantrage ich eine Rüge gegen den

Regicrungsrath.
Migy, Vizepräsident des RegierungSratheS. Ich werde

in dieser wichtigen Angelegenheit ebenfalls einige Bemerkungen
vorbringen, aber bevor ich die Hauptsache behandle, muß ich

vorerst einige Punkte berühren, welche die Regierung angehen;
ich wurde hauptsächlich in Folge der Rede des Herrn Stuber
dazu veranlaßt. Gestern schon haben sich die Herren Manuel
und Bützberger darin gefallen, in einem tadelnden Ton zu

fragen, wie die Regierung verschiedene Beschlüsse in der Frage
habe fassen können, und warum sie nicht ihren Bericht zeitig
der vom Großen Rathe zur Prüfung der ganzen Angelegenheit
ernannten Kommission vorgelegt habe. Diejenigen, welche
derartige Anfragen gestellt haben, wissen gar wohl, daß als diese

wichtige Frage der Regierung unterbreitet wurde, sie sich zu
ihrer Lösung auf die Grundlage eines Vertragsabschlusses
gestellt hat. Der ganze Unterschied zwischen dem von der
Regierung und dem von der Kommisston heute vorgeschlagenen
Betrag war nur Fr. 500,000. So verstand man sich zu einem
auf die Kaufsumme von Fr. 6.500,000 sich fußenden Vertrag.
Was ist nun geschehen? Dieser Ankaufspreis wurde der

Gesellschaft mitgetheilt (denn um einen Vertrag abzuschließen, ist

die Einwilligung beider Parteien nöthig), und wir erhielten
zur Antwort, daß dieser Preis nicht angenommen werden könne.

Sollten wir also Ihnen eine von der mitverhandelnden Partei
zurückgewiesene Uebereinkunft vorlegen? DaS konnten wir doch

nicht, denn damit der Große Rath sein letztes Wort sprechen
könne, war man genöthigt, ihm Anträge vorzulegen, wtzschc

Tagblatt des Großen Rathes >8««.
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schon von der Ostwestbahngesellschaft angenommen waren. WaS
blieb nun der Regierung zu thun übrig? Sie mußte eine der
gegenwärtigen Sachlage entsprechende Haltung einnehmen, daher
auch den Boden verlassen, auf den sie sich gestellt hatte, d. h.
von einer Uebereinkunft die zurückgewiesen war, und daher auch
nicht mehr zur Grundlage einer Großrathsberathung dienen
konnte, abstehen. Der Regierungsrath fragte stck daher, welchen
Antrag er bei der neuen Lage der Dinge stellen solle. Die
ersten Anträge, die er nach langen und reiflichen Ueberlegungen
beschlossen hatte, hatten ihren Gegenstand in Folge der ober-
wähnten Nichtannahme verloren; damals war eS denn auch,
daß das neue Projekt, nachdem es von Seite dreier Direktionen
vorgeprüfl worden, angenommen wurde und als die GroßrathS-
sttzung herannahte, wurde per Bericht erst nach Fassung deS
Beschlusses redigirr, so daß der Druck ungeachtet aller zu dem
Zweck entfalteten Thätigkeit erst einige Tage nachher stattfinden
konnte. Der Regierungsrath ließ auch die Kommission wissen,
daß er in einer kurzen Frist seinen Bericht, an welchem man
Tag und Nacht arbeitete, vorlegen werde, daß aber die
Mitglieder des RegierungSratheS indessen zur Verfügung der
Kommission ständen, um ihr mündlich alle diejenigen Beweggründe
auseinanderzusetzen und zu entwickeln, die mit Einstimmigkeit
die neuen von ihm vorgelegten Anträge zu Tage förderten.
Ich frage übrigens, ob dieses Verfahren in der Stellung in
der man sich befand überhaupt die Vorwürfe verdiene, die
erhoben werden, insbesondere mit Rücksicht auf die in der Stellung
der ganzen Ostwestbahnangelegenheit eingetretenen Veränderungen?

Ich denke eS nicht. Dieß ist es, was ich hinsichtlich
der angeblichen zahlreichen Regierungsbeschlüsse zu bemerken
habe, welche durch die Natur der Dinge gebieterisch gefordert
waren. Herr Bützberger sagte gestern, daß eS ziemlich
unangenehm sei, gegen die Anträge der Regierung sprechen zu müssen,
mit Rücksicht darauf, daß, bevor ein Beschluß gefaßt war, man
schon mit den Unternehmern und Beiheiligien unterhandelt hatte.
Ich verwahre mich förmlich gegen diese Zulage. Wenn,
bevor der Beschluß gefaßt und bekannt wurde, die Unternehmer
und Aktionäre erklärt haben, daß sie, in der Hauptsache deS

Projekts einverstanden, bereit wären, in Unterhandlungen
einzutreten, — ist dieß ein Grund zu der Behauptung, man habe
mit den Gläubigern und Andern früher über die Basis der
zum Einschreiten nöthigen Entschlüsse unterhandelt und
abgekartet? Ich weise verartige Zulagen zurück, sowohl für mich
als für meine sämmtlichen Kollegen, denn sie entbehren jeder
Begründung. Bevor ich in die Sache selbst eintrete, muß ich
auch die der Regierung von Seite des Herrn Studer bezüglich
folgender Punkte gemachten Vorwürfe berühren: nämlich den
finanziellen Ausweis der Gesellschaft, die Verabfolgung der
Fr. 625,0(10, welche dazu bestimmr waren, die Linie Biel-
Neuenstadl zu vollenden; die angebliche Verletzung des Kon«
zessionsbekrelS deS Großen RaiheS, welches verlangte, daß bei
jeder Einzahlung von einem Zehntel der bewilligten 2 Millionen
der Ausweis geleistet werde, daß das Doppelte bereits entweder für
Arbeiten oder für ErpropriationSzahlungen verwendet worden sei,

und den Mangel einer ernstlichen und anhaltenden Ueberwachung.
Ich beginne damit, die Anschuldigungen beireffend den finanziellen

Ausweise zu erörtern. Erinnern wir uns, was vorgefallen

ist. Als die Gesellschaft sich diesem Ausweis unterziehen
wollte, schrieb die Direktion an den Regierungsrath, um ihn
zu benachrichtigen, daß sie bereit sei, die Belege welche ihr
Aktenkapital herstellen sollten, zu leisten. Man darf nicht
vergessen, daß der BnnveSrath auf dieselbe Einladung schon vorher

einen Erperten geschickt hatte, um dieselbe zu prüfen,
daß er auf dessen Bericht die finanzielle Stellung hinlänglich
geordnet erklärt hatte, und daß man überdieß zu dieser Zeit noch
durchaus keinen Grund hatte, Verdacht zu werfen auf die
Wahrheitsliebe und Ehrenhaftigkeit deS Direktors der Gesell,
schast. Die kantonale Direktion der Eisenbahnen beauftragte
ihren Sekretär, die fragliche Prüfung zu unternehmen. Derselbe

verfügte sich auf die Bureaur der Gesellschaft. Hier wieS
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ihm Herr Hildebrand, nachdem er ihn in sein Privaikabinct
geführt hatte, zum Ausweis deS Aktienkapitals von lO.Wtl.Wl)
ein großes Register, betitelt „EinzahlungSiabelle Nr. 1" vor.
DaS Register befand sich in vollkommenem Zustand, trug durchaus

keine verdächtigen Spuren und enthielt verschiedene
Kolonnen. Die erste enthielt die Reihenfolge der Aktien-Nummern,
in der zweiten waren die Namen der Aktionäre angegeben,
(Privaten, Gesellschaften oder Korporationen) und die zehn

übrigen waren dazu bestimmt, die Bezahlungen jedeS Zehntels
der unterschriebenen Aktien einzuschreiben. Nun gut, die

Zahlungen von zwei Zehntel waren auf dem Register, um das es

sich handelt, angezeigt, nämlich die Einzahlung von Fr. 100
und dieß für alle Aktien ohne Ausnahme. Der Erperte der

Eidgenossenschaft, Herr Fuchs, dem man dasselbe Aktenstück
vorgelegt hatte, und der auch zwei Einzahlungen für wirklich
geleistet hielt, ahnte den Betrug und die Täuschung nicht. Er
ließ sich weder das Kassabuch noch das Hauptbuch behufs
Verifikation vorlegen. Herr Flückiger verfuhr NamenS der kantonalen

Eisenbahndirektton auf dieselbe Welse und gab seinen

Bericht, auf die im Register enthaltenen Angaben gestützt, ab,
denn man konnte nicht vermuthen, daß die zwei besagten
Einzahlungen größtentheils nicht geleistet waren, so daß der
Regierungsrath zugesteht, daß der BundeSraih durch die Vorlage
des fraglichen Registers in Irrthum und Betrug hintergangen
wurde. Ich frage nun, ob diese Handlungsweise nun auch
tadelnSwerth ist? Wenn Geschäftsleute, selbst die gewandtesten
Kaufleute, Banquiers, die gewichtigsten Interessen verhandeln,
in welchen öfters ihr Privaivermögen in hohem Grade bcthei-
ligt ist, wenn ein Kaufmann mit Handelshäusern verkehrt in
beträchtlichen Summen, — vertraut er nicht auf die SitualionS-
auSweise, die Zahlen uud Angaben, welche seine Geschäftsfreunde

machen? Dann hat man, wie im Falle der Ostwestbahn,
keine» Grund, Zweifel in ihre Rechtschaffenheir zu fetzen. Man
geht nicht, ihr Kassabuch, das Journal mit dem Hauptbuch zu
verlfiziren, bevor man unterhandelt, bevor man sich zu dem Kontrakt

entschließt oder ein Unternehmen abschließt, und wenn
diese Kaufleute, diese Geschäftsmänner in einen Bankrott
hineingezogen werden, nachdem sie betrogen worden, so überhäuft
man sie nicht mit Vorwürfen, indem man als Ursache des
Unglücks das sie tragen, Unklugheit und Leichtsinn zuschiebt; —
nein, aber man verfolgt den Betrüger, und das ist auch
geschehen. Qhne Zweifel ist zu bedauern, daß nicht eine zu
ängstliche Verifikation gemacht wurde, denn man hätte den
Betrug entdeckt, der wissentlich begangen wurde. Aber va anderseits

durchaus kein Grund obwaltete, Verdacht gegen den
Direktor der Gesellschaft zu hegen und daS vorgelegte Aktenstück
alle Zeichen der Wahrhaftigkeit trug, so berufe ich mich auf
jeden unparteiischen Geschäftsmann, jeden Kaufmann, daß er
er mir sage, ob er nicht tagtäglich in feinen Geschäftsverbindungen

em entsprechendes Vertrauen seinen Geschäftsfreunden
schenken würbe. Dieß sind die Thatsachen; urtheilen Sie,
allein für mich persönlich, wie auch der Entscheid ausfalle,
ziehe ich vor, bisweiten das Opfer eines Betrügers zu sein,
als mir zum Vorsatz und zur Richtschnur zu machen, sei es
im politischen oder im Privatleben, daß das ganze mich
umgebende Menschengeschlecht aus nichiS als Spitzbuben und
Dieben zusammengesetzt zu betrachten sei, vor denen man sich

stets in Acht nehmen müsse und Niemanden glauben dürfe
WaS die finanzielle Lage betrifft, so wurde, wie schon gestern
gesagt worden, auf die zwei Drittel der gezeichneten Aktien die
Einzahlung der zwei Zehntel, welche im Register verzeichnet ist,
niemals wirklich geleistet; die Gesellschaft von Genf-PariS, die
als Unterzeichnerin von 3t)W Aktien erscheint, auf welche zwei
Zehntel, d. h. 300,0(1(1 Fr. gemäß dem Register damals schon

zur Zeit des FinanzauSweiseS im März 1859 bezahlt worden
wären, hat im geringsten nichts gezahlt, und wenn man daS
Kassabuch der Gesellschaft von seinem Anfang bis aus heuligen
Tag zu Rathe zieht, so erscheint die Gesellschaft Genf-PanS
darin mit keinem Centime. Man hat Ihnen schon daS mit
Bauer und Comp. zu Bern abgeschlossene Geschäft auseinan¬

dergesetzt. ES sind von demselben im Register zwei wirklich
berertS geleistete Einzahlungen auf 2000 Aktien eingetragen,
und diese Einzahlungen fanden nie statt, ebenso wenig als die
bedeutende Aktienzeichnuug selbst, welche fälschlich eingetragen
ist. Diese und andere bereits bekannte Thalsachen erlaubten
der Justiz- und Polizeidirektion nicht zu zögern, unter ihrer
Verantwortlichkeit die Verhaftung des Direktors der Gesellschaft
anzuordnen, sobald seine Abreise, welche unter obwaltenden
Umständen stattfand, eine Flucht voraussetzen ließ. Herr Manuel
erklärte bei diesem Anlasse, daß eS scheine, wie wenn Herr
Htldebrand dem Regicrungsralhe so äußerst unentbehrlich
gewesen sei, daß man sich beeilt habe, denselben durch den Tele,
graphen zurückkommen zu lassen, sobald er sich entfernen wollte
Ich antworte Herrn Manuel aus diesen Witz, daß Herr Manuel

sehr überrascht wäre, wenn bei seiner ersten besten Reise,
einer seiner Freunde ihm die Annehmlichkeiten einer ähnlichen
Höflichkeit erweisen würde, indem er ihn arretiren ließe, um
den Käfichihurm zu beziehen. Ich komme nun zu den Fr. 625,000
die vom RegierungSraihe der Ostwestbahngesellfchaft behufs
Vollendung der Llnie Biel-Neuenstabt vorgeschossen wurden.
Erinnern wir uns verschiedener Thalsachen. Niemand hat
vergessen, daß die Bundesversammlung für die Eröffnung dieser
Linie eine kurze und peremtorische Frist festgesetzt hatte und daß
dte Frist am 1. Oktober 1860 zu Ende ging. Alle Blicke der
Schweiz waren auf die Ausführung der Arbeiten gerichtet, denn
die Strecke Biel-Neuenstadt deiraf im höchsten Grad sämmtliche
schweizerische Bahnen aus dem Grunde, weil zu der Zeit die
Nichtausführung dieser kleinen Linie die einzige Unterbrechung
bildete, welche IN der Elsenbahnkommunikation zwischen Genf
und dem Bodensee bestand. Auch mußten seit der Konzessions-
erthetlung an die Gesellschaft die Abgeordneten des KantonS
Bern in der Bundesversammlung immerfort bittere Klagen
über die Langsamkeit der Arbeite» hören; ja sie fanden sich
sogar bei jeder Session den lebhaftesten Einfragen ausgesetzt, die
mir der Drohung begleitet waren, erekutorische Maßregeln von
der Eidgenossenschaft beschlossen zu sehen, um die Vollendung
auf den bestimmten Termin zu sichern. Die Ostwestbahngesell,
schuft, anstatt zeitig die bedauerliche Finanzlage zu offenbaren,
ebenso wie die Unmöglichkeit, in der sie sich befand, den
Verpflichtungen und Bedingungen, welche ihr auferlegt waren, zu
genügen, hörte nicht auf, baö Gegentheil zu versichern, indem
sie Zeit zu gewinnen suchte. Dank den Manipulationen und
den verhängnißvollen Finanz-Operationen, mit denen man Sie
bereits in solchem Maße unterhallen hat. Die Bundesversammlung

war auf den 2. Juli 1860 einberufen, und eS war erst
Ende MonatS Juni desselben JahreS, als die Gesellschaft unS
ihre Verlegenheiten mittheilte, daß lhre HülfSquellen ihr nicht
erlaubten, die Arbeiten fortzusetzen. Die BundeSversamm-
luug war am Vorabend ihrer Zusammenkunft; Jngenieurer-
perten waren durch den BundeSraih gesandt worden, um den
Stand der Dinge zu untersuchen. Der Depaitemenlsvorsteher,
Herr Pioda, verfügte sich selbst persönlich an Ort und Stelle —
hätte man sich über diese so wichtige Eisenbahn nicht beunruhigen,
hätte man alles vernachläßtgen, und die Zwangsmaßregeln der
Eidgenossenschaft gegen den Kanton Bern abwarten sollen?
Nein, damit hätte man sich selbst eine Ohrfeige gegeben, und
die Regierung hätte die schwersten Vorwürfe verdient, wenn sie
mit Bedenklichkeit oder mit Klcinmulh gehandelt hätte. Man
mußte die Lage erkennen, und sie nehmen, wie sie war. Dank
den Mißgriffen der Gesellschaft, man mußte beschließen, waS
die Umstände, die dringende Noth und die Ehre des KantonS
gebieterisch erheischen. Man konnte nicht erklären, wie gewisse
Redner eS behauptet haben, daß dieß nur eine Geldsache sei,
daß man nicht nöthig gehabt hätte, sich darum zu bekümmern,
während es sich doch um einen Verbindungsweg handelte, welcher
zur Nothwendigkeit in der ganzen Eidgenossenschaft geworden
war. Mlt Rücksicht auf die Geldklemme der Gesellschaft beschloß
die Regierung, nachdem sie die zur Beendigung der Linie
absolut unentbehrliche Summe hatte festsetzen lassen, unter dem
Titel eines zeitweiligen Vorschusses einen Betrag von Fr. 625,WO



zu bewilligen, unter der Bedingung, daß die 5 Prozent Zinsen
auf die JahreSrcnte, welche die schweizerische Centralbahn der
Ostwestbahn für die Ausbeutung der besagten Strecke bezahlt,
abgetreten werden, und gegen ein Unterpfand in PrioriiätS-
obligationen auf die Linie für einen Betrag von Fr. 759,999.
Man sieht, baß hinlängliche Garantien verlangt und stipulirt
worden sind, um die Rückvergütung zu sichern. Ohne Zweifel
wäre der Große Rath zusammenberufen worden, um ihm die

Frage zu unterbreiten, wenn die Dringlichkeit nicht am Aeußersten
gewesen wäre, aber die Umstände erlaubten eS nicht, und nur
mit Hülfe besagten Vorschusses konnte man einen Schimpf für
den Kanton und außerordentliche Maßregeln, welche die
Eidgenossenschaft unfehlbar beschlossen hätte, vermeiden Zudem
rechtfertigt nichts das übertriebene Mißtrauen, das ausgesprochen
worden, denn Sie wissen Alte, daß seil 1854 die Finanzen stetö

gut verwaltet wurden; es ergab sich alljährlich, ohne Ausnahme
gegenüber den Voranschlägen ein bedeutender Einnahmeüberschuß.

Angesichts solcher Thalsachen steht es Ihnen frei, wenn
Sie, wie es vorgeschlagen ist, einen Tadel auSsprechen wollen,
aber der Negierungsrath hat das Bewußtsein, seine Pflicht
erfüllt zu haben und weist den Vorwurf zurück, als hätie er die
Verfassung verletzt, und seine Kompetenz überschritten. Art. 27
III. litt, cl, welchen man gegen die Regierung anruft, zählt
unter die Attribute des Großen Rathes die Anlegung von Geldern

außer dem Kanton, welche die Summe von Fr. 19,999
übersteigen, so wie alle Anleihen zu einem Zinsfuße von weniger
als 4 Prozent. ES handelt sich gar nicht um eine Geldverwendung
im Auslande, auch nicht um eine solche unter 4 Prozent, denn
die Fr. 925,999 wurden aus 5 Prozent Zinsen vorgeschossen,
so daß der klare Wortlaut des Artikels vollständig den so oft
wiederholten Vorwurf der Verfassungswidrigkeit beseitigt. Man
wirft ferner vor, ver Beschluß der Regierung sei im Widerspruch
mit dem Artikel 25 des Gesetzes von 1849 über die Verwaltung
des StaatSvermögens. Dieser Artikel sagt, daß die Einnahmen-
Ueberschüfse nur durch einen Beschluß des Großen RaiheS dem
zinstragenden Vermögen einverleibt werden können Zudem
bemerken Sie wohl, daß cS sich hier nicht um eine definitive
Geldanwenbung handelt, sondern nur um einen zeitweiligen
Vorschuß, sowie man solche den Gemeinden für Entsumpfungen
macht, also Vorschüsse, welche nicht aus dem Etat des
zinstragenden Vermögens stehen. Ich weise somit alle diese
Vorwürfe als unbegründet zurück, und wenn irgend ein Zweifel
über den wirklichen Inhalt der VerfassungSbestimmung wäre,
so könnte dieser Zwefel sich nicht anders lösen, alS gemäß dem
Wortlaute des Tert'eS, welcher ohne Widerrede den angegriffenen
Beschluß rechtfertigt. Wenn Sie sich die öffentliche Stimmung
in der Schweiz, in der Bundesversammlung vorstellen, hinsichtlich

der betreffenden Eisenbahnlinien, die heftigen Angriffe,
denen damals der Kanton Bern ausgesetzt war. den Skandal,
welchen die Unthätigkeil der Regierung im Juli in den beiden
Bundesbehörden hervorgerufen hätte, die vorhandene Dringlichkeit,

die Nothwendigkeit, uns nicht der Herabwürdigung im
ganzen Lande auszusetzen, so wird Ihr Gewissen Sie nöthigen
zu gestehen, daß, wenn man Ihnen dieses Kapital von Fr
925,999 wirklich abverlangt hätte, kein Einziger von Ihnen eS

hälit abschlagen wollen ober könne». Ihre Würde sowohl,
wie diejenige des KantonS hätte Sie verpflichtet eS zu bewilligen.

Herr Stuber hat üderdieß in seiner Rede höchlich den
Mangel an Ueberwackung gegenüber der Gesellschaft getadelt.
Dieser Redner wird zugestehen, daß der Regierungsrath diese

Überwachung nicht ausüben konnte, weder als Behörde noch
persönlich, sondern einzig durch einen Stellvertreter in der
Direktion der Ostwestbahn. Nun gut, dieser Stellvertreter war
in der Person deS Herrn Niggeler erwählt und dieser hat gestern
erklärt, daß er während seiner Anwesenheit in der Verwaltung
niemals mit Akten und Manipulationen bekannt geworden,
welche später als tadelnSwürdig entdeckt worden sind; daraus
folgt daß der Einwarf des Herrn Stuber in dieser Hinsicht
nichts anderes bezweckt, als einen persönlichen Angriff gegen
Herrn Niggeler, in welchen Angriff mich einzumischen mir

nicht ansteht, denn die Regierung, wie sie eS bereits durch
ihren Vertreter in der Ostwestbahn erklärte, hat durchaus keinen
Bericht erhalten, keine Anzeige, welche sie in den Fall gesetzt
hätte, hier einzuschreiten Endlich hat Herr Stuber ausgesetzt,
daß im Gegensatz zum GroßrathSdekrcte der RegierungSrath
nicht untersucht habe, ob die Gesellschaft wirklich den doppelten
Betrag der auf Erpropriation oder im Kanton Bern ausgeführte

Arbeiten verwendeten Summe bezahlt habe, zu der Zeit
alS jedesmal ein Zehntel der der Ostwestbahn bewilligten
Millionen einbezahl« wurde Auf diesen Angriff ist die Antwort
leicht. ES genügt, darauf hinzuweisen, was in allen Berichten
mitgetheilt worden. ES ist dieß nämlich, daß die Gesellschaft
für eine Summe von Fr. 7,459,999 im Kanton verbaut hat,
folgerichtig um Fr. 3,459.999 mehr alS daS Großrathsdekret
als Bedingung der Einzahlungen verlangte. Dieser letzte
Vorwurf fällt somit dahin. Nachdem ich die gegen den Bundes-
rath gerichteten Anschuldigungen durchgangen und zurückgewiesen

habe, gehe ich zu Behandlung der Ihnen vorgelegten
Frage über. Ich werde mich bestreben, mich eben so klar als
möglich zu fassen. Indem ich in die Sache eingehe, frage ich
mich vor allem: von welchem Gesichtspunkte soll man
ausgehen, um die verschiedenen Anträge, nämlich diejenigen der
Mehrheit und der Minderheit der Kommission, so wie das von
der Regierung vorgelegte Projekt zu beurtheilen? Zu diesem
Zwecke glaube ich das Ereigniß, welches den Kanton mit
Unglück heimgesucht hat, beim rechten Namen nennen zu sollen:
ja wohl ist der Bankrott der Ostwestbahngesellschaft ein öffentliches

Unglück. Wenn ein Unglück in einer Familie auSbrtcht,
wie verfährt man bann? Anstatt sich Anschuldigungen,
Vorwürfen kränkenden Betrachlungen über das Geschehene hinzugeben,

beeilt sich jedes Glied, sich eine klare Rechenschaft über
die Sachlage zu geben, und auf die Mittel bedacht zu sein,
sich möglichst gut daraus zu ziehen. Nun findet dieses eben

nicht statt im vorliegenden Falle. Anstatt mir Gefühlen der
Liebe und der gegenseitigen Hülfcleistung zu handeln, geleitet
durch das öffentliche Interesse, versetzt man sich immer in die

Vergangenhell, in die aufgedeckten Unordnungen der Verwaltung

der Gesellschaft und man vergißt die Anforderungen der

Zukunft. Eine Frage dieser Natur sollte nicht als eine einfache

Geldfrage angesehen werden, wie man behauptet hat, oder wie
ein gewöhnliches industrielles Mißgeschick. Verbindungswege
dieser Natur sind mit den öffentlichen Interessen enge verknüpft;
die Intervention deS Staates muß auf eine wirksame Weise

stattfinden, wohl ebensosehr als in weniger wichtigen Fällen,
wie solche, wo eine Ueberschwemmung eine Brücke wegnimmt,
oder eine Straße abschneidet. Die öffentliche Gewalt soll ihre
Handlungen offenbaren, indem sie alle Interessen vermittelt,
nicht aber auf die Weise eines Spekulanten, der aus dem

Schaden der Betheiligten Nutzen ziehen will. Man hat
behauptet, daß das Projekt deS RegierungSratheS dahin trachte,
die verderblichen Operationen der Gesellschaft zu bezahlen. Ich
protestire gegen diesen übelwollenden Angriff. Der RegierungSrath

hat einstimmig die Ihrer Prüfung unterlegten Anträge
angenommen und sie enthalten nichts, was die unbegründeten
Zumnthungen rechtfertigen könnte, die man sich erlaubt hat.
Indem ich mich auf einen ganz objektiven Gesichtspunkt versetze,

behaupte ich, daß eS unumgänglich nöthig ist, eine Lösung genau
zu bestimmen, alle die elastischen Anträge, welche keinen

Abschluß entscheiden, zurückzuweisen; denn die heute vorherrschende

Ungewißheit kann nicht länger fortdauern, ohne die schwersten

Nachtheile herbeizuführen. Der Große Rath soll der Regierung
seinen Willen bekannt machen, damit diese letztere wisse, welche

Haltung sie einzunehmen habe. Vergeblich erklärt man, der

Regierungsrath sei stetS im Falle, wenn nöthig, den Großen
Rath zusammenzuberufen, denn im Falle einer Liquidation wird
eine Steigerung erfolgen und eventuelle Anerbieten, Preisangebote

unter Vorbehalt der Ratifikation sind unzulässig, denn

das Gesetz selbst bestimmt perempiorische Fristen in diesem

Verfahren. Ich wiederhole eS, der Große Rath hat die Pflicht,
der Regierung einen bestimmten Auftrag zu ertheilen, wenn er



vom Antrage der letzter» abgeht. Wie auch die Lösung sei,

sie soll die schwierige Frage entscheiden, um die eS sich Handel»,
und für die ein früherer Abschluß gut gewesen wäre. Diese
Ueberzeugung führt mich darauf, den Antrag des Herrn von
Gonzenbach zurückzuweisen, denn er ist rein negativ, er löst
nichts auf, und überläßt die Lösung der Ungewißheit und dem

Zufall. Nach diesen Betrachtungen will ich nun den am
lebhaftesten angegriffenen Punkt prüfen, betreffend den Austrag,
welchen die Regierung zu erhalten wünscht, um ein Abkommen,
eine Verständigung auf gütlichem Wege anzustreben. Hier
liegt eine der hauptsächlichsten Abweichungen vom Antrage der
Kommission Um die Verwerfung dieses Versuches eines
Abkommens zu bewirken, behauptet man, eine solche Uebercinkunst
sei unmöglich, sie würde nothwendigerweise Prozesse mit den

Unternehmern und Aktionären nach sich ziehen, und man dürfe
nicht daran denken, bevor die Aktiva und Passiva der Gesell-
schaft festgesetzt seien. WaS mich betrifft, so erkläre ich, daß
die Staatsgewalt ihre Würde verletzen würde, wenn sie nicht
nach einer Verständigung trachtete. Eine Behauptung, wie
diejenige des Herrn Manuel, daß ei» Vergleich unmöglich sei,
weil cS sich um eine Eisenbahngesellschaft handelt, ist ein
Unsinn, besonders in einem Momente, wo man ein Verkauss-
projekt, betreffend die Linie deS Iura-Jndustriel als ein höchst
glückliches Ereigniß ankündigt, das in den Gebirgsgegenden
Neuenburg's zum Voraus als ein glückliches Heilmittel begrüßt
wird. Das Wort „unmöglich" ist nicht französisch, sagen wir
im Jura; sollte eS im deutschen Theil angenommen werden,
besonders da eS sich um einen Vertrag handelt, der mit der
OstwestbahngeseUschaft und ihren zahlreichen Gläubigern
abzuschließen ist? Nein, keine Rede davon. Um sich die
Nothwendigkeit eineS Vergleiches vorzustellen, genügt es, sich zu
erinnern, daß im Jahr l858 der Große Rath der Gesellschaft
eine doppelte Konzession zu Erbauung von Eisenbahnen
gewährte, deren Eristen, beute bedroht ist; überdieß ist zu be-

rücksichligen, daß eine Betheiligung von 2 Millionen Franken
beschlossen worden ist. Sie haben sogar den Antrag zurückgewiesen,
den ich in dieser Benehung zu jener Zeit sormulirle und
welcher darin bestand, dem Staate die Ausführung der Linien
Biel-Neuenstadt und Bern Viel zu überbinden, einen Antrag,dessen
Verwerfung noch heui zu Tage von aller Welt bedauert wird.
Das Vertrauen, das der Gesellschaft von der höchsten Staatsbehörde

geschenkt wurde, diese Gutfprechung mit Fr. 2,Ml),888
haben Gemeinden und Partikularen bestimmt, sich dabei zu
betheiligen, und Unternehmer sind nicht angestanden, bedeutende
Arbeiten auszuführen. Können Sie sich angesichts dieser
Thatsachen als ganz fremd betrachten, einer solchen Katastrophe
gegenüber, und dürfen Sie die wichtigen Interessen, welche
gefährdet sind, mißkennen? Ich glaube nicht Sie müssen alle
Anstrengungen machen, um, wenn immer möglich, alle diese
Interessen durch einen Vergleich zu beschwichtigen, denn der
öffentliche Kredit im Kanton macht unS daraus eine gebieterische

Pflicht. In der Thai, beim Mangel eines Handelsgesetzes
im alten KantonStheil wird man sich, wenn die gerichtliche
Liquidation eintritt, auf die Bestimmungen des bernischcn
(Zivilgesetzbuches stützen, und den Träger» von Obligationen ein
Prioritätsrecht auf die Liuien zuerkennen, welche ihnen speziell
durch ein Dekret des Großen Rathes verpfändet worden sind,
und zwar im Rang gewöhnlicher Obligationsgläubiger. Wenn
die Gerichte, sich auf die Ctvilgesetzgebung stützend, Urtheile
in diesem Sinne fällen, dann frage ich, ob ein solcher Stand der
Dinge nicht eine wahrhafte Ungeheuerlichkeit und geeignet wäre,
den Kredit und das Vertrauen in den Kanton Bern zu gefährden.
UeberdieS wird dieselbe Civilgesetzgebung sogar zu der Annahme
berechtigen, daß die Aktionäre mit ihrem persönlichen Vermögen
für die Schulden der Gesellschaft solidarisch hasten, selbst wenn
in allen andern Ländern die Aktionäre niemals über den Betrag
ihrer Akkiien, die sie gezeichnet haben, haftbar sind. Doch das
ist noch nicht Alles; die gerichtliche Liquidation wird die
Anwendung dreier verschiedenen Gesetzgebungen nöthig machen, um
die in der Unternehmung betheiligten Interessen zu ordnen.

Die Gesetzgebungen von Zug und Luzern werden berücksichtigt
werden müssen, weil eine Eisenbahn von Luzern nach Zug
bereits fast vollendet ist. Die Gesetzgebung des KantonS Bern
muß für die Linie Biel-Neuenstadt maßgebend sein. Welche
Quelle unbegrenzbarer Schwierigkeiten und verderblicher Prozesse

wird dieß abgeben! Wollen Sie nun bei dieser unglücklichen

Voraussicht wagen, einen Versuch gütlicher Beilegung
zurückzuweisen, und zwqr in dem Moment, wo die Unternehâer
und Aktionäre ihre Bereitwilligkeil zu einem Vergleich kund
geben? Wenn ein Kaufmann in einen Concurs hineingeriffen
wird, so zieht er ein anständiges und ehrliches Akkommovement
den Verlusten vor, die für immer aus einer gezwungenen
Liquidation hervorgehen. Warum sollte man denn den Antrag
des Regierungsrathes, der gerade diesen Weg betreten will,
verwerfen? Kein einziges gegründetes Motiv rechtfertigt dieß,
und zwar um so weniger, als daS Gesetz über das VollziebungS-
versahren den Richter zwingt, dem Schuldner eine Frist zur
Abfindung mit seinen Gläubigern wenn möglich zu gewähren,
bevor der Geldstag erklärt wird. Ich wiederhole, die Würde
des Großen Rathes verlagt, daß man einen Vergleichsversuch
mache, der alle Interessen mit einander aussöhnt, bevor man
das häßliche Schauspiel einer Liquidation vor seinen Augen
abspinnen sieht Was mich betrifft, so bin ich überzeugt, daß
alle diejenigen, welche heute einen Vergleichsversuch zurückweisen,

eS später bereuen werden, wenn sie alle Privatnachtheile
vor den Augen haben, welche die Folge davon sein werden
und die man nicht verbergen kann. ES handelt sich darum,
einen Akt der Hingebung zu vollbringen, der seine Quelle in
Patriotismus und Humanität hat; denn der Ruin der Familien

untergräbt immerhin das Wohl des Staates. Reichen
wir uns die Bruderhand bei dieser unseligen Sachlage, wie
man zu thun pflegt, wenn unglückliche Ereignisse anderer Art,
z. B. durch Feuersbrünste oder Uebersckwemmung veranlaßt,
unser Land bisweilen heimsuchen. Herr Bützberger behauptete,
daß, wenn ein gütlicher Vergleich eintrete, die Gültigkeit
desselben zweifelhaft wäre, und Prozesse mit den Erpropriirteu,
den Unternehmern und den Aktionären entstehen würden. Diese
Schlußfolgerung ist ein baarer Unsinn; denn in der That, zum
Begriff eines Vertrages gehört die Beistimmung aller Parteien.
Sobald die Beipflichlung irgend einer Partei mangelt, eristirt
nicht nur kein zweideutiger, noch ei» zweifelhafter Vertrag, wie
Herr Bützberger behauptet hat, sondern es eristirt gar kein

Vertrag Auch verschwindet in dem Moment, in welchem
diejenige», deren Beistimmung erforderlich ist, dieselbe verweigern»
die Möglichkeit einer Vereinbarung, um der Liquidation Platz
zu machen! Man wird also denselben Weg einzuschlagen haben,
den ein Partikular einschlägt, wenn er Grundeigenihum erwirbt;
denn die fraglichen Eisenbahnlinien sind nichts als Grundeigenihum.

Die verkäuferische Partei wird die Gesellschaft sein,
b. h. die Aktionäre, und die Regierung, als die erwerbende,
wird Sorge tragen müssen, daß die Linien in ihre Hände
übergehen, frei von allen Hypothekarlasten oder Privilegien.
Es ist klar, daß diejenigen Gläubiger, denen die Linien auf
irgend eine Weise verpfändet sind mir einem Wort, die Schuld -

schriftgläubiger, gar keine Berechtigung zur Intervention bei
dem Verkauf besitzen Ihre Beistimmung verlangen, wie eS

ein Theil der Kommisston verlangt, heißt soviel, als von vorn
herein die Erwerbung aus freier Hand unmöglich machen und
indirekt die Liquidation erzwingen. Beireffend die Prozesse,
mit denen man die Versammlung zu erschrecken suchte, so sind
dieß nichts als finanzielle Schreckgebilde, denn es ist klar, daß
ein Uebertraqsakt einqS Grunveiaenthums unantastbar ist, wenn
die Zustimmung der Parteien vorhanden und wenn man alle
die Hypolhekarrechte bereinigt und ausgemerzt hat, seien sie

dingliche oder privilegirte, mit denen es belastet war. Alle
übrigen Gläubiger haben weder ihre Einwilligung zu geben,
noch Reklamationen zu stellen; sie hätten im gegebenen Fall
nichts als eine persönliche Klage gegen die Gesellschaft. DieS
sind Grundbegriffe, die ich nicht vorbringen zu müssen erwartet
hätte, um den Einwendungen des Herrn Bützberger Gercchtig-



keit widerfahren zu lassen. Ohne Zweifel sind die Schwierigkeilen.

die ein Akkomodcment darbietet, groß; allein eS ist dieß
kein Grund, einen Versuch auszuschließen, den die Ehre deS

KantonS und die Zukunft einer Menge Familien verlangen.
Man wird die Gläubiger sowie die Aktionäre zusammenberufen
und wenn man auf einen hartnäckigen Widerstand, der nicht
zu beseitigen ist, stößt, dann hat man seine Pflicht erfüllt und
die oberste Landesbehörde wird von dem Vorwurfe frei sein,
als habe sie selbst den Ruin der zahlreichen Betheiligten in
diesem unglücklichen Geschäfte herbeigeführt, indem sie um jeden
Preis eine Liquidation verlangte, die einen Makel für den
Kanton Bern und ein finanzielles Unheil für die bei dem
Unternehmen betheiligten Partikularen zur Folge hätte. Ich
gelange nun auf den zur Bestimmung des Kaufspreises
vorgeschlagenen ModuS. Die Regierung stellt grundsätzlich als
Grundlage der zu eröffnenden Unterhandlungen die Nothwendigkeit

einer Erpertise auf; dieß ist das Mittel, zu welchem
jedes Individuum greift, wenn es eine bedeutende Erwerbung
machen will. Man schreitet zur Schätzung des ErwcrbSobjektS,
bevor man abschließt, und die Anerbieten richten sich, soweit
sie den Preis betreffen, nach den Schranken der stattgefundcnen
Erpertise. Da einige Redner bezüglich deS durch eine Erpertise

vorausgesetzten Resultates Befürchtungen geäußert haben

wegen der Wahl gewisser Ingenieurs, so erkläre ich, daß die

Regierung sich in keiner Weise gegen die Wahl der Ingenieur-
Erperten durch den Großen Rath sträuben wird, damit derselbe
über ihre Unparteilichkeit überzeugt sei, und daß er selbst ihren
Auftrag über die zu erstellenden Arbeiten bestimme, so daß man
auf der Stelle den Umfang der vom Staate übernommenen
Aufgabe kenne. Der Regierungsrath bezweckt nichiS anderes,
als sich mit Hülfe ehrcnwerther, loyaler Erperten über den
Werth der bereits ausgeführten Arbeiten zu versichern und um
einen sichern und gerechtfertigten Ausgangspunkt für ferneres
Handeln zu besitzen, sei es behufs eines Vergleichsversuchs oder
einer Liquidation. Anderseits ist diese Grundlage unerläßlich
mir Rücksicht darauf, daß der Kanton, anstatt einen beliebigen
Kaufpreis zu beschließen, wie es die Kommisston vorschlägt,
nicht einmal den Schein auf sich laden soll, als ob er auf
Kosten der Unternehmer oder anderer Gläubiger sich zu bereichern
suchte, indem er sich zu einem Spottpreis dieser Eisenbahnlinie
bemächtigt. Das sind die Absichten, die den RegierungSrath
beseelen, und vergebens wird man suchen sie anzuschuldigen,
denn eine Schätzung ist durch die Umstände und die Sachlage
geboten. Indem die Kommission einen Ankaufspreis von sechs

Millionen festsetzt, stellt sie eine Zahl auf, die sie in keiner
Weise rechtfertigen kann und zu gleicher Zeit verlangt sie in
offenbarem Widerspruch eine Erpertise. WaS soll nun aber
eine Erpertise, wenn der Preis bereits unwiderruflich festgesetzt
ist! Ucberdieß ist es unerläklich ^en Werth der Arbeiten
festzusetzen, um sick nicht dem Aacylyeu auszusetzen, durch einen zu
hohen Kaufpreis den Verlust, welchen die verderblichen
finanziellen Machenschaften der Gesellschaft nach sich gezogen haben,
decken zu müssen. Auf jeden Fall werden sowohl ein Vergleichsprojekt

als auch während dem Laufe der Liquidation gemachte
Anerbieten der Ratifikation des Großen Rathes unterstellt werden

müssen. Ich war nicht wenig erstaunt, Herrn Bützberger
am Ende seines Votums den StaatSbau der zu erwerbenden
Linien bekämpfen zu hören. Nichts desto weniger schlägt die
KommissivnSabtheilung, die er vertritt, folgendes vor: „Der
„RegierungSrath ist bevollmächtigt, auf dem Wege des Ankaufes
„die beiden Linien Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau zu
„erwerben." Ich frage nun Herrn Bützberger, daß er unS
sage, ob der Staat Behufs der Erwerbung diese Eisenbahnlinien

an die öffentliche Steigerung bringen solle, um sie wieder
zu verkaufen, denn es ist augenscheinlich, daß der Staat, wenn er
diese Linien nicht vollenden will, sie auch nicht erwerben soll,
indem eine entgegengesetzte Operation mit Recht absurd genannt
werden kann. Ich ziehe die Offenheit deS Herrn von Gonzen«
bach vor, mit der er unverholen die Liquidation proklamirt,
begleitet von Anträgen, die der Centralbahn zu machen wären,
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um ihr alle diese Linien zu überlassen, welche der Staat nach
seiner Meinung nicht erstellen soll. Da dieß eine Geldsache
sei, sagt er nämlich, müsse sich der Staat möglichst billig daraus
ziehen. In einem merkwürdigen Widerspruch damit hat Herr
v. Gonzenbach erklärt, daß er von diesem Handel und der
Konkurrenz die Franko-Suisse ausschließen wolle und zwar
deßwegen, weil der Kanton Bern nicht dulden könne, daß
französische Eisenbahn-Wagen und Angestellte bis in die
Bundesstadt hineingelangen, und diese Eisenbahn.Wagen und
Angestellten eines schönen TageS unbeweglich in Pontarlier
verbleiben würden, wenn die Eidgenossenschaft sie im Kriegsfall

nöthig hätte, um Schweizer-Militär zu befördern. Ich muß
dem Redner bemerken, daß die Liquidation der Ostwestbahn
nicht nur eine Spekulation, eine Geldsache ist, wie er
behauptet im Gegensatz zur Auffassung der Regierung, welche
darin eine wichtige Frage des SlaatSinteresseS sieht, wo ihre
Dazwischenkunft unentbehrlich ist. Wo würde denn Herr von
Gonzenbach daS Recht hernehmen, bei einer Liquidationssteigerung

einen Ersteigerer und Meistbietenden auszuschließen? Ich
erkläre, daß seinem Prinzip gemäß die Franco-Suisse nicht
beseitigt werden könnte uud in dem Moment, wo sie der
Meistbietende und letzte Ersteigercr wäre, diese an den Zuschlag
gesetzten Linien erhalten müßte. Diese Folgerichtigkeit zeigt nochmals

die Nothwendigkeit, dieser Angelegenheit ihren reellen
Charakter den jeder unparteiische Kopf ihr gibt, zu bewahren. Wenn
die Kommisston denselben Zweck verfolgt wie Herr Gonzenbach,
so mag sie es unverholen sagen, dann wird es genügen, eine
Abordnung nach Basel zu senden, um behufs einer Lösung mit
der Centralbahn zu unterhandeln, und es wird dann überflüssiig
sein, im Großen Rathe Vorschläge, die indirekt zum selben
Resultat führen, anzunehmen. Man sagte, daß der Staat kost,
spieliger baue als Privat. Unternehmer. Dieß ist ein großer
Irrthum. Wenn man diese Linien kauft, so wird man eine
besondere Verwaltung einsetzen und an deren Spitze einen
praktischen, fähigen Mann stellen müssen, einen Mann, der daS
allgemeine Vertrauen genießt und die nöthige Energie zu
entwickeln weiß Wenn Gesellschaften derartige Männer entdeckt

und aufgefunden haben, wird man dann wohl den Staat für
unfähiger halten? Ich weise im Namen des KantonS ein solches
Armuthszeugniß zurück. Ueberdieß wird der Staat, der baar
seine Unternehmer und Arbeiter auszahlt und im Falle ist, sich

Kapitalien zu weniger hohen Zinsen als die Gesellschaften zu
verschaffen, billiger bauen können, als jeder Andere, eS müßte
denn eine erbärmliche Verwaltung dabei sein. Man höre doch
auf, die Versammlung mit so gehaltlosen Behauptungen zu
erschrecken. Erlauben Sie mir, Betreffs Artikel 5 (über die
provisorischen Maßnahmen) einige Worte an Sie zu richten. Es
ist gegen ihren Willen, wenn die Regierung die erwähnte
Vollmacht im vorgenannten Artikel verlangt, denn sie mußte hierin
blos der Nothwendigkeit weicken. Es ist außer Zweifel, daß
eine ziemlich lange Frist verstreichen wird, bis ein Accomode«
ment stattfinden kann, oder bis die Liquidation beendigt sein
wird; nun aber ist während dieser Zeitfrist unumgänglich nöthig,
bedeutenden Schaden von dem Staate und der Gesellschaft
abzuwenden. Die Linie Viel Neuenstadt bedarf dringender
Arbeiten zur Sicherung, die gegenwärtig der Centralbahn obliegen,
aber von einem Moment zum andern unterbrochen werden
können, denn ihre Verpflichtungen erlöschen mit dem Entscheid,
den Sie zu fällen haben. Auf der Linie Bern-Langnau ist eine
Brücke, die in Ermanglung von Befestigungsarbeiten bei der
ersten besten Ueberschwemmung fortgerissen zu werden droht.
Der Regierungsrath war daher genöthigt um Vollmacht
einzukommen, um diesen Uebelständen zu begegnen; aber bemerken Sie
wohl, daß er seine Vollmacht auf die dringensten und äußerst
nothwendigen Vorkehren beschränkt. Sie wissen auch, daß die
Ostwestbahn-Direktion Prioriiäts-Obligationen deponirt hat,
um ihr geliehene Summen ebenfalls vom Nominalwerlh der
Obligationen sicher zu stellen. Wenn ein Banquier, um seine
Summen zu decken, die Obligationen, wie man in Frankfurt
davon bedroht ist, an der Börse verkaufen würde, so könnten
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sie vielleicht mit 30 Prozent Verlust gekaust werden, der Banquier

würde sich durch dieses Mittel sein volles Eigenthum
erhalten und dann die vollzählige Zahlung in der Liquidation
einfordern, indem er zugleich auf Unkosten aller Ucbrigen
Berechtigten einen bedeutenden Gewinn bewerkstelligt. Ebenso
verhält es sich mit den Aktien der Centralbahn, deren die Gesellschaft

für zwei Millionen besaß. Sie sind ebenfalls als Unterpfand

zum Kurse von 350 Fr. gegeben, während dem der ge,
gcnwärtige Kurs 100 Fr. über dieser Zahl beträgt. Soll man
sie nun zu einem Spottpreis fahren lassen? Ich denke nicht.
Provisorische Maßregeln müssen daher zur Vermeidung von
Verlusten an diesen hinterlegten Werlhschriften, welche bereits
verfallene Anleihen sichern, angeordnet werden, für den Fall,
wo dieser Schaden auf keine andere Weise abgewendet werden
könnte. Der Artikel 5 deS DekretSentwurfeS ist daher vollkommen

gerechtfertigt. Mehrere Redner, die sich mit Nachdruck
gegen die Ostwestbahn und ihre Verwaltung erhoben haben,
die ich ebenso wenig als gewisse schmachvolle Finanzmachenschaften

vertheidige, haben vergessen, daß ein bischen Edelmuth
gegenüber dem Mißlingen stets am Platze ist, und daß der
Erfolg öfter einen Akt auf ganz verschiedene Art würdigen läßt.
So war eS im Jahr 1851, als die Eentralbahn sich in finanzieller

Noth befand und vom Großen Rathe von Bern eine

Aktienbeiheiligung von vier Millionen erhielt. Damals waren
72,606 Aktien, die ihr GesellschaftS-Kapital bildeten von 500 Fr.
auf 200 Fr. herabgeschmolzen, so daß durch einen Federzug ein
Aktienkapital von 36 Millionen sich auf 14,100,060 Fr.
vermindert fand. Wie dieS Unternehmen mit Erfolg ausgeführt
war, und sein Ziel erreicht Halle, tadelte Niemand die fragliche
Operation, während man nun nicht genug Anschuldigungen
gegen eine Gesellschaft zu schleudern weiß, die unglückliche
Umstände aufgehalten haben und ebenso gegen diejenigen, welche
seiner Zeit die Linie Biel-Neuenstadt und Biel-Bern nicht der
Eentralbahn konzesstoniren wollten. Auch ich bin einer von
diesen, die gekämpst haben, um zu verhindern, daß die Eentralbahn

vie Linien, um die es sich handelt, in Besitz nehme. ES
eristiren nun die entscheidenden Beweggründe, die den Großen
Rath zur Nichtkonzessionirung an diese Gesellschaft bestimmt
haben, nach meiner Ansicht noch heute, denn hätte man dieß
gethan, so würde man dem Jura nnd dem Emmenthale das
Zustandekommen von Eisenbahnen für die Zukunft unmöglich
gemacht haben. Es ist augenscheinlich, daß die Eentralbahn,
welche die Hauensteinlinie von Biel nach Basel ausbeutet, ein
großes Interesse daran hat, die Erstellung einer Konkurrenzlinie
durch den Jura, d. h. von Biel nach Basel zu verhindern.
Nun wird Niemand ernstlich bestreiken, daß die Linie Biel-
Neuenstadt, auf welche sich der Verkehr der Franco-Suisse, deS

Jura-Jndustriel und der Westbahn richtet, dem Jura
unumgänglich nöthig ist, damit seine Hauplltnie lebensfähig sei.
Der Lokalverkehr ist ungenügend, es bedarf des Transits, welchen
vorgenannte Linien auf diejenige des Jura, um ungefähr 20 à
25 Kilometer kürzer als die Centrvlbahn, werfen werden. Ich
frage nun, ob es zweckmäßig sei, zu Ersparung einiger
hunderttausend Franken, diese Aussicht für alle Zukunft zu
verschließen; denn Sie dürfen nicht außer Acht lassen, daß eine
Eisenbahn durch den Jura für den Kanton eine materielle und
politische Nothwendigkeit werden wird. Die jurassische Bahnlinie

wird wegen Mangel an Lebenskraft eine unmögliche
Operation sein, wenn die Eentralbahn Eigenthümerin der Linie
Biel-Neuenstadt ist; denn die letztere wird allen vom Mittelmeer

bis zum Rhein sich erstreckenden Verkehr auf die
Hauensteinlinie ableiten. Angesichts dieses wichtigen UmstandeS sage
ich den jurassischen Deputirten, daß sie mit der Ueberzeugung
nach Hause kehren können, den TodeSstreich der Eisenbahnlinie
deS Jura und ihrer Zukunft selbst versetzt zu haben, wenn sie

durch ihre Stimmgebung, deren Beweggründe ich nicht
untersuchen will, die Linien Biel-Neuenstadt und Biel-Bern in die
Hände der Eentralbahn fallen lassen. Ich vertheidige deßhalb,
wie ich eS bereits gethan habe, die Ansicht, daß diese Linien
durch den Staat sollen erstellt werden, weil ich nicht will, daß

dieses Werk dahin falle. Gleich ist die Sachlage auf der Linie
Bern-Langnau. Wenn die Eentralbahn diese Strecke übernimmt,
so ist die Aussicht, eine innere Linie zu erhalten, die Genf,
Lausanne, Freiburg, Bern und Luzern verbindet, vollständig
vernichtet. Man hätte ebenso Unrecht, wenn nach der Ansicht
deS Herrn von Gonzenbach selbst die Linie Bern-Luzern nach
der Beendigung der Oron-Linie einen sehr genügenden Ertrag
hätte. Wenn man finanziellem Kleinmuthe folgt, so wird man
bezüglich der Eisenbahnen einen unverbesserlichen Fehler begehen. Die
Wunder menschlichen Geistes während dieses letzten Viertels des
Jahrhunderts sollen uns an der Zukunft nicht zweifeln und sie blos
stellen lassen, wegen einigen Schwierigkeiten, die man übertreibt.
Ich bin der Eentralbahn nicht feind, aber es sind hier höhere
Interessen zu wahren, und ich hoffe, daß der Kanton Bern genug
Energie besitzen, mächtig genug sein wird, um seiner Eisenbahnpolitik

treu zu bleiben, daß er seine frühere Stimmgebung nicht
verläugnen und seinen Glauben in die Zukunft nicht verlieren
wird. Sein Großer Rath wird weder seiner Bevölkerung noch
der ganzen Schweiz ein derartiges Beispiel geben, denn eS wäre
dieß ein Akt der Schwachheit, der einen unvermeidlichen Tadel
nach sich ziehen würde. Ich berühre mit einigen Worten das
Votum des Herrn Fürsprecher Riat, bevor ich schließe. Er
beantrragt, den Antrag der Regierung zurückzuweisen, damit
sie vorläufig daS ganze Eisenbahnnetz, das durch den Staat im
Kanton zu erbauen ist, studire. Dieser Borschlag wäre ohne
Zweifel nützlich, kann aber unter obwaltenden Umständen keine

Berücksichtigung finden. Wirklich ist eine Rückwelsung nicht
thunlich, da die Gesellschaft im Begriffe ist, Bankerott zu machen
und der Staat eine Stellung einnehmen muß, um seine Interessen

zu wahren. Wenn eS sich einfach um eine Konzessionsertheilung

an diese Linien handeln würde, so möchte der
Antrag deS Herrn Riat seine Berechtigung haben, aber AngesichlS
eines völligen BankeroltS, einer Liquidation und nicht
ausgeführter Arbeiten, die beendigt werden müssen, kann die Frage
nicht allgemein aufgefaßt werden, um eine für das Land wahrhast

dringende Sachlage ungelöst zu lassen, und Verzögerungen
herbeizuführen, deren Ende man nicht absehen könnte. Ich

glaube daher, dieser Antrag müsse für den gegenwärtigen
Moment als ungeeignet und unzulässig verworfen werden. Erlauben

Sie mir noch einige Worte. Ein allgemeines Unglück hat
den Kanton betroffen, zu dessen Beseitigung bedarf es aller
Kräfte. Blicken wir daher nicht zurück um anzuschuldigen und
die bedauerlichen Umstände wieder zu rügen, die dieses Ereigniß
herbeigeführt haben. Vereinigen wir uns in brüderlichem Sinne,
um ein wiiksames Mittel für die Sachlage herbeizuschaffen,
die so viele Familien in Gefahr setzt. Ich appellire daher an
den Patriotismus aller Mitglieder dieser Versammlung, um sie

zu bewegen, alle ihre Beschwerden zu vergessen, denn die
Gesellschaft ist todt und man setzt die Verstorbenen nicht an den
Pranger der Entehrung und der Schmach. Denken Sie daran,
daß Sie einen wichtigen Beschluß zu fassen haben, von welchem
die Zukunft abhängt, der alle Interessen versöhnen und mit der
Ehre und dem Kredit deS größten KantonS der Schweiz vereinbar

sein soll. Ich empfehle die Annahme des rcgierungSräth-
lichen Entwurfs.

Im er. Nach der glänzenden Improvisation, die wir
soeben gehört haben, dürste ich es kaum wagen, das Wort zu
ergreifen, wenn ich nicht der hohen Versammlung einen Antrag
zu unterbreiten hätte. Ich rede nicht als Abgeordneter vom
Bieler-Seegelände, um Beschwerden und Anschuldigungen gegen
die Direktion der Ostwestbahn oder gegen die Regierung zu
erheben, obschon es nicht an Stoff hiezu mangelte, da wir in
mehrfacher Beziehung verletzt wurden. Da wir aber unsere
Verhandlungen heute schließen müssen, will ich kurz sein, und
werde mich enthalten, dasjenige zu wiederholen, was schon
gesagt worden ist. Der Antrag, den ich zu stellen die Ehre habe,
betrifft eine Zinsengarantie welche der Staat derjenigen
Gesellschaft ertheilen würde, die baut; nämlich eine Zusicherung
von 4 Prozent eineS größern Kapitals, waS den vorgeschlagenen



StaaiSbau ersetzen und einer Liquidation vorbeugen würde.
Mein Antrag faßt sich in folgenven Worten zusammen: „Der
Große Räch des Kantons Lern, in Erwägung, daß daS Ost-
westhahnuniernehmen in hohem Maße den wohlverstandenen
Interessen deS Kantons Genüge leistet, und daß das Fallenlassen

desselben unier gegenwältigen Umständen sowohl für den
Staat und die dabei finanziell beiheiligten Gemeinden als für
die Unternehmer, Expropriate« und Partikularen einen sehr
bedeutenden Verlust nach sich ziehen würde,

beschließt:
Art. 1. Der Staat Bern gewährleistet der Ostwestbahngesell«

schasl oder in deren Ermanglung, derjenigen Gesellschaft,
welche vom Großen Rathe genehmigt, und die Ausführung
der Linien Neuenstadt-Biel, Biel-Bern, und Gümligen-
Langnau übernehmen wird, unier den im KonzessionSakt
enthaltenen Vorbehalten und Bedingungen, einen Zins
von 4 Prozent jährlich während 1i) aufeinanderfolgenden
Jahren. Würde der Staat auf dem Zins während der
ersten Jahre einen Verlust erleiden, so soll er dafür' in
den folgende« Jahren durch die Gesellschaft entschädigt
werden, wenn genannte Linien dazu gelangen, mehr als
5 Prozent einzutragen.

Art. 2. Es soll der Zins auf ein Kapital von Fr. 16,660,066
berechnet werden, welches zur Erstellung deS Eisenbahnnetzes

aus dem bernischen Gebiete als nöthig erachtet wird.
Art. 3. Der Regierungsraih ist mit der Vollziehung deS ge¬

genwärtigen Dekretes beauftragt, welches mil 1. April 1861
in Kraft treten wird, im Sinne eines vom Staate mit
der Gesellschaft abzuschließenden Vertragsabschlusses.

Art. 4. Der Regierungsraih ist beauftragt, mit den Regierungen
der Kanioi.e Luzem und Zug in Verbindung zu treten,
zu dem Zwecke sie einzuladen, sich Bern anzuschließen, um
das Ostwestbahnuniernehmen zu sichern und folgerichtig
ebenfalls einen Zins zu gararmren für die Bahnstrecken,
die ihre betreffenden Gebiete durchlaufen."

Bern, den... April 1861.
(Unterschriften.)

ES ist dieß durchaus kein verzögernder Antrag, und eS liegt
darin nicht die Absicht, Sie veihtndern zu wollen, schon heute
einen Be>chluß zu lassen. Im Gegentheil, denn meiner Ansicht
nach wäre bre Liquidation gerade daö Schlimmste. Mein
Antrag braucht nicht zur Berathung an de» Regierungsrath
zurückgewiesen zu weiden, denn wer das Mehrere kann, kann auch
daö Wenigere. Ich gehe nun zur Sache selbst über, um die

Anträge der Kommlssivn und der Regierung zu prüfen, und
um die nach metner Ansicht bessern zur Geltung zu bringen.
Betreffend die Anträge der Kvmnilision, welche darin bestehen,
die fraglichen Bahnstrecken um die Summe von 6 Millionen
zu übernehmen, so hat man bereits gesagt, daß die Gesellschaft
sie mcht annehmen tonne, denn sie hat bereits diejenigen
Anträge ver Regierung zurückgewiesen, nach welchen Fr. 6,566,666
angeboten wurden, so daß nun eine Liquidation in Aussicht
steht. waS man jedoch vermeiden muß, weil dadurch die Linien
aus'S Spiel gesetzt wären. Betreffend den Antrag der Regierung

so halte ich dafür, daß, wenn man die Linien so wie sie
sind erwerben will ohne die Rechiswohlihat des Inventariums,
dieß blind handeln und sich einer Menge Prozessen aussetzen
hieße. Auch würde man, wie Herr Bützberger bemerkt, viele
Verwicklungen entstehen sehen. Ich könnte, sofern es mich
betrifft, eine gute Anzahl derer anführen, die auf der Linie Biel-
Ncuenstadt ihren Ursprung haben. Ich glaube, daß der Staat
gehalten wäre, in dieser Hinsicht Prozesse zu bestehen, bezüglich
deren man sich heute noch läuschen kann, die aber aus der
Erde wachsen würden, sobald der Staat an Platz und Stelle
der Gesellschaft sein würde. Beide Anträge leiden in ihrem
Hauptpunkt, nämlich darin daß sie der Kantone Luzern und
Zug nicht gedenken. Man hätte dahin trachten sollen, sich mit
diesen Kantonen zu verständigen. Wie man gegenüber diesen
verbündeten Mitständen handelt, scheint mir so ziemlich
eigennützig. Jetzt stellt man den Slaatsbau voraus, aber ich habe

auS dem regierungSräthlichen Bericht nicht ersehen, wie der
Regierungsrath die Geldmittel herzuschaffen gedenkt. Sollte
dieß vermittelst einer Steuererhöhung geschehen? Man spricht
nichtS davon und ich denke eS auch nicht. Oder durch ein
Anleihen? Dieß ist wahrscheinlicher. In diesem Fall werden
sich die Kapitalisten deS KamonS in Menge betheiligen und
den Landbauern und Industriellen daS Geld, das sie diesen
leihen, entziehen, während dem, wenn eine Gesellschaft baut,
die Geldmittel nicht so sehr vom Kanton herfließen, sondern
dem Ackerbau verbleiben und das Ausland sie herbeischafft.
Ueberdieß finde ich, daß eine Gesellschaft mehr Vortheile für
den Bau hat, als der Staat; sie wird billigerbauen, besonders
wenn sie vom Staat eine Zinsengaranlie erhält. Sie wird
nicht von Nöthen haben, ihre Zuflucht zu solchen Umtrieben zu
nehmen, wie sie die Direktion der Ostwestbahn betrieben. Der
Staac baut stets theuer, was wir übrigens alle Tage anläßlich
der gewöhnlichen Straßen sehen. Zudem würde der Regierungsrath

sich zu viel mit der Eisenbahn zu befassen haben; seine
Sitzungen würden stets von Baufragen in Anspruch genommen
werden, und der Regierungsrath des Kantons Bern hat ohnehin
genug zu thun, wenn er alle Zweige der Staatsverwaltung
auf eine befriedigende Weise besorgen will, ohne sich zum
Erbauer und Verwalter von Eisenbahnen zu machen. Man sagt
zwar, eS werde eine getrennte Verwaltung dafür geben, unter der
Ueberwachung der Regierung, aber das verhindert nicht, daß sie und
insbesondere die Eisenbahndirektion, nicht beständig genöthigt sein

werden, sich damit zu besassen, und vorzüglich im Ansang. Diese
Linie würde sich ebenso gut durch eine Gesellschaft erstellen ckassen,

und auf diese Punkte möchte ich Ihre Aufmerksamkeit verweisen.
ES würde wirklich ein großer Vortheil sein, wenn die
gegenwärtige Gesellschaft die Unternehmung fortführen würde.
Natürlich sage ich nicht, daß man die Sache unter den Händen
der jetzigen Direktion lassen solle, die andern Personen Platz
machen soll, welche Bürgschaft für Sicherheit und Vertrauen
darbieten. Eine Bedingung sine gua non ist die, daß man
diesen ganzen Generalstab fortschicke, um ihn durch einen andern
zu ersetzen. Wenn aber die Gesellschaft fortfahren würde in
ihren Verrichtungen, unter der Mitwirkung einer Zinsengarantie
wie eS mein Antrag verlangt, so würde die so sehr gefürchtete
Liquidation vermieden werden, die Gesellschaft würde bequem
die nöthigen Geldmittel finden, die ihr bis jetzt nicht erschienen.

(Herr Schneider sagte, er habe in dieser Hinsicht Auerbietungen.)
Dre Gläubiger wurden befriedigt, auch die Bauunternehmer,
und wir hätten unsere Linien gut vollendet, ohne daß der Staat
Defizite trüge. Wohl wäre er gehalten, die ersten Jahre
hindurch zu zahlen; dann aber würde er später gedeckt sein; er
hätte eine schöne Linie, er hatte ein Unternehmen gefördert,
daS man als ein nützliches nicht fallen lassen kann. Man muß
vor einer Zinsengarantie nicht erschrecken. Unglücklicher Weise
wurde diese Frage vom Regierungsrath nicht geprüft, und sein
Bericht berührt die Frage der Garantie nicht; deßwegen wird
die Mehrheit VcS Großen Rathes über einen Antrag, wie der
meinige ist, etwas erstaunt sein, über einen Antrag, der noch
nicht auf eine hinlänglich gründliche Weise durch unsere vor-
beralhenden Behörden erörtert worden ist. Ich sehe im geringsten
nicht ein, daß mein Antrag Besorgnisse erregen könnte. Der
Staat wüßte, zu was er sich verpflichtet, und waS er jährlich
zu bezahlen hätte; die übrigen Zweige der öffentlichen Geschäfts-
besorzung würden darunter nicht leiden, die Staatsfinanzcn
würden fortfahren die Bedürfnisse derselben zu befriedigen, und
könnten verwendet werden, die vom Bahnnetz entferntem
Ortschaften zu verbinden, denn eS knüpft sich an die Eisenbahnen
die Nothwendigkeit der Erbauung einer Masse von Straßen,
um die entferntem Gegenden sich näher zu bringen. Dieß ist
eS vor allem, was man nicht aus dem Gesichte verlieren darf,
sonst kann der Staat nicht allen seinen Bedürfnissen genügen,
und die andern Zweige der öffentlichen Verwaltung würden
unfehlbar darunter leiden, wenn er selbst bauen würde. Wenn
man an ihn die begründetsten Anforderungen stellen wird
behufs Enlsumpfungen, deS Baues von Schulhäusern rc., was



wird er antworten? Er wird genöthigt sein zu sagen, die

Kassen seien leer. Ein kleines Land wie daö unsrige kann nicht
so beträchtliche Opfer bringen. Haben wir den für das Prinzip
des SiaalSbaueS günstigen Moment verstreichen lassen, so ist
cS jeyt zu spät, darauf zurückzukommen; deßhalb glaube ich,
daß die Regierung darauf verzichten soll, selbst zu bauen, nicht
aber auf die Unternehmung von Eisenbahnen überhaupt. Wie
muß man aber dieses anstellen? Man muß irgend eine Zin-
sengarantie beschließen, und dann wird auch der Jura Aussicht

haben, seine Linien zu erstellen, während, wenn Sie daS

Prinzip des Slaalsbaues annehmen, der Große Rath niemals
für Eisenbahnbame» im Jura wirb stimmen wollen, denn die

Kosten werden ein unübersteiglicheS Hinderniß sein, während
eine einfache Zinsengarantie für einen bestimmten Zeitraum
unsere Kollegen deS alten Kantonstheils nicht erschrecken wird.
Mein Antrag liegt im wohlverstandenen Interesse des Jura
und ist geeignet, ihm seine Linien eher zu verschaffen, als jedes
andere System. Ich halte sogar dafür, daß er der einzige
Antrag ist, welcher dem Jura Aussichten eröffnet, in einer ver-
hältnißmäßig nahen Zukunft die Eisenbahnen hergestellt zu
sehen. Ich bitte daher die Versammlung, meinen Antrag in
ernstliche Erwägung zu ziehen.

Fischer. Die beiden Mitglieder des RegierungSrathes,
welche bisher über die in Frage stehende Angelegenheit das
Wort ergriffen haben, das eine dem deutschen, das andere dem
französischen Kantonstheile angehörend, sind, wahrscheinlich
ziemlich unwillkürlich, etwas warm geworden, besonders Herr
Regierungsrath Migy, und wenn man die Sache auffaßt, wie
die betreffenden Herren sie selbst bezeichneten, indem der eine
sagte, die Zukunft und unsere Kinder werden uns richten; der
andere, eS handle sich darum, ein Nationalunglück abzuwenden,
— so kann man ihre Stimmung wohl begreifen. WaS mich
betrifft, so werde ich mich befleißen, die Sache ohne Eifer, so

kalten Blutes als möglich zu besprechen; aber ganz versprechen
kann ich eS auch nicht. Ich hörte von Herrn RegierungSrath
Migy, wie weit es gehen kann, wenn man sich auf ein solches
Unternehmen einläßt, wie das in Frage stehende. ES gibt ein
deutsches Sprichwort, das sagt: wenn man Einem den Finger
gibt, so will er die ganze Hand. Wenn dieß irgendwo
Anwendung findet, so hier. Gegenwärtig steht der Große Rath
auf ganz anderem Fuße, als früher. Der Große Rath hat
seiner Zeit den Finger gegeben, jetzt soll er die Hand geben.
Aber ich srage: wo haben wir die Garantie, daß, wenn wir
heute einen Beschluß nach Antrag deS RegierungSrathes fassen,
wir nicht in 4—6 Monaten oder 1—2 Jahren wieder auf
einem ganz andern Boden stehen, als heute? Wir müssen uns
also in Acht nehmen, bevor wir einen Beschluß fassen. In
dieser Beziehung danke ich Herrn Migy, daß man Ihm nicht
den Vorwurf machen kann, als hätte er hinter dem Berge
gehalten. Seiner Zeit sagte man dem Großen Rathe, cS

handle sich um eine StaatSbetheiligung von 2 Millionen.
Mir schien damals schon die Sache nicht so beschaffen, daß
ich hätte dazu Hand bieten können; aber das mußte ich
anerkennen, daß der Große Rath sich Garantien auöbedungen hat.
Wte weil geht man heute? Nicht nur anerkennt man, die
2 Millionen, die man in das Unternehmen der Ostwestbahn
geworfen, seien verloren, die seiner Zeit versprochenen Garantien
seien nicht vorhanden, sondern man sagt, das einzige Mittel,
das Unternehmen zu retten, sei — nicht etwa der Antrag des

Herrn Bützberger, der 6 Millionen dekretiren will; Herr Migy
sagt, das reiche nicht hin; wenn man daS Nationalunglück
abwenden wolle, so müsse man fortfahren, der Regierung ein
ZutrauenSvolum zu geben. Wir kennen zwar das Soll mich

Haben der Gesellschaft nicht, aber wir sollen die Sache
dessenungeachtet von vornherein übernehmen und zwar um einen
Schatzungswerth, den wir nicht kennen Im Berichte deS

RegierungsraiheS ist eine vorläufige Schätzung aufgestellt im
Beitrage von 6/2 Millionen, während Hr. Oberingenieur Wetli
damit auf 16 Millionen kommt. Da wir uns auf diesem

Boden befinden, so läßt es sich wohl erwägen, wie wir eigentlich

darauf gekommen sind, und darum hat Hr. RegierungSrath
Migy in meinen Augen nicht recht, wenn er zürnte, daß man
das bisherige Verfahren gegenüber der Ostwestbahn zu rügen
wagte, wenn er meint, wir sitzen hier en tsmille zusammen,
um überr Alles den Mantel der Liebe zu decken. Ich weiß
nicht, ob Herr Migy zu allen Zeiten diese Gesinnung hatte,
daß er dachte, man müsse den Mantel der Liebe über die Blößen
Anderer decken, ob er nicht im Widerspiel ganz andere Ansichten
hatte. Indessen will ich mich nicht darauf verlegen, die
schmutzige Wäsche im Großen Rathe auseinanderzulegen, aber
alles mit dem Mantel der Liebe decken kann ich auch nicht,
namentlich die Blößen, von denen wir wissen, daß sie uns
schaben. Ich frage also: wie sind wir zu der Stellung
gekommen, in der wir uns gegenwärtig befinden? Ich betrachtete
von Anfang an das Ostwestbahnunternehmön, d. h. die
Erstellung der Linie Bern-Luzern, nicht als lebens- und konkurrenzfähig,

besonders als ich sah, daß Luzern, daS bei der Sache
betheiligt ist, wie wir» keinen Kreuzer daran geben wollte.
Ferner konnte ich zu einzelnen Personen, die an der Spitze
standen, besonders zu Herrn Professor Hilvebrand, nicht daS

Zutrauen haben, daS zum Gedeihen eines solchen Unternehmens
nöthig ist, nicht daß ich glaubte, er soll nun der Sündenbock
für alles sein, was geschehen ist. Ich glaube zwar, er sei ein
Prachieremplar unter den Schwindlern, aber als Sündenbock
für das, was Andere begangen, möchte ich ihn nicht hinstellen.
Ich betrachtete von Anfang an den Ausweis eines Akiienkapi-
taleS von 16 Millionen als Dunst und Rauch; daher stimmte
ich weder zur Konzession noch zur Subvention. Der Große
Rath war aber anderer Ansicht, und ich anerkenne seinen
Standpunkt; er hat sich bet dem Unternehme» betheiligt, und
ich nehme seinen Standpunkt heute an. Aber es entsteht die

große, wichtige Frage: sollen wir das Zutrauen, daS man von
unS verlangt, unbedingt oder bedingt schenken? mit anderen
Worten : sollen wir zum Antrage des RegierungSrathes stimmen,
der unbedingtes Zutrauen fordert, oder sollen wir nur ein
bedingtes Votum abgeben, wie eS Herr Bützberger verlangt?
Es ist gewiß nicht unwichtig, wie bereits Hr. Jmer sagte,
daß wir die finanzielle Seite der Frage hauptsächlich in's Auge
fassen, was Herr Migy nicht gethan hat, was Herr Finanzdirektor

Scherz vielleicht thun wird (ich bedaure, daß ich seine

Auffassungsweise nicht bereits kenne). Wir können uns gar
nicht läuschen, daß eS sich nach dem Antrage des Regierungsrathes

um eine Summe von wenigstens l-i'/z -15 Millionen
handelt, um die fraglichen Eisenbahnlinien auf dem Wege des
Slaalsbaues zu vollenden, von den 2 Millionen nicht zu reden,
welche bereits eingezahlt sind. Ferner ist eS unzweifelhaft, daß,
wenn wir den StaatSbau hier beschließen, wir denselben auch
für den Jura haben werden. Es handelt sich also um die

Inauguration eines neuen Systems. Wir stehen nun an der
Pforte des neuen Tempels (er wird als eine neue Art Ehrentempel

bezeichnet) und ich ergreife das Wort, um vor dem
Einiritte zn warnen. Ich habe zwar schon oft gewarnt,
vergeblich, aber es kommt vielleicht eine Zeit, wie Hr. Regierungsrath

Sahli sagte, wo die Zukunft richten wird. Also wir
stehen an der Pforte deS ZweiliniensystemS, das unS zum
Schuldcnsysteme führen wird. Wir müssen Geld aufbrechen,
um alles zu bestreuen. Es sei mir beiläufig eine Bemerkung
erlaubt gegen den Einwurf, daß die Einnahmen den Ausgaben
die Wage halten werden. Nach zuverlässigen Berechnungen
wird der jährliche Aussall, welchen der Staat zu tragen hat,
3—466,666 Fr. betragen, ohne die Juralinie. Wenn man an
der Pforte eines solchen Systems steht, so ist ein Rückblick
gewiß erlaubt, damit man sich orientiren kann. Ohne alle
arrrère-xensSe und ohne Jemanden zu nahe zu treten, will ich
einen kurzen Rückblick auf die verschiedenen finanziellen Phasen
werfen, die wir im Großen Rathe durchgemacht haben. Vor
1836 herrschte daS System, möglichst viele Hülfsquellen zu
sammeln und möglichst wentg auszugeben. Nach 1836 (ich sage eS

nicht vorwurfSweise) kam die Neigung, mehr auszugeben, aber



zum Grundstock hielt man noch Sorge; man sagte, eS sei eine neue
Zeit angebrochen mit neuen Bedürfnissen, die jedoch aus dem
Erträgnisse des Grundstockes bestritten wurden. ES kam die

Periode von 1846, im BrrfassungSrathe würde der bekannte §. 85
debaltirt. Was sagte man damals? Nicht nur vom Erträgniß deS

Vermögens seien die Bedürfnisse zu bestreiken, sondern auch ein
Theil deS Kapitals soll zu Reformen verwendet werden. ES
war schon ein wesentlicher Unterschied gegenüber 1830, indem
man den Grundstock in Anspruch nahm für die Gründung
neuer Institute, wie die Hypothekarkasse u. s w. Andererseits
wurde jedoch eine Garantie gegeben Gleichzeitig wurde ein
neues Sleuergesetz erlassen, welches den Ausfall hätte decken

sollenz man schuf eine Kapital-, Vermögens- und Einkommens,
steuer. Die Sleuerkraft deS Volkes ist in Anspruch genommen,
sie hat ihre Grenzen. Der Ertrag wird auf das Armenwesen
und Anderes verwendet. Hier möchte ich den Männern auf
dem Lande zu bedenken geben, ob eS recht, ob eS gut ist, die
Steuerkraft des Volkes dergestalt in Anspruch zu nehmen, daS
man auf unvorhergesehene Fälle nichts mehr »ersparen kann.
Nun kommt im Jahre 1861 der neue Wendepunkt, wo man
nicht mehr sagt: wir haben, wie Anno 1836 zwar mehr
verwendet als früher, aber der Grundstock ist noch da; oder wie
Anno 1346: wir haben wieder mehr verwendet, aber der
Gegenwerth ist da; nein, man sagt: wir sind die Männer deS

Fortschritts, nicht nur was die Vergangenheit erworben hat,
soll verwendet werden, sondern auch die Hülfsquellen der
Zukunft nehmen wir in Anspruch. Ich weiß schon, daß man
diejenigen, welche Bedenken tragen für Gespensterseher hält, daß
man sagt, eS sei dergleichen schon manchmal vorgehalten worden,
man sei dennoch durchgekommen. Es ist wahr, ich opponirte
gegen das in der Verfassung von 1846 aufgestellte System, and
so ist eS möglich, daß auch heute die Verhältnisse sich so

gestalten können, daß die Gefahr für den Kanton nicht so groß
ist, wie ich befürchte. Aber ich hielte eS fur einen Verstoß
wider meine Pflicht, wenn ich nicht warnen, zum dritten und
letzten Mal warnen würde, daß man sich hüte, diese Schwelle
zu überschreiten. DaS ist der Hauptgrund, warum ich nicht
auf den Antrag des RegierungSratheS eintreten kann, weil wir
zur Stunde nicht wissen, um wie viele Millionen eS sich handelt.

WaS den Kommissionalantrag, wie Herr Bützberger ihn
entwickelte, betrifft, so muß ich anerkennen, daß wenigstens im
Hauptpunkte Garantien aufgestellt werden, in dem er nicht über
erne bestimmte Summe hinaus will. Er nennt als Maximum
6 Millionen und sagt, unter keinen Umständen, auch wenn die
Schätzung höher ausfiele, gehe er weiter. Ich werde mich diesem
Antrage gerne anschließen, wenn nicht ein anderes AuSkunfls«
mitiel möglich ist. Aber vorläufig kann ich nicht umhin, mich
selber gegen diesen Antrag auszusprechen. Vor Allem begreife
ich nicht recht, wie man auf der einen Seite sagt: wir wollen
zuerst unterhandeln unter Voraussetzung der Einwilligung aller
Aktionäre und Bauunternehmer, daß man nicht auch die
Einwilligung aller Gläubiger vorbehalten will, die bereits ihre
Ansprüche auf dem Betreibungswege gellend gemacht haben. Dieser
Punkt ist übrigens untergeordneter Natur und es kann »och
Aufschluß darüber ertheilt werden. Hingegen ist eS ein Punkt,
der mit meiner Anschauung nicht übereinstimmt ES schien
mir, Herr Bützberger wolle im Resultate auch die Liquidation,
wie ich sie wünsche, aber er kommt auf einem Umwege dazu,
während eS mir schien, es wäre einfacher, der gerichtlichen
Liquidation ihren Lauf zu lassen und alle Umwege zu vermeiden,
selbst auf den Fall eines Ankaufes nach Antrag des
RegierungSratheS. Warum kommt eS zur Liquidation? Weil die
Linie Luzern-Zug, auf die wir das bernische Geld nicht gegeben

haben, auch zum Unternehmen gehört. Der Mißkredit, in
welchem die Gesellschaft steht, ist so groß, und unheilbar, daß
an eine Vollendung deS Unternehmens »ach dem ersten Projekte

nicht zu denken ist. Daher nehme ich einfach an, es muß
und soll liquidier werden. Nach allem, was vorgefallen, ist es
mit unserer Würde gar nicht mehr vereinbar, anders zu
verfahren. Ich war auch bei der Verhandlung, als die National-

Tagblatt des Großen Rathes t8«t.

vorsichtSkasse in vollem Sturme zu Boden geritten wurde. Ich
gebe zu, daß der damalige Direktor der Anstalt gefehlt hat,
aber eS ist auf hundert Stunden nicht zu vergleichen, was mit
der Ostwestbahn vorgefallen ist. ES verwundert mich, auS dem
Munde derer, die damals auf die Liquidation der Narionalvor-
sichrskasse drangen, heute eine andere Sprache zu hören. Uebrt-
genS steht beides dennoch in einem gewissen Zusammenhange
und eS dünkt mich sonderbar (ich sage dieß nicht aus Jalousie)
daß unsere verhängnißvollsten Angelegenheiten immer mit Zürich
in Verbindung stehen, während wir eS nicht wollen. Der
Große Rath soll sich also nicht einlassen, bevor er daS genaue
Fazit kennt. Ich füge bei, die Stellung deS Großen Rathes
verlangt, daß man sich wenigstens die Untersuchung der Frage
vorbehalte, wie das Alles gekommen und wer eigentlich die
Schuldigen seien, ob wirklich Herr Hildebrand als Sündenbock
für alles und jedes betrachtet werden müsse. Ehe und bevor
die Untersuchung würdig und Ernst geführt ist, trete ich auf
nichts ein als auf die Liquidation; daher kann ich auch zu dem
Antrage des Herrn Bützberger nicht in erster Linie stimmen,
wohl aber stimme ich in zweiter Linie dazu Nun komme ich
zu dem Antrage des Herrn von Gonzenbach, welcher in dem
Sinne modifizirt wurde, man gewärtige im Laufe der Liquidation,

daß die Regiernng Anträge Hieher bringe. So habe ich
eS aufgefaßt und zu diesem Antrage stimme ich. Unter allen
Umständen warne ich: überlegen Sie, die Hand auf daS Herz,
ob es gut komme für das Vaterland, wenn wir die neue Fi-
nanzperiove von 1861, daS Schuldensystem inauguriren. Noch
mehr: ich glaube, eS gehe nicht zwei Jahre, vielleicht nicht zwei
Monate mehr, so brennt die Kriegsfackel in Heller Glut. —
Wie soll man sich dann behelfen, wenn wir hier die Ostwestbahn,

dort den StaalSbau im Jura, 15 Millionen hier, 15
Millionen dort haben, wenn man die Bürger an die Grenze schicken,
Kriegskosten zahlen, das Vaterland schützen soll? Dann wird
noch Mancher sagen: hätte man seiner Zeit gehörig abgerechnet,
wir ständen jetzt nicht so! Man kommt hier auf daS RathhauS
nicht blos zur Freude, sondern zur strengen, würdigen Behandlung

der Geschäfte. DaS lege ich Ihnen an'S Gemüth. Ich
habe gesprochen.

Hier wird die Berathung zur Mittagsstunde unterbrochen,
Forlsetzung derselben um 2 Uhr Nachmittags.

Blösch. Vor Allem erlaube ich mir eine Bemerkung über
die Form der Verhandlung. Außer Zweifel ist, baß eS sich

gegenwärtig bloß um das „Eintreten" handelt; aber um daS
Elnirelen in was? Darüber bin ich nicht im Klaren. Handelt
es sich nämlich um das Eintreten in die Sache im Allgemeinen,
also daß auch die Anträge der Kommission in Umfrage sind,
oder ist ausschließlich der Antrag des RegierungSratheS
Gegenstand der Umfrage? Darüber erbitte ich mir Auskunft?

Herr Präsident. Ich bin so frei zu bemerken, daß nach
meiner Ansicht allerdings die Frage deS Eintretens zunächst
auf die beiden Hauptamräge — der Kommisston und des
RegierungSratheS — in Behandlung liegt. Denselben gegenüber
stehen dann die Anträge der Herren von Gonzenbach und Riat,
welche einstweilige Verschiebung oder Zurückweisung der Sache
bezwecken.

Blösch. Ich bin mit dieser Erklärung ganz einverstanden
ung weiß nun, auf welchem Boden ich stehe. ES liegen also
drei Anträge vor:, derjenige des RegierungSratheS, derjenige der
Kommiisionsmehrheit und der des Herrn von Gonzenbach alS
Minderheit. Diese drei Anträge gehen in einem Punkte vom
gleichen Standpunkte auS, darin nämlich, baß das Geschäft
vom Gesichtspunkte der heutigen Sachlage aufzufassen sei, daß



es sich nicht mehr frage, ob die Ostwestbahn zu koncediren,
sondern, wie in der Sache weiler zu progreruren sei? In der

Beantwortung dieser Frage dagen weichen sie von einander ab.
Während Herr von Gonzenbach die Liquidation als
unvermeidlich vorsteht und vor allem abwarten will, um dann erst
in der Sache zu verfügen, was den Umständen und den
Interessen des Kantons am entsprechendsten erscheinen mag, will
die Regierung, und mit ihr die Mehrheit der Kommisston jetzt
schon eine materielle Entscheidung fassen, mit der Unterscheidung
jedoch, daß die Kommissionsmehrheit, und namentlich Herr
Bützberger, ein Maximum veS Kaufpreises festsetzen will, über
daö nicht hinausgegangen werden soll, während nach dem
Antrage des Regierungsrathes der Kaufpreis unbestimmt bliebe.
Ich erkläre nun vor Allem, daß ich die Liquidation einerseits
für unvermeidlich, und andererseits für nothwendig Halle.
Hinsichtlich der Anträge des RegierungSralheS und deS Herrn
Bützberger bin ich über einen Punkt nicht recht im Klaren,
und scheint eS mir, derselbe leide an einem Mangel. Herr
Bützberger will die Liquidation scheinbar vermeiden; sein Antrag
setzt die Einwilligung sämmtlicher Aktionäre voraus, er redet
aber nicht von den Gläubigern. Ich weiß nicht, ob ihm nicht
durch diese Lücke der Zweck wieder entwische, wenn die Gläubiger

zum Theil nicht einverstanden sind. Mir scheint es
nothwendig, daß nebst sämmtlichen Aktionären, wie Herr Bützberger
fordert, im Falle eines Kaufes aus freier Hand auch sämmtliche

Gläubiger beistimmen. Bei der Regierung ist eS umgekehrt:
sie fetzt die Zustimmung der Gläubiger, aber nicht die Zustimmung

der Aktionäre voraus, und daran scheitert wieder die

Möglichkeit eines UebereinkommenS. Darüber täusche man sich

nicht, eS gibt zur Erledigung der Sache nur zwei Alternativen:
Liquidation oder Vertrag. Letzlerer aber setzt selbst wieder die
erstere voraus: denn der Verlrag fordert Zustimmung sämmtlicher

Betheiligten; wie kann man aber diese kennen, ohne
vorausgehende Liquidation? Ich stimme also in erster Linie zum
Antrage deS Herrn von Gonzenbach, gar nicht deßwegen, weil
ich mich auf den Standpunkt zurückversetzen möchte, den ich von
vornherein verworfen habe. Ich bin damit einverstanden, daß
die unternommenen Eisenbahnlinien so oder anders ausgeführt
werden sollen. Aber was mich bestimmt dazu zu stimmen, ist,
daß ich dafür halte, der Staat solle sich nlcht in die Sache
einlassen, bis auf dem Wege der Liquidation die Sachlage
vollkommen klar ermittelt ist. Würde die Mehrheil des Großen
RatheS dieß ablehnen, so würde ich mich bann dem Annage
des Herrn Bützberger anschließen, der meiner Auffassung näher
steht als derjenige der Regierung. Ich kann beifügen, daß ich
die von Herrn Bützberger gestern entwickelte allgemeine
Darstellung der Hauptfrage von A bis Z acceplire. Nach diesen
allgemeinen Bemerkungen komme ich zu meinem eigentlichen
Vortrage. Ich denke nicht in das Einzelne der uns heute
beschäftigenden Frage einzutreten. Wäre dieß überhaupt keine
leichte Sache, so müßte eS besonders solchen Gliedern der Be-
Horde schwer fallen, wo nicht ganz unmöglich sein, die an der
Verhandlung keinen Theil genommen, die derselben vielmehr,
wie ich, ganz fern gestanden haben und noch fern stehen, und
denen wohl vor etwa 8 Tagen der Bericht des RegterungS-
ratheS, derjenige der Speztalkommission deS Großen RatheS
aber erst vor vier Tagen zur Hand gekommen ist. Zu schweigen
in dieser Angelegenheit, bringe ich jedoch anderseits auch Nlcht
über mich, denn wenn irgendwo, so paßt hier das Wort:
Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Zwei
Zwecke können die Mitglieder deS Großen Rathes bestimmen,
daö Wort zu ergrelfen: Belehrung oder Verwahrung vor
Verantwortlichkeit. In wie weil das Erstere heule möglich, daS lasse ich
dahingestellt; ich fürchte, nur im geringen Maße. Jedenfalls
öffnet die Absicht der Belehrung mir nicht den Mund. Dazu,
ich wrederhole eS, ist mir das Einzelne der Frage zu ungenügend
bekannt. Der andere Zweck dagegen schwebt mir, und zwar
ernstlich vor. Es liegen unS Anträge ganz ungewöhnlicher Art
und von seltener Tragweite vor, die aber eben deßhalb auch
«ine außerordentliche Verantwortlichkeit involviren. Hat doch

der Große Rath soeben auS dem Munde deS Herrn Jnstiz-
direktorS den AuSspruch vernommen: „qu'il ze » eu fxaucke
sciemment commise." Herr RegierungSralh Migy hat
gefühlt, daß in dieser Erklärung für die Regierung selbst ein
Vorwurf ltegt, der Vorwurf nämlich, den beirüglichen Ausweis
genehmigt zu haben. Er suchte aber diesem Vorwurfe durch
die Bemerkung zu begegnen, im damaligen Zeitpunkte habe sie
keinen Grund zu Mlßnauen gehabt, sie habe die Frage deS

Ausweises mit dem Vertrauen behandelt und beHandel» sollen,
das ein Handelshaus dem andern schuldig sei. Diesen
AuSspruch kann ich nicht gelten lassen, er beruht auf zu arger
Veikennung der Verhältnisse. Stand denn, ich frage, die
Regierung der Ostwestbah» wie ein Krämer dem andern Krämer
gegenüber, mir dem er Geschälte macht? Mit nichten! Die
Regierung halte der Gesellschaft gegenüber eine Kontrolle
auszuüben, sie warder aufsichiübende, die Ostwcstbahnverwaliung
der beaufsichtigte Theil und die Pflicht der Aufsicht war eine
sehr ernste, denn sie war eine durch die Gesetze und die
Verfassung ihr auferlegte Pflicht, und allerdings setzt die Aufsicht
ein gewisses Mißtrauen voraus; denn ohne dieses hätte sie

keinen Grund. Ich weise die versuchte Rechtfertigung daher
zurück. Sie ist keine Rechtfertigung, sondern ein neuer Mißgriff.

Diese Verantwortlichkeit gedenke ich, so fern ein
Mehrheitsbeschluß im Sinne gewtsser Anträge erfolgt, nicht zu theilen,
im Gegentheil, ich will sie ausdrücklich und mit aller Kraft
von mir weisen, darum hauptsächlich ergreife ich das Wort.
Ueber die Sache selbst erlaube ich mir nur einige allgemeine
Andeutungen und Betrachtungen. Vorerst ein kurzer Rückblick
aus dle Entstehung der Frage. Es führt uns derselbe in'S Jahr
1855 zurück. Damals, daran erinnert sich ohne Zwe.fel der
Große Rath, besaß dle schweizerische Centralbahn, welche mit
Beendigung der Anlage der Hauptbahn durch den Kanton, von
Murgenihal nach Herzogenbuchsee und von da einerseits über
Bern an die Freiburgergrenze, anderseits über Soloihurn nach
Btel beschäftigt war, theils bedingte theils unbedingte Kon-
Zessionen für die drei Linien Biel-Neuenstadt, Biel-Bern, Bern-
Thun und eine vierte bloße Zweiglinie, von Burgdorf nach
Langnau, war Gegenstand der Unterhandlung. Ebenso allgemein
bekannt ist, daß nach den daheiigen Vertragsbestimmungen die
Linie Bern-Thun biS 28 Jenner l858, diejenige von Bern-
Biel bis 3l. Dezember 1863 beendigt werden sollte, ohne daß
der Staat zu irgend welchem direkten Opfer dafür verpflichtet
war. Weniger bekannt und besonderer Erwähnung werth dürfte
dagegen sein, daß späterhin die Ceniralbahn die Entschließung
gefaßt und die Bereitwilligkeit ausgesprochen, die Linie Bern-Biel
schon bis 31. Dezember 186l, also im jetzt lausenden Jahre zu
vollenden. Ich brauche nicht zu erzählen, waS dle Ausführung
dieser Unternehmung, die ohne Zweifel im Interesse der
Gesellschaft, aber sicher noch mehr in demjenigen deS KanlonS war,
verhindert hat. Nun, die Linie Bern Thun ward, dem Himmel
sei'S gedankt, nach mancherlei widrigen Zwischenfällen, an die
sich wohl noch Jedermann erinnert, von der Eentralbahn
ausgeführt und zwar trotz aller Schwierigkeit, die ihr entgegengesetzt

wurde, und ungeachtet der langen Verzögerung, welche
Folge, wo nicht Zweck davon war, in kaum mehr alS 7
Monaten, ohne alle Betheiligung deS Staates oder der Gemeinden.
Dagen wurde sogar zum Mittel deS Prozesses gegriffen, um
der nämlichen Gesellschaft die Linie Biel-Neucnstadt, dle gleicher
Ausführung entgegen sah, aus den Händen zu winden, und
wurde dadurch auch die Linie Biel-Bern vereitelt. Diese bekla-

genSwenhcn Folgen traten ein, nicht ohne daß eS hier zu
Verhandlungen kam und ohne daß ernstlich gewarnt wurde vor
solchem Verfahren. Die Warnunzen blieben aber angehört,
wurden verlacht, wohl gar geschmäht. Aber ich frage nun:
wer beklagt eS nicht, daß wir diesen Weg gegangen? Die
Linie Biel-Neuenstadt ist allerdings gebaut und im Betriebe,
zwar nicht der Gesellschaft, welcher sie durch Prozeß zugewendet
worden, sondern derjenigen, welcher sie auf diesem Wege
entrissen wurde. Allein noch ist sie unvollendet und wie ausgeführt?
Ich will der Ostweftbahnverwaltung für die wiederholten Berg-



stürze, welche seit Eröffnung der Bahn ihren Betrieb
unterbrochen, nicht zur Schuld machen, obschon es nicht an
Warnungen, noch an naheliegenden Erfahrungen fehlte. Äber
aufmerksam machen darf ich, baß die vahn nur einspurig angelegt
ist, daß für eine zweite Spur auf dieser nicht bloß Genf mtt
Basel, sondern Marseille mir Rotterdam verbindenden Linie,
nicht nur abweichend von andern, z. B. der Linie Biel-Solothurn,
weder der Unterbau bereitet, noch für denselben die Erproprt-
ailvn ausgeführt lst, sondern day dieses der örtlichen Beschaffenheit

wegen auf größern Strecken fast unmöglich und jedenfalls
nur ausführbar sein wird durw weiteres Etnschneiden des
anliegenden Felsens, folglich Erhöhung von Gefahr von
Unterbrechung, oder, um dieß zu vermeiden, mittelst neuer Dammund

Maueraibeitm von außerordentlicher Kostbarkeit, also mit
neuen Opfern, welche den Ertrag der Linie um ketnen Rappen
erhöhen werden. Die Lmie Bcrn Langnau will ich, da der
Stand der dortigen Arbeiten mir unbekannt, übergehen. Aber
tue Linie Biel.Bern, diese Linie, dle das Herz deS KantonS
mit zwei großen LandeStheilen, dem Seelands und dem Jura,
verbindet, soll tn's Auge gefaßt werden. Wle steht es mit ihr?
Daß sie von der Centralvahn bis 31. Dezember 1863, ohne
Opfer seitens deS Staates vollendet sein sollte, daß sogar ihre
Vollendung bis 31. Dezember, d. h. im laufenden Jahr
angetragen war, wurde berens erwähnt. Zur Stunde aber ist
keine Schaufel dafür bewegt worden. Ja, eS waltet wohl kein

Zweifel, daß, wenn es bloß auf die Ostwestbahngesellschaft,
welcher diese Linie in angedeuteter Weise in die Hände gespielt
worden, ankäme, sie nie gebaut weiden würde. Und eben weil
man dieß weiß, und ein so beklagenswertheö Ergebniß abwenden
wlll, ohne das einfache Mittel, den Weg, in den man so un.
klug eingetreten ist, wieder zurückzugehen; darum legt man heute
den Aiurag auf Slaalsbau vor, mit der Aussicht auf
Verwendung von 15 Mtlllvnen auf das, was man ohne Opfer
haben konnte. Ist eö denn so schwer, einen begangenen Fehler
anzuerkennen und denselben auf dem einfachen Wege deS Zu-
rückkvmmens auf das früher Beseitigte gutzumachen? Auch
jetzt lst, wie schon angedeutet, die Hoffnung auf
Belehrung keine große. Um so größer aber die Pflicht der
Warnung. Zwei Fragen müssen sich jedenfalls darbieten.
Ist dle Liquidation überhaupt zu vermelden, und das vorausgesetzt,

ist es klug, d. h. im Interesse des Staates, daß sie
vermieden werde? Der Regierungsraih beantragte in seiner ersten
Botschaft vom 27. Februar 1861, derjenigen, dle uns eigentlich
heute elrizig beschästtgen sollte, Erwerbung der bernischen Theile
der Ostweftbah», d. h. der Linten Biel-Neuenstadt, Btel-Bern
und Bern-Langnau, um 6>z Mtlllvnen mittelst Kaufs von der
Gesellschait. Daß dabei Millionen ungedeckt blieben, daß
namentllch der größte Theil deS bloßen Aktienkapitals verloren
ginge übersah man gewiß nicht und konnte man nicht
übersehen. Man rechnete also sicher auch nicht auf einstimmige
Genehmigung solchen Kaufs, d. h. sämmtlicher Aktionäre, setzte

vielmehr voraus, oder mußte voraussetzen, daß eS genüge,
wenn die Mehrheit denselben gutheiße. Aber wie verhält sich
diese Vorauesttzung zu den bestehenden Gesetzen, wie zu frühe,
ren Vorgängen? Was die Gesetze betrifft, so kann ich mich
nach einem früheren Volum über diesen Punkt kurz fassen.
Herr Bützberger hat bereits, unv gewiß schlagend nachgewiesen,
daß sie dle Erledigung der Sache durch einen bloßen
Mehrheitsbeschluß nicht zulassen. Ich begnüge mich in dieser Hinsicht

ebenfalls auf die Satzungen 398 unv 399 deS CtvilgesetzeS
zu verwerfen; die ausdrücklich elner Mehrheit von Eigenthümern,
und dieß sind und.stieubaa die Aktionäre einer Eisenbahn, das
Recht geben, die Gemeinschaft aufzuheben; keineswegs aber
durch Kauf aus freier Hand, geschweige um einen Preis, den
eine Mehrheit von Aktionären, und zwar sich selbst, bestimmt;
sondern einzig auf dem Wege öffentlicher Versteigerung. Und
das GeltstagSgesetz, was sagt dieß über Veräußerungen von
Privaten oder Gesellschaften, die unter ihren Sachen sind?
Gelten etwa die Bestimmungen über Veräußerungen Zahlungsunfähiger

unter dem wahren Werthe nicht mehr, oder gelten

sie nur für Dritte, nicht aber für den Staat, der sie erlassen
Hai? Ich begnüge mich, diese Seite der Frage anzudeuten;
denn es wäre schwer, näher darauf einzugehen, ohne Verletzendes

zu sagen, und dle Sache ist zu ernst, um der Versuchung
zu verletzen, zu unterliegen. Lassen Sie mich daher auf den
andern der zwei erwähnten Gesichtspunkte, den früherer
Vorgänge, übergehen, der vielleicht ohnebin für Manchen deutlicher
spricht, als theoretische Auseinandersetzungen. Bekanntlich
bestand im Frühling 1857 der Plan, die bedeutenderen schweizer.
Etsenbahn-Umerneh-nungen in eine zu verschmelzen. Zwischen
drei dieser Gesellschaften, der Centralbahn, der Nordostbahn und
der Westbahn, war eS darüber zu ernsten Unterhandlungen
gekommen und ein Projekt Fusionsvertrag lag vor. Am 30. April
kam dieses Projekt in Basel in der Generalversammlung der
schweizenschen Centralbahn zur Behandlung und ein großer,
ich darf sagen, der größte Theil der Aktionäre, sowohl der
Kopfzahl als der Aktien nach, war für das Projekt, am
entschiedensten einige auswärtige Aktionäre, die für sich allein fast
drei Vterthetl aller Stimmen geltend zu machen hatten. Vielleicht

erinnert sich noch dieser oder jener meiner Herren College»
und für den Fall, daß dem nicht so wäre, sei es mir zu
erinnern erlaubt, daß damals die Frage, wie weit die Mehrheit
einer Minderheit gegenüber berechtigt sei, ebenfalls zur Sprache
kam, und daß der Bevollmächtigte eines abwesenden Aktionärs
sich erhob unv erklärte, die Mehrheil sei zu einer Fusion nicht
berechtigt und wenn alle anwesenden Aktionäre dafür stimmen
würden, so proteslire er im Namen des Einzigen, den er
vertrete. Und wer war dieser Einzige und wer sein Vertreter?
Der proiestireirde Aktionär war die Regierung, die nämliche
Behörde, von der der heutige Kaufanlrag ausgegangen ist,
und ihr Bevollmächtigter Herr RegierungSrath Sahli. Man
wird vielleicht sagen, damals habe eS sich um eine Fusion
gehandelt, heute sei ein Verkauf in Frage. Allerdings! Aber
eS braucht wohl keiner besonderen Auseinandersetzung zum
Nachweise, daß, wenn der Mehrheit das Recht zur Fusion nicht
zustand, lhr noch weil weniger die Befugniß zum Verkauf auS
freier Hand zukommen kann; zumal wenn der Kaufpreis so

bestimmt wird, baß eine Menge berechtigter Ansprüche ungedeckt
bleiben. Ich bade wohl sagen hören, und auch in öffentlichen
Blättern wurde eS ausgesprochen, man dürfe eS zu keiner
Liquidation kommen lassen, weil es sonst eine Menge von
Prozessen gäbe. Aber glauben Sie, daß der entgegengesetzte
Weg eines Verkaufs aus freier Hand das Mittel sei, Prozesse

zu vermeiden? Ich dächte umgekehrt, eS wäre der sicherste

Weg, deren recht viele zu bekommen; oder glauben Sie wirklich,

die Allionäre und Gläubiger der Gesellschaft, welche in
Folge eines solchen Kaufs verlustig würden, sollten dieß
geduldig hinnehmen, sollten eS geschehen lassen, daß andere Aktionäre

unter sich einen Handel schließen, dabei die eigenen
Interessen möglichst falvtren und ihnen das Nachsehen lassen?
Also auch die Rücksicht auf Prozesse spricht für die Liquidation,
und zwar für die gerichtliche. Allerdings wird eS dabei an
Streit nicht fehlen. Aber so zahlreich die Prozesse auch sein

mögen, man sieht ihnen doch ein Ende, denn sie werden alle
im LiquidationSverfahren und durch eine Entscheidung erlediget.
Man wendet ein, der PretS solle durch Erperten bestimmt
werden. Ader wer soll diese Erperten wählen? Die Gesammtheil

ver Aktionäre, mit Einschluß derjenigen, die nicht verkaufen
wollen, ober die Mehrheit, und welche? oder vielleicht einige,
die sich die Hechte unter den Heuerlingen wähnen mögen?
oder gar, wie es vorgeschlagen ist, ein einziger Aktionär, die
Regierung selbst? Offenbar wird durch die Beiziehung von
Erperten die rechtliche Schwierigkeit nicht gehoben. Ist die
Mehrheit zum Verkauf überhaupt nicht berechtigt, so ist sie eS

auch nicht in dieser Form, unv nur eine Veräußerung gibt eS,
an die Jedermann kommen muß, der Aktionär wie der Gläubiger,

der Staat wie die Gesellschaft, der Große wie der Kleine,
der Erste unv der Letzte: die Veräußerung auf dem Wege
gerichtlicher Liquidation. Weit entfernt demnach, daß ich diese
als den Interessen der Betheiligten schädlich erkennen könnte,



ist sie nach meiner Ueberzeugung daS einzige Mittel, daS diesen

Interessen entspricht, nicht indem sie die Nachtheile und Ge«

fahren, welche die Unternehmung, in die man sich eingelassen,

nun einmal darbietet, beseitiget, daS ist unmöglich; aber indem
sie durch Befolgung des gesetzlichen WegeS und der gesetzlichen

Formen das Uebel auf das Minimum reduzirt. Oder räth
etwa die Klugheit, die Liquidation zu vermeiden? Es ist wohl
Keiner unter uns, selbst ohne Diejenigen auSzunehmen, bet

denen eine andere Voraussetzung erlaubt sein sollte, der nicht
zugestehen wird, daß die letzten Wochen oder Monate
Thatsachen und Verhältnisse, betreffend die Ostwestbahn, an'S Licht
gefördert haben, die ihnen unbekannt waren, ja die man kaum
geahnt hätte. Wer wagt nun aber heute zu sagen, und falls
man eS wagte, wer garantirt, daß zur Zeit das ganze Sach-
Verhältniß ins Klare gesetzt werde, daß der Große Rath
vollständige Kenntniß der Lage der Ostwestbahn-Unternehmung,
d h. vom Sollen und Haben der materiell falliten Gesellschaft
habe? Erklärt nun ja doch sogar Herr Niggeler, also daS

Organ der Regierung in der Ostwestbahnverwaltung, er habe

von allen diesen Unregelmäßigkeiten und Unordnungen keine

Kenntniß gehabt! Welches andere Mittel aber gibt eS, diese

Kenntniß zu erlangen, als eine gerichtliche Liquidation? Ich
sage nicht nur, diese ist an sich nichts BesorglicheS, sondern ich
sage: Klugheit und Interesse rathen dazu, und dieß sage ich
um so mehr, je mehr von gewisser Seite man sich doppelt
sträubt In der That hat dieses Sträuben etwas sehr
Auffälliges, und daß ich es gerade heraus sage, Verdächtiges!
Es muß dieses Sträuben auf Gründen beruhen und diese

Gründe, fürchte ick, sind gerade solche, die Unbefangene je
mehr und mehr von der Dringlichkeit gerichtlicher Bereinigung
überzeugen müssen. Hört man gewisse Leute von der Sache
sprechen, so sollte man glauben, durch die Liquidation würde
die Ostwestbahn mit gebundenen Händen ihren Feinden
überantwortet. Aber wem fiele denn die Liquidation zu? Etwa
der Ceniralbahn oder der Nordostbahn, oder Personen, die
abhängig von dei selben sind? Von Allem dem ist, daS wissen
Sie wohl, nichts der Fall. Die Liquidation fiele Personen
und Beamten zu, die der Staat gewählt, und würde nach den
Gesetzen und Formen geführt, welche der Staat aufgestellt, alS
die besten und bei unzulänglichen Vermögensmassen für alle
Interessen zuträglichsten, und würde es unter der Aussicht der
Staatsbehörde. Wo liegt also hier die Gefahr? Gestehe man
eS nur sich selbst und Andern: nicht die Formen der gerichtlichen

Liquidation an sich sind eS, die man scheut, (in Neuenburg

wurde die Liquidation mit allgemeiner Zustimmung
beschlossen und seitdem von Niemanden bereut) sondern die
unvermeidlichen Enthüllungen, die sie herbeiführen müßte. Dieß
ist meine Ueberzeugung und gewiß die Ueberzeugung Vieler,
und gesetzt, eS wäre diese Voraussetzung irrig, wie wollen Sie
dieselbe den Leuten nehmen, die um so geneigter sein müssen,
eine derartige Erklärung zu suchen, je mehr sie sehen, daß der
W Verstand gegen eine offene Darlegung der Dinge von Leuten
ausgeht, die sonst überall und in Allem Oeffentlichkeit fordern?
Meine Meinung, daß ich nicht mißverstanden werde, ist es

keineswegs, baß die Liquidation ohne Aergerniß ablaufe. Wenn
schmutzige Wäsche ausgehängt wird, so ist Aergerniß
unvermeidlich. Aber die Wäsche ist nun einmal da, und ich will,
daß sie auch, wie sichs gebührt, ausgehängt werde an'S
Sonnenlicht, damit sie trockne und das größte Aergerniß diejenigen
treffe, denen es gebührt; das größte Aergerniß, nach meinem
Dafürhalten, wäre eS aber, wenn man die Wäsche nicht
aushängen dürfte Dieß führt mich auf einen andern Einwurf,
den bedeutendsten vi.lleichl, oder wenigstens den erlistest gemein,
ten in der Sache: die Ehre des Kantons sei einer Liquidation
entgegen! Dieser Einwurf erinnert mich jedesmal an ein
bekanntes Wort eines bekannten DickterS vom „Geist des Herrn".
„Der Geist des Herrn, sagt derselbe, „ist der Herren eigener
Geist." Die Ehre stehe dabei in Frage! Ja wohl kann die
Frage eine Ehrenfrage werden. Aber die Ehre des Kantons?
Dagegen prolestire ich feierlich, daß die Ehre deS Landes in

Frage stehe. WaS hat denn daS Land mit der Sache zu thun?
Weil Einzelne, gleichviel, ob in amtlicher oder nichtamtlicher
Stellung, leichtfertig eine solide Gesellschaft preisgegeben, um
eine andere an ihre Stelle zu setzen, deren Blöße von Anfang
an jedem offen lag, der nicht mir sehenden Augen blind war;
weil die Andern den gleichen Leichtsinn, den sie in der
Aufstellung deS Zweckes bewiesen, in der Wahl der Mittel beweisen,
und daß sie, als Licht eindringen wollte, noch weiter gingen,
und damit man doch nickt sehe, sich selbst und Andern Land
in die Augen streuten, daß dieses und anderes, daS ich nicht
anführen und am wenigsten im Einzelnen darzulegen begehre,
ihre Ebre nachiheilig berühren möge; o ja, das ist wahr,
leider nur zu wahr. Aber die Ehre des KantonS? Dagegen
muß ich Verwahrung einlegen; das kann Niemand von uns
zugeben, denn noch einmal, der Betreffenden - ich sollte
vielleicht sagen der „Betroffenen" — Ehre ist nicht des Landes
Ehre. Diese erstere, weil entfernt, dei Verdeckung der Sacke
zu gewinnen, hat dabei nur zu verlieren, und umgekehrt mag
bei einer Liquidation die Ehre Einzelner bedroht sein, die Ehre
deS Landes hat dabei nur zu gewinnen, denn sie ist das einzige
Mittel, zu erlangen, daß, was Unehrenhaftes in der Sache
liegt, vom Lande abgewälzt und nach der Regel „snum cuique"
dahin gewiesen werde, wohin eS gehört. Oder, glauben Sie
wirklich, die Ehre des Landes zu fördern, indem sie Geschäfte,
wie das vorliegende, offener Darlegung entziehen, indem Sie
den großen StaatSmantel darüber breiten und im grellen
Widerspruch mit dem sonstigen Schreien nach Oeffentlichkeit hier
plötzlich Verhandlungen, bei denen das ganze Land sich bethei-
liger fühlt und wirklich berheiliget ist, und von denen es genug
kennt, um zu wissen, daß viel Schmutz und Unrath darin ist,
im Dunkel verhüllen? Ich denke, und wohl jeder Unbefangene
mit mir, daß die Sache gerade umzukehren ist, daß die Ehre
des Landes, je offener und rücksichtsloser die Verhältnisse unter»
sucht und offengelegt werden, desto mehr vor unverdienter
Befleckung bewahrt wird. Wem sollte dabei nicht ein Beispiel
vor Augen treten, daS sich in aller neuester Zeit in einem
benachbarten Lande zugetragen hat? Ick meine den bekannten
Mireö Handel, der diesen Augenblick in Frankreich spielt, und
der so viel und so betrübte Analogie mit unserer Frage hat?
Auck dort stehen neben einem Hauptschuldigen, oder wenigstens
Hauptbeschuldigien, Miibeschuldigte, zum Theil bis in die

höchsten Kreise. Aber welches war dort daS Verhalten der

Staatsgewalt? Glaubte der französische Machthaber, der sich

doch mancher Rücksicht überhoben glauben konnte, die für unS
geboten ist, seine und des Landes Ehre erfordern, daß der
Hafen, in dem das schmutzige Gericht lag, mit dem Deckel
zuzudecken set? O nein! das Verfahren deS französischen
Gouvernements war ein ganz anderes. Wohl soll das
Staatsoberhaupt auS eigenen Mitteln Millionen geopfert haben, um
einzelne bedrohte Privaiimeressen zu retten. Aber die Mircs'sche
Schwindelwirthschaft wurde nicht dem Fiskus aufgehalset;
für die Ehre des Landes wird anders gesorgt. Weit
entfernt davon, diese zum Vormunde zu nehmen, um einer
Untersuchung auS dem Wege zu gehen, war man der
Ansicht, daß Untersuchung, und zwar die rücksichtsloseste
Untersuchung nöthig sei, damit die Ehre deS Landes gerettet
werde. Auch die MireS'sche Geschichte hat zu öffentlichen
Verhandlungen Anlaß gegeben. Erlauben Sie, daß ick Ihnen
daraus eine Stelle zilire. Ein Redner sagte: „Und wenn die
Stunde der Liquidation gekommen und wenn alle diese
Familienväter, diese Haudwerksleuie, diese kleinen Rentner und
verabschiedete Soldaten hart vor dem Abgrunde stehen, der sich

vor ihren Füßen geöffnet hat, was thut man? Man wirst den
in's Gefängniß, dem man gestern noch Weihrauch streute. Ist
aber das öffentliche Gewissen eingeschlafen? Nein, Nein! es

sagt, daß solche Scandale nicht vorfallen könnten, wenn man
die Freiheit hätte, wenn die Regierung über die ihr anvertrauten
Interessen gewacht, wenn sie offen und gerade derartigen
Unternehmungen entgegengetreten wäre, um deren Lügenhaftigkeit
darzulhun und über alle diese Finsternisse Licht zu verbreiten.



Dieß ist eS, waS Frankreich sagt; eS will nicht, daß derartige
Ereignisse sich wiederholen." Ich bin überzeugt, jeder von Ihnen
fühlt, daß die französische Staatsgewalt in diesem Falle richtig
geurtheilt und richtig gehandelt hat. Ich will nicht sagen, daß
ihre Ehre dabei ganz unberührt geblieben. Etwas, waS Unehre
gleicht, mag selbst auf die zurückfallen, die zur MireS'schen
Angelegenheit in keiner andern Beziehung stehen, als daß sie die
Pflicht besserer Ueberwachung zu erfüllen gehabt hätten. Aber
die Ehre des Landes ist dadurch gewahrt, denn die Regierung
hat damit feierlich und öffentlich die Solidarität mit den
MireS'schen Schwindeleien abgelehnt und von sich gewiesen.
Glauben Sie, daß das sich auch sagen ließe, wenn die
Angelegenheit vertuscht, oder wenn die ganze Sache, waS doch dort
von einem Einzelnen abhing, aufdie Schulterndes Staates genommen

worden wäre? Weit entfernt also zuzugeben, daß die Ehre
des KantonS die Vermeidung einer Liquidation fordere, kehre
ich den Satz um, und sage, die Ehre beS Kantons und vorab
die Ehre der Regierung erfordert, daß liquidirt d. h daß
rücksichtslos untersucht werde, und wehe, wenn letztere anders
darüber urtheilt und anders empfindet, wenn sie um der eigenen
Ehre willen die Liquidation von sich stoßen sollte! denn waS —
darüber täusche man sich nicht — wäre die Bedeutung deS
Beschlusses der Vermeidung einer Liquidation durch StaatS-
übernahme? Jedermann würde — und daß ich es offen
heraussage — Jedermann müßte darin das Geständniß einer
Solidarität zwischen der Staatsbehörde und der Verwaltung
der Ostwestbahn erblicken, für die zwar mancher Schein
geboten worden ist, die ich aber — der Ehre des KantonS wegen
verwerfe, gegen die ich mit Nachdruck protestire und die bis
jetzt wenigstens der Große Rath nie anerkannt, die er durch
keinen Akt zugestanden hat, die er — ich hoffe eS — auch
heute nicht zugestehen wird Zum Schlüsse dieses Theiles meines
Vertrages sei mir noch eine andere Erinnerung erlaubt, die
an die schweizerische NationalvorsichtSkasse. Die Analogie beider
Fälle ist zu einleuchtend, als daß ich sie besonders auszuheben
brauchte. Die NationalvorsichtSkasse war, wie die
Ostwestbahngesellschaft eine Privatunternehmung. Ihr Zweck
beschränkte sich nicht auf den Kanton Bern, aber wie die
Ostwestbahngesellschaft, hatte sie den Sitz ihrer Verwaltung in
Bern. Sie beruhte auf öffentlicher Anerkennung Ihre
Statuten waren, wie die der Ostwestbahn vom Staate genehmiget.
Sle stand daher ebenfalls unter hoheitlicher Aufsicht, nur war
diese Aufsicht keine so bestimmt geordnete und permanente, durch
spezielle Vorschriften geregelte. ES hatte Inr Staat weder
statutengemäß einen eigenen Vertreter, man könnte sagen Wächter
in der Verwaltung der NationalvorsichtSkasse noch besonders
eine eigene Direktion mit einem Mitglied? der Regierung an
der Spitze zur Leitung und Ueberwachung dieser Anstalt, die
andererseits auch nicht die Befugniß besaß, Landbesitzern gegen
ihren Willen ihren Grundbesitz zu entziehen, sondern deren Aufgabe

umgekehrt vor Allem eS war, bedrängten Landbesitzern
Hülfsmittel zu bieten, damit sie ihren bedrohten Besitz erhalten,
ihr Gewerbe ausdehnen, eS fruchtbringender machen könnten.
Sie alle wissen, in welche schwere Bedrängniß später diese
Anstalt geriet, wissen auch, durch wen und durch welche Mittel
eS geschah. Es liegt nicht in meinem Willen, die Erinnerung
an diese Verhandlungen im Einzelnen aufzufrischen. Nur daS
sei mir zu sagen erlaubt und wird wohl jeder sich selbst sagen:
daß damals von tonangebender Seite ganz anders gesprochen
und ganz anders gehandelt wurde als heute. Die finanzielle
Lage der NationalvorsichtSkasse, daS hat der Erfolg gezeigt,
war ein durchaus günstiger und sicher die Liquidation derselben
daher unnöihig. Ihre Liquidation konnte den Betheiligten in
keinem Falle Nutzen bringen, sie konnte ihnen nur schaden.
Schon diese Rücksicht hätte daher von der Liquidation abhalten
sollen. Mehr aber noch ohne Zweifel die Ehre deS KantonS;
denn Unehre war eS schon, daß überhaupt den Tausenden
gegenüber, die der Anstalt ihre Ersparnisse anvertraut hatten —
das Wort Liquidation ausgesprochen wurde. Und besonders
die Interessen deS KantonS, wie sehr erforderten sie, daß die
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Anstalt erhalten werde? Aber damals wurde nickt» wie heute,
die Ehre deS Kantons hervorgestellt um der Liquidation
entgegenzutreten. O Nein! Trotz der Unehre, die daraus erwachsen
mußte, mußte hier eine durchaus »nöthige Liquidation erzwungen

werden. Heute aber soll eine dringend nöthige Liquidation
unterbleiben, der Ehre deS KantonS wegen? Und sonderbar,

zum Theil wenigstens, sind es die gleichen Leute, welche
damais AUeS daran setzten, die NationalvorsichtSkasse in
Liquidation zu stürzen und die damit nichts bewirkt, als das Uebersiedeln

einer gemeinnützigen Anstalt, die für den landbauenden
Kanton Bern von eminentem Vortheil war von Bern nach
Zürich — eS sind, sage ich, theilweise die nämlichen Personen,
die nun wieder alles daran setzen, die höchst bringende
Liquidation einer andern Unternehmung um jeden Preis zu
verhindern. Es handle sich, sagt man, um eine Gesellschaft, die
ihren Verwaltungssiy in Bern habe, und um Erhaltung dieses
Sitzes namentlich sei eS zu thun! Aber die NationalvorsichtSkasse

haue ihren Sitz auch in Bern. Wie kommt eS denn, daß
Ihr damals nicht ebenso sprächet, als Euch vorausgesagt wurde,
die Liquidation werde nur die Ueberstevlung der Anstalt mit
allen ihren Kapitalien an einen gastlichern Ort zur Folge
haben? Aber nein! die NationalvorsichtSkasse mußte liquidirt
werden, obschon ihre finanzielle Lage eine durchaus günstige
war und mußte eS, ungeachtet der Sitz ihrer Verwaltung für
Bern verloren ging. Im heutigen Falle aber, wo die Liquidation

nothwendig, die finanzielle Lage die allerbetrübteste, heute
begnügt man sich nicht damit, den Sitz der Verwaltung in
Bern zu erhalten, er soll aus dem Bureaur der Gesellschaft
aus'S RathhauS gezügelt werden. Dort waren unter den
günstigsten Verhältnissen Zerstörung und gänzliche Scheidung das
Ziel oder wenigstens der Erfolg; hier bei den miplickstcn
Verbältnissen soll Vertuschung helfen und diese erreicht werden
durch eine Heirath des Staates mit der bankrotten Gesellschaft.
Dazu helfe, wem das Gewissen, wem daS Gefühl für Ehre
dazu helfen läßt. Mir ist eS nicht gestattet. Nicht nur stimme
ich dagegen, ich übe ein unbestreitbares Recht und werde eS

nölhigenfallS noch in besserer Form üben, indem ich förmlich
dawider protestire. Was Sie auch hier beschließen mögen, den
natürlichen Gang der Dinge werden Sie nicht aufhalten. Sie
können beschließen, die Ostwcstbahn zu Handen des Staates zu
übernehmen und dadurch die Liquidation für den Augenblick zu
vermeiden; vielleicht nur vermeiden für die Einzelnen, die der
Gesellschaft in Unkenntniß der wahren Sachlage leichtsinnig ihr
Geld anvertrauten, nicht aber für den Staat, dessen Leichtsinn,
wenn er mit Kenntniß dessen, waS heule zu Tage liegt, die

ganze — ich weiß nicht, wie ich'S um parlamentarisch zu bleiben,

heißen soll, auf sich nimmt — ohne Zweifel schuldvoller,
unverantwortlicher ist. Auch daS mögen Sie beschließen, und
es mag Ihnen gelingen, denn die bestehende Wirthschaft hat
noch nicht lange genug gedauert, um den finanziellen Kredit
deS Kantons zu vernichten — 6, 8, 12 vielleicht noch mehr
Millionen aufzubrechen, um die Unternehmung von Staaiswegen
auszuführen. Eines aber können Sie nicht vekretiren, baß
dieselbe auch einen entsprechenden Ertrag abwerfe. Augenblickliche
Verlegenheit können Sie also ausweichen, aber doppelte und
dreifache wird nachfolgen. Zweimal war ein benachbarter Kanton

in sehr ähnlicher Lage, der allen Warnungen zum Trotz
ebenso gehandelt. Auch dort galt es, nach dem Vorgeben der
Führer, die Ehre des KantonS mittelst finanzieller Opfer zu
retten. Zweimal wurden die Opfer gefordert und gebracht,
immer größere und immer schwerere, und dennoch kämm endlich
der Gelvstag der finanzielle, der thöricht unternommenen und
unklug fortgesetzten Unternehmung und der moralische derer,
welche die Schuld trifft, daß heute die Finanzen und die Ehre
des KantonS Neuenburg so schwer kompromittirt sind. Ich
habe geringe Hoffnung, mit diesen Zusammenstellungen Jemanden

zu belehren. Aber bei solcher Auffassung und solcher
Ueberzeugung wird eS Jedermann begreifbar finden, wenn ich noch
einmal erkläre: nicht nur stimme ich nicht zur Uebernahme der Ost-
westbahn auf Staalsrechnung, sondern ich protestire gegen jede
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derartige Schlußnahme. DaS Gesetz über die Verantwortlich«
keit der Behörden v. 19. Mai 1851 gibt mir ein Recht dazu.
Der § 4 dieses Gesetzes sagt; „JedeS Mitglied einer Behörde
ist berechtiget, gegen einen Beschluß seine Verwahrung zu Vro«
tokoll zu geben, sofern eS in der Umfrage die Gründe gegen
denselben geltend gemacht hat." Zu diesem Verfahren behalte
ich mir daher förmlich das Recht vor. Wenn doch wenigstens
Hoffnung bestände, daß die Sache in den Händen der StaatS»
behörve besser gehen werde? Allein sollen die, die sich untauglich

erwiesen, die Unternehmung zu überwachen, geschickter sein,
sie selbst zu führen? Wahrlich, ich sehe nicht, worauf diese

Hoffnung sich stützen sollte. Ist es doch selbst, abgesehen von
allen Persönlichkeiten, eine bekannte Sache, daß Behörden die
ungeeignetsten Organe zur Verwaltung industrieller Unternehmungen

sind. WaS mich betrifft, so wäre ich, und ich denke,
viele auf dem Lande werden meine Ansicht theilen, zufrieden,
wenn die Glieder der Staatsbehörden die eigentlichen Staats«
interessen fleißig und sorgsam pflegten und ihre ganze Zeit, wie
es die Pflicht erheischt, darauf verwendeten. ES ist nicht meine
Aufgabe, und auch nicht meine Absicht, mich hier in Klagen
zu ergehen. Doch sei mir eine Bemerkung erlaubt, daß es für
manchen Bürger und für manche Gemeinbsbehörde die oft
Wochen« oder Monate lang auf die Erledigung ihrer
Angelegenheiten zu warten haben, sehr schmerzlich sein muß, aus den
Verhandlungen über daS bekannte Darlehen von Fr. 625,999
zu sehen, wie in diesem Falle ein Begehren der Ostwcstbahn-
Gcsellschaft ihr 199,999 Fr. zu verabfolgen, am gleichen Tage
an welchem es gestellt ward, (9. Juli 1869) auch schon von
der Eiscnbahndirektion empfohlen und von der Regierung
ihr entsprochen wurde, ungeachtet es sich hier um eine Errlschei«
dung handelte, die die Finanzdirektion nicht nur als unzweckmäßig.

weil der Staatsverwaltung nachtheilbringend, sondern
geradezu als verfassungswidrig bezeichnet und nachgewiesen
hatte, woraus schon am nämlichen Tage ein zweites Begehren
um Verabfolgung von Fr. 128,561. 81 folgte, dem ebenfalls
schon am 19. und 11. Juli entsprochen wurde. Dieß führt
mich zum Schlüsse auf diese spezielle Verhandlung die ich nun
allerdings etwas näher zu berühren mir erlaube, weil meine beson-
dcre Pflicht als Mitglied der StaatSwirlbschaftSkommission mich
davon genauere Kenntniß nehmen ließ. DaS Wesentliche davon
besteht in folgendem: die Direktion der Ostwestbahn war in
Bcdrängniß und forderte vom Staate ein Darlehn von Fr. 699,999
denen später noch Fr. 25,999 hinzugefügt wurden. Sie verlangte
das Geld dringend, aber sie verlangte eS nicht, ohne gewisse
Garantien anzubieten. Diese waren doppelter Art: pfandweise

Hinterlegung von 2499 Obligationen auf sie selbst, als
Sicherheil für das Kapital und Abtretung des Pachtzinses der
Centralbahn für die Linie Biel-Ncuenstadt als Sicherheit für die
Zinse. Die Sache kam zuerst an die E'senbahnbirektion Diese
erklärte in ihrem Rapport vom 27 Juni 1869. Die Finanzlage

der Ostwestbahn sei so beschaffen, „daß täglich eine
allgemeine Arbeitseinstellung zu gewärtigen." Die wichtigsten
StaatSinteressen und die Ehre des KantonS seien so mit der
Uebernahme der Ostwestbahn verbunden, „daß ein Aufgeben
von seiner Seite kaum denkbar wäre." Die ganze Eidgenossenschaft

sehe zu: „ob Bern bei'm allfälligen Unvermögender
Gesellschaft für dieselbe einstehen und die Konsequenzen der von
ihm befolgten Eisenbahnpolitik übernehmen werde. ES handle
sich darum „eine Katastrophe abzuwenden." Angetragen war:
Fr. 699,999 zu 5 Prozent zinsbar vorzuschießen: gegen Hinterlegung

von 2499 Stück Obligationen und zwar mit der
Bemerkung begleitet, die nähere Untersuchung der Sache habe
noch nicht stattgefunden, solle aber folgen. So kam die Sache
an die Finanzdirekiion und hier wenigstens glaubte man zuerst
uniersuchen und dann erst Anträge stellen zu sollen. Und waS
fand nun die Finanzdirektion? «schon der Eingang ihreS
Berichts ist demerkenswerth. Kr lautet wörtlich: „WaS auS dem
Studium dieses Vertrages (der Ostwestbahn) sogleich mit
Gewißheil hervorgeht, ist die absolute Unzuverläßigkeii derselben."
ES folgen dann als Belege zwei Zusammenstellungen, woraus

sich ergibt, daß die Ostwestbahn die nämltbe Sache im ersten
Beispiel am einen Ort auf Fr. 4,175,999, am andern auf
Fr. 1,932,999; im zweiten Beispiel am einen Ort auf Fr.
1,335,759, am andern auf Fr. 1,799,592 angeschlagen und
berechnet hatte; so daß, wie die Finanzdirektion ganz richtig
bemerkte, das verlangte Darleben von Fr. 699,999 ein bloßeS

„Palliativ" sei. Allein die Finanzdrrekiion ging weiter und
führte in ihrem Berichte aus: einmal sei die Verabfolgung von
Fr. 699,999 an die Ostwestbahn faktisch unmöglich, denn die

Staatskasse könne der eigenen Bedürfnisse wegen diese Summe
nicht entbehren, was näher nachgewiesen und mit Zahlen belegt
Wurde, mit denen ich Sie verschonen will. Zweitens aber, und
daS ist wohl das Bedeutsamere, sei der Regierungsralh zu diesem
Darleihen an die Ostwestbahn gar nicht kompetent, und zwar
nicht kompetent, sowohl nach klaren Vorschriften der Gesetzt
und nach dem Wortlaut der Verfassung. Und waS that hierauf
der Regierungsrath? Er gab das Geld dennoch; mir welcher
Stimmenmehrheit, ist mir unbekannt. Doch waltete selber dabei
eine gewisse Vorsicht vor Der bezügliche Beschluß bestimmte
zunächst, unter Nr. 2, daß, wie angetragen, 2499 PrioiitatS-
obligaiionen und Fr. 39,999 vom Pachtzinse für die Linie
Biel-Neuenstabt abzutreten, resp, zu hinterlegen seien. Ferner
bestimmte Art. 4 wörtlich: „Die Ostwestbahn habe sich einer
genauen und sichern Kontrolle zu unterweisen?" Wie aber
ward ferner verfahren? Ich will mich nicht varan aushalten,
daß, wie man versichert, die siaglichen Obligationen dem Gesetze

zuwider ungestempelt; auch daran nicht, daß, wie ebenfalls
versichert wird, im Haupiakt die Formel der Hab - und GuiS.
verschreibung gefehlt habe, es also, sofern dieß richtig, gar
keine Obligation war. Aber das will ich anführen, daß als
der Centralbahngesellschaft von der Verschreibung eines Theils
ihres Pachtgeldes für Biet Neuenstadr angezeigt wurde, dieselbe
erwiderte (5. September 1869), sie stehe mit der Ostwestbahn
noch in andern Rechtsverhältnissen und „könne daher für die Zahlung

der beanspruchten Fr. 39,999 jährlich kein unbedingtes
Versprechen abgeben," und daß, nach dem dadurch konstaiut war,
daß für den Zins der Fr. 699,999 gar keine reelle Sicherheit
bestehe, man noch weiter g>»g, und auch noch von den zur
Sicherheit des Kapitals hinterlegten 2499 Obligationen 1999
Stücke zurückgab, und zwar abermals entgegen dem Gutachten
der Finanzdirektion, die in ihrem Rapport vom 9. November
1869 ausdrücklich erklärte, die Garantie sei ohnehin „weit pre-
kärer geworden", und eine weitere Schwächung könne „unmöglich

gerechtfertigt erscheinen." I» Betreff dieser Verhandlung
sind die Akten nicht geschlossen. Wohl wird es darüber noch
zu andern Erörterungen und besondern Anträgen kommen Ich
will denselben einstweilen nicht vorgreifen und behalte mir vor,
unter Umständen selbst diesen Faden wieder aufzunehmen. Dieser
Punkt war vor einiger Zeir Gegenstand einer Interpellation
und eS wurde hier von einem RegierungSmitgliede Antwort
darauf ertheilt. Unangenehm ist mir, daß in den geaenwärrigen
Verhandlungen die Regierung das Bestreben verräth, vor Allem
diese Fr. 625,999 zurückzuzahlen. Ich begreife eS, denn die

Herren, welche dazu gestimmt haben, sind Bürge dafür. Wenn
dte Finanzdirektion einerseits erklärt, die in der Staatskasse
vorhandenen Mittel seien nicht zulänglich, andererseits sei die Regierung

nach Gesetz und Verfassung zu einem solchen Beschlusse
nicht kompetent, und man eS dennoch bewilligt, — dann ist
man Bürge dafür. WaS werden aber die übrigen Betheiligien
sagen, wenn man vor Allem diese Fr 625.999 deckt? Wird
das zur Ehre des KantonS gereichen? Nach meinem Dafürhalten

tritt das Gegentheil ein. Damit will ich schließen. Ich
habe bereits im Eingänge gesagt: ich halte die Liquidation für
unvermeidlich, ich betrachtete alS ein Mittel, das Uebel auf
daS Minimum zu reduziren, alS ein Mittel, das zwar nicht
aller üblen Nachrede den Faden abschneiden wird, aber geeignet
ist, die Ehre des KantonS so zu reiten, wie eS unter solchen
Umständen möglich ist. Wenn eS mir darum zu thun wäre,
einen positiven Antrag zu stellen, so würde ich auf Liquidation
antragen, aber ich will die Sache nicht verwirren, sondern



stimme in erster Linie zum Antrage deS Herrn von Gonzenbach
und dann in zweiter Linie zu demjenigen des Herrn Bützberger,
den ich im angegebenen Sinne ergänzen möchie.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Der bisherige
Verlauf der DiSkusston hat die Mitglieder der Kommission zur
Ueberzeugung gebracht, daß eine Ausgleichung der Differenzen
wenigstens unter ibmn möglich sei. Deßhalb versammelte sich
die Kommission über Mittag noch einmal und vereinigte sich

schtießlich auf folgende Annage: „Art. 1. Der RegierungS-
rath ist beauftragt, die Rechte und die Interessen des Staates,
so weit sie durch die Konzessionen der Ostwestbahngesellsch.ift
begründet sind, zu wahren." Dieser Artikel ist gleichlautend, wie
der Artikel 1 des ursprünglichen KommissionalantrageS; dann
kommt folgender Zusatz: „Die im Artikel 38 der Konzession
der OftwestbabngeieUschafl vorgesehene Haftbarkeit der Linie
Biel-Neuenstabi für die Ausführung der Linie Biel-Bern-Luzern
wild auf die Linie Btel.Kern und Bern Langnau beschränkt."
„Art. 2. Der Regierungsraih wird ermächtigt, die beiden Linien
Biel-Reuenstadl und Güuiltgen-Langnau zu Handen des Staates
käuflich zu erwerben Ein Privaikauf à ver Gesellschaft darf
jedoch nur abgeschlossen werden, wenn sämmtliche Aktionäre und
Gläubiger dazu einwilligen, es sei denn, daß die Gesellschaft
der Ostwestbadn vorher ihre Auflösung beschließe " Neu ist
in diesem Arttkel der Zusatz, daß nebst der Einwilligung der
Aktionäre auch diejenige der Gläubiger gefordert und der Fall
einer Auflösung der Gesellschaft vorg sehen wird. „Artikel 3.
Zum Zwecke des Ankaufs der genannten beiden Bahnstrecken
wird eur Kredit im Marimum von 7 Millionen Franken
bewilligt. ES sollen jedoch aus der Kaufsumme vor Allem
bezahlt werden: s. die ausstehenden Erpropriationen sammt Zins;
6. die vom Staate zum Zwecke der Fahrbarmachung von Biel-
Neuenstabl vorgeschossenen Fr. 625,000 sammt Zins." Der
einzige Unterschied gegenüber dem frübern Annage besteht also
darin, bag nun statt 6 Millionen ein Marimum von 7
Millionen vorgeschlagen wird. Anläßlich dieses Antrages bemerke

ich, daß bre ganze Kommission einig ist. auf 7 Millionen zu
gehen, mit Ausnahme deö Herrn von Gonzenbach, der bei 6
Millionen bleibt. „Artikel 4. Im Falle des Kaufes soll die

Regierung den Großen Rath im geeigneten Zeitpunkt einberufen,
um demselben Vorlagen über das weiter Borzukehrende zu
hinterbringen " Dieser Artikel bleibt unverändert Ferner
verständigte sich die Komm ssion auf einen Antrag als Artikel 5,
welcher nun also lauten würde: „Der RegierUngSrath wird
ermächtigt, auf Rechnung deö ihm nach Artikel 3 bewilligten
Kredites die verpfändeten oder deponirien PrioriiäiSobligaiionen
der Ostwestdahngefellschaft einzulösen, oder dafür zu sorgen,
daß solche nicht mil Verlust veräuuert werden." Bezüglich der
Sicherung der ausgeführten Bauarbeiten sah die Kommission
sich nicht veranlaßt, einen Antrag zu stellen, weil sie glaubte,
es liege ohnehin in der Stellung der Regierung, bei eintretenden
Störunge» des Verkehrs ans Beseitigung derselben hinzuwirken.
Ich empfehle Ihnen also diese modifizirlen Anträge zur Ge.
nehmigung.

Brunner stellt die Frage, ob es der Regierung nicht
erwünscht sei, vorläufig sich über die neuen Kommisstonalanlräge
zu berathen.

Der Herr Präsident erklär», die angeregte Frage hindere
nicht, daß die Diskussion fortgesetzt werde.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
bemerkt daß auf vier Uhr eine Sitzung dieser Behörde
angesetzt sei.

Egger, Hektor. Als Mitglied der Kommission halte ich
mich für verpflichtet, Ihnen einige Erläuterungen zu geben,
werde mich aber dabei nur auf dem Felde bewegen, auf dem
ich zu fahren verstehen soll, nämlich vom technischen Stand,

punkte aus. Bei Untersuchung und Feststellung der Baukosten
wurde auf folgende Art verfahren Herr Karrer unv ich erhielten
von der Kommission den Auftrag, die technischen Arbeiten zu
prüfen und einen umfassenden Bericht bezüglich der ausgeführten
und noch auszuführenden Bauten, namentlich mit Rücksicht auf
den Kostenpunkt abzugeben. Zu diesem Zwecke begaben wir
uns zu Herrn Wetli, der uns die sachbezüglichen Pläne,
Voranschläge, Verträge, Pflichlenhefte, Maßurkunden u. s. w.
vorlegte. Das Endresultat ist immer nur ein ziemlich annäherndes,
weil für die Arbeiten.keine Abrechnungen mit Uebernehmern
vorlagen. ES wurde Loos für Loos, ArbeitSgattung für Ar-
beilSgattung nolirt nach den Maßurkunden; diese waren aber
nicht von den Unternehmern angenommen, sondern nur vom
Oberingenieur unterzeichnet, so weit er glaubte, daß man
denselben schuldig sei. ES wird sich nun fragen, ob die
Unternehmer sich damit einverstanden erklären, was aber höchst
wahrscheinlich nur bei wenigen der Fall sein wird. Auf dieses
hin erfolgte die Zusammenstellung, wie sie im Berichte der
Kommisston enthalten ist. Man schied genau aus, waS die
ausgeführten Arbeiten und was die noch fehlenden kosten. Herr
Wetli mußte aber erklären, er könne nicht gerade für die
Richtigkeit der Summe einstehen, sondern er glaube, es entspreche
dem ausgelegten Gelbe, da die Abrechnungen mit den
Unternehmern nicht vorliegen, so daß später bedeutende Differenzen
eintreten können. Wir hatten keinen Auftrag, eine unparteiische

Erpertise für die fraglichen Linien zu veranstalten,
sondern nahmen in Treue und Glauben die Angaben des Herrn
Weili an, d. h. den Betrag des zu bezahlenden Geldes. Bet
Gümligen-Langnau finden Sie den Voranschlag des Herrn
Schmtd, der als Oberingenieur die ersten Pläne und Voranschläge

der Gesellschaft machte. Nun zeigt sich nur auf dem
Unterbau gegenüber seinem Voranschlage eine Ueberschreitung
von Fr. 763,780 oder 41 Prozent. Es soll dieß nur angeführt
werden, um begreiflich zu machen, wie leicht Anfangs mit der
Sache umgegangen wurde, um schöne Rentabilitätsverhältnisse
herauszubringen. Bezüglich deS Zuschlages von 5 Prozent
vom Fehlenden für Unvorhergesehenes bemerke ich beiläufig,
daß dieser Posten meines ErachtenS von der ganzen Bausumme
hätte in Rechnung gebracht werden sollen Nach den Angaben
des Herrn Wetli kamen wir bei der Zusamenstellung (vorausgesetzt,

daß man die Strecke Biel-Bern immer zu Fr. 5,600,000
devisire) auf eine Gesammtsumme von Fr. 16.393.774, nämlich:

Gümligen-Langnau auf Fr. 6.428,335,
Viel Neuenstadt „ „ 4,370.439,
Biel-Bern „ „ 5,600,000.

Sie finden im Berichte der Kommission einen Abzug von
Fr. 500.000 für zu hoch berechnete GlündungSkosten, ferner
einen solchen von 25 Prozent für zu hoch bezahlte Preise an
gemachte Arbeiten, was eine Summe von Fr 632,000
ausmacht, so daß die Erstellungskosten aller drei Llnien auf Fr.
15,2(6,774 zu stehen kommt. Man wird sagen, der Abzug
von 25 Pro ent sei unbegründet. Ich will hier nicht die

ArbeilSpreise kriiisiren, obschon solche doppelt so hoch angesetzt
vorkommen, als sie gewöhnlich landesüblich sind und gerne
das Urtheil Anderer gewärtigen; hingegen sollte nach meiner
innigsten Ueberzeugung 40 Prozent statt 25 Piozent abgezogen
werden. Auch bestreue ich, daß der Abzug von Fe. 100,000
für irrihümlich in Rechnung gebrachte Kosten deS Betriebs«
materials gerechtfertigt sei, denn diese Summe hebt sich auf
mit dem nickt in Rechnung gebrachten Minderwerihe der
Schienen und Schwellen (im Beirage von Fr. 100,000), welche
während der Bauzeit den Unternehmern zur Verfügung standen
und tüchtig abgenutzt wurden. Ziehen wir die Kosten der
fehlenden Arbeiten von der Gesammtsumme ab, so ergibt sich

als Werth der vorhandenen Arbeiten Fr. 6,949,354, wohl
verstanden, alles nach dem ausgelegten Gelde der Gesellschaft
berechnet, ohne anfälligen Minderwerih für mangelhafte Arbei-
ten, wie solche bei Viel-Neuenstadt vorkommen sollen. Um zu
zeigen, daß dieser Bauwerih ziemlich richtig sein wird, will ich

Ihnen eine Berechnung anderer Art vorlegen. Dabei kann



ich mich àr nickt auf die Theorie stützen, nichl Linien, die

nur auf dem Papiere stehen, wie diejenige durck das Eiulibuch
nach Luzern oder diejenige über Kiel und Pruntrui nach Basel,
als Basis annehmen, sondern ich stütze mich auf die Erfahrung,
auf die PrariS und nehme vollende«? Linien der Ceniraldahn,
die jährlich feste Resultate liefern, zur Grundlage. Ick ver»

gleicke die betreffenden Linien in ihrer Anlage mir andern und
stelle Gümligen Langnau (um daS günstigste Verhältniß anzu-
nehmen und mich nicht dem Vorwürfe auszusetzen, als reite
ich auf der Ostwestbahn) zwischen die Linien Ollen Luzern
und Bern-Thun, beides einspurige Bahnen. Olien-Luzern
kostet, nur den baulichen WerthInbegriffen, ohne Erproprialion,
Gründungskosten, BetriebSmaterial per Kilometer Fr. 133.856,
Bern-Thun in gleichen Umständen Fr. 113,386. Nun nähert
sich meiner Ansicht nach Gümligen-Langnau bezüglich der Er«
stellungskosten eher der Linie Bern-Thun als Olien-Luzern mit
dem schwierigen Stücke Emmenbrücke-Luzern. Zch nehme also

für Gümmligen-Langnau einen Ansatz aon Fr. 125.666 per
Kilometer an. Ich will hoch gehen und alle Berechnungen
zu Gunsten der Ostwestbahn machen» damit man nicht sage,
ich sei Centralbähnler und dem Unternehmen deßwegen nickt
günstig. Die Baukosten für 36,12 Kilometer zu Fr. 125,<66
betragen Fr. 3,766,666.

Dazu kommen in bekannten Zahlen:
für Erproprialion 966.666,
Gründungskosten 166,666,
Bauleitung „ 166.666,
Zinse, Emission :c 276,666,
Betriebsmaterial 666,666,

so kommt die fertige Bahn Gümligen-Langnau
zu stehen auf .Fr. 5,735,666.

Bei Biel-Neuenstadt nehme ich an, der Bau sei b deutend
schwieriger und stelle diese Linie einer zweispurigen Linie der
Centralbahn gleich, nämlich Aarau-Herzogenbuchsee, welche drei
größere Brücken und einen Tunnel bei Aarburg hat. Aarau-
Herzogenbuchsee kostete per Kilometer Fr. 116,746, Ollen«
Luzern, wie schon bemerkt, Fr. 133,856. Ich sage nun:
Ollen-Luzern ist zu niedrig, Aarau-Herzogenbuchsee dagegen
etwas zu hoch, und nehme per Kilom.ter Fr 116,666 a»,
waS auf 15,2 Kilometer eine Gesammisumme ausmacht von

Fr. 2,128,666.
Dazu kommt wieder:

für Erproprialion 1,611,666,
Gründungekvstcn, Emission rc. „ 566,666,
Bauaufiichl 55,666,
BetriebSmaterial 166 666,

zusammen Fr. 1,127,666.
Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau kamen also zusammen

auf Fr 9,862.666
zu stehen; dazu schlage ich Biel-Zollikofen mit „ 5,666.666,

so daß die fertige Arbeit Neuenstadt Langnau
ein Kapiial erfordert von Fr. 15.162,666.

Bei dieser Berechnung ist nun keine Summe für zu hoch
gestellte Preise abzuznhen, resp. 25 Prozent, sondern eS sind
einzig abzuziehen Fr 566.666 für übermäßige GründungSkosten,
weil solche nach Bericht und Angaben beS Herrn Weitli in
Rechnung gebracht wurden, so daß sich nach Abzug dieser
Summe ein Baukapital von .Fr. 14,962,666
ergäbe. Wenn ich nun alle fehlenden Arbei¬

ten der ganzen Linie abziehe mit „ 8,646.466,

so bleibt ein Bauwerlh für Biel Neuenstadt
und Gümligen-Langnau von Fr. 6,321.666.

Ob diese Rechnung begründet sei, überlasse ich dem Urtheile
der Sachverständigen; ich stelle eS jedem Unbefangenen anheim,
zu beurtheilen, ob der Werth der Bauarbeiten nickt eher zu
hoch als zu niedrig angeschlagen sei. Zeder möge beurtheilen,
ob eine zweispurige Bahn mit einer einspurigen auf die gleiche
Linie zu stellen sei, ob nicht die Ansätze noch bedeutend modi-

fizirt werden könnten. Herr Wettli gab bei der letzten Sitzung
der Kommission noch eine Berechnung ein, die in der Gesawmt-
summe ohne allen Abzug um Fr. 166.666 höher zu stehen
kommt, als nach den früher gemachten Angaben. Woher diese

Differenz rührt, weiß ich nichl. Nach genommener Rücksprache
mit Herrn Wettli wäre seit Neujahr eine Summe von
Fr. >66,666 verdaut worden und daher vom Fehlenden
abzuziehen; ferner gibt er einen Posten von Fr 156,666 für zwei
Lokomotiven an, die vom fehlenden Betriebsmaterial inS
angeschaffte zu übertragen wären, aber am Ganzen nichts ändern.
Die verschiedenen Kostenberechnungen ergeben folgende
Resultate :

nach dem Berichte der Regierung Fr. 15,816,666,
H Kommission >5,216.774,

„ „ letz'en Berichte VeS Herrn Wettli „ 16,256.666,

„ meiner Berechnung „ 14,962,666,
oder es könnte für die ausgeführten Arbeiten mit Erproprialion
bezahlt werden:

nach der Berechnung der Regierung Fr. 7,459.666,
f, f/ „ Kommission 6,949,354,

„ „ „ deS Hrn. Wettli „ 8.256,666,

„ meiner Berechnung „ 6,321,666.
Wenn wir nun zur Berechnung der Rentabilität übergehen,
so finde ich die Ansätze des Berichtes vollständig gerechtfertigt.
Man nahm nämlich an, Bi>l-Neuenstadt werde etwas rentiren,
ebenso Biel-Bern, dagegen werde sich Gümligen Langnau bloß
decken. Nach Vergleichung deS Ertrages der besten Bahnen
der Sckweiz kam man zu einer durchschnittlichen Bruttoeinnahme
von Fr. 21.666 per Kilometer. Dieser Ansatz läßt sich namentlich

gegenüber denen rechtfertigen, welche meinen, die Rentabilität

sei zu gering angeschlagen. Die Reineinnahme auf
der Strecke Bern-Neucnstadt beträgt, nach Abzug von Fr. 16,666
per Kilometer für Betriebskosten, Fr 686.666, so daß der
Staat einen jährlichen Ausfall zu decken hätte, der bei einem

Zinsfüße von l/z Prozent Fr. 1V9.726. bei einem solchen
von 5 Prozent, Fr. 215 866 betragen würde. Herr Bützbergcr
kam auf eine höhere Differenz, und ich bin mit ihm
einverstanden. Herr Nrggeler bestreitet zwar seine Berechnung, aber

Herr Niggeler vergißt, daß die 2 Mill. Fr. in Aktien auch bezahlt
werden müssen, von denen die Kommission nichts in die Berechnung

aufnahm, weil diese Summe mit andern doch flöten geht.
Die Berechnung deS Herrn Bützberger ist richtig. ES bot sich also
die Frage: wienn wir einen solchen Ausfall zu decken haben, wie
können wir eS verantworten gegenüber dem Volke, das unS hie-
her schickte? Zu 4Prozent kapitalisirt, würde der Ausfall
ein Kapital von Fr 3,771.566 ausmachen. Ziehen wir diese

Summe vom aufgestellten Bauwerlhe ab, so könnte man für
dw gemachten Arbeiten bloß noch etwa 3'/z Millionen bieten,

zu 5 Prozent noch viel weniger. Die Kommission fand jedoch,
diese» Weg könne man nickt einschlagen. Man soll nicht einen
Kaufpreis vorschlagen, daß man dem Kanton Bern vorwerfen
könnte, er büße keinen Centime ein. Wie verfuhr man? Zuerst
sagte man, der Staat solle 5'/z Mill, bieten ; eine Partei wollte auf
6'/z Millionen steigen; am Ende vereinigte man sich aus ein
Marimum von 6 Millionen. Herr RegierungSraih Migy fragte,
warum man gerade auf 6 Millionen komme, nickt mehr und
nicht weniger, warum nicht eine Schätzung maßgebend sei» solle.
Weil die Sache bei einer Schätzung verschieden angeschaut
wird. UebrigenS wenn der Staat jährlich einen Ausfall von
Fr. 266,666 zu tragen hat, so kann die Gesellschaft zufrieden
sein, noch mit solchen Opfern der Sache los zu werden, und
man kann denjenigen, welche ein solches Angebot machen, nickt
vorwerfen, sie seien dem Unternehmen abgeneigt. Nun
versammelte die Kommisston sich heute noch einmal und setzte in
ihrer Mehrheit daS Marimum aus 7 Millionen fest. Wenn
die Herren nun glauben, man sei unter dem Preise geblieben,
so mögen Sie selber entscheiden. Unsere Pflicht haben wir
gethan Der Große Rath hat die- Kommisston ernannt, daß
sie dem Lande und dessen Vertretern getreuen Bericht erstatte,
nicht falschen. Nun komme ich gerade auf den Punkt, wo



keiner cine so schwierige Stellung hat, wie ich selbst. ES wurde
mir nicht nur einmal, sondern wiederholt unter die Nase
gehalten, ich sei Ceniralbähnler, verkauft, bestochen; in öffentlichen
Blättern konnte man eS sehen. Vor dem ganzen Bernervolke
lege ich hier Prolest dagegen ein. Ich kann eS nicht anders
bezeichnen, als wie Herr RegierungSralh Sahli eS bezeichnete,
wenn man Männer, die anderer Ansicht sind, aber das Interesse

des Vaterlandes im Auge haben, auf diese Weise verdächtig»,
ich nenne eS perfid. Heißt eS nicht in der Petition der
Bauunternehmer, dir Behörde solle sich nicht von Leuten leiten lassen,
die durch persönliche Interessen und andere Gesellschaften
eingenommen seien DaS ist nicht die Sprache, die man an eine
oberste Lanvesbehörde richtet! Man kann gekauft werden, aber
nicht mit Geld, durch Fleiß und Thätigkeit, und wer auf dieser
Bahn wandelt, dem wünsche ich Glück. ES wurde in der
Kommisston viel zu Gunsten der Unternehmer gesprochen, aber
man glaubte, eS führe zu weit, wenn man allen Ansprüchen
Rechnung trage. Indessen wenn die Petcnten einwenig
gewartet hätten und mit einer andern Sprache aufgetreten wären,
ich glaube, sie hätten mehr Berücksichtigung gefunden. Man
har mich im Leben oft ausgelacht, aber ich habe meine Ansicht.
Soll ich der Regierung wegen einen falschen Bericht abgeben?
DaS thut Egger nicht! Den RechiSpunkt bin ich nicht im
Stande zu berühren, doch habe ich das Recht zu sagen, warum
ich so stimmen muß. Es wurden in der Kommisston die besten
Fürsprecher zu Rathe gezogen, ob ein Ankauf der fraglichen
Bahnstrecken mit oder ohne Liquidation vorgeschlagen werden
solle. Die Einen sagten, ja, man könne eS ohne Liquidation
machen, die Andern bestritten eS. Was soll dann unser Einer
thun, wenn die gescheivesten Fürsprecher auseinander gehen?
Es soll sich dann Jeder dahin wenden, wo die eigene
Ueberzeugung ihn hinführt, und das ist mein Standpunkt. Wenn
Prozesse entstehen, soll nicht der Staat sie auSfechlen, sondern
die Ostwestbahndirektion; wir bekommen vielleicht noch genug.
Man soll nur nicht sagen, der ganze Oberaargau sei gegen die
Ostwestbahn. Ich behaupte, neun Zehntheile der Bevölkerung
find zu Gunsten des Unternehmens, aber daS „Wie" —, wie
eS ausgeführt werden soll, — das ist eine andere Frage; die Leute
wollen wisse», wie weit eS führt. Damit ein gütliches Ueber-
einkommen nicht unmöglich sei, bot ich heute die Hand zu
gemeinschaftlichen Anträgen. Ich will mir nur noch ein Wort
über den SlaatSbau erlauben. Ich fasse den StaaiSbau in
seiner großen Tragweite in'S Auge. ES ist in den Anträgen
der Kommission nicht gesagt: wir wollen keinen StaatSbàu;
sie sagt auch nicht: wir wollen StaatSbau; aber sie sagt: die
Rechte des KantonS sollen gewahrt werden. Komme wer wolle,
eine Franko-Suisse, eine Centralbahn. eine Oronbahn, die
Regierung soll allen gegenüber die Rechte deS KantonS wahren;
wenn dieß aber nicht geschehen kann, dann soll man auch nicht
Staasbau erkennen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der StaaiS-
bau erkennt wird, und ich werde wahrscheinlich dazu stimmen
müssen, so wehe eS mir thut, aber ich möchte noch ein paarmal

darüber schlafen, ich möchte nicht heute schon einen zweiten
Schwindel auf den ersten begehen. Man sieht, wie die
Verhältnisse sich ändern können, daher möchte ich gehörige
Vorlagen gewärtigen. Es ist nichts anderes als Vorsicht, waS die
Kommission will. Man sagt, es sei der Centralbahn in die
Hände gearbeitet. Wenn aber die Anträge der Kommisston
nichts anderes bezwecken, als was billig und recht ist, so können
Sie keinen andern Weg einschlagen. Will man der Sache eine
politische Färbung geben, so sage ich: eS stehen für diese
Anträge Männer, vle so gut ein Vaterlandsgefühl haben als
Andere. Es mag Leute geben, die andere Ansichten haben, aber
die Männer, welche mit mir gearbeitet, haben keine andere
Absicht, als das Wohl des Landes zu fördern. Herr Bütz-
berger entwickelte gestern die Sache im nämlichen Sinne, deßhalb

stimmen Herr Schmid und ich mit ihm. Ich bin nicht
der Ansicht, daß man nicht'eintreten soll, wie Herr von Gon-
zenbach vorschlug. Etwas muß gehen. Ich stimme daher zum

Tagblatl des Großen Rathes töki.

Eintreten; daß Uebrige kann bei der artikelweisen Berathung
zur Sprache kommen.

Ganguillet. Auf einmal hat das Geschäft eine andere
Wendung genommen. ES wurden uns andere Anträge
vorgelegt, die wenigstens ich, und ich denke, auch andere
Mitglieder der Versammlung, nicht gehörig würdigen können. Ich
frage daher, ob eS nicht der Fall wäre, die Berathung zu
verschieben. UebrigenS mache ich aufmerksam, daß kein Berichterstalter,

kein RegierungSralh anwesend ist. Wahrscheinlich wird
der RegierungSralh andere Anträge bringen. Auf welcher Grundlage

diskutircn wir? ES ist eln ganz eigener Fall.

Herr Präsident. Mir scheint, eine Unterbrechung gehe
nickt an. Bei jeder Berathung können neue Anträge kommen.
Wenn man jedesmal die Berathung verschieben würde, so käme
man zu keinem Ende. Die Tagesordnung für morgen ist
ausgefüllt und eS bliebe nichts anderes übrig, als künftige Woche
noch die Sitzung fortzusetzen. Wenn daher Niemand anderer
Ansicht ist, so setze ich die Diskussion fort.

Bützberger. Ich gebe zu, daß vom reglementarischen
Standpunkte aus gegen die sofortige Behandlung der Kommis«
sionalanträge Einwendungen zu machen sind, aber eS ist nur
eine Formalitätssache. Jedes Mitglied kann sich immerhin aus-
sprcchen, wie eS will. UebrigenS mache ich aufmerksam, daß
daS, was die Kommission geändert hat, im Wesentlichen nichts
anderes ist, als was man gestern hier zugegeben hat, und waS
Herr von Gonzenbach (mit Ausnahme des Kredits) zugibt.
Wer den ursprünglichen Antrag der Kommisston aufnehmen will,
dem steht eS frei.

Kurz, Oberst. Ich mache die Versammlung aufmerksam,
daß nicht im Geringsten ein Verstoß gegen daS Reglement
vorliegt. Die Anträge der Kommission liegen vor. Wer den
ursprünglichen Antrag aufnehmen will, kann es thun. DaS
geschieht täglich bei unser» Berathungen, daß Anträge abgeändert
werden. Die Kommission beantragte einen Kaufpreis von 6
Millionen, nun schlägt sie 7 Millionen vor. Ich finde nicht,
daß darin etwas Unreglementarisches liege. Und wenn die

Regierung kommt und sich anschließt? Wenn man glaubt, die
Sache verschieben zu sollen, so steht eS der Versammlung frei,
aber nur aus dem Grunde soll man die Verschiebung nicht
beschließen, weil man die sofortige Behandlung der Anträge nicht
für reglementarisch hielte.

Steiner, Müller. Mich dünkt, wir stehen auf lauter
Flugsand. Wir wissen nicht, ob wir selber noch weggeweht
werden Die Juristen sagen, eS sei nicht gegen daS Reglement,
daß Anträge, die hier gestellt werden, abgeändert werden, ich

finde, man soll einen Unterschied machen Wenn ein Mitglied
deS Großen Raihes hier einen Antrag stellt, so hat dieser

Antrag nur die Autorität deS einzelnen Mitgliedes; wenn aber
eine Kommission Anträge bringt, so ist die Autorität viel
gewichtiger. Dazu kommt daS Faktum, daß man die Regierung
auf einen Augenblick in daS Nebenzimmer treten läßt. Ich
bin nicht Jurist, aber ich habe mit andern Mitgliedern daS
Gefühl, daß die Gegenstände ihrer Wichtigkeit angemessen behandelt

werden sollen. Ich will nur erinnern, wie bei diesem

wichtigsten aller Geschäfte, welche seit vielleicht 40—50 Jahren
hier behandelt wurden, verfahren wird. AIS im Dezember
vorigen JahreS die Sache zur Behandlung kam, sagte man:
die Kommssion soll nicht sofort ihre Arbeit beginnen, sondern
erst, wenn die Regierung ihre Vorlagen gemacht habe; diese

ließen aber auf sich warten. Man hat also Schtndluder mit
der Kommission gelrieben und treibt nun Schindluder mit dem

Großen Rathe.

Von mehrern Seiten wird gerufen: zur Ordnung!
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DaS Präsidium verweist dem Redner den Ausdruck,
als würde mit dem Großen Rathe Schindluder getrieben. j

Steiner, Müller. Ich muß meinen Antrag begründen.
Die Kommission hat unS einen Antrag vorgelegt; jetzt macht
sie eine plötzliche Wendung und bringt neue Anträge. Ich finde
mich veranlaßt gegen ein solches Verfahren zu prolestiren.

Herr Präsident. Ich mache die Versammlung
aufmerksam, daß es sich gegenwärtig nur um die Eintretensfrage
handelt und zwar in dem Sinne, daß der Große Rath zu
entscheiden hat, ob er einen Beschluß fassen wolle, sei eS nach
dem Antrage der Kommisston oder des RegierungSratheS. Zweitens

ist cS gar nicht richtig, daß das Verfahren, welches man
heute befolgt, etwas Unerhörtes wäre. Ich errtnnere mich an
eine Menge von Fällen, daß die vorberathenden Behörden bei

Meinungsverschiedenheiten zusammentraten, um sich über neue
Anträge zu berathen In der Regel erledigt der Berichterstatter
die Sache von sich aus.

Karr er. Ich hätte nicht geglaubt, daß in einer solchen
Angelegenheit solche Zweifel entstehen könnten und zwar noch
weniger in solcher Form. Welches ist die Stellung der Kom.
mission? Hätte sie ihre Aufgabe beginnen sollen ohne Vorlagen
der Regierung? Ich fordere den Herrn Steiner auf, die
Verfassung und das Großrathsreglement zu durchlesen und zu
sehen, ob eine Bestimmung vorhanden sei, die ein anderes
Verfahren gestattet als dasjenige, welches befolgt wurde. Die
Stellung der Kommisston war die, die Vorlagen der Regierung
zu prüfen; deßhalb verwahrte ich mich denn auch seiner Zeit
in der Kommisston dagegen, daß man irgend etwas thue, bevor
die Regierung Vorlagen gemacht habe, weil eS eine Verfas-
sungs- und Gesetzesverletzung wäre. Der § 45 deö Groß-
rathsreglementeS schreibt vor, wie verfahren werden soll, wenn
der Große Rath auf einen Antrag des Regierungsrathes
eintritt, oder wenn er denselben zurückweist. ES wäre seiner Zeit
in der Stellung des Großen Rathes gewesen, nicht sofort eine
Kommission zu ernennen, sondern erst nach eingeholtem
Gutachten deS RegierungSratheS. Ich begriff indessen ganz gut,
daß der Große Rath, um Zeit zu gewinnen und eine gründ,
liche Untersuchung zu veranstalten, von sich aus die Kommsston
sofort erwählte. Die Stellung der Kommission ist daher sowohl
nach der Verfassung als nach dem RegleMente und in der Natur
der Sache eine unzweifelhafte. Wenn Herr Steiner sich solcher
Ausdrücke bediente, wie es hier geschah, so bedachte er nicht,
was er sagte und wo er es sagte.

0r. Manuel. Ich ergreife nur das Wort, um der
GroßralhSkommission das letzte Wort zu vindiziren. Was
entsteht aus diesem Verfahren? Wir bewegen uns in einem Zirkel
Die Kommission hat allerdings das Recht, ihre Anträge
abzuändern; aber wenn auch die Regierung wieder neue Anträge
bringt, so ist die Folge die, daß die Kommisston sich dann
wieder versammelt, um dieselben zu prüfen, und wenn dann
die Regierung abermals zusammentritt, um die Anträge der
Kommission ihrerseits zu prüfen, so kommen wir nicht zu Ende.
Ich möchte also der Kommission das letzte Wort über die
Anträge der Regierung vindiziren.

Röthlisberger, Gustav. Ich glaube, wir streiten unS
um deS Kaisers Bart. Der Regierungsrath wird entweder die
Anträge der Kommission annehmen oder auf den seinigen
beharren.

Der Antrag auf Unterbrechung der Berathung bleibt in
Minderheit. Die Diskussion wird fortgesetzt.

Ganguillet. Da ich nach der Reihenfolge der Ein.
schreibung vaS Wort habe, so werde ich meinen Vortrag halten.
Ich werde emstwetlen keine Rücksicht nehmen auf die neuen
Anträge, sondern mich auf der ursprünglichen Basis bewegen.
Wenn die Regierung neue Anträge bringt, so werde ich bann
sehen. Ich glaubte, in dieser Angelegenheil das Wort ergreisen
zu sollen, erstens weil ich einer der Urheber der Motion bin
und zweitens weil ich mich in einer andern heiklen Stellung
befinde. Die vorliegende Frage hat eine große Tragweite und
zwar um so mehr für mich, als für einen Sohn deS Jura,
der aber in Bern angesessen ist, und der die Annerion des
Jura will, aber die Annexion mit Bern. Ich komme auf den
ersten Punkt, der Anlaß zur Untersuchung gab. Bekanntlich
litt die - OstwestbahngeseUschaft an der Schwindsucht; man
wußte schon lange, daß sie zahlungsunfähig ist, daß sie betrieben

wird. Man wußte aber auch, daß ein FinanzauSweiS
vorhanden ist, der vom Bundesrathe genehmigt und der
Regierung vorgelegt wurde. Der Bundesrat!) haue weniger
Interesse bei der Sache als die Regierung von Bern, welche
2 Millionen im Unternehmen hatte. Wie man dabei verfuhr,
wurde bereits von anderer Seite geschildert Ich will nicht
wiederholen; dagegen möchte ich auf einen Umstand aufmerksam

mache», der noch nicht erörtert wurde. Es heißt nämlich
im Berichte der Kommission, man habe dem Regierungsrathe
eigentlich nicht zumuihen können, daß er bei Untersuchung deS

FlnanzauSweises Verdacht habe, man habe damals nicht
voraussetzen können, daß solche Unordnungen oder Fälschungen,
wie sie später zu Tage getreten, sich im Ausweise befinden.
Es thut mir sehr leid, daß ich nicht der gleichen Meinung
sein kann. Es ist mir auch leid, daß der Herr Berichterstatter
der Regierung nicht da ist. Ich muß hier etwas Unangenehmes
sagen, und würde eS lieber in seiner Anwesenheil sagen Im
Iunr oder Juli 1859 wurde ich auf die Manipulationen der
Verwaltung der Ostwestbahn aufmerksam gemacht, so auf den
Vertrag nur Voller und Komp., auf den Vertrag der kunizue
gsriärale suisse, die dann den Namen Paris-Genfer-Gesellschaft
erhielt. ES wurde mir gesagt, 6999 Aktien seien falsch
eingeschrieben, ebenso, daß die effektiven Einzahlungen nur Fr. 459,099
beiragen. DaS wurde mir von einer Person gesagt, die ich
vorher nie gesehen habe; von einer Person, die zu mir kam,
weil sie wußte, daß ich gegen die Siaatsbetheiligung war.
Dieselbe Person versicherte mich, sie habe eS dem Präsidenten
deS Verwalrungsrathes der Ostwestbahn - Gesellschaft, ebenso
einem Mitgliede des Regierungsrathes gesagt. ES ist Jemand,
der mit Herrn Hildebrand brouillirt war. Das beireffende
Mitglied des Regierungsrathes sagte mir, eS habe Herrn
Regierungsrath Sahli aufmerksam gemacht. Man hatte also
Indizien, daß nicht alles in Ordnung sei, man hätte die Sache
untersuchen sollen. Die Mittheilung blieb in meinem Pulte;
ich hätte sie zu Zeitungsartikeln verwenden können, ich that
eS nie. AlS die Kommission zusammenkam (und das war
einer der Hauptgründe für mich, die Untersuchung zu verlangen),
übergab ich die Eiscnbahnnotizen dem Herrn von Gonzenbach
und sagte ihm: das wurde mir vor zwei Jahren mitgetheilt.
WaS antwortete mir Herr v. Gonzenbach? ES sei alles ziemlich

richtig eingetroffen. Die Regierung — ich sage nickt, die

ganze Regierung, aber einzelne Mitglieder derselben — hätten
eS schon damals verhindern können. Nun komme ich auf daâ
Unternehmen selbst und frage: wie sind wir auf den Punkt
gekommen, wo wir stehen Bekanntlich erhielt die Centralbahn
seiner Zeit die Konzession für die Hauptlinic, welche das Herz
deö KautonS durchschneidet. Auf einmal tauchte die Ostwestbahn

auf und wollte der Ceniralbahn die Strecke Bern-Thun
entreißen. An jenen Kampf werden wir uns noch Alle
erinnern, und wir werden uns Glück wünschen, daß die Thuner-
Linie der Ceniralbahn zuerkannt wurde. Aber woher kam jener
Streit? Vom sogenannten Zweiliniensystem, daS auf einmal
in der BundeSversammung aufgetaucht war, »ach langen
Kämpfen, die unsern Kanton mit vielen andern Kantonen
brouillirten; so nut Waabt, mit Zürich u. f. f. Ich habe das



Zweiliniensvstem schon früher bestritten, ich bestreike eö heute
noch und erlaube mir, darauf zurückzukommen. Ich bin gewiß
Freund der Eisenbahnen, ich wohnte der allerersten Versammlung

bei, die hler in Bern zum Zwecke der Einführung dieses

Verkehrsmittels abgehalten wurde, und weiß, wie wichtig eS

ist, daß die Hauptstadt nicht abgeschnitten ist. Ich weiß, daß

zur Zeit, als von dem Projekte Stephenson die Rede war,
Viele die Linie durch das Seeland vorzogen, daß Andere nichts
davon wollten. Die Hauprlinie wurde gebaut. ES handelte
stch dann um Fortsetzung der Linie von Viel nach Averdon.
Man glaubte anfänglich, die Schifffahrt auf dem Vieler- und
Neuenvurgersee genüge. Was geschah in Folge deS Zweilinien«
systems? Daß wir zur Stunde, wenn wir auf der Eisenbahn
nach Lausanne oder Genf reisen wollen, noch über Herzogen,
buchsee reisen müssen, daß wir erst seit wenigen Monaten auf
der Eisenbahn in den Westen der Schweiz gelangen können,
die direkte Verbindung noch nicht haben. Alle diese Vortheile
haben wir verloren. Vier bis fünf Jahre im Leben verlieren,
ist schon viel. Man wird sage», der Vortheil komme mit der
Zeit zurück. Ich sage aber: nein, er kommt nicht zurück, jedenfalls

für die Haupilinie nicht. Aber abgesehen davon, frage
ich: ist das Zweiliniensystcm ein rationelles, in staalSökonomi-
scher Hinsicht vernünftiges? Ick behaupte, nein. ES war
nicht nothwendig, zwei Linien aus 4-6 Stunden Distanz neben
einander laufen zu lassen, und wenn man das Einliniensystem
über Murten nach dem Welschland gehabt hatte, so wäre Allem
geholfen gewesen. Für das Emmenthal hätte man eine Zweig,
bahn von Vurgdorf nach Langnau bauen müssen; auch Freiburg
hätte eine Zweiglinie bekommen, unv so wäre das Unternehmen
ganz gut gewesen. Was hätte man dabei gewonnen? Daß
man sein Geld und seinen Kredit nicht vergeudet hätte, daß
man andern LandeSiheilen, welche diesen Vortheil nicht haben,
auch etwas hätte geben können. Glauben Sie, wenn man
jetzt diese 15 Millionen gibt, daß man dem Jura, auch wenn
man den guten Willen dazu hat, geben kann, was ihm gehört?
Ich glaube eS nicht. DaS beklemmt mir das Herz. Und so

gewiß Sie dem Jura keine Eisenbahn geben, so pflanzen Sie
die Fahne der Trennung auf, und daS schnürt mir das Herz
zusammen! Das System, daS man heute durchsetzen will, hat
einen langen Stiel, einen politischen Stiel. Nickt daß dabei
die Parteinamen Sckwarz und Weiß in Betracht kämen, aber
si vous tue? la poule aux oeuls ck'or, elle ne pourra plus
ponclre, elle ne pourra plus vous aicler ni vous nourir.
Darum sage ich: hütet Euch wohl, dem Bären das Blut zu
nehmen, daß er für die andern Kinder keines mehr hat. Nun
komme ick zu den Voten der Herren Niggeler und Migy.
Herr Migy nannte die gegenwärtige Sachlage ein Unglück,
man müsse einander helfen, Beschuldigungen nützen nichts;
warum also auf daS Vergangene zurückkommen? Wir sind in
einer fatalen Lage, und müssen schauen, wie wir uns daraus
ziehen; aber ist dieß wirklich möglich, ohne zurückzuschauen?
Welche Rolle spulte die Opposition vor zwei Jahren, als eS

sich darum handelte, die SlaatSbeihciligung zu beschließen?
Sagte man Ihnen damals nicht: Ihr machet einen Fehltritt,
diese Gesellschaft ist nickt lebensfähig; Ihr leget den ersten

Ring zu einer Kette, deren Ende man nicht absieht! In dieser
Lage sind wir. Ich glaubte, die Regierung würbe thun, waS
sie sollte Nun will man uns aufbinden, es wäre viel besser,
der Staat hätte damals selbst die Sache übernommen. In
dieser Beziehung frage ich: war daS klug, war das politisch,
so zu verfahren, wie bisher verfahren wurde, — hier zwischen
Gümligen und Langnau, dorr zwischen Zug und Luzern,
zwischen Biel und Neuenstadt eine Strecke anzufangen, dagegen
die Linie von Viel nach Bern ungebaut zu lassen? Wäre eS

nicht besser gewesen, das Geld, das man auf Gümligen-Langnau
verwendete, auf Bern Biel zu verwenden? Man könnte dann
wenigstens per Eisenbahn nach Neuenstadt fahren, und die
Mitglieder aus dem Jura könnten diese Verbindung benutzen.
Man hätte doch wenigstens einen ZinS. Wie lange geht eS,
bis ein ZinS auf der Strecke Gümllgen-Langnau zu erwarten

ist? Warum hat man dieß gethan? Um den Großen Rath zu
knebeln, weil man wußte, daß er sonst nichts davon wollen
dürste. Der Republikaner soll aber offen reden. Ich mache
aufmerksam auf ernen gewissen Brief, der seiner Zeit geschrieben
wurde. In diesem Briefe hieß eS: SlaatSbau geht nicht,
Zinsengarantie auch nicht, aber StaatSbeiheiligung, und damit
begann man. Wrr haben den Strick am Hals, und wie weit
er geht, will ich nun zeigen. Wir kämen also zum StaatSbau
auch nach dem Antrage der Kommission indirekt, wenn auch
nicht direkt. ES handelt sich um eine Summe von 15 Mi».
Für Bern ist eS keine Schwierigkeit, dieses Kapital aufzubringen.
Aber Schulden machen ist leichter, als Schulden zahlen. Ich
gehe weiler unv sage: ich würde gar nichts einwenden, wenn
man den ZinS davon bekäme. Das führt mich auf die Ren-
tabltitär. Die Herren Bützberger und Niggeler sprachen gestern
über diesen Punkt. Es ist mir leid, daß ich in meiner
Berechnung bedeutend von der Kommission abweiche und noch
bedeutender von der Ansicht unsers Herrn Präsidenten. Wenn
man gewisse Redner hört, sollte man meinen, wir wären noch
achtzehnjährige Leute, voll von Illusion, und doch sollten wir
einige Erfahrung haben. Aber man mag Erfahrungen machen
von Jahr zu Jahr, das hindert nicht, neue Fehler zu begehen.
Was lch sage, wlll ich durch Thalsachen beweisen; ich will
seyen, wer es mir durchlhun wird. Die Kommission behauptet,
Biel-Neuenstadl sei die beste Linie in der Schweiz, sie werde
einen Betrag von 15 Prozent abwerfen. In dieser Beziehung
macht man sich große Illusionen. Diese Lirue ist allerdings
eine sehr gute uno wird bedeutend abtragen, aber nicht so viel,
wie man annimmt. Die Kommission berechnet den Rohertrag
der Limen Neuenstadt-Biel und Biel-Bern auf Fr. 24.000 per
Kilometer. Ich möchte diese beiden Strecken auseinanderhalten.
Neuensiabt-Btel ist eine Transitlinie, Biel-Bern nicht, aber die
letztere hat einen großen Lokalverkehr. ES bedarf dreier
Faktoren, um eine Kahn rentabel zu machen: eines starken Tran-
stieS, eines starken Personen- und Waarenlransportes und eineS
starken LvkalverkehrS. Nun nehme ich an, Biel-Reuenstadt trage
Fr. 25,000 per Kilometer ab, waS aus eine Länge von 15 Kilometer

eine Summe von Fr. 375,000 jährlich ausmacht Für die
Linie Btel- Bern nehme ich einen jährlichen Ertrag von Fr. 16.300
per Kilometer an, oder einen Gesammtertrag von Fr. 436.800.
DaS ist ein großer Sprung gegenüber der Annahme der
Kommission, und man wird mich sragen, wie ich rechne. Hier
ist daS Tableau der Einnahmen sämmtlicher schweizerischer
Eisenbahnen. Da sieht man, was jede einzelne Linie einträgt,
so daß man berechnen kann, was eine andere Linie ungefähr
in gleichen Verhältnissen abiragen kann. Kaum sind acht Tage
verflossen, seil Herr Fritz Lambelet, einer der Direktoren der
Franco-Suisse, bei mir war; seinen Mittheilungen entnahm ich,
daß die Franco-Suisse, so weit sie Uferlinie ist, dem See entlang
gehl, einen Ertrag von Fr. 25,000 per Kilometer liefere. Diesen
Maßstab nehme ich für Biel-Neuenstadl an, weil die Verhältnisse

dieser Linie denen der Userlinte der Franco-Suisse nngefähr
gleich sind. ES ist zu bemerken, daß die Franco-Suisse zwei
Lluien hat, erstens die Seelinie, zweitens eine Strecke, die ge.
genwärlig unserer Emmenthal Linie gleich kommt, die aber
später durch den Transit bedeutend wird. Die erstgenannte
Linie ist schon lange im Betriebe, die andere erst seil kurzer Zeit;
die letzlere Strecke übte im letzten Halbjahre einen nachlheiligen
Einfluß auf das ganze Unternehmen aus, so daß der letzijährige
Ertrag per Kilometer Fr. 14,700 betrug. Wenn ich also für
die Strecke Biel Bern, die keinen Transitverkehr hat, dagegen
uns wohl alles, waS nach Bern will, vom Jura, vom
nördlichen Waavilande, vielleicht auch später einen Theil aus Frankreich,

zuführt, ich sage, wenn ich für diese Strecke per Monat
einen Ertrag von Fr. 1400, oder im Jahre von Fr. 16,800
per Kilometer annehme, so gehe ich ziemlich weit. Welches ist
nun das Gesaminiverhältniß für die Llnie Neuenstadt-Biel-
Bern? Sie wird einen durchschnittlichen Ertrag von 4 s/,o
Prozent abwerfen. ES ist aber eine Linie, die unter allen
Umständen erstellt werden muß, eine Linie, deren Ausführung schon



ursprünglich im Projekte war; sie wird sich also rentiren. Aber
nun kommt der große Hacken, die Gümligen - Langnau > Linie,
welche angefangen und auf der vieles gemacht ist. Diese Linie
wird zu einer förmlichen Sackgasse. Wie soll ich sie ansetzen?
Am nächsten steht derselben die Linie Bern-Freiburg, obscvon
der Verkehr aus letzterer Strecke bedeutender ist als von Güm-
ligen nach Langnau. Nun haben wir die Erfahrung, daß seit

dem Zeitpunkte, no die Linie Bern-Freiburg in Bctiieb gesetzt

wurde, auf derselben in einem einzigen Monat, im August, die

Betriebskosten herausgeschlagen wurden, sonst mußte die

Verwaltung immer zusetzen. Herr Trog sagte, man werde jährlich
Fr. 89,999 zusetzen müssen. Bezüglich der Linie Gümligen-
Langnau mmmt die Regierung an, sie werde nichts abiragen;
die Kommission ebenfalls. Ich nehme an, diese Strecke werde

doch etwas abiragen und zwar schlage ich den burchtchniitlichen
Ertrag auf Fr. 899 per Monat oder Fr 9699 jährlich per
Kilometer an. Wenn ich viel günstiger rechne als der Regie-
rungSrath und tue Kommisston, welche die Betriebskosten auf
Fr. 19.999 per Kilometer anschlagen, während ich dafür nur
Fr. Willi ansetze, weil eS Bahnen gibt, deren Betrieb nur so

viel kostet, — welches ist dann das Resultat? Der Ertrag
wäre dann folgender:

Biel-Neuenstadt mit Fr. 375,909
Biel-Bern „ 439.899
Bern-Langnau „ 288,999

Zusammen: Fr. 1,999,399
Davon gehen ab:

Vergütung an die Centralbahn für Benutzung
des Bahnhofes und der Strecken ZvUlkofen-
Bern und Bern-Gümligen „ 179,999

Fr. 929,899
ferner sind abzuziehen:

Betriebskosten auf 72 Kilometern zu Fr. 9999 „ 648.999

bleiben netto Fr. 281,899
Die Kapitalvcrzinsung zu 5 Prozent erfordert „ 899,999

Es ergäbe sich also ein jährlicher Ausfall von Fr. 5t8,2ii9
ober bei einem Zinsfuße von 4/^ Prozent von „ 438,299
Dazu kommt der Zins der berrliS gegebenen und als verloren
zu betrachtenden 2 Millionen, abgesehen von dem Vorschüsse

von Fr. 625,999. Sie sehen also, daß im Falle, wenn sich

diese günttig angenommene Rentabilitätsberechnung in der
Wirklichkeit bestätigen würde, das Unternehmen vom Staate einen
jährlichen Zulchuß fordert, der bei einem Zinsfüße von 5 Prozent

Fr. 618,299, bei einem Zinsfüße von 4'/, Prozent Fr.
528,299 beträgt. Wenn dreß im besten Falle eintritt, wie wird
rS sich in Wirklichkeit gestalten? Ich glaube, der Ausfall wird
in der Wirklichkeit weingstens Fr. 899,999 betragen. Nun
beträgt die ganze Einnahme des Staates auf den direkten Steuern
kaum Fr. 1,299,999. Man wird einwenden, es liege kein
Beweis vor, dap der Ausfall so hoch sein werde. Ich gebe es zu,
heute nicht, aber in ein paar Jahren werden Sie den Beweis
haben, und zu dieser Berechnung stehe ich. Ich komme zu
dem Finanzpunkle. Der Staat muß Millionen entlehnen, und
am Schweife dieser Millionen hängen neue Abgaben. Daß
der Staat jetzt kein disponibles Geld hat, ist bekannt, ebenso
daß eS ein großer Uebelstaud ist. Die Herren werden in öffentlichen

Blättern, im „HandelSkvurier" und im „Echo du Chasserai"

Klagen gelesen haben, daß die Bank selt Neujahr kein
Geld mehr gibt. In St. Immer eScompiirt man keine Wechsel
mehr. Es liegt sogar eine Pension von St. Immer vor, worin
von der Bank Aushebung des Beschlusses, keine Kredite mehr
zu eröffnen, verlangt wird. Noch mehr: man verlangt einen
Zuschuß von einer Million auf Hypothek wegen der Krisis,
welche in der Uhrenmacherei auSgebrochen ist. Auch die Hy«
poihekarkasse hat Geld nöthig. Der VerwaltungSrath der Bank
verlangte in seiner Dezembersitzung eine Vermehrung deS
Grundkapitals von 2 Millionen, der Herr Finanzdirekior äußerte
guten Willen, dem Gesuche zu entsprechen, aber ein Antrag

wurde noch nicht vor den Großen Rath gebracht. Wenn man
die 2Millionen, welche im Ostwestbahnunternehmen liegen,
zur Verfügung gehabt hätte, so hätten sie nach meiner Ansicht
dem Lande bessere Dienste geleistet. Ich komme zu einem andern
Umstände. Niemand verhehlt sich, daß wir unS in sehr
außerordentlichen Verhältnissen befinden, daß, wenn nicht Heuer, doch
für nächstes Jahr ein allgemeiner Krieg bevorsteht. Wenn
dann »nsere Geldmittel erschöpft sind, werden wir dann alles
ertragen können? — Nun ein Wort über die Frage der
Liquidation. Ich will mich nicht in juristische Erörterungen
einlassen, aber einige Punkte erlaube ich mir zu berühren. ES
heiß, im Berichte der Regierung, die Liquidation werde eine
fieberhafte Ausregung im Lande verursachen Solche Folgen
werden ohne dieß eintreten. Auch von der Ehre des KanlonS
ist ble Rede. Was fordert die Ehre GernS? Ich finde, man
habe dieselbe bedeutend kompromsilirt. Oder war eS mit der
Ehre des Kantons verträglich, daß die Regierung sich mit einer
bankrott geborenen Gesellschaft assimiline? Man ging noch
weiter. ES liegt eine Petition von Bauunternehmern vor,
die zum Theil über eine Million von der OstwestbahngcseU-
schafi sorbern. Ich muß gestehen, daß ich an ihrem Platze eine
Vorstellung an den Großen Rath in solcher Lage in anderem
Tone abgefaßt hätte. Aber ich frage: warum haben diese
Unternehmer sich eingelasscn? Well sie glaubten, sie haben die
Regierung von Bern hinter sich. Ist nun der Kanton Bern dafür
verantwortlich? Nein; der Große Rath hat nichts anderes be,
schloffen, als die Erlheilung der Konzession und eine StaatS-
bethesiignng von 2 Millionen. Hingegen ging die Regierung
allerdings weiter, oder wenigstens die Mitglieder, welche damit
zu thun hatten. Es heißt im Berichte des RegierungSratheS:
„Allein nicht nur die angeführten positiven Interessen, sondern
auch der Kredit, die Ehre und die politische Stellung des Kantons

gegen Außen sind bei der vorliegenden Frage engagirl.
Derselbe hat btS jetzt in jeder Beziehung seinen Willen an den
Tag gelegt, seine Etfenbahnverhältniffe so zu ordnen, daß seine
Selbslstänvlgkelt gewahrt sei. Dafür hat er sich finanziel bei
dem Ottweftbahnunlernehmen detheiligt, dafür hat er die Ge-
meinven untveralaßl, ihre Betheiligung demselben ebenfalls
zuzuwenden rc." Also der Kamon Bern soll die Gemeinden im
Emmenthal bewegt haben, sich dabei zu beiheiligen? Dagegen
proiestlre ich als Mitglied des Großen Rathes! Einzelne
Mitglieder der Regierung sind nicht der Kanton Bern. Hier kann
man nicht sagen, wie Ludwig XI V! „I'Ltat, c'est moi!"
Ich verneine blcß und bm nicht dabei. Es ist mir sehr leid,
daß man das gemacht hat. Man sagt, eS sei fast kein Kanton
der Schweiz, der nicht große Opfer gebracht habe, um
Eisenbahnen zu erhalten. Man nenne mir die Kantone, die Opfer
dasür gebracht, denen rucht Gesellschaften Eisenbahnen gleichsam

aus dem Teller angeboten hätten! Hat etwa Zürich, als
Kamon, Opfer gebracht? St. Gallen allerdings that eS, auch
Ncueuburg; aber wie steht es dort? Man sagte schon früher,
tue ueuenvurgische Bergbevölkerung verblute an den Eisenbahnen
Ist eS nicht eingetreten? Der Gemeinderath von La Chaur-
desondS ist abgetreten; in Locle haben patriotische Männer eine
Subscription eröffnet, um die Schulden der Gemeinde zu decken,
und sind bereits Fr. 799,999 gezeichnet. Aber um Fr. 59,999
auf den Aliar des Vaterlandes zu legen, wie eS einzelne
Subskribenten ln Locle thaten, muß man zuerst ein entsprechendes

Vermögen besitzen; und Männer mit solchem Vermögen haben
wir nicht viele. Man verlangt, daß der Staat die Gläubiger
zahle, welche die Arbeiten ausgeführt haben. Ich bin damit
einverstanden, wenn der Staat die Sache an die Hand
nimmt; der Staat soll nicht gegenüber den Unternehmern pro-
fisiren. Ich erinnere hier an das Geld, das für Erpropriaiion
bestimmt war, aber verschleudert wurde. In dieser Beziehung
wollen wir später Anträge gewärtigen. Nun gesteht man ein,
daß das vorgegebene Aktienkapital nie vorhanden war. Das
weiß man. Ferner vernehmen wir, daß Luzern und Zug nichts
mehr geben werden. ES heißt im Berichte der Regierung ferner :

„Dagegen hallen wir daS Projekt eines lediglich auf die berni-



schen Linien Neuenstadt-Biel, Biel-Bern und Bern-Langnau be-
schränkten SlaatSbaues für dasjenige, welches die Interessen
deS Staates in jeder Beziehung am besten zu wahren geeignet
ist." Ich habe bereits gesagt, warum ich nicht für den Staats,
bau bin, weil, wenn wir hier bauen, wir an einem andern
Orte auch bauen müssen. Ob der Große Rath überhaupt in
dieser Hinsicht einen Beschluß fassen könne, bevor eine Verstän,
digung vorausgegangen, ist eine Frage, deren Erörterung Sache
der Juristen ist. Man weiß eben zur Stunde noch nicht, wie
die Sache steht, weder die Kommisston weiß eS, noch die Un«
ternehmer wissen eS. Ich hörte, die Forderungen der
Unternehmer belaufen sich bereits über 4 Millionen, zwei Unternehmer

allein fordern 2Ml)M0 Fr. Wenn ein gerichtliches
Inventar aufgenommen würde, dann könnte man sich ein Urtheil
bilden, aber da hat man keinen andern AuSweg als die
Liquidation. Ist eS deßhalb nöthig, die Sache zu veräußern? Nein,
man könnte einen Termin festsetzen, in welchem die Eingaben
zu machen wären, um nachher daS Geeignete zu beschließen.
Ich schließe und sage: ich weiß noch nicht, zu welchem Antrage
ich stimmen kann; sie sind eben schnell abgelesen worden. In
erster Linie stimme ich sür Nichieintreten, in zweiter Linie be.
Halle ich mir vor, zu den Anträgen zu stimmen, die mir am
geeignetsten scheinen.

Das Präsidium zeigt an, daß noch sechszehn Redner
eingeschrieben sind.

Seßler. Wenn ich auch nicht gehört hätte, daß noch
scchszehn Redner eingeschrieben sind, so würde ich doch keine lange
Rede halten. Man hat daS Innere der Verwaltung der Ost,
westbahn so genug durchgehechelt, das jedes weitere Wort
darüber verloren ist. Für uns ist die Hauptfrage diese: was ist
bei der gegenwärtigen Sachlage zu thun? und um diese Frage
zu lösen, haben wir zu untersuchen, wie wir in die Lage
gelangt sind, in der wir uns befinden. Man erinnert sich, daß
seit der Zeti, wo die Linie Biel-Neuenstadt zur Sprache kam,
die Ansichten über das Eisenbahnwesen sich bedeutend geläutert
haben. Während man früher alle Eingangs- und Ausgangspunkte

in die Hände der Centralbahn legte, kam man später zu
andern Ansichten. Der Jura hat lange geschlafen, bis er zur
Einsicht kam, und die Frage auftauchte: was wird auS dem
Jura, aus seiner Industrie, wenn er keine Eisenbahn erhält?
Man verlangte, daß eine Bahn vom Staate erbaut werde.
Um aber Geld darauf zu bekommen, bedürfte man eines Stückes
im Thale. Die Jurasster verlangten daher Staatsbau für
Biel-Neuenstadt. Hierauf regten sich auch andere Gegenden,
und die Seeländer sagten, auch die Linie Biel-Bern müsse
erstellt werden. Die Jurasster hatten damals noch wenig Muth,
indem sie fürchteten, es werde im Großen Rathe nicht
durchgehen. Man fühlte sich glücklich, als man von dem Slip be,
freu war, und bot auch dem Emmenthal, daS ebenfalls ein
Luftloch nöthig hatte, die Hand. Die Gesellschaft d.r Ostwestbahn

trat nun an die Stelle des Staates und ging die ihr ge«
stellten KvnzesstonSdedingungen ein; sie geht vielleicht jetzt an
der Bereitwilllgkeit, die sie damals bewies, zu Grunde. Der
Alp kommt auf uns zurück nnd wir seufzen wieder. DaS muß
ich erklären, es sträubt sich in mir ein gewisser Stolz dagegen,
Jemanden zu verdammen, der ein Unternehmen ausführen wollte,
von dem man anerkennt, daß es im Interesse des Landes liegt,
das aber an ungünstigen Verhältnissen zu scheitern droht. Ich
bin weit entfernt, alle Machinationen zu billigen, die vor sich

gingen, aber über kleinliche Dinge, aus denen man einen ganzen
Wald macht, setze ich mich hinweg und es bietet sich der Grund«
gedanke: das Unternehmen fiel in eine grundschlechte Zeit, und
wäre die Ostwestbahn auch etwas stärker gewesen, so hätte eS

doch geschehen können, daß sie sich hätte an den Staat wenden
müssen. Auch die Cenlralbahn hatte ihre schlechte Zeit. Wenn
man die Sache nur vom Standpunkte der Indignation auS
betrachten würde, so könnte man sagen, die Verwaltung der
Ostwestbahn verdiene eS nicht, daß der Kanton Bern in den

Tagblatt des Großen Rathes t8«l.

Riß trete. Aber wenn er nicht eintritt, — was geschieht?
Die Gesellschaft verfällt in GellStag und eS werden bei der
gerichtlichen Liquidation die vorhandenen Sachen mm Schaden
der Aktionäre und auch deS Staates unter dem Werthe veräus,
seit, — an wen? Wahrscheinlich an die Centralbahn. Nun
frage ich: können Sie, die seiner Zeit Werth darauf gelegt
haben, die Linie Biel-Neuenstadt, statt der Centralbahn der
Ostwestbahn zu geben, diese Linie nun in die Hände der Centralbahn

übergehen lassen? Von der Frankv-Suisse wird man
von vorneherein abstrahiren wollen, weil man nicht eine fremde
Verwaltung wollen wird. DaS ist der Grund, warum daS
Staalsinteresse gebietet, dem Staate die fraglichen Linien zu
erhallen. In der Kommission war man, wie Herr v. Gonzen«
bach gestern erklärte, darüber einig, daß dieselben erstellt werden
müssen, nur darüber war man nicht einig, wie sie erworben
werden sollen. Auch über diesen Punkt hat sich die Kommis,
sion nun geeinigt. Wenn ich von dem Grundsatze der Vergütung
deS reinen BauweriheS abgekommen bin, so geschah eS um in der
Kommission Einigkeit herbeizuführen und dadurch zur Beruhigung
des Landes beizutragen. Das Angebot von 7 Millionen
entspricht nach meinem Dafürhalten ungefähr dem, was die
Gesellschaft nach unparteiischer Schätzung verbaut haben wird.
Nach den Angaben deS Herrn Weili belaufen sich die Gaukosten
ungefähr auf 8 Millionen Davon sind aber Verluste
abzuziehen in Folge von Transaktionen, welche der Staat nicht
gehabt hätte; ebenso die Mehrkosten auf der Linie Btel-Neuen-
stadl. Dieser Abzug mußte auch bei einer Schätzung gemacht
werden, denn dieselbe müßte nach landesüblichen Preisen
geschehen. Ich glaube daher, bei einem Angebote von 7
Millionen könne man beruhigt sein, daß man sich nicht dem Vor-
würfe aussetze, der Große Rath von Bern mache ein „G'schäfili"
gegenüber den Unternehmern. Gegen ein solches „G'schästli"
empört sich mein Inneres. Man sagt freilich, der Staat Bern
habe keine Pflicht, die Sache zu übernehmen Aber man wird
zugeben, daß der Staat durch seine Subvention von 2
Millionen den Unternehmern Zutrauen zu dem Unternehmen
einflößte. Ich spreche also die Erwartung aus, daß die Unter«
nehmer und die Aktionäre zu einem Vergleiche Handbleien werden,
wenn der Große Rath einen Kredit von 7 Millionen Franken
bewilligt. Wenn sie eS nicht thun, dann sind sie selbst schuld.
Ich halte daS Resuliat deS KommisstonalvorichlageS für ein
glückliches. Die Seeländer wenden ein, es sei in den Anträgen
der Kommission nichts von der Strecke Biel-Bern gesagt. ES
ist aber darin entHallen, denn wenn die beiden andern Stücke
vom Staate erworben werden, so versteht eS sich von selbst,
daß auch die Strecke Biel-Bern ausgeführt werden muß. Der
Jura ist auch nicht zufrieden; er möchte sofortige Dekreiirung
deS SlaatSbaues. Auch er wird später an die Reihe kommen,
und ich möchte dem Jura, wie den Seelänvern rathen, sich
zufrieden zu geben. Allerdings könnte nach den Voi schlügen deS

Rcgierungsrathes das Ganze abgemacht werden, aber man soll
sich nicht verhehlen, daß noch Bedenken gegen den Siaatsbau
obwalten. Bis die Regierung uns über die Ausführung deS

Unternehmens nähere Vorlagen bringen wird, werden sich

manche Bedenken aufklären, und Mancher, der jetzt sich den
Staatsbau als etwas Gräuliches vorstellt, wird leichter dazu
stimmen. Wenn die Regierung die fraglichen Bahnstrecken
käuflich erwirbt, wenn sich keine Gesellschaft findet, welche die

Ausführung übernimmt und dem Kantone alle Garantie
gewährt, so kommt der Staatsbau. Sie hörten heute mehrfache
Kostenberechnungen. Wahrscheinlich würde der Staat in den

ersten Jahren einen Verlust von circa Fr. 2l)U,t)W machen,
aber wenn die Berechnung der Kommission richtig ist, worüber
die Mitglieder einig sind, — kann man nicht annehmen, daß
in wenigen Jahren ein Gewinn zu erwarten ist? Ganz gewiß.
Die Erfahrung beweist es, und es läßt sich ganz gut erklären.
Die Bevölkerung gewöhnt sich nach und nach an die Benutzung
der Eisenbahnen; sie muß allmählig in die Eisendahn
hineinwachsen (um mich so auszudrücken), bis sie zur Ueber,

zeugung kommt, daß durch dieses Verkehrsmittel Zeit und Geld
17



erspart wird. Wenn sich im Anfang auf einer Bahnlinie von
71 Kilometer ein Verlust von Fr. Wll.llW herausstellt, so hat
man die Aussicht, daß vas Verhältniß sich in einem Zeiträume
von zehn Iahren ausgleichen werde. Es wurde die Befürchtung
geäußert, dieser Ausfall würve jährlich auf dem Budget figuriren
und eine Steuererhöhung zur Folge haben. Dieser Meinung
bin ich nicht. Wir haben das Beispiel anderer Staaten vor
unS. So hatte Belgien zur Zeit, als es die Ausführungseiner
Eilenbahnen begonnen, einen jährlichen Verlust von mehrern

Millionen; dieser Ausfall würbe aber nicht auf vaS ordentliche
Budget gesetzt, sondern einem eigenen Verlustkonto der
Eisenbahnen selbst zur Last geschrieben, dem ein Eyclus von dreißig
Jahren eingeräumt wurde. Die Verluste stiegen nach und nach
auf die Summe von 31 Millionen, dann fleug der Gewinn
an, und dieser stieg so rasch, daß er im letzten Jahre 8
Millionen betrug. Nun bedarf man noch eines Jahres, bis der

ganze Verlust getilgt ist, dann hat Belgien eine SiaatSeinnahme
auf seinen Eisenbahnen, oder cS kann die Taren der Bürger
vermindrrn. Wenn man sagt, cS sei nicht nur um die 15

Millionen zu thun, sondern um die Konsequenzen deS heutigen
Beschlusses, denn der Jura werde auch mir seinen Ansprüchen
kommen, so erwiedere ich, daß wir u»S dieß nicht lange
verhehlen können. Ist der Jura mit dem Kanton Bern so gut
verbunden, wie mu andern Gegenden? Durchaus nicht. Die
Abgeordneten von ^l. Immer, Delsberg, Pruntrul kommen in
verschiedenen Richtungen nach Bern. Man weist auf den Bau
einer schönen Reucheuetie-Straße hin, und könnte sagen, bis
eine Eisenbahn durch den Jura gebaut werbe, werden die
Lustbahnen erfunden. Ich frage aber: wäre der Bau der Jurabahn

eine so »nervöse Operation? Keineswegs. Wir müssen

dieser Frage frisch in'S Auge schauen. ES ist die kürzeste Linie
zwischen Basel und Genf. Dazu kommt ein anderer Umstand.
Wenn der Jura selbst schon vermöge seiner Industrie eine Bahn
befruchtet und vielleicht — wie nur heute ein Abgeordneter aus
dieser Lanbesgegend sagte — den nöthigen Grund und Boden
unentgeltlich abirllt, dann kommt die Bahn nicht zu theuer zu
stehen, und die Rente muß kommen, wie bei der Centralbahn.
Man soll also vor diesem Gespcnste nicht erschrecken. Ich bin
so frei, hier an den genereusen Sinn zu erinnern, mit welchem
die jurassischen Abgeordneten bei verschiedenen Anlässen große
Summen bewilligen halsen. Wer hat zur StaatSbetheiligung
von 4 Millionen bet der Centralbahn gestimmt, trotz dem daß
der Jura mchiS davon hatte? Die Iurassier. Wer Hai für
die Subvention an die Ostwestdahn grstimmi? Die Iurassier,
einstimmig. Wer wird heute wieder dazu stimmen?
Wahrscheinlich die Iurassier. Die Bevölkerung des Jura verdient
also ein besseres Entgegenkommen, und ich weise die Befürchtungen

von nachtheiligen Konsequenzen zurück. WaS die Frage
betrifft, ob eine Liquidation eintreten solle oder nicht, so überlasse

ich deren Erörterung den Juristen, und beschränke mich
darauf, Sie zu erinnern, daß mehrere Redner im Laufe der
Diskussion zeigten, daß im Falle der Liquidation viele Viozessc
entstehen, daß die Ardeilen auf der Linie Güinligen-Langnau
unbeschützt dem Wetter preisgegeben und dem Ervboden gleich
gemacht würden, daß 3 Millionen dadurch verloren giengen.
Wenn nun die Kommission einstimmig ihren Antrag etwas
movifizirte, so geschah eS aus dem Grunde, die vorhandenen
Schwierigkeiten möglichst zu vermeiden. Ich schließe mil einem
kleinen Appell an die Abgeordnelen von Bern. Ich kaun nicht
umhin zu erklären, daß mich die Reimen,, mit der sich die
Abgeordneten der Stadt Bern immer benommen haben stetS
bemühte, indem es mir unbegreiflich ist, daß Jemand, dem man
daS Glück von all.n Seiten herbringt, es nicht anerkennt;
warum? Nicht deßwegen, weil man eS nicht erkennt, aber weil
eS nicht von den Leuten herkommt, von denen man cS wünschte.
Am Ende mischt sich noch Politik in die Sache. In Bern
wird alles politisch. Da hat man eine radikale und eine
konservative Ballgesellschaft Ich gebe nun den Herren zu bedenken,
daß Bern nicht so gleichgültig ist gegen die Ostwestdahn, wie
sie sich vielleicht vorstellen. ES fängt auch in Bern zu tagen

an, und ich glaube, daß die Abgeordneten von Bern bald nicht
mehr die Ansicht der hiesigen Bevölkerung vertreten dürsten,
wenn sie im Großen Rathe zu etwas nicht hanvbieten wollen,
weil es von einer Regierung oder von einem Systeme kömmt,
daS ihnen nicht genehm ist. Ich bin auch dafür, daß im Falle
deS SlaatSbaues nicht die Regierung die Eisenbahn verwalten
solle, sondern eS müßte eine besondere Verwaltung eingerichtet
werden, wie z B bei der Kantonalbank, in welcher alle Parteien

vertreten sind. Dann wird eine Annäherung aller Parteien

stattfinden können, wenn eS sich um die Lösung volkS-
wirthschaftlicher Fragen handelt. Schließlich stimme ich zu den

Anträgen der Kommission.

Steiner, Müller. Wenn ein Ausgewanderter oder ein
Verstorbener zurückkehrte, der unsere öffentlichen Verhältnisse
vor einem oder zwei Jahrzehnten gekannt hat, er würde
erstaunen über die Leichtfertigkeit, mit der man heute mit den
Millionen des StaalsvermögenS verfährt. Ja selbst wir, die
wir mitten in diesem Getriebe leben, wir verwundern unS
darüber und fragen: wann wird dieß aufhören? Die Antwort
lautet: wenn keine Millionen mehr da sein werden. Darum
ist man geneigt. eS für ein kluges Verfahren anzusehen, wenn
hier daS einzelne Mitglied, statt sich fruchtlos der Strömung
entgegenzustemmen, derselben nachgibt und etwas davon zum
Vortheile seiner Gegend ober seiner Person abzuleiten versteht.
Ein solches Verfahren halte ich aber für verderblich, und da
man in Eisenbahndingen nicht sprechen kann, ohne daß die
Einen rufe»; hört doch den Centralbahnmann! oder die Andern:
das muß ein Ostwcstbähnler sein! — so erlaube ich mir, von
meiner Person zu bemerken, daß weder ich noch meine nächsten
Verwandten jemals auch nur eine einzige Eisenbahnaklie
besessen haben oder noch besitzen, so.daß ich mich wohl alS
unbefangen ansehen darf. Ich hätte vielleicht Gründe, dem
Ostwesibahnunternehmen gar nicht so feind zu setn, wie Herr
Seßler von ben Abgeordneten von Bern voraussetzt. Ich habe
sehr ehrenhafte Bekannte, die dabei betheiligt sind; ferner hatte
ich an der Langnauer Linie eine Liegenschaft, von der ich crpro-
priirt wurde, und habe von daher Landentsckädigung zu fordern.
Zur Sache selbst übergehend, frage ich: wie sind wir zum
Osiweslbahnunlernchmen gekommen? durch ein dringendes
Bedürfniß? Wenn man sich diese Frage vorlegt, so begegnet man
zuerst dem Schlagworte „Zweiliniensystem." DaS Zweiliniensystem

habe diese Bahn nothwendig gemacht, sagt man. WaS
bedeutet dieses Schlagwort? Ist etwa daS Zweiliniensystem
ein Gedanke, der in einem Guß irgend einem genialen Kopf
entsprang? Nein. Diese zweite Linie hat der Zufall auf die

Karte gezeichnet, sie ist ein Bletzwerk. Am meisten Berechtigung
halte die Erbauung einer zweiten Linie im Osten der Schweiz,
sie entstand natürlicher Weise aus der Rücksichtslosigkeit der Zürcher

gegenüber den St. Gallern, so daß daS Unternehmen durchaus
berechtigt war. Im Westen wurde den Verhältnissen schon mehr
Gewalt angethan, um die Oronlinie zu erkünsteln, und ich
bekenne offen, daß ich ein alter Anhänger der Murtenlinie bin.
Ich habe sehr bedauert, baß nicht diese Linie ausgeführt wurde,
daß Herr Slämpfli die Losung gab, über Oron zu bauen,
während wir durch Erstellung jener Linie eine Verbindung mit
dem Westen bekommen hätten, die unS keinen Kreuzer gekostet
hätte. Ich sage offen, ich hätte zu einer unmittelbaren Ver-
bindung mit den Waadiländern viel lieber Hand geboten, alS
einer solchen mit den Freiburgern und eS schmerzte mich, daß
die bernischen Vertreter, nachdem man den Waadtländern in
den ersten Zeiten der Bahnfragen so viel, die ganze Elsenbahn-
posttion zu verdanken hatte, diese Dienste mit solchem Undank
belohnten. Nun komme ich zu der Ostwestdahn: wo fängt sie

an? Man weiß eS nicht; sie verläuft sich im Sand, wie der
Rhein. Die Einen sagen, sie beginne in Zürich, die Andern,
in Rapperswyl Schon darau», daß die Linie keinen sichern
Anschluß hat, erscheint sie nicht alS rationell. Im Westen ist
der Anschluß gegeben. Die Ostwestdahn bildet aber nicht ein
absolut nothwendiges Bindeglied, dessen Ausführung so sehr



drängte. AIS Vorzug derselben wird die kürzere Verbindung
mit Luzern hervorgehoben. Ich gebe dieß zu, aber wenn Sie
weiter wollen, wenn Sie die Nerbinvung mil Zürich und dem
Bodensee tnS Auge fassen, so ist vie Linie der Ostwestbahn
länger alS diejenige der Central- und der Norvostbahn Nur
dem Wallenstattersee entlang nach SarganS hätte man etwas
näher, wenn man in das Land „dahinten" will Wenn man
dann die Langnauer-Linie in'S Auge faß«, so kann man fragen,
ob der starke Verkehr nach dem Emmenthal diesen Bahnbau
so dringend nöthig machte. Ich behaupte, nein. Der Verkehr
in dieser Richtung ist nicht sehr stark, und jeder Landmann
wird sagen, man müsse sich verwundern, wie man zu dem
Gedanken gekommen sei, da eine Eisenbahn zu bauen. Hoch«
stens im Herbst, wenn die Käsesuhren beginnen, wird die
Straße stärker befahren, nicht aber rnfvlge des gewöhnlichen
LandeSverlehrS, und der Transport von etwa 33,333 Zentner
Käse macht nicht gerade eine Eisenbahn nöthig. Die Post
selbst machte wiederholte Versuche, größere Wagen in jener
Gegend einzuführen, aber man kam wieder auf die zweispännige
Postkutsche zurück, wie denn auch ein zweispänniges Güter-
Wägelein den Güterverkehr auf der Bern-Lang»auerstraße ver«
mittelt. Auch mit der Einführung eines täglichen OmnibuS-
diensteS wurden Versuche gemacht, die aber nicht gelangen.
Man kam bald davon zurück auf zwei-, dreimalige Fahnen
per Woche, wie früher. Wie soll da eine Bahn reniiren?
Läßt sich ein anderer Grund für diese Bahn anführen? Hat
etwa Ueberfluß an Kapital dieses Unternehmen in'S Leben

gerufen? Ach nein! Selbst im RegierungSdenchie finden wir
nichts als Klagen über mangelndes Geld infolge Ungunst ver
Zeit und feindseligen WiderstrebcnS derjenigen, die Geld Härten
hergeben sollen. Unter solchen Umständen muß also das
Unternehmen erzwungen worden sein — ich hade hier bloß daS
ursprüngliche Projekt im Auge, — und wer hat es erzwungen?
Ich will eS offen sagen: es sind die Herren, die an'S Anrichtloch

wollten. In alter Zeit sprach ein Vorsteher der römischen
Republik, alS ein fremder Gesandter ihm ein reiches Goldgeschenk

anbot: „Behaltet Euer Gold; ich will lieber über Reiche
gebieten. alS selber reich sein " Diese Zeit der Einfalt ist von
der unsrigen weit überflügelt. In unsern schweizerischrn
Republiken sehen wir bald überall an der Spitze der zweiundzwanzig

Regierungen Männer, die ihre Stellung sit, dadurch
zu verbessern suchen, daß sie gleichzeitig Eisenbahnbarone oder
Vorsteher von Kreditannallen werden, oder gar von Spielhöllen
Gewinn ziehen. Ich hörte selbst in einem Kantone die Bauern
darüber klagen, daß eine Gesellichafl an Landspekulationen
233—333.333 Fr. gewonnen habe. Wer nun eine Stellung
an derartigen Anstalten einnimmt, der kann sich leicht bereichern.
Ein leichtes Zwinkern mir den Augen oder ein Druck mit dem
Daumen beim Abschluß eineS Vertrages kann oft viele tausend
Franken einbringen. Machen deßwegen solche Anstalten gute
Geschäfte, weil diejenigen, welche an der Spitze stehen, reich
werden? Durchaus nicht. Mit einem Worte: der Staatsmann
von heutzutage kennt den Spruch VeS alten Römers nicht, er
spricht umgekehrt: „Gebt her Euer Geld; ich will lieber über
Verarmte herrschen, als selber nicht reich sein." Wem aber
die EinkünftäeS öffentliche» Amte'S nicht genügen, der sollte
sich davon zurückziehen und größern Gewinn nie in öffentlicher
Stellung suchen. Das Ostwestbahnunternehmen haue unter
den angedeuteten Umständen höchst mühsame Anfänge. Man
sprach über ein Jahr lang davon, aber Jedermann schüttelte
ungläubig den Kopf. Plötzlich im Frühjahre sproßt der
unscheinbare Keim auf. WaS für ein milder Winter muß
vorhergegangen sein; wie mild warder Fiühling, daß dieß möglich
wurde? Ober hat etwa gar ein Goldregen das Erdreich
befruchtet? Ich komme hier zu einem Vorfalle, den ich nicht
übergehen kann. Anno 1847 mußte Bern als schweizerischer
Vorort für die Führung des SonverbundsfeldzugeS ein Anleihen
von 13 Millionen alten Franken aufnehmen; man ging zur
Kanionalbank und schrieb eS auS; es war bald gedeckt und
die Eidgenossenschaft halte fast keine Kosten für daS Geld.

ES geht neun Jahre; die Eidgenossenschaft mußte wieder Geld
haben bei der Verwicklung mir Preußen. WaS geschieht?
Fremde Vögel kreisen in Bern herum wie Geier, so die Herren
von Rapparv, Hildebranv, Slockmayer. Das eidgenössische
Finanzdepartemenl halte ein Anleihen von 12 Millionen Franken
aufzunehmen, waS in folgender Welse bewerkstelligt wurde.
Es wurden aufgenommen:
1)6 Millionen Fr. zu 5 Prozent zum KurS

von 33 für IM, vaheriger KurSverlurst,
Gewinn für die Uebernehmer Fr. 123.333,

Ertrakommission an ein Bankhaus in Stuttgart „ 13,3(13,

„ „ Herrn Srockmayer „ 5,333,
Ordentliche Kommission an Herrn Stockmayer „ 33,333,
2) 5 Millionen Fr zu 1'4 Prozent zu 91 für

133, KurSverlurst, Gewinn für die Uebernehmer „ 333.333,
Ferner wurden bezahlt:

Ertrakommission an Uebernehmer in Frankfurt „ 63.333,
Ordentliche Kommisston an Herrn Ltuckmayer „ 33,333,
KurS-Differenz auf der rückgekaufle» zwölften

Million, d. h. Entschädigung, um dieselbe nicht
beziehen zu müssen „ 23 333,

Summa Fr 575.333,
oder nach genauerer Berechnung in den Akten Fr. 633,1 l t. 58.
Verlurst der Eidgenossenschaft oder Gewinn für vie Uebernehmer

VeS AnleihcnS. ES heißt, Herr Professor Hildedrand habe
Fr. 133,333 zu l'/z Prozent zu liefern übernommen, auf den
vertragsmäßigen Endtermin hatte er aber bloß einbezahlt Fr.
256.721; daS Fehlende entlehnte er bei der eidgenössischen
Kasse, um eS derselben vorstrecken zu können. Der Krieg war
rasch vorüber, man hatte kein Geld mehr nöthig; die
Eidgenossenschaft mußte dann zahlen, um nicht Gelo zu bekommen.

Herr Präsident. Ich muß Herrn Steiner aufmerksam
machen, daß wir nicht daS eidgenössische Anleihen zu verhandeln

haben. Nach dem Reglemeiue VeS Großen RaiheS soll
jedes Mitglied, welches daS Wort ergreift, über den in
Berathung liegenden Gegenstand kurz, deutlich, ohne Wiederholung,

mit der Anständigkeit, die eS der Würbe der

Versammlung schuldig ist, vorzüglich ohne beleidigende Anzüglichkeiten

gegen irgend Jemand und ohne Eiunnschung sremver

Gegenstände sprechen. Wenn nun ein anderer Redner den
Preußenfeldzug, ein dritter die Gemeindeverwaltung von Bern
erörtern wollte, wohin kämen wir? Ich ersuche also Herrn
Steiner, bei dem Hauptgegenstande ver Berathung zu bleiben.

Steiner, Müller. Ich komme gerade zum Hauptgegenstand.

ES sind Namen, die dem eidgenössischen Finanzdireklor
viel näher stehen als die Genannten, bei dem erwähnten
Anleihen betheiligt. Noch eine abschweifende Bemerkung. Nachdem

die Sache so gestanden ist, will ich nur fragen: wenn ein
Seckelmeister der alte» Republik Bern von 1798 ein Anleihen
für den Staat in dieser Weise abgeschlossen hätte, ob nicht
vielleicht heute in öffentlichen Blättern die Frage aufgeworfen
würde, (ich erinnere an den schändlichen Millionenhanvel), «aß
die Nachkommen VeS SeckelmeisterS beweisen sollen, daß ihr
Vorfahr nicht mit unter der Lecke gesteckt habe. Dieser gähe
Glücksfall, der große Gewinn beim Anleihen ermuthigie zur
Gründung VeS OstwestbahnunternehmenS, trotz aller Ungunst
anderweitiger Verhältnisse. An der Spitze eineS Akiienunter-
nehmenS kann man sich gut stehen, selbst wenn die Aktionäre
sehr schlecht dabei fahren; und wie hoch ist nicht der zu
erlangende Einfluß anzuschlagen? Wie wird daS Unternehmen
weiter geführt? Man verlangt die Konzession mit dem
Vorgeben, der Staat habe finanziell nichts zu leisten und täuscht
den Großen Rath schon bei diesem ersten Akt. Damals
versicherte Herr RegierungSrath Sahli wiederholt, der Staat
werde in keiner Weise in Anspruch genommen. Er sagte u. A.:
»Ich soll noch bemerken, baß der Staat dabei in keiner Weise

in Anspruch genommen wird, daher kann ich die Genehmigung



der Konzession mit voller Ueberzeugung empfehlen. — DaS
Comite selbst bietet Garantie dar. An der Spitze desselben

stehen Hr. Banquier Schmid, Hr. Professor Htlvebraiiv, der

früher rn Zürich bei Eis.nbahnunlernehmungen seine erfolgreiche
Thätigkeit entwickelte und namentlich die Erstellung der Glatt»
thalbahn förderte u. f. w., ferner Herr AmiSnvlar Wilbdolz,
sovann mehrere GroßraihSmitglieder von Luzern." Mehrere
Mitglieder warnten damals, der Große Rath möchte nicht vor
einer Begutachtung des Gegenstandes eintreten. So Herr Gfeller
von Wichtrach, welcher die Peisammlung erinnerte, daß eine

Elsenbahnkommisston bestehe, es sei derselben daher die Ange»
legenhell zur Untersuchung zu überweisen. Ebenso Herr von
Gonzenbach, welcher Zweifel äußerte, ob das KonzelsionSbe«
gehren ernst gemeint sei, seine Bedenken äußert und Untersuchung
durch eine Kommission verlangte. Herr Gfeller von Signau
stimmte gegen Ueberweisung an eine Kommission. Der Re-
gierungSraih, sagte er, habe gründlich untersucht. Nach den

ausgestellten Rentabilitätsberechnungen könne VaS Baukapital
einzig durch den Ertrag deS Personenverkehrs gedeckt werden,
den Waarenverkehr gar nicht gerechnet. Hier verlange man
keine Sraatsunlerstützung, wie bei der Centralbahn, sür welche
daS Büdget eine Elubuße von wenigstens Fr. 1l),l)l)(1 jährlich
aufweise: empfiehlt angelegentlich die Ertheilung der Konzession.

Herr Regierungwath Lehmann bekämpfte ebenfalls die

Untersuchung durch eine Kommisston und empfiehlt angelegentlich die

sofortige Eriheilung der Konzession. Be» 3l1,0l)l) Centner Käse
werden, sagte er, auf dieser Linie jährlich lranSportttt, dazu
Holz und Personen. Wenn der Große Rath diese Konzession
nicht ertheile, so w>rde daS Emmenthal für den Kanion Bern
ein eigentliches Irland werden. W>e ging es weiter? Man
verschreibt sich auS der Fremde einen rechten Schwinbelmeister.
Ich brauche den Namen nicht zu nennen, er ist in Aller Mund
Ich könnte vielleicht bei dem Gedanken, daß es hiezu eincS

Fremden bedürfte, ein Gefühl der Befriedigung äußern; cS

wird jedoch schwinden müssen, wenn man bedenkt, daß der
Betreffende nur daS Werkzeug war, und daß diejenigen, welche
eS Jahre lang brauchten. Einheimische sind. Man erproprurir
wohlfeil, am wohlfeilsten da, wo der Landeigenlhümer noch gar
nichiS erhallen Hai. Ich fühle mich gedrungen, dem Schrei
des Unwillens, der vom Bielersee hieherdrang, Ausdruck zu
geben. Die Berichte, welche von dorther kamen, conirastirien
sehr mit dem Verfahren der Centralbahn. Auf der Langnauer-
Linie war man gezwungen, die eidgenössische Schatzungskom-
mission anzurufen. Ich halte alS Ausgeschlossener der Gemelnve
Bern mitzuwirken Ein Mitglied beS Großen Rathes entwarf
Verträge, aber alle wurden von der Gesellschaft verworfen. In
die Schatzungskommtsston wurde vom Regierungsrathe und den

Bundröbehötden ein Emmenthaler, ein Freiburger und ein
Luzerner ernannt, was auf die Erpropriaten einen nicht sehr
günstigen Eindruck machte, wie denn überhaupt der Eindruck vom
ganzen Verfahren ein übler war. Man baute wohlfeil und wieder

holt wurde in der Presse zu Gunsten der Ostwestbahn behauptet,
sie baue wohlfeiler als alle andern Gesellschaften in der Schweiz.
Ja, wenn man mit Akii.n zahlt, die nichts werth sind. Aber die

Folge davon ist, daß jetzt schor, von einfallenden Brücken gesprochen
wird,ebenso von Coultssen, die ntcht langehalten werben, der Felö-
rulschungen nicht zu gedenken. Der schlechte Zahler erhält eben

in der Regel nicht die beste Arbeit. Um das Unternehmen
welier -u führe», schloß man Bauer-, Spiegel-, Genfer-, Boller-
und Damptfchiffveriräge ab, je einer unlauterer und uiisauberer
als der andere. Wie ging eS mit den Flnanzausweisen?
Wurden sie getreulich und redlich geleistet? Herr Sahli sagte,
er könne sür daS clnstehen, was sein Sekretär gesagt hatte,
während doch die Kinder auf der Gasse wußten, wie eS mtt
der Ollwcstbahn stand. Es wäre am Direktor gewesen, den
Ausweis näher zu prüfen. Wie konnte der RegtcrungSraih
einen solchen Ausweis genehmigen! Im Bundesralhe gieng
eS nicht ganz geläufig zu. Man sagt, Herr Slämpfll habe
durch Sltchenischeid den betrügerischen AuSweis gutgeheißen;
zwei Mitglieder der Behörde hätten sich zu Protokoll verwahrt.

Ich wäre den Herren dankbar gewesen, wenn eS nicht geheim
geblieben wäre. Wenn der LunveSralh bessern Bescheid >n der
Sache wußte, so hätte er den Kanton vor großem Schaden
bewahren können. Man erhielt aber von daher keine

Mittheilungen und mir scheint fast, die Herren im Bundesralhe
fürchten sich selbst vor einander. Man meint vielleicht, der
betreffende Sekretär werde selne Stelle riskiren, aber er ist ein
brauchbarer Mann, der steht, wo er sehen soll, und nicht steht,
wo er nicht sehen soll. Die Herren vom äußern Stand werden
ihn schon versorgen. Ich schließe mich hier, sowie in Bezug
auf das Anleihen der Fr. LLà.Olîll, denjenigen Vorrednern an,
welche sich vorbehalten haben, auf die Frage der Verantwortlichkeit

der Regierung bei geeignetem Anlaß zurückzukommen.
Man fabrizirt ein falsches Akileiiregister und schreibt Akiien-
zahlungen em, dle ine gemacht wurden. Man fabrizirt
Obligationen, die keine Obligationen sind, und eS ist unerklärltch,
dap man da, wo so viele Juristen mttverhandeln, nicht einmal
rechtskräftige Obligationen zu schreiben versteht. Ich machte
wiederholt aufmcrklam, daß man doch für sichernde Formen
sorgen möchte, den» rö kann oft Wittwen- und Waisen, Reiche
und Arme betreffen. Bet einem ähnlichen Anlasse suchte ich
um Erlassung elneö Gesetzes über die Aktiengesellschaften nach;
eS wuide erlassen. Aber jetzt fällt es Nlemanden ein,
Maßregeln zu «reffen, daß die OstwestbahngeseUschafl unter daS
betreffende Gesetz gestellt werde, und nach dem Berichte der Re-
glrrung erscheint eS nun zweifelhast, ob jeder Aktionär mit
Hab und Gut oder nur für den Betrag seiner Aktien haftbar
sei. DaS ist eine Nachläßlgkeit, die nicht ungerügt bleiben darf.
Um das Unternehmen zu fördern, besticht man dle Presse durch
Besoldung von ZeilungSkorrespondenzen. So wurden aus der
Kasse der geldnöthtgen Ostwestbahngelellschafi Herr Stänveraih
Vogt in Genf und Heir von Marschall in Zürich, auch ein
Flüchtling, bezahlt, um lobposauncnde Zeitungsartikel zu schreiben;

— wieder eine Warnung, den Fremden, die hier zu laut
reden, nicht zu viel zu trauen. Man sagt, die Reisen des Herrn
Hilvebrand lassen sich in den Büchern der Gesellschaft auffinden,
sowie verschiedene Trinkgelder, unter denen sogar eines von Fr. 6l)
erscheint, welches dem Herrn Alizuchihausverwalier Michel
bezahlt wurde. Man borgt ferner vom Staate eine Summe von
Fr. liLà.ttlll) gegen merkwürdige Sicherheil. Ich will über
diesen Punkt nicht welter elnireien, nur muß man sich, nach
dem der Herr Finanzdlrektvr so kategorisch erklärt hat, jenes
Anleihen sei nicht auf kompetente Art bewilligt worden, nun
verwundern, baß dem Großen Raihe nicht die Berichte der
Finanz- und der Elsenbahndirekiton gedruckt mitgetheilt wurden,
da sie hierüber namentlich Auskunft gebe». Auch oie Berichte
der Herren Scßler und Henzi liegen »tcht vor. Es scheint,
daß wlr in der Republik apvkiyphllche Bücher haben. Es war
eine Zeit, wo man rief: nur keine Geh.imthuerei! heraus mir
den Akten an die Oeffentltchkeit! ES wurde eine Untersuchung
des FlnanzzustandeS der Gesellschaft angeordnet, aber erst im
letzten Sommer oder Spärjahr, und Herr Seßler scheint ziemlich

alles in Ordnung gefunden zu baden. Herr Scßler gab
mir in einer frühern Sitzung den Rath, wenn ich je wieder
eme solche Rede halten wolle, wie damals, so solle ich mit einem
passenden Kostüm auftreten, und das sei die Kapuzinerkutte.
Was würde er sagen, wenn ich an seiner Stelle die fragliche
Untersuchung hätte machen müssen und ein solches Resultat
vorgelegt hätte? Ich glaube, er würde nicht ermangeln mir
zu sagen, ein HanSwurst hätte besser untersucht. Gestern
vernahm man, Herr Karrer sel mir einem andern Mttgliede von
der Akiionärversammlung beauftragt worden, mit dem Staate
zu unterhandeln. Wenn das sich besichtigt, so möchte ich dann
fragen, ob diese verschiedenen Stellungen mit einander verträglich

seien. Man beredete die Gemeinden zur Aklienübernahme;
freilich bei Bern gelang es nicht. Noch im letzte» November
wollte man die hiesige Gemeinde in das bodenlose Unternehmen
hineinziehen, aber die AuSgeschoffenen von Bern stellten so

verfängliche Fragen an die Regierung, daß man ihnen die Antwort
heule noch schuldig ist. Ich hätte seiner Zeit dem Herrn Re-



gierungSpräsidenten Schenk, als er sagte, man wolle die Ge»
mcinve Lern nichl bereden, fragen können, ob er mit Herrn
Saht«, begleitet vom RegierungSstatihalier, vor drei Jahren
etwa un Emmenihale herumreiöte, um die Gemeinden zu warnen.
Von einem Augenzeugen wurde mir mitgetheilt, daß man dem
AuSgeschossenen einer armen Gemeinde, der sagte, seine Gemeinde
sei arm, sie könne daher keine Akiien übernehmen, erwiederte:
gerade weil die Gemeinde arm ist, soll sie Akuen übernehmen!
Herr Schenk hätte den Einfluß, den er auf daS Emmenthal
hat, um so weniger zu einem solchen Zwecke benutze» sollen,
alS ihm diese LanveSgegend wegen des Armengeseyes zu Dank
verpflichtet ist. Um das Unternehmen in Gang zu bringen,
machte man, wie schon erwähnt, mehrere Verträge, unter
Ändern, mit einem hiesigen Notare, drin man es nichl so zum
Vorwurfe machen kann (er ist ein Geschäftsmann), wohl aber
der Verwaltung. Man sagt, jener Notar habe nicht nur seine
Papiere verkaust, es seien auch Leute vom radikalen General«
stabe dabei beiheiligt; m m habe guten Freunden ihre schlechten
Papiere gegen Oltwestvahnobligationen ausgelauscht, die durch
den heutigen Beschluß zur Zahlung gelangen sollen. Ich frage
nun: ist der Große Rath von Lern dafür da, solche Sachen
in Lausch und Logen zu genehmigen? Ist die Staatskasse dazu
da, schlechte Papiere und mißlungene Pnvatspekulationen zu
guten zu machen? Ich glaube, nein. Der nämliche Vertrag
enthielt die weitere Leslunmung, daß die Herren GroßralhS«
Präsident Niggeler und Hildebrand sich verpflichteten, dahin zu
wirken, daß der Große Raih ein Gesetz üver Hypoihezirung
der Elsenbahnvbligationen erlasse; dazu verpflichten diese Herren
sich in einem Privalvertrage. Ich habe nicht gewußt, daß

H.rr Htlvebranv solchen Einfluß auf den Großen Rath habe,
wohl aber wußte ich, daß Heir Niggeler Einfluß habe. Sind
wir nun sicher, daß nicht vielleicht ein Vertrag besteht mit der
Klausel, den Großen Raih heule „über den Graben springen
zu lassen?" — Man verrechnet Fr. 870,000 für Gründungskosten,
man belohnt einen veidwnlen Patrioten mit Geschenken von
Fr. 5000 und Fr. 50,000. Jetzt ist es mir erklärlich, warum
Herr Dr. Schneider hier so laut für Sraatsbetheiligung
gesprochen hat. Man sendet drei bernilche Magistraten in'S
Ausland, um Hülfe zu suchen; sie ziehen von Stadt zu Stadt,
von Juvenschaft zu Juvenscbafl und biingen einen Vertrag
mit einem Eisenbahnunternehmer heim. Solche Vorgänge sind
demüthigend für Bern. Raphael Erlanger und andere Juden
auS Frankfurt kommen nach Lern, um ein Wörtchen mit dem
gewesenen „Herrn Präsidenten der Schweiz" zu sprechen. In
den Gewölben dieses allen RalhhauseS lagen sonst Zmsschrifien
auf Könige und Fürsten aller Länder, jetzt sind wir auf dem
Wege, die Schuldner aller Judenschaften Europas zu werden.
Man erfindet die Theoiie des privaten und öffentlichen, des

gelungenen und mißlungenen Betruges. Wer fortan vor den
Aisisen steht, wird mit gewissen Herren sprechen: was wollt
ihr von mir? Ich habe ja nichiS davon! Oder: ich will euch
meine Aktien abtreten. Man führt eine musterhafte Protokoll-
sührung und Buchhaltung, wahischeinlich damit man nichl über
das Geköch komme, um mißbelicbige Untersuchungen zu
vereiteln. Laut Bericht des RegieiuugSratheS finden sich lür Fr.
458.000 ungebuchte Wechsel vor, ». h. solche, die nichl in die

Bücher eingetragen si»d. Wer denkt nicht daran, daß wir heute
eine „ungebuchele" Wasche zu behandeln haben, in der sich viel
schmutziges Zeug vorfindet? Ja, wir könnten an dieser Wäsche
noch viele Tage waschen, trocknen und glätten, ohne daß das
schmierige Zeug sauber würde. Ich komme zu der Frage: wie
hilft man sich aus diesem Elende, aus diesem Wirrwar? Die
Regierung findet fast den Weg nicht; ihr Bericht erinnert mich
an den Pfarrer, der zu feiner Gemeinde sagte: Lasset uns
fortfahren zu fingen von dem angefangenen traurigen Liede die

ferneren traurigen Gsatz!' So lautet das Ostwestbahnlied.
Kaufet die Katze im Sack, sagt man uns, pareilsche Schätzer
werden bestimmen, wie viel Geld nöthig ist, um alles zu
befriedigen, die etwas fordern Die Regierung will um jeden
Preis die Liquidation vermeiden. Wenn man der Gesellschaft
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und gewissen belheiltgten Personen helfen will, so befolge man
den Rath der Regierung; will man aber daS Unternehmen
erhallen und faßt man daS allgemeine Wohl in'S Auge, dann
nähert man sich mehr dem Antrage der Kommission, und da
gefällt mir der Antrag des Herrn von Gonzenbach am besten.
Zudem ändert die Regierung ihre Anträge jeden Augenblick,
und bei dieser Sachlage wäre eS am Orte, wenn der Große
Raih einwertig darüber schliefe. Durch den GeltStag erhalten
wir einen genauen Etat deS Vermögens und der Schulden.
Wir sind sicher, daß der Staat die Lahn dann zum wahren
Werthe erhält an öffentlicher Steigerung, auf dem von der
Regierung vorgeschlagene» Wege ist dieß nicht der Fall. Ueber-
dieß gewinnt man Zeit zu reiflicher Ueberlegung oder auch zu
Unterhandlungen. Ich bin nicht Centralbähnler, aber wenn
«ine neue Gesellschaft sich bilden würde, so könnte man mit ihr
unterhandeln. Sollte der Antrag deS Herrn von Gonzenbach
nicht das Mehr erhalten, so kann ich mich auch der Mehrheit
der Kommisston anschließen im Sinne des Herrn Bützberger,
obschon diese etwas weiter gegen will. Zwar stimme ich nichl
zu 7 Millionen, indem mir dieser Vorschlag zu weit zu gehen
scheint; zu den 6 Millionen hätte ich gestimmt. Wohin führen
uns aber die Anträge der Regierung? Erstens zur Vertuschung
und Bemäntelung einer Menge unbekannter Sachen, alles
Geschehenen; ein dichter Schleier soll darüber geworfen, Unbe-
straflheil ausgesprochen werden. Man hört bereits in der Stadt
daS Gerücht verbreiten, die Sache sei zwar vor dem
Untersuchungsrichter, aber die Untersuchung werde bald niedergeschlagen
werden; eS hätten zu einflußreiche Leute ein Interesse daran,
daß die saubere Wirthschaft nicht bekannt werde. Nur der
GeltStag zieht alles, wie sich'S gebührt, an'S Licht. Oeffenl-
lichkeit und Redlichkeit der Verwaltung sind die Grundsteine
des republikanischen SiaaislebenS. Wenn man das Volk in
Anspruch nehmen will, soll man ihm die Sachlage klar
vorlegen. Oder sollten wir große Opfer bringen, ohne daß jeder
Bürger wissen kann, wofür er sie leistet? Dir Anträge der
Regierung führen uns zweitens zum StaatSbau, und diesen will ich
nur, wenn er absolut nöthig ist. Ich habe die Ueberzeugung, daß
man trotzdem auf ver Eisenbahn nach Langnau und nach Biel fahren
werde, ich möchte nur nicht blindlings dreinspringen. Jedermann

sucht den Sraatsbau zu vermeide», die Regierung
hingegen sucht ihn in die Hände zu bekommen. Ist nichl schon
dieser Umstand beunruhigend? Verdient die Regierung dieses

Zutrauen, nachdem sie sich bisher als unfähig bewiesen hat,
den Gesellschaftsbau gehörig zu überwachen? Wir können den

Herrn Sahli von semer Stelle nicht entfernen, er bleibt nach
wie vor Eisenbahuoirektor, durch Gottes Zulassung. Die
Anträge der Regierung lassen drittens durchblicken, daß auch der
Jura eine gewisse Berechtigung habe, Eisenbahnen zu verlangen.
Ein gütlicher Kauf hat diese Folge, ein gezwungener Kauf
und infolge GeliStags aber nicht; vaßhalb möchte ich davor
warnen. Ich wünsche, daß dem Jura noch werde, was er
verlangt und wozu er vaS Recht hat, aber hier heißt eS: nur
langsam voran! bei einem Prozekte, dessen Ausführung 40 Mill.
Fr. in Anspruch nimmt. Dazu kommen noch 20 Millionen
für die Linien im allen KantonStheil. Man wird vielleicht
sagen, ich übertreibe, aber ich bin vielleicht der Wahrheit näher
als diejenigen, welche hier mit Kilometern um sich werfen,
während viele nichts davon verstehen. Dann haben wir ein
Bahnnetz, daS fast so viel kostet, als dasjenige der Centralbahn;
aber mit Ausnahme der Btelerseelinie wird keine Stunde auf
diesem Netze zu finden sein, die den durchschnittlichen Ertrag
der Ceniralbahn auch nur annähernd erreichte, und doch ist
die Rente der letzter« nicht so glänzend! Deßhalb wird unS
der Antrag der Regierung zum Ruin der Staalsfinanzen führen.
Wir sind nicht Meister über die Schätzung Wir entscheiden
in dieser Nacht über einen großen Theil des SlaatsvermögenS,
— vielleicht über den doppelten Betrag desselben, wenn wir
die Jurabahn dazunehmen. Schon im Jahre 1853 sagte zwar
die „Berner Zeitung", jetzt sei der Moment da, die Schöpfung
in'S Leben zu rufen. Dieser AnSdruck brachte mich zum Nach-
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denken. Ich glaube deßhalb, wir können wohl noch einmal
zusammenkommen, bevor wir emscheiven. Wenn wir heule
leichtfertig zu Markte gehen, so kommen wir zu Steuern, vie
3 oder 4 vom Tausend beiragen Wie sollen dann die ver»
schiedenen Stände der Bevölkerung sich darein finden; wer
wird, gut dabei fahren? Etwa das kleine Gewerbe? Der kleine
GewerbSmann wird gänzlich ruinirt, wenn er Steuern zahlen
soll, um sich die fremde Konkurrenz auf den Hals zu laden.
Er wird glücklich sein, wenn er es zu einer ElsendahnsteUe
bringt, und mag sich mit unsern Brutussen hödern Ranges
trösten, die ebenfalls begierig find, die Eisenbahnlivree zu
tragen. Werden Handel und Industrie dabei gefördert? Wenn
wir den Jura und gewisse Branchen abrechnen, so haben wir
nicht so viel Industrie im Kantone, und dann muß man nicht
mit Staatsabgaben kommen, wenn man diese Zweige fördern
will, im Gegentheil dürfen sie nur mit geringen öffentlichen
Kosten beschwert werden, wenn sie sich ausdehnen und gedeihen
solle». Wenn man fragt, wie die schweizerische Industrie zur
Blüthe kam, so erkalten Sie zur Antwort: durch die freien
Institutionen des Landes; mit großen Abgaben werden wir
sie verjagen. ES ist, als wenn die Vorsehung uns solche
Fragen zum Entscheide vorlegen ließe, um zu zeigen, wohin
sie führen können. Wie liegt gerade jetzt in den Neuenburger
Bergen die blühendste Industrie der Welt darnieder infolge
des Eisenbahnschwindels! Wir sehen einen Theil der Bevölkerung

auswandern wegen der großen Lasten, welche sie zu
tragen hat. Auch wir kommen auf die Bahn der Anleihen.
Der Kanton Freiburg hat zu ähnlichem Zwecke 16 Millionen
aufgenommen. Man sagt, schon bei der ersten Serie habe eS

nicht gehen wollen, der Staat habe zum Schein 1 '/z Millionen
gezeichnet, um die Sache in Gang zu bringen. Jetzt haben
die armen Freiburger mit den Eisenbahnobligaiionen zu kämpfen.
Der bernische Finanzdirektor mußte bereits nach Frankfurt reisen,
ein anderes Mitglied der Regierung nach Genf, um eine
Gantsteigerung zu verhüten. Der Kanton Genf bekam früher Geld
zu pari, dann aber, wie die Schulden zunahmen, erhielt er
nur noch 9V, später 89 für 199, und gegenwärtig gehl Genf
damit um, ein Anleihen aufzunehmen, um die Zinsen seiner
Schulden zu bezahlen und zwar zum Kurse von 79 für 199
Und unser Bauernstand, sonst der Stolz deS Vaterlandes?
WaS soll bet solcher Wirthschaft auS unsern ehrenfesten elben
Kutten werden, wenn man Schulden auf Schulden häuft?
Wie steht es mit den Fruchtpreisen nach einem Fehljahre?
Der Bauernstand hat sich darein ergeben, nicht viel auS der
Frucht zu lösen; wenn die Ernte gering ist, so wird er wenig
machen; früher war es anders. Man machte sich aber mit
der Idee vertraut, wenn einmal die Eisenbahnen gebaut seien,
dann bessere es mit dem Käshandel. Ich will nicht sagen,
die Eisenbahnen seien schuld, daß der Handel letztes Jahr nicht
besser ging, aber man sieht, daß man sich in den Berechnungen
irren kann. Was wird die Folge sein, wenn der Staat fünf-
prozentige Anleihen aufnimmt? Der Zinsfuß wird steigen, eS
werden mehr Titel aufgekünvet. Schon jetzt klagt die
Kantonalbank und die Hypvthekarkasse, daß ihnen nicht mehr die
nöthigen Fonds zufließen, und eS wird noch anders kommen.
Was bleibt dann bei hohen Zinsen und übermäßigen Steuern
noch dem fleißigen Landmann übrig? Fürwahr, mir scheint,
die zahlreichen Vertreter deS Bauernstandes sollten nicht im
Zweifel stehen über daS, waS sie heute in diesem Saale zu
thun haben. Ich bin sicher, die Sestiger werden heute nicht
dem Herrn Kommandanten Meyer nachtrappen, um an Bahnen
zu steuern, während sie eS bisher noch zu keiner Bernstraße
gebracht haben. Gegenwärtig bietet das Bernbiet noch daS
Bild eines schönen, stattlichen Bauernhofes, ein ansprechendes
Bild soliden und behaglichen Wohlstandes, daS eines Jeden
Aug' und Herz erquickt, der deS WegeS zieht. Wollt Ihr nun
aus diesem schönen Heimel ein herabgekommenes, abgeschleifteS
Gut machen, wo jede Scholle zeigt, wie mager und verwahrlost

der Boden ist, wo eS unordentlich und wüst aussieht um
daS HauS herum, dem Sitz einer liederlichen Haushaltung;

wo jeden Tag der Weibel vor der Thür steht und der Aetti
alle Morgen den Hut ausbürstet, um für Geld auszugehen;
wo das Gesinde ni 1st mehr arbeiten mag, weil Alle das
Gefühl haben, die Schuldenlast sei zu schwer geworden, um sie

durch äußersten Fleiß noch bewältigen zu können? Da werden
Alle, die deS Weges ziehen, tue Köpfe schütteln und für sich

sagen: da hat eS ehemals anders ausgesehen! ES werden
Zustände kommen, wie sie der Lichter schildert, indem er sagt:

„Das Korn wächst da in weiten, schönen Auen,
Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.
Das Land ist schön und gütig, wie der Himmel;
Doch die 'S bebauen, sie genießen nicht
Den Segen, den sie pflanzen."

Und wenn dann in jenen Zelten gefragt wird, wie der Knabe
TeUS seinen Bater fragte:

„Sprich, Vater, wohnen sie nicht frei, wie Du,
Auf lhrem eig'nen Erbe?"

so wird die Antwort lauten: Nein! sie wohnen nicht frei, daS
Erbe der Väter ist schwer verschuldet und verpfändet;
Jahrhunderte lang hat dieses Land seine Freiheit erhalten, aber
jetzt ist eS fremden Spekulanten und Geldjuden zinsbar ge.
worden Und solche Zustände möchte ich nicht. — Der Große
Raih hat aber noch eine andere Aufgabe zu erfüllen. Ein
früheres Mitglied sagte mir unlängst, in der ganzen Ostwest-
babngeschict'te schmerze ihn der Verlust von 2-3 Millionen
weniger als die Verdorbenheit unserer öffentlichen Zustände,
die Korruption, die in dieser Angelegenheit zu Tage getreten
sei, wie er es nicht erwartet hätte. An unS ist eS, zu zeigen,
daß die oberste LandeSbebörde Gerechtigkeit walten lasse gegen
Alle ohne Ansehen der Person, gleiche Elle, gleiches Maß gegen
Hohe wie Geringe, daß die Fehltritte der Angesehenen nicht
verdeckt, dagegen die der Geringen mit der Schärfe deS
Gesetzes geahndet werden sollen. Morgen sind Sie berufen, über
Leben und Tod armer Verbrecher zu entscheiden. Denken Sie,
wenn diese Leute Gelegenheit gehabt hätten, durch einen einzigen,

weniger strafbaren Griff zu einem Vermögen von 59,999 Fr.
zu gelangen, Gueniat hätte vielleicht ein ehrbares Leben geführt
und wäre nicht so blutdürstig gewesen. Leweisen Sie schon
durch Ihren heutigen Beschluß, daß Sie das weltliche Schwert
der Gerechtigkeit würdig tragen, nach Gottes Ordnung. Mein
Antrag geht dahin, nicht einzutreten. Ich hatte früher die
Absicht, mich der Mehrheit der Kommission anzuschließen, aber
jetzt stimme ich nicht dafür; ich vermag es nicht.

RöthliSberger, Gustav. Die unglücklichen Operationen,

die großartigen Mißgriffe, welche staltgesunden, haben
nach meiner Ansicht die Aufmerksamkeit der Versammlung
genugsam in Anspruch genommen, und mir scheint, der Moment
sei da, wo man die Situation accepitren soll, wie sie sich

darbietet, wo man einander die Hand bieten und fragen soll: wie
kann man das Unglück verhüten? Wir stehen vor einer großen
LandeSkalamtlät und Zeder muß sich fragen: was haben wir
zu thun, um aus dieser Lage zu kommen? Stellen wit uns
also auf den Standpunkt der möglichen Ausführung des
Unternehmens im Interesse deS Landes. Ich beginne mit der
Erklärung, daß ich mit der Kommisston einverstanden bin, baß
die in Frage stehenden Eisenbahnlinien im Interesse deS Landes

sind, daß ihre Ausführung wünscheSwerth ist, und wir
unser Mögliches thun sollen, um sie zu sichern. Aber auf
welchem Wege läßt sich das Werk ausführen, daß wir auf der
einen Seite nicht zu sehr den Staat, resp, die Steuerzahlenden
belästigen, auf der andern Seite die großen Interessen, welche
hier auf dem Spiele sind, nicht gefährden? ES liegen ver.
schiedene Anträge vor Ich erlaube mir die Hauptpunkte zu
berühren. Der erste Antrag bezweckt die Liquidation; ein zweiter
Antrag, derjenige des Herrn v. Gonzendach, möchte einstweilen
die Sache verschieben; ein dritter Antrag des Herrn Jmer
schlägt eine Zinsengarantie vor; endlich steht der Antrag der
Kommission demjenigen der Regierung gegenüber. Ich war
früher derjenige, der eine besondere Vorliebe für die Liquidation



hatte, ich habe mich sogar in einer öffentlichen Versammlung
dafür ausgesprochen, weil ich glaubte, eine Liquidation
entspreche den Interessen deö Landes am besten. Ich ging von
der Ansicht aus, eine solche Gesellschaft sei zu halten »vie jeder
andere Bürger, und »venn sie die eingegangen Verpflichtungen nicht
halten könne, solle sie insolvent erklärt werden. Aber bei näherer
Prüfung der Sachlage und der Interessen des KantonS muß
ich gestehen, daß ich zu einer andern Ansicht kam, und sagte
ich mir: wenn wir auf einem andern Wege zu etner Verständigung

gelangen können, so sollen wir eS thun. Wenn durch
eine Liquidation großes Unglück entsteht, warum sollten wir
nicht den andern Weg einschlagen? Ich hörte heute von Herrn
alt RegierungSralh Blösch behaupten, eine Liquidation würde
am besten zum Ziele führen; aber ich glaube, eine Liquidation
würde eine Masse Interessen gefährden. Ich bin deßhalb der
Ansicht, es sei der Fall, daß wir auf den heutigen Tag noch
eine andere Basis annehmen, und aus die Gefahr hin, einer
Inkonsequenz bezichtigt zu werden, bin ich dafür, baß wir unS
aus den Standpunkt der KommisstonSanträge stellen. Ich gehe

von der Ansicht aus, eS soll jeder nach bestem Wissen und
Gewissen handeln. Ich komme hieher, mich belehren zu lassen,

waö zum wahren Interesse deS Vaterlandes dienen möge.
Die Anträge der Regierung und der Kommission dlfferiren in
zwei Punkten: der Kommtssionalanlrag will eine feste Summe
für die Uebernahme der fraglichen Bahnstrecken durch den Staat
bestiinmrn, der Regierungsraih dagegen eine Schalung durch
Erperten; der zweite Hauptpunkt, worin die Kommission von
der Regierung abweicht, ist der, daß durch den Antrag der

letztern der Staatsbau sofort im Prinzip erkennt würde, während

der Kommissionalantrag diese Krage noch offen lassen will.
Ich wlll diese beiden Punkte noch etwas näher in's Auge
fassen, um zu begründen, warum ich fur den Antrag der Kom«
mlssion bin. Die erste Frage ist also dle: sollen wir eine fire
Sulnine festsetzen, oder eine Schätzung gewäritgen? Hier kommt
zunächst der Werth der Bauten in Betracht. Run soll die Kauf-
summe nach dem Werthe ocS Bauobjektes, hauptsächlich aber
auch mir Rücksicht auf die Rentabilität der betreffenden Bahn
bestimmt werden. Wenn ich mich frage, ob daS- Trace der
Ostwestbahn durch bas Emmenthal so gezogen sei, daß eine

Rente möglichst gesichert werde, so wird man zugestehen, daß
daö allerunglücklichfte Trace gewählt wurde. Das ist ein Mißgriff,

über den man ziemlich einig sein wird, — sonst würde
man ntcht von Bern nach Signau fahren, ohne einen Kirch,
thurm zu sehen. Ist eS nun billig, daß der Staat oaS Opfer
solcher Mißgriffe »verve, daß die Steueikraft deS Volkes
deßwegen in erhöhtem Maße in Anspruch genommen werde?
Nein; daher könnte ich unmöglich den Bauwerih alS einzigen
Maßstab annehmen für die Summe, welche anzubieten ist. Ich
komme zur zweiten Frage: liegt eS in der Stellung des großen
Rathes, daß er heule im Prinzip erkenne: wir übernehmen die

Bahn, aber zu welchem Preise? das soll dann eine Schätzung
bestimmen? Nein, das können wir nicht, das sollen wir nicht!
Bei einer solchen Schätzung sind eben mancherlei Umstände von
Einfluß auf daS Resultat In der einen Gegend sind die
Arbeiten leichter zu erstellen, in der andern schwerer; die Erpertise
könnte doch ein für den Staat ungünstiges Resultat liefern,
wenn die Erperten auf der einen Serie Unternehmer sehen,
denen Nachtheil droht, aus der andern Seiie den Kanton Bern
mit seiner Steuerkraft. Solche Rücksich'en können leicht Einfluß

auf die Bestimmung der Kaufsumme haben. Ich möchte

mich des Bestimmtesten verwahren, daß wir hier einen Beschluß
fassen, »vie die Regierung uns vorschlägt. Das Sprichwort
sagt: wer zahlt, der befiehlt, und wenn wir zahlen, wollen wir
doch sagen, »vie wir es haben »vollen. Ein fernerer Punkt
betrifft den Staatsbau Dieser hat allerdings seine Vorzüge,
indem von einer Regierung viel mehr als von einem
Privatunternehmer erwartet werden kann, daß sie die Bedürfnisse deS

Verkehrs im Auge habe, während der Privatunternehmer sein
Interesse obenan stellt. Aber der Staatsbau hat auch bedeutende

Gefahren. Der erste Einwurf, den ich ihm mache, ist,
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daß dann eine ganze Legion von Angestellten in Dienst genom,
men werden müssen. Ich hörte oft die Bemerkung machen,
das in Zeiten politischer Aufregung eine große Zahl von
Angestellten, die einer Regierung zu Gebote stehen, ein gefährliches
Mittel werden könne, »venn sie es benutzen will. Ich krüchte
unsere Regierung jedenfalls nicht der Versuchung einer solchen
Lage aussetzen, Leute, die im ganzen Lande herumkommen, zu
gewissen Zwecken zu benutzen. Ich gebe zu, daß momentan die
Gefahr nicht mehr so groß ist, aber ich sehe eS nicht gern«
und möchte eS daher vermeiden. Die größte Gefahr aber
besteht darin, daß der Staat auf die Bahn deS SchuldenmachenS
kommt. Ich freute mich immer für mein Vaterland, daß wir
bisher von dieser gefährlichen Plage frei bleiben konnte»», während

alle andern Staaten mehr oder »veniger mit Schulden
belastet sind. Wenn man einmal dahin kommt, den Kiedit zu
benutzen, dann ist die Gefahr sehr groß, bis man dazu kommt,
die Schulden zu vermehren, um die Zinse der gemachten
Anleihen zu zahlen Das sehen wir in Genf. Ich habe die

Ueberzeugung, daß eS der Anfang einer ganz neuen, unglücklichen
Zeitpenode wäre. Woher wollen Sie vaS Geld nehmen, um
die fraglichen Eisenbahnen zu bauen? Es steht Ihnen nur der
Weg deS AnleihenS offen, und wenn Sie einmal zu diesem
Mittel greifen, dann führt eS immer weiter. Ich glaube daher,
eS »väre eine sehr große Uebereilung, wenn wir nach den
Anträgen der Regierung hier den StaalSbau erkennen würden.
Dazu kommt, daß die Regierung immer theurer baut und theurer
verwaltet als Privatunternehmer. Man sagt unS allerdings,
die Regierung werde eS so gut und billig machen, als sie

könne. DaS mag sein, was den Bau anbetrifft; aber in Bezug
auf die Verwaltung bestreike ich es. Es liegt in der Natur der
Sache, daß Mancher, wenn er den Staat mit seiner halben
Million Seelen hinter sich steht, weniger Bedenken trägt, irgend
eine Ausgabe zu machen, obschon sie »licht gerade nöthig »väre.
Ein letztes Bedenken bietet der Umstand, daß wir unserer
Regierung eine neue und bedeutende Last auflegen würden,
obschon inan bemerkte, eS werde eine getrennte Verwalt»mg
aufgestellt werden. Ich zweifle nicht daran, aber die Regierung
müßte immerhin die ganze Verwaltung organisiren ünd dann
überwachen. Wenn wir nun wissen, wie außerordentlich groß
die Ansprüche sind, die von Tag zu Tag immer mehr an die
Regierung gerichtet werden; wenn wir sehen, daß wir mit dem

Armenivesen noch nicht ganz in Ordnung sind, daß im
Bauwesen noch vieles zu leisten ist, daß immer größere Anforderungen

an den Staat gemacht werden, so muß man gestehen,

daß die Aufgabe immer schwieriger wird. Die Arbeit wird
immer schwerer, eine Zersplitterung der Kräfte könnte daher
nur nachiheilig wirken. Auch die Stellung deS Jura dürfen
wir ntcht übersehen, der seit Jahren seinen Blick auf die

Erstellung einer Eisenbahn in seiner Gegend richtet. Ich
bin der Erste, der eS einsieht, daß der Jura in einer

Lage ist, die ihn berechtigt, sich zu »vehren. Aber »vie

können wir unS heute durch Erkennung des StaalSbaueS
indirekt für den Jura verpflichten? Ich bin der Erste, der
hanvbietet, sobald ich eine klare Einsicht habe in die Frequenz,
in die Rentabilität, welche die fragliche Linie in Aussicht stellt;
aber diese Beruhigung habe ich eben heute nicht. Ich kann
mich daher nicht zu envaS verpflichten, über das ich im
Unklaren bin. Ich will vor Allem gerecht sein. Der Jura ist

mir so lieb als der alle Kamonstheil, und daS war der Grund,
waruin ich seiner Zeit nicht für die 2 Millionen stimmte, »veil

ich sagte: wenn wir hier geben, so werden »vir auch dort geben
müssen. Bevor wir heute den StaalSbau grundsätzlich beschließen,

frage sich Jeder, wie weit unS der Beschluß führen werde.
Die Kommission will, wie gesagt, diese Frage noch offen lassen,

und vaS ist eS, was mich auch veranlaßt, zu ihrem Antrage zu
stimmen. Ich möchte wo möglich die Regierung eingeladen
wissen, gründlich zu untersuchen, ob nicht auf dem Wege deS

UebereinkvmmenS mit einer Privatgesellschaft die Sache zum
Ziele gebracht werden könne. Auch iin Antrage des Herrn
Jmer, der eine Zinsengarantie vorschlägt, läge ein AuSkunflS-



mittel. Ich bin zwar prinzipiel nicht für eine solche Garantie.
Der Grund liegt darin, daß der Staat alle Chancen deS

Verlustes trägt. Wenn aber kein anderes Mittel übrig bleiben und
dadurch das Unternehmen gesichert werden könnte, so würde
ick dafür stimmen. Immer aber müßte ich vor einer Schätzung
durch Erperlen warnen, weil wir nicht wissen, von welchem

Standpunkte aus sie die Kaufsumme bestimmen würden. Die
Minderheit der Kommission hält am ersten Kaufpreise von 6
Millionen fest, während die Mehrheit heute auf einmal, nach

elner kurzen Unterbrechung der Verhandlungen auf 7 Millionen
steigt. Wenn man nun sieht, wie die Kantonalbank die größte
Mühe hat, ihr Kapital zu vermehren, ebenso die Hyporhekar-
kasse, so muß eS Einen bemühen, hier plötzlich eine Million
mehr bieten zu sehen. Ich wünsche daher, daß die Summe
von 0 Millionen nicht überschrillen, sondern festgehalten werde.
Wenn ich mich frage, wohin wir mit einem Ängebote von 6
Millionen kommen, so ist die Antwort die, daß wir dann bei

einem Zinsfüße von 4'/^ Prozent einen jährlichen Ausfall von
Fr. 24à,(1(1(1, bei einem Zinsfüße von 5 Prozent aber einen

solchen von Fr. 310,000 haben. Herr Seßler stellte unS zwar
in Aussicht, daß dieser Ausfall sich nach und nach ausgleichen
werde, indem er behauptete, je länger die Eisenbahnen bestehen,

desto mehr werden sie benutzt, desto größer sei ihre Rentabilität.
DaS sind Fragen, über die man verschiedener Ansicht sein kann.
Aber wir dürfen nicht vergessen, daß die Verhältnisse ändern
können, daß die Strecke Biel-Neuenstadt durch die Oronlinie
verlieren wird, wenn letztere einmal erstellt ist. Wenn es sich

also darum handelt, unser Büdget jährlich mit einem Ausfall
von Fr 24?,(10(1—310,000 zu belaste», so muß man die Sache
wohl bedenken. Ich stimme daher zum Antrage der Minderheit
der Kommisston bezüglich des Kaufpreises. Zum Schlüsse erlaube
ich mir noch eine ganz kurze Bemerkung. Die heutige und die

gestrige Diskussion hat auf Mlch einen günstigen Eindruck
gemacht; eS freute auch zu sehen, daß man sich bemühte, die

Sache möglichst von einem objektiven Standpunkte aus zu
behandeln, sich gegenseitig handzubieten. Aber wahrlich wir haben
eS nicht dem EliigangSrapporle deS Herrn ElscnbahndirektorS
zu verdanken, der auf mich einen sehr widrigen und verletzenden
Eindruck machte. Ich hätte es vom Berichterstatter der
Regierung nicht erwartet, daß er die Sache auf das politische Gebiet

hinüberziehen würde. Es ist sehr unpatnolisch. sich in
solchen Dingen auf diesem Gebiete zu bewegen. Hüten wir
unS also davor!

Dr. Schneider. Ich bin leider im Falle, mit einer
Persönlichkeit anzufangen. Ich danke dem Herrn Steiner, das er
mir Gclegendeti gibt, hier im Großen Rathe mich gegen eine
der perfiden Anschuldigungen, die in den Zeitungen gegen mich
erschienen, zu vertheidigen. ES gibt Leure, die, wenn sie Kenntniß
von einer Thatsache bekommen, die sie sich nicht erklären können,
gleich an Heren uud Wunder glauben. Man nennt diese Leute
dumme Leute. Dafür halte ich Herrn Steiner nicht. Aber
es gibt Leute, die, wenn sie sich eiwaS nicht erklären können,
gleich sagen: es ist Egoismus und nur Egoismus! und zu
dieser Klasse rechne ich den Herrn Steiner. Sie haben heute
gehört, daß Herr Steiner ein Mitglied dieser Versammlung
aus die gleiche Linie ftellie mit Einem, der zum Tode verurlheilt
ist. Ist das parlamentarisch, ist daS gerecht? — Ich komme,
obschvn ich den Herrn Steiner nicht als Inquisitor anerkenne,
aus die 100 Aktien, die man mir zum Vorwürfe macht. Es
wurde mir zu e,iner Zeit, ehe das Ostwestbahnunlernehmen zur
Sprache kam, der Vorschlag gemacht, das Piojekl einer Eisenbahn

von Neuenstadl ' aus über das große MooS direkt gegen
Bern zu poruren; im nämlichen Briefe, wo mir dieses Anerbieten

gemacht wurde, erklärte man: wenn ich die Konzession
dafür erhalte, so bekomme ich Fr. 100,(1(10 baar. Der Blies
liegt hier zur Einsicht Herr Steiner, was hättet Ihr gemacht?
Hättet Ihres gethan? — Ich sagte: wenn ich zu einer
Konzrssion handbietc, so will ich vor Allem, daß die Unternehmung
in schweizerische Hände gelegt werde; und was war die Folge

Daß mir und Herrn Hubler von Burgdorf daS Recht in die
Hände gegeben wurde, daS Direktorium in unserm Sinne zu
bestellen, unS in die Direktion zu wählen. Schon von diesem
Standpunkte aus we>se ich die Verdächtigung zurück. Aber
gesetzt, ich hätte das Anerbieten angenommen, wäre eS eine
schlechte Handlung gewesen, Herr Sielner? Wenn ich Euch
sage: geql uud kauft in Odessa für so und so viel hundert«
tauiend Franken Korn, ich gebe Euch das und das dafür:
hättet Ihr eS weggeworfen, Herr Steiner? Ich gab später
ein Konzessionsbegehren ein, dann kam die Ostwestbah» m'S
Spiel und trat a:S Konkurrent auf, und da, ich sage es offen,
kamen meine Freunde und ersuchten nuch, zu Gunsten der Ostwestbahn

zurückzutreten. Ich erwiederte, daß ich durch einen Vertrag
gebunden sei und nicht einteilig handeln könne; indessen hatte die
Ostwesldahn günstigere Bedingungen gestellt als Herr Hnbler
und ich; und das bestimmte uns, ein modlfizirteS KonzessionS.
begehren einzureichen in der Beglaubigung, die Auftraggeber seien
einveistanden. Einige Zeit nachher kommt ein Brief, der
ebenfalls hier liegt, mit der Erklärung, wir seien zu weit
gegangen in den Bedingungen, namentlich wegen Uebernahme
der Linie Bern Ln:ern, und die Betreffenden zogen sich geradezu
zurück; ich Halle keinen Rücken mehr. Da kamen die Mitglieder

der Ostwesibahndirektion und ersuchten mich, die Kozession
nicht zurückzuziehen, um dieselbe ihnen abzutreten, falls ich sie

erhalten sollte, stall die Direktion. Ich schrieb meinen
Auftraggebern hierüber und erhielt von diesen eine Antwort, in
der sie mir gute Räthe ertheilten und mir abriethen.
Dessenungeachtet fand eine Versammtung in Viel statt, der auch
Großraihsmitglieder aus dem Jura beiwohnten. Hierauf kam
die KautionSsrage zur Sprache; Herr Hilvebrand schrieb mir,
baß er dafür sorgen werde, die Kaution zu erlegen, ich solle
unbekümmert die Konzession gehen lassen. Die Verhältnisse
hallen sich geändert, und da Herr Hilvebrand mir früher mündlich

erklärt halte, er wolle mir etwas dafür geben, sagte ich.
ich wolle nicht etwas annehmen, für was ich nichts geleistet.
Ich übernahm die Beschaffung der Kaution von Fr. öOO.OOO

und die Zahlung der Zinse und Provisionen. Herr Steiner
kann nachsehen, was mich das gekoitet hat, und wenn er mir
den zehnten Theil dafür gibt, so kann er alle hundert Aktien
haben. Aber eS wurden mir von anderer Seile Anerbieten
gemacht, es könnten Mitglieder deS Großen Rathes davon
reden; ich hätte dafür baare Batzen bekommen. WaS habe
ich aver geantwortet? Ich könnte mich aus Mitglieder der
Großraihskommlssion berufen. Ich erwiederte, ich wisse, waS
im Interesse des KanionS Lern liege, und daS sei, daß die
fragliche Eisenbahn nicht in die Hände der Cemralbahn komme.
Aus andere Punkte will ich jetzt nicht eintreten, aber zurückweisen

mußte ich die Verdächtigung. Um was Handell es sich

nun heute? Ich stelle mich ungefähr auf den Standpunkt deS

Herrn Röihlisberger. Es handelt sich darum, einen Entscheid
zu fassen, der sur die Zukunft des KanionS Bern und der
Schweiz von ungeheurer Tragweite ist, aus einer großen
Verlegenheit zu kommen. Dabei müssen wir ruhig sein.
Gestehen wir uns, mit dem Vorhalten von Geschehenem kommen
wir nicht weiter. Gestehen wir, daß vor Allem die Gesellschaft
gefehlt hat, du Direktion, der VerwaltungSrath und namentlich
ich. Ich war längere Zeit Präsident des VerwaltungSratheS.
Ich erkläre offen, ich habe meine Pflicht in dieser Stellung
nicht erfüllt, aber ich hatte von vornherein dem VerwaltungS-
rathe erklärt, daß es mir wegen der übrigen Geschäfte nicht
möglich sei. Warum wurde ich zum Präsidenten des Verwal»
tungsralheS gewählt? Weil in Bern die Begeisterung für die
Ostwestbahn so ungeheuer war, daß sich nur drei Personen
fanden, die je 2? Aktien gezeichnet hatten, und als die beiden
Andern zurücktraten, nahm man den Drittem Leider sah ich
später ein, daß ich gefehlt hatte, daß ich nicht früher auStrat.
Später trat ich zurück und wurde dann Suppléant; in dieser
Eigenschaft wohnte ich mancher Sitzung lheilweise bei und bot
Hand zu Handlungen, die Herr Steiner vielleicht wird
verdammen müssen. Der Hauptfehler war aber gewiß der, daß



die Verwaltung von vornherein zu großes Zutrauen in ihr
Talent, in ihre Kenntnisse und in.daS Unternehmen selbst hatte.
Sie irrte sich. Aber auch am Publikum irrte sie sich, indem
sie glaubte, sie habe eS mit einem Publikum zu thun, wie
anderwärts, wie in Freiburg, wo man Begeisterung für die
Eisenbahnen hat. Auch von Seite der Behörden wurde gefehlt.
Wo wurde der erste große Bock gemacht, der die Ostwestbahn
zu Grunde richtete? Die Centralbahn sagte seiner Zeit, sie

habe ein Kapital von 43 Millionen, während sie einige Wochen
nachher hier um eine Subvention von 4 Millionen einkam.
Der Staat entsprach ihrem Begehren, und später sagte man:
weil man eS der Centralbahn gethan, muß man eS der
Ostwestbahn auch thun. Die Centralbahn hatte sich acht Wochen
vorher noch über den Besitz eines Kapitals von 36 Millionen
ausgewiesen, daS aber in der Folge auf 14 Millionen reduzirt
wurde. Man gab aber der Ostwestbahn nur 2 Millionen;
das war der Fehler. Wenn man sie unterstützen wollte, so

hätte man sie kräftiger unterstützen sollen. Was geschah?
Man sagte hier, infolge der Staatsbetheiligung haben sich eine

Menge Privaten bei dem Unternehmen ebenfalls betheiligt, die
es sonst nicht gethan hätten. Das Gleiche geschah seiner Zeit
bei Erbauung der Nydeckbrücke. Damals wurde eine
Subscription eröffnet Wochenlang wollte Niemand sich betheiligen;
da sagte man: diese Brücke muß ein Werk der Versöhnung
zwischen Sravt und Land werden; der Staat betheiligte sich

um Fr. 200,000 a W, dann kamen die Privaten auch und —
waren angeschmierl! Ich sage daher: die Art und Weise der
Unterstützung war eine unzweckmäßige, daher nehme der Große
Rath auch einen Theil auf sich, die Regierung auch. Aber
wir wollen annehmen, daS Alles wäre vermieden worden, wäre
es dann gut gegangen? Ich glaube eS nicht; warum? Der
Hauptfehler liegt darin, daß die Ostwestbahn nicht die erste

Eisenbahn gewesen ist, die in der Schweiz gebaut wurde.
Wäre sie es gewesen, dann wäre eS ihr gegangen, wie den

St. Gallern, wie den Zürchern, die viel mehr Unterschriften
für Aktien erhielten, als sie bedurften. Sie wissen, wie es bei
der Zentralbahn ging, daß die schweizer. Unterzeichner von
Aktien, namentlich unsere Berner, gestrichen wurden mit der
Bemerkung, man brauche unser Geld nicht. Also das erste

Unglück der Ostwestbahn ist. daß sie zu einer Zeit kam, wo
das erste Eisenbahnfieber vorüber war. Noch mehr: sie kam
in einem Momente, wo sie die Nordostbahn und die Central-
bahn als Konkurrenten sich gegenüber hatte. Die Verhältnisse
änderten sich. Nachdem die St. Galler-Linien Unglück hatten,
sagte man im Auslande, man wolle mit den schweizerischen
Eisenbahnen nlchis mehr zu thun haben. Wir sollen uns also
Alle ein wenig helfen, und wie kann es geschehen? Es liegen
verschiedene Anträge vor. Der eine Weg ist der von Herrn
Jmer vorgeschlagene: Zinsengarantie. Ich halte dafür, eS

wäre allerdings momentan dieses das Beste, was man thun
kann, und ich lönnte in erster Linie dazu stimmen. ES ist der
ModuS, den Frankreich in ähnlichen Fällen in sehr großartiger
Weise befolgt hat. Im Jahre 1857, als die großen Linien
gebaut waren uud die betreffenden Gesellschaften die Nebenlinien

hätten ausführen sollen, gab eS Unternehmungen, auf
deren Aktien im Betrage von Fr. 3(1(1 Dividenden von Fr. 9(1

bezahlt wurden. Es trat eine Krisis ein Herr RegierungS«
rath Blösch ist in seiner Rede auf die Geschichte Mires in
Paris gekommen und hat unglückliche Vergleichungen gemacht,
die ich ihm so hoch nicht anrechnen möchte, indem man im
Flusse seiner Rede nicht immer aller seiner Worte und
Wendungen Meister sein kann; aber ich gestehe, ich hätte heute
lieber nicht gehört, daß man hier im GroßrathSsaale sagen
durfte, die Zustände bei uns seien der Art, daß man sich oft
wahrhaft nach den Liberalitäten und den RechtSzuständen in
dem despotisch regierten Frankreich sehnen müsse. Und waS
hat uns Herr Blösch gesagt? Dort herrsche das Recht, wie
eS auch bei unS sein sollte; dort habe ein Kaiser Napoleon
die strengste Ordre gegeben, daß alle Betrügereien ausgedeckt
und alle Schuldigen nach Maßgabe deS Gesetzes bestraft wer-
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den sollen. Aber was fügte Herr Blösch noch bei? Kaiser
Napoleon habe gleichzeitig Millionen hergegeben, um die Meist-
betheiligten aus der Geschichte zurückzuziehen. Und das, meine
Herren, rühmt man Ihnen hier als Gerechtigkeit. Die
Meistschuldigen werden mit Millionen gedeckt, welche daS Volk
bezahlen muß, während andere, weniger Strafbare, vielleicht
ganz Unschuldige, die Dupirlen die Strenge deS Gesetzes
erfahren sollen. Und das ist eine Gerechtigkeit, die man uns
hier als Muster zu empfehlen wagt. Wenn aber Herr Re«
gierungSralh Blösch denn doch Vergleichungen zwischen
französischen und hiesigen Zuständen hat machen wollen, wenn er
uns die Liberalität der französischen Regierung als Muster
vorführen wollte, so hätte er viel näher liegende Beispiele finden
können, als daS unpassende von Mires. Herr Blösch hätte
daran erinnern können, daß, als die Eisenbahngesellschaft PariS-
OrleanS im Jahre 184(1 sich ungefähr in der Lage befand,
wie heute die Ostwestbahn, ihr die Regierung mehrere Lasten

abnahm und ein Minimum der Zinsen garantirte Herr Blösch
hätte daran erinnern können, daß, als zu gleicher Zeit die

Gesellschaft Straßburg-Basel und die Gesellschaft PariS-Rouen
die nöthigen Gelder nicht aufbringen konnten, um die Linien
auszubauen, die Regierung der ersteren Gesellschaft Fr. 12,600.(190,
der letzteren Gesellschaft Fr. 14,000,000 vorstreckte. Herr Blösch
hätte daran erinnern können, daß die französische Regierung
durch daS Gesetz vom 11. Juni 1342 zwei Drittheile der
Baukosten aller derjenigen Eisenbahnen auf sich nahm, die
durch Gesellschaften ausgeführt und jetzt zu den erträglichsten
gehören. Herr Blösch hätte ferner daran erinnern können,
daß, als sich im Jahre 1843 die Gesellschaft Paris-Lyon in
der ganz gleichen Lage befand, wie jeyt die Ostwestbahn. d. h.
daß sie sich in die Unmöglichkeit versetzt sah, den Bau zu
vollenden, die französische Regierung ohne alles kleinliche Markten

die Konzession zurücknahm und sämmtliche Aktionäre für
ihre gemachten Einzahlungen in StaalSrenten vollständig
entschädigte Man hätte ferner daran erinnern können, wie liberal
die französische Regierung im Jahre 1847 an den Gesellschaften
von Bordeaur-Celte und Lyon-Avignon gehandelt hatte, als sie

genöthigt waren, auf ihre Konzessionen zu verzichten; ferner
wie liberal Napoleon im Jahre 1850 an den Gesellschaften
von Orleans Bordeaux und ThourS-NanteS gehandelt, als sie

sich darüber beschwerten, daß man ihnen in den Konzessionen
Verpflichtungen auferlegt habe, die sie zu erfüllen nicht im
Stande seien. Man hätte endlich erinnern können, wie der
Kaiser Napoleon durch die von ihm ausgegangenen Verlängerungen

der Konzessionen im Jahre 1852 dem Privalbau der
Eisenbahnen einen neuen gewaltigen Aufschwung gab. Vor
Allem aber hätte man den Kaiser Napoleon als Muster für
unsere heutigen Verhandlungen citiren sollen, wie er im Jahre
1857 sich benahm, als die großen und reichen Eisenbahngesellschaften

Frankreichs, welche ihren Aktionären nach dem Ausbau
der Hauptlinien große Dividenden bezahlen konnten, vor die

Regierung traten und ihr erklärten, sie seien nicht im Stande
bei der damaligen finanziellen Krisis die nöthigen Gelder
aufzubringen, um auch den Bau der Nebenlinien, zu dem sie sich

konzesstonSgemäß verpflichtet hatten, fortzusetzen und zu vollenden.
Damals gab eS auch in Frankreich Leute, die nicht sowohl
vom staatSmännischen als vom rein juristischen Standpunkt
aus die Gesellschaften zum Bau der übernommenen Nebenlinien
anhalten wollten, indem sie sagten, wenn die Sachen umgekehrt
gewesen wären, so hätten die Gesellschaften die genossenen

Vortheile auch nicht mit dem Staat getheilt; eS sei eine gêne-
rositê mal piscêe, Gesellschaften zu Hülfe zu gehen, die ihren
Aktionären große Dividenden geben; man solle jedenfalls warten,
bis eS thatsächlich erwiesen sei, daß die Gesellschaften nicht
bauen können; mit andern Worten, man solle sie zur Liquidation
zwingen. Der Kaiser dachte und handelte anders, als diese

Leute und als man heute hier im Großen Rathe raisonniren
hört, er sagte: eS liegt im Interesse deS Staates und deS

Volkes, daß diese Nebenlinien so bald als möglich und so

wohlfeil als möglich gebaut werden; seien aber die Gesellschaften
19



genöthigt, das Baukapital unter nacktbciligcn Bedingungen
herbei zu schaffen, so werde dadurch nicht nur der Bau ver-
theuert, sondern vielleicht unmöglich gemacht und einige
Gesellschaften zur Liquidation genörhigt würden; die gerichtliche
Liquidation einer solchen Gesellschaft sei aber immer ein öffentliches

Unglück, in dem sie eine Menge Interessen repräsentire,
und ein Angelpunkt deS öffentlichen Reichthums bilde „le
jour ou elle5 seraient ruinées, ce ne serait pas seuiemeat
cles milliers cl actionnaires gui perdraient leur revenu, ce
serait I exécution complète du resesu des ctiemins de ter
gui serait compromise, et la ricliesse pulrligue gui serait
atteinte clans sa lasse" sagte der Bericht des StaalSraihes.
Darum entschloß sich Kaiser Napoleon, den gefährdeten
Gesellschaften eine moralische Unterstützung zu gewähren; er
entlehnte ihnen den Stagtskredil, die schlimme Zeit zu passiren
und sprach durch das Gesetz vom lt. Juni 1859 für alle
Nebenlinien (kcsaux nouveaux) eine Zinsengarantie von 4,65
Prozent auS, wodurch dieselben in die Möglichkeit gesetzt wurden,

die nöthigen Gelder in kurzer Zeit herbeizuschaffen, und
gegenwärtig sind sämmtliche damals in Frage gestellten Linien
bereits ausgebaut. DaS durch den Staat garannne Baukapital
betrug nicht weniger als Fr. 4,257,666,666, und dennoch ist
der Staat infolge des angeführten Gesetzes nicht in den Fall
gekommen, für die garaniirten Zinsen wesentlich einzustehen.
Solche Beispiele hätte man heute dem Großen Rathe als Muster
von StaatSklugheit vorführen sollen, deren man auch in andern
Ländern finden könnte. Wenn Napoleon gegenüber reichen
Gesellschaften auf diese Weise handelte, wie viel mehr Grund
hätten wir hier, gegenüber einer armen Gesellschaft, auS gleichen
staatSmännischcn Motiven gleiches zu thun? Man gefällt sich

aber heute darin, sich ans dem unfruchtbaren Boden einer traurigen

Negation, auf dem Felde einer kleinlichen Kritik zu
bewegen und vergißt darob, was das Interesse des Landes und
seine Zukunft und ein freierer staatsmännischer Ueberblick von
unS fordert. DaS ill eine traurige Erscheinung am heutigen Tage.
Ich könnte noch mehr sagen. Im verflossenen Dezember machte
einer der bedeutendsten französischen Unternehmer das Anerbiclèn,
den Vertrag mit Brassey obne alle Untersuchung zu übernehmen
und zwar mit 4 Mill Fr Aktien mehr, als Brassey eingegangen
hatte, aber unter der Bedingung einer Zinsgarantie von Seite
des SiaateS für 1(1 Mill. Ich sprach mit einigen Mitgliedern
der Regierung darüber, erhielt aber zur Antwort, die ZinSgarantie
gehe im Großen Rathe nicht, und doch ist diese weniger
gefährlich, wenn die Tarife eine entsprechende Höhe erreichen.
Ehe ich vom Staaisbau selber rede, muß ich den zweiten
AuSweg, der vorgeschlagen wird, noch etwas berühren, die
Liquidation. Man verlangt die Liquidation und beruft sich

auf rie NationalvorsichtSkasse. Ich weiß nicht, ob man eigentlich

überlegt, waS man mit der Liquidation will, ob man glaubt,
eS sei ganz gleichgültig, daß Hunderte von Staatsbürgern
ruinirt werden, die sich bei einem Unternehmen betheiltgien,
das der Staat eigentlich angefangen und unterstützt hat. Ist
das gerecht? Ich möchte hier aus die Konsequenzen aufmerksam
machen Gerade diejenigen, welche heute liquidiren wollen,
waren früher für SiaaiSbau. Wissen Sie nicht, daß eine
liquidirte «tisenbahngesellschaft einem Gehängten gleich zu halten
ist? Der Geist deS Unternehmers ist fertig. Appeltire man
dann nicht mehr an daS Publikum für Betheiligung! Ich rede
nicht aus der Luft und erinnere Sie an den Vorgang mit der
NationalvorsichtSkasse. Ich bin mit Herrn Klösch einverstanden,
daß die Liquidation dieser Anstalt ein großer Fehler war, ein
Fehler, den ich heute nicht mehr begehen mö : le. Zur Zeit
als Neueitburg »och preußisch war, suchte man die dortige
Bevölkerung, um sie mehr an die Schweiz zu fesseln, zur
Uebernahme von Aktien für die erwähnte Anstalt zu gewinnen;
als man den Beireffenden aber hier nicht das gleiche Recht
geben wollte, das sie in Neuendurg haben, wollten sie die
Verbindung mit Bern bet den Eisenbahnen nicht, sondern
bauten in anderer Richtung. Sie sehen, daß eS nicht
immer gut ist, wenn man Privalintereffen vor den Kopf stoßt.

Ich war immer für den StaatSbau. Im Jahre 1844 war ich
im Falle, über ein Konzetsionsgesuch einen Rapport an die

Tagsatzung zu machen. D>e von mir vorgeschlagene Linie hatte
damals schon ungefähr die Richtung der gegenwärtigen Ostwestbahn.

Die Tagsatzung ließ den Rapport drucken und sämmtlichen

Ständen mittheilen. Später verfocht ich im Naiional-
raihe die gleiche Ansicht, und als es sich hier um die Konzes-
stonSertheilung für die Linie Viel Neuenstadt handelte und Herr
RegierunqSrath Migy auf Staatsbau anirug, stimmte ich mit
Herrn Migy. Ich bin also von vorneherein für den Staatsbau,

weil eS Gegenstände gibt, die nicht der Privatspekulation
überlassen werden können, und wenn die Eisenbahnen momentan

in die Privatspekulation übergehen, sie werden später wieder

Monopol werden. Wem wird es z. B. einfallen, den

BrieftranSport der Privatspekulation zu überlassen? Ebenso verhält

eS sich mit der Télégraphié. (Um den Einwurf zu widerlegen,

als käme der Staaisbau theurer zu stehen als der Pri-
vaibau, stellt der Redner daS Beispiel derjenigen Staaten,
welche von Anfang an StaatSbau halten, wie Sachsen, Belgien,

Baden, Oesterreich, Würtemberg, zum Theil auch Preußen
und Bayern, den Staaten gegenüber, in welche» daS System
des Privatbaues Regel machte, wie in England, Frankreich,
Spanien, Rußland, wo der Bau per Kilometer durchschnittlich
theurer zu stehen kommt, alS in den erstgenannten Staaten.)
Ich bin aber auch, fährt der Redner fort, aus dem Grunde
für den Staatsbau, weil bei diesem System der Kredit nicht
solchen Erschütterungen ausgesetzt ist, wie beim Privalbau. Die
eintretenden Schwankungen und Erschütterungen haben auf
den Kredit des Staates einen unbedeutenden Einfluß, während
Gesellschaften in Masse ruinirt werden ; daS Unternehmen bietet
daher viel größere Garantie. Man wird vielleicht fragen, warum
denn Oesterreich seine Eisenbahnen, die es von Staates wegen
gebaut, wieder verkauft habe. Diese Einwendung wird aber
nickt von Jemanden kommen, der die damalige Finanzlage
Oesterreichs kannte. Man wird ferner auf Frankreich hinweisen,
auf die großen Staatsmänner und StaaiSökonomen dieses Landes

und fragen, warum denn Frankreich den StaatSbau nicht
dekrelirt habe. Der Grund liegt auf ver Hand, wenn man
weiß, wie unter Ludwig Philipp die politische Gesellschaft or-
ganisirt war. Der Staat hat seine drei- und sünfprozenligen
Renten, die sehr hoch standen; sie sind in Frankreich sehr
gesucht; warum? Weil alle Vormünder, alle öffentlichen
Anstalten, die Vermögen besitzen, mehr oder weniger gezwungen
werden, dasselbe in Renten anzulegen; daher haben diese immer
einen hohen Kurs. Der Staat konnte daher nicht wohl den

Bau der Eisenbahnen übernehmen, ohne hohe Zinsen zu bezahlen,
ober vom Bau abzustehen. DaS war der Grund, der in
ähnlichem Verhältnisse noch jetzt fortwirkt, sonst würde in Frankreich

gewiß StaatSbau beschlossen worden sein. Ich komme nun
zur Frage: werden wir wirklich viel riskiren, wenn wir heute
Staaisbau erkennen? ES wurden verschiedene ReniabilltäiSbe-
rechnungen aufgestellt. Der Revner zlehr eine Parallele zwischen
der Ceniralbahn und den Vereinigten Schweizerbahnen in Bau
und Beirieb und geht dann auf die von anderer Seite vorgelegten

Kosten- und Rentabilitätsberechnungen über.) Man nimmt
an, die Ansführung deS Unternehmens koste 16 Millionen, (»

daß der Kilomeler ans Fr. 216,6(1(1 käme, also der Zins auf
Fr. 16,666. Nlmml man an, der Reinertrag sei etwas geringer
als bei der Centralbahn, die Ausgaben dagegen kommen etwas
höher zu stehen, als bei den Vereinigten Schweizerbahnen, so

kommr dennoch ein Reinertrag heraus, der etwas über diese

Fr. 16,666 geht. Ader geseyr auch, der Staat müßte in den
ersten Jahren eiwaS zuschießen, um den Zins zu decken, so

möchte ich daran erinnern, daß der Staat seit einer Reihe von
Jahren eine Menge Straßen gebaut hat, von denen er nie
direkt einen Zins bezog. Ich erlaube mir noch einige Worte
über andere Punkte. Am Antrage der Kommission gefällt mir
namentlich nicht, daß sie Einmüthigkeit der Aktionäre und Bet-
sttmmung der ObligationSbesitzer verlangt. Das verlangt, heißt
das Unmögliche verlangt. AlS ich in der letzten Lktionärver-
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sammlung, die hier bei Pfistern stattfand, sagte, man habe
allseitig gesündigt, man müsse allseuig Opfer bringen, gab man
mir einstimmig Beifall und beschloß, mit dem Staate Bern zu
unterhandeln. Warum denn hier Zweifel erregen? Unbegretf-
lich kommt eS mir vor, wie man sich heute hier von jurinischer
Seite abmüht, der Gesellschaft der Oitwestvahn den Charakter

der uristischen oder moraltschen Person wegzuvispuiiren,
während sie doch alle diejenigen Eigenschaften beützt, welche
sowohl nach allgemeinen RechlSvegriffen, als nach unserem
Civilgesetze von einer sogenannten moraltschen Person vorausgesetzt

werden. Sw repräsentirt eine rechtsfähige Persönlichkett, sie

ist befugt, Rechte und sogar Grundelgenlhnm zu erwerben und
zu veräußern, ihr Zweck ist ein öffeulltcher und ein bletdender,
soweit eS die Herstellung einer für Jedermann nutzbaren Straße
oder Eisenbahn sein kann. Sie hat alle diese Rechte durch eine
Konzession des SiaateS, also durch den Willen des Staates
erhallen; sie besitzt ihre Verfassung, und ihre Statuten sind
durch den Staat genehmigt; sie hat ihre eigenen Organe, durch
welche sie ihren Willen kund gldt, und die sie nach Äußer, ln
Rechten und Pflichten repräsenlircn. Ich frage: was fehti denn
noch zum Begriff einer moralischen Person? Älle die
Spitzfindigkeiten, die man heule gellend macht, haben nach meiner
Ueberzeugung keinen andern Zweck, als der GesellschafiS das Recht
streitig zu machen, die Eisenbahn durch die Mehrheit der Stimmen

der Aktionäre veräußern zu könne»; man will mu Gewalt
die Einstimmigkeit aller Aktionäre als nothwendiges Requisit
fordern, d. h. etwas fordern, das man für unmöglich hält;
mit andern Worten, man will eS der Gesellschaft unmöglich
machen, die Bahn dem Staate zu verkaufen, man will die
Gesellschaft zwingen, nicht anders als auf gerichtlichem Wege li-
quibiren zu können. Besonders aufgefallen ist es mir, auch

Herrn alt Reglerungsralh Blösch unter denjenigen zu finden,
welche heute der Onwestbahn-GeseUschafl die Eigenschaft einer
juristischen Person ableugnen wollen Hören Sie einmal, welche
Ansichten Herr Blösch im Iabr 1842 in dieser Sache haue.
In einem Gutachten über den Begriff von moraltschen Personen,
abgedruckt in der von mir im Jahr 1843 herausgegebenen
schweizerischen Vierteljahröschrlft, sagt Herr Blösch: „Unter
moralischer oder juristischer Perlon versteht die Wilsenschasl jedeS

Subjekt von Rechten, das nicht ein einzelner Mensch ist." —
Der AuSdruck „moralische Person" begreift in jedem besondern
Staate die Gesammtheit aller RechtSfuvjekte" und Herr Blösch
fügt bei, daß man den Satz wohl im A»ge behalten solle,
„daß überall da, wo außer dem einzelnen Menschen ein eigentliches

Subjekt von Rechten erscheint, d. h. überall da, wo der

Begriff der Rechtsfähigkeit aus etwas anderes übergetragen ist,
als auf den einzelne» Menschen, eine moralische Person
vorliegt." Endlich zählt Herr Blösch unter moralischen Personen
nach bernischem Recht folgende juristische Peisonen aus: den

Staat, den FiskuS, die Kirche, die Gemeinde, die Sparkassen,
(die damals bekanntlich größteniheils noch keine vom Staat
genehmigten Statuten hatten undn irgenvs vom Großen Rathe alS
moralische Personen anerkannt waren), allgemeine Vermögens-
Gesellschaften, HandlungSgesellschasien, G.lvsiagsmasse, Erb«
schafrSmasse u. s w. Also, meine Herren, damals fand Herr
Blösch, daß selbst Gemeinheiten ohne bleibenden Zweck, einfache
Vermögens- und HandlungSgesellschaflen moialiiche Personen
nach bernischem Rechte seien, und heute bestreuet er diese

Eigenschaft einer vom Staate konzeisionlrten, also in Rechten
anerkannten, im Zwecke gebilligten Gesellschaft, während doch daS

Ctvilgesetz heute das gleiche ist, wie 1842! Herr Kurz, unser
Vize-Präsident, fügte damals der Abhandlung des Herrn Blösch
bei, „daß überall da, wo daS Gesetz im Allgemeinen oder ein
bestimmtes Dekret deS Großen RaiheS einem solchen künstlichen
Wesen (Gesellschaft) die Befugmß ertheilt, Rechte zu eiwerben
und Pflichten einzugehen, ist eine moralische Person da! Ich
gestehe, mir steht der Verstand stille, wenn ich Juristen, die sich

besonders ihrer Konsequenz rühmen, über die gleiche Sache heute
so und morgen anders urtheilen höre. UebngenS besticile man
immerhin der Ostwestbahn die Eigenschaft einer juridischen

Person, so wird man den versteckten Zweck, den man dabei
hat, roch nicht erreichen. Zum Glück hat der letzte Paragraph
der Statuten der Ostwestbahngelellschaft dafür gesorgt, daß
wenn eine Minorität der Aktionäre sich dem Entscheide der Majorität

nicht unterziehen will, der Streit durch ein Schiedsgericht
erledigt werden kann. Ich begreife zwar nun heute, warum in
letzter Zeit in Bern eine Anzahl Ostwestdahn-Aktien aufgekauft
und nach Basel spedirl worden sind, die gegenwärtigen Besitzer
derselben sind wahrscheinlich berufen, zu gelegener Stunde gegen
den Verkauf oer Oitwestbahn a» den S>aat z i protestiren, und
so begreife ich denn auch, daß man heule der Gesellschaft daS
Recht bestreiket, durch Mehrheitsbeschluß die Bahn verkaufen
zu können Ern oder einige bösgesinnte Aktionäre sollen der
Gesellschaft daS Gesetz machen. Ich hoffe, Sie werden einen
Entscheid fasse», der allerdings weittragend ist. aber den Interessen
des Landes entspricht Wenn wir den Slaalsbau heute
beschließen, so machen wir nur de» Vorgang dessen, was in 13
bis 23 Iahren in der Schweiz kommen wird. Ich könnte noch
die Frage anregen, ob in den Staaten, deren Eisenbahnen in
den Häuvcir deS Staates sind, etwa mehr Klagen über daS

Transport oesen gehört werden als da, wo dieselben Privat»
Unternehmung stub. Sehen Sie sich in England, in Amerika
um, dort hören S>e immeiforl solche Klagen. Ganz anders ist
es in Belgien, in Baden u. s. >»., wo der Staat die
Eisenbahnen verwaltet. Der Staatsbau hat daher seine Zukunft.

Car lin. Mit Rücksicht darauf, daß alle Mitglieder der

Versammlung ermüdet sein müssen und die Bänke theils leer
sind und sich fortwährend leeren, werden Sie begreifen, baß

wenig Begeisterung und Geneigtheit zum Reben vorhanden ist.

Indem ich meiner Pflicht alS jaraists her Oepulirier nachkomme,
erfülle ich weit eher zugleich eine leere Förmlichkeit. Oer alle
KantonStheil hat seine Redner gehabt, die für und gegen die

Sache gesprochen. Meiner Ansicht nach bleibt mir weniges zu
sagen übrig, waS nicht schon ersuöpst wäre. Ich beschränke
mich daher auf einige Worte, denen ich die rein jurassische
Auffassung in der Frage zu Grunde lege. Wir haben doppelte
Anträge vor unS: die Anträge eurer Kommiisionsmehrheit und
Minderheit und den Auirag veS RegieruugsraiheS. Wie verhält

es sich mit dieser Komimsuou? Mau Hai hier von der

Form gesprochen; ich aber wein vom Stanbpunkie der
Verfassung nichts von einer Kommission, denn die Regierung hat
vom Staudpunkie der Verfassung auS vorher bestanden Ich
begreife wohl, daß Herr Blösch gesagr Hai, er wolle Aufklärung
erhalte»; es war am RegierungSrathe, di selbe zu geben, aber
es lag nicht dem Großen Rathe ob, eine Uutersuchungskom rris-

ston zu ernennen. Dieß ist der Grund, warum ich seiner Zeit
dagegen proiestirt habe. Nach dem Reglements des Großen
Rathes muß man Geschäfte an den Regierungsrath oder an eine

Kommission zurückweisen. Dieß ist so wahr, als die Kom-
missionsverichle, die man heute berathet, dem Datum nach

früher sind, als der Bericht deS RegierungSrathcS. Herr von
Gonzenbach hat am 12. März vorgeschlagen, den Reglerungsralh

einzuladen, dem Große Rathe Anträge zu bringen über
die Mittel, welche er am geeignesten hält, um für den möglichen
Fall einer Liquidation der Oitwestbahngesellschafr die Inieresien
deS Staates zu wahren, sowohl insofern es seine Stellung alS
meist betheiligier Aktionär betrifft, alS auch bezüglich seiner

Eigenschaft alS Kantonsregierung. Dieß ist der Aulrag, welcher

am 12. März vorgebracht wurde, und am 22 desselben Mo-
natS entsprach der Regierungsrath dem Antrage deS Herrn
von Gonzenbach. Ich kann nun nicht begreifen, wie er ihn
vertheidigen kann, da die Anträge deS RegierungSraiheS von
spätern, Datum sind alS der sernige, der keine Geltung mehr

hat. So viel an mir liegt, bestreike ich, daß wir hier eine

regelrecht bestellte Kommission haben und ich stimme nicht für
diese Anträge, weil sie nur der AuSdruck persönlicher Ansichten
sind Die Mitglieder dieser Kommisston haben daS Recht. alS
Glieder der Versammlung Anträge zu dringen, aber nicht solche

alS Kommission vorzulegen. Ich wünsche, daß man die Ordnung



in der Abstimmung aufrecht erhalte, die regelmäßige Ordnung
nämlich, unv daß die Anträge der Regierung zuerst behandelt
werden. Glauben Sie ja nicht, daß ich hiermit nur eine
formelle Einsprache erheben wolle; ich nehme vielmehr die Sachen,
wie sie sind. Ich weiß wohl, daß meine Stimme kein Echo
findet; allein ich muß, wie bereits gesagt, sehr beschränkende

Bemerkungen machen. Die Regierung sagt, eS sei dringliche
Noth, der Sachlage zu Hülfe zu kommen, welche der politischen,
materiellen, industriellen Eristenz deS KamonS Bern so nahe
liegt. So spricht die Regierung; sie gibt das Mittel an. Ist
dasselbe gut? Die Kommission oder ihre Mitglieder schlagen

Mittel vor, die sie für besser halten. Sehen wir, was diese

unglückliche Ostwestbahngesellschaft ist, welche die gesetzgebende

Behörde deS KantonS Bern zwingt einzuschreiten! Die
Ostwestbahngesellschaft steht dem Untergange nahe, man hat auf
den Dächern geschrieen: was ist die Ostwestbahngesellschaft?
Sie ist ein Schwindel, Spekulation, unterstützt von Betrug und
Kunstgriffen, die weder gesetzlich noch rechtmäßig sind. Nun
denn, eS ist an der Justiz und nickt Sache des Großen Rathes,
zu sehen, was darunter steckt. ES verhält sich Mit den
Gesellschaften wie mit den Menschen: der glückliche Erfolg ist's, der
das Glück einer Gesellschaft oder eines Menschen macht.
Unterliegt dieser Mensch, so ist er ein Verbrecher; kömmt er zum
Ziele, so wird er König oder Kaiser! Das Fehlschlagen wird
zum Verbrechen, das Gelingen zum Ruhme. Dieß die
Geschichte. Wir haben die Ostw>stdahngeseUschast von Mißgeschick
betroffen, hülfloS gesehen. Gut, sagt Herr von Gonzenbach,
wir wollen Alle dasselbe. Ist dieß wahr? Ist eS wirklich
wahr, daß wir alle das Ostwestbahnunternehmen kräftigen wollen?
Ich wenigstes wünsche, daß die Gesellschaft fortfahre, daß sie

zu dem Grad deS Daseins gelange, wohin sie die Konzession
dringen wollte. Schlägt nun die Regierung taugliche Mittel
zur Erreichung dieses Zweckes vor? Ich glaube, ja. Warum
dlspulirt man denn über die Frage, wie Herr Bützberger und
Herr Blösch, um zu wissen, wie eine Gesellschaft liqnidiren soll,
wenn ein Verirag mit allen Gläubigern und allen Aktionären
abgeschlossen werden muß, Angesichts der Regierungsanträge?
Der Fall ist vorgesehen. Artikel 1 deS Dekretes bestimmt, daß
der RcgierungSraih ermächtigt werde, auf Rechnung VeS Staates
sich mit der Ostwestbahngesellschaft und ihren Gläubigern
behufs der Erwerbung der Bahnlinien zu verständigen, oder in
ihrer Liquidation zu interveniren für den Fall, daß ein gütliches
Abkommen unmöglich wäre. Dieß sind die beiden einzigen
Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Verwirft denn die

Regierung dieses gütliche Uebereinkommen? Sie. verwirft den
Fall der Liquidation nicht. Dann begreife ich auch nicht, wie
Herr Bützberger den Antrag der Regierung einer solchen Kritik
unterwirft, zumal der RegicrungSrath zum Theil dasselbe
bereits selbst sagte. Entweder findet ein gütliches Abkommen
zwischen den beiden konirahirenden Parteien statt, oder dann
eine Liquidation, und auch dieser Fall ist vorgesehen. Welche
Vollmacht gab man nun für den einen oder andern Fall der
Regierung? Hierin nun weicht man in den Mitteln ab. Der
Dìkretsenlwurf will die Linien Biel-Neuenstadt und Günstigen-
Langnau kaufen. Um dieses handelt es sich. Man läßt die
Linie Luzern Zug bei Seite; der Regierungsrath setzt nur bei,
daß er den reellen Werth des Kaufsobjekts zur Grundlage
nehmen werde, um begreiflich zu machen, daß er nicht
unbesonnen handelt. Doch noch mehr: der Artikel 3 setzt fest, daß
der ErwerbungSakt der Annahme oder Verwerfung des Großen
Rathes endgültig unterliegen soll. Fürchten Sie sich nun davor,
dem Regierungsraihe die Vollmacht zu geben? Dann fürchten
Sie sich aber vor Ihnen selbst, denn an Ihnen ist eS, das
letzte Wort zu sprechen. Ick sage, der im Artikel 3 deS Re-
gierungSantrageS enthaltene Vorbehalt bietet der Versammlung
hinlängliche Garantie dar. Artikel à lautet: „Im Fall der
Annahme sind die erworbenen Linien, nebst der Linie Biel-Bern,
im Staalsbau zu vollenden und auszuführen." Hierin liegt
die Lebensfrage unserer Eisenbahnen, nämlich im Staalsbau.
Zeigen wir den Muth, ihn auszuführen. Deßhalb unterstütze

ich auch den Antrag der Regierung, die ein Prinzip sanktionirt,
das der Demokratie angehört, weil eine Staatsgewalt da ist,
die eS ausführen wird, während Niemand einer fremde Gesellschaft,

die sich bei uns festsetzt, wiid befehlen können, in ihren
Schranken zu bleiben. Wer wirb dann in unsrer Demokratie
befehlen? Die Centralbahn, die Gesellschaft, welche den kleinen
Kanton Bern verschlingen wird Einer solchen Gefahr seyen
wir uns auS, so spielen wir um unsere politische Freiheit.
Nickt nur der Kanton Bern wird den Grundsatz deS Staars-
baueS befolgen müssen, sondern die ganze Eidgenossenschaft,
denn im Eisenbahnwesen der ganzen Schweiz ist Anarchie, wenn
nicht das Ganze von einer Hand einheitlich geleitet wird; eS

wird unmöglich sein, in der Eidgenossenschaft ein rationelles
Eisenbahnnetz zu erhalten. Warum sollte der Kanton Bern
nicht das Beispiel geben, und welche Nachtheile würden für
uns aus der Annahme der Regierungsanträge entstehen? Aber
das ist das große Sckreckbild, das man macht, um diejenigen
zu erschrecken, welche für die Anträge deS Regierungsrathes
stimmen dürften. Man sagt ihnen: denket an die Folgen; ihr
weifet 15 Millionen zum Fenster hinaus; das ist der dritte
Theil des StaaisgrundvermögenS deS Kantons Bern! Aber
kaufet ihr nicht einen Gegenstand für diese 15 Millionen?
Und würde die Staatsverwaltung darunter leiden, selbst wenn
man verlieren sollte? Soll sich der Staat zu einer Spekula-
tionsgesellschaft aufwerfen? Ich frage Sie» waS tragen die
Landstraßen ein, die den Kanton 20 Millionen kosteten? Sie
wurden gebaut, um dem öffentlichen Bedürfnisse zu genügen;
indem man sie schuf, beabsichtigte man keineswegs, einen Ertrag
daraus zu ziehen, der in die Staatskasse zurückfallen sollte ES
ist klar, daß eS mir nicht einfällt, über die Frage des Staats«
baues zu diSputiren. Ich wünsche, daß dieser Grundsatz
angenommen werde, und gerade weil er im Vorschlage des Re-
gierungsrathes enthalten ist, stimme ich für das Dekret. Wissen
Sie aber, welchen Ersatz die Kommission uns bietet, wenn er
verworfen wird? Es ist dieser: „Die Regierung ist beauftragt,
die Rechte und die Interessen des Staates zu wahren, so weit
sie durch die der Gesellschaft ertheilte Konzession garanlirt sind."
Die Kommisston, oder ihre Mitglieder, sagen nichts bezüglich deS

StaatsbaueS. D.ßhalb verwerfe ich denn auch grundsätzlich
die Anträge der Kommissionsmehrheit. Doch will man deren
Annahme erleichtern; die Kommission oder ihre Mitglieder
haben sich seit diesem Mvrgen besprochen, seit Mittag, und sie

haben gefunden, daß eS vielleicht gut wäre, von den durch die
Konzession gewährten Garaniieen diejenige wegzulassen, welche
die Linie Langnau-Luzern betrifft. Ich begreife, daß dieß eine
große Last für den Staat wäre; nun modifizirt die Kommission
noch ihren ersten Antrag; sie setzt die Ankaufssumme um
eine Million höher. Man spricht nicht von der Linie Biel-
Bern, die in der Konzession inbegriffen ist, und wenn der
Regierungsrath mit seiner beschränkten Vollmacht auftreten wird,
wenn er bet der Liquidation sich stellen wird, so werden schon
alle Zeitungen zum voraus wissen, daß der Staat für 7
Millionen kaufen wird, und nicht für weniger, noch für mehr.
Da wird der Regierungsrath durch das Organ seines
Repräsentanten daS Dekret auS der Tasche ziehen und sagen: ich
biete 5/z Millionen. Die Cenlralbahn wird sagen, sie biete
6 Millionen; der Staat Bern wird von Neuem schreien, daß
er 7 Millionen biete, und die konkurrirende Gesellschaft wird
dann einen Franken mehr bieten und den Zuschlag erhalten.
Der Regierungsrath wird dann genöthigt sein auszupacken und
zu erklären, baß er nicht weiter gehen kann. Haben Sie Furcht,
diese beschränkte Vollmacht zu gewähren, wächrend man Ihnen
sagt, daß Alles, waS geschehen wird, hier genehmigt werden
müsse? Wenn das, was geschehen ist, unS nicht befriedigte,
so werden wir es nicht gutheißen. Warum denn eine Summe
von 6 Millionen festsetzen? Herr von Gonzenbach hat unS
in einer Anwandlung von Patriotismus gesagt, daß die Franko-
Suisse nicht werde konkurriien können, weil französische Waggons

bis in unsere Hauptstadt gelangen würden; daß man nicht
daran denken solle, und eine einzige Gesellschaft nur kaufen



könne. Dieß könnte allerdings mehreren der Herren dienen;
der Kanton Bern wäre, wie ich gesagt habe, von dieser
Gesellschaft verschlungen und dem Jura wäre der Faden gänzlich
abgeschnitten. Geben Sie die Linie der Centralbahn (und nach
dem Antrage der Kommission kann sie ihr leicht zukommen),
so wird sie die Centralbahn übernehmen. Ja wohl wird sie die
Linie nehmen! Wie hat man seit heule Morgen gestritten:
man hat gesagt, 6 Millionen seien nicht genug, geben wir aber
7 Millionen, also eine Million mehr, und alle beim
Ostwestbahnunternehmen betheiligten Personen werden befriedigt sein;
sie werden sich mit 7 Millionen begnügt erklären können, und
die vom Seeland, vom Emmenthal, von Bern werden sagen:
wir haben, was wir wollen! Die Centralbahn wird die Linie
übernehmen und wird sie erbauen Ist sie aber zum Bau
verpflichtet, so muß man von der Garantie die ganze Linie
ausnehmen, welche Luzern beschlägt, und ihr sagen: kommet, nehmet,
oder man gibt euch all das; ihr braucht nur zu kommen. Das
Emmenthal hat was es begehrt, das Seeland ebenso; nur
einen einzigen Landestheil vergißt man, und dieß ist der Jura.
Nach der Art zu schließen, wie man sich ausspricht, würde aber
dem Jura seine Ausmündung verschlossen, denn man darf nicht
erwarten, daß die Centralbahn sich selbst Konkurrenz mache.
Würde man einen derartigen Vorbehalt einschalten für den

Jura, daß die Linie ausgeführt werde, so wären sämmtliche
jurassische Abgeordnete damit einverstanden. Aber man sagt
dieß nicht, so daß der Jura einzig ausgeschlossen ist; er ist in
gesetzlicher Form ansgeschlossen. Man verschließt ihm die Thüre;
man beschränkt lhn auf eine innere Verkehrslinie, die niemals
lebensfähig sein wird. Der Jura würde eine ganz andere

Stellung einnehmen, wenn man ihm sagte: schließet an die

französische Bahngesellschaft an, die nach Delle kömmt; verbindet
euch mit der Linie des Staates zu Viel, gelangt bis nach Bern,
nach Luzern. Damit wäre dem Jura eine Stellung eingeräumt.
Wre wollt Ihr in gegenwärtigen Verhältnissen aber, baß der

Jura sich befriedigt erkläre? Der vorliegende Antrag verletzt
handgreiflich den Jura, wirft die Rechte eines Landestheiles
unter die Füße, Rechte, die ebenso heilig sind, wie die der

übrigen LandcSgegenden des Kantons. Sie kennen alle die

Berathungen, welche in Burgdorf und anderwärts in
Versammlungen statt hatten; man sagte: damit ist der Kanton
Bern zufrieden! Ja wohl, aber man hat eine Bevölkerung
von 85,WO Seelen vergessen, eine Bevölkerung, vie ebenso groß
ist, als die des Kantons Neuenburg, Freiburg, Solothurn,
Thurgau; man hat nicht an sie gedacht, weil es der Jura ist.

Hat man aber daran gedacht, so sagte man: eS ist der Jura,
dort spricht man französisch; eS ist unnütz, sage er, was er
wolle, so wird dieß immerhin unerheblich sein! Dahin sind
wir seit diesen Morgen gekommen. Ich wiederhole: die

Bestimmungen des Antrages der Regierung sind von einem Prinzip
geleilet, welches das einzig demokratische ist, das einzige, das
sich mit der öffentlichen Wohlfahrt verträgt, und noch mit vielen
andern politischen Bestimmungen, es ist das Prinzip des StaatS-
baues. Dieses Prinzip ist mit großen Buchstaben von der
Regierung angezeichnet; lasset sie während einigen Tagen auf dem
Boden handeln, den sie sich auserkoren, dann werde ich sagen:
kommet bis zu unS; da wir zu zahlen beitragen, so laßt uns
auch das Defizit einwenig größer machen. Wir sagen noch
mehr, der Staat Bern möge mit uns verkehren, mit unsern
Gemeinden, damit er begreife, daß unser industrielles Leben,
nnser Handel, unser Landbau vernichtet ist, wenn wir nicht
dieselben Vortheile besitzen wie die übrigen Kantonstheile, wenn
wir nicht die Möglichkeit erhalten, mit Bern leicht zu verkehren.
Man trete mit unS ln Unterhandlungen, und man wird sehen,
wie willfährig wir sind. Wisset Ihr, was wir geben werden?
Wir geben euch die Schwellen für die Geleise, wir geben euch
den Boden gratis; wir verpflichten uns, Millionen zu zeichnen;
die reichen Gemeinden, Partikularen, alles vereinigt, würde die

Erbauung der Eisenbahn ermöglichen. Sehet Euch aber die

traurige Lage des Jura an: wir kommen hieher, treffen unS
im Großrathssaale an; man fragt die Einen: welchen Weg

TaMall des Großen Rathes tSKt.
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habt ihr eingeschlagen? Sie antworten: wir sind über Basel
nach Ollen, Herzogenbuchsee und Burgdorf gekommen, um hieher
zu gelangen. Und Ihr, sagt man zu den Andern: wohindurch
seid Ihr gegangen? Wir sind über Neuenburg, »ach Neuenstadt,

Biel, Solothun, Herzogenbuchsee gelangt, um in Bern
anzukommen. Und diejenigen von DelSberg sind wo
durchgekommen? Wir haben den Eilwagen genommen, saqen sie,
um zuerst nach Basel zu gelangen, wo wir die Eisenbahn
erreicht haben, um uns hieher zu begeben. Und Ihr wünschet,
daß wir, hier angelangt, Euch an unser Herz drückten? Traget
doch dieser Lage einwenig Rechnung. Wohlan, ich glaube,
daß man dazu gelangen würde, alle Interessen zu versöhnen,
wenn man den StaalSbau beschließen wollte. Der Antrag der
Regierung ist das Ergebniß eineS Manövers, (halten Sie mir
den Ausdruck zu gut), denn der Jura würde auch seinen Theil
zu verlangen kommen. Allerdings damit wir unsern Antheil
erhalten, stimme ich für den Antrag der Regierung. Ich würde
mcht dazu gestimmt haben, wenn wir selbst unsere Eisenbahn-
Projekte hätten befördern können, die seit einem oder zwei Jahren
uichl sehr fortgeschntlen sind. Jetzt hat man darüber nachgedacht,

man läßt sich gehen, und die Sache rückt nicht. Wären
wir zu der Zeit klüger gewesen, als eine ungeheure Mehrheit
die Erbauung all dieser Lmien beschloß, so hätten wir dann hier
nicht ohne Vorbehalt dazu mitgestimmt; ich wenigstens hätte
es nicht gethan, ohne einen Zusatzarlikel, dahingehend, daß man
für den Jura dasselbe thue, was hier geschieht Deßhalb halte
ich heute darauf, daß mein Votum, das ich einlege, motivin
sei. Ich bringe eS nicht in der Form eines Antrages, aber
was ich hier schriftlich sage, soll angesehen werden, als wäre
es mündlich gesagt: ich will, daß es bleibe, in den Verhandlungen

erscheine. Ich will, daß man dem Jura sagen könne:
Ihr habt zum StaalSbau gestimmt; und dieses Prinzip hat
zur Grundlage unserer Abstimmung gedient. Der Antrag, den
ich bringe, wäre folgendermaßen motivirt: „Nach Einsicht der
Berichte der GroßrathSkommi,sion (Mehrheit und Minderheit)
vom 11. und 23., 12. und 23. März 186t, sowie des Berichtes
des RegierungSralheö vom 22. März 1861; nach Einsicht der
in diesen Berichten enthaltenen Zusicherungen bezüglich der Da-
zwischenkunft des Staates für Erstellung der Eisenbahnen, die
ebenfalls im Jura auf Rechnung und Kosten des Staates zu
erstellen sind; mit Rücksicht auf die in dieser Sache im Laufe
der Verhandlungen gemachten Versprechen ; in Erwägung, daß
die sofortige Erfüllung dieser Versprechen zu Gunsten des Jura
dermal nicht thunlich ist,namentlich Angesichts der Dringlichkeit,
in Sachen des OstweftbahnnnternehmenS einen Entscheid zu
fassen; in Erwägung, daß die erwähnten Versprechungen und
Zusicherungen für wahrhaft, für ausrichtig, gerecht und billig
gehalten, und von jurassischen Abgeordneten mit vollem
Vertrauen angenommen werden, deren Verwirklichung nicht auf
sich warten lassen soll: stimmt der Unterzeichnete zu den Anträgen
deS RegierungSrathes. Bern, den 5. April 1861. Unterzeichnet:
Ed. Carlin." Aus diese Weise lasse ich mein Votum vorausgehen.

Ich sage nämlich, daß, wenn der Grundsatz deS StaatS-
baueS nicht gegeben wäre, ich einige Abänderungsanttäge
gebracht hätte. Ich stimme daher in erster Linie zum DekretS-
entwurf, wie er vorliegt; in zweiter Linie und für den Fall,
daß man die Anträge der Kommission beschließen sollte, möchte
ich, daß man diejenigen ergänze, welche sie heule Morgen brachte,
und die dahin gehen: „Artikel 1. Der RcgierungSrath ist
beauftragt, die Rechte und die Jntessenen des Staates, so weit
sie durch die Konzessionen der Ostwestbahngesellschafl begründet
sind, zu wahren. Die im Artikel 38 der Konzession der Ost-
westbahngesellschaft vorgesehene Haftbarkeit der Linie Biel-
Neucnstadt für die Ausführung der Linie Biel-Luzern wird auf
die Linien Biel-Bern und Bern-Langnau beschränkt." Dann
würde man beifügen: „Dagegen findet diese Garantie auf eine
gleich große ktlomelrische Sirecke der jurassischen Linie
Anwendung." Das ist der Antrag, den ich als Amendement
zu demjenigen der Kommission Ihnen vorzulegen die Ehre
habe.
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Herr Präsident, Es handelt sich einfach um die Frage
des Eintretens; eS ist daher nicht nöthig, jetzt schon Abände-
rungSanträge zu stellen.

Carl in. Dann stimme ich für daS Eintreten auf die

Anträge der Regierung.

Scherz, Finanzdirektor. Fürchten Sie nicht, wenn ich
daS Wort ergreife, daß ich Sie zu lange aufhalten werde

Ich will den Umständen, ver Ermüdung der Versammlung
und der bereits staltgefundenen gründlichen Diskussion Rechnung

tragen. ES ist zwar ein sehr reichhaltiges Material
vorhanden, ich befasse mich nun seit etwa zehn Wochen damit,
und diese Ostwestbahnaktien, Obligationen und Millionen gehen
mir wie ein Mühlerad im Kopf herum. ES ergreift kaum Einer
in der Versammlung mit schwererem Herzen daS Wort, als
ich, nicht weil ich bei dem Unternehmen ein persönliches Inte-
reffe oder Enthüllungen zu fürchten hätte, die mich für den

Ausgang der Verhandlungen besorgt machen könnten. Keineswegs,

sondern weil ich fühle, daß ich für die Ansichten und
Anträge, welche ich hier zu verfechten im Falle bin, vermöge
meiner Stellung, eine schwere moralische Verantwortlichkeit
trage, indem man von der Stelle zunächst eine genaue Prüfung
und Würdigung der Tragweite der Anträge für unsere Finanzen
erwarten wird. Ich habe mir eS daher zur Pflicht gemacht,
die Sachlage nach Kräften und nach den zu Gebote stehenden

Mitteln mit der größten Nüchternheit und Unbefangenheit zu
prüfen, um mir ein eigenes Urtheil in dieser für den Kanton
so wichtigen Angelegenheit zu bilden. Wenn ich mich auch
in meinen Ansichten irren kann, wenn ich mich auch in meiner

Berechnung hinsichtlich der finanziellen Tragwette unserer
Anträge täuschen kann und ich mir auch selbst den Vorwurf
gefallen lassen muß, eS sei Mangel an Einsicht vorhanden,
(Keiner von uns kann in die Zukunft sehen), so habe ich

wenigstens die Beruhigung, die Sache mit allem Ernst und mit
aller Unbefangenheit untersucht und geprüft und Ihnen bloß
die Resultate dieser Prüfung hier eröffnet zu haben. Es ist
mir gleichgültig, Herr Präsident, meine Herren, ob ich auch
ferner an dieser Stelle bleiben werde, die ich dermal zu bekleiden

die Ehre habe, ob ich im Großen Rathe sitze oder nicht,
hingegen ist mir nicht gleichgültig, was man bezüglich meiner

Amtsführung über mich sage, daß man später sagen könne,
der damalige Finanzdireklor hat wider besseres Wissen den

Kanton in's Pech geführt. Ich habe die Sache wiederholt
überlegt und das Ergebniß meiner Untersuchung ist so, wie
ich Ihnen mittheilen werde. Ich habe gesagt, daß ich die

ganze Sachlage mit Unbefangenheit geprüft habe; ich konnte
dieß um so eher, weil ich nach keiner Seile hin inleressirt bin.
Bei den frühern Beschlüssen deS Großen RaiheS in der Ost-
westbahnangelegenheit habe ich nicht mitgewirkt, weder bei der

Ertheilung der Konzession noch bei dem Beschlusse über die

Staats- und Gemeindebelheiligung; ich hatte damals nicht die

Ehre, die Stelle zu bekleiden, die ich jetzt bekleide. Ich tun
weder Aktionär noch ObligationSinhaber, weder Schuldner noch

Gläubiger der Gesellschaft, besitze auch keine Obligationen auf
die Eisendahngesellschaft deS Jura industriel und habe nie
solche besessen. Ich bin also weder Vater noch Palhe des

Kindes, es trifft mich daher weder Lob noch Tadel, Hingegen
bekenne ich mich als Freund des Kindes. Wäre ich damals
in den Behörden gewesen, ich hätte ohne Zweifel auch zu den
erfolgten Beschlüssen mitgewirkt, ich hätte aber darauf gedrungen,

dem Kinde eine andere Amme zu geben; leider hat dasselbe
die unrechte Amme erhalten, ist an unschweizerischen Brüsten
genährt worden und hat »„schweizerische Milch gesogen. Hätte
eS eine schweizerische Amme gehabt, hätte es Schweizermrlch
getrunken, so hätten wir die Skandale an ihm nicht erlebt.
Aber deßhalb sollen wir nicht den Eltern, nicht dem Vater
oder dem Pathen des KindeS zürnen; sie haben eS gut gemeint.
Meine Meinung ist die: reichen wir unS die Hand, daS Kind
aus den Händen, in die eS gerathen, zu retten, eö zu erziehen,

und ich habe die Ueberzeugung, daß eS zum Frommen deS

KantonS gereichen wird. Ich weiß, daß andere Ansichten
hierüber bestehen, und lasse ihnen Gerechtigkeit widerfahren.
Aber die Ueberzeugung habe ich, daß das Unternehmen im
Interesse des KantonS liegt Herr Ile. Manuel versuchte
gestern noch ein Blümchen in den Kranz zu flechten, welcher
den Präsidenten der Ostwestbahndirektion zieren wird, wenn
man ihm einst für seine Verdienste in der Ostwestbahnangelegenheit

ein Standbild errichtet, was, nach der Stimmung der
Aktionärversammlung zu schließen, ganz gut möglich ist. Ich
wüßte noch manches Blümchen hineinzufleckten, allein der Kranz
ist schon zu groß. Ich sage also : ich bin Freund des KindeS,
aber Feind, abgesagter Feind dieser gewissenlosen liederlichen
Verwaltung. Man hatte in der Versammlung der Aktionäre
die Frechheit, zu behaupten, die Verwaltung sei gewissenhaft
geleitet worden. Es gibt eben Leute, die, wenn sie vor einer
Gemäldesammlung stehen, genug zu sehen glauben, wenn sie

durch das Schlüsselloch hineinblicken können, ohne die Thüre
zu öffne», sich dann gleichwobl berufen fühlen, über jedes
einzelne Gemälde ein Urtheil abzugeben; so ist es auch hier
der Fall gewesen. Man hat sich berufen gefühlt zu urtheilen,
ohne zu untersuchen, und namentlich war dieß auch in der
letzthin staltgefundenen Versammlung der Aktionäre der Fall.
Ich hätte von diesem Punkte geschwiegen, wenn man hier nicht
darauf zu sprechen gekommen wäre. Ich war in dieser
Versammlung am 3. d. M. anwesend und beabsichtigte eine
unangenehme Diskussion zu vermeiden; ich bemerkte daher nur, daß
die Versammlung dermal kaum in der Lage sei, eine Rechnung
der Verwaltung genehmigen zu können; die Versammlung möge
sich vorbehalten, später auf die Sache zurückzukommen, und eS

sei deßhalb ein Vorbehalt und Verrechnung zu Protokoll zu
nehmen. Dieser Antrag rief eine scharfe Diskussion hervor,
und mit 175 Stimmen blieb mein Antrag in Minderheit,
während er doch nicht in verletzender Form abgefaßt und
begründet war. Bevor ich aber näher aus die Sache selbst
eintrete, erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, warum die Regierung
nicht auf die neuen Anträge der Kommission eingehen konnte.
Ein Artikel dieser Anträge enthält die Bestimmung, daß ein
freiwilliger Ankauf ver in Frage stehenden Eisenbahn nicht
stattfinden könne, wenn nicht alle Aktionäre beistimmen. Diese
Auffassung widerstreitet nun der Ansicht der Regierung, Sie
will nicht à tout prix eine Liquidation vermeiden, aber sie

will wenigstens einen Versuch dazu machen Hätte die
Regierung sich den Anträgen der Komisston angeschlossen, so wäre
dieß geradezu der Beschluß einer Liquidation gewesen. Wie
ist eS möglich, Kenntniß von allen Aktionären und Gläubigern
zu erhalten, als gerade aus dem Wege einer Liquidation? In
diesem Falle würde nichts anderes übrig bleiben, als geradezu
den Geldstag anzurufen. Die Regierung will dieß vermeiden,
wenn es ohne zu große Opfer möglich ist. Noch mehr: ein
Artikel des Kommtsfionalautrages hat einen Zusatz erhalten,
wonach der §. 38 der Konzession modifizirt werden soll. Wie
Sie sich erinnern, enthält die Konzession u. A. auch die
Bestimmung, daß die Linie Biel« Neuenstadt für die Ausführung
der Llnie Blel-Bern-Luzern haften soll. Diese Bedingung
war für jeden Konzesstonsinhaber verbindlich, auch für die
Centralbahn, wenn sie die Konzession übernommen hätte Die
Gründe, warum man diesen Vorbehalt machte, liegen im
Interesse deS KantonS. Wir wollen die fraglichen Linien nicht
der Centralvahn in die Hände spielen, aber auch eine
Liquidation wo möglich vermeiden. Von diesen Gesichtspunkten
ausgehend, konnte die Regierung den neurn Anträgen der Kom-
mtssion nicht beipflichten. Nun zur Sache selbst. Ich komme
zunächst auf die Vorwürfe, die man der Regierung gemacht
hat. Die gegen sie erhobenen Beschuldigungen sind verschiedener

Art; die erste betrifft die Aktieneinzahlung, die zweite den
Vorschuß von Fr. 625,»00, die dritte die Aufsicht über die

Verwaltung der Ostwestbahn, die vierte die mangelhafte Vorsorge

für die Erproprialen, endlich die fünfte das angebliche
Liebäugeln mit dem Direktorium der Ostwestbahn. Was den



ersten Punkt betrifft, so habe ich darüber folgendes zu erwiedern.

Nach Art. 3 des Dekretes vom 18. November 1858
hatte der Staat seine Aktieneinzahlung in zweimonatlichen
Terminen und in Raten von je lg Prozent zu leisten und
zwar zum ersten Male, sobald die Ostwestbahngesellschaft
nachweist: 1) „daß ihr für Ausführung ihres Unternehmens, mit
Einschluß sämmtlicher Staats- und Gemeindsbetheiligungen,
mindestens ein Aktienkapital von 10 Mill. Fr. zu Gebote steht;
2) „daß sie für die Erstellung der gesammten Linien zwischen
Bern und Zug wenigstens 2 Mill. Fr. und von diesen im
Kanton Bern Fr 400,000 verwendet hat." Nun behanptet
man, diese Bedingungen seien nicht erfüllt worden. Wie verhält

eS sich mit dem ersten Punkte? In materieller Beziehung
will ich zugeben, daß ein Aktienkapital von 10 Millionen leider
nicht vorhanden war; aber eS fragt sich, ob dem Regierungsrathe

deßhalb ein Vorwurf gemacht werden könne, und daS
glaube ich nicht. Ich gebe zwar zu, daß bei einer einläßlichen
Untersuchung etwas hätte entdeckt werden können, aber das
hätte vorausgesetzt, daß man von vornherein Mißtrauen gegen
die Verwaltung gehabt hätte. Damals hatte man noch keinen
Grund zu solchem Mißtrauen. Wahrscheinlich wäre es mir
gleich gegangen, wie der Eisenbahndirektion. Wenn ich auch
nie großes Vertrauen zu der Person des Präsidenten der Ost-
wcstbahndirektion hatte, so setzte ich doch nicht Mißtrauen in
ihn. Selbst bet einer Untersuchung des Aktienrodels hätte
man sich irren können. Man hätte nicht gewußt, wie es sich
mit den notirten Aktienzeichnungen verhalte, eS sei denn,
daß man jedem einzelnen Aktionär geschrieben und ihn angefragt

hätte, ob und mit wie viel Aktien er betheiligt sei.
Ein solches Verfahren wäre jedoch nur dann gerechtfertigt
gewesen, wenn man von vornherein triftigen Grund zu
Mißtrauen gehabt hätte. Ich erkläre, wenn ich meinem Sekretäre

die Untersuchung des Finanzausweises anvertraut hätte,
so würde ich seinen Bericht mit vollem Zutrauen aufgenommen
haben, wie der Herr Eisenbahndirektor den Bericht seines
Sekretärs aufnahm. Auch er glaubte ohne Zweifel, mit aller
Sicherheit sich auf denselben verlassen zu können. Man weiß
übrigens in der Beziehung, welches Verfahren der BundeSrath
eingeschlagen hat. Der betreffende Departementschef verfügte
sich auch nicht selbst auf das Bureau der Ostwestbahn, sondern
schickte einen Angestellten, den Herrn Oberpostkontroleur Fuchs,
welchem eS bekanntlich gleich erging, wie dem Sekretär des
Eisenbahndirektors. Der BundeSrath genehmigte. UebrtgenS
erlaube ich mir an das Verfahren zu erinnern, welches gegenüber

der Centralbahngesellschaft eingehalten wnrde. Hat man
damals untersucht, ob sie die Bedingungen erfüllt habe, welche
erfüllt werden sollten, bevor die Staatsbetheiligung bezahlt
werden durfte? War man da in irgend welcher Beziehung
mißtrauisch Nein, daS Geld, daS man in Basel behufs der
Aktieneinzahlung aufgenommen hatte, kam nicht einmal nach Bern,
sondern floß geradezu in die Kasse der Centralbahn. Keinem
Menschen fiel es ein, damals ein Mißtrauen zu äußern. Ge.
genüber solchen Vorgängen soll man auch hier billig sein. Man
behauptete, die Regierung, habe wissen können, daß viele der
angegebenen Aktienzeichnungen ungültig seien, wie namentlich
die von Bauer und Comp. Das bezweifle ich. Ich wenigstens
habe über das Verhältniß von Bauer und Comp. erst auS dem
Munde des Herrn v. Gonzenbach Kenntniß erhalten. UebrigenS
war die angefochtene Aktienzeichnung vorhanden und Herr v.
Gonzenbach befindet sich im Irrthum, wenn er behaupte», eS

sei nur ein Vorschuß gewesen. (Der Redner zitirt als Beweis
den zwischen der Direktion der Ostwestbahn und HH. Bauer
und Comp. abgeschlossenen Vertrag.) Daraus sehen Sie, daß
die HH Bauer u. Comp. wirklich für eine Million Aktien
gezeichnet haben; die erste Einzahlung wurde geleistet und die

daherige Einschreibung ist richtig. Der Vertrag kam zwar in
der Folge nicht zur Ausführung, aber ich weiß nicht, auS
welchen Gründen. Es entstand ein Prozeß, der für die Direktion

unglücklich ausfiel. Wenn man der Regierung einen Vorwurf

wegen dieser Aktieneinzahlung machen will, so hat sie ihn
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nicht verdient. Sie wurde getäuscht und zwar aus eine Weise,
die wirklich unser Aller Mißbilligung verdient. Die Regierung
hat denn auch eine Untersuchung angeordnet, und ich hoffe,
sie werde nicht niedergeschlagen, wie man von anderer Seite
andeutete, sondern es werbe Gerechtigkeit geübt werden. ES
wird vielleicht auffallend erscheinen, daß die Finanzdirektion daS
unrichtige Aktienverzeichniß nicht früder entdeckt habe. Als ich
mit der Untersuchung der Sachlage beschäftigt war, verlangte
ich die Vorweisung des Aktienrodels; man antwortete mir,
derselbe werde dann später vorgewiesen und so kam derselbe erst
nach einigen Tagen. Ich bemerkte, daß das mir zugestellte
Aktienverzeichniß erst in neuester Zeit ausgefertigt worden sein
müsse, denn es trug daS Gepräge einer soeben vollendeten
Arbeit. Auf meine Frage, ob nicht noch andere Aktienregister
vorhanden seien, erhielt ich zur Antwort, es sei keines vorhanden.
Die Kommission würde dasselbe kaum entdeckt haben, wenn sie

nicht von anderer Seite Kenntniß davon gehabt hätte. Erst
als man von Angestellten der Ostwestbahn sagen hörte, es sei

noch ein älteres Aklienregister vorhanden, das man nicht
vorweisen wolle, wurde man darauf aufmerksam und fand dann
auch die betrügerischen Machenschaften, durch die die Regierung
getäuscht worden ist Daß in der Regierung irgend ein Mitglied

auch nur eine Ahnung hatte, daß ein falsches Aklienregister

bestehe, das bestrette ich; ich habe die Ueberzeugung, vaß
eS nicht der Fall ist und glaube für jedes Mitglied einstehen
zu können. UebrigenS erinnere ich Sie, wie eS den HH Seßler
und Henzi ging, als sie ven Finanzbestanv der Ostwestdahn
untersuchten, und das sind doch gewiß Männer, die in solchen
Dingen sehr klar sehen. Deßhalb soll man billig sein Ich komme

zu einem andern Punkte. Was den Vorschuß von Fr. 625,000
betrifft, so sage ich darüber kein Wort. ES wurde Ihnen
mitgetheilt, in welcher Stellung sich die Finanzdirektion befand,
und ich habe nichts weiter beizufügen. Herr alt-RegierungS«
rath Blösch betonte namentlich die Bemerkung, daß die Regierung

die Pflicht gehabt habe, genauere Aufsicht über die

Verwaltung der Ostwestbahn zu üben Ich möchte aber Herrn
Blösch bitten, mir daS Gesetz vorzuweisen, welches der Regierung

die Mittel dazu an die Hand gegeben hätte. Herr Blösch
ist Mitglied des VerwaltungSraeheS der Centralbahn, unb ich
wäre begierig zu hören, was man in Basel sagen würde, wenn
der Finanzdirektor von Bern käme und sagte: zeiget mir eure
Bücher, die Sache ist nicht sauber! Man würde den Finanzdirektor

sicher nach Bern zurückschicken, und gewiß würde Herr
Blösch selber sagen, eS gehe ihn nichts an; eS sei kein Gesetz

vorhanden, das ihm gestatte, auf diese Weise einzuschreiten.
Wenn es aber erlaubt sein sollte, nähere Einsicht und
Untersuchung der Verwaltung der Centralbahn zu verlangen, so

wollte ich mir diese Mühe nicht ersparen, allein ich finde kein

Gesetz, daS uns dazu berechtigt. Das Gesetz über Aktiengesellschaften

eristirte zwar in letzter Zeit, allein es hat keine
rückwirkende Kraft und konnte somit auf die Ostwestbahn keine

Anwendung sinden. UebrigenS wurde eine Untersuchung der
Bücher seiner Zeit veranlaßt, welche zwar die Direktion der
Ostwestbahn zuerst nicht zugeben wollte. Sie fügte sich aber,
weil sie wußte, daß das Brünnlein nicht mehr laufen würde,
weil der Finanzdtrektor erklärte, er werde sich in keine

Verhandlungen mehr einlassen, wenn man sich der Untersuchung
widersetze. UebrigenS wieverhole ich die Frage: hat die

Regierung von 1850 oder diejenige von 1854 ihre Oberaufsicht
über die Verwaltung der Centralbahn ausgeübt? Ich hörte
nie, daß in dieser Beziehung Verfügungen getroffen worden
wären, und doch ist eS bekannt, daß die Centralbahn seiner
Zeit sich auch in schlimmen Umständen befand und daß der
Kanton Bern Grund gehabt hätte, sich um seine 4 Millionen
zu erkundigen. Also sei man auch hier billig. ES traten zwar
bei der Centralbahn nicht solche Kalamitäten ein, aber die
Möglichkett war da. Der dritte Einwurf wurde von Herrn Bützberger
gemacht und besteht darin, die Regierung sei verpflichtet
gewesen, für die Erpropriaten, resp, für die Grundpfandgläubiger
zu sorgen. Die Ansicht des genannten Redners ist eine irrige,



Der §-43 des Bundesgesetzes schreibt vor: „Die Bezahlung der.
Entschädigungssummen an die Berechtigten geschieht durch die Ver-
miitlung der Regierung ves KantonS, rn welchem das Grundstück
liegt, mit Beziehung auf welches Rechte abgetreten worden sind.

Diese letztere hat vasür zu sorge», daß, wo eS sich um Entschädigung

für abgetretenes Eigenthum handelt, den Inhabern anderer
daraus lastenden dinglichen Rechte, wie z. B. von
Pfandrechten, Grundzinsen u. s. w. für ihre Ansprüche ihr Belreff-
niß zukomme, und daß die daherige Bedingung des Abiretungs.
gegenstandeS i» die betreffenden Tuet eingetragen werde." In
welcher Weise sorgt nun die Regierung dafür? Jedesmal wenn
eine Erproprtalion stattfindet, wird der Regierung davon Kenntniß

gegeben; kommt Geld, so wiid dasselbe in die Kanionskasse
gelegt, werden Werthschriften zur Sicherheit der Erpropriations-
summe deponirl, so werden auch diese angenommen, aber direkt
einzuschreiten und die Frage zu untersuchen, ob die geleistete Sicherheit

hinlänglich sei, hat sie nur, wenn eine Reklamation eingelangt

ist. In den übrigen Fällen wird das Geld aufbewahrt,
dann wird eine Publikation erlassen, wonach die Pfandgläubi-
ger aufgefordert werden, ihre Ansprüche gellend zu machen;
erfolgen binnen der gesetzten Frist keine solchen, so wird das
Geld dem Landeigenihümer ausbezahlt Weiler dehnt sich die
Aufsicht der Regierung nicht aus, so daß sie in dieser Beziehung

kein Borwurf trifft. UebrlgenS ist eS, seit dem
Eisenbahnen im Kanton Bern gebaut werden, noch keinem
Pfandgläubiger eingefallen, sich darüber zu beschweren. Endlich komme
ich zu dem Vorwürfe, als hätte die Regierung mit dem
Präsidenten der Ostwestbahn geliebäugelt. Ich habe wirklich von
diesem Liebäugeln nicht viel bemerkt. Ein einziges Mal war
ich im Falle, solches zu bevbach.'en, und da ging eS mir, wie
jenem Ehemanne, der seine Frau verloren hatte und sagte, sie

sei ihm nach ihrem Tode am werthesten gewesen, so hatte ich
es auch mit dem Präsidenten der Ostwestbahndirektion; als er
forr war, gehörte ich auch zu denjenigen, welche ihn gerne
zurückwünschten und war auch mit den gegen ihn getroffenen
Vorkehren einverstanden. Andere Vorwürfe, welche der Regierung
gemacht wurden, sind weniger bedeutend; sie beziehen sich

aus die Reisen, welche von Mitgliedern des Regierungsrathes
theils nach Paris und London, theils nach Franksurl gemacht
wurden. Diese Reisen wurden zunächst nicht für die Ostwest-
bahn, sondern im Interesse VeS KantonS gemacht. Wir wußten
nach dem Berichte der Herren Henzi und Seßler, wie es un-
gesäbr stehe; der Staat hatte 2 Millionen in dem Unternehmen;
es konnte daher der Regierung nicht gleichgültig sein, wie es
gehe, und da seiner Zeit schon mit dem bekannten Bauunternehmer

Krassey Rücksprache genommen worden war, ob er nicht
geneigt wäre, das Unternehmen auszuführen, so wollte man
allerdings mit ihm unterhandeln. Unsäglich glaubte man, es
könne ein Vertrag geschlossen werden, auf dessen Grundlage daS
ganze Netz zu Stande komme, indem man voraussetzte, daß die
Schulden der Ostwestbahn nicht so groß seien, wie sie wirklich
sind. Wie man aber die Sache näher untersuchte, mußte man
finden, daß daS vorhandene Kapital nicht hinreiche, die Schulden

der Gesellschaft zu decken. Das ganze Unternehmen war
auf 37 Millionen dcvisirt; davon hätten 20 Millionen in Ak.
tien bestehen sollen (man schätzte das vorhandene Aktienkapital
auf 8 Millionen, 6 Millionen hätten die beiheiligten Kantone,
6 weitere Millionen hätte Herr Brassey in sogenannten Stock-
aklien übernommen), um dann für 17 Millionen Obligationen
auszugeben. Unter solche» Umständen wäre aber kaum zu er-
wauen gewesen, daß Jemand Geld auf Obligationen gegeben
hätte. Denn die Stockakiien des Herrn Brassey wären nur
successive je nach dem Vorrücken der Arbeiten einbezahlt, d. h.
von seiner Forderung abgerechnet worden, so daß im Zeitpunkt,
wo die Gesellschaft im Falle gewesen wäre, das Obligationsanleihen

auszuschreiben, nach jener Rechnung bloß ein Aktienkapital

von 14 Millionen vorhanden gewesen wäre, und daß
unter diesen Verhältnissen eS der Gesellschaft unmöglich gewesen
wäre, das Obligationsanleihen aufzubringen, kann wohl nicht
bestritten werden. Allein jene 8 Millionen wirkliche Aktien

waren gar nicht vorhanden, sondern das Aktienkapital der Gesell
schaft durfte höchstens auf 5'/z Millionen geschätzt werden;
denn es ist nicht zu vergessen, daß bei dem Zustandekommen des
Vertrages mit Herrn Brassey die Unternehmeraktien größten-
theilS dahin gefallen, und daS Aktienkapital deßhalb bedeutend
reduzirt worden wäre. Eine neue Subvention der Kantone
von 6 Millionen hätte bei weitem nicht genügt, die Schulden
der Gesellschaft zu tilgen, und es hätte ein Theil der Obligationen

hiefür verwendet werden müssen. Die Unmöglichket auf
dieser Gruudlage daS Unternehmen fortzusetzen lag daher auf
der Hand. Das in Bezug auf die eine Reise. Ich wiederhole:
sie wurde im Interesse des KantonS gemacht. Eine zweite
Reise machte man nach Frankfurt und zwar durch folgende
Veranlassung. Die Osiwestbahn hat dort circa für l'/z
Millionen Obligationen verpfändet um eine Summe von Fr. 718,000,
wofür Wechsel ausgestellt wurden; nach dem Vertrage der
betreffenden Banquiers sind diese berechtigt, wenn die Wechsel
nicht auf den Verfalltag eingelöst werden, die Obligationen

um jeden PrelS zu veräußern und nur desi erlösten
Betrag in Rechnung zu bringen. Man hat die Möglichkeit
zugegeben, daß diese Obligationen im Betrage von N/z
Millionen bei Nichteinlösung der fraglichen Wechsel vielleicht um
là—20,000 Gulden veräußert worden wären; nachher wären
sie natürlich an die Gesellschaft in ihrem Nominalwerthe
geltend gemacht worden, nnd auch die betreffenden Gläubiger hätten
ihre Wechselfoiderung bei der Liquidation wieder geltend ge
macht. Ich glaube daher, die Regierung habe in dieser Hinsicht

keine überflüssigen Schritte gethan; ebenso war auch die
Relse, welche der Herr Vizepräsident VeS Regierungsralhes nach
Geiff machte, nicht unnölhigz auch dort waren Obligationen
im Spiel. Man sagt nun, solche Reisen seien demüthigend für
den Kanton Bern. Ich erblicke keine Demüthigung darin. Ein
Mitglied der Versammlung behauptete, man sei von Juden-
schaft zu Judenfchaft gegangen, um Geld zu bekommen. DaS
ist nicht wahr. Wenn He/r Steiner künftig so etwas behaupten
wlll, so rathe ich ihm, sich vorerst besser zu erkundigen. Vom
nämlichen Redner wurde von einem Gewölbe im Rathhause
gesprochen, wo eine Million aufbewahrt sei. Ich weiß nichts
davon, Herr Steiner ist gebeten, mir daS fragliche Gewölbe zu
zeigen; ich glaube aber, diese Million sei auch bereits Anno
1831» nicht mehr vorhanden gewesen. Ich komme nun auf das
Kapitel deS Rechnens und das ist eine etwas langweilige Sache;
indessen ist daS Rechnen in solchen Geschäften unbedingt
nothwendig. Wie verschieden aber die Resultate der gemachte»
Berechnungen ausfallen können, erlaube ich mir, Ihnen an einem
Beispiel, nämlich an den Zahlen über den Aklienbestand,
mitzutheilen. Die Direktion der Ostwestbahn gab das Aktienkapital
an auf Fr. 10,060,000
die von der Finanzdirektion ernannten Erper-

perien auf 31. Juli 1860 auf „ 8,312,000
bemerkten jedoch, day von dieser Summe nicht

unbeträchtliche Geträge als nicht realistrbar
noch in Abzug zu bringen seien. Die Finanz-
Direktion glaubt das Aktienkapital auf „ 7,784,500

festsetzen zu sollen, wovon
a. als einbezahll in Baar und durch Ar¬

beit Fr. 4.687,200
d. als noch ausstehend „ 3,097,300

Facit Fr. 7,784,500

Die großräthliche Kommission dann reduzirte
den Aktienbestand gegenüber der Finanz-
direktion um Fr 440,000. Ein Artikel der
Eidgenössischen Zeitung kam mit dem Aktienkapital

auf „ 2,692,315
herunter; wogegen eine Einsendung des „Bund"

dasselbe bis auf „ 11,566,200
hinaufzuschrauben wußte. Man kann hier wohl sagen: ,,1,es ex-
trêmes se touckont " Ich will nun nachweisen, daß meine
Berechnung am meisten Anspruch auf Richtigkeit hat, und zwar nach



den eigenen Zahlen der Kommission. Wenn die Herren daran
zweifeln, so bille ich sie, den Bleistift zur zu Hand nehmen und
nachzurechnen. Nach meiner Berechnung besteht daS Aktienkapital

in folgenden Posten:
StaatSbethciliguna deS KantonS Bern Fr. 2,VW Mt),

'
» » Zug „ 2W,0M,

Betheiligung emmenthalischer Gemeinden
durch Vermittlung des Staates „ 27V,5W,

direkte Betheiligung der Burgergemeinde
Neuenstadt „ 44,vvv,

Betheiligung der Stadt Zug „ 23V,vvv,
von Unternehmern und Lieferanten „ 844,5VV,
von Privaten „ 4,V98,4VV.

Total der einbezahlten Aktien Fr, 4,687,lvv.
Ausstehende Aktieneinzahlungen „ 3,V97,4VV.

Total des Aktienkapitals Fr 7,784,5VV.
Nun kommt aber die Kommission und sagt, eS sei von der
Summe der eingezahlten Aktien von Privaten im Betrage von
Fr, 4,V98,4VV noch eine Summe von Fr. 44V,vvv in Abrechnung

zu bringen, da dieselbe in Wirklichkeit nicht einbezahlt
worden sei. Hierunter zählt sie folgende Posten:

) 74V Aktien, welche im Tauschgeschäft mit
Herrn Böller und Komp. durch Union-Suisse
Aktien einbezahlt oder gedeckt worden und
erst auf l. Oktober l864 durch Einlösung
der zu Gunsten der Ostwestbahngesellschaft
ausgestellten Obligationen wirklick einbezahlt
werden mit Fr. 37V.VVV,

) ferner 12V Aktien von Bauer und Komp.,
welche nur als Vorschuß einbezahlt, irrigerweise

aber als Aktien gebraucht worden
seien mit „ 6V,VVV,

c) 4V Aktien, die tauschweise gegen Papiere
ohne Werth einbemhlt worden seien — cS

betrifft dieß den Akiientausch mit der Locicte '
(ies glaces in Genf — mil ft 5,vvv,

<l) lv Aktien, von deren Einzahlung der betref¬
fende Unterzeichner liberirt worden sei, mit „ 5,VVV,

zusammen Fr. 44V,vvv.
Im Uebrigen läßt die großräthliche Kommission die Zahlen der
Finanzdirektion stehen und rechnet bloß noch die seit t, Januar
4864 einbezahlten Privataklien hinzu, weil die Finanzdirektion
in ihrem Bericht von einem am 3l Dezember 486V erfolgten
Rechnungsabschlüsse ausging und deßhalb auf Verhandlungen
seil diesem Zeitpunkte keine Rücksicht nehmen konnte, Mit
Ausnahme des letzten Postens von Fr, 5VVV, von einer durch
die Ostwestbahn-Direktion bewilligten Aktien-Reduktion
herrührend, sind die von der Kommission gemachten Abzüge nicht
gerechtfertigt. Ich erlaube mir die Richtigkeit dieser Behauptung

in Kürze nachzuweisen. Betreffend vorerst den Abzug der
der Fr, 37V,vvv auS dem Geschäfte mit Böller, so ist die

Einzahlung doch geleistet worden, wenn auch nicht in Baar,
sondern in Werthpapieren, abgesehen von deren wirklichem
Werthe. Wenn die Kommission diese Einzahlung nicht gelten
lassen will, so muß sie dann auch die Staatsbetheiligung von
Bern nicht unter die Einnahmen rechnen, weil dieselbe auch
nickt in Baar, sondern in Ceniralbahnaktien geleistet wurde.
Man muß konsequent sein, entweder überall die in Wcrlbpa-
pieren geleisteten Einzahlungen verrechnen, oder sie überall in
Abzug dringen. Ferner bringt die Kommission 42V Aktien
oder Fr, 6V,VVV in Abzug, welche als erste und theilweise
zweite Einzahlung der von Bauer und Komp, übernommenen
2VVV Aktien zu betrachten sind. Ich habe bereits früher
bemerkt, daß die Annahme der Kommission, es sei dieß ein bloßer
Vorschuß gewesen, unrichtig ist, ich berufe mich nochmals auf
den zwischen der Ostwestbahn und Bauer und Komp.
abgeschlossenen Vertrag, worin sich diese ausdrücklich zur
Uebernahme von 2VVV Aktien im Gesammtbctrage von 1 Million
Franken verpflichten, mit der weitern Bestimmung, sofort nach

Tagblalt des Großen Rathes >8«t.

Ratifikation deS Vertrags Fr. 5V.VVV bei der GesellschaftSkasse
als Kaution zu deponiren und als Aktieneinzahlung gelten zu
lassen, und dann ihre ferneren Einzahlungen bis zum Betrage
von Fr. 2VV,VVV wie die übrigen Aktionäre zu leisten.
Hinsichtlich der Fr. 5VVV der société ckes glaces gilt die nämliche
Bemerkung, wie im Bollergeschäfte, sie wurden in Aktien auf
jene Gesellschaft bezahlt. Bezüglich der Fr, 5VVV, um welche
die Aktienbeiheiligung eineS Unterzeichners reduzirt wurde, findet
sich die Kommission allerdings im Recht. Dieß ist aber auch
der einzig gerechtfertigte Abzug, Rechnen wir zu der von der
Kommission als einbezahltes Aktienkapital angenommenen Summe
von Fr, 4,247, lvv,
noch die von ihr bis auf Fr. 5VVV unrichtig

gemachten Abzüge von „ 44V,vvv,

hinzu Fr. 4,687,lvv,
so wirft dieß genau die auch von der Finanzdirektion
angenommene Summe auS. Dazu wären dann noch die seit
4. Januar 4864 erfolgten Einzahlungen von Fr. 45 5VV zu
rechnen. Ich wiederhole, mit Hinzurechnung der Werihpapiere,
die entweder überall in ihrem Nominalwerthe anzurechnen oder
überall wegzulassen sind. Ich muß zwar selbst zugestehen, daß
wir mit manchen Zahlen noch im Nebel herumfahren; wir
haben darin keine volle Sicherheit für deren Richtigkeit Die
Buchführung der Gesellschaft ist so beschaffen, daß man nicht
darauf gehen kann. Große Summen sind nicht gebucht, waS
damit entschuldigt wird, daß mit vielen Unternehmern noch
nicht abgerechnet ist; das hätte aber nicht gehindert, die

betreffenden Posten je nach dem Vorrücken der Arbeiten zusammenzustellen

und die ausgeführten Arbeiten unter den Debitoren
und die dafür geleisteten Zahlungen unter den Kreditoren zu
buchen. WaS die Obligationen betrifft, so hat der Herr
Berichterstatter der Kommission bereits gesagt, wie eS sick damit
verhält; nur ein Umstand gibt Anlaß zu einer Erklärung.
AuS dem vom RechnungSbureau der Ostwestbahn verfertigten
Verzeichnisse über die verkauften und bei verschiedenen Gläu-
bigern deponirten Obligationen ergab sich, daß im Ganzen
244 Stück derselben mehr verwendet worden sind, als daö
gesammte Anleihen beträgt. Dieß veranlaßte uns, in dem an
die Regierung gerichteten Berichte zu bemerken, daß die Ostwcst-
bahndirektion entweder mehr als die vom VerwaltuugSrathc
dekretirlen 6 Millionen emitlirt, oder aber, wie sie dieß zu
ihrer Entschuldigung anfänglich behauptete, bereits verkaufte
Obligationen, welche noch in ihren Händen lagen, verpfändet
habe. Beides qualifizire sich zu strafbaren Handlungen. Nach
dem Berichte der Kommisston habe sich indessen dieses

Verhältniß aufgeklärt, so daß die ausgegebenen Obligationen die

Summe von 6 Millionen nicht überschreiten würden. Ich gehe

nun zur Erörterung der Frage über, auf welche Weise und
durch welche Mittel das Unternehmen der Ostwestbahn gerettet
werden könnte. Daß das Geschäft in der Lage, in der eS sich

dermal befindet, nicht bleiben darf, darüber, glaube ich, sind wir
alle einig. Es hat sich denn auch in der Diskussion keine

Stimme in andern, Sinne ausgesprochen. Es fragt stch^ also,
wie daS Unternehmen durchzuführen sei, ohne daß dem Staate
die größten Nachtheile daraus erwachsen. Es gibt zwei Wege:
StaatSbau oder Uebertragung an eine andere Gesellschaft.
Unter den letztern sehe ich keine andere, die als Konkurrenten
angeschen werden könnten, alS die Gesellschaften der Franko-
Suisse oder der Centralbahn. WaS die Franko-Suisse betrifft,
so theile ich die Ansicht deS Herrn von Gonzenbach völlig:
cS ist eine französische Gesellschaft, die ihren Sitz in Paris
hat, von dort auS ihre Befehle erläßt und ihre Einrichtungen
nach französischem Zuschnitt trifft; dieser Gesellschaft können

und wollen wir die Bahn unter keinen Umständen überlassen.

Hingegen gab sich im Laufe der Diskussion mehr Neigung
kund, die Sache der Ceutralbahn zu übergeben. Davon will
aber die Regierung im Interesse deS KantonS auch nichiS,
indem sie dafür hält, der Kanton müßte eS schwer bereuen,
da er den prädominirinden Einfluß derselben bald erfahren
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würde. Beispiele liegen schon jetzt auf der Hand; die Behörden

haben sehr oft mit der Centralbahndirektion Reibungen,
namentlich wegen deS OhmgeldbezugeS, den an den Bahnlinien
die Stationseinnehmer besorgen. Zwischen dem Kanton und
der Centralbahn bestehen darüber Vertäge, wodurch die
gegenseitigen Rechte und Pflichten reglirt werden. Nun bekümmert

man sich sehr oft weder um die daherigc Vertragsbestimmung,
noch um Reklamationen; entfernt Angestellte besorgen den

Ohmgeldbezug ohne Anzeige an die Behörden und ohne für
die Sicherheit der Kasse zu sorgen oder der Ohmgeldverwaliung
Gelegenheit zu geben, beim Abzug eines solchen Beamten dre

Kasse zu verifiziren und einen neuen Beamten zu instruiren.
Solche Beispiele sind mehrere vorhanden. Ja, meine Herren,
wenn man eS schon jetzt wagt, vorhandenen Verträgen Widerstand

zu leisten, erhobene Reklamationen zu ignoriren oder sogar
zu trotzen: wie wird eS erst kommen, wenn das Netz der
Cenlralbahn sich noch weiter ausdehnt? Ich hielte eS für ein
Unglück für den Kanton Bern, wenn die Centralbahn diese

Eisenbahnlinien erhielte, und glaube auf der andern Seite,
wenn der Kanton sie mit großen Opfern erwerben muß, so

habe er eS nicht zu bereuen, wenn er StaatSbau erkennt. Eine
Gesellschaft, die über ein Kapital von 75 — 80 Millionen,
über cine große Zahl von Angestellten verfügt, eine Gesellschaft,
an deren Spitze eine intelligente Verwaltung steht, ist eine
gefährliche Macht gegenüber den Staatsbehörden und wäre
da, wo die Interessen der Gesellschaft irgendwie in Frage
kommen, zum Widerstand geneigt. Abgesehen vom politischen
Einflüsse wäre allen weitern Eisenbahnunternehmungen der
Riegel geschoben; von einer Jurabahn wäre dann nie und
nimmermehr die Rede, so wenig als von der Linie Langnau-
Luzern. Ich weiß zwar wobl, daß dieß Manchem gleichgültig
wäre, aber eS gibt auch Viele, die nicht dieser Ansicht sind.
Man wird zwar sagen: erkennen wir heute den StaatSbau,
so müssen wir auch gegen den Jura einlenken. Ich bin der
Ansicht, daß wir vor dieser Frage die Augen nicht verschließen
sollen, denn man könnte eS zu spät bereuen. Der Jura hat
eine sehr bewegliche und industrielle Bevölkerung, französische
Eisenbahnen ziehen an der Schweizergrenze vorbei, und dieß
dürfte denn doch vorhandene Gelüste noch vergrößern; man
weiß ohnehin, daß im Jura eine gewisse Partei besteht, die
mit Frankreich liebäugelt. Daß dieses Verhätniß nicht mit
der Zeit einen gewissen Einfluß auf die jurassische Bevölkerung
ausüben und von den bedaucrnswenhesten Folgen sein könne,
wird man kaum bestreiten. Wenn ich aber dieser Frage mit
offenen Armen entgegenkomme, so will ich mich deßwegen noch
nicht blindlings ohne Untersuchung über die Tragweite von
Maßregeln hineinwerfen. Ich glaube, wenn der Jura die
Bereitwilligkeit des alten KantonS, ihm an die Hand zu gehen,
sieht, wird er sich einstweilen gedulden, und seine Forderungen
erst stellen, wenn die Lage der Finanzen eS erlaubt. Ich zweifle
nicht daran, daß sich die in Frage stehenden Linien in einigen
Jahren rentiern werden, und wenn das Volk sieht, daß die
Opfer deS Staates nicht so groß sind, so wird man sich eher
entschließen, weitere Betheiligung an Eisenbahnen zu erkennen.
Die Regierung schlägt Ihnen also StaatSbau vor. Was hat
vaS für unsere Finanzen für Folgen? Wir wollen annehmen,
die Kaufsumme für die bis dahin ausgeführten Arbeiten,
bezahlte Erpropriationen, Schienen und BetriebSmgterial auf der
kantonalen Linie Biel Neuenstadt und Gümligen-Langnau
belaufe sich auf 7 Millionen (ich nehme, um sicherer zu gehen,
lieber die größere Summe an). Zur Vollendung der ganzen
Linie Neuenstadt-Biel'Bern-Langnau ist nach einem gemachten
Voranschlagt noch nöthig eine Summe von circa Fr. 8.381,000,
das gesammle Baukapital wär also „ 15,331,000,
oder in runder Summe, unvermeidliche unvorhergesehene Mehrkosten

mitberechnet, 16 Millionen. Hier bemerke ich aber, daß
ich die Richtigkeit dieser Zahlen nicht selbst beurtheilen kann;
ich bin nicht Techniker, doch machte ich eS mir zur Pflicht,
mich darüber möglichst in'S Klare zu setzen und fragte zu diesem
Zwecke den Herrn Oberingenieur Wetli, ob er glaube, daß die

Arbeiten mit dieser Summe zu Ende geführt werden können-
Er bejahte diese Frage unbedingt, und ich habe keinen Grund,
an der Richtigkeit seiner Aussage zu zweifeln. Zur Verzinsung
des Baukapitals von 16 Millionen zu 4'/-. Prozent ist jährlich

eine Summe nöthig von Fr. 720,000 dazu kommt noch der
verhältnißmäßige Pachtjinß an die Centralbahn für die Strecke
Bern-Zollrkofen mit circa Fr. 103,000, macht Fr. 823,000.
Da ich annehme, daß vorläufig die Strecke Bern-Langnan nur
die Betriebskosten und den verhältnißmäßigen Zins an die Centralbahn

abwerfe, so würde einstwellen nur die Rente von Biel«
Neuenstadt und Biel-Bern in Betracht fallen. Soll nun der
Staat ohne Opfer die Bahn erbauen und betreiben, so muß
die Linie Bern-Neuenstadt eine jährliche Einnahme haben,
welche jenem Zinsenbevarf entspricht, also eine solche von
Fr. 823,000, oder auf die 49 Kilometer vertheilt eine
Reineinnahme per Kilometer von Fr. 16,800. Werden wir nun
diese Reineinnahme machen? Einige glauben, ja; ich gehöre
nicht zu denen, die so sanguinisch sind. Ich rechne, wir dürfen
auf eine Einnahme zählen, wie die durchschnittliche der Cenlralbahn,

deren beste Linien die bernischen sind. Die Cenlralbahn
hat aber auch unabträgliche Limen, wie Zofingen-Luzern, gleich
wohl hat sie in den letzten Jahren eine Roheinnahme von circa
Fr. 24,000 per Kilomeier; die Betriebskosten werden auf
Fr 8—10,000 berechnet, die Betriebskosten der Ostwestbahn
werden bei einem sparsamen Betrieb geringer sein, um so sicherer, ^
als wir nicht solche Schwierigkeiten zu überwinden haben, wie
die Ccniralbahn; dennoch schlage ich die Betriebskosten der Ostwestbahn

auf Fr. 10,000 per Kilometer an, so daß bei einer
Roheinnahme von Fr. 24,000 eine Reineinnahme von Fr. 14,000
per Kilometer übrig bleibt. ES fehlen uns also zur
Verzinsung des Kapitals Fr 2600 per Kilometer, also im Ganzen
eine Summe von Fr. 137,000« Nehmen wir aber eine
Einnahme von Fr. 1000 weniger per Kilometer an, und reduziren
wir dieselbe auf Fr 23,000, so steigt das zur Verzinsung
Fehlende jährlich auf Fr. 186,000. Wenn indessen die Einnahmen
etwas hoch gegriffen scheine», so sind eS gleichzeitig auch die
Betriebskosten, vle nach meiner Ueberzeugung sich nie auf Fr. 10,000
per Kilometer ansteigen werden. Neuenstadt Biel wird eine der
besten Linien sein, leider ist sie nur kurz; auch Biel-Lern
gehört nicht zu den schlechten Linien, so daß eine Rente, wie
diejenige der Ccntralbahn, zu erwarten ist. Herr von Gonzen-
bach sprach gestern davon, daß die Strecke Gümligen-Langnau
ungefähr 3 Prozent abwerfen und sich vielleicht eine Gesellschaft

finden werde (wahrscheinlich die Centralbahn), die AlleS
übernehme, wenn man ihr diese Rente garaniire. Daß die
Cenlralbahn die Linie übernehmen möchte, bezweifle ich nicht.
AlS Herr von Gonzenbach gestern von einer Rente von 3 Prozent

sprach, welche die Sirecke Gümligen-Langnau wohl
abtragen werde, war ich wirklich angenehm überrascht, denn meine
Erwartungen gehen bekanntlich nicht so weit. Freilich hat
derselbe, als sich später ein Redner auf diese Angabe berief, eine
Einschränkung zu machen gesucht, in dem Sinne, daß sich die
von ihm angenommene Rente von 3 Prozent bloß aus das
Betriebskapital beziehe und nicht auf das Baukapital; allein
eine solche Unterscheidung zwischen Betriebs- und Baukapital
kenne ich nicht, eine solche besteht in Wirklichkeit, so viel ich
weiß, nicht, ober man rechne zu dem erster» die Ausgaben für
das Betriebsmaterial; eine solche Trennung wäre aber unzu-
lässig, und ist so weil mir bekannt, nirgends durchgeführt. Das
zum Betriebe nöthige Material wird auf den Kaukonto gebracht,
dagegen bloß der Unterhalt und der Ersatz des im Abgange
befindlichen auf den Betriebskonto wo es nebst den übrigen
Betriebskosten jährlich verrechnet wird. Wenn übrigens bei einem
Eisenbahnunternehmen von einer Zmsengaranlic gesprochen wird,
so versteht man darunter stelS Garantiruug deS Zinses für da<
zum Bau verwendete Kapital, inklusive auch daS Ausgebe«
für die nöthige normale Zahl der Lokomotiven und Waggons.
Herr Großraih von Gonzenbach kann also nichts anderes im
Auge gehabt haben, als eine Garantie de« ZmseS bis auf Z
Prozent. Untersuchen wir nun, wie groß die jährlichen Zu-



schösse deS Staates in diesem Falle sein würden. Die Linie
Gümligen-Langnau wird divistrt auf Fr. 6,200.000. Ich halte
vorläufig an der Ansicht fest, daß dieselbe, bis sie von Langnau
nach Luzern fortgeführt unv in Betrieb gesetzt sein wird, bloß
die Betriebskosten abtrage. In diesem Falle müßte der Staat
die vollen 3 Prozerrt der betreffenven Gesellschaft ausbezahlen
und dazu wäre eine jährliche Ausgabe von Fr. 186,000
erforderlich, ungefähr so viel als der Zuschuß beim StaatSbau
und Staatsbetrieb sein dürfte. Im letzlern Falle sind wir aber
Eigenthümer der Bahn und selber Meister im Hause und haben
auch die Chancen von einem einträglichen Betrieb; im erstem
Falle büßen wir einen bedeutenden Grad von Selbstständigkeit
ein und haben nie Aussicht auf Befreiung von dem jährlichen
lästigen Zuschuß. Was »vollen Sie nun lieber: wollen Sie
Meister sein im Hause mit der Aussicht, daß man mit der Zeit
die Interessen des verwendeten Kapitals wieder finden werde,
oder abhängig von der Centralbahn und ihr noch ein solches
Opfer dazu bringen? Wenn der Staat die Sache übernimmt,
so wird er darauf halten, den Betrieb sparsam einzurichten, daß
Ordnung gehalten werde, und so könnte man sicher die
Betriebskosten auf Fr. 8—7000 herunterbringen. Die Betriebskosten

der Union-Suisse belaufen sich ungefähr auf den
angeführten Betrag, und waS andern Unternehmern möglich ist,
wird auch uns möglich sein. Man wird fragen, auf was sich
die Ausnahme eines durchschnittlichen Ertrages von Fr. 23,000
à Fr. 24,000 per Kilometer stütze. In dieser Beziehung habe
ich allerdings keinen andern sichern AnhaltSpunkt als die
bisherigen Ergebnisse anderer schweizerischen Eisenbahnen. Mit
Rücksicht auf die jährliche Vermehrung deS Verkehrs, welche
sich seit Erstellung der Eisenbahnen gezeigt hat. ES sei mir
erlaubt, Ihnen darüber einige Mittheilungen zu machen, die ich
den bezüglichen VerwaltungSbertchten entnommen habe. Die
Centralbahn spedirte:
im Jahre 1858 1,334,555 Reisende und 3,578,046 Ztr. Güter
im Jahre 1859 1.588,001 „ „ 4,863.515 „ „Die Gesammleinnahme betrug im Jahre 1858 Fr. 3,736,296
und im Jahre 1859 Fr. 5,114,863. Auf den Kilometer vertheilt
beliefen sich die Einnahmen im Jahre 1857 auf Fr. 14,255

„ „ 1858 „ „ 18.597

„ „ 1859 „ „ 23,203 und
pro 1860 noch höher. Die Nordostbahn spedirte :
im Jahre 1858 1,116,376 Reisende und 3,056,533 Ztr. Güter
im Jahre 1859 1,261,789 „ „ 4,109,299 „ „
Die Einnahmen per Kilometer betrugen im Jahre 1858 Fr.
18,214 und im Jahre 1859 Fr. 21,522. Die Union-Suisse
hatte auf der seit 1856 im Betriebe befindlichen St. Galler
Linie Wiriterthur-Rorschach per Kilometer folgende Einnahmen:
im Jahre 1856 Fr. 9130,1857 Fr. 13,218, 1858 Fr. 15,038 und
im Jahre 1859 Fr. 17,601. Die Betriebskosten auf diesen Bahnen
betrugen: Bei der Centralbahn im Jahr 1858 Fr. 8,823

„ „ 1859 „ 10,492
Bei der Nordostbahn „ „ 1858 „ 8,085

„ „ 1859 „ 8,584
Bei der Union-Suisse „ „ 1859 „ 7,299

Diese Zahlen beweisen, daß die Frequenz und deßhalh auch die
Einnahmen der schweizerischen Eisenbahmm im steten Zunehmen
begriffen sind, und daß nach und nach eine Rentabilität auch
für die Ostwestbahn mit ziemlicher Sicherheit in Aussicht
gestellt werden kann. Indessen wird von meiner Seite gleichwohl

zugegeben, daß in den ersten Jahren deS Betriebs und
vielleicht noch auf eine Reihe von Jadren hinaus, der Staat
einen jährlichen Ausfall von Fr. 150,000 bis Fr. 200,000
erleiden wird. Der Finanzdireklion zunächst liegt die
Beantwortung dieser Frage ob: wie dieser Zuschuß an den
Eisenbahnbetrieb gedeckt werden solle. Will man die Steuern erhöhen
oder etwa sogar den alljährlichen Ausfall von dem
Kapitalvermögen abschreiben? Nein, meine Herren, zu solchen
Maßregeln werde ich nicht handbieten. Wenn ich glaubte, daß infolg«
der Uebernahme jener Linien und durch Erkennung deS Staatö-
baues die eine oder die andere dieser Maßregeln nöthig werden

sollte, so hätte ich nicht den Muth, die Anträge der Regierung
zu vertheidigen. Bei diesem Anlasse finde ich mich im Falle, auf
eine Aeußerung eines Redners zu antworten, der dem Finanzdirektor
in Erinnerung brachte, baß er bei Antritt seiner Stelle erklärt
habe, sein Bestreben werde dahin gehen, das vorhandene Staats-
vermögen in seinem Bestände zu erhalten, und daß nun die
2 Millionen Ostwestbahndeiheiligung des Staates als Verlust
abgeschrieben werden müsse. Herr Präsident,, meine Herren!
DaS Bestreben deS FinanzvirektorS ist immer noch das nämliche;
wenn aber an jener Staatsbetheiligung ein Verlust einstehen
sollte, was gar wohl möglich ist, so mache ich darauf aufmerksam,

daß bei dem Antritte meiner Stelle dieser Posten bereits
auf dem Etat stand, unv ein allfälliger Verlust nicht dem der-
maligen Finanzdirektor zur Last gelegt werden kann. Nach
dieser Abschweifung komme ich nun auf die Frage zurück, auf
welche Weise der vorgesehene Ausfall gedeckt werden solle?
Während der Bauzeit werden die Zinse, wie das überall
geschieht, aus dem Baukapital bestritten. Mit dem Jahre 1866
werden die Anleihen, die in den Jahren 1353 und folgenden
gemacht worden sind, amoriistrt sein; dadurch werden die

per rnille, welche zu dem Zwecke bezogen und verwendet worden
sind, frei; da sie, so viel ich mich erinnere, circa Fr. 170,000
betragen, werden sie genügen, um das Defizit auf der
Eisenbahnbetriebsrechnung zu decken. Auf diese Weise würde ein
Ausfall gedeckt, ohne daß die dermaligen Steuern
erhöht werden müßten. Daß die Gesetze über die Militärsteuer
und über die Einkommensteuer revidirt werden, erfordert
Gerechtigkeit und Billigkeit. ES wurden von verschiedenen Seiten
bezüglich der Liquidationsfrage, die größten Bedenken gegen die

Anträge der Regierung geäußert; man fürchtet, daß Prozesse
über Prozesse entstehen könnten. Namentlich gab Herr Bütz-
berger den daherigen Befürchtungen Ausdruck. Ich sage: wir
wollen nicht um jeden Preis eine Liquidation vermeiden, aber
wir wollen eS probieren; geht eS, um so besser. Wir wollen
sie aber auch nicht à tout pri» heraufbeschwören, denn ich habe
die beste Zuversicht, wenn auch nicht Gewißheit, daß die Gläubiger

auSgemittelt und zu einer Verständigung sich bereit finden
werden; man weiß dann doch ungefähr, wer Gläubiger ist.
Daß bei einer Verständigung gleichwohl Prozesse entstehen
werden, glaube ich nicht, denn ich halte dafür, daß, wenn der
Staat6>/z Millionen bietet, und die Linie Luzern-Baar annähernd
um den Bauwerth veräußert werden kann, sämmtliche Gläubiger
bezahlt werden können. ES schütteln Manche ungläubig den Kopf,
aber ich will den Nachweis versuchen: Das Vermögen der
Gesellschaft würde bestehen:

a. aus dem Kaufpreis für die bernischen Linien Fr. 6,500,000
1,. aus circa 730 Union - Suisse « Aktien zu

Fr. 100 berechnet per Stück „ 773,000
(in letzter Zeit wurden solche um Fr. 95
à Fr. 100 verkauft.)

c aus 2800 Centralbahnaktien à Fr. 445 „ 1,246,000
Z. auS 1000 Obligationen auf die Bahn

Jura-Jndustriel „ 500.000
e. Aktivsaldi „ 48,300
k. die außerkantonale Linie Luzern-Baar

angeschlagen für » 3,000,000
Auf dieselbe wurden nach den Büchern der
Gesellschaft und dem Berichte deS Herrn
Oberingenieur Wellt bereits verwendet

Fr. 3,050,000.

Summa: Fr. 11,367,900

und die Schulden:
». auS den in festen Händen befindlichen

Obligationen für Fr. 2,391,000
k. auS gebuchten und ungebuchten Wechseln „ 569,350
e. auS Schulden, wofür Obligationen ver¬

pfändet find, für „ 1,679,426

Uebertrag: Fr. 4,633.776



Uebertrag: Fr. 4,639,776
«1. für HerauSlösung der verpfändeten Cent-

ralbahnaktien „ 1,979,266
e. Forderungen der Unternehmer nnd Lie¬

feranten „ 3,229,516
k. Passivsaldi „ 137,526

A. Setzen wir noch als neu zum Vorschein
kommende Schulden, welche aus den
Büchern der Gesellschaft sich nicht ergeben,
hinzu „ 1,666,666

Summa; Fr. 16,666,612

Ich habe hier die Aktien auf die vereinigten Schweizerbahnen

zu Fr. 166 angeschlagen, diese werden aber steigen, sobald dem

Lukmanier Projekte günstige Beschlüsse gefaßt werden. Die
Jura-Industriel-Obligationen habe ich im Nominalwerthe in
Rechnung gebracht; ich weiß zwar wohl, daß wir diesen KurS
dermal nicht haben und daß ihr Schicksal noch unentschieden

ist. Gleichwol darf man annehmen, daß sich die Gläubiger
werden gefallen lassen, einige Prozente ihrer Forderungen auS
den erwähnten Werthpapieren an ZahlungSstatt anzunehmen.
Ich habe dagegen auch eine Million unbekannte Schulden,
EnlschädigungSfvrdcrungen rc. auf den Etat gebracht, ob

sich diese so hoch belaufen, dürste bezweifelt werden.
Nun fragt es sich, und dieß ist eine Hauptfrage, wovon es

auch abhängen wird, ob die Liquidation vermieden werden könne:
kann die Sirecke zwischen Zug und Luzern verwerthet werden?
Diese Slrrcke ist zwar soweit vorgerückt, daß sie in 2 b>S 3

Wochen dem Betrieb übergeben werden könnte, eS fehlen noch circa
866 à 1666 Schienen und der Ausbau der überall begonnenen
Hochbauten. Allein ohne Anschluß an eine andere Bahn, würde der
Betrieb kaum mehr als die Auslagen für Kohlen abtragen. Nun
ist Aussicht vorhanden, dort einen Anschluß zu finden; es haben
früher schon Unterhandlungen stattgefunden Zufällig vernahm
ich, daß die Repischbahn Gesellschaft zur Zeit 4 Millionen
geboten habe, daß man diese Offerte aber nicht habe annehmen
wollen. Die Bereitwilligkeit zu einem Anschlusse ist dermal
vorhanden, immerhin lohnt eS sich der Mühe, den Versuch zu
machen, zumal für den Staat keinerlei Nachtheil daraus
entsteht. Man Hai die Folgen einer gerichtlichen Liquidation
unterschätzt, eine solche Liquidation dauert voraussichtlich mehrere

Jahre; eine Menge Prozesse werden entstehen; unterdessen werden

die Arbeiten Schaden leiden und selbst thetlweise zerstört

werben. Das große Kapital, welches darin liegt, ist während
der Liquidaiivnszeit unzinsbar, die Folge davon eine noch größere
Schulvenlast. Dazu kommt die fortdauernde Agitation; auch
diese sollte man vermeiden. Es wurde wiederholt erklärt, man
wolle keine politische Frage daraus machen; wenn man das
will, dann mache man hier die Sache so rasch als möglich ab.
Die Nachtheile einer gerichtlichen Liquidation sind sebr bedeutend,

deßhalb möchte ich eine solche wenn immer möglich
vermeiden. Man kann daher aus diesem Gesichtspunkt zu den
Anträgen der Regierung stimmen, da dieselben für den Großen
Rath durchaus nichts verfängliches und für die Zukunft prä-
judlztrlicheS enthalten. In Beireff des Kaufpreises, fürchtet
man, die Regierung beabsichtige für die Bahn einen größern
Preis zu bezahlen, als sie werth ist; ich glaube nicht, daß diese

Tendenz vorhanden sei; meine schwache Seile ist eS nicht, für
eine Sache mehr zu bezahlen, als sie werth ist. Bei diesem

Anlasse muß ich erklären, wie der RegierungSrarh zu dem
Angebote von 6'/z Millionen. kam. Hr. Oberingenieur Wetli
schätzt die auf Bernergebiet ausgeführten Arbeiten wie folgt:

Gümligen Langnau Fr. 4,659,666
Biel Zollikosen
Biel-Neuenstadt „ 3,466.666

zusammen Fr. 7,459,666
Von Seite der Regierung wurden die zu hoch angerechneten
GrünvungS- und Emissionskosten, sowie die zu hoch bezahlten
Preise auf der Strecke Biel Neuenstadt in Abzug gebracht; sie

wollte solchen Manipulationen nicht Pathe sein. Da die Grün«

dungSkosten einzig mit über Fr. 566,666 in Rechnung gebracht
werben, und um die Linie Biel-Neuenstadt in betriebsfähigem
Zustande zu erhallen, eine nicht unbedeutende Summe nöthig
ist, so kam man nach Abrechnung dieser Faktoren auf k'/?
Millionen. Man durfte annehmen, daß der eigene Ingenieur der
Gesellschaft die Arbeiten nicht zu niedrig geschätzt habe; so viel
an mir, so kannte ich ihn persönlich für einen Ehrenmann.
Man sagt, der Große Rath solle nicht blindlings beschließen.
Das will die Regierung nicht. Unparteiische Erperten sollen
die Sache untersuchen; findet man, der Preis sei nicht annehmbar,

dann wollen wir nichlS davon; der Große Rath ist also
in keiner Weise gebunden, er kann immer noch machen, was
und wie er will. Der Antrag des Regierungsrathes hat nicht den
Sinn, daß der Staat die Sache um jeden Preis übernehmen
soll; ich erklärte schon im Regierungsrathe, wenn die Bauten
zu hoch geschätzt würden, so würde ich nicht zum Kaufe hand-
bieten. Deßhalb dürfen Sie getrost zu den Anträgen der
Regierung stimmen, indem Sie für den Ankauf immerhin noch
freie Hand behalten. ES wurde die Frage aufgeworfen, wer
die Erperten ernennen soll, der Große Rath oder der Regie,
rungsrath, und man verwunderte sich, daß der Regierungsrath
dieses Recht in Anspruch nehme. Ich erwiedere darauf, daß
die Aktionärversammlung damit einverstanden ist Aber wenn
Sie irgend welches Bedenken dagegen haben, so behalten Sie
sich diese Wahl selber vor, oder übertragen Sie dieselbe einer
andern Behörde, dem Obergerichte oder dem Bundesgerichte,
mir ist eS gleichgültig, davon hängt es nicht ab. Nun ein Wort
über den Art. 3 der regicrungSräihlichen Anträge, betreffend
die provisorichen Anordnungen, welche bis zur definitiven
Uebernahme nothwendig sein sollten. Man betonte namentlich,
daß eS sich um Eriheilung eines unbedingten Kredites handle.
WaS die Bauten betrifft, so kann man unmöglich hiesür eine
bcstlmmie Summe zum voraus festsetzen; eS wird eben nur im
im Nothfälle, waS zur Erhaltung ver vorhandenen Bauten
absolut nolbwenbig ist, gebaut werden. UebrigenS ist es mir
sehr recht, wenn dafür ein Kredit festgesetzt wtrd. Ferner soll
der RegierungSraih ermächtigt werden; eine für die Interessen
des Staates oder Gesellschaft nachibeilige Veräußerung der
verpfändeten Obligationen und Eentralbahnaktien zu verhüten
Dre in Frankfurt versetzten Papiere, (es sind für circa 1 ^
Millionen Obligationen hinterlegt) müssen nämlich bis zum 16.
April eingelöst werden, eS sei denn, daß ein anderer AnSweg
möglich set. Ich konnte nur eine Verlängerung des Termins
bis auf diesen Tag erhalten. Wenn bis auf den 16. April diese

Obligationen nicht eingelöst weiden, so können sie nach dem
Vertrage und nach dortigen Gesetzen um jeben Preis verkaust
werden, ja man hat mir gesagt, daß es möglich wäre, baß sie
selbst für 15,666 à 26,666 Gulden versteigert würden. Es fielen
auch noch einzelne allgemeine Bemerkungen über den Nutzen der
Eisenbahnen im Allgemeinen und man schien nicht an die
Nothwendigkeit der fraglichen Babnübernahme zu glaube». Ich will
Ihnen nun das Urtheil eines ManneS anführen, dessen Sach-
kennlnlß in nationalökonomlschen Dingen Sie anerkennen werden.

Derselbe spricht sich in einer von ihm versagten Abhandlung

aus, wie folgt: „Wer wollte läugnen, daß eS für Alle, die
eine gewisse Distanz zurückzulegen haben, ein großer Vortheil
ist, dieß in viel kürzerer Zeit, bequemer und mit weit weniger
Auslagen thun zu können; wer wollte seine Waaren lieber
langsam und theuer beziehen oder versenden, als wohlfeil und
schnell? Diese Rücksichten werden, abgesehen von allen den großen
Folgen der Eisenbahnen, für den Weltverkehr, auch dem gemeinen

Manne die Eisenbahnen immer mehr als einen wesentlichen
Fortschritt erscheinen lassen, dem gegenüber der momentane Verlust

Einzelner nicht in Betracht kommen kann, und namentlich
für den gemeinen Mann, der nich'ö besitzt als seine Arbeitskraft,

sind die Eisenbahnen sehr wichtig, weil sie ihm Gelegenheit

geben, ohne große Kosten sein einziges Kapital dahin
zubringen, wo es Zinse trägt, daS heißt, mit Leichtigkeit und
schnell dahin zu gelangen, wo die Arbeit gesucht und bezahlt
wird." An einer andern Stelle: „Die größere Wohlfeilheit deS



Personen- und WaarentranSportS ist aber andererseits für daS
große Publikum ein so großer Vortheil, daß eS nicht geneigt
ist, die Klagen derer anzuhören, die bei der neuen Einrichtung
leiden. Auch der Zeitgewinn, der für die Tausende entsteht,
welche die schweizerische» Eisenbahnen benutzen werden, und
von denen die große Mehrzahl immer Einheimische sind, ist ein
Vortheil, der sich in Zahlen gar nicht ausdrücken läßt. Die
Eisenbahnen verlängern gleichsam die Dauer des menschlichen
Lebens, indem sie den Reisenden eine» großen Theil der Zeit
schenken, die sie in gewöhnlichen Postkutschen u. s. w. verlieren
mußten. Ein anderer Vortheil deS schnelleren WaarentranSportS
ist der Zeitgewinn, der bei den Waarenkäufen dadurch gemacht
werden kann, daß der weit schnellere Bezug die Käufer in die

Möglichkeit versetzt, erst dann zu kaufen, wenn sie die Waaren
wirklich bedürfen." Ferner: „Der sprechenste Beweis dafür aber,
das die Eisenbahnen mehr Vortheile als Nachtheile mit sich

führen, scheint unS in der Thatsache zu liegen, daß diejenigen
Staaten, weiche seit einigen Jahren bereits Eisenbahnen
besitzen, und die daher deren Vortheile und Nachtheile abzuwägen
im Falle waren, ihr Eisenbahnnetz immer mehr vervollständigen."
Am Schlüsse der Abhandlung heißt cS: „Die Schweiz ist übrigens

in Beziehung auf die Eisenbahnen insofern in einer
günstigen Lage, als sie dießfallS die Ersahrungen anderer Staaten
zu Rathe ziehen kann, und wenn dieß wirklich geschieht, woran
wir nicht zweifeln, so darf der Kanton Bern der Vollendung
des schweizerischen Eisenbahnnetzes mit Zuversicht entgegensehen."
Ich halte diese Ansichten für sehr richtig. Von wem rühren
sie aber her? Von Herrn Dr. v. Gvnzenbach. Man ist sodann
im Unklaren, wie der StaatSbau ausgeführt werden soll und
fragt: soll die Regierung selbst bauen? Ich halte dafür, nein,
sondern es soll eine selbstständige Verwaltung dafür aufgestellt
werden; die Regierung versteht sich auf den Eisenbahnbau nicht,
deßhalb soll sie tüchtige Leute anstellen, welche die Sache
ausführen. Die Regierung hätte aber auch nicht die nöthige Zeit
dazu; ich wenigstens würde es mir feierlich verbeten. Dem
Großen Rathe würde jedenfalls ein gewisser Einfluß auch auf
diesen VerwaltungSzweig gewahrt werden. Nun komme ich
noch auf ein Thema zu sprechen, auf das ich lieber nicht
eingetreten wäre. Es war in der obschwebcnden Frage eine ziemliche

Animosität vorhanden, in der Diskussion vor dem Großen
Rathe über die Ostwestbahnfrage wurde aber, wenn schon manch
bitteres gesagt wurde, doch keine verletzende Sprache geführt,
mit Ausnahme eines Einzigen, des Herrn Steiner. Er machte
Vergleichungen, von denen ich annehme, sie seien für den Großen
Rath entwürdigend, so daß ich gewünscht hätte, Herr Steiner
wäre vom Präsidenten zur Ordnung gewiesen worden. Auf
die Ausfälle deS Herrn Steiner bin ich genöthigt einige
Erwiederungen zu machen. Ich weiß, Herr Steiner ist ein frommer

Mann und befaßt sich gerne mit Bibelsprüchen, waS ihm
durchaus nicht zum Vvrwurf gemacht werden soll; ich will
ihm nicht zu nahe treten, aber ich erlaube mir, auch ihm einen
Bibelspruch in Erinnerung zu bringen, der auf ihn passen

dürfte; es heißt an einer Stelle der Bibel: „Sein Mund über-
flievet von Honig, aber sein Herz ist voll Gift und Galle."
Er sagte auch, es hätten auch schweizerische Staatsmänner sich

zu bereichern gesucht. Ich bin überzeugt, daß mehr Müller
reich geworden sind als Staatsmänner, aber ich bin ferner
überzeugt, daß Herr Steiner auch als Staatsmann reich geworden
wäre. Herr Steiner nimmt sich auch bei allen Anlässen der
armen Leute an und weiß so gui für sie zu reden. Ich möchte
ihm den Rath geben, wenn er sich einmal portraitircn lassen

will, daß er unter sein Portrait alS Motto schreibe: „Höret auf
meine Worte, aber schauet nicht auf meine Werke." Ich hätte
diese Erwiederung gerne vermieden, aber ich konnte es, nach
dem, was vorgegangen ist, nicht über mich bringen, zu schweigen.
Run zum Schlüsse. Ich glaube, Sie können daS Eintreten in
die Anträge deS RegierungSratheS und der Mehrheit der
Kommisston grundsätzlich beschließen und dann bei der Hauptabstimmung

die Anträge der Regierung denjenigen der Kommission

gegenüberstellen. Schließlich wiederhole ich die Vcrsiche-

Tagblatt des Großen Rathes tsst.

rung, daß es mein Bestreben war, mit der größten Unbefangenheit

die Sache zu prüfen und zu urtheilen. Ich will meine
Meinung Niemanden aufdringen, da ich nicht meine, sie sei

einzig die richtige und deßhalb unumstößlich. Hingegen ist sie

aus innerster Ueberzeugung geflossen und ich hatte nicht die
Absicht, andere oder mich selbst zu täuschen. Ich wünsche von
ganzem Herzen, daß der Beschluß, den Sie heute fassen werden,
zum Wohle und Segen deS Vaterlandes gereichen möge, und
daß keine andern Motive dazu mitwirken als solche, die zu diesem
Ziele führen.

Kurz, Vizepräsident. ES sind noch eilf Redner
eingeschrieben, ohne die beiden Berichterstatter; dann folgt erst noch
die ariikelweise Berathung. Nach meiner Berechnung dauert
die Verhandlung noch mindestens sieben Stunden. Ich gebe
dieß den Herren zu bedenken. Wenn nicht der eine oder andere
der eingeschriebenen Redner aus Patriotismus auf das Wort
verzichtet, so ist eS rein unmöglich, heute zu Ende zu kommen,
und wird man genöthigt sein, die Verhandlung zu
unterbrechen.

Karr er. Ich finde eS sehr richtig, daß die noch
angeschriebenen Redner unter solchen Umständen auf das Worr
verzichten, und erkläre, soweit eS mich betrifft, mich dazu bereit,
sofern auch andere eingeschriebene Mitglieder dasselbe thun

Fischer. Ich möchte Niemanden vorschreiben, dagegen
erlaube ich mir für meine Person den Wunsch auSzusprechen,
daß fortgefahren werde. Ich mache aufmersam, daß morgen
Samstag ist, und weiß nicht, ob die Versammlung noch ganz
vollzählig wäre, wenn die Sitzung bis am Abend dauern würde
UebrigenS sind wir der Nachlsitzungen nicht ganz ungewohnt.

Herr Präsident. Für den Fall, daß die Versammlung
die Berathung bis morgen unterbrechen sollte, würde ich eS in
dem Sinne auffassen, daß die Mitglieder als bei Eiden einberufen

zu betrachten und den auswärtigen eine Entschädigung
zu verabreichen sei.

Brunner. Ich wünsche, daß man fortfahre, und möchte

an den Patriotismus der Redner appelltren, daß sie sich so

kurz als möglich fassen.

Karlen, Jakob. Ich hingegen stelle den Antrag, die

Berathung zu unterbrechen. Die Sache ist mir zu wichtig,
als daß ich schlafsturm dieselbe erledigen möchte.

Bützberger und v. Gonzenbach erklären, daß sie in
Folge Abänderung der Kommissionalanträge genöthigt seien,

die Aufmerksamkeit der Versammlung noch einige Minuten in
Anspruch zu nehmen.

Aebi verzichtet bedingungsweise auf daS Wort.

Nachdem noch andere Mitglieder des Großen RacheS für
und gegen die Unterbrechung Bemerkungen gemacht, schreitet

das Präsidium zur

Abstimmung.

Für Unterbrechung ^
89 Stimmen.

Dagegen 90 „

Die Berathung wird fortgesetzt.
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Girard. Aus Patriotismus kann ich nicht auf daS

Woll verzichten, um so weniger, als die jurassischen Abgeordneten

Ihre Zeit nicht mißbraucht haben. Ich unlelstüpe die

Ansicht des Herrn Carlin. ES ist spät und die Persammlung
ist ermüdet. Wenn es aber entschieden ist, daß sich die

Diskussion verlängern soll bis morgen, so möge festgestellt werden,
daß für diesen Fall nur die eingeschriebenen Depuiirten das
Won ergreifen sollen. Ich habe Ihnen soeben gesagt, baß
die jurassischen Abgeordnete» die Zelt dieser Versammlung bei

den wichtigen Berathungen, die sie beschäftigen, nicht mißbraucht
haben. Man wird es daher nicht übel nehmen, naß ich mich
noch ausspreche. Jeder Abgeordnete hat mit der Erklärung
begonnen, kurz sein zu wollen; nun gut, auch ich gebe eine

ähnliche Erklärung ab. Andere Abgeordnete haben alle erdenkliche

Vorsicht im Rede» beobachtet, um ihre Unparteilichkeit
barzuihun. Diese Vorsicht haben die jurassischen Abgeordneten
nicht nöthig. Ist dieß auch bei allen denen der Fall, die vaS
Wort ergriffen haben? Ich fürchte sehr, man könne gegen
diese Versammlung denselben Vorwurf richten, wie gegen die

Bundesversammlung Ist Niemand hier, der Privalinteressen
hätte? Ich will diese Frage nicht löse», ich überlasse es dem
Gewissen eines Jeden, darauf zu antworten Ich bin sehr
glücklich, daß mir das Wort gestattet worden, um der Rede
des Herrn Scherz zu folgen, denn ich werbe mich bezüglich der
Lage deS Jura nach seinem Gedankengange auSsprechen Wir
berathen eine unermeßliche Frage. Nun denn, nicht nur heute,
sonde!n schon in den vorhergehenden Sessionen (denn wir
befinden uns im vierten Abschnitt dieser Frage), hatte man für
den Jura nicht die Rücksichten, die man ihm schenken sollte,
wie man übereingekommen war. Kein Mitglied aus dem Jura
war in der Kommission; man hat dem Jura nicht einmal
Rechnung getragen, alS man während den Debatten unterhandelte,

um zu Schlüssen zu gelangen, die der Mehrheit des
Groben Rathes genügen könnten. Da die Anträge der Kvm-
mitsiou abweichend waren, so glaube ich mit einiger Berechtigung,
daß der Antrag der Regierung leicht durchgehen könnte Nachdem

ich überdieß gesehen habe, was heute vorgefallen ist, so

habe ich mich erst um fünf Uhr entschlossen, das Wort bezüglich

dessen zu ergreifen. waS den Jura speziell betrifft. Dieser
Landeötheil ist für Bern wichtig. Die alte Republik Bern
bemächtigte sich deS Jura's, wie des Kantons Waavl. Kann
man nun sagen, daß der Jura bis heute der Gegenstand einer
ähnliche» Sorgfalt gewesen sei von Seile der Cenlralregierung?
Nein, und in dieser Hinsicht haben wir uns ein wenig zu
beklagen. Man hat Rückblicke auf dasjenige geworfen, was
sich in der uns beschäftigenden Angelegenheil ereignet hat.
Was mich betrifft, so finde ich, man habe genug gesagt über
Alles, was in diesem Geschäfte tabclnSwcrih ist Wenn ich
aus die Sache etwas weiter zurückgehe, so geschieht eS, um
ans dte Schlüsse zu gelangen, denen ich mich anschließen werde.
Was sagte man im Jahr 185l im Kanton Bern bezüglich der
Eisenbahnen? Nichts, rein nichts! Und doch hätte man sich
auch bei uns damit beschäftigt, wenn die Staatsmänner jener
Zeit, denen eS oblag, über Alles zu wachen, was vorging, —
wenn diese Männer damals gesagt hätten, daß man sich in
Belgien um diese Fragen bekümmert. Unsere Staatmänner haben
sich also überholen lassen. Im Jahre 1852 war man etwas
überrascht. ES kamen Männer zu unS, die etwas mehr dem
Fonichrilte huldigten, SiaalSmännei von Basel, klopsen an
tinscie Thüre und sagen: Wir wollen eS versuchen, euch
Eisenbahnen zu erstellen, - und sofort geht man aus ihre Ansicht
ein, ohne geprüft zu haben, ob es nicht Mittel gebe, zu einer
Lösung zu gelangen, die für den Kanion günstiger wäre.
Hielauf schloß man jenen Vertrag ab, der gewissermaßen den
Kanion unter die Fesseln einer Gesellschaft gestellt hat, welcher
die bernischen Interessen nicht am Herzen liegen. Dieser Vertrag

fiel wie eine Bombe in den Großen Rath. Man wollte,
daß man ihn in der nämlichen Sitzung beschließe. Was
sonderbar daran, ist, daß die beiden jurassischen Abgeordneten, die
damals an der Berathung Theil' nahmen, von Liel find. Der

eine ist todt, der andere sitzt in der Versammlung. Der
verstorbene Herr Scholl verlangte, daß eine Kommission von
15 Mitgliedern ernannt werde, um die Frage von allen Seilen
zu prüten. Er erhielt nicht Recht und man stimmte gegen
seinen Antrag. Haue man zu dieser Zeit die Sache grüubiich
behandelt, so wäre man zu einem andern Resultate gelangt;
man hat schon zu jener Zeit gefühlt, daß man dem Jura elwaö
versprechen sollte, und man sprach ausschließlich von Straßen,
die der Jura zur Ausgleichung cihalten sollte. Die Haltung
der jurassischen Abgeordneten war höchst loyal; sie haben für
Alles gestimmt, denn es war damals »lchis Besseres zu thun.
Im Jahr 1854 genehmigt man den Vertrag mit der Ceniral-
bahn und gibt dieser 4 Millionen. Noch damals fühlte man,
daß man der Theilnahme deS Jura bedürfte; alsdann bezeichnete

man die Straßen, die man bauen wollte. (Der Redner
führt hier mehrere Stellen aus den Verhandlungen des Großen
Rathes vom 29. November 1854 bezüglich des mit der
Centralbahn abgeschlossenen Vertrags an, sowie hinsichtlich der
dem Jura unter dem Titel von Ausgleichung gegebene» Zu-
sicherungen, und fährt dann fort:) Von allen diesen Siraßen
lst keine einzige ausgeführt, als die von Reuchenelie, und
Alle übrigen sind weit entfernt, beendigt zu sein, so daß wir
bei uns noch Gesälle von 15 bis 18 Prozent haben. Nach
diesem Zeltraume sind wir zu neuen Thaisachen gelangt. Man
begann im Kanton zu fühlen, baß man mehr oder weniger
eine falsche Bahn betreten habe, daß es schicklich wäre, ein
bernisches Eisenbahnnetz zu erstellen, und den Sitz der Etsen-
dahngesellschast nach Bern zu ziehen. Herr Schneider Hai
diese Sachlage wohl gezeichnet, und dann kam man dazu,
das Zweiltniensyslei» zu schaffen, welches mit der Oroubah»
adoptirt wurde. Der Kanton Bern mußte diesen Gesichtspunkt
billigen, und auch die Vertretung vom Jura that dieß, Venu
sie schöpfte daraus Hoffnungen, die sie anderswoher nicht finden
konnte. Hätte man die Sache näher geprüft, die Frage des
StaaisbaueS einem einläßlichen Studium unterworfen, so wäre
man gewiß zu andern Resultaten gelangt. Dieß ist es, was
Herr Simon seiner Zeit gethan, der die Sache gründlich stublne
und hier erklärte, daß eS sehr wichtig sei, dieselbe einem ei»,
läßlichen Studium zu umerziehen. Ich sagte Ihnen, daß die
Abgeordnete» des Jura nichts anderes thun konnten, als die

Vertretung des ganzen KantonS zu unterstützen Man hat
uns gesagt, daß der Slaatsbeurag auch die Erstellung der
jurassiichen Eisenbahnen erleichtern wüide, und wir hab.» für
alles mitgeslimmt. Wir komme» nun zur gegenwärtigen Phase.
Als man den Bericht der Regierung erhielt, in welchem der
Siaalöbau enthalten ist, schöpfte man im Jura Hoffnung ES
schien uns unmöglich, wenn einmal dieses Prinzip im alten
Kanton angenommen ist, die Verwirklichung desselben anch den,
Jura zu verweigern. Nach Verhältniß meiner Kräfte will ich
nun hierin daö Wort der Regierung unterstützen; ich thue es,
weil eS zur Beruhigung meines Gewissens als jurassischer
Depuiirter dient. Ich habe seil gestern bemerkt, daß wegen
dem jurassischen Etsenbahnnetz in der Versammlung eine unge.
heure Gährung herrscht. Der Grund davon ist, weil man
hinter den Coulissen von 49 à tii) Millionen spiichl, deren es

zur Erbauung desselben bedürfte, dann denkt man nicht weiter
nach. Es kommt daher, daß die große Mehrzahl unserer
College» den Jura nicht kenut. Sie sollten ihren Wohnsitz in
Deteberg nehmen, und ich bin überzeugt, daß sie über uns.re
Industrie ganz andere Ansichten haben, daß sie nicht mehr
erschrecken würben. Was die jurassische Vertretung, wenigstens
zu», großen Theil, will, ist der Staaisbau, denn dieß ist vas
einzige Mittel, daß wtr unsere Eisenbahnen erhallen. Wir
allein vermögen nichiS. Würbe dagegen der Kanton viel
gefährden, wenn er das Prinzip deS SiaatsbaueS annähme?
Durchaus nrchtS. Wir haben noch nichts für den Jura, als
dieses Prinzip, das wir hier anrufen, und die Republik Bern
wird deßhalb nicht verloren sein. Hätte man dieses Prinzip
von Ansang an ftubirt, so würbe man gesehen haben, daß die
Kapitalien die Zinsen abwerfen, wofür sie in diesen Umerneh-



mutigen betheiligt sind. Wenn man sieht, wie die BaSler sich

bemühen, um zum S>. Gvtihaid zu gelungen, die Zürcher und
Ncuenburger, beide in ihren Richtungen, so hüllen die bernischen

Staatsmänner sagen sollen, es sei auch etwas bei uns
zu lbnn, denn man Halle seiner Zeit die Linie Bern Basel über
Biel auch studirl, unv sie würde mehr abiragcn als die
Ceniralbahn. Wenn nur zur selbe» Zeit die Staaiömänner genug
Much besessen hüllen, den SlaalSbau vorzuschlagen, so wären
wir nicht von einer Gesellschaft abhängig, die keine Interessen
nul uns geniern hat. Dlese Linie, die man für unmöglich
hatr, wenn man die Siraße von Münster gesehen Hai, ist es

nicht, ungeachtet der offenbar bedeutenden Terrainschwierigkeilen
kann man sie doch bauen. Ich sage noch mehr: die Lurie der
Bus lst selbst sehr wichtig, da pe auf ihrem ganzen Laufe
bedeutende Hüllenwerke und hydraulische Maschinenkräste
besitzt, so daß sie, wenn vom Staate ausgebeutet, nicht nur
lebenskräftig wäre, sondern sogar eine vorcheilhafle Eristenz
hätte. Ich möchte die Aufmerksamkeit der Versammlung aus
diese» Punkt richten. Was erschreckt, ist, daß man von äv
Millionen spricht, die man dazu verwenden müßte. Darum
handelt eS sich nun aber nicht; wir verlangen für den Moment,
dan der Staat unS in unsern Eisendahnstudien beistehe, so wie
mall eS mit den Studien für die übrigen Linien geHallen hat
Im Jura hat man höchst bedeutende Summen für die Studien
der Eisenbahn ausgegeben, und man hat tue Gemeinden

angegangen, an diese Kosten beizutragen. Was wir nun
verlangen ist, baß diese Studien mil Beihülse des Staates
gemacht werden, und daß ein jurassisches Kvmne bestellt werde,
um d.e Sache zu fördern. Dieieö Komite könnte sodann zu

gleicher Zeit mu sämmlllchen Gemeinden über die Lieferung
von Holz und übrigen Materialien unterhandeln. Wenn bann
diese Studien darihun würden, baß das Unternehmen ruinirend
sei, so würde ich selbst von dem Projekt abstehen, weil ich
nicht den Staat ruiniren möchte. Ich habe zuvor gesagt,
baß man diese Frage mit mehr Sorgsall hätte studiren sollen.
Man hat sie wohl eröiterl, eS ist wahr, und als eS sich im
Jahr 18à4 darum handelte, vler Millionen der Ceniralbahn
zu voirren, umgab man sich mit allen eristirenven Eisenbahn-
stalistiken und sagte z. B. dem Großen Rache, daß die
Eisenbahnen des Großherzoglhnms Baden ungefähr 5 Prozent
abwerfen. Man wird sagen, dieß sel eure große Linie, die in
einem großen Thal errichtet worden, und ackerbauende Gegenden
durchschneidet; doch Hai sie eine Konkurrenzliiue, die französische
Linie, und den Rhein, der auch eine große Anzahl Waaren
trügt Wenn man nun zu jener Zelt außer Zweifel sehte, daß
bei Staat keine Gefahr lies, rndem er der Ceniralbahn Aktien
abnahm, so behaupte ich, dap er zur Stunde ebenso wenig
risltrr. Ich glaube, daß bei gegenwärtiger Sachlage nichlS
besser ist für den Kanton Bern wie für den Jura, als den

Slaat immer mehr bei Eisenbahnbauten zu bethetligen. WaS
die Frage an unv für sich betrifft, so halte ich dafür, der Antrag
des Herrn v. Gonzenbach gehe nicht mehr an, weil dem, was
er wünscht, berells Rechnung gelragen ist Denjenigen beS

Herrn Jmer muß ick unterstützen, zugleich bemerke ich aber,
daß- er ihn Anno l8à4 hätte bringen sollen. Gegenwärtig hat
man Ersahrungen gemacht, aus denen man für die Zukunft
Schlüsse ziehen kann, und für den einzelnen Fall möchte ich
den Siaai nicht veranlassen 6 ober 7 Millionen zu zahlen, um
diese Linien in der Folge einer Gesellschaft zu überlassen. Ein
Antrag, ver darauf hin strebt, ist nach meiner Ansicht unzuläßig.
Zu», Schluß erkläre ich, daß ich unch dem Antrage der

Regierung anschließe, welcher mir einzig rationell erscheint. Wir
veipflichten unö nicht endgültig, denn wir behalten das Recht

vor, den Kauf gui zu heißen oder ihn zu verwerfen; wir svuicn
aber keinen siren Ankaufspreis festsetzen, der den Einfluß der
Brhöidc beschränkt Vom Standpunkte beS KantonS sowohl,
wie von demjenigen des Jura auS ist eS wichtig, ob man Herr
seiner Stellung bleibe» will, Herr Regierungsraih Scherz hat
als bedächtiger Mann gesprochen; er hat uns auf positive
Weise beruhigt. Lassen wir diese wichtige Stellung nicht fah¬

ren, die so schwierig zu gewinnen war. Machen wir uns die

Möglichkeit zu Nutzen die Linie Biel - Bern zu besitze» die
einen beträchtlichen Ertrag abwirft. Alle diejenigen, welche in
dieser Sache vom Jura-Jnbustriel gesprochen haben, kennen
ihn nickt; die Eisenbahn des Jura-Jndustriel war eine kopflose
Unternehmung, eine Unternehmung, die nicht mit Ueberlegung
ausgeführt wurde; diese hauptsächliche Grundlage hat von
Anfang an gefehlt; eS ist dieß für jenen Theil der Schweiz
sehr zu bedauern, allein es ist nicht der einzige Fehler, der
begangen winde. Mau Hai Linien auf Linien erbaut; es gibt
sogar im Kanton Neuenburg einen Punkt, von dem a»s man
mit einem Stutzer eine Kugel quer durch vier Eisenbahnlinien
senden kann! Aber eS ist durchaus keine Aehniichkeit zwischen
diesen Linien und venjenlgcn, die uns in Anspruch nehmen.
Ich schließe und hoffe ausgesprochen zu haben, was der Jura
wünscht. Wen» Sie das Prinzip des Staaisbaues genehmigen,
so hat der Kanton Nichts zu befürchten. Seinerseits Hai der
Jura bis jetzt hinreichende Probe» seines guten WillenS gegeben;
man sollte daher auch etwas für ihn thun. Dieß verpflichtet
Sie nicht zu sehr, weil Sie später noch immer sagen können,
baß seine Eisenbahn zu viel kosten würbe. Ich schließe, indem
lch mich dem Anträge der Regierung anschließe. Sollte er

nicht durchgehen, so stimme "ich in zweiter Linie für denjenigen
der Kommission, obscko» er mir jür die Zukunft unserer
Eisenbahnen un Kanton und im Jura lnsbesvndere nicht so günstig
scheint, wie der erstere.

Bernard. Ich bin auch Iurassier und in dieser Eigenschaft

unterstütze ich dasjenige, was zu Gunsten der Erstellung
von Eisenbahnen im Jura gesagt wurde. Vorerst mup tch

ein früheres Votum rechtfertigen, welches ich im Jahre t858
abgegeben habe, als man zwei Millionen für die Ostwestbah.l
dekreiirte. Damals verlangte ich für den Jura auch eine

Kompensation. Man gab in der Thal die Zusicherung, baß
die Reuchenelle - Siraße korrigirl werben solle. Nun machten!
meine Mitbürger es mir zum Vorwurfe, daß ich mich meinen

Kollegen bei jener Gelegenheit angeschlossen Halle. Es hatte
nur geschienen, es sei gerecht, daß man der Sstwestbahngesell-
schafr, die sich gebildet hatte, dieselbe Gewogenheit zu Theil
werden lasse, wie seiner Zeit der Cenlralbayn; aber ich glaubte,
sie biete die nöthigen Garantien. In der Folge erwies es sich

unglücklicher Weise, daß nichlS daran war. renn selbst zur Zelt,
wo die Regierung unö die Zusicherung gab, war diese Sicherheit

nicht vorhanden. Heute berathen wir uns um die große
Frage, ob der Staat die Ausführung der Eisenbahnen
übernehmen solle. Nun glaube ich, daß der Stand Bern nicht rn
der Stellung sei, diese Opfer zu bringen. Wenn der Grope
Rail) Vie Erstellung der Linien der Ostweslbahn beschließen

würde, so würde ich sagen, mau müsse gleichfalls die Erbauung
der jurassischen Eisenbahnen von Staates wegen erkennen, so

gut alS für diese Linien. Allein ich hoffe. es werden sich

Gesellschaften zeigen, die im Jura bauen, wie im übrigen
Kantone Ich gestehe, daß ich diesen Nachmittag auf bemühende

Weise überrascht war, als Herr Meyer uns die neuen Antrage
vorlas, als die Kommission, nachdem sie vorerst de» Kaufpreis
auf 6 Millionen festgesetzt halte, nach einer halbstündigen
Berathung, erklärte, sie habe die Kaussumme für die Linien
der Ostwestbah» auf 7 Millionen festgesetzt. Die Kommission
deS Große» Rathes hat ihren Antrag nicht motivlrt. Diese

Leichtfertigkeit, mu welcher die Kommission, in meinen Augen,
zu Werke ging, hat aus eiiunal meine Anschauungswelse
geändert. Diese Vermehrung erschien mir als eine Art MarktenS

zum Zwecke, im Großen Rathe eine Mehrheit zu erhalten Ich
sage daher, wenn die Kommission in einer halben Stunde einen

Irrthum von einer Million entdecken konnte, so war ihre Arbeit
nicht genau. Aus diesem Grunde pelle ich den Antrag, nicht

einzutreten, weil die Frage nicht genugsam ftudirt ist unv es

sich der Mühe lohnt, dieselbe näher zu uniersuchen.

vr. v. G o n zen b ach. Ich werde Sie nicht lange
aushalten, aber ich muß Ihre Geduld noch einen Augenblick in



Anspruch nehmen. Gerade vorhin hörten Sie einen Redner,
der sagie, er könne nicht begreifen, wie die Komimslio» Anträge
hieher bringen konnte, wie man um zwei Uhr noch eine» Kaufpreis

von 6 Millionen, um vrei Uhr einen solchen von 7

Millionen habe vorschlagen können. Diese Bemerkung ist ganz
richtig. Der Herr Berichterstatter hatte nicht Zelt, die

Aenderungen gehörig zu moiiviren und bavurch kam eine gewisse

Mißstimmung in die Versammlung und man fragte sich, wie
das gekommen sei Der Sachverhalt ist folgender ES wurde
der Borschlag gemacht, noch einmal zusammenzukommen, um zu
sehen, ob man sich nicht nähern könne. Der Erste, der angefragt

wurde, war ich, worauf ich eiklärte, ich könne mich dem

Antrage der Mehrheil der Kommission anschließen, insofern
diejenigen Amendements zum Beschluß erhoben werden, weicheich
bereits gestern angedeutet habe, und welche Herr Bützberger
zugegeben habe. DaS erste bezieht sich auf den z. 36, das andere

auf den 8 2 der Konzession Bezüglich deS ersten Punktes —
Fallenlassen der Haftbarkeit der Lime Biel-Neuenstadl für
Erstellung der Linie Bern-Luzern — gaben die Herren meinen

Antrag zu, bezüglich deS zweiten Punktes — Sitz der Gesellschaft

— nicht. Meine Herren College» scheinen einen besondern

Werth darauf zu legen, daß der Sitz der Gesellschaft in
Bern sei. Ich kann darauf keinen so großen Werth legen,
und muß die Ansicht festhalten, dap die Interessen deS Kan-
tonS Bern viel besser gewahrt worden wären, wenn die
Konzession bei einer soliden Gesellschaft geblieben wäre, die ihren
Sitz nicht hier hatte, statt daß dieselbe einer Gesellschaft
übertragen wurde, die zwar hier residirte, die aber aller andern
Eigenschaften einer soliden Gesellschaft entbehrte. Zu diesen zwei
Bedingungen muß ich aber noch eine dritte betfügen, es ist
diejenige, baß falls vor der gerichtlichen Liquidation die bernischen

Linien acquirirt werden sollen, vorerst ber Consens aller
Gläubiger eingeholt werde. Herr Niggeler erklärte gestern, die

Gesellschaft könne mit ^ der Stimme» ihre Auflösung
beschließen, und wenn sie dazu befugt sei, könne sie auch den

Verkauf einzelner Lahnstrecken eingehen. Die Kommission war
jedoch der Ansicht, ein Privatvcrkauf könne nur mit Einwilligung

aller Aktionäre stattfinden. Für den Fall, daß die "/z
Stimmen die Auflösung beschließen sollten, ist daher noch ein
weiteres Reservat aufzunehmen, das selbst die Regierung
gemacht haltte dasjenige nämlich, daß auch alle Gläubiger
beistimmen müssen. Herr Bützberger zeigte Ihnen gestern, welche
Masse Prozesse entstehen werden, wenn man nicht die Zustimmung

der Gläubiger vorbehalte. Deßhalb nahmen wir diesen

Kommisstonalantrag auf. Ein dritter Punkt betrifft den Kaufpreis.

Es wäre dieß eine schwere Stellung für den Staat
gegenüber den Personen, welche im Vertrauen auf das Vermöge»
der Gesellschaft ihr Kredit gegeben und nun vernehmen müssen,
daß die Sachlage eine andere, daß weniger Vermögen da sei,
als man vorgegeben und daß der Staat darauf profinren wolle.
Das ist aber durchaus nicht die Absicht der Kommission. Sie
haben soeben auS dem Munde deS Herrn Seßler gehört, daß
die im Kanton Bern liegenden Bauten im höchsten Falle acht
Millionen werth seien. Der Herr Finanzdirektor schlug
dieselben auf 7,30t),MO Fr. an. Darin liegen aber schon 2/^
Millionen bermsches Geld, und diese müssen abgezogen werden
Also können Sie sagen: Gesellschaftsvermögen, mit Abzug der
bernischen Staatsbeiheiligung ist nicht mehr verbaut als 5
Millionen, und dafür bieten wir 6 Millonen. Ist das so unbillig?
Man gibt der Gesellschaft für ihre Bauten im Kanton Bern
1 Million mehr, als sie selbst mit Abzug der SlaaiS- und Ge-
meindSbethetligung darauf verwendet hat Wahrlich, eS scheint
mir dieß zu viel und nicht zu wenig und könnte ich die Summe
von mir aus firtren, ich ginge nicht so hoch. Es ist dabei
nicht zu übersehen, daß wir die Ostwestbahngesellschast nicht
zum Bau verleitet haben, sondern daß sie sich im wahren Sinn
des Wortes dem Kanton aufgedrängt hat, indem sie nicht Ruhe
halte, bis sie einer andern, soliden Gesellschaft, die keine Staats-
betheiligung verlangte, die Konzession, die ihr ertheilt worden
war, abgejagt hatte. Der Kanton Bern hat dieser Gesellschaft

gegenüber daher keinerlei besondere Rücksichten oder Verpflichtungen,

und wenn er sich daher bereit erklärt, diese Bahnstrecken
zu übetnchmen, so geschieht es nur, weil das Unternehmen sonst
nicht ausgeführt werden kann. Man sagt, der Staat solle nicht
karg sein. Gut! Wenn eS auS meiner Tasche geht, kann ich
machen, wie ich will, aber mir dem Gelde, das wir zu verwalten

haben, — und das Slaaisvermögen haben wir zu verwalten

— dürfen wir so verfahren? DaS nur zur Rechtfertigung,
daß lch bei k Millionen stehen bleibe, ohne Jemanden zu nahe
zu treten oder wehe zu thun. Ich weiß schon, daß es Vielen
nahe gehen wird. Aber lch mache einen Unterschied zwischen
den Expropriate», die durch das Gesetz zur Abtretung ihres
Eigenthums gezwungen wurden, und den Unternehmern, die sich

freiwillig betheiligten Die Regierung wollte die geringe
Theilnahme durch Privaiaktien dadurch erklären, daß die Ostwestbahn

vielfach in der Presse angefeindet worden sei, allein eS

scheint nicht so weit gewirkt zu haben, wie man behauptete, indem
sonst wohl auch die Unternehmer vorsichtig gemacht worden wären.
Run noch ein Wort über den SlaaiSvau, über den so viel
gesprochen wurde. In einer Monarchie kann eine Einrichtung
ganz gut sein, die zu emer Republik nicht paßt. Beide beruhen
auf ganz verschiedenen Gesetzen. In der Monarchie fehlt ein
Lebenselement, vaS republikanische Bevölkerungen beseelt; eS ist
das freiwillige VereinSleben, wenn ich eS so nennen darf, das
SocieiälS-Prinzip, durch das in freien Staaten unendlich viel
geschaffen wird in allen Zweige» der Administration. Sehen
Sie den Unterschied beim Eintritt großer Kalamitäten, z. B.
wie Hungrrsnvth u. s. w. ; da erwartet man in Monarchien
alles von der Regierung. In der Republik ist eS ganz anders.
Die Schweiz war, odschon ein Binnenland, im Jahre 1847
besser verprovianlirt, als alle ihre Ruchbaren. Dank, nicht
ihren Regierungen, sondern der Thätigkeil von Privaivercinen!
AehnlicheS sehen Sie auf dem Gebiete der Wissenschatten und
Künste, und ähnlich verhält es sich mit den Eisenbahnen. Blicken
Sie um sich: Die grope Schweflerrepublik Nordamerika hat
nur Privatbau; ebenso England. Oesterreich hat seine
Eisenbahnen allerdings von SlaatSwegen erbaut, aber dieselben
bereits wieder verkauft, und auch in Sardinien wurde bereits von
solchem Verkaufe gesprochen. Wenn man in der Schweiz von
Slaaisbau redet, so sollte man wenigstens nicht von kantonalen,
sondern von schweizerischen Eisenbahnen reden. Manches gehl
bei großen Staaten, und nicht bei kleinen Duodez Staaten!
Bedenken Sie, wohin eS führen würde, wenn jeder Kanton
von sich auS Eisenbahnen erstellen wollte. Es könnte am Ende
der kantonalen Lokomotive gehen, wie seiner Zeit dem
Postwagen, welchen frelburgtsche GendSdarmen nicht über die Grenze
lassen wollten. Ich habe meinerseits auch in den eidgenössischen
Behörden gegen den StaatSbau gestimmt, und freue mich dessen

heute noch; denn ich bin fest überzeugt, die Schweiz hätte auf
diesem Wege nicht nur nicht so schnell ihr Eisenbahnnetz erhallen,
wie auf dem Wege deS Gesellschaftsbaues, sondern unsere neuen
BundeSinstiiuiionen wären dadurch in die größte Gefahr
gebracht worden Man hätte sich auf die Slephenson'schcn Linien
beschränkt, und alle Kantone, die übergangen worden wären,
hätten sich verletzt gefühlt. Der Bund kam einmal dazu, eine
Zwangskonzession zu dekrelircn, und was war die Folge? Daß
ein den neuen Institutionen am wärmsten zugethaner Kanton
tief verstimmt wurde. Und so hätte es andern Kantonen auch
gehen können. Nun noch eine andere Bemerkung. In
schweizerischen Eisenbahnen ist seit ihrem Entstehen ein fremdes
Kapital von nahe IM Millionen Franken verloren gegangen.
Glauben Sie, wenn von Anfang an StaatSbau erkannt worden
wäre, eö wäre dem Volke gleichgültig gewesen, wenn jährlich
4 Millionen Einbuße auf ihm gelastet hätten? Auf den
Vereinigten Schweizerbahncn haftet ein Aktienkapital von 40
Millionen, diese sind, wie ich besorge, alle verloren; wenigstens
bezahlen diese Aktien seit 4 Jahren keinen Zins. Die Kreditbank
von St. Gallen, die mit ein Paar Millionen Aktien beiheiligt
ist, hat diese Summe von ihrem Vermögen abgeschrieben bis
auf Fr. 100,000. Man führte heute den Kanton Freiburg als



Muster an, dem nachgeeifert werden soll. Ich will ein anderes
Beispiel ziliren: der Kanton Aargau hat keinen Kreuzer für
seine Eisenbahnen ausgegeben, aber von der Nordokbahn noch
Fr, 700,000 bekommen, wegen Verlegung eines Trace. Ich
wollte lieber das Beispiel der Regierung von Aargau, als
dasjenige der Regierung von Freiburg befolgen. Wir wollen sehen,
ob in ein paar Jahren nicht daS ganze steuerpflichtige Volk des
KantonS Freiburg auch meiner Ansicht ist! Bei der Westbahn
und beim Jura-Jndustriel ist auch viel fremdes Geld verloren
worden stall einheimisches. Das sind wichtige Momente, welche
der Große Rath nichl aus den Augen verlieren darf. Ferner
sagt man, der Jura habe auch seine Berechtigung. Ganz
gewiß; da ich mich unter allen Umständen gegen StaatSbau
und Staatsbetrieb aussprechen werde, so kann ich auch die

Berechtigung des Jura nur so weit anerkennen, als er eine
Gesellschaft zusammen bringen wird, die den Bau seiner Linien
übernimmt; und in dieser Beziehung muß ich mir die Bemerkung

erlauben, daß ich nicht begreifen kann, warum man im
Jura unter keinen Umständen von der Centralbahn etwas hören
will. (Der Redner wendet sich nun in französischer Sprache an die

Herren Abgeordneten aus dem Jura und richtet folgende
Bemerkungen an dieselben.) Der Herr Regierungspräsident hat
mir die Ehre erwiesen zu bemerken, ich hätte offen die Karten
aufgelegt, indem er beifügte: Herr von Gonzenbach will diese
Linien der Cemralbahngesellschaft geben, das ist sein Zweck;
aber die Regierung will gerade vermeiden, daß die Centralbahn
diese Linien ausbeuten könne, und eS geschah in dieser Absicht,
alS sie die Centralbahn sowohl von Langnau als von Neuenstadt

fernzuhalten sich bemühte. Der Herr Rathspräsident hat
sich bezüglich dieser zwei Punkte geirrt. Ich bin mit der
Centralbahn nicht mehr verheirathet als er, und wenn ich von
dieser Gesellschaft sprach, so geschah eS deßhalb, weil sie die
Linien der Ostwestbahn theurer zahlen kann als jede andere
Gesellschaft, aus dem einfachen Grunde, weil sie bereits eine
Eisenbahn von Zolltkofcn nach Gümligen, die Brücke über die
Aare und den Bahnhof zu Bern besitzt. Wenn eine andere
ernstgemeinte und solide Gesellschaft die Linien der Ostwestbahn
um denselben Preis erwerben will, so habe ich keinerlei Grund,
der Centralbahn den Vorzug zu geben. Doch füge ich bei, daß
ich als Jurassier vor Allem dafür stimmen würde, daß die
Ceniralbahn diese Linien erhielte. Ich will Ihnen sagen, warum:
weil, wenn je eine Eisenbahn die Thäler des Jura durchschneidet,
eS die Ceniralbahn ist, die sie nach meiner Ansicht bauen wird.
Aber wie, werden Sie sagen, sie wird sich doch nicht durch eine

Parallel-Linie Konkurrenz machen lassen! Gewiß wird sie eS

nicht wollen, aber am Jura ist eS, sie zu zwingen, und man zwingt
sie, wenn man sie ernstlich mit einer andern Gesellschaft bedroht,
die entschlossen ist, Bern mil Basel über Biel und Delsberg
zu verbinden. Sobald die Ceniralbahn sieht, daß ein Anderer
auf ihrem Gebiete jagen will, so wird sie ihm zuvorzukommen
suchen; sie wird vorziehen, sich durch eine zweite Linie
Konkurrenz zu machen, als sich daS Unternehmen durch eine andere
Gesellschaft verderben zu lassen Das sicherste, und ich möchte
sagen, das einzige Mittel, eine Eisenbahn durch den Jura zu
erhalten, ist daher nach meiner Ansicht, die Centralbahn durch
die ernste Konkurrenz einer andern Gesellschaft zu bedrohen.
Man muß nicht mit gekreuzten Armen dastehen, oder alles vom
Staate erwarten, der nicht reich genug ist, um die Erstellung
des jurassischen Netzes zu unternehmen, wenn die interessirten
jurassischen Gegenden sich zu solchen Opfern entschließen, daß eine

Gesellschaft den Bau übernehmen könnte, ohne jährliche Ver-
lüste zu riskiren, seien Sie versichert, daß die Ceniralbahn es

übernehmen wird, denn sie ist mehr als jeder Andere dabei in-
teressirt, daß die Verbindung zwischen Bern und Basel nur ihr
allein gehöre. Wenn ich gesagt habe, ich ziehe vor, daß eher
die Centralbahn diese Linien kaufe, als daß man deren
Ausbeutung dem Staate überlasse, so habe ich in meinem Minder»
heitsberichte ausdrücklich die Bestimmungen der Artikel 32 Ziff.
2 und 3 vorbehalten, welche also lauten: „Sollte die jurassische

Bahngesellschaft dagegen erst später zu Stande kommen,

Xagblatt des Großen Rathes t«kl.

so macht sich die Gesellschaft der Ostwestbahn (Centralbahn)
verbindlich, innerhab den nächsten 1l) Jahren, vom Tage der
kantonalen Konzessionsertheilung an, der jurassischen Gesellschaft
daS Miteigenthumsrecht an der Linie Biel-Neuenstadt zur Hälte
einzuräumen, sobald ihr die letztere Gesellschaft alle für Erstellung
dieser Bahnstrecke gehabten Auslagen zur Hälfte vergütet.«
„Außerdem verpflichtet sich die Gesellschaft in dem Sinne,
daß die Bahnzüge einer jurassischen Bahngesellschaft direkt und
ohne Unterbrechung bis Bern und Neuenstadt zugelassen werden,
gegen Entrichtung eines mäßigen, später zu vereinbarenden
Weggelves oder gegen Vergütung eines verhältnißmäßigen Theils
der Anlagekosten." Diese Bestimmungen scheinen dem Jura
genügend, gegenüber der Ostwestbahn, — warum sollten sie es
nicht auch gegenüber der Centralbahn sein? Aber Herr Migy
sagte Ihnen, die Regierung wolle nichts mehr von der
Ceniralbahn, bei Langnau so wenig als bei Neuenstadt. Das ist
möglich, allein der Große Rath theilte diese Anschauungsweise
nicht; ich ersuche Sie, den Beschluß vom 20. November 1858
zu lesen, dessen Art. 3 also lautet: „Falls die Centralbahnge-
sellschaft sich für die Uebernahme der Konzession erklärt, so ist
der Regierungsrath ermächtigt, bezüglich der Bestimmung des

Art. 38 der KonzessionSakte die Modifikation eintreten zu lassen,
daß die Haftbarkeit der Linie Biel-Neuenstadt für die
Abführung der Linie Bern-Luzern dahinfällt, sofern der Ccntral-
bahngesellschaft nicht allsällig auch die Konzession für die letztere
Linie zugesichert werden kann." Daraus sehen Sie, daß keineswegs

die Rede davon war, die Zentralbahn von Langnau und
Neuenstadt fernzuhalten, sondern daß der Große Rath selbst
schon im Jahre 1858 den Fall vorsah, daß die Konzession für
Bern - Langnau der Centralbahngesellschaft zugesichert werden
könnte. Ich konnte daher mit Recht sagen, Herr Migy
habe sich über diese beiden Punkte geirrt, die er an meinem
Votum aussetzte. Ich hielt darauf, diesen Irrthum zu
berichtigen. und es geschah zu diesem Zwecke, daß ich mir
erlaubte, mich an die Herren Abgeordneten deS Jura zu wenden,
indem ich mich ihrer Sprache bediente, so gut ich eS konnte,
(Hierauf fährt der Redner in deutscher Sprache fort, wie folgt:)
Nun zum Schlüsse noch ein paar Bemerkungen Zu vörderst
muß ich gegenüber dem Votum des Herrn Niggeler bemerken,
daß eS mir nie in den Sinn gekommen ist zu sagen, die Linie
Bern-Langnau werde 3 Prozent der Baukosten abwerfen. Ich
sprach nur von den Betriebskosten, wie Sie dieß auf Seite 24
meines MinderheilSgutachtens selbst nachlesen können. Während

die Mehrheit der Kommission annahm, Bern-Langnau
werde die Betriebskosten, daS Baukapital inbegriffen, decken,
erklärte ich im Gegentheil, eS werde sich ein jährlicher Ausfall
von beiläufig Fr. 80,000 ergeben. Herr Niggeler hat mich
daher irrig aufgefaßt. Aber auch auf daS Votum des Herrn
RegierungSrath Scherz habe ick einiges zu erwiedern. Der
Herr Finanzdirektor glaubte nämlich, die Aktien der Herren
Bauer und Comp. seien in Wirklichkeit doch eingezahlt worden
und die Kommission habe daher Unrecht gehabt, die eingezahlten

Fr. 60,000 vom Aktienkapital abzuziehen. Die Sache
verhält sich so: im Aktienregister Nr. I sind 2000 Aktien für
Bauer und Comp. eingezeichnet und dabei wurden 20 Prozent
als bereits eingezahlt verrechnet mit Fr. 200,000. An diesen

ist nichts eingezahlt worden; ich war daher berechtigt, in meinem
Minderheiisberichte zu erklären, der Finanzausweis sei auch
in dieser Beziehung falsch gewesen. Ich war aber auch
berechtigt zu sagen, die Regierung, der Herr Eisenbahndirektor
und der untersuchende Sekretär haben wissen müssen, daß diese

Aktien nicht als ernstliche zu betrachten seien, und zwar darum,
weil die Direktion der Ostwestbahn mit Schreiben vom 23.
Februar 1859 der Regierung mittheilte, daß jene Million Aktien
unter den Unternehmerakticn nicht mitzuzählen seien, weil
dießfalls ein Prozeß bestehe. Konnten sie aber nicht für
Unternehmeraktien gellen, so konnten sie noch viel weniger als
Pnvataklien gelten. Da daS betreffende Schreiben vom
23. Februar 1859 aber durch den Herrn Eisenbahndirektor
seinem Sekretär mit dem Auftrage, die Untersuchung des
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Kapitals der Ostwestbahn an der Quelle vorzunehmen, mitgetheilt

worden ist, so hätte dieser letztere sich nicht vurch
Anrechnung von Aktienzeichnungen im Betrage von einer Million
Franken sollen täuschen lassen. In Betreff der Fr. KV,WO, die

von Bauer und Comp, wirklich einbezahlt worden sind, ist zu
bemerken, baß die Kommission dieselben deßhalb vom Aktienkapital

abschreiben mußte, weil Bauer und Comp, einen dahe-
rigen Prozeß durch Abstandserllärung von Seile der Gescll-
schast gewonnen haben Ich hielt mich für verpflichtet, Ihnen
diese Aufschlüsse zu ertheilen, weil die Kommission sich nicht
dem Schein aussetzen darf, als hätte sie ein so gravirendeS
Faktum leichtsinnig in ihrem Berichte erwähnt. Bevor ich
schließe, muß ich noch einen Punkt berühren Man beschwerte
sich von Seite der Regierung, namentlich geschah eS gestern
von Seite deS Herrn Berichierstaturs derselben, als hätte die

Kommission die Sache zu streng ausgefaßt. Das ist sicher
nicht der Fall. Wenn Sie vergleichen, wie in frühern Zeiten
gegen die Regierung verfahren wurde, so werden Sie es selbst

finden Zwar erinnerte ich mich, als der Herr Finanzdirektor
mn aller Ruhe und Gründlichkeit Zahlen diskutirte, unwillkürlich

an das Wort des Herrn Regierungsrath Sahli, weicher
gestern sagte: die Wahrheit spricht, VaS Interesse schreit. Ich
will nicht aus Incrimmalionen eintrcten, aber eines BorgangeS
muß ich doch erwähnen. Im Jahre 1850 handelte es sich um
ein Anleihen zur Speisung der Oberländerhypothekarkafse, ein
Bortrag veS Regierungsrathes wurde angekündigt; hier wurde
die Einrede erhoben, der Große Rath sei nicht bei Eiden
einberufen; der Präsident bemerkte, er habe das Geschäft schon
vor zwei Tagen auf die Tagesordnung gesetzt; man hätte
damals reklamircn können. Ein Mitglied der Versammlung
rief: eS sei ein Delikt, wenn das Anleihen mit Hintansetzung
dieser gesetzlichen Vorschrift dekretirt werde, die Herren sollen
nur so fortfahren, sie werden nicht immer regieren und ihre
Nachfolger werden diesen Beschluß nicht anerkennen. Ein
Anderer sagte eS noch deutlicher (eS war unser dermaliger
Präsident), indem er rief: wenn man so fortfahre, so heiße
das „Reglement hin, Reglement her" ; man werbe aus diese
Weise nicht lange regieren, jedenfalls aber hafte die Regierung
für die Folgen solcher Beschlüsse! Nun bitte ich Sie, beide
Geschäfte zu vergleichen: dort handelte es sich um ein durch
die Versassung gebotenes Anleihen, dessen Sanktion einer
kleinen Formalität wegen unmöglich werden sollte, indem man
drohte, den Beschluß später nicht anzuerkennen; hier liegt ein
vom RegierungSratde bewilligtes Anleihen vor, mit einer
Protestation der Finanzdireklion gegen dasselbe, weil den
Vorschriften der Verfassung dabei nicht Genüge geleistet wurde.
Man beruft sich darauf, daß eine ZwangSkonzesston erfolgt
wäre, wenn die Linie Biel-Neuenstadt nicht rechtzeitig vollendet
worden wäre. Auch die Mehrheit der Kommission stellt sich
auf diesen Standpunkt. Ich habe denselben schon in der
Kommisston bestritten. Von einer Zwangskonzession konnte
die Rede sein, so lange man glaubte, der Kanton Bern wolle
die Linie Biel-Neuenstadt gar nickt bauen, was er bei Anlaß
des Beschlusses über die schwimmenden Eisenbahnen geradezu
ausgesprochen hatte; seither aber konnte von Zwangskonzession
nicht mehr die Rede sein, sondern der Auftrag an den Bundesrath

beschränkte sich darauf, darüber zu wachen, daß dieser
Bau möglichst bald vollendet werde. Man hätte daher füglich
den Großen Raih einberufen und ihm die Frage vorlegen
können, ob er sich noch mit fernern Fr. 625,000 bei dem
Ostwestbahnunternehmen betheiligen wolle; es hätte dieß um
so eher geschehen können, als die Zahlung der ersten Rate am
4. Juli, die zweite Zahlung am 27 gleichen MonatS stattfand,
so daß in der Zwischenzeit die Einberufung hätte stattfinden
können. Wenn diese Außerachtsetzung einer gesetzlichen
Bestimmung gerügt wurde, so war man dazu vollkommen
berechtigt. Ich glaube, Ihnen nachgewiesen zu haben, daß man
zu einer andern Zeit und einer andern Regierung gegenüber
die Sache viel strenger auffaßte. Dieß ist, was ich noch
anbringen zu sollen glaubte.

Niggeler (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich bin
auch genöthigt, noch einige Worte zur Berichtigung anzubringen
und beginne mit dem Vorwurfe, den Herr von Gonzendach
machte, indem er einen Widerspruch darin erblicken wollte,
daß vor einigen Jahren reklamirt wurde, weil der Große Rath
nicht bei Eiden einberufen worden war. Ich begreife nicht,
warum man darüber streiten kann, weil im Reglemente
vorgeschrieben ist, wenn bei Eiden geboten werden soll. Man
hielt damals darauf, daß daS Reglement gehanvhabt werde;
deßhalb trifft mich kein Vorwurs, wenn ich das Reglement
handhaben will, und ich bin überzeugt, daß Herr v. Gonzendach

heute ebenfalls reklamiren würde, wenn man das Reglement

nicht beobachten wollte. Ein zweiter Vorwurf, den man
als gegen mich gerichtet bezeichnen könnte, ist der, daß von
Seilen mehrerer Redner, namentlich von den Herren Blösch
und Steiner, darauf hingedeutet wurde, man suche eine
Untersuchung der Verhältnisse der Ostwestbahn zu unterdrücken, man
wolle eine solche Untersuchung nicht, weil vielleicht mancher
darin verwickelt werden könnte, der zu den Hochstehenden gehöre
und dem eS daher unangenehm werden könnte. Diese»
Vorwurf muß ich entschieden zurückweisen, sowohl in Bezug auf
meine Person, als in Bezug auf die Regierung. Man
verwechselt zwei Sachen: die Untersuchung der Verwaltung der
Ostwestbahn und die Liquidation. Die Untersuchung iit >m

Gange. Die Kommission hat eine Anzeige an die Regierung
eingereicht, diese hat die Sache dem Regierungsstaithaller
überwiesen; bereits sind eine Menge Personen einvernommen worden.
Verlangt hier Jemand, daß bte Untersuchung niedergeschlagen
werde? Ueber meine Handlungen darf lch Rede stehen, und
daß ich eine Untersuchung nicht scheue, bewelsen Schritte, die

mir in der Oeffentlichkeit zugeschrieben wurden. EtwaS anderes

ist eS, den GeldStag der Gesellschaft mit Gewalt herbeizuführen,

Ich verweise in dieser Beziehung namentlich aus das
Verfahren, welches im Prozesse Mires, den Herr Blösch
anführte, beobachtet wird. ES wurde von gewisser Selle der
Versuch gemacht, die gegen MireS angehobene Untersuchung
von Staates wegen niederzuschlagen; dagegen wurde einge.
schritten und die Staatsgewalt hat sich manisestlrl. Ader
deßwegen denkt Niemand daran, eine gütliche Ausgleichung der

Interesse» um jeden Preis zu verhindern und unter allen
Umständen einen Konkurs herbeizuführen Im Gegentheil, die

gütliche Bereinigung ist im vollen Gange, und sie liegt im
Interesse der Gläubiger. So darf man auch hier hoffen, daß
eine solche Ausgleichung nicht unmöglich sei. Mir haben
wenigstens eine Menge Gläubiger, unier ihnen die bedeutendsten,
die Zusicherung gegeben, wenn man ihnen Gelegenheit gebe zu
einer gütlichen Bereinigung, so werden sie Hand bieten, so daß
alle Prozesse wegfielen. Ich kann nicht garantiren, daß eS

wirklich geschehen werde, aber wenn die Betreffenden nicht
Hand bieten wollen, dann haben wir wenigstens unsere Pflicht
gethan. Herr Steiner ging weiter und deutete an, wie gewisse
Stellen bei Eisenbahnverwaltungen so gesucht seien, um sich

dadurch zu bereichern, wie man oft bei Vertragsabschlüssen
u. dgl. nur mit den Augen zu zwinkern brauche, um elnen
schönen Profit zu machen. In dieser Beziehung muß ich nur
bemerken, daß ich davon nichts weiß und für meine Person
eine solche Verdächtigung zurückweisen müßte. Es fällt mir
übrigens auf, daß Herr Steiner so gut anzugeben welp, wie
sich etwas machen ließe. Anläßlich des Vertrages deS Herrn
Wildbolz wurde bemerkt, daß auch Mitglieder veS radikalen
Generalstabes Jurabahn - Obligationen besitzen mögen. Ich
weiß nicht, wer solche besitzt; so viel kann ich versichern, daß
ich jedenfalls keine besessen habe. Sodann fand man eS

auffallend, daß in dem erwähnten Vertrage sich eine Stelle
vorfindet, wonach ich mich verpflichtet hätte, hier die Erlassung
eines Dekretes über die Hypothezirung der Eisenbahnen zu
erwirken Wenn ich eine solche vertragsmäßige Verpflichtung
eingegangen hätte, so wäre es eine Taktlosigkeit gewesen. Ich
habe aber den fraglichen Vertrag nicht mitunterzelchnet und
auch von der erwähnten Stelle keine Kenntniß erhalten, bis



ich im Laufe dieses Winters von Herrn Wildbolz darauf
aufmerksam gemacht wurde. Am 13. Juni 1863 wurve nach
meiner Ausfassung vom Verwaltungsrathe die Rückweisung
des Vertrages beschlossen. Später kam die Sache wieder zur
Sprache unv eS wurde von anderer Seite die Ansicht geäußert,
„die Direktion solle »ach Maßgabe der Umstände handeln unv
den Vertrag in Kraft treten lassen, sobald dieselbe es dem
Interesse der Gesellschaft für angemtssen erachten würde." Ich
hielt jedoch diese Ausfassungsweise für unrichtig und verlangte
neuerdings, daß die Sache vor den Verwaliungsrath gebracht
werde. Am 11. August 1863 hielt der VerwaltungSrath wie.
der Sitzung, und ich befand mich damals auf einer Ferienreise
mir meinen Knaben im WalliS Um gerecht zu sein, nehme
ich übrigens keinen Anstand zu erklären, daß, waS die Acquisition
der Obligationen des Iura-Jndustriel betrifft, ich selbst diese

damals nicht für nachiheilig erachtete, sobald die Hypoihezirung
der Linie gesichert war Ich schöpfte meine daherige
Ueberzeugung aus den Erklärungen der Herren Schmiblin unv Trog,
Direktoren der Centralbahn. Der Eiste erklärte nämlich aus mein
Befragen, die Linie werde nach seiner Ueberzeugung einen
genügenden Ertrag liefern, um ein Kapital von 8 Millionen zu
verzinsen. Herr Trog ging nicht so weit, sondern erklärte, er
rechne bloS auf die Verzinsung von 6 Millionen. Von diesen

Erklärungen gab ich auch der Direktion Kenntniß. Was die

Erwirkung eines Gesetzes über die Hypoihecirung der
Eisenbahnen betrifft, so würbe ich zwar nie eine vertragsmäßige
Verpflichtung in diesem Sinne übernommen haben; hingegen
ist es richtig, daß ich wiederholt in Direkiionösitzungen, wie
außerhalb derselben, auf die Uebelstände aufmerksam machte,
welche der Mangel eines Gesetzes über die Siellung der Odli-
gationSinhaber aus Eisenbahnen im Gefolge habe, und daß ich
mit Rücksicht hierauf erklärte, ich werde darauf hinwirken, daß
nicht nur ein kantonales, sondern wo möglich ein eidgenössisches
Gesetz über diese Materie erlassen werde. Dieser Mangel ist
denn auch allgemein anerkannt und Herr Sieiner selbst hat in
seinem Vortrage darauf hingewiesen. Herr Hildebrand mag
nun gerade durch diese Erklärungen sich berechtigt geglaubt
haben, die in Frage stehende Verpflichtung, deren Bedeutung
ich übrigens auf den heutigen Tag noch nicht einsehe, in den

Vertrag mit Herrn Wildbolz aufzunehmen. Mit Rücksicht auf
die vorgerückie Zeit beschränke ich mich im klebrigen ans die

Bemerkungen, die ich zu meiner persönlichen Rechlfenigung
machen zu sollen glaubte. (Der Redner übernimmt wieder den
Vorsitz.)

Sträub. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Wenn
ich das Wort ergreife, so ist eS nicht, weil ich ein spezielles
Interesse bei der Sache hätte, sei eS als Centralbähnler oder
als Ostwestbähnlrr, oder als solcher, der Hvffnnng haben könnte,
eine Eisenbahn für seinen Kantonsiheil zu erhalten. Wenn ich
hier das Wort ergreife, so geschieht es weder dem cinen oder
andern Mitgliede der Versammlung zu Lieb, sondern rch
behalte mir zu jeder Zeit das Recht vor, nach meiner Ueberzeugung

zu reden. Wenn die Großräthe aus dem Amte Sestrgen
durch ihr Auftreten nicht viel Furore machen, so soll man sie

doch nicht als Nachrräppeler lariren. Wir sind in mancher
Beziehung nicht immer der gleichen Ansicht, aber dessenungeachtet
bestehr ein kollegraltsches Verhältniß unier unS, und es wird
auch Kerner dem Andern zürnen, wenn er anderer Ansicht ist.
Wenn ich aus die Sache sUbcr eintrete, so geschieht es durchaus

nicht, um der Ostwestbahnverwaliung oder der Regierung
Vorwürfe zu machen, sondern ich halte mich an die Sache und
stelle drei Hauptsragen. Erstens: soll der Staat die Ostwest-
bahn acqumren, in fein Eigenthum übergehen lassen? Zweitens:
wie soll der Staat diese Linien acquiriren? Drittens: soll der
Große Rath heute beschließen, dieselben auf dem Wege des

StaatSbaueS auszuführen? Das sind die drei Fragen, die ich

für wichtig erachte und worüber die Diskussion sich im engern
Sinne verbreiten soll. WaS die erste Frage betnffr, so muß ich
sie mit Ja beantworten, und warum? Well der Staat den

Kauf gerne eingeht? Nein, sondern, weil er muß. Ich bin
auch Einer von denen, die seiner Zeit hier A gesagt haben in
der Ostwestbahnangelegenheit, Einer von denen, die der Gesellschaft

aus Gründen, das Unternehmen zu heben und
auszuführen, eine Subvention von 2 Millionen unter gewissen
Bedingungen zu verabfolgen stimmten Ich glaubte damals, das
sei der A und dabei bleibe eS. Dieser Ansicht wird noch Mancher
gewesen sein. Man sagte uns, die Ostwestbabn sei lebensfähig.
Ob sie es wirklich war oder ist, vaS wissen wir nun. Die
Regierung ist getäuscht worden, der Große Rath auch Ich
stimmte aber nicht zur StaatSbetheiligung, um die betreffende
Summe der Ostwestbahn als Gesellschaft zu geben, sondern zum
Zwecke der Förderung des Unternehmens. Weil ich Einer von
denen war, die glaubten, eS soll zu Stande kommen, so will
ich eS heule noch zu unterstützen suchen. Aber wie soll der
Staat diese Linien acquiriren? DaS ist eine wichtige Frage,
auf die wir nur nach genauer Prüfung der Sache die Antwort

geben sollen. Können wir nun heule AlleS genau prüfen?
Das ist schwer. Nachdem die Kommission vier Wochen lang, —
ich will nicht sagen permanent, aber doch während einer ziem-
lichen Zeit daran gearbeitet, und nicht im Stande war. die

Sache ln's Reine zu bringen; wenn selber die ersten Juristen
über Eventualitäten, die eintreten können, nicht einig sind, so

muß ich sagen: der Bach ist noch jetzt nicht sauber! Man
sagre früher einmal, eS gebe Momente im Leben, wo man einen

Anlauf nehmen und hinübersetzen müsse. Hinüber müssen wir,
aber wer garaniiri uns, daß wir nicht mitten hinein fallen?
Ich wiederhole: hinüber müssen wir und zwar noch etwas
Wasser im Schuh mitnehmen. Herr RegierungSrath Migy
will die Sache zu einer Familienangelegenheit machen. Wir
waren dem Kinde Gölli, sollen wir ihm Vater sein? Ich will
für die Verpflegung des KindeS, obschon es uns Verdruß
gemacht hat, erwaö thun; aber rch will nicht ein Benjamin daraus
machen zum Nachtheil der andern Kinder. Ich frage: hat
der Staat nur dieses Unternehmen inS Auge zu fassen? Nein,
wenn wir alle bei der Kuvgeiberathung geäußerten Wünsche
betrachte», so werden wir sehen, daß noch viele Kinder da sind,
die etwas verlangen. Wir sollen daher nicht dem Einen einen
bunten Rock anziehen, und dadurch bei den Andern Jalousie
erregen. ES handelt sich um die Aufnahme eines verlassenen
KindeS, aber bevor wir eS aufnehmen, wollen wir untersuchen,
was daran hängt. Ich kam mit der Meinung Hieher, in die
Sache wie sie ist, nicht einzutreten, aber ich bin durch die Diskussion

belehrt worden. Ich erblicke in dem Vorschlage des Herrn
Rölhltsberger, der für einen Kaufpreis von 6 Millionen stimmt,
einen AuSweg. Im Kommissionalberichie heißt eS: „Der wirkliche

Werth einer Sache bestimmt sich in der Regel durch den
Ertrag, den sie gewährt." Nach diesem Grundsätze berechnete
die Kommission den Bauwerth, gleichwohl fand sie, daß der
Staat einen jährlichen Ausfall von Fr. 173.333-2-15,333
erleiden werde. Wenn uns unter allen Umständen ein Verlust
von solcher Höhe bevorsteht, so wird man sagen: was ist das?
Man rechnet jetzt nicht mehr nach Hundertlausenden, sondern
nach Millionen. WaS sind Millionen? Bei der Budgelbera-
thung rechnet man ofr nach hundert Franken; soll man das
nicht im Auge haben? Man wird .einwenden, dieser Ausfall
lasse sich leicht decken. Der Herr Finanzdirekior sagte unS zwar,
er wolle kerne Steuererhöhunq, aber er wird die übrigen
Ausgabe» beschränken müssen. Die Bemerkung des Herrn Steiner,
daß das Amt Seftigen seit einer langen Reihe von Jahren sich

hier für eine bessere Straße verwende, ist ganz richtig. Ich sage

nun im Allgemeinen: wenn der Staat zu solchen Zwecken so

große Summen verwendet, kann er dann für andere gemeinnützige

Werke ebenfalls die erforderlichen Hülfsquellen zur
Verfügung haben? Man wird ein Anleihen vorschlagen. Ader
dann weiden die Prtvargelder gerade in das Staatsanleihen
fließen, weil sie dort sicher angelegt sind, und dem innern Verkehr

werden verfügbare Kapitalien entzogen. Auch von diesem

Standpunkte aus werden nachtheilige Folgen eintreten. Ich
gehe nun zu der Frage über: soll der Große Rath Slaatöbau
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erkennen, heute, da er noch nicht weiß, ob er Eigenthümer der

fraglichen Linien beistimmen wird oder nickt, wo er nicht weiß, um
welche Summe dieselben erhältlich seien? Ich sage: nein! heute
nicht. Wenn er Eigenthümer der betreffenden Linien ist, dann
mag der Große Rath erkennen, was er will, dann mag es sein;
dann will tch mich fügen; auch dann werde ich in den sauren
Apfel beißen. Ich habe nicht daS Rednertalent, um auf alle
Konsequenzen aufmerksam zu machen, die eintreten können, mein
Gedächtniß ist nicht rafinirt genug; auch haben die Herren
genug gehört. Ich schließe mich dem Antrage deS Herrn Röih-
lisberger an, die fraglichen Linien um 6 Millionen zu acqui-
riren, in den SlaatSbau aber gar nicht einzutreten.

Bützberger. Ich glaube, es ist absolut nöthig, daß
die Kommission ihre Anträge etwas genauer präzisire, um irrigen
Auffassungen vorzubeugen. Im §. 1 schlägt die Kommission
vor, der RegierungSrath habe die Rechte und die Interessen
des Staates zu wahren, soweit sie durch die Konzessionen der
Ostwestbahngesellschafr begründet sind, sei eS bei gerichtlicher
Liquidation oder gütlichem Uebereinkommen. Nun wurde dieser

Antrag von zwei Seiten angefochten, von Herrn v. Gonzenbach
und vom Herrn Berichterstatter des RegierungSratheS Nach
näherer Untersuchung fanden wir, eS könne den erhobenen
Einwendungen in der Weise Rechnung gelragen werden, daß
wir den 8. 38 der Konzession modifizieren, indem wir die

Haftbarkeit der Linie Biel-Neuenfladt auf Biel-Bcrn und Bern-
Langnau beschränken. Herr von Gonzenbach beantragte eine

zweite Modifikation, betreffend den Sitz der Gesellschaft. Wir
sind auf diesen Antrag nicht eingetreten, aber in dem Sinne,
daß es heiße, „jetzt" trete man nicht aus eine solche Modifikation

ein, weil das ferner Borzukehrende noch verfügt werden
muß, und dann noch immer Zeit ist, über diesen Punkt zu
entscheiden. DaS wäre also die erste Modifikation. Ich glaube,
eS werde darüber kein Zweifel sein. Der zweite Antrag betraf
die Liquidation, indem man sagte, ein Privatkauf dürfe jedoch
nicht ohne Beistimmung aller Aktionäre stallfinden. An dieser

Bestimmung halten wir noch heute fest. Es wurde aber darauf
hingewiesen, daß die Regierung noch weiter gehe, indem sie

auch die Zustimmung der Gläubiger vorbehalte. In diesem
Sinne wird nun auch der Kommissionalantrag ergänzt. Wie
ich aus dem Eingangsrapporte des Herrn Eisenbahndirektors
entnehme, scheint man den Ausdruck „Gläubiger" nicht ganz
scharf verstanden zu haben, indem man glaubte, eS komme am
Ende nicht darauf an, ob einzelne böse Köpfe beistimmen ober

nicht. Wir dagen sind der Ansicht, eS müssen alle beistimmen.
Aber wir machen jetzt eine Ausnahme mit Rücksicht auf vas
Votum des Herrn Niggeler. Und wenn die Gesellschaft sich

mil ^ der Stimmen auflöst — sagte dieser Rebner —, wenn
keine Gesellschaft mehr da ist, wie soll dann der Bahnkörper
verkauft werden? Da fanden wir in den Statuten eine

Bestimmung, nach welcher im Falle der Auflösung der Gesellschaft
das gesammte Eigenihum derselben „auf die möglichst vortheil-
haftelle Weise verkauft werben soll." Nun entsteht die weitere
Frage, wenn die Aktionäre nicht einig sind, ob die Minderheit
der Mehrheit das Gesetz machen könne, oder umgekehrt. Und
da kamen wir zu der Ansicht des Herrn Niggeler, daß die

Mehrheil der Minderheit das Gesetz mache. Deßhalb wird
bei Art. 2 der Zusatz beigefügt: „eS sei denn, daß die Gesellschaft

der Ostwestbahn vorher ihre Auflösung beschließt " Dann
kommt ein fernerer Satz, und dieser wurde von Herrn Meyer
nicht abgelesen: „In jedem Falle aber müssen alle Gläubiger
mit dem Kaufe einverstanden sein." Wenn wir also zugeben,
daß eine Auflösung der Gesellschaft möglich ist, ohne daß der
letzte Aktionär beistimmt, so können wir doch nicht zu einem
Kaufe Hand bieten, ohne daß alle Gläubiger beistimmen; diese

kennt man. Man kann nicht voraussetzen, daß die Gläubiger,
nur um der Ostwestbahngesellschaft Verlegenheiten zu bereiten,
sich einer Verständigung widersetzen werden; sie haben Alle
das gleiche Interesse. Wir beharren also darauf aus Gründen,
wie sie gestern entwickelt wurden. Sie müßten sonst immer

riSkire», daß einzelne Gläubiger nachträglich kämen, um ihre
Forderungen gellend zu machen. Wir haben diese Modifikation
auch deßwegen aufgenommen, um zu zeigen, daß wir nicht einen
Geldsiag wollen — des GeldstageS oder der Prozesse wegen,
sondern wenn er nicht zu vermeiden ist, und nicht zu vermelden
ist er, wenn Sie diese Cautelen übergehen. Nun komme ich

,zu der dritten Modifikation, betreffend den Kaufpreis. Um sich

zu verständigen, setzte man ein Maximum von 7 Millionen
fest. ES soll die Meinung haben, daß die 7 Millionen ein
Marimum seien, keineswegs sollen sie den Kaufpreis unter
allen Umständen bilden, und es wird der Regierung zur Pflicht
gemacht, daß sie, wenn nicht so viel erforderlich ist, nicht die
ganze Summe ausgeben werde. Nachdem uns heute vom
Herrn Finanzdirektor vorgerechnet worden ist, baß die
ausgeführten Arbeiten nur 6'/? Millionen werth seien, würde ich
gar gut begreifen, wenn der Antrag des Herrn Röthlisberger
durchginge Ich persönlich hätte dann auch das Gefühl, daß
man dann nicht sagen könnte, man habe gemarktet, weniger
offerirl, als anständig sei. Daß der Kanton Bern sämmtliche
Gläubiger, die für die Ostwestbahn, auch im Kanton Luzern
oder Zug, etwas geliefert haben, bezahle, das kann man nicht
verlangen, sondern die Betreffenden sollen dann auch dort ihre
Hebel ansetzen. Wenn eS sich um das Eintreten handelt, so

wird es Sie übrigens nicht geniren, 7 Millionen als Maximum
festzusetzen. Daran aber halten wir fest, baß aus dem Kaufpreise

vor Alle», bezahlt werden sollen: die Erpropriaten und
der Vorschuß von Fr. 625 Wll. Nach dem Anträge der
Regierung ist dieß nicht sicher, wir aber verlangen es direkt.
Man wird es nicht unbillig finden, daß der Staat seinen
Vorschuß, der im Interesse der Gläubiger verwendet wurde, von
der Kaufsumme abziehe. Der Art. 4 bleibt unverändert. Es
wurde lebhaft für und gegen den Staatsbau gesprochen. Der
Antrag der Kommission steht in der Mitte, er sagt: streitet
heute nicht dafür und nickt dagegen, sondern laßt die Frage
offen! Wenn der Fall wirklich eintritt, daß der Staat in den
Besitz der betreffenden Linien gelangt ist, so hat der Große
Rath immer noch freie Hand, zu beschließen, was er für
angemessen findet. Ich glaube, es sei entschieden das Beste, wenn
man heule weder für noch gegen entscheidet. Ich kann die
Gründe, die namentlich von jurassischer Seite für den Staatsbau
angeführt wurden, nicht begreifen, namentlich wenn Herr Seßler
sagte, es sei Gefahr vorhanden, wenn nicht sofort Staaisbau
beschlossen werde, daß der Jura für den Kanton Bern verloren
gehen könne. Solche Gefahren können wir ohnedieß nicht
beschwichtigen, und unter diesen Voraussetzungen möchte ich
auch nicht dazu stimmen. Die jurassische Bevölkerung ist nicht
für Anschluß an Frankreich, sondern Herr Seßler wollte ohne
Zweifel auf allfällige Gelüste deS mächtigen Nachbars
hinweisen; dieser nähme aber den Jura noch lieber mit schönen
Eisenbahnen Ich möchte mich auch deßhalb nicht gegenüber
dem Jura verpflichten, weil noch keine Traces festgestellt, noch
keine Berechnungen aufgestellt wurden, wie die fragliche Linie
erbaut werben soll; ich könnte nicht dazu stimmen, bei Anlaß
der Behandlung eines ganz andern Geschäftes. Ich glaube, das
Glücklichste sei, was Ihnen die Kommission vorschlägt: der
Sraatsbau wird nicht verworfen, nicht angenommen; einstweilen
haben wir genug, dann erwägen wir die Sache reiflich. Nach
Art. 5 würbe der RegierungSrath ermächtigt, auf Rechnung
deS bewilligten Kredites die verpfändeten oder deponiilen
Obligationen der Ostwestbahn einzulösen oder dafür zu sorgen, daß
solche nicht mit Verlust veräußert werden, damit dem Staate
nicht Schaden erwachse. Sie wissen, baß die erwähnten
Obligationen in nächster Zeit eingelöst werden müssen, daß sie im
Falle der Nichteinlösung um einen Spottpreis veräußert würden.
ES liegt auf der Hand, daß der Verlust auf das Unternehmen
zurückfiele, und um denselben möglichst zu verhüten, wird diese

schützende Maßregel vorgeschlagen. Dagegen wollten wir nicht
die Regierung zum Bauen autorisiren, damit wir nicht immer
tiefer und tiefer hineingcrathen, bevor wir wissen, ob der
Staat die Sache kaufen kann. Wir wissen nicht, was der



Gesellschaft beliebt, ob die Zustimmung der Gläubiger und der
Aktionäre erhältlich ist oder nicht. Es wurde zwar aufmerksam
gemacht, daß auf der Linie Biel-Neuenstadt einige Arbeiten
zur Sicherung des Betriebes gemacht werde» müssen, und
wahrlich, als ich letzthin an Ort und Stelle die Gefahren sah,
welche dem Verkehre drohen, so daß derselbe lebensgefährlich
wird, dachte ich, eS sollte von Polizei wegen eingeschritten
werden; für solche Ausgaben kann man sich immer decken.

DaS ist der Sinn der vorgeschlagenen Modifikationen. Ich
glaube, wenn Sie das Ganze auffassen, so liege für den Staat
weniger Gefährde darin, wenn man im Grundsätze auf den

Antrag der Kommission eintritt, als wenn man auf den

Antrag der Regierung eintritt. Ich würde daher vorschlagen,
die Frage so zu stellen: will man überhaupt eintreten? und
wenn ja: will man im Grundsatze eintreten in die Vorschläge
der Kommission oder der Regierung? Dann käme die artikel-
welse Berathung und kann Jeder stimmen, wie er will und
beliebige Anträge stellen.

Seßler. Ich glaubte, das Wort nur ergreifen zu wollen,
um Herrn Steiner in einem Punkte aufzuklären, aber ich finde
mich nun veranlaßt, etwaS weiter zu gehen. Dem Herrn
Steiner möchte ich nur bemerken, daß mir die Sache zu ernst
ist, um Witze zu reißen. Ich erkläre ihm, daß weder ich noch
einer meiner Verwandten Eisenbahnakuen besitzen. Es war
mir leid, daß Herr Steiner einen Abwesenden verletzte, den

Herrn Kantonsbuchhalter Henzi, welcher mit mir den Austrag
erhalten halte, den Finanzbestand der Ostwestdahn zu untersuchen
und dabei etwas fand Sodann verschreibe ich dem Herrn
Steiner die Hanswurstenjacke ohne Untersuchung. Nun eilaube
ich mir ein Wort über einen andern Punkt. Ich bedaure, daß

Herr Bützberger die Anträge der Kommission zum Theil
unrichtig inlerpretirt hat, als wäre eS Absicht derselben, den
Vorbehalt in Betreff des Sitzes der Gesellschaft fallen zu lassen.
Davon gehe ich nicht ab. Uebrigcns ist eS mir sehr leid, nach
dem wir unS gegenseitig bis aus'S Aeußerste bestrebt haben,
uns zu verständigen, um dem Großen Rathe einen Gesamml-
vorschlag vorlegen zu können, um ein Resultat herbeizuführen,
daS zur Beruhigung des LandeS diene, und eS muß Einen
bemühen, wenn nun Herr Bützberger der Versammlung
andeutet, eS fei ihm lieber, wenn k /z als 7 Millionen dekretin
werden. Um diesen Preis habe ich mich nicht verständigt und
unter solchen Bedingungen werde ich mich nicht mehr einlassen;
warum? Der Bauwerth der ausgeführten Arbeitn beträgt
nach der Angabe des Herrn Welli über 8 Millionen. Es
waren damals noch nicht alle Maßurkunden vorhanden, also
im Minimum sind 8 Millionen verwendet. Ich mag nun die

Abzüge, die man in der Kommission für zu siel bezahlte
Provisionen u. f. f. in Rechnung brachte, zusammenrechnen, wie
ich will, so komme ich nie unler eine lvumme von 7 Millionen.
Auf diesem Fuße kam ich mit den Herren zusammen, aber mit
schwerem Herzen und nicht vollständig beruhigtem Gewissen,
ob mchr vielleicht noch Unrecht geschehe. Nun kommt einKom-
mtssivnömiiglied und sagt, da es gehört, daß die Gläubiger mit
6'/^ Millionen befriedigt w..den könnten, mache es nicht viel,
wenn 8 Millionen dekretin wurden. Wir haben nicht diese

Rechnung zu machen, sondern zu fragen, was die Bahn für
uns werth sei. Wenn man Rentabilitätsberechnungen zu Grunde
legen will, wie eS heute geschah, dann hatten die Herren sehr

Unrecht, auf 7 Millionen zu gehen, sie hätte» dann bei 6
Millionen stehen bleiben sollen; aber sie fühlten selbst, daß es nicht
recht wäre. Ich finde mick nun durch diese Interpretation
veranlaßt, einfach auf meinen frühern Standpunkt zurückzukommen,

indem ich von einer solchen Markierer nichts mehr will,
und schließe mich, obschon ich in Minderheit bin, dem Antrage
der Regierung an, weil ich je länger desto mehr die

Ueberzeugung habe, daß man die Bahn mit Gewalt der Centralbahn

in die Hände spielen wolle.

Bützberger. Ich erlaube mir eine Berichtigung. Erstens
habe ich nicht rapportirt; dort ist der Berichterstatter verKom-

Tagblalr des Großen Rathes «8«t.

Mission. Zweitens habe ich den Kommissionalantrag nicht
abgeändert, indem ich sagte, eS stehe jedem Mitgliede frei, zu
stimmen, wie es wolle. Ich sagte, der Herr Finanzdirektor
habe uns vorgerechnet, daß 6'/, Millionen hinreichen, um die
Schulden der Gesellschaft zu bezahlen. Wenn man das von
vornherein gesagt hätte, so hätte ich den Vorschlag von 7
Millionen gar nicht gebracht. Ferner sagte ich, ich möchte nicht
heute SlaatSbau beschließen, sondern dir Sache überlegen. Uc-
brigenS haben nicht diejenigen, welche stürmten, hier
herauszufordern, sondern eS bedarf ruhiger Ueberlegung, und wenn
ein Mitglied des Großen RatheS nicht über Hals und Kopf
dreinspringen will, wie Andere vorschlagen, so soll man nicht
annehmen, eS handle sich darum, die Bahn einer andern
Gesellschaft in die Hände zu spielen. Ich stehe so unabhängig
da als Andere.

Lehmann, I. U. Ich habe vorerst eine kurze Erläuterung

zu geben über eine Bemerkung, die ich als Berichterstatter

der StaalSwirihschaflskommission bei Behandlung der
StaatSbetheiligung an der Ostwestbahn machte, und die Herr
von Gonzenbach so interprelirie, als hätte ich gesagt, wenn der
letzte Batzen von der Staatskasse eingezahlt sei, werde die
Lokomotive »ach Langnau fahren. Ich habe damals zwar weder
vom letzten Batzen noch von der Lokomotive gesprochen, dagegen
sagte ich, wenn der Staat seine Einzahlung geleistet habe, werde
die Linie erstellt sein. Ich stützte mich dabei auf den Vertrag
mit der Ostwestbahngesellschaft, nach welchem mit Sicherheit
angenommen werden konnte, daß die fragliche Linie nach
Auslieferung der 2 Millionen erstellt sein werde. Ich erklärte aber
dem Großen Raihe zugleich, daß die Mitglieder der Kommission

die Vorlagen benutzt haben, aus welche auch der
Regierungsrath seinen Vortrag stützte, da wir nicht Techniker seien.
So viel über die erwähnte Aeußerung. Bezüglich der Sache
selber hat die ganze bisherige Diskussion auf mich einen sehr
ernsten und in gewisser Beziehung peniblen Eindruck gemacht.
Sie erweckte in mlr das Gefühl, daß wir in Folge der jüngsten
Vorgänge der Ostwestbahu unter einem Drucke leiden, der unser
freies Urtheil für eine lange Zukunft beeinträchtigen und uns
dahin führen könnte, Beschlüsse zu fassen, die wir später bereuen
könnten. Wir hörten schwere Klagen über die Verwaltung der
Ostwestbahn, Klagen, die sich auf daS Unternehmen selbst
hinüberzogen, so daß hin und wieder ein Mitglied befangen
wurde. Aber wir haben hier ernste Pflichten zu erfüllen, nicht
nur unserm Gefühle nachzuleben; die Erstellung der nothwendigen

Schienenwege im Kanton haben wir in's Auge zu fassen.
Das mögen wir uns klar machen Diejenigen, welche von
SlaatSbau rede», haben eben sogut einen redlichen Willen als
die? welche die Opfer hervorheben, welche der Staat zu bringen
habe. Es liegen auf beiden Seiten schwere Gewichte in der
Wagschale. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung
der Eisenbahnfragen in der Schweiz und im Kanton Bern.
Nach dem eisten Projekte, das vorgelegt wurde, hätte der Kanton

sich mit einer Zweiglinte von Lyß nach Bern begnügen
sollen. Durch Unterhandlungen mit der Ccntralbahn erhielten
wir später die Bahn, welche wir jetzt haben. Damals stellte
man uns vor, wenn man der Gesellschaft nicht alles gebe, waS
sie verlange, so bekommen wir keine Bahn Wir thaten der
Cenlralbavn vieles, und ich nehme eS nicht übel; sie handelte
in ihrem Interesse. Ich wirkte mit. In der Folge kam die
Centralbahn in Verlegenheit, der Kanton Bern half ihr; eS

war die erste Eisenbahn, die auf seinem Gebiete gebaut wurde,
und wir freuten uns, sie zu bekommen. Nun kam die Ostwestbahu;

diese sah man schon unlieber; andere Interessen kamen
in'S Spiel, und die Ostwestbahn erhielt erst mit dem Auftauchen
der Oronlinie ihre volle Bedeutung. Wir haben gesehen, mit
welchen Schwierigkeiten die Ostwestbahn zu kämpfen hatte
Dle Verwaltung Hai an ihrem Sturze viel verschuldet, das
müssen wir anerkennen, aber auch das ist nicht zu läugnen,
baß eine verwerfliche, systematische Opposition, in Blättern und
auf verschiedene Weise gegen dieses Unternehmen geführt wurde.
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Auch va kamen verschiedene Interessen in Frage zwischen
einzelnen Ortschaften und verwickelten die Sache sehr. ES
entstanden Schwierigkeiten, mit denen die Centralbahn nie zu
kämpfen hatte. Wenn wir alles in's Auge fassen, so werden
wir gestchen, daß es sich um ein Unternehmen handelt, bet dem

Bern's künftige Größe und Zukunft betheiligt ist. Daß mancher
Berner mit Hohn auf das Unglück der Ostwestbahn herabsah,
hat mich sehr bemüht. Wenn wir einerseits nicht weitergehen
sollen, als unsere Kräfte unS erlauben, so sollen wir doch
andererseits mit einem Unternehmen sympathischen, das Bern groß
und glücklich zu machen bestimmt ist; wir sollen es nicht mit
Hohn und Spott behandeln, wenn eS mir Schwierigkeiten zu
kämpfen hat, sondern Mitleid mit ihm haben. Wir haben unS
nun zu fragen, was wir unter diesen Umständen thun sollen?
Ich sehe ein, daß wir an einem Scheidewege stehen, daß, wenn
wir offen reden wollen, wohl die Frage sich so stellt, ob wir
SlaatSbau oder Pnvatbau grundsätzlich beschließen wollen.
Der Privatbau macht momentan die Stellung des Staates in
der Weise angenehmer, daß man weniger riskirt. Wenn man
sich ntcht bethetligcn will, so befinden sich die Finanzen des

Staates besser dabei, sie leiden nicht, er setzt sich dem Borwurfe
der Schwindelei nicht aus. Letzteres ist ein eigener Begriff.
Es ist bei solchen großen Unternehmungen manche Schwindelei
gelrieben worden. Man wirft auch der Cemralbahn vor, daß
sie ihre Aktien schon zum voraus unter ihrem Werthe in Paris
verkauft habe. Ich kenne das nicht. Indessen habe ich schon

jetzt die reine Ueberzeugung gewonnen, daß wir die Nachwelt
in die schwierigsten Verhältnisse bringen, wenn wir den Privatbau

beibehalten. Der Termin einer Konzession auf 99 Jahre
ist ungeheuer lang. Unser ganze öffentliche Verkehr ist dabei
betheiligt, die Entwicklung der VerkehrSverhältniffe im
Allgemeinen, die zunehmende Bevölkerung; alle diese Verhältnisse
ziehen ebensoschwer auf der Wage als auf der andern Seite
die Opfer, welche man von unS verlangt. Mancherlei
Bedenken erregte die Rcntabilitätsfrage. Auf die Behauptung,
die heute hier aufgestellt wurde, als würde die Renlabilität
durch Erstellung einer Konkurrenzltnie herabgedrückt, erwiedere
lch mit einer Hinweisung auf Frankreich, welche beweist, daß
trotz dem die Rentabilität steigen wird. Im Jahre 1841
betrug die Rentabilität der sämmtlichen französischen Eisenbahnen
Fr. 13,289,107 von 569 Kilometern, oder durchschnittlich per
Kilometer Fr. 23,355; im Jahre 1855 betrug dieselbe Fr.
268,912,448 auf 5533 Kilometern, oder durchschnittlich per
Kilometer Fr. 46,794. Der Ertrag hat sich demnach innert
15 Jahren sozusagen verdoppelt. Welche Folgerungen sollen
wir aus solchen Erscheinungen ziehen, wenn wir bedenken, was
in einem Zeilraume von 99 Jahren in unserm Lande geschehen kann?
Haben Sie die Zunahme des Verkehrs, der Centralbahn je
beobachtet? Wir sehen denn auch, daß andere Staaten für
Erstellung der Eisenbahnen große Opfer bringen, und als Nachweis

dafür führe ich an, daß z. B. Frankreich für Erstellung einer
Länge von 16,289 Kilometer, deren Ausführung Fr. 6,660,000.000
kostete, eine Subvention von Fr. 915 Millionen geleistet hat,
oder per Kilometer Fr. 56,000 durchschnittlich. Hier findet
man, baß wir nicht so weit gehen können. Ich berufe mich
aber auf einen Bericht, welchen die französischen Staalsräthe
Vuillefroy, Michel Chavalier, der bekannte Nationalökonom,
und de Franqueville dem legislativen Körper im Frühlinge
1859 vorgelegt haben und worin sie sagen: „1l reste à
construire un développement cke 7631 lcilomêtres, c'est-
à-clire une longueur presgu'egaie à celle dont le
est actuellement en possession et cela sans tenir
compte clés nouvelles lignes secondaires dont la concession
est ajournée pour plusieurs années sans doute, mais dont
les populations intéressées sollicitent (execution. 0our
accomplir cette taclie, les compagnies ont à demander
encore à l'epargne du pa^s un capital de 2 milliards et
demi. De tels eklorls, nâtons nous le dire, ne sont pas
audessus des torces du paz-s. Lette oeuvre si utile
s'accomplira; mais il läut bien le reconnaître, des entre¬

prises de cette nature et de cette importance ne sauraient
être assimilées à de simples spéculations d'intérêt prive;
ce sont des grandes entreprises d'utilité generate gui ne
peuvent être abordées rSsolâment et menées à bonne lin
gu'avec le concours et l appui bienveillant des pouvoirs
publics." Herr v. Gonzenbach sagte zwar, die große
Schwesterrepublik in Nordamerika habe ihre Eisenbahnen ohne StaaiS«
betheilignng erstehen sehen. Man wäre aber im Irrthume,
wenn man dieß als unbedingt richtig annehmen würde. Denn
die Bereinigten Staaten von Nordamerika haben den
unternehmenden Gesellschaften für Erstellung von Eisenbahnen große
Länderstrecken abgetreten; so für die Eisenbahn von Galveston
nach Hudson und Henderson mit einer Konzession à perpétuité
auf eine Länge von 358 Kilometer 930,000 Hektaren ober
2597 Hektaren per Kilometer; ebenso für die Linie Illinois-
Central auf 1126 Kilometer 2.595.000 Acres. Auch Belgien
hat von 1830 bis 1850 für seine Straßen, Eisenbahne» und
Kanäle aus der Staatskasse rc. eine Summe von Fr. 285,928,674
verausgabt und zwar:
für Landstraßen Fr. 58,891,364

„ SlaatSeisenbahnen nebst TranSportmaterial ,/ 167,333,400

„ Vizinalwege - ,/ 25,898,974

„ Wasserstraßen ,/ 33,804,936

Zusammen Fr. 285,928,674
Daran haben Gemeinden und Privaten bezahlt „ 51,587,106
das Mehrere floß auS der Staatskasse.

Nun fragt es sich: wenn anderwärts Regierungen, die stark
sind, die einen entschiedenen Willen gegenüber ihren
Völkerschaften haben, solche Opfer zu diesem Zwecke bringen können,
wird der Kanton Bern, nachdem er für die Centralbahn sich

eingelassen, sagen können, er wolle sich zurückziehen? Ich glaube,
man könne das nicht. Selbst bei Berathung der Konzession
der Centralbahn sagte der damalige Berichterstatter des
Regierungsrathes, er wisse nicht, ob er sich freuen solle über die
kommenden Eisenbahnen oder nicht, man könne sich aber
derselben nicht erwehren. Wenn schon damals nicht kleinliche
Rücksichten vorwalteten, — ist denn jetzt mehr Grund dazu
vorhanden Wir müssen eben die Bedürfnisse aller Lanvesgegenden
ln'S Auge fassen. Den Oberaargau durchzieht eine Eisenbahn,
er kann sich derselben freuen. Ich sehe die wohlthätigen Folgen,
wie der Güterwerth gestiegen ist, wie Verkehr und Handel
zunehmen, wie der Flecken Langenthal zur Blüthe gelangt ist;
das alles sind Beweise, wie wohlthätig eine Eisenbahn wirkt.
Glauben Sie aber, daß andere Landestheile dieser Entwicklung
des Wohlstandes ruhig zuschauen werden, daß sie nicht auch
eine Verbesserung ihrer Verkehrsmittel verlangen? DaS ist
unzweifelhaft. So gut als die Erstellung der alten Landstraße
durch den Oberaargau einst ein ganzes Straßennetz zur Folge
hatte, so werden wir nun ein großes Eisenbahnnetz bekommen;
wir können ihm nicht entgehen. Man sagte, eine Eisenbahn
habe nicht so große Bedeutung für ein Land, wie man glauben
mache. Ich glaube dagegen, wohl. Denn wenn keine Eisenbahn

in das Emmenthal gebaut wird, so darf eS unS dann
nicht überraschen, wenn ein Theil des Kapitals auswandert;
wenn der Verdienst abnimmt und die Leute fortgehen, die solchen
geben könnten, wenn die Geschäfte stille stehen und eS mit dem
Wohlstände rückwärts geht. Ich finde ferner, wenn wir jährlich

so große Summen für gute Schulen ausgeben, so dürfen
wir nicht dabei stehen bleiben, denn die Einrichtung guter
Schulen und vie Vervollkommnung der Verkehrsmittel sollen
Hand in Hand gehen, damit die Leute die erworbenen Kenntnisse

verwerthen können. Auch für das Armenwesen hat der
Staat große Opfer gebracht. Wenn wir Jahre lang große
Summen ausgeben, um die Leute zu füttern (erlauben Sie
mir diesen AuSvruck), so ist eS nach meiner Ansicht weit
zweckmäßiger, denselben Verdienst zu geben. Man wendet freilich
ein, die Eisenbahnen vermitteln den Verkehr von Industrie
und Handel, aber sie schaffen dieselben n'cht. Das ist ein
Irrthum, zu dessen Widerlegung ich nur ein Beispiel zitiren



will. Herr Richter-Linder von Basel kaufte das ehemalige
Kloster Lt. Urban und elablirte dort eine Industrie. Glauben
Sie, er halte dieß gethan, wenn ihm nichi eine Eisenbahn ;u
Gebote stände? Ich betrachte aber auch den Staarsbau für
gut, weil wir durch denselben der Centralbahn dann eine
entschiedene Konkurrenz entgegenhalten können, damit sie nicht zu
mächtig werde. Ich wtll die Vortheile, welche die Eisenbahnen
einem Lande bringen, nicht weiter erörtern; man kennt sie.

Die Eisenbahnen sind ein Bedürfniß der Zeit und durch die

Macht der Verhältnisse geboten. Nun komme ich zu den
Bedenken, deren Gewicht ich auch fühle, zu den enormen Summen,
welche der Staat dafür verwenden soll. Das ist allerdings
ein ernstes Bedenken, und ich gebe gerne zu, wenn man das
erforderliche- Geld zu Prozent in unserm Lande aufnehmen
würde, daß der Gelvmann die Gelegendell benützcn würde und
für Manche Verlegenheilen entstehen könnten, daß unsere Kassen

hart mitgenommen würden. Auch ist der Einwurf, daß wir
im Falle eines Kriegsausbruches in Verlegenheit kämen, nicht
aus der Luft gegriffen. Aber ich glaube, das seien denn doch

nicht hinreichende Gründe zu sagen: Wir wollen nlchts von
den Eisenbahnen wissen! Man schlägt die Kosten der drei
Linien Biel-Neuenstadt, Bicl-Bcrn und BerwLangnau auf
16 Millionen an, und das übersteigt die Kräfte des Staates
nicht. Dann kommt der Jura. Herr Bützberger sagt: ja, der
Jura muß auch seine Bahn haben, aber es ist noch nicht klar,
in welcher Art und Weise man ihm helfen könne. Meinerseits
halte ich dafür, wir sollen uns gegenüber dem Jura offen
aussprechen, wie wir es verstehen. Das jurassische Netz ist
ein sehr kostspieliges und ich sehe nicht ein, wie wir von heute
auf morgen alles erledigen können; aber der Jura sieht dieß
auch ein. Es wird nicht Alles auf einmal gemacht werden
müssen; man wird eben vorerst mit Privaten und Gemeinden
unterhandeln. Also ist mcht richtig, wenn man behauptet,
durch die Annahme der regierungSräthltchen Anträge binden
wir uns die Hände gegenüber dem Jura. Wir sind nicht
förmlich dazu gezwungen. Wohl aber kann man sagen: wenn
wlr für Eisenbahnen im alten Kanionstheile Altien genommen
und Subventionen dekrelin haben, so muß man es auch für den

Jura thun. Daß dann der französische Kaiser deßwegen mehr
lüstern würde auf den Jura, wenn dieser LandeStheil Elsen-
bahnen hat, halte ich nicht für stichhaltig. Ich halte dafür,
wenn wir den Jura mittels einer Eisenbahn und zugleich mit
einer einheitlichen Gesetzgebung mit dem alten Kantone
verbinden, so werden wir uns gegenseitig besser erkennen. Aver eine

Eisenbahn müssen die Jurassier haben. Es wurde richtig
bemerkt, welchen Umweg unsere Herren Colleger, auS dem Jura
machen müssen, um nach Bern zu kommen. Ein fernerer
Einwurf ging dahin: wenn der Staat eine bedeutende Zahl von
EisenbahnangesteUten habe, so würden diese leicht alS Krea.
turen der Regierung zu verschiedenen Zwecken benutzt und
könnte» so dem Lande in politifch bewegten Zeiten gefährlich
werden. Ich glaube, es sei weniger gefährlich, wenn die Leute
im Dienste deS Staates, als wenn sie unter Privatunternehmer»

stehen. Wir haben eure republikanische Verfassung, VaS

Volk kann den Großen Rath abberufen; jeder Bürger Hai sein
Stimmrechl. Eine Bahngesellschasr aber, die ein großes Bridget
hat, über viele Angestellte befiehlt, kann mit diesen, namentlich
wenn sie einen großen Rang in der Gesellschaft einnehmen,
viel machen; und kann man es ihr übel nehmen? An uns ist
es hier, dafür zu sorgen, daß wir nicht von solchen Einflüssen
abhängig werden; ich glaube also, der Staarsbau sei unter
diesen Umständen nothwendig. Ich glaube auch, wenn
momentan ein Zinsausfall erfolge, so sei der Staat im Falle,
denselben zu decken. Die Aufsicht über das Unternehmen wird
allerdings einen gewichtigen Punkt bilden; aber ich halte dafür,
wenn in größern Staaten, bei verwickeliern Verhältnissen eine

tüchtige Aufsicht möglich ist, so sei eine solche noch eher
möglich bei einfachern Einrichtungen. Ein Redner machte die

Einwendung, der SlaatSbau wäre gut, wenn wir noch über
alle Linien zu gebieten hätten; d. h. mit andern Worten, man

wolle keine Bahnen mehr. Eine Privatgesellschaft wird nie
eine Linie bauen, von der sie glaubt, sie rentire nicht. Wir
müssen unS also die Sache klar machen, entweder sagen, wir
wollen nicht, oder dann entschlossen Hand an'S Werk legen.
Ist dieß richtig, so möchte ich nicht nur eine Subvention leisten,
sondern den Vortheil selbst und freie Hand haben. Wir haben
bererts gesehen, was die Eisenbahnen in den eidgenössischen
Räthen für fatale und schwierige Verhältnisse hervorgerufen
haben. Ich wünschte von ganzem Herzen, daß es unS hier
mcht so gehe. Wenn unS das Wohl deS KantonS am Herzen
lieg«, so sollen wir uns gegenseitig zu unterstützen suchen; dann
wird Bern in seiner Wohlfahrt immer weiter vorwärts kommen,
während Eigennutz nicht gut ist. Ich komme nun zu den
Anträgen der Kommission und der Regierung. Ich wünsche, die
gerichtliche Liquidation zu vermeiden Ich will nichl vertuschen,
nicht in eine Untersuchung, die wegen abfälliger Vergehen angehoben

ist, eingreifen, sondern nur die Liquidation deS Unternehmens
im Allgemeinen auf gerichtlichem Wege vermeiden, und zwar wegen
der Nachtheile die auS einer solchen Liquidation entstehen würden.
Denn eS liegt auf der Hand, daß die Arbeiten Schaden leiden,
der ZinS verloren gehen, und viele Prozesse entstehen würden
Wenn im Privatleben Jemand in mißliche Verhältnisse kommt,
so ist eö gewiß nicht der erste Gedanke deS Gläubigers, den
Schuldner zu sprengen, sondern man sucht sich zu verständigen.
Ich möchte es aber auch deßhalb, weil ich es mit der Regierung

als eine Edrenfrage für den Kanton betrachte. Nachdem
er seine Sympathie für das Unternehmen ausgesprochen, nach
der entschiedenen Haltung, welche seine Vertreter, in der
Bundesversammlung für das Zweilmiensystem eingenommen haben,
kann der Große Rath von Bern heute nicht sagen: jetzt ganze
Wendung gemacht gegenüber unserer eigenen Schöpfung, jctzn,

nachdem ein Unglück begegnet ist! Die Regierung bestrebte sich

im Allgemeinen, das Unternehmen, welches der Gioße Rath,
als im Interesse des LanveS liegenv, unterstützt hatte, zu relien:
deßhalb möchte rch nicht den GellSlag hereinbrechen lassen; es

wäre eine gänzliche Frontveränderung zu der ich nicht Hand-
bieten könnte. Dazu kommt noch ein anderer Grund. Wenn
die Gesellschaft der Ostwestbahn GeltStag macht, dann ist eS

sicher, daß der Unternehmungsgeist bedeutend sinkt. Ich habe
die Ueberzeugung daß viele Aktionäre und besonders die
Gemeinden, ihre Aktien aus reinem Patriotismus genommen
haben; und nun sollte der Staat gegenüber denen, die für ein
solches Nationalunternehmen eingestanden, unthätig zusehen?
Nein! Ich meinerseits könnte und will das nicht! Ich fände
eS nicht recht. Aehnlich verhält eS sich mit den Straßen. Die
Straßen sind ein öffentliches Werk, und ich sehe nicht ein,
warum man die Eisenbahnen nicht auch vom nämlichen Standpunkt

aus betrachtet. Daher ist es Ehrensache für den Staar,
hier einzuschreiten. Was die Kaufsumme betrifft, so sagte man,
wenn man eS einer Erpenise überließe, so würbe zu hoch
geschätzt werben. Der Große Rath hat dann immer noch daS

Recht, zu entscheiden, wie er will. Auf die übrigen Punkte
will ich nicht weiter eingehen. Nur bezüglich der Luzerner-
Linie ist zu bemerken, daß ich sie nicht so leicht hin fahren
lassen möchte, indem man sagte, die Gesellschaft sei von deren
Fortsetzung liberirt, sondern ich möchte diese durchgehende Linie
retten. Eine andere Bcwandiniß hat es, wenn der Kanton
selber baut; er kann dann machen, was er will, und sehen

inwiefern die Luzerner handbietcn wollen. Sicher ist, daß die

Centralbahn diese Linie nichl fortsetzen würde. Ich glaube,
die Regierung werde dte von Herrn Bützberger gemachten
Einwendungen wohl in Ueberlegung ziehen und unS einen Vortrag
bringen, den sie wohl verantworten kann. Ich resümire mich

dahin: wir sollen festhalten an der bisherigen Stellung, die

der Kanton Bern in Bezug auf die Eisenbahnfragen
eingenommen; wir sollen die Idee, der wir bisher gehuldigt,
beibehalten, ihr nicht untreu werden; wir sollen die Haltung unserer
Behörden und Abgeordneten anerkennen in der Weise, daß wir
ihnen nichl den Rücken kehren. Gewärtigen wir, was sie für
Anträge bringen werden. Ist eS dann nicht möglich, zu einer



gütlichen Verständigung zu gelangen, so können wir immer noch

zur Liquidation schreiten. Ich wünsche, daß der Große Rath
mit Edre und Würde aus dieser Lage komme. ES gibt Momente
im Leben, wo man sich entschließen muß. Ich habe mich
entschlossen unv stimme zu den Anträgen der Regierung.

Frtevli zu Friesenberg. Ich werde Sie gar nicht lange
aufhallen. Natürlich könnte ich nichts sagen, was nicht bereits

von andern Mitgliedern der Versammlung vorgebracht worden.
Auch könnte ich Niemanden belehren. Wir befinden uns im
April, und es ist schwer zu prophezeien, was für Wetter eS

geben werde. ES geht mir, wie dem Herrn Finanzdircktor:
die Millionen gehen mir im Kopfe herum, wie ein Mühlerad.
Dagegen möchte ich mich, wie er, verwahren, daß man mir
nicht vorwerfen könnte, lebend oder rodt, als hätte ich zu etwaS
gestimmt, was sich nicht rechtfertigen lasse. Wir haben es mit
einer beklagenSwerthen Sache, wie noch nie, zu thun. ES
fehlte nicht an Versuchungen, die Leute hineinzubringen. Jetzt
muß man die Sache nehmen, wie sie ist. Ich kann mich den

modifizirten Anträgen der Kommission anschließen. Ich glaube

zwar, es wäre das Beste gewesen, die Liquidation zu erkennen.

Wenn wir den Antrag des Regierungsralhes annehmen, so bin
ich heilig überzeugt, daß eS noch weiter hinausgeschoben und
noch schlimmer gehen werde Nehmen wir aber die Anträge
ver Kommission an, so glaube ich, ver Große Rath komme zu
einem Resultate, daß er nicht die Katze im Sacke kaufe, sonvern
wisse, waS er übernimmt. Ich hätte gerne gehört, woher man
das Geld nebmen wolle. Der Herr Finanzdirektor wird sagen,

man werde eS entlehnen; aber man kann dabei auf verschiedene

Weise zu Werke gehen. Als eS sich um die StaatSbetheiligung
bei der Eentralban handelte, sagte Herr Slämpfli in seinem

Berichte, daß Pariser Häuser bereits 17 Millionen gezeichnet
haben und keine Gefahr vorhanden sei, baß vas Geld der Lanv-
wirthschafl entzogen werde. Das wünsche ich auch hier Wir
sind in einer gelvarmen Zeit, und ich fürchte, wenn man 6—8
Millionen aufnehmen müßte, so würve eS schwer halten. Im
Auslande Geld aufzubrechen, wäre mir peinlich; ich müßte mich
schämen mein Leben lang. ES würde einen neuen BvdenziliS
zur Folge haben, den vielleicht Rothschilo nehmen würde. Besser
wäre eS, das Geld im Jnlandc aufzunehmen, aber dann fürchte
ich, das Land würde in große Verlegenheit kommen, und eS

könnte die Folge eintreten, daß in wenigen Jahren alleS aus

Hypothek angelegte Kapital auf 4>/z—à Prozent stehen würde.
Unv was wäre dann die weitere Folge? Daß an manchem
Orte, wo jetzt noch ein schönes Vermögen vorhanden ist, die

Leute das Geld nicht fänden, wenn ihnen aufgekündet wird.
Dann kommt das Hcimwesen auf die Gant und wird wohlfeiler

verkauft; Gantsteigerung auf Gantsteigerung würde sich

folgen, Geltslag auf Gettslag Ich stelle mir das so vor, so

gerne ich zu Eisenbahnen handbieie und der Staat sie fördern
soll; aber in dieser Zeit will eS etwas sagen. Znm Antrage
der Kommission könnte ich nimmcn, vorbehalten die artikelweise
Berathung

Hier wird — um 3'/> Uhr Morgens — die Diskussion
geschlossen.

Herr B eri ch ter sta tt er deS RegierungSratheS. Es bricht
bald der Morgen an, und ermüdet, wie Sie sind, glaube ich

Ihren Wünschen zuvorzukommen, wenn ich aus das reichhaltige
Material, das mir für meine Replik zu Gebote slehr, theilwetse
verzichte. Dabei muß ich aber bestimmte Verwahrung dagegen
einlegen, daß dasjenige, was ich unberührt lasse, als zugegeben
und richtig angenommen wird. Ich will hinweggehen über
den FlnanzauSweiS, ich will ferner hinweggehen über ven
Vorschuß der Fr. 625,666, bezüglich dessen eine Rüge beantragt
wurde; ich gehe gleichfalls hinweg über den Vorwurf
ungenügender Aufsicht über die Gesellschaft von Seiten der Regierung
und bleibe in Betreff dieser Punkie lediglich bei dem, was ich
in meinem ElngangSrappvrte gesagt habe. Endlich gehe ich

auch hinweg über die Anträge der Herren Riat, von
Gonzenbach und Jmer. Nicht unterlassen dagegen kann ich leider
ein Wort als Erwiederung an Herrn Steiner. Was nämlich
mein Bleiben over Nichtbleiben in der Regierung anbetrifft,
so mache ich dasselbe jedenfalls nicht abhängig von dem
Urtheile des Herrn Steiner unv dessen DenkungSart, und so viel
ist sicher, daß ich meine Zeit in der Regierung, nicht wie Herr
Steiner die seinige im Großen Rarhe, damit zugebracht habe,
Possen zu reisten und Andere, ja sogar Abwesende zu verdächtigen,
dre sich nicht vertheidigen können. In dieser Beziehung erinnere
ich nur daran, daß Herr Steiner auch unseren verehrlichen
Regierungspräsidenten Schenk, welcher schwer krank darnieder
liegt, mit seinen hämischen Angriffen nicht verschont hat.
Sle und die öffentliche Meinung werden über eine solche
Handlungswelse urtheilen. Ich gehe nun zur Sache selbst über und
zwar zu den verschiedenen Differenzpunkten zwischen den
Anträgen der Kommission und der Regierung. Der erste dieser
Differenzpunkie betrifft das Festhalten an den KonzessionS-
befttmmungen. Sie haben wahr genommen, daß die Kommission

im Anfange vorschlug, an allen Konzcssionsbeftimmungen
festzuhalten, während sie nun heute den Antrag stellt, den § 38
der Konzession in dem Sinne zu modifiziren, baß vie Haftbarkeit

ter Linie Viel Neuenstadt auf die Sirecke Biel Bern-Langnau
beschränk! werde. Dieter Antrag ist zu eng und zu weit: zu
weil gegenüber den ObligationSgläubigern, welche nach dem
großräthlichen Dekrete vom 5. Wiutermonat 1859 ein Recht
haben, daß diese Haftbarkeit zu Gunsten des Staates erst in
Anspruch genommen werde, wenn dadurch keine Nachtheile für
ihre vorhergehende Befriedigung erwachsen; zu eng ist der
Antrag gegenüber einer Gesellschaft, welche die Linien erwerben
will. Wird nämlich gegenüber einer solchen Gesellschaft in
der beamraglen Weise aus jene Konzesstonöbestimmung
verzichtet, so nmv der Zweck, welchen man dabei im Auge hatte,
in Bezug aus die Elsenbahnstellung Bern's preisgegeben, und
dieß wollte ja ursprünglich die Konzession gerade nicht. Rütteln
wir überhaupt einmal an ven Konzessionsbevingungen, so wird
man darin immer weiter gehen. Herr von Gonzenbach sagte
gestern schon, seiner Ansicht nach könnte man füglich noch diese

und jene Artikel fallen lassen, worunter namentlich auch den.
jenigen, der bestimmt, daß der Sitz der Gesellschaft in Bern
sein solle, und heute höre ich zu meinem Erstaunen, vaß auch
Herr Bützberger sich dieser Anschauungsweise anschließt, wenn
auch nicht als Mitglied der Kommission, so doch als Mitglied
des Großen Rathes. Sie sehen daraus, wie leicht eS werden
vürfte, die Hauptgrunvlagen der Konzession umzustoßen, wenn
einmal Bresche in dieselbe geschossen wird. Zwar erklärt Herr
von Gonzenbach, die Bestimmungen in Betreff veS Jura
festhalten zu wollen, allein wenn ich die offenbare Tendenz in
Berücksichtigung ziehe, vie Centralbahn an die Stelle der Ostwest,
bahn treten zu lassen, so kann ich jener Erklärung kein so großes
Gewicht beilegen. Ich bin kein Feind der Centralbahn und
verwahre mich-gegen eine solche Zumulhung, aber ich wiederhole:

die Ceniralhahn hat Interesse», die von unseren staatlichen
Jnieressen verschieden sind, und insoweit habe ich die Letzlern

gegen die Erstern immer in Schutz genommen. Die Centralbahn

will keine Jurabahu, weil diese eine Konkurrenzbahn für
sie ist, sie will auch keine Eisenbahn deS Emmenthals, und
wenn Herr Blösch gestern sagte, die Centralbahn habe versprochen,
die Strecke Biel-Bern bis Ende 1861 zu vollenden, so ist dieß
nur insoweit richtig, als sie daran die Bedingung knüpfte, daß
der Siaal auf die Linle Biel Neuenstadl verzichte, und selbst für
diesen Fall war daS Versprechen der Centralbahn noch keineswegs

so bündig, wie man es hätte wünschen dürfen. Ich
frage übrigens, haben wir das Stück Biel Neuenstadt der
Centralbahn mit Hülse des Herrn Fürsprecher Bützberger abproze-
dirl, um es ihr heute wieder zurückzugeben? Ich glaube kaum,
und erinnere bei Allem dem immer wieder an den Ihnen heute
mitgetheilten Brief, nach welchem ein Mitglied des Direktoriums
der Ceniralbahn sagte: „Warten Sie nur, bis wir 12 - 1596
Angestellte auf unserer Lahn haben werden, dann müssen die



Regierungen thun. wie wir wollen, bis dahin und bis unsere
Linien, die wir beabsichtige», gebaut sinv, müssen wir noch
behutsam zu Werke gehen." Gegenüber solchen Tendenzen nahm
ich allerdings stciS, wenn Sie wollen, eine feindliche Stellung
ein, und werde sie auch fernerhin einnehmen, zumal nicht zu
verkennen ist, daß die Staatsgewalt ohnehin im höchsten Grade
eifersüchtig auf ihre Rechte sein muß, wenn sie die ihr zukommende

Stellung gegenüber den Eisenbahngewalten behaupten
will. Ich will in dieser Beziehung nur darauf hinweisen, daß
die Regierung schon jetzt alle Mühe hat, Beschlüsse zur
Vollziehung zu bringen, welche der Centralbahn nicht genehm sind.
So viel über die Frage, ob wir gegenüber einer Gesellschaft,
welche die Ostwestbahnlinien acquiriren will, an den Konzes-
sionêbestimmungen festhalten sollen oder nicht. Bleiben wir in
dieser Beziehung auf dem alten Boden, und ändern wir an
den bestehenden Rechtsverhältnissen so wenig als möglich etwas
ab, es kann uns dieß, mindestens im gegenwärtigen Augenblicke,
nur zum Nachtheile gereichen. Ein zweiter Differenzpunkt
zwischen der Kommission und der Regierung betrifft die
Bedingungen eines gütlichen Kaufes. Nach den Ergebnissen der
Diskussion hängt der Entscheid über die Frage, ob die Gesellschaft

zu einem gütlichen Verkaufe der fraglichen Linien befugt
fei oder nicht und in ersterm Falle, unter welchen Bedingungen,
lediglich von den Bestimmungen der GesellschaflSstatutcn ab,
weiche sowohl nach Herrn Bützberger als nach Herrn von
Gonzenbach hierüber Regel machen. Es ist mir nun zunächst
aufgefallen, daß Herr Bützberger bet Erörterung der Frage,
welche Bestimmungen der Statuten hier einschlagend seien,
meine Auseinandersetzungen, wonach der Art. 3l der Statuten
für den vorliegenden Fall maßgebend sel, und daß nach diesem

Paragraphen in Verbindung mit Z 25 zu einem gültigen
Verkaufe der Linie zwei Mittheile der in der Versammlung
der Aktionäre abgegebenen Stimmen hinreichend seien, gar nicht
widerlegt hat; indeß steht nun einmal so viel fest, daß zu einem
beabsichtigten Kaufverträge u indestens dann nicht die Einwilligung

sämmtlicher Aktionäre erforderlich ist, wenn die Gesellschaft

vorher ihre Auflösung beschließt, in welchem Falle nämlich
nach Art. 3 und 25 der Statuten ^ der Stimmen, welche
gleichzeitig ^ des Aktienkapitals repräsentiren, genügen. Ich
kann mich mit diesem Zugeständnisse begnügen, dagegen geht die

Kommission offenbar zu weit, wenn sie die Gültigkeit eines

Kaufes überdieß an die Einwilligung sämmtlicher Gläubiger
knüpft. I» einer solchen Beschlußnahme liegt nichts Anderes,
als ein verschleierter Beschluß zur Liquidation. Die Herren
von Gonzenbach, Blösch, Stuber und alle Revner, welche den

Antrag der Regierung bekämpften, haben ja ausdrücklich und
mit Recht hervorgehoben, die àmiitlung sämmtlicher Gläubiger
könne nur durch ein Liquidalionsverfahrcn bewirkt werden,
und nun kommt die Kommisston und will Beistimmung sämmtlicher

Gläubiger als eine Bedingung aufstellen, unter welcher
einzig die Liquidation vermieden werden dürfe Ich kaun
unmöglich glauben, daß die Kommission auf einem solchen
Umwege eine Liquidation erzwingen will, und möchte deßhalb
von ihrem Antrage «brachen. Man sagt zwar, jene Bestimmung
stehe auch im regierungsräthlichcn Annage, allein dieß ist nicht
der Fall. Die Regierung Halle keineswegs die Ansicht, daß
alle Gläubiger zu einem Privatkaufe einwilligen müßten, im
Gegentheil hält sie dafür, daß es im Allgemeinen dabei auf
die Einwilligung der Gläubiger gar nicht ankommt. Wenn
dessen ungeachtet im regierungSräthlichen Antrage der Gläubiger

— aber nicht alle Gläubiger — erwähnt wird, so geschah
dieß lediglich mit Rücksicht auf diejenige Kategorie von
Gläubigern, welche ein gewisses spezielles Recht auf die Linie
erworben haben. DaS Verhältniß ist hier ganz das nämliche,
wie bei einem gewöhnltchen Kauf, und man wird von keinem

Verkäufer verlangen, daß er zu Abschließung eines Kaufvertrages

erst noch die Einwilligung seiner sämmtlichen Gläubiger
erhalten müsse Die Kommission und speziell Herr Bützberger
halten ursprünglich ganz die gleiche Anschauungsweise über
diese Frage, und darum finden wir im ersten Kommissional-

Tagblatt des Großen Rathes »8«t.

97

antrage auch gar keine Spur von einer Bedingung der

Einwilligung irgend welcher Gläubiger. Um so auffallender aber
ist es, wenn die Kommission nun in's gerade Gegentheil
umschlägt und Einwilligung sämmtlicher Gläubiger verlangt. Die
Regierung hält um so mehr dafür, eS solle an ihrem Antrage
festgehalten werden, weil dann doch nicht alle Verhältnisse und
Schwierigkeiten, welche sich bei einem Vertragsabschlüsse
darbieten mögen, vorausgesehen werden können. Ueberlasse man
lieber alle diese Fragen zunächst der Regierung, und behalte
sich der Große Rath, da ja die definitive Genehmigung deS

Vertrages ihm noch unterstellt werden muß, lediglich diese

Genehmigung vor, in welchem Zeitpunkte dann leichter eine

Prüfung aller Verhältnisse möglich sein wird. — Ich komme

zu einer dritten Hauptverschiedenheit der Ansichten, die auf die

ganze Frage von wesentlichem Einflüsse ist. Die Regierung
hält nämich eine gerichtliche Liquidation für ein Landesunglück,
im Schooße der Kommission dagegen macht sich eine
gegentheilige Meinung geltend, und diese ist auch im Großen Rathe
mit Nachdruck unterstützt worden. Herr Bützberger sagte zwar,
wenn es ein Mittel gäbe, die Liquidation zu vermeiden, so

würde er gerne dazu Hand bieten, aber eS gebe eben keines.

Ja, wenn man nach dem Antrage der Kommisston verfährt,
so kann man dieses allerdings mit Recht sagen, sonst aber nicht.
Das Mittel zur Vermeidung einer gerichtlichen Liquidation ist
eben die Ermöglichung einer gütlichen Verständigung, und zu
dieser wollen sowohl die Aktionäre als die Unternehmer Hand
bieten, wie Letztere es in der Eingabe an den Großen Rath
ausdrücklich erklärt haben. Und nun sollte der Große Rath
direkt oder indirekt sagen: wir wollen nichts von dieser gütlichen
Verständigung! Eine solche Sprache wäre wohl zu begreifen,
wenn man eine Liquidalion geradezu will, wie Herr Fischer
und andere Redner, nicht aber, wenn man sie alS ein Unglück
ansieht. In dieser Beziehung ist zugegeben worden, daß es
bei einer Liquidation zu einer unabsehbaren Menge von Pro.
zessen kommen würde; es wurde aber namentlich von Herrn
Bützberger eingewendet, eS werde deren im Falle eines gütlichen
Privatkaufes nicht weniger geben; dieß ist nun aber entschieden
nicht richtig. Durchgehe man nur einmal die Bestimmungen,
welche unser Civilgesetz über das Geldstagsverfahren aufstellt,
und man wird sich überzeugen, welch' unversiegbare Quelle
von Prozessen dieses Kapitel schon für gewöhnliche Verhältnisse
darbietet; wie vielmehr wird dieß der Fall sein bei der
Liquidalion einer Eisenbahnunternehmung, zumal unsere Gesetze auf
dergleichen Verhältnisse gar 'nicht berechnet sind. Umgekehrt
dagegen wird es denn doch möglich sein, eine gütliche Ueber-
einkunft in der Weise abzuschließen, daß einer Menge von
Prozeßfragen damit der Faden abgeschnitten wird, und ich

wiederhole auch hier, daß bei der definitiven Annahme deS

Vertrages, die dem Großen Rathe nach dem regierungSräthlichen

Antrage vorbehalten bleibt, während dieß nach dem

Kommissionalantiage nicht der Fall ist, die Frage zu prüfen
sein wird, ob jene Uebereinkunft den Staat hinlänglich gegen
Prozesse garaniire. Im Weitern wurde behauptet, die Ehre
des Kantons liege bei einer Liquidation der Gesellschaft keineswegs

auf dem Spiel, und Herr Bützberger erklärte, die Ehre
eines Staates beruhe überhaupt nur auf drei Bedingungen,
die hier nicht in Betracht kämen, nämlich auf einer weisen
Gesetzgebung, auf einer guten Verwaltung und einer
unparteiischen Justiz. Ich frage nun aber: haben wir heute nicht
gewissermaßen einen gesetzgeberischen Akt zu vollbringen und
liegt uns im Interesse der Ehre des KantonS nicht die Pflicht
ob, ihn weise zu lösen und entsprechend den Interessen unseres
Kantons? Zu einer guten Verwaltung sodann gehört gewiß
auch nach der Ansicht des Herr Bützberger die möglichste
Vermeidung von Prozessen und Trölereien und eine gute Justiz
wird dieselben ebenfalls zu vermeiden suchen. Es wurde heute
gesagt, die Ehre des KantonS gebiete, Licht und vollständiges
Liebt in die Sache zu bringen, und dieses scheue man zu thun;
man scheue sich, klar in die Sache zu sehen, man scheue die

Oeffentlichkeit. Diese Sprache führte namentlich Herr Blösch.



Ich aber erwiedere ihm, daß dieß unwahr ist, und insbesondere
hat kein Mitglied der Regierung, auch kein einziges, die offenste

Enthüllung der Wahrheit zu scheuen. Es waltet eine gerichtliche

Untersuchung über die Verhandlungen der Gesellschaft
in der Ostwestbahnfrage ob, und es bleibt Herrn Blösch
unbenommen, dort seine Klagen anhängig zu machen, die er gegen
Diesen oder Jenen begründelerweise erheben kann. Hier ist

der beste Anlaß, diese Klagen öffentlich zu erheben. Herr Blösch
führte den Mireshandel an, um zu zeigen, welche Begriffe die
kaiserliche Regierung von Frankreich in dergleichen Dingen von
von Ehre habe. Ich will Ihnen einen andern Fall citiren,
der hier zutreffender ist. Die OrleanS-Eisenbahn befand sich

s. Z. in ganz gleichen Verhaltnissen, wie heule die Ostwestbahn,
sie wandte sich in ihrer Bedrängniß an die französische Regierung

und diese gewährte ihr eine äußerst namhafte Unterstüyung.
Heute stehen die Aktie» der Orlcansbahn, welche zu Fr. àl)l)
ausgegeben wurden, auf Fr. lölll). So hat die Regierung
Frankreichs gehandelt für ein Unternehmen, das sie im Interesse
VeS öffentlichen WohleS hielt und so hat sie dieses Unternehmen
gerettet, das im Kredite nicht über demjenigen der Ostwestbahn
stand. Man sprach im Weilern viel davon, daß die Ehre deS

KanlonS es gebiete, dafür zu sorgen, daß die Erpropriatcn
entschädigt würden, lch frage nun aber: wird besser für diese

Erproprialen gesorgt, wenn ein gütlicher Kauf zu Stande kommt
und dieselben dabei zunächst befriedigt werden, oder wenn sie

alle Chancen einer Liquidaton mit durchzumachen haben und
ihre Rangstellung dadurch mehr oder weniger in Frage gestellt
wird? Der Kommissionalantrag sucht freilich diese Nachtheile
dadurch zu vermeiden, daß er auch im Falle der Liquidation
zunächst für die Erproprialen und beziehungsweise auch für
den Staat sorgen will. Das kann aber selbstverständlich nur
in der Weise geschehen, daß die betreffenden Forderungen zunächst
von der Kaufsumme abgeschrieben und nur ein Angebot bis
zum Betrag der restanzlichen Summe für die Bahnlinien gemacht
wird, also bis auf etwa 5 Millionen. Was würde aber die
Folge hicvon sein? Offenbar eine Vermehrung der Konkurrenz
und namentlich, wenn dann noch nach Ansicht der Herren
Bützberger und Gonzcnbach auf die wichtigsten KonzessionS-
bestimmungen Verzicht geleistet würde, so dürfte es mehr als
problematisch erscheinen, daß der Zweck deS Staates erreicht
und derselbe Herr der Verhältnisse bleiben würde. Was ferner
die Slaatsvorschüssc anbelangt, so hält die Negierung die dafür
geleistete Sicherheit unter allen Umständen für zureichend. Herr
Blösch hat ln seinem Vortrage darauf hingewisen, daß man
die NationalvorsichtSkasse s. Z. absolut zur Liquidation gezwungen

habe, so daß man jetzt auf Zürich reisen müsse, um dort
derselben genössig zu werden. Ich bedaure mit Herrn Blösch,
daß jenes Institut liquidtrt und nach Zürich gezogen worden
ist; aber gerade in diesem Vorgange liegt ein Fingerzeig für
das, waS wir heute thun sollen. Uebrigens wiederhole ich,
was im Belichte des RegierungsralheS schon gesagt ist: eine
Liquidation würde Jahre lang dauern, und die Agitation,
welche die Ostwestbahnfrage hervorgebracht, zum großen Nachtheile

unseres staatlichen Haushaltes und gewiß auch nicht
zum Vortheile der Ehre deS Kantons perpeluirt werden. —
Ein vierter Differenzpunkl zwischen der Kommisston und der
Regierung waltet über die Bestimmung des Kaufpreises.
Zunächst bemerke ich hier nun, daß eS nicht wahr ist, was Herr
Bützberger sagt, nämlich, daß die Regierung die Tendenz habe,
möglichst viel für die fraglichen Linien zu bezahlen. Aber das
betrachtet die Regierung allerdings als eine Frage der Billigkeit
und der Ehre zugleich, daß man den wahren Werth der Linien
der Gesellschaft nicht vorenthalte, und dieß und nichts Anderes
bezweckt der regicrungsräthliche Antrag, wenn er auf eine
unparteiische Schätzung der Linien abstellt, die der Große Rath
unter verschiedenen Malen als im Interesse des öffentlichen
Wohles liegend, erklärt hat. Hier helfen keine Deuteleien und
wie würde der Staat gegenüber denen, welche Verluste erleiden,
da stehen, wenn er die Linien unter dem wahren Werthe
ankaufen und später darauf einen Gewinn beziehen würde? Wie

ist übrigens die Kaufsumme der Kommission von 7 Millionen
zu Stande gekommen? ES ist bekannt, daß sie anfänglich nur
6 Millionen bezahlen wollte und ebenso bekannt, daß sie bei

dieser letztern Berechnung sich um nicht weniger als ungefähr
eine Million geirrt hat Die Regierung kann deßhalb nicht
annehme», daß die Berechnungen der Kommission aus so wohl
molivirlen Grundlagen beruhen, daß sie als Evangelium für
den Großen Rath gelten müssen. Wenn man aber gegen den

regierungSräthlichen Antrag einwendet, man kaufe damit eine

Katze im Sacke, so ist auch dieses nicht richtig, eS steht dem

Großen Rathe immer noch frei, s. Z. die Ratifikation deS

Vertrages auSzusprechen oder nicht, und diese Ratifikation soll
kein leeres Wort sein. Es ist übrigens der Regierung völlig
gleichgültig, wer die Erperlen ernennt. Ernennen Sie solche

selbst, oder überlassen Sie deren Ernennung einer andern
Behörde als dem Regierungsraihd, z. B. dem Obergerichte. Sie
nehmen dadurch dem Erstern lediglich eine große Verantwortlichkeit

ab. Ich hätte noch sehr Vieles über diesen Punkt
anzuführen, es ist aber von anderer Seite die Frage bereits
so einläßlich behandelt worden, daß ich mit Rücksicht auf die

vorgerückte Zeit zur letzten Meinungsverschiedenheit zwischen
dem Kommissional- und dem regierungSräthlichen Antrage
übergehe, nämlich zur Frage des StaatSbaues. Hier begegnen
wir zunächst der auffallenden Erscheinung, daß Viele sagen,
eS wäre s. Z das Gescheideste gewesen, die Eisenbahnen auf
bernischcm Gebiete von Staats wegen zu erstellen, die nun aber
heute nichts davon wissen wollen, die Linie von Neuenstadt
bis Langnau im Staatsbau auszuführen. Zu diesen gehört
auch Herr Bützberger, der sich früher nach seiner eigenen
Erklärung entschieden für den StaatSbau ausgesprochen hat. Herr
Bützberger sagt nun freilich, die Frage sei eine wesentlich
andere geworden, nachdem man die besten Linien an die Centralbahn

hingegeben habe und dermal nur noch die schlechten Linien
übrig blieben. Nach meiner Ansicht steht es aber damit nicht so

schlimm. Zwar sei eS ferne von mir, Ihnen nach einer
durchwachten Nacht »och eine Rentabilitätsberechnung für die

fraglichen Linien vorlegen zu wollen, aber daS scheint mir
durch die Diskusston bereits festgestellt, daß die Linie Biel-
Neuenstadt zu den sehr rentablen, die Linie Biel-Bern mindestens

zu den rentabler» und nur die Linie Bern-Langnau zu
denjenigen Linien gehört, die mindestens für den Anfang wenig
oder nichts über die Betriebskosten hinaus abwerfen werden,
wobei übrigens der indirekte Nutzen, die letztere Linie dem
Lande gewährt, mit in Anschlag zu bringen ist. Ebensowenig
kann ich den western Einwurs gegen den StaatSbau gellen
lassen, daß der Staat theurer baue als eine Privatgesellschaft.
Ich will mich auch hier nicht auf vergleichende Erörterungen
einlassen, allein denn doch die Thalsache anführen, die ich bereits
in meinem Eingangsrapporte des Nähern erwähnt habe, daß die
vom technischen Personale der Ostwestbahn auf Fr. 5,69l).l)(1<Z

veranschlagte Linie Biel-Bern nach dem siren Angebot solider,
bernischer Bauunternehmer den Staat nur auf Fr. 4,9l1l1Mt>
zu stehen kommen würde. Uebrigens frage ich: wird heute
definitiv der StaatSbau beantragt? Nein, sondern der Art. 4
des regierungSräthlichen Antrages sagt ausdrücklich: „Im Falle
der Annahme (des Kaufvertrages) sind die erworbenen Linien
nebst der Linie Biel-Bern im Staatsbaue zu vollenden und
auszuführen." Die definitive Beschlußnahme über den StaatSbau

würde also erst mit jener Annahme erfolgen. Man hat
heute nicht ermangelt, die Konsequenzen hervorzuheben, welche
aus dem Staatsdaue entstehen, und hat unlängst darauf
Hingewlesen, daß derselbe einer Jurabahn daS Anrecht gebe, ebenfalls

auf Staatskosten erstellt zu werden. Die Frage der Jura-
dahn gehört zu denjenigen Fragen, welchen wir auf die Dauer
nicht entgehen können. Freilich kann der Jura nicht von heute
auf morgen eine Eisenbahn verlangen, und es müssen in seiner
eigenen Bevölkerung noch ganz andere Anstrengungen gemacht,
und noch ganz andere Opfer gebracht werden, als dieß bis
jetzt der Fall war, bevor im Ernste an die Ausführung einer
solchen Bahn gedacht werden kann; aber auf der andern Seite



ist und bleibt cS wahr, daß die Angelegenheit der jurassischen
Eisenbahn einmal ernstlich an uns herantreten wird, und darum
ist eS klug, mit offenem Auge in die Zukunft zu schauen und
eine spätere Entwicklung der Verhältnisse heute nicht durch eine

verfehlte Beschlußnahme zu erschweren. Dabei kann ich, so

sehr ich auch für die Erstellung einer jurassischen Bahn
eingenommen bin, nicht zugeben, daß die Konsequenz eines heute
unter den obwaltenden Verhältnissen beschlossenen StaatsbaueS
absolut dazu führen müßte, auch die ganze Eisenbahnfrage des

Jura von StaatSwegen in die Hände zu nehmen. Von Seite
des Herrn Friedli ist die fernere Besorgniß geäußert worden,
die Aufnahme der nöthigen Summen für den Staatsbau dürfte
den Kredit unseres Landes zu sehr in Anspruch nehmen In
dieser Beziehung halte ich die geäußerten Besorgnisse nicht für
begründet. Gebaut müssen nun einmal die Linien sein, und
beschafft muß das Geld dafür werden, sei eS nun ab leiten
des Staates, oder ab Seilen einer Gesellschaft. Der ganze
Unterschied im einen und andern Falle besteht darin, daß eine
Gesellschaft wahrscheinlich das Geld im Lande selbst aufnehmen,
es demselben also für andere Zwecke entziehen würde, während
der Staat es in seiner Gewalt hat, das Geld vom Auslande
herbeizuschaffen. ES gestalten sich also die Chancen in dieser

Beziehung eher für als gegen den Staalsbau. Ueber die
provisorischen Maßnahmen, für welche die Regierung Vollmacht
verlangt, hat bereits der Herr Fmanzdirektor Auskunft gegeben.
Die Regierung wünscht, daß die Bollmacht ausdrücklich ertheilt,
und nicht in gewisser Beziehung als selbstverständlich vorausgesetzt

werde, zumal ihr daran gelegen sein muß, sich von fernern
Vorwürfen frei zu halten, als hätte sie sich Kompetenzübergriffe
zu Schulden kommen lassen, und warum eigentlich will die
Kommission diesem billigen Begehren nicht entsprechen? Zum
Schlüsse komme ich noch auf eine Bemerkung des Herrn Fischer
zu sprechen, der sagte: wer bürgt dafür, daß nicht in kurzer
Zeit die Kriegsfall hoch auflodert, daher sollen wir sparren.
ES gibt Werke des Friedens und Werke des Krieges. Heute
sind Sie berufen, ein Werk des Friedens zu schaffen, das seine
unverkennbare Berechtigung hat, und gerade der Hinblick auf
die unwiederbringlich Verlornen Ausgabe» des Krieges soll uns
den Muth geben, auch Ausgaben für Zwecke zu bewilligen, die

auflichten und nicht zerstören Zum Schlüsse nur noch Eines:
Von Zeit zu Zelt treten gewisse Fragen an eine RegierungS-
Vcrwaltung heran, deren Lösung große Schwierigkeilen darbietet,
und an denen sich die Verwaltung die Zähne ausbeißen kann.
Die Ostwcstbahnangelegenheit gehört zu diesen Fragen,
dessen war sich die Regierung schon lange bewußt; wenn sie

aber fest auf ihrer einmal angenommenen Stellung beharrte,
so geschah es mit dem Bewußtsein, trotz momentanen
Ungemaches für das Wohl und Glück deö Landes zu arbeiten, ein
Bewußtsein, das ihr unter allen Verhältnissen zur Seite stehen

wird. Entscheiden Sie nun, und möge Ihr Entscheid dem Vaterlande

zum Segen gereichen!

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich werde mich
in Betracht der vorgerückten Zeit ebenfalls möglichst kurz fassen;
indessen muß ich mich doch einen Moment mit Herrn Steiner
beschäftigen Er sagte nämltch, die Abgeordnelen von Seftigen
werden sich besinnen, ob sie mir nachirappcn und zu den

Anträgen der Kommission, d. h. zu den Millionen stimmen wollen.
Das sagt Herr Steiner im nämlichen Augenblicke, wo er in
zweiter Linie zu 6 Millionen stimmen zu wollen erklärt. Ich
frage, wie reimt sich das? Ich fordere meine Herren Kollegen
von Seftigen auf sich zu erklären, ob ich je versucht habe, auf
ihre Meinung irgend einen Einfluß auszuüben. Die Abgeordneten

von Seftigen haben so gut eine eigene Meinung als
Herr Steiner. Diese Zumulhung ist eine Beleidigung für die

Großrälhe von Seftigen, die ich entschieden zurückweise. ES
ist ferner eine Veiletzung der Achtung gegen die hohe

Versammlung, deren Würdigung ich dem Großen Rathe überlasse.

Ein solches Benehmen zeugt von niedriger Denkungsart. Nun
zur Sache selber. Die Nothwendigkeit, das Unternehmen aus¬

zuführen, ist allgemein anerkannt, sie wurde von Niemanden
angefochten. Nur Herr v. Gonzenbach hat auf Nichleintrelen
angetragen. Ich glaube mich einer Widerlegung seines Vor-
trageS entheben zu können, da dieser Redner keine Belehrung
nöthig hat. Auch über die Anträge der Kommission will ich
keine Zeit mehr verlieren, dieselben wurden durch verschiedene

Mitglieder derselben hinreichend beleuchtet. Der Herr Berichterstatter

des RegierungSrathes bekämpft den von der Kommission

zum ersten Artikel.vorgeschlagenen Zusatz, welcher dahin
geht, die im Art. 38 der Konzession der Ostwestbahn vorgesehene
Haftbarkeit der Linie Biel-Neucnstadt für die Ausführung der
Linie Biel-Luzern auf die Linien Biel-Bern und Bern-Langnau
zu beschränken. Ich halte denselben fest und stelle den
Entscheid der Versammlung anheim. Einen sernern Zusatz
beantragte Herr Bützberger bezüglich der Zustimmung der Gläubiger
und Bauunternehmer im Falle eines Privatbaues. Dieser
Antrag war in den Anträgen der Regierung enthalten, er
versteht sich von selbst und deßhalb glaubte die Kommission,
er gehöre in ihren Kommissionalantrag Bezüglich der
Kaufsumme erlaube ich mir nur noch die Bemerkung, daß der Antrag
der Kommisston nicht den Sinn hat, cS sollen unter allen
Umständen 7 Millionen bezahlt werden, sondern diese Summe
wird als Marimum festgesetzt, so daß ein niedrigerer Kaufpreis
nicht ausgeschlossen ist. Was die Bemerkung des Herrn
Bützberger über den Sitz der Gesellschaft betrifft, so kam diese

Frage allerdings in der Kommission zur Sprache, wurde aber

auf eingetretene Opposition hin sogleich fallen gelassen, weßhalb
kein Antrag hierüber vorliegt. Herr Röthlisberger nimmt an,
die Rentabilitätsberechnung stütze sich auf einen Kaufpreis von
6 Millionen; dieß ist nicht der Fall, indem eine Summe von
ungefähr 7 Millionen als Grundlage für unsere Berechnung
angenommen wurde. Den Antrag des Herrn Carlin könnte
die Kommission nicht zugeben, da derselbe einen Gegenstand
betrifft, über den grundsätzlich noch nichts beschlossen wurde,
also präjudiziren müßte. Auf Weiteres will ich nicht eintreten,
sondern komme zum Schlüsse. Wir Alle sind von dem Gefühle
durchdrungen, wie wichtig diese Angelegenheit ist, wie gespannt
daS Volk einem Entscheide entgegensteht, wie die Zukunft eineS

großen Landestheils von diesem Entscheide abhängt. Sie mögen
nun entscheiden. Ich wünsche, daß Ihr Beschluß zum Wohle
des Landes gereiche und seine Interessen fördere. Ich empfehle
Ihnen das Eintreten auf die Anträge der Kommission.

b st i m m u n g.

Für das Eintrete»
Dagegen
Für sofortiges Eintreten
Für Verschiebung
Für Zugrundelegung der Anträge des Re

gierungSralheS
Für Zugrundelegung der Anträge der Kom¬

mission 113

175 Stimmen.
19 „
Mehrheit.
Minderheit.

94 Stimmen.

Blösch. Ich erlaube mir, eine Ordnungsmotion zu
stellen. Ich habe sehr wohl begriffen und auch dazu gestimmt,
die Berathung fortzusetzen, bis die allgemeine Umfrage erledigt
sein werde; aber jetzt, ohne Unterbrechung, die Detailberathung
vorzunehmen, dazu fühle ich mich nicht sähig. Ich bin weit
entfernt zu glauben, daß dieselbe nur ein paar Minuten in
Anspruch nehmen werde. Denn obschon man die Kommissional-
anlräge als Basis angenommen hat, so liegt doch in den

einzelnen Punkten derselben noch reichliches Material zu einer
Diskussion vor. Ich stelle daher den Antrag, die einläßliche
Berathung zu verschieben.
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Kurz, Vizepräsident. Die Hauptfragen sind erörtert, wir
können daher nach meiner Ansicht füglich fortfahren.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ich
unterstütze die so eben geäußerte Ansicht. Die Meinungen sind

gemacht.

Karlen, Jakob. Ich hingegen unterstütze den Antrag
deS Herrn Blösch und kann nicht begreifen, daß die Versammlung

so leichtfertig darüber hinweggehen kann. Ich verwahre
mich gegenüber dem Volke, eine solche That zu begehen.

Bützberger. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn
Kur,. Jetzt ist Morgen Wann wollen wir wieder
zusammenkommen? Doch nicht um acht Uhr, sondern etwa Mittags
oder um zehn Uhr. Dann würden wir wieder stundenlang
diskutircn; jetzr kommen wir viel schneller zu Ende.

Der Antrag auf Verschiebung bleibt in Minderheit.

ES folgt nun die ariikelweise Berathung und zwar auf
Grundlage der modifizirtcn Kommissionalaniräge. (Siehe
Votum des Herrn Berichterstatters der Kommission, Seile 59
hievor.)

Art. 1

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ich
stelle tn erster Linie den Antrag, ven Artikel zu streichen, in
zweiler Linie, denselben in der ursprünglich von der Kommission
vorgeschlagenen Fassung aufzunehmen.

Karlen, RegierungSrath. Ich hatte mich schon vorhin
anschreiben lassen, um einige Worte anzubringen. Dagegen be-

harrie ich nicht daraus Wenn ich nun hier den § 36 der
Konzessionsurkunde mit dem Zusätze der Kommisston vergleiche so finde ich,
der Große Rath begebe sich durch Annahme dieses Zusatzes in eine

Stellung, die er absolut nicht wolle, nämlich in die Stellung
daß er sich gegenüber den Inhabern der Obligationen und der
Aktien der Ostwestbahn verantwortlich mach,. ES heißt in 8 36
der Konzession: „Die Bahnstrecke Biel-Neuenstadt Haftel für
die Strecke Biel-Bern und Bern-Luzern und die Konzessionäre
stehen überdieß mit ihrem ganzen jetzigen und zukünftigen Ge-
scUschaftSve'rmögen für die Erbauung und den Beirieb jener
Bahnstrecken ein." Das ist die Basis, auf welche gestützt,
sämmtliche Aktie» gezeichnet und aus Obligationen Anleihen
kontrahirt wurden. Wenn nun der nämliche Große Rath,
welcher den Art. 38 angenommen hatte, zwei Jahre später sagen
würde, derselbe solle in dem Sinne umgeändert werden, daß die
Linie Biel-Neucnstadt nur für die Ausführung der Strecken
Biel-Bern und Bern Langnau haftbar sei, so könnte nach meinr
Meinung, obschon ich nicht Jurist bin, der Staat zum Grund,
satze der Entschädigung angehalten werben, weil die Betreffen-
ihre Gelder aus die ganze ursprüngliche Linie gegeben haben.
DaS ist meine Ansicht. Ein späteres Dekret vom 5. Nov. 1859
betreffend die Auslegung deS erwähnten Art. 38 sagt: „Durch
die in jenem Artikel ausgesprochene Haftbarkeit der Bahnstrecke
Biel-Neuenstadt für die Ausführung der Strecken Biel-Bern
und Bern-Luzern werden die Rechte der Inhaber derjenigen
Obligationen, zu deren Sicherheit die Strecken Bern Biel-Neuen-
stadi speziell verschrieben worden oder noch verschrieben werden,
nicht berührt und es soll demnach letztere Linie zunächst diesen

Obligationsinhabern gegenüber haftbar sein." DaS Dekret sagt
also nichts anderes, als baß die betreffenden Obligativnsinhaber
ein Vorrecht auf die Linie haben, nicht aber eine Haftbarkeit.
Daher glaube ich, man sollte den fraglichen Zusatz fallen lassen.

ES ließe sich hier noch MehrereS sagen, namentlich ließe sich
sich auch die Frage erörtern, ob man nicht hier im Großen
Rathe des Kantons Bern im Legriffe stehe, einer Goithard-
hardbahn Thür' und Thor zu verschließen dadurch, baß die hier
in Frage stehenden Linien in die Hände einer Gesellschaft kommen

können, welche die Gotthardbahn nicht will. Auch die
die militärische und nationalökonomische Seite der Frage wäre
in's Auge zu fassen, letztere als namentlich wichtig für einen
Kanton, der nicht so viel produzirt als koiisunurt und sich daher
die Quellen aus denen er seine Bedürfnisse befriedigt, nicht
abschneiden darf. Mein Antrag geht also dahin, den Zusatz der
Kommission zu streichen.

Dr. v. Gonzenbach. Ich glaube, die ganze Aengstlich«
keil des Herrn RegierungSrath Karlen beruhe auf einem
Mißverständnisse. ES handelt sich nicht um eine neue Konzession,
die ertheilte bleibt; sondern um die Bedingungen, unter welchen
der Kanton die betreffenden Bahnstrecken kaufen null. Was ist
das Gesellschastsvermögen? Alles was zur Bahn gehört. Sie
werden nicht mit dem ganzen Staatsvermögeu für Ausführung
der Linie Bern Luzern haften wollen. DaS Dekret vom 29. Nov.
1858 enthält die Bestimmung : „Falls die Ccntralbahngesellschast
sich für die Uebernahme der Konzession erklärt, so ist der
RegierungSrath ermächtigt, bezüglich der Bestimmung des Art. 33
der Konzessionsakte die Modifikation eintreten zu lassen, daß die

Haftbarkeit der Linie Viel Neuenstadt für die Ausführung der
Linie Bern-Luzern dahinfallt" — (also waS man Ihnen jetzt
vorlegt, ist bereits beschlossen) — sofern der Eentralbahngesell-
schasl nicht allfällig auch die Konzessiv» für die letztere Linie
zugesichert werden kann " Man sagt Ihnen also nichts Neues
Jetzt ist die Centralbahn ganz auf der Seite. Ob sie d'e
betreffenden Linien übernehmen wolle oder nicht, ist mir gleichgültig,
aber was mich erschrecken würde, ist, wenn der Staat mit seinem

ganzen Vermögen für die Ausführung derselben haften sollte.
Das möchte ich nicht. Oder wollen Sie dem Kanton Luzern
Eisenbahnen bauen? DaS glaube ick nicht.

Earlin. Da ich nicht weiß, ob der Herr Präsident
meinen Antrag aufgenommen, so will ich Venselbe» noch ablesen.

(Der Redner verliest seinen Antrag.) Ich erklärte bereits,
welcher Beweggrund mich leitet, denselben zu stellen. Ich
ersuche daher die Versammlung, denselben anzunehmen, wenn sie

nicht von nun an dem Jura die Thüre zuschließen, nicht ihn
verhindern will, Eisenbahnen zu bauen oder bauen zu lassen.
Machen wir uns keine Illusionen; alleS was man heute hier
gemacht hat, eS ist eine für die Centralbahn verrichtete Arbeit;
die Zukunft, und zwar eine nahe Zukunft wird den Beweis
leisten, daß wir für die Centralbahn die ganze Nacht bis fünf
Uhr Morgens diskuürt haben. Ich sage nichts weiter als das —

Herr B crich er st a t te r der Kommission. Die Bestimmung,

daß der RegierungSrath beauftragt sei, die Rechte und
Interessen deS Staates, so weit sie durch die Konzession der
Ostwestbahn begründet sind, zu wahren, wird mir Bezug auf die

Liquidation des Untenehmens, nicht mit Rücksicht auf eine»
Ankauf aus freier Hand vorgeschlagen. Der Znsatz, den die
Kommission heule beantragt, hat keinen andern Zweck, als das
Verhältniß der Gläubiger zur Masse zu erleichtern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
glaube, Herr v. Gonzenbach befinde sich im Irrthume, wenn er
meint, wenn der Zusatz nicht stehen bleibe, so hafte der Staat
mit seinem ganzen Vermögen für die Linie Bern-Luzern Diese
Bedingung gilt nur für den Fall einer Liquidation, nicht für
den Fall, wenn der Staat baut; für ihn fällt die Bedingung
dahin. Ich beharre auf der Sireichung des Artikels. ES ist
weil besser, wenn wir das Verhältniß der Obligationen gar
nicht berühren. DaS bleibt sich gleich. WaS recht ist, lst recht.
Ich erinnere mich bei diesem Anlasse an den Ausspruch eines
Professors der Rechte, welcher sagte: eine Rechtsverwahrung
hilft so viel, als wenn ich vom Stockhorn herunter springe.



A b st i m m u n g.

Für den Art. 1 mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für den von der Kommission vorgeschlagenen Zusatz. Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Carlin 44 Stimmen.
Dagegen Große Mehrheit

Art. 2.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich habe über
diesen Artikel nichts zu bemerken, als daß Herr Bützberger den
Zusatz beantragt: „In jedem Falle müssen alle Gläubiger dazu
stimmen." Die Kommission hat darüber keinen Beschluß gefaßt.

Dr. Schneider. Ich habe mich schon in der allgemeinen
Diskussion über diesen Zusatz ausgesprochen. Sie wollen auf
diese Art die Aktiengesellschaft auflösen. Dann bleiben zwei
Sachen übrig: Staatsbau oder Centralbahn. Eine dritte
Gesellschaft kann nicht konkurriren; warum? Weil die Centralbahn
zur Zeit als die Ostwestbahn konzedirt wurde, in einem Schreiben

erklärte, sie trete von der Ostwestbahn zurück, verwahre sich
aber alle ihre Rechte, wenn die Frage wieder zur Sprache
kommen werde. Sie wird sich als allein berechtigt glauben.
Jetzt begreife ich einen Brief, den ich vor drei Wochen von
Paris erhalten habe, und worin man erklärte, man warte in
Paris und Basel, bis der Große Rath entschieden habe, dann
werve sich eine Gesellschaft finden. Die Aktionäre sind einig,
den Verkauf an den Staat zu machen, nicht aber die Centralbahn

ist damit einverstanden. Ich habe ans die Statuten
aufmerksam gemacht, nach welchen eine Minderheit sich dem
Entscheide eines Schiedsgerichtes fügen muß. Auflösen will ich
die Gesellschaft nicht, bis ich weiß, wer bauen soll.

Ni g geler (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich
hingegen muß die Ansicht des Herrn llr. Schneider bekämpfen.
Ich bin wenigstens indirekt der Urheber deS Artikels und kann
die Gefahr nicht darin erblicken, welche Herr Schneider steht.
Es sind zwei Möglichkeiten vorhanden. Entweder ist die
Gesellschaft einverstanden, die Gläubiger, sowie die Aktionäre;
dann ist der Forderung der Kommisston Genüge geleistet, und
es ist nicht nöthig, daß man die Auflösung beschließe. Oder
die Betheiligten können sich nicht verständigen, und dann hat
man den ganz sichern Weg, um gestützt auf die Statuten zu
verfahren, nachdem vorher die Auflösung beschlossen worden.
ES sind die von Herrn Schneider geäußerten Bedenken auch

ganz unbegründet mit Bezug auf einen allfälligen Uebergang
des Unternehmens an die Ccntralbahn. Denn wenn man
verkaufen will, so kommt es ganz in's Gleiche, ob sich die alte
Gesellschaft auflöse oder nicht; die Centralbahn wird im einen,
wie im andern Falle ihre Rechte geltend machen, abgesehen
davon, ob dieselben begründet seien ober nicht. An ihrer
Berechtigung ändert die Nichtauflösung der Gesellschaft gar nichts.
(Der Redner übernimmt wieder den Vorsitz.)

Scherz, Finanzdirektor. Die Sache scheint mir gar nicht
so klar, wie Herr Niggeler glaubt. ES heißt am Schlüsse des
verlesenen Antrages, daß jedenfalls „alle Gläubiger" beistimmen
müssen. Wie ist es aber möglich, alle Gläubiger auSzumitteln?
Nur auf dem Wege der Liquidation. Man wird immer kommen
und sagen: wer garanlirt uns, daß wir alle Gläubiger kennen?
Wir kennen diejenigen, welche nach den Büchern der Ostwestbahn

als Gläubiger erscheinen, und das ist durchaus keine

Garantie, daß nicht noch andere vorhanden seien. Deßhalb
stelle ich den Antrag, den Schlußsatz zu streichen.

Bützberger. ES ist interessant zu sehen, wie man die

gleichen Ansichten brauchen und wenden kann, je nachdem sie

passen oder nicht. Als ich die Beistimmung der Bauunter-

Tagblatt des Großen Rathes ts«l.
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nehmer vorbehalten wollte, haben die Herren mir eingewendet,
sie wollen, daß die Gläubiger beistimmen. Komme ich und
sage: ich will nicht weniger, und nehme dieß auf, hat man
plötzlich einen Schrecken vor den Gläubigern; man fürchtet,
man finde sie gar nicht. Dem ist aber nicht so, man findet sie

an allen Orten. Es sind Erpropriaten, Bauunternehmer, Oblt-
gationSinbaber, Gläubiger, die auf dem Betriebswege ein Pfandrecht

erworben haben. Wenn man Schwierigketten will, so
kann man sie immer haben, aber ich will sie nicht.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich konnte
diesen Antrag nicht zugeben, weil ich hier nur für die Beschlüsse
der Kommission zu rapportiren habe. Jedenfalls könnten nur
die Erpropriaten, Obligationsbesttzer und Gläubiger gemeint sein,
die ihre Forderungen geltend gemacht haben.

HerrBerichterstatter deS RegierungSratheS. Ich schließe
mich der Auffassung des Herrn Finanzdirektors an. Ich
bemerkte bereits im Schlußrapporte, daß im fraglichen Antrage
ein verschleierter Liquidationsbeschluß liege. Ich erkläre dem
Herrn Bützberger wiederholt: wir verstanden es nicht wie Herr
Bützberger, sondern meinten nur die Gläubiger, die zum
Verkaufsobjekte in einem gewissen Verhältnisse stehen. Sein Antrag
geht aber weiter, indem er alle Gläubiger umfaßt, während
wir darunter nur solche verstehen, die iauf den Kaufgegenstand
ein spezielles Vorrecht haben bürsten, wie Erpropriaten,
Bauunternehmer, Obligationsinhaber und Gläubiger, die auf dem
Betreibungswege ein Pfandrecht erworben haben.

Das Präsidium legt der Versammlung folgende Redaktion

vor: „Der Regierungsrath wird ermächtigt, die beiden
Linien Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau zu Handen deS
Staates käuflich zu erwerben. Ein Privatkauf mit der Gesellschaft

darf jedoch nur abgeschlossen werden, wenn sämmtliche
Aktionäre und die Gläubiger, welche auf den Kaufgegenstand
ein spezielles Vorrecht zu beanspruchen im Falle sein dürften,
wie Erpropriaten, Bauunternehmer, Obligationsinhaber und
Gläubiger, die auf dem Ketreibungswege ein Pfandrecht
erworben haben, dazu einwilligen, eS sei denn, daß die
Gesellschaft ver Ostwestbahn vorher ihre Auflösung beschließt.
In jedem Fall aber müssen die genannten Gläubiger dazu
stimmen "

Blösch. Um dieser Frage den Faden abzuschneiden, nehme
ich den ursprünglichen Antrag der Kommission auf.

Abstimmung.
Für den Art. 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ die vom Präsidium vorgelegte Redaktion I0ö Stimmen.
„ den Antrag deS Herrn Blösch 63 „

Art. 3.

Girard. Da nachgewiesen worden ist, daß keinerlei
Gefahr eintritt, wenn man für die Regierung bezüglich deS

Ankaufs der Linie^ keine Schranken aufstellt, so stelle ich den

Antrag, die Summe nicht scstzusetzen, sondern derselben
vollständig freien Spielraum zu lassen. Die Worte „von 7
Millionen Franken" wären daher zu streichen und zu ersetzen durch
die Worte: „Für den erwähnten Ankauf wird ein Kredit
bewilligt."

Der Herr Berichterstatter der Kommission gibt diesen

Antrag nicht zu, sondern hält denjenigen der Kommisston fest.
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Abstimmung.
Für den Art. 3 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ Bestimmung einer Summe Mehrheit.
„ den Antrag deS Herrn Girard Minderheit.

„ eine Summe von 7 Millionen 96 Stimmen.
»/ » » ,,6 „ 77 »

Art. 4.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 5.

Herr Berichterstatter der Kommission. Diesen Artikel
möchte ich Ihnen ganz besonders zur Genehmigung empfehlen, weil
sonst ein sehr bedeutender Nachtheil eintreten könnte, indem die Ein.
lösung der Obligationen an einen gerichtlichen Termin gebunden ist.

Da dieselben nur zu 50 Prozent des NominalwerihcS hinterlegt

sind und veräußert würden, so hätte dieß eine große

Tragwette, so daß die Kommission den daraus entstehenden

Schaden abzuwenden suchte. Ferner wurde ein Zusatz zu
diesem Artikel beantragt, der aber nicht beliebte. Es wurde
jedoch gewünscht, baß derselbe mündlich zur Kenntniß der

Versammlung gebracht werde. Der Antrag bezweckt, die Stellung
der Regierung bezüglich der Sicherung der ausgeführten Bauten
festzustellen. Man wünschte, daß hierüber ein besonderer Beschluß
gefaßt werde.

Herr Berichterstatter des RegierungsralheS. Ich
möchte nur vernehmen, welche Ausdehnung diese Ermächtigung
für den Regierungsrath haben würde, ob sie sich nur auf die

Linie Biel-Neuenstadt oder auch auf Bern > Langnau erstrecke,

so weit man die Sicherstellung der Bauten im Auge hat.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich kann nur
sagen, daß der Zweck der Ermächtigung Verhütung des Schadens
ist, und in dieser Beziehung hatte die Kommisston vorzugsweise
die Linie Biel-Neuenstadt im Auge. Ich glaube aber, wenn
andere Bauten, z. B. die Brücke über die Emme in Gefahr
wären, so könnte die Regierung auf dem Polizeiwege einschreiten
und für Verhütung des Schadens sorgen. Wenn allfällig
einzelne Mitglieder der Kommission nicht dieser Ansicht sind,
so mögen sie sich aussprechen.

Bützb erger. Meine Meinung war wirklich nur Sicher-
stcllung der Linie Biel-Neuenstadt, nicht aber, daß die Regierung
baue, bevor der Staat Eigenthümer ist.

l)r. Schneider. Ich hingegen möchte den Art. 5 des

regierungsräthlichen Antrages aufnehmen. Unter solchen
Umständen geht immer etwas zu Grunde, und so könnte vielleicht
in einem ober zwei Monaten ein Schaden von ein paarmal
hunderttausend Franken eintreten. ES handelt sich hier nicht
nur um polizeilichen Schutz, sondern um Sicherung der Arbeiten,

und da wahrscheinlich der Staat Eigenthümer sein will,
so liegt eS in seinem Interesse, daß die erforderlichen Maßregeln
getroffen werden.

Dr. v. Gonzcnbach. Ich hingegen stimme zu der
Auffassung des Herrn Bützberger. Oder wollen Sie bauen, wo
Sie kein Recht haben? Ganz anders verhält eS sich in Bezug

auf Sicherstellung der Linie Biel-Neuenstadt, wo durch
Gefährdung des Betriebes Menschenleben in Gefahr kommen.
Wenn eine Brücke in Gefahr ist, so wissen die Behörden, was
sie zu thun haben; aber daß der Staat auf einer Linie baue,
die ihm nicht gehört, finde ich nicht gerechtfertigt.

Seßler. Ich glaube, mein Gedächtniß trüge mich nicht,
wenn ich annehme, daß die Kommission einverstanden war,
nicht nur durch den Herrn Berichterstatter hier zu erklären, die

Regierung soll daS thun, sondern einen positiven Vorschlag zu
machen, daß die Regierung für Biel-Neuenstadt die nöthigen
Vorkehren zur Sicherung des Betriebes der Bahn treffe, —
nur für Biel-Neuenstadt; und das möchte ich hier als Antrag
aufnehmen.

Kilian, Baudirektor. Ich habe bei Erörterung der
Eintreiensfrage daS Wort nicht ergriffen und zwar absichtlich
nicht, weil ich fand, eS sei vor Allem in der Stellung der
Herren Direktoren des Eisenbahnwesens, der Finanzen und der
Justiz, hier die erforderlichen Erklärungen zu geben. Ich ergriff
daS Wort auch nicht, weil man hätte sagen können: gui
s'excuse s'accuse. Es mag sein, wie es will, ich habe nach
innigster Ueberzeugung gehandelt. Dieses Bewußtsein trage ich
aus dem Saale. Was den vorliegenden Artikel betrifft, so

muß ich Ihnen erklären, daß auf der Linie Biel-Neuenstadt
die Ausführung verschiedener Arbeiten absolut nöthig ist und
zwar theilweise auf der Bahn selber zur Sicherung und zum
Schutze des Betriebes. Es sind aber auch Arbeiten vorzunehmen
auf der Straße, die mit der Bahn in Verbindung steht. Die
Straße wurde in Folge der fatalen Verhältnisse, in denen sich
die Gesellschaft befand, nicht wieder hergestellt und befindet sich

seit längerer Zeit in mangelhaftem Zustande, so daß letztes
Jahr Herr Oberst Ziegler ein Unglück mit seinen Pferden hatte.
Es liegt daher in der Pflicht der Regierung, von Polizei wegen
die nöthigen Maßregeln zu ergreifen. Noch mehr: die Grunv-
eigenthümer an den Ufern machen Anspruch auf einen Reckweg;
auch da wird es nöthig sein, die erforderlichen Maßregeln zu
treffen. Ich muß Sie daher aiifmerksam zu machen, daß
absolut die Bewilligung eines gewissen Kredites nöthig ist, daß
es sich nicht nur darum handelt, den Verkehr aus der Bahn,
sondern überhaupt zwischen den verschiedenen Ortschaften zu
vermitteln.

Der Herr Berichterstatter der Kommission gibt den

Antrag des Herrn Seßler zu.

Der Art. 5 wird nun in folgender Fassung zur Abstimmung
gebracht:

„Der RegierungSrath wird ermächtigt, auf Rechnung deS

ihm nach Art. 3 bewilligten Kredites die verpfändeten oder
deponirten Prioritätsobligationen der Ostwestbahn-Gesellschast
einzulösen oder dafür zu sorgen, daß solche nicht mit Verlust
veräußert werden. Der RegierungSrath ist überdieß beauftragt,
für Rechnung deS Unternehmens möglichst dafür zu sorgen,
daß den bestehenden Bauten aus der Linie Biel-Neuensiadt der
nöthige Schutz zu Theil werde, um sie in betriebsfähigem
Zustande zu erhallen."

Dieser Artikel wird durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: den 6. April 5^ Uhr Morgens.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind



Berichtigung.
Auf Seite 66, Spalte 1, Zeile 3t von oben soll eS statt

„onervöse" heißen: „oneröse".

Vierte Sitzung.

Samstag den 6. April t86t.
Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Da von mehrern Seiten die Abhaltung des Namensaufrufes

theils bekämpft, theils'gewünscht wird, so erklärt
der Herr Präsident, daß er Weisung ertheilt habe, den bei der
letzten, außerordentlich langen Sitzung anwesenden Mitgliedern
ein doppeltes Taggeld auszurichten.

Der Namensaufruf findet hierauf statt. Nach demselben
sind folgende Mitglieder abwesend, mit Entschuldigung: die
Herren Bähler, Daniel; Burger, Gygar, Indermühle zu
Amsoldtngen, Müller-Fellenberg, Prudon, Röthlisberger, Jsak,
und Steiner, Oberst; ohne Entschuldigung: die Herren Gobat,
Kasser, Knuchel, Lehmann, Daniel; Marti, Schild, Schmalz
und Schneider, Arzt.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Naturalisationsgesuche.
1) DeS Herrn Pierre Jacque Henry Letondal aus

Frankreich, Uhrenmacher und Grundeigenthümcr in St. Immer,
welchem daS Ortsburgerrecht von Renan zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation, jedoch unter Vorbehalt der noch beizubringenden

Entlassung auS dem französischen Staatsverbande.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

empfiehlt das Gesuch mit Rücksicht darauf, daß der
Petent seit 1843 im Kanton Bern angesessen ist und laut
vorliegenden sehr günstigen Zeugnissen die vom Gesetze vorge-
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schrieben?», Garantien in moralischer und finanzieller Hinsicht
gewährt.

A b st i m m u n g.

Von 135 Stimmenden ergeben sich:

Für Willfahr 122 Stimmen.

„ Abschlag 13 „

Herr Letondal ist somit naturalisirt.

2) DeS Herrn Johann Konrad Schwarz-Wällivon
Tägerweilen, KantonS Thurgau, Handelsmann in Bern,
welchem das Ortsburgerrecht dieser Stadt zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt auch hier den Antrag auf
Ertheilung der Naturalisation, und der Herr Berichterstatter

empfiehlt das Gesuch namentlich gestützt darauf, daß der
Petent seit 1843 in Bern angesessen ist, und laut vorliegenden,
ebenfalls sehr günstigen Zeugnissen, die vom Gesetze geforderten
Garantien in moralischer und finanzieller Beziehung gewährt.

Abstimmung.
Von 139 Stimmenden ergeben sich:

Für Willfahr 131 Stimmen.

„ Abschlag 8 „
Herr Schwarz-Wälli ist somit naturalisirt.

3) DeS Herrn François Napoleon Emonin von
GoumoiS, in Frankreich, Grundeigenthümer und Pächter zu
Gketlery, Gemeinde St. Brair, welchem das Ortsburgerrecht
der Gemeinde Pommerais zugesichert ist.

Der RegierungSrath beantragt in diesem Falle ebenfalls

Ertheilung der Naturalisation, unter Vorbehalt der noch
beizubringenden Entlassung aus dem französischen Staatsver-
banbe, und der Herr Berichterstatter hebt zu Gunsten des
Petenten auch hier hervor, daß derselbe seit 1843 im Kanton
angesessen ist und die gesetzlich erforderlichen Garantien in
moralischer und finanzieller Beziehung darbietet.

A b st i m m u n g.

Von 121 Stimmenden ergeben sich:

Für Willfahr » 115 Stimmen.

„ Abschlag 6 „
Herr Emonin ist daher ebenfalls naturalisirt.

4) DeS Herrn Johann Friedrich Dändliker von
Hombrcchlikon, KantonS Zürich, Handelsmann in Bern, welchem
das Ortsburgerrecht dieser Stadt zugesichert ist.
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Der Regicrungsrath stellt auch hier den Antrag auf Er-
theilung der Naturalisation, und der Herr Berichterstatter
empfiehlt denselben im Hinblick auf die günstigen, vom Petenten
vorgelegten Zeugnisse über die hinreichenden Garamien, welche
derselbe in moralischer und finanzieller Beziehung gewährt.

Abstimmung.
Von 123 Stimmenden ergeben sich:

Für Willfahr 117 Stimmen.

„ Abschlag 6 „
Herr Dänd liter ist daher ebenfalls naturalist«.

Begnadigungsgesuch
der von den Assisen des fünften Bezirks wegen

MorveS und Raubes zum Tode verurtheilten
Eheleute Johann Baptist Gueniat unv Geno-
veva Gueniat,geb o rne Petermann, von Courroux.

Wir entnehmen dem Vortrage der Direktion der Justiz
und Polizei folgende, auö den Akten geschöpfte

Darstellung des Thatbestandes:

Am 21. März 1860 wurde das Dorf Courroux und die

Umgegend mit Entsetzen erfüllt durch die Kunde, daß am gleichen
Morgen die Eheleute Rosse zu Courroux in ihrem gemeinschaftlichen

Bette ermordet gefunden worden seien. Auf die erste

Mittheilung von diesem Ereignisse verfügte sich der Regierungs,
statlhalter und der Gerichtspräsident von DelSberg auf Ort
und stelle und konstatirten folgenden Sachverhalt: die Eheleute
Rosso lagen in ihrem Bette todt und in ihrem Blute schwimmend.

Jgnaz Rosso lag auf der rechten Seite an der Wand;
der Kopf ruhte auf dem Kopfkissen, der Körper war bis zum
Halse zugedeckt. Die Ehefrau Rosse lag neben ihrem Manne
auf dem Rücken, und war nur bis an die Brust von dem Deckbett

bedeckt. Ihr HalS war angeschwollen. Der Körper des
Mannes befand sich in einer normalen Lage, in derjenigen eines
schlafenden Menschen; derjenige der Frau zeigte Quetschungen
an der Brust und am Halse; der rechte Arm ruhte auf dem
Körper in der Magengegend, der linke Arm etwas vom Leibe

weg und bildete einen Halbkreis. Die Beine waren ausgestreckt
und die Füße berührten das Bettgestell. Diese beiden Leichname

hatten, der eine wie der andere, den Kopf auf eine schreckliche

Weise zerschmettert und zerquetscht. Man konnte sich leicht
überzeugen, baß die Wunden mittelst eines Werkzeuges, wie
ein mit Kopf und Spitze versehener Hammer, beigebracht worden
waren. Nach der Ansicht der beiden mit der gerichtlichen Leichenschau

beauftragten Aerzte unierliegt eS keinem Zweifel, daß die
Eheleute Rosse den zahlreichen und schweren Wunden erlegen
sind, welche ihnen beigebracht wurden. Der Tod des Mannes
trat unmittelbar ein, während derjenige der Frau die Folge
einer durch Erwürgung herbeigeführten Erstickung war und daher
weniger plötzlich erfolgte. Die Blutlache war bis in den
Strohsack gedrungen und auch die Wand war mit Blut
bespritzt Die Mörder scheinen zuerst den Ehemann Rosse, und
zwar im Schlafe und alle ohne Gegenwehr, erschlagen und
nach ihm die wahrscheinlich unterdessen aufgewachte Frau nach
einem kurzen Kampfe getödet zu haben. An beiden Opfern war
der Schädel durch zahlreiche, bis in'S Gehirn gedrungene Schläge
zerschmettert und eingeschlagen. Der mitverurtheilte Joseph
Friedli will den Ehemann Gueniat gesehen haben, wie er auf
der Brust der Frau Rosse kniete, sie erwürgte und mit einem

Hammer mehrmals auf den Kopf schlug, bis sie unter Aechzen
verschied, während Frau Gueniat, in Mannskleider verkleidet,
damit beschäftigt gewesen sei, auS dem in dem Zimmer stehenden
Bureau das dort befindliche Geld herauszunehmen und
einzustecken. Andererseits soll sich Frau Gueniat in Gegenwart deS

Friedli doch auch gegen ihren Mann gerühmt haben, daß er
ohne ihre kräftige Mithülfe mit der Frau Rosse nicht so leicht
würde fertig geworden sein. An dem Büreau, aus welchem
das Geld entwendet wurde, und namentlich inwendig an den
Schubladen waren die Abdrücke von blutigen Fingern deutlich
zu erkennen. Die geraubte Geldsumme betrug Fr. 1100 bis
Fr. 1200. Als am Morgen nach der Nacht, in welcher die
Gräuelthat verübt woreen war, ohne daß, außer Friedli, die

Hausbewohner etwas davon bemerkt hatten, die älteste Tochter
und der älteste Sohn der Eheleute Rosse in deren Schlafzimmer
traten, fanden sie ihr jüngstes, erst 2'/z Monate altes
Schwesterchen, dessen Wiege an dem Bette seiner Eltern stand, lebend
bei seiner erschlagenen Mutier, unter deren linken Arme liegen.
Jgnaz Rosse, 57 Jahre alt, Erzgrabermeister und Handelsmann,
gehörte einer achtbaren Familie des Landes an. Seine Ehefrau,
Maria geb. Schaller, gebürtig von Rebeuvelicr, erreichte ein
Alter von 47 Jahren. Sie hatten eine zahlreiche Familie,
welche sie gehörig zu erziehen bemüht waren Joseph Friedli,
der seit mehreren Jahren Kost und Wohnung bet den Eheleulen
Rosse hatte, konnte sehr leicht wissen, daß Jgnaz Rosse damals
eine bedeutende Summe Geldes, die er wenige Tage vorher
eingenommen, im Hause und in seinem Büreau halte, und daß
er dieselbe, ganz oder theilweise, vermuthlich am 21. März,
(dem Tage nach dem Morde), an welchem Tag er nach Dels-
berg zu gehen beabsichtigte, nach seiner Gewohnheit dahin
bringen würde. Friedli stand seit einigen Monaten in einem,
wie es scheint, nicht sittlichen Verhältnisse mit einer zu DelSberg

wohnenden Nichte der Eheleute Gueniat; es scheint auch,
er habe die Absicht gehabt, dieselbe zu heirathcn, habe dieß
aber wegen Vermögensmangel nicht zu Stande bringen können.
Die Eheleute Gueniat sollen die Verbindung des sriedli mit
ihrer Nichte begünstigt haben. Während Friedli nicht gerade
einen schlechten Leumund genoß, so galt dagegen Gueniat
allgemein für einen gefährlichen Menschen, und war gewisser
Massen der Schrecken des Dorfes, obwohl er bis dahin von
der strafenden Gerechtigkeit nicht erreicht worden war. Er
wurde oft, und zu jeder Stunde der Nacht, in - und außerhalb

des Dorfes Courroux auf den Straßen und Wegen
gesehen, und eS werden ihm Raubanfälle u. dgln., deren Urheber
unbekannt geblieben sind, zugetraut. ES war bekannt, daß er
nicht immer bei Geld war over wenigstens als Slraßenunter-
nehmer seine Arbeiter nicht immer regelmäßig bezahlte, während
andererseits seine Ehefrau sich gegen Nachbarinnen geäußert
haben soll: „in ihrem, Gueniats, Hause, werde daS Grld nie
ausgehen, Dank einem gewissen Genius, — aber die Ursache
hievon werde immer ein Geheimniß bleiben u. dgln." — Auch
soll Gueniat dem Friedli nach den Aussagen dieses Letztern,
mehrmals die gemeinschaftliche VerÜbung eines Mordes zu
räuberischen Zwecken vorgeschlagen haben. Friedli hat seine
Anwesenheit, aber nicht seine Mitwirkung bei der Ermordung
der Eheleute Rosso eingestanden, — in einer Weise jedoch und
unter Behauptung erwiesener Unwahrheiten, weche den
Geschwornen die Ueberzeugung von seiner wirklichen Mitschuld
beigebracht haben. Dem Umstände, daß die Geschwornen bei
ihm „mildernde Umstände" annahmen, hat er es zu verdanken,
daß er von dem Gerichtshofe nicht gleich den Eheleuten Gueniat

zum Tode, sondern zu 20 Jahren Kcttenstrafe verurtheilt
wurde. Es war in Folge der Geständnisse des Friedli und
setner Anklagen gegen die Eheleute Gueniat, daß diese ungefähr
sechs Wochen nach der Thal in Haft gesetzt und in
Untersuchung gezogen wurden. Es würde zu wett führen und ist
auch hier der Ort nicht, die Schuldbeweise oder Schuldindizien
gegen die Eheleute Gueniat aufzuzählen und zu erörtern: eS

genüge, anzuführen, daß die Untersuchung eine Reihe der gra-
virendsten Indizien für ihre Schuld an'S Licht gezogen hat.



welche mit den gegen sie gerichteten Anklagen des Friedli in
höchst merkwürdiger und auffallender Weise übereinstimmen.

Dazu kamen mehrfache Widersprüche, in welche die Ehelcute
Gueniat sich verwickelten, sowie ihr Leugnen von Thatsachen,
welche durch die Aussagen von Zeugen vollständig erhärtet
waren. Uebrigens ist anzunehmen, daß, wenn die Untersuchungs»
behörde nicht erst nach Verfluß von 6 Wochen, nach VerÜbung
des Verbrechens aus die Spur der Eheleute Gueniat, als die

Urheber desselben, geführt worden wäre, eS ihr würde möglich
gewesen sein, noch direktere Schuldbeweise gegen dieselben zu
den Akten zu bringen.

Am 16. Februar !86t wurden die Eheleutc Gueniat
(der Ehemann 35, die Ehefrau 38 Jahre alt) von den
Geschwornen des LeberbergeS — ohne Annahme mildernder
Umstände - schuldig erklärt, des Mordes und Raubes, begangen
an den Eheleuten Jgnaz Rosse und Maria Rosse geborne
Schaller zu Courrour, und, gestützt auf diesen Wahrspruch, von
dem Assisenhofe zum Tode durch das Schwert verurthcilt

Gegen .dieses Urtheil langten vier verschiedene
Begnadigungsgesuche ein, theils von den Verurtheilten selbst, theils
von Verwandten derselben, endlich auch vom Gemeinderathe
von Courgenay, als der ursprünglichen Heimathgemeinde der
Ehefrau Gueniat.

Die Direktion der Justiz und Polizei findet jedoch
die von den Petenten angeführten Gründe nicht hinreichend,
um eine Sirafumwandlung zu befürworten, sondern stellt,
gestutzt aus den Thatbestand, den Antrag:

Die für die Eheleuie Gueniat eingereichten Begnadigungsgesuche

seien abzuweisen und demnach das gegen
dieselben ausgefällte Todeöurtheil zu vollstrecken.

Der Regiern ngS rath genehmigte diesen Antrag und
überweist die erwähnten Begnadigungsgesuche dem Großen
Rathe mit dem Schlüsse auf Abweisung

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Am l6 Februar 1861 wurden die Eheleute Johann
Haptist Gueniat von Courrour, Amtsbezirk Delsberg, Schuhmacher

und Siraßenunternehmer, und Genoveva Gueniat, geb.
Pilermann, ebenfalls von Courrour, vom Assiscnhofe zum Tode
verurtheilt. Sie und ihre Verwandten richteten Gesuche an
den Großen Rath, um ihre Begnadigung zu erhalten. Keine
dicstr Eingaben schließt geradezu aus eine gänzliche Begnadigung,

d. h aus ciue ausgesprochene Strafumwandlung; sie

bcsch änken sich daraus, im Allgemeinen die Milde des Großen
RathiS zu Gunsten der Verurtheilten anzurufen, und wenn
man die Eingabe des Gueniat und seiner Frau auSnimmt,
so führt auch keine derselben irgend einen Grund oder besondern
Umstand zur Unterstützung des Begnadigungsgesuches an. In
dieser wichtigen Angelegenheit müssen wir unS vor Allem fragen,
ob es radsàm sei, daß der Große Rath diesen Gesuchen
entspreche; od die Versammung, nach Anhörung des Vertrages
der Justizdrrekiion, den Antrag annehmen wolle, welcher
vorliegt, oder ob sie in ihrer Nachsicht weiter gehen wolle als der

RegierungSralh in seinem Antrage. Ich will hier nicht die
Einzelheile» deS Verbrechens wiederholen, welches die ganze
Gegend mit Schrecken erfüllte; ich will nicht vor Ihren Augen
das schreckliche Altental entrollen, das am 2(1. März 1860
mitten in einem Dorse, im Innern eines Hauses begangen
wurde, welches von Vater und Mutter und ihren acht Kindern
bewohnt war. Ich sage nur, daß zwei Eheleute in ihrem
Bette gefunden wurden, die Mutter in der Lage, daß sie

gewissermaßen ihr kleines Kind in den Armen hielt, und dieses
Verbrechen wurde vollbracht, um einen Diebstahl auszuführen.
Ich will auch nicht weiter darauf eintreten, wie sehr die

öffentliche Sicherheit bedroht ist, wenn mitten in bewohnten

Tagblatt des Großen Rathes r8Kt.
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Dörfern Eigenthum .und Leben der Bürger so der Gefahr
ausgesetzt, Uebelthätern preisgegeben ist. Ich will auch nicht
alle jene Thatsachen, welche die Presse bereits zu Ihrer Kenntniß

brachte, in Ihr Gedächtniß zurückrufen. Aber ein Umstand,
den wir untersuchen müssen, ist der, ob man im vorliegenden
Falle Gnade gewähren solle und könne. Es unterliegt keinem

Zweifei, daß das Begnadigungsrecht der höchsten Behörde des
Landes zustehe, daß es eine der edelsten Prärogativen des
Großen Rathes ist. Allein auf der andern Seite setzt der
hohe Werth dieser Prärogative als erste Bedingung ihre weise
Anwendung voraus, und es liegt auf der Hand, daß sie sich

zum Nachtheil des Landes wenden würde, wenn man davon
einen unzeiligen, unklugen Gebrauch machen würde, der geeignet
wäre, die Forderungen der Billigkeit und das im Gewissen des
Volkes eingegrabene Gerechtigkeitsgefühl zu verletzen Nun
frage ich: kann man aus dem Thatbestände tuS Verbrechens,
aus den Umständen, welche demselben vorausgingen, es begleiteten,

ihm folgten, oder im persönlichen Charakter und im
Benehmen der Schuldigen während oder nach Vollbringung ihrer
Unthat besondere Beweggründe finden, die geeigner wären, eine

Milderung der vom kompetenten Gerichte ausgesprochenen
Strafe als wüuschenSwerth oder auch nur als zulässig erscheinen

zu lassen? Kann man aus dem Sachverhalte Beweggründe
schöpfen, aus denen sich die Gewißheit ableiten ließe, daß die
Geschwornen sich geirrt haben; immerhin Motive der
Begnadigung, denn die Gelegenheit bietet sich, die Sache hinauszuschieben,

da es nicht an Leuten fehlt, welche behaupten, die
Strafe sei in Ermanglung positiver Beweise ausgesprochen
worden, und man die Ueberzeugung der Geschwornen »r Zwei,
fel zieht Das ist das einzige Motiv, das ich zu Gunsten der
Begnadigung geltend machen hörte. Die Verhandlungen— so

sagen mehrere Personen — hätten nicht Indizien zu Tage
gefördert, die stark genug wären, einen Irrthum des Gerichtes
unmöglich zu machen. Das ist der einzige Gegenstand, den
man erörtern kann Nun ist diese Frage eine sehr wichtige.
Unter der Herrschaft der alten Gesetzgebung hatten wir im
Kriminalprozesse das schriftliche Verfahren, verbunden mit direkten
Beweisen, so daß die Todesstrafe nicht ausgesprochen werden
konnte, es sei denn, daß direkte Beweise gegen den Angeklagten
vorlagen. Aber seit Einführung der Geschwornen hat die
Sache sich geändert. Die in andern Ländern gemachten
Erfahrungen haben den Beweis geleistet, baß die Geschwornen
mehr Garantie gewähren, als das alle Prozeßverfahren, und
man führte das mündliche Verfahren ein. Nun haben die
Geschwornen nur Gott Rechenschaft zu gebe», und nicht den
Mensche», so daß eS diese Institution fälschen, umstürzen hieße,
wenn ein in so gewichtiger Frage und nach Verhandlungen,
die volle drei Tage dauerten, gefällter Wakrspruch abgeändert
würde. Ich möchte nun fragen, ob das nicht sich als
Revisionshof konstituiren, nicht die vollständige Gesetzlichkeit eines
gefällten Urtheils vor die Füße werfen hieße, wenn, nachdem
die Jury drei Tage lang gesessen, nachdem sie die Zeugen,
Anklage und Vertheidigung angehört, nachdem sie, die Hand
auf das Herz, ausgesprochen hat, daß diese Gueniat schuldig
sind, — der Große Rath nun kommen und sagen würde, die
Beweise seien nicht genügend? Und mit welchem Rechte käme

man, um sich als RevisionShos zu konstituiren, indem man den

Wahrspruch der Jury gewissermaßen entkräftn? Auf waS
wollte man gstch stützen? Auf einige Zeitungsartikel, aus
Gerüchte, die unter dem Publikum im Umlaufe waren, denn am
Ende befanden wir uns nicht zu Delsberg, als dieses Schauspiel

sich vor den Geschwornen entrollte, im Momente, als
diese ein unerhörtes Verbrechen vor den Augen hatten. Was
mich betrifft, so denke ich nicht, daß der Große Rath sich im
vorliegenden Falle auf diesen Standpunkt stellen könne. Man
begreift einen Mörder, der darauf ausgeht, sein Opfer in einem
Walde zu überfallen, um demselben das Leben zu nehmen und
eS zu berauben; aber eS bedarf eines außerordentliche» Grades
von Frechheit und Verwilderung, um eine solche Missethat
mitten in einem Dorfe, mitten in einer Familie, in einem

27
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bewohnten Hause auszuführen. So viel an mir, könnte ich

eine Strafumwandlung nicht empfehlen, weil ich nach dem

Ausspruche des AssisenhofcS annehmen muß, daß diese Leute

schuldig find. Aber, wird man sagen, wo soll man dann
Motive der Begnadigung hernehmen Solche Motive kann

man anrufen, wenn man findet, die Gesetzgebung sei im
gegebenen Falle zu streng. Wenn nun die Todesstrafe Anwendung

finden soll, so ist es sicher in einem solchen Falle. Man
kann noch Beweggründe der Begnadigung in den guten
Amezedentien des Individuums finden. AVer Gueniat hat
anerkanntermaßen schlimme Antezcdentien, ohne von einem hier
in Bern begangenen Diebstahl zu reden, der in den Prozeßakten
nicht einmal enthalten ist. Unzuläßig aber ist es, Motive der

Begnadigung aus der Unsicherheit des Entscheides der
Geschwornen schöpfen zu wollen, indem man sagt, dre Verhandlungen

hätten nicht hinreichende Beweise für die Schulbbarkeit
geliefert, indem man sagt, die Aussagen des Mitangeklagten
Friedlt seien verdächtig; unzuläßig, sich gewissermaßen als
Kassationshof konstiruiren zu wollen; sonst ist es vollständiger
Strafnachlaß, den man bewilligen muß, weil, wenn ein Gericht
über die Schuld eines Angeklagten Zweifel hat, es besten

Freisprechung erklären muß. Ich zweifle varan, ob der Große
Rath ein solches Prinzip sanktioniren wolle, welches daö
Geschworneninstitut zerstören würde. Ich wollte Ihnen sagen,

warum der Regierungsrath nicht untersuchen zu sollen glaubte,
ob der Entscheid der Geschwornen nicht auf Irrthum beruhe,
warum er den Ausspruch derselben nicht einer Kritik
unterwerfen zu sollen glaubte. In der That, wenn der Große Rath
sich hier als Kassationshof konstituiren wollte, warum sollte man
dann nicht auch in Fällen der Verurtheilung zu zwanzig
Jahren Kettenstrafe mir der Behauptung kommen dürfen, daß
Gründe vorliegen, den Wahrspruch eines Astisenhofes einer
Revision zu unterwerfen? Wohin käme unsere Strafgesetzgebung

damit? Welche Achtung, welches Ansehen könnte

dann das Geschworneninstitut noch haben? Ich legte Werth
darauf, dem Großen Rathe die Haltung zu erklären, welche die

Justizdirektion einnahm, indem sie annahm, diese Individuen
seien schuldig. Wir haben es hier mit einem verwegenen,
abgefeimten Menschen zu thun, mit Bater und Mutier von
sechs Kindern, mit Leuten, die sich in ihrem Verbrechen durch
die Gegenwart eines armen kleinen, zur Seile seiner Eltern
ruhenden Wesens im Alier von dritthalb Monaten nicht
abhalten ließen. Wenn man Angesichts dieses entsetzlichen
Verbrechens und solcher Umstände den AuSspruch der Geschwornen
abändern würde, dann möchte ich sagen: streichet die Todesstrafe

aus Euern Gesetzbüchern, aber so lange sie besteht, müßt
Ihr sie handhaben! Ich schließe Namens des RegierungSraiheS
auf Abweisung des Begnadigungsgesuches.

Karlen, Regierungsrath. Es sei mir als Mitglied des
RegierungSratheS, das nicht zum Antrage der Justizdirektion
gestimmt hat, erlaubt, Ihnen die Gründe speziell mitzutheilen,
die mich dabei leiteten. Es handelt sich um einen Verbrecher,
wie sich kaum einer seiner Art findet und Gottlob noch nie sich

in unserm Lande gezeigt hat. Aber wenn ich auf die Sache
selber zurückkomme und untersuche, wie der Mord geschehen ist,
so will ich gar nicht dem Wahrspruche der Geschwornen, auch
nicht dem Urtheile der Kriminalkammer zu nahe treten, sondern
nur von dem Rechte der Begnadigung, wie es dem Großen
Rathe zusteht, Gebrauch machen, ohne Berührung der frühern
Instanzen. Was den Gueniat betrifft, so ist richtig, daß in
den Akten ein Diebstahl zum Vorschein kommt, den er zur Zeit,
wo er Jnstruktor war, hier begangen hat, odschon er hartnäckig
leugnete. Ich ergreife nicht das Wort, um etwas zu Gunsten
des Gueniat anzubringen. Ich halte ihn zu vielem fähig, aber
zu wenig Gutem. Aber er ist zum Tode veruriheilt, auch feine
Frau; ein Mitangeschulbigter, Namens Frtebli, ist zu zwanzig
Jahren Kettenstrafc verurthetlt, ein Mensch, der seit Jahren
als Hausgenosse der Rosse bekannt war, während die Gueniat
deren Haus Jahre lang nie betreten haben. Friedli ist der

einzige Ankläger, der gesagt hat, Gueniat sei der Mörder; er
ist derjenige, welcher sagte, wie er den Ruf der Frau Rosse
gehört, wie er dann aufgestanden und beim Eintritt in daS
Schlafzimmer derselben gesehen habe, daß Gueniat auf der Frau
Rosse kniete» während dessen Frau das Geld gestohlen habe.
Er behauptet also, dieß gesehen zu haben, ohne daß er zurück
gimg, um die erwachsenen Söhne und den Knecht der Rosse

zu wecken. Ich sage, dem Wahrspruche der Geschwornen will
ich nicht zu nahe treten, aber er kann auch einigermaßen durch
Einfluß der Stimmung, die in der Bevölkerung herrschte, zu
Stande gekommen sein; auch der böse Leumund des Gueniat
mag seine Wirkung gehabt haben. Aber mir scheint eS nicht
erwiesen, daß den Frieli nicht die nämliche Schuld treffe; es
ist mir nicht erwiesen, daß er nicht der Hauptschuldige, oder
wenigstens Mitschuldiger sei. Wenn alle drei zum Tobe
verurthetlt wären, so hätte ich die innige Ueberzeugung, daß ein

allfälliger Hauptschuldiger und Mitschuldige verurtheilt wären.
Ich hätte dann die Ueberzeugung, daß nicht, vielleicht in 26
Jahren die Möglichkeit eintreten könnte, daß der Betreffende,
durch Gewissensbisse gefoltert, eine Erklärung abzugeben veranlaßt

wäre, welche dem Institute der Geschwornen einen argen
Stoß geben müßte. Von diesem Gesichtspunkte aus, daß nicht
erwiesen ist, wer der Hauptschuldige, wer die Mitschuldigen
seien, daß Friedli genau im Hause der Ermordeten bekannt
war, daß von ihm der einzige Beweis gegen die Gueniat kam,
konnte ich mich nicht enthalten, vom Rechte der Begnadigung
Gebrauch zu machen. Ich hielt mich verpflichtet, Ihnen mein
Gefühl, das ick aus genauer Untersuchung der Akten schöpfte,
auSzusprechen. An Ihnen ist es, zu entscheiden.

Revel. Ich schließe mich dem Antrage des Vorredners
an. Wir befinden uns einem schrecklichen Verbrechen gegenüber,
daß glücklicher Weise in den gerichtlichen Annalen sehr selten
vorkommt. Von drei Angeklagten, die dabei implizirt sind,
wurden zwei zum Tode verurtheilt, während es nur von einem
Faden abhieng, daß der dritte nicht auch zu der nämlichen
Strafe verurtheilt worden wäre. Ein einziger Geschworner,
der nicht gestimmt hat und daher im Gerichte eine Minderheit
bildete, ist die Ursache, daß Friedli nicht zum Tode verurtheilt
wurde Wer kann uns nun sagen, ob dieses Individuum nicht,
von Gewissensbissen getrieben, eines Tages ein Geständniß
ablegen, vielleicht gestehen werde, daß es ebenso schuldig, vielleich
selbst noch schuldiger sei als die beiden andern Angeklagten?
Von meiner Seite geschieht es grundsätzlich, daß ich, so lan;e
ich im Großen Rathe sitze, jedesmal, wenn der Fall vorkvmnt,
gegen die Todesstrafe stimme. Auch heute gebe ich weine

Stimme in diesem Sinne ab.

Kurz, Oberst. Ich stimme gegen. Begnadigung. Es
wird von allen Seiten anerkannt, daß es sich um eims der
gräßlichsten Verbrechen handelt, das seit langer Zeit im Kanton
begangen wurde. Herr Regierungsrath Karlen erklärt, er stimme
nur deßwegen für Begnadigung, weil er nicht wisse, ob nicht
Friedli auch den Todt verdient habe, und Herr Revel, weil er
seit jeher gegen die Todesstrafe sei. Ich will diese Motive
nicht anfechten; eS ist eine Ueberzeugung, die man hat, die

zwar mit den bestehenden Gesetzen im direkten Widerspruche ist.

Ich erkläre offen, daß die Gesetze über die Todesstrafe gerecht
sind, und wenn der Fall so beschaffe» ist, daß selbst die

Vertheidiger nichts zu Gunsten der Verurtheilten anführen können

(es liegen übrigens noch Sachen gegen die Gueniat bei den -

Akten, die nichl einmal dem Gerichte vorgelegt wurden), dann
habe» wir keinen Gnrnd, nicht in vollem Maße der Gerechtigkeit

ihren Lauf zu lassen. Wenn die Gesetze nicht vollzogen
werden, so ist es oft dem Zufalle zuzuschreiben. Am einen

Morgen wird ein Verurtheilter, dessen Verbrechen vielleicht unter
nichl sehr schweren Umständen vollbracht worden, mit seinem

Begnadigungsgesuche abgewiesen; am andern Morgen wird
Einer, dessen Verbrechen viel schwerer ist, begnadigt. DaS
finde ich sehr fatal. Lei mir war es zu allen Zeilen Grund-



satz, wenn nicht lehr dringende Gründe für Begnadigung sprechen,
wie beim Kindesmorde, für Nichtbegnadigung zu stimmen.
Wie würbe eS sich auSnehmen, wenn man die Guenial heute
begnadigte, während man in den letzten Iahren andere Verur-
theilte, die nicht so schwere Verbrechen begangen halten, nicht
begnadigte? Schon der Grundsatz der Gleichheit der Behandlung

der Verurtheilten spricht gegen die Begnadigung. Man
sagt zwar, eS liege kein eigentlicher Beweis gegen die Gueniat
vor. Ein solcher ist aber nicht mehr erforderlich. Zur Zeit,
als man noch das schriftliche Verfahren hatte, wo sich nicht
der ganze Prozeßgang vor den Äugen des Richters entwickelte,
forderte man einen positiven Beweis oder das Gcständniß, um
einen Angeklagten zu vcrurtheilen. Aber es ist noch nicht
lange her, seit man das Institut der Geschwornen einführte.
AIS Repräsentanten des Volkes werden 12 Männer gewählt,
und was diese aussprechen, soll wahr sein. Man sagt zwar,
man wolle den Wahrspruch der Geschwornen nicht angreifen;
dessenungeachtet greift man ihn an, vernichtet man ihn. Wenn
Sie das Institut der Geschwornen wollen, das sich bei uns
eingelebt hat, dann halten Sie es ausrecht; oder aber heben
Sie die Todesstrafe gesetzlich auf, wozu ich nie stimmen werde.
Wir müssen annehmen, das Urtheil der Geschwornen und der
Richter beruhe auf bessern Gründen als die Meinung derjenigen,
welche — ich möchte sagen sich dieselbe aus Zeitungsartikeln
oder auf andere Weise gebildet, und ungenügende Kenntniß
vom wirklichen Sachverhalie haben. Ich sprach mit einem

Richter, der bei den Verhandlungen anwesend war; er sagte,
er habe gar keinen Zweifel an der vollständigen materiellen
Richtigkeit des Wahrspruches. Wenn sich nun die Sache so

verhält, wie selbst Herr Karlen annimmt, so wird kein Mensch
daran zweifeln, daß Friedli Mitschuldiger ist. Der Mitschuldige
ist allerdings auch ein Verbrecher, aber nicht wie der, welcher
die That selbst begangen hat. Es handelt sich um ein Mehr
oder Weniger. Ich sage daher: meine Ueberzeugung ist die,
daß wir der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen sollen, und das
findet denn auch Unterstützung in der öffentlichen Meinung der

Gegend, wo Niemand einen Zweifel hat au der öffentlichen
Gerechtigkeit. Das weiß ich wohl, die Frage der Begnadigung
ist bei Vielen eine Gemüthssache. Man verwundert sich

vielleicht, daß unser Militärdirekior so gegen die Todesstrafe ist;
ich verarge es ihm nicht, wenn ihn daö Herz drängt. Aber
mich drängt es ebenso, das Gegentheil auszusprechen, der
Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person ihren Laus zu lassen; sonst

gibt man dem Institute der Geschwornen einen bedeutenden
Stoß Ich stimme daher gegen die Begnadigung.

Bernard. Es geschieht ebenfalls aus der Tiefe meines
Herzens, wenn ich mir einige Worte über die Eheleute Gueniat
erlaube. Seit dem 16. Februar, dem Tage beö Urthcilsspruchs,
war die ganze jurassische Bevölkerung nur"mit dieser unglücklichen

Angelegenheit beschäftigt; in jedem Winkel deS Landes,
rn den Weilern, auf den einzelnen Höfen bildete dieser Prozeß
den Gegenstand der Unterhaltung bei der Bevölkerung. Gut,
allenthalben, wo ich hinkam, war die Bevölkerung so sehr von
der Schuld der Eheleuie Gueniat überzeugt, daß man sagt«,
wenn der Große Rath dieselben begnadige, dann »ei eö um die

Achtung vor den Gesetzen geschehen. Ich habe den Verhandlungen

des Geschwornengerichles nicht beigewohnt, aber man
sagte mir, die Bevölkerung der Umgegend habe sich massenhaft
aus das Schloß zu Delsberg begeben, um die Verhandlungen
anzuhören, und man habe, bevor die Geschwornen ihren
Wahrspruch fällten, eine Revolution in der Stadt Delsberg
befürchtet. Das sagte mir Herr Fürsprecher Bolle

Feune (den Redner unterbrechend). Das ist falsch!
Das ist nicht wahr; ich habe die Landjäger gefragt

Bernard (fortfahrend). Erinnern Sie sich daran, daß
das Geschwornengericht sich im Jura einen geringen Kredit
erworben hat. Unsere Geschwornen sind im Allgemeinen zu
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mild, man beklagt sich darüber im ganzen Jura. Bei Anlaß
deS Mordes, der aus dem Berge von Congömont begangen
worden, erklärte mir eine sehr kompetente Person, wenn die
Geschwornen mehr Einsicht gehabt hätten, so hätten sle mit
Rücksicht auf die vorhandenen genügenden Beweismittel und
Anklagepunkte mit Grund ein Strasurtheil gegen die Mörder
aussprechen können. Wenn die jurassische Jury sich nun zum
ersten Male ihrer Aufgabe würdig gezeigt hat, soll man nun
ihren Wahrspruch umstürzen? Ich sage: wenn der Große
Rath die Freisprechung der Eheleuie Gueniat erklärt, wenn er
sie begnadigt, so macht dieß den übelsten Eindruck aus die

ganze jurassische Bevölkerung. Uebrigens frage ich, ob Sie sich

als Kaffationshos der Geschwornen konstlluiren wollen, ob Sie
die Schuldbarkeil der Angeklagten besser kennen wollen als der
Assisenhos selbst? Nein, das ist nicht möglich. Ich kenne die
Eheleuie Guenial nicht, ich habe auch den Verhandlungen
des GeschwornengerichlS nicht beigewohnt; aber ich glaube
doch, es liege in unserer Pflicht, den Antrag der Iustlzdirektion
und der Regierung anzunehmen. ES l»t eine sonderbare Sache
um die Senumentalität, die sich in unsern Tagen gellend
macht. Man will gegenüber gewissen Klassen von Bürgern
streng sein. So wenn es»sich um die Vernichtung von Königen
und Kaisern handelt, dann findet man kein Eisen, daS scharf
genug ist, während mau diejenigen begnadigen will, welche das
Leben der Bürger bedrohen. Es wäre nur unmöglich, diese

Anschauungsweise zu theilen. Wir müssen die von den
Geschwornen ausgesprochene Strafe zur Anwendung bringen.
Wenn ich die Ueberzeugung hätte, daß die Eheleuie Gueniat
unschuldig seien, so würde ich sie begnadigen; aber da ich diese

Ueberzeugung nicht habe, stimme ich zum Antrage der
Regierung.

Bützb erger. Ich stimme für Begnadigung, resp, für
Umwandlung der Todesstrafe in lebenslängliche Ketlenstrase,
und zwar vorzüglich deßwegen, weil lch grundsätzlich gegen die

Todesstrafe bin. Die Todesstrafe hat nur zwei Zwecke:
entweder nimmt man an, sie diene zur Abschreckung vor gewissen
Verbrechen oder zur Sicherung der Gesellschaft. WaS nun
die Abschreckung betrifft, so haben die gelehrtesten Crimtnaliften
schon lange aufmerksam gemacht, baß eS unbillig sei, einen
Menschen zum abschreckenden Erempel für Andere hinrichlen
zu lassen. Aber man erreicht auch den Zweck nicht Seitdem
ich Gelegenheit haue, zwei Erekulionen beizuwohnen, überzeugte
ich mich davon. Für den Verbrecher selbst ist die Todesstrafe
nicht abschreckend. Wer ein solches Verbrechen begehen will,
denkt, es komme ihm nicht aus; also ihn schreckt eS nicht ab.
Aber auch Andere nicht; oas steht man am Benehmen der
Leute bei Hinrichtungen. Für tue tsicherftellung der Gesellschaft
gibt eS andere Mittel. Die Todesstrafe Hai also keinen

vernünftigen Zweck, daher bin ich für Umwandlung derselben.

Herr Oberst Kurz bemerkte, eö liege etwas Unbilliges im
Verfahren über die Begnadigungsgesuche; der Eine werde begnadigt,
der eS weniger verdiene als ein Anderer, der abgewiesen werde,
je nach der Stimmung der Versammlung. Las ist ganz
richtig. Das ist eben das Unglück für die Betreffenden; daS

stnv die guten und schlechten Loose, die der Mensch hat von
der Wiege bis zum Grabe. Aber für »uch ist dieß kein Grund,
für den Tod zu stimmen. Wenn der Verurtheilte lebenslänglich
in Banden gelegt ist, so ist er ebenso unschädlich, als wenn
ihm der Kops abgeschnitten wird. Daß eine Revolution in
Delsberg entstanden wäre, wenn die Guenial nichi zum Tode
verurtheilt worden wären, daS glaube ich nicht. Die Bevölkerung

wird sich beruhigen, wenn dieselben lebenslängliche
Keltenstrafe haben. Daß die Bevölkerung Blut vergießen sehen

möchte, glaube ich nicht, und wenn Einzelne eS wümchen, so

ist eS für mich kein Grund, dafür zu stimmen. Dazu kommt
noch ein Motiv. ES ist der Umstand, daß die Guenial einzig
durch die Anklage eines Mitschuldigen und zwar unter
Verhältnissen, die mir sehr gefährlich scheinen, verunheilt wurden.
Es könnte ebensogut sein, daß Friedli der Haupiurheber, die
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Andern nur beiheiligt wären. Wenn das sich später herausstellen

würde, dann könnte man den Schaden und diese Un-
billigkeft moralisch nicht mehr repariren. Ich stimme also zur
Umwandlung der Todesstrafe.

Nr, Tièche, Zm Laufe desselben Jahres 1860 wurden
in unserm LandcStheile zwei große Verbrechen begangen, welche

das Gewissen der ganzen benachbarten und fremden Bevölkerung

aufregten. Das erste dieser Verbrechen wurde im Bezirk
Counclary begangen, auf dem Berge von Corgämont, in einer

Wiedertäufer-Familie. Diese deutsche Bevölkerung kömmt
hauptsächlich aus dem Emmenthal zu uns. Ein Glied dieser
Familie war das Opfer eines ebenso empörenden Verbrechens wie
dasjenige von Courrour Der Ehemann, ein gewisser Lehmann,
wurde Abends l» seiner eigenen Wohnung, in seinem Schlafzimmer

durch einen Schuß ermordet, der in den Oberleib
eindrang und die Brust durchbohrte. DaS Opter fiel auf der

Stelle gegen die Ecke des SlubenofenS. Dle Missethäter
beabsichtigten, in die Wohnung dieser Eheleutc zu gelangen, um sie

zu bestellten. Die Frau floh erschreckt auö ihrem Zimmer um
sich im Futicrtenne des Hauses zu verstecken. Ein Hund, der

als Wächter diente, wurde verwundet, und dieses kluge Thier,
durch die Beschützung seiner Herrin zurückgehalten, enthielt sich,

durch Bellen die Richtung zu verrathen, wo seine Gebieterin
sich befand. Nachdem die Verbrecher in das Zimmer eingetreten

waren und ihr Opfer im Blut gebadet sahen, schritten
sie über den Leichnam von Lehmann, um zum Stehlen in das
obere Zimmer zu gelangen. Nachdem fie mil ihrer Missethat
fertig, flüchteten sie sich, indem sie Kleider, Geld, Eßwaaren
verschiedener An, und die Waffe mit fortnahmen, mit welcher
fie die lödlliche Wunde beigebrachl. Die Frau mußte mehrere
Slunden abwarten, bis fie die Nachbarn davon in Kenntniß
setzen konnte, und bedenken Sie wohl die fürchterliche Lage
dieser Familienmuttcr, die wußte, was vorgegangen war. Bei
Tagesanbruch erst erfuhren die erstem das begangene Verbrechen.
Der ganze Jura war von dieser Verruchtheil benachrichtig! und
Jedermann war darüber empört, — Die Gerichte schritten ein,
sie thaten ihre Pflicht. Indizien waren vorhanden; drei
Personen wurden in Folge schwerer Jnzichten verhaftet. Ich glaube
jedoch, wenn man mit mehr Thätigkeit, mehr Scharfsinn
gehandelt hätte, so hätte man das Richtige getroffen. Dle Unter-
snchung wurde angehoben und die Anklagekammer hat die

Angeschuldigten vor die Assisen gewiesen. Die Sache wurde
verhandelt, da aber die Beweise sich nur auf als unzulänglich
erachtete Indizien stützten, wurden diese Unglücklichen von den
Geschwornen als unschuldig erklärt, Sie waren in ihrem Recht,
ihre moralische Ueberzeugung war gebildet. Die Criminalkammcr
hat sie sodann mit Entschädigung entlassen, die der Staat
bezahlte, Vielleicht, daß ein anderes Gericht, vor welchem sie

einst Rechenschaft geben müsse» über ihr Handeln, das wieder
gut mache» wird, waS die menschliche Gerechtigkeit falsch
beurtheilt habe» kann. Ich komme nun zu dem Gegenstande der
gegenwärtigen Berathung selbst ES ist bedauerlich zu sehen,

daß im 10. Jahrhundert, unter der Herrschast einer Gesetzge-

gebung, die das Leben und das Vermögen der Bürger schützt,
es noch Bürger gibt, die so lasterhaft sind, solche Verbrechen
zu begeben. Unsere Bevölkerung erinnert sich gar nicht einer
ähnlichen Démoralisai» », wie diese Vorfälle i» unserer Gegend
heutzutage danhun. Es ist schmerzlich, derartige Verbrechen
kousialiien zu müssen, während dem der Staat vermittelst guter
Einrichtungen aller Art sein Möglichstes für das Wohlergehen
seines Volkes ihr». Wenn die Landbevölkerung und besonders
diejenige des Bezirkes Courtelary, unangenehm beührt werden
mußte durch die Freisprechung dieser Angeklagten, so hat sie

sich vor dem Urtheil des Geschwornengerichles vom 16 Februar
verbeugt. Das zweite Verbrechen, nämlich dasjenige von Eour-
rour, ist noch gräßlicher als das erstere. In der Wohnung
der Eheleule Rosso, mitten im Kreise einer Familie von neun
Kindern, von denen die meisten noch jung, und das jüngste
von 2^ Monaten zwischen Vater und Mutier schläft, schleichen

sich die Verbrecher ein, ebenfalls bei Nacht, in die Wohnung
einer anständigen Familie. Hier findet man keine Eheleule,
die sich hätten vertheidigen können, sondern einen Mann und
seine Frau im tiefsten Schlaf, die berechtigt waren, zu glauben,
daß inmitten eines bewohnten Dorfes jeder Bürger sich ruhig
schlafen legen könne, während dem die Polizei über sein Hab
und Gut, über seiner Person wache; sie durften Vertrauen
haben in den menschlichen Schutz. Und diese Eheleule wuiben
ermordet, und zwar unier so grauenvolle» Umuänden. wie der
Bericht der Regierung angeführt hat. Diese Umstände sind so

empörend, daß die Bevölkerung in Schrecken versetzt war, daß
die Entrüstung noch jetzt sich auf alle» Gesichtern malt. In
den Vorstädten, den Wirthschaften, selbst in der Nachbarschaft
der Stadt wartete man mit Zlengstlichkeit dem Resultate deS
Geschwornen-Verdikts ab. Wo sind die Urheber des Verbrechens?
Sie eristiren; wo finden wir sie? Wir finden sie ganz natürlich

in den Akten, (Der Redner setzt seinen Vortrag in deutscher
Sprache fort.) Erlauben Sie mir noch einige Worte in deutscher
Sprache, der rch zwar nicht sehr mächtig bin; dagegen dürfte
es der Versammlung angenehmer sein. Was sagen die Akten?
Sie sagen: in der Nacht vom 20, März 1860, ungefähr
zwischen zwei und drei Uhr wurde der Totschlag begangen. Uno
wer sagt vaS? Erstens Friedli. Nu» wendet man ein: auf den
Friedli kann man nicht viel hören, er ist der Mitschuldige,
vielleicht der einzige Schuldige. Friedli halte mehrere Jahre im
Hause der Rosse gewohnt, wußte sich bei dieser Familie beliebt
zu machen, er konnte etwas ersparen und legte dieß in die Er-
sparnißkasse; er besaß das Zutrauen der Rosse, erhielt sogar
hin und wieder den Schlüssel zu dem Sekretär, in dem sie ihr
Geld hallen, so daß Friedli, wenn er die Absicht gehabt hätte,
die Eheleule Rosse zu ermorden und zu bcstehlen, dieß ganz
allein hätte vollbringen können. Die Eheleule Rosse gingen
ofr auf das Feld, um zu arbeiten. So sagt man; aber waS
geschah? Er konnte eö nicht allein machen, er mußte andere
Mitschuldige haben, und wer waren diese? Es war Gueniar,
der feil langer Zeit der Schrecken der Gegend war (das bezeugen

die Gemeindsbehvrden) Jedermann fürchtet diesen Menschen
seine Anrezedenlien sind sehr ungünstig. Man könnte vielleicht
sagen: clans la lamiilô Ouoniat ils ont la liosse clu crime.
Wenigstens hat einer seiner Verwandten vor Jahren in Cvur-
rour ebenfalls einen Mord begangen und wurde deßhalb
hingerichtet. Man hatte VaS vergessen, aber bei diesem Anlasse
erinnere ich mich daran Ich komme zu Frndli, dieser wird am
gleichen Tage verhaftet, nachdem er dem Gueniat versprechen
haue, nichts zu sagen, Friedli Halle nämlich die Abficht, eine
Nichte der Eheleule Gueniat zu heirarhen und sagt, er sei durch
seine Braut zurückgehalten worden, die Anzeige zu machen;
er selbst sei beim Anblicke des begangenen Verbrechens so

erschrocken gewesen, daß er in die Küche ging, ein GlaS frisches
Wasser zu trinken. ' Am vorhergehenden Abend sei er um zehn
Uhr vor das Haus gegangen, wie er unter die Thüre getreuen,
habe er ein Geräusch im Keller gehört, wo er den Genial findet.

Dieser droht ihm: wenn du etwas sagst, so bist du deS
TodeS! Frredli wußte eidlich versprechen, »ichiS zu sagen.
Friedli kehrt in das HauS zurück, legt sich zu Bette, schläft
ein; wahrscheinlich wußte er eiwaS. Im Schlafe kört er von
unten herauf rufen: Friedli! Friedli! Er steht auf, macht Licht,
begibt sich hinunter in daö Schlafzimmer der Eheleule Rosse, —
und was sieht er? Den Ehemann Rosse todt im Bette, die
Frau Gueniar in Mannskleidern, mit einer Mütze auf dem Kopfe,
mir blutigen Fingern die Schubladen deS Sekretärs öffne», wo
das Geld aufbehalten war Friedli erzählt weiter, er habe
gesehen, wie Gueniat auf der Frau Rossä knieie, sie mit der
linken Hand am Hals packte und mit der rechten ihr Streiche
veijetzte, Frau Rosse wehrte sich und versuchte zu schreie»,
konnte aber nicht mehr. Am Ende stützt Gueniat ans den
Friedli los, den Spitzhammer in der Hand, um auch ihn zu
todten. Frau Gueniar kommt dem Friedli zu Hülse mit den
Worten: thue ihm nichts! Er sagt nichts; er hat eS ja
versprochen! Friedli verspricht dieß noch einmal und geht dann.



in die Küche, um ein GlaS Wasser zu nehmen; hierauf kehrt
er in das Schlafzimmer der Söhne Rosse zurück, und wie er
daS Fenster öffnet, sieht er die Eheleute Gueniat aus dem Hause
gehen, die Frau mit einem Bündel unter dem Burgunderhemd;
sie gehen aber nicht dem gewöhnlichen Weg nach, sondern über
den Mühiebach. Wohin sie gegangen, weiß Friedli natürlich
nicht; aber daS erzäblte er. Wenn ich nun zusammenstelle,
was die offiziellen Rapporte sagen und was Friedli erzählte,
so muß ich mich überzeugen, daß die Eheleute Gueniat die
Thäter seien. Die ärztliche Untersuchung hat bewiesen, daß
Rosse mit dem ersten Schlag getödet wurde; er hatte sich nicht
gerührt, es konnten keine Zuckungen konstatirt werden. Das
Gehirn war vom Schlage ganz durchdrungen, so daß er nichts
gespürt hat. Nicht so verhält es sich mit der Frau. Die ärztliche

Untersuchung konstatirte Quetschungen auf der Magengegend

und Erdrosselung durch menschliche Gewalt; man sah
den Druck der Finger, verbunden mit Contraktionen. Das Re-
sultat der ärztlichen Untersuchungen stimmt ganz mit den
Aussagen veS Friedli überein, und das konnte dieser nicht zum
voraus wissen. Friedli sagt, die Frau habe sich gewehrt, und
daS wurde konstatirt. Er sah die Frau Gueniat stehlen, die
Schubladen mit blutigen Fingern auf« und zumachen; die Spuren
blieben auf das Holz gedrückt. Fragte man den Gueniat, wann
er an jenem Abenv zu Bette gegangen sei, so antwortete er,
um zehn Uhr, Fragte man, ob er nicht mehr aufgestanden sei,
so läugnete er es. Zeugen sagen aus, daß sie gesehen haben,
wie die Gueniat am frühen Mvrgen gewaschene KleidungS«
stücke am Gartenzaun zum Trocknen aufhingen Fragte man die
Frau, ob sie zur nämlichen Zeit im Bette gewesen, wie ihr
Mann, so antwortet sie mit Nein, sie habe noch an der Feuer-
platte die Füße gewärmt. Wenn man die Aussagen des Friedli,
das Resultat der Untersuchung des Verhörs, die von den
Geschwornen erhaltenen Erläuterungen prüft, so kann man nicht
im Zweifel sein, wie denn auch das Publikum, welches Stunden

weit her gekommen war, um den Verhandlungen
beizuwohnen, mit dem Bewußtsein heimkehrte, daß daS Gericht
gerecht gcurtheilt habe. Die Gueniat sind nach der moralischen
Ueberzeugung des Richters auf gesetzliche Weise schuldig erklärt
worden, und ich glaube, wir sind es dem Gesetze, der Bevölkerung,

uns selber schuldig, das Urtheil zu achten. Mancher kann
vor der Todesstrafe einen Abscheu haben, eS ist schauderhaft,
einer Hinrichtung beizuwohnen. Herr Kützberger sagte Ihnen,
eö seien gelehrte Kriminalisten für Abschaffung der Todesstrafe.
Ich glaube dieß, wir haben in der Nähe ein Beispiel: im
Kanton Neuenburg ist did Todesstrafe abgeschafft. Hat man
dort deßwegen kein? solche Verbrechen? Allerdings, doch macht
eS nicht mehr daS-Mussehen, wie früher, weil man nicht mehr
guillotinirt, sondern -sich mit Kettenstrafe begnügt. Sehr oft
wurden im Kanton Reuenburg Diebstähle mit Mord verübt,
und ich bin überzeugt« wenn man dort die Todesstrafe noch
hätte, so hätte man nicht so viel derartige Verbrechen.
Bei der Demoralisation, die unter einer gewissen Klasse der
Bevölkerung herrscht, ist dieß wichtig. Ich stimme mit voller
Ueberzeugung von der Schuld der Gueniat zu der Vollziehung
des Urtheils. Ich lasse Jedem sein persönliches Gefühl, aber
diese moralische Ueberzeugung habe ich. Vielleicht glaubte Gueniat,

der ein feiner Fuchs, und seine Frau, die noch schlimmer
ist, daß sie, wie nach frühern Gesetzen Niemand ohne Geständ-
niß zum Tode verurtheilt werden konnte, auch ein milderes
Urlheil erhalten werden, wenn sie nicht gestehen. ES ist mir
bekannt, daß Gueniat einen Mitverhafteten fragte, ob man ihn
nicht zum Tod verurtheilen könne, wenn er nicht bekenne. Noch
mehr: als die Geschwornen in den Saal zurückkehrten und Frau
Gueniat gehört hatte, daß sie schuldig erklärt sei, hatte sie eine

Gemüthsbewegung, und tief gerührt in ihrem Gewissen ruft sie

auS: Jetzt, Ihr Herren, will ich alles sagen! Auf einen Wink
ihres Mannes schwieg sie. Auf die Frage, was sie damit habe
sagen wollen, antwortete sie, sie habe dem Friedli nur sagen
wollen, er möge jetzt seine Braut heirathen. - Das sind
Thatsachen, die man nicht bestreiten kann, und so lange daS Gesetz

Tagblatt des Großen Rathes lS6l.

109

besteht, kann man nicht ein Strafurtheil, welches sich auf
dasselbe stützt, auf so sentimentale Weise aufheben, während die
Bevölkerung einer ganzen LandeSgegend durch das furchtbare
Verbrechen mit Schrecken erfüllt ist.

Kaiser. Ich bin nicht nur auS der Gegend, wo das
fürchterliche Verbrechen verübt wurde, sondern wohne in nächster
Nähe der Familie Rosse. Ich kannte diese Eheleute genau,
war mit ihnen im Verkehr und achtete sie als rechtschaffene
und brave Leute. Sie werden begreifen, daß meine Entrüstung,
als ich die Nachricht von dem gräßlichen Morde vernahm,
eben so groß sein mußte als bei den Herren Bernard und
Tièche, die stundenweit vom Schauplatze deS Verbrechens
entfernt waren. Nichtsdestoweniger ließ ich mich nicht verleiten,
von vornherein abzusprechen; ich wollte klar in die Sache sehen.

In Folge dessen prüfte ich denn auch mit größter Vorsicht schon
die Voruntersuchung, so weit eS mir als Bürger möglich war.
Ich folgte mit größtem Interesse den Verhandlungen der
Geschwornen, und muß gestehen, ich habe eine andere Ansicht über
die Schuld der Angeklagten als die beiden jurassischen Redner,
welche vor mir sprachen. Alle diese Verhandlungen kenne ich
so genau, wie sie hier vielleicht Niemand besser kennen kann,
aber ich konnte mich durchaus nicht überzeugen, daß die Gueniat

unbedingt die Hauptschuldigen seien; vielmehr habe ich die
Vermuthung, daß Friedli nicht nur der Hauptschuldige, sondern
vielleicht der einzige Schuldige sei. Es herrscht bei uns die
Ansicht, daß eS einem einzelnen Manne nicht möglich sei, in
einem bewohnten Hause ein solches Verbrechen zu begehen.
Es ist wahr, das Verbrechen ist gräßlich. Aber ich frage:
wer konnte leichter ein solches Verbrechen verüben als Friedli?
Er hat eilf Jahre bet den Rosse gewohnt, er war als Kind
schon in ihrem Hause; in Folge dessen durfte er sich erlauben,
jede Stunde in der Nacht in daS Zimmer der Eheleute zu
treten; er war Erdarbeiter, daran gewöhnt, abgelöst zu werden,
was oft bei der Nacht geschieht. Hatte er irgend ein Werkzeug
nöthig, so hatte er Zutritt in daS Gemach VeS Rosse. Wie
leicht war es Friedli unter solchen Umständen, wenn er so tief
gesunken war, seinen Hausherrn berauben zu wollen, denselben
zu überfallen? Wie groß ist der Unterschied zwischen Hauptschuld

und Mitschuld? Wenn ein Mensch so tief gesunken ist,
daß er sich einem Mörder überliefern kann, wie weit ist dann
der Schritt noch, selbst das Verbrechen zu begehen? Hatte
Friedli nicht Gründe, daS Verbrechen einzig auszuführen? Er
stand nicht in guten Leumden; er hatte früher etwas erspart
und in die Ersparnißkasse zu DelSberg gelegt; später holte und
verbrauchte er eS wieder; er hatte ein Verhältniß mit der
Nichte der Frau Gueniat, die sich mit derselben überworfen
hatte. Das ist mir auch ein Grund, warum ich nicht begreife,
daß Friedli in Gemeinschaft mit den Gueniat das Verbrechen
ausführen mochte. Es ist anzunehmen, daß er daS Geld einzig
habe behalten wollen. War er einmal so tief gesunken, so

läßt sich begreifen, daß er daS Verbrechen auch einzig ausführen
wollte. Man kann auch fragen: wie kam Friedli auf den
Gedanken, als seien die Gueniat die Hauptschuldigen und einzig
schuldig? Ich erkläre mir das so: Friedli wurde unmittelbar
nach Entdeckung der That verhaftet; man hatte Verdacht auf
ihn, nachdem Indizien gegen ihn gefunden worden waren. ES
wurden nämlich zwei Ueberhemden bei ihm gefunden, an denen
Blutflecken waren. Er bewies freilich nachher, daß Jemand
ihm eine Schneeballe auf die Nase geworfen hat, so daß er
blutete und die Flecken von daher kamen. Aber Viele mißtrauen
dieser Erklärung. Während sechs Wochen war Friedli einzig
in Untersuchung. Es liegt in der Natur der Sache, daß er
die Hauptschuld auf einen Andern zu wälzen suchte, und wer
kam ihm dabei bequemer als die Gueniat? Wenn irgendwo
in der Umgegend ein Diebstahl begangen, Erdäpfel, Speck rc.
gestohlen wurde, so sagte man: eS ist der Gueniat, der eS

gethan hat! Aber folgt daraus, daß Gueniat auch den Muth
gehabt hätte, ein so fürchterliches Verbrechen zu begehen, wie
die Ermordung der Eheleute Rosse? Unter hundert solcher
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kleinerer Verbrecher würde vielleicht nicht Einer fähig sein, ein
solches Kapitalverbrechen zu begehen. Wenn Friedli unschuldig
wäre, hätte er dann die Gueniat im Hause gelassen, ohne zu
schließen? Hätte er sie nicht auS dem Hause gewiesen? Ferner
fiel mir auch ein Umstand auf, den schon Herr Regierungsrath

Karlen berührte, daß nämlich ein Mensch, der zu etner
solchen Scene kommt, gewöhnlich einen Schrei auSstoßt, um-
Hülfe ruft. Davon aber ist bei Friedli nichts der Fall. Er
kommt in daS Zimmer, wie er behauptet, geht wieder hinaus,
ohne Lärm zu machen; freilich habe er dem Gueniat wiederholt
versprechen müssen, nichts zu sagen. Ader wenn es Friedli
darum zu thun war, den Eheleuten Rosse zu Hülfe zu kommen,
warum verließ er denn das Zimmer so stille, ohne die Ändern,
die ncbem ihm schliefen, zu wecken? Das machte auf mich den
Eindruck, daß Friedli nicht unschuldig und daß drei Viertheile
dessen, waS er sagt, erlogen ist. Jedenfalls hat die Erklärung
eines Mitschuldigen in meinen Augen kein Gewicht, um so

weniger, wenn gravirende Indizien gegen ihn vorliegen, wie
der Bericht des Regierungsrathes hervorhebt. Ich erlaube mir
einige Hauptindizien anzuführen. Erstens erklären zwei Zeugen,
die Gueniat hätten zwischen zehn und eilf Uhr das Haus
geöffnet, um auszugehen, zwischen zwei und drei Uhr hätten sie
es wieder geschlossen. Ich frage: wenn Gueniat die That selbst
hätte begehen wollen, ob er sein Haus auf so geräuschvolle
Weise verlassen, ob nicht vielmehr das Gegentheil stattgefunden
hätte. Uebervieß darf man nicht vergessen, baß diese Erklärung
sechs Wochen nach der That abgegeben wurde, und daß es fast
unmöglich war, daß die Zeugen sich genau an die Umstände
erinnern konnten. AIS Belastungszeugniß wird angeführt, man
habe den Gueniat zu jeder Stunde in der Nacht aus der Straße
getroffen, und man habe in seinem Hause fast immer Licht
gesehen. Ein anderes Indizium geht dahin, die Gueniat hätten
am Morgen nach der Ermordung der Rosse an einem Zaun
nasse Kleider getrocknet. Andere Zeugen sagen Vagegen, daß
fast jeden Tag am nämlichen Zaune nasse Kleider hiengen.
Man kann auch hier fragen, ob die Zeugen sich ganz genau
erinnern, daß es gerade an jenem Morgen gewesen sei.
Jedenfalls wären die Gueniat einfältig gewesen, wenn sie die
Kleiber am Zaun statt am Ofen getrocknet hätten, um den
Verdacht zu vermeiden. Ein drittes Indizium, das für mich ebenso

wenig Gewicht hat, geht dahin, Gueniat hätte gesagt, er habe
bei seiner Ankunft zu Hause um zehn Uhr seine Frau im Bette
angetroffen, während sie selbst sagt, sie habe sich auf dem Ofen
gewärmt. Ich frage, ob man nach sechs Wochen die einzelnen
Umstände noch so genau konstatiren könne. Offenbar sind die

Hauptindizien, die man neben der Aussage des Friedli hat,
schwach. Ist dieß nun genügend zur Verurtheilung der
Gueniat, wenn man keine weitern und schwerern Indizien hat?
Man muß nicht vergessen, daß Gueniat am folgenden Morgen
an seine Arbeit ging und den ganzen Tag arbeitete, daß man
an ihm keine außerordentliche Erscheinung wahrnahm, daß er,
wie andere Leute, seine Entrüstung über das Geschehene auS-
sprach, und daß während sechs Wochen Niemand an ihn dachte.

Hier komme ich auf die Volksstimmung. Während sechs Wochen
war die allgemeine Stimmung, daß die Gueniat unschuldig
seien; auf einmal werden sie unbedingt als schuldig erklärt.
In Folge dieses Umschwunges der Volksstimmung kamen schon
eine Menge Leute nach DelSberg, um die Verhandlungen vor
dem Geschornengerichte anzuhören, und ich muß gestehen, die
Stimmung des Volkes war eine solche, daß man sie wenigstens
dezidirr nennen konnte. Jedenfalls ist eS unzweifelhaft, daß
diese Volksstimmung bedeutend auf den Wahrspruch der
Geschwornen eingewirkt hat. ES mußte Einer Muth haben, um
bei den Leuten eine andere Ansicht als die allgemein verbreitete

geltend zu machen, daß die Gueniat nicht schuldig seien,
und ich muß gestehen, daß ich persönlich riskirte, deßhalb
überfallen und mißhandelt zu werden. So stand es. Wenn ich
Vertheidiger der Gueniat gewesen wäre, so hätte ich auf
Kassation angetragen und zwar mit Grund. Herr Tièche führte
einen Fall an, in welchem die Geschwornen freisprachen, wäh¬

rend für daS Gegentheil Gründe vorlagen. DaS ist wahr.
Aber wenn man beide Verhandlungen aufmerksam verfolgt hat,
so findet man einen großen Unterschied, indem zu Sonvillicr
viel gravirendere Indizien vorlagen als in Eourrour; dort
wurde freigesprochen, hier verurtheilt. Ich wiederhole: ich bin
über das Verbrechen entrüstet, wie es nur Jemand sein kann,
und trotzdem ich bis dahin in solchen Fällen grundsätzlich
immer für Begnadigung gestimmt habe, würde ich hier eine

Ausnahme machen — das Verbrechen ist zu schauderhaft, -
wenn wir den wirklich Schuldigen kennen würden. Aber ich
habe Zweifel, ob eS die Gueniat seien. Wenn ich Mitglied
der Jury zu DelSberg gewesen wäre, ich hätte nach Gewissen
und Ueberzeugung für Nichtschuldig gestimmt, und wenn ich
diese Ueberzeugung habe, so bin ich nicht der Einzige. Ich
appellire an alle Bewohner unserer Gegend, welche die
Verhältnisse mit Unbefangenheit beurtheilen. Nun fragt eS sich,
ob unter diesen Umständen die Begnadigung gerechtfertigt sei.

Ich frage Sie: wenn — wie er in meinen Augen erscheint —
Friedli der einzig Schuldige ist, wenn er dieß später gestehen
würde, wie würden Sie eS dann bereuen, wenn Sie heute
nicht mild gewesen wären! Ich möchte Ihnen daher die
Begnadigung sehr empfehlen.

F eune. Ich halte viel auf die Empfehlung, welche so
eben der Herr Präsident an uns gerichtet hat. Ovschon mehrere
Redner sich ausgesprochen haben und die Verhandlungen schon
ziemlich lang sind, glaube ich doch in dieser ernsten Frage das
Wort ergreifen zu sollen. Auch ich habe den Verhandlungen
vor den Assisen beigewohnt; ich habe ihnen mit viel Aufmerksamkeil

gefolgt, und mir ist die Ueberzeugung geblieben, damals
wie heute, daß die Eheleuie Gueniat unschuldig sein können.
Ich behaupte durchaus nicht, daß sie gar nicht strafbar seien,
aber ich bestehe darauf, daß ein ungeheurer Zweifel über dieser

ganzen Sache schwebt. Wenn der Herr Präsident uns nicht
anempfohlen hätte, sich kurz zu fassen, so wäre ich in eine
Prüfung des Prinzips der Todesstrafe eingetreten, werde mich
nun aber dessen enthalten. Vor Allem danke ich Herrn
Regierungsrath Karlen und den übrigen Rednern, welche zu
Gunsten der Slrafumwandlung daS Wort ergriffen. Ich danke
selbst denjenigen, die im entgegengesetzten Sinne gesprochen
haben, daß sie mir die Gelegenheit geboten haben, ihnen
auf einzelne Punkte zu antworten. Her Kaiser hat die
Einzelheilen der Geschichte mit viel Klarheit wieder gegeben. Zwei
oder drei von den Herren Bernard und Tièche zergliederte
Thatsachen erfordern jedoch eine nochmalige Erörterung, weil
sie unerakt dargestellt wurden. Zwei Gatten sind in ihrem
Bette ermordet gefunden wordan; zwischen ihnen lag ein Kind.
Sie liegen da ohne irgend auffallende Unordnung. Doch muß
man zugeben, daß der Gatte Rossè, oder wenigstens seine Frau
sich vertheidigt und in ihrem Bette eine andere Lage
eingenommen habe. Hätten nun die Eheleute Gueniat, wenn sie
die einzigen Urheber des Verbrechens gewesen, wohl daran
gedacht, die beiden Eheleute Rossè wieder gut hinzulegen, in'S
Bett zurecht zu legen? Hätte nicht vielmehr Friedli, der in'S
Hauö gehörte, wohl Zeit dazu gehabt? Wie hat sich daS
Kind im Bett von Vater und Mutter so gut plazirt vorfinden
können? Wird man etwa glauben, daß die Eheleute Gueniat,
wenn sie ein Verbrechen, um zu stehlen, begehen wollten und
sich nun zu flüchten hätten beeilen müssen, sich aufgehalten
hätte», um den Kopf, den Leib, die Beine des Rossè und seiner
Frau in die Lage von schlafenden Personen zurecht zu legen?
Für meinen Theil glaube ich eS ungern. Man hat von einer
Unterhaltung im Keller gesprochen. Gut, wissen Sie waS
daran ist? ES ist eine Fabel! Diese Behauptung des Friedli
wurde von Niemanden geglaubt. Eine andere erhebliche Thatsache

mag einen größern Eindruck auf Sie hervorgebracht haben.
Man sagte, daß die Frau Rossè von ihrem Bette auS Friedli
gerufen habe; daß dieser sodann in ihr Zimmer gestiegen sei
und die Eheleute Gueniat gesehen habe, wie der Mann mit
seinem Hammer den Kopf der Frau Rossè zerschmettert habe,



und die Frau Gueniat mit Stehlen auS der Schublade des

Schreibtisches beschäftigt war. Nun denn, auch diese Thatsache
soll falsch sein, und auS folgendem Grunde. Die Verhand-
lungcn vor den Geschwornen dauerten drei Tage; es war
Samstag Abends, als sie geschlossen wurden. Den folgenden
Tag gehen einige Geschworne nach Courrour, um sich das
HauS, wo das Verbrechen begangen worden, anzusehen und

zu untersuchen. ES fällt einem von ihnen ein, sich darüber

zu vergewissern, ob eS Friedli möglich gewesen ist, die Stimme
der Frau Rosse zu hören. Die einen begaben sich in daS

Zimmer von Friedli, die andern blieben drunten. Diese letztem
rufen sogar mit sehr starker Stimme, und vom Zimmer unten
hört man rein Nichts. Meine hier anwesenden Herren Kollegen
von Courrour können daS so eben Gesagte bestätigen. Es sind
somit dieß zwei vollkommen erdichtete Geschichten. Ich hätte
deutsch wiederzugeben gewünscht, was ich soeben gesagt; aber
die Zeit drängt und ich hoffe, die Versammlung werde mich
nichts destoweniger verstanden haben. Anderseits sagt man, eS

sei dabei Geld gestohlen worden. Wenn nun aber solch eine

Klage vorgebracht wird, so ist eS Sache deS Gestohlenen zu
beweisen, daß Diebstahl stattgefunden habe. So ist daS
Verfahren in Deutschland. Man läßt zuerst daS angebliche Opfer
des DiebstahlS kommen, man frägt eS, ob eS bestohlen worden,
und auf seine Bejahung gestützt, beeidigt man den Betreffenden;
daraufhin kann man zuversichtlich gerichtliche Nachforschung
hallen. Im gegenwärtigen Fall wurde dieselbe nicht
vorgenommen, wie sie hätte gemacht werden können. Die Polizei
hat sich sofort an Ort und Stelle begeben, aber die ersten

Erforschungen wurden vielleicht nicht mit dem nöthigen Nach,
druck geleitet. Herr Kurz hat zuerst daS Wort ergriffen, um
das Begnadigungsgesuch zu bekämpfen. Er sagte, der

Vertheidiger der Eheleute Gueniat habe keine triftigen Gründe
gefunden, die zu Gunsten der Bitte sprächen. Ich erwiedere

darauf, daß, wenn dieses Gesuch in keine Einzelheiten eintritt,
eS nicht mehr Sache des Vertheidigers war, die Ehelcute
Gueniat rechtfertigen zu sollen. Bei diesem Anlasse muß ich

bemerken, daß, wenn ihr Anwalt, der zum erstenmal vor den

Schranken der Asstsen erschien, übrigens sich talentvoll bewies,
gewisse Mittel, gewisse Kniffe angewandt hätte, die sich nur
vor einem Gcschwornengerichl entwickeln lassen, eS möglich
gewesen wäre, die Sache eine andere Wendung nehmen zu lassen.

Herr Kurz sagte uns noch, daß ein Mitglied deS Gerichtshofes,
ein Jurassier, an die Schuld der Gueniat glaubte; aber er

hat uns nicht gesagt, ob die beiden andern Mitglieder, ebenfalls

aus dem Jura, derselben Ansicht waren, wenigstens
hinsichtlich der Todesstrafe. Die Ansicht einer Person entkräftet
daher durchaus nicht die Meinung der andern Mitglieder. Ich
komme zur Rede deS Herrn Bernard, der sagte, daß Jedermann
im Jura, daß die öffentliche Meinung die Gueniat verurtheile.
Das ist bald gesagt. Es gibt viele andere Fälle, die durch die

öffentliche Meinung verurtheilt sind, hinsichtlich deren man sich

nur zu häufig irrt. Der Redner hat von dem letztes Jahr in
der Umgebung von Corgèmont begangenen Mord gesprochen.

Allein dieser Fall ist der uns heute beschäftigenden Frage fremd.
Der Redner hat beigefügt, daß eS im Lande eine Art Revolution
gegeben hätte, wenn die Ehelcute Gueniat nicht verurtheilt
worden wären. Ich bestreite diesen Fall förmlichst. Ich habe
den Verhandlungen beigewohnt, und als der Gerichtshof die

Todesstrafe ausgesprochen hatte, erscholl auS der Mitte der

von einem lebhaften Eindruck bewegten Zuhörerschaft ein
Geschrei, das schwer zu beschreiben ist. Ich bin zur selben Zeit
hinausgegangen wie die Angeklagten, und ich habe keine

Drohung auSstoßen hören Wenn die Aussage des Herrn
Bernard richtig wäre, so würde daraus folgen, daß die Jury
ihr Verdikt unter dem Drucke des Publikums gefällt hätte, und

zur Ehrenrettung der Jury bestreite ich entschieden diese Zulage.
Freilich ist wahr, daß man mir gesagt hat, eS seien gewisse

Aeußerungen gefallen, allein ich stellte darüber die Landjäger

zur Rede, und diese sagten mir, sie hätten Nichts gehört, und
die Volksmasse habe sich ruhig verlausen. Wenn ich hier von

Itt
Landjägern gesprochen habe, so geschah eS, weil ich seit dem
Tode deS Herrn Dcsboeuf die Funktionen eines AmtSverweserS
des Bezirks DelSberg versehe. Ich gehe nun zur Rede deS

Herrn Tièche über. Mir scheint, er hätte nicht von Sachen
sprechen sollen, die der von uns hier zu behandelnden Frage
fremd sind, und er habe der Zeit des Großen Rathes nicht
Rechnung getragen. ES scheint, er lege viel Gewicht darauf,
daß ein Kopf falle, indem er deutsch sprach, um mehr Eindruck
auf die deutschen Vertreter auszuüben. Er hat eine Thatsache
angeführt, welche aufzunehmen nicht der Mühe werth ist.

Herr Tièche sagte, daß zur Zeit, als der Wahrspruch der
Geschwornen gefällt war und der Gerichtshof die Todesstrafe
ausgesprochen halte, Frau Gueniat hinter ihrem Manne sagte:
„Jetzt muß man Alles sagen." In der That hat sie diese

Worte ausgesprochen die auf Sie einen großen Eindruck gemacht
haben können. Aber es verhält sich damit folgendermaßen.
Den folgenden Tag begab ich mich in aller Frühe in's
Gefängniß; ich wende mich zur Frau Gueniat und rufe ihr das,
was sie zu ihrem Mann gesagt, in'S Gedächtniß zurück. „Oh,
antwortet sie mir, ich will Ihnen schon sagen, was das ist;
ich wollte den Geschwornen nur die Unterredung mit Friedli
mittheilen, die ich zu der Zeit mit ihm hatte, als er vor unserm

Haus vorbeiging, um daS Unglück den Eltern von Rebeuvelier
anzukündigen." Auf dieß reduzirt sich die Aeußerung: „Ich
will Alles sagen." Ich mußte mich mehrmals in'S Gefängniß
begeben, um die Eheleute Gueniat und Friedli zu sehen; ich
habe sie nach einander einvernommen. Im Hinausgehen auS

ihren Zellen blieb mir jedesmal der peinlichste Eindruck. Wenn
ich aus dem Zimmer von Friedli kam, sagte ich zu mir selbst:

Friedli ist ein schlechtes Subjekt und dieselbe Sprache führte
ich über die Gueniat, wann ich sie verließ Noch mehr: ich
hatte in Gegenwart deS Herrn Pfarrers von DelSberg mit
der Frau Gueniat eine Unterredung, ich stellte ihr vor, daß sie

Kinder habe und daß sie sich vor ihrem Tode wenigstens mit
der menschlichen Gesellschaft aussöhnen solle; jede Sünde finde
Vergebung. Sie antwortete mir, daß sie nicht schuldig sei,

daß sie das Henkerschwert wohl über ihrem Haupte sehe,
dennoch sich nicht schuldig bekennen könne. Der Mann führte
seinerseits gegen mich dieselbe Sprache. Als ich die Weisung
erhielt, sie nach Bern abführen zu lassen, begab ich mich nochmals

zu ihnen. In dem Zimmer deS Gueniat sah ich mit
Bleistift aus ein Brett geschrieben: „Johann Baptist Gueniat
und seine Frau sind vom Schwurgericht zu DelSberg zur
Todesstrafe verurtheilt worden. Vor Gott und den Menschen
erkläre ich, daß wir unschuldig sind. Friedli ist ein Schuft;
er wird vor Gott sich verantworten müssen." Ich gestehe

Ihnen, daß mir dieß einen eigenthümlichen Eindruck machte.
Erlauben Sie mir nun, auf die Art der Beweise zurückzukommen,
die man gegenüber den Gatten Gueniat geltend machen will.
Seit dem zweiten Tag nach dem Verbrechen ist Friedli im
Gefängnisse, und erst sechs Wochen nachher sind die Gueniat
angeklagt, und von wem? Durch ebendenselben Friedli, einen

Mitangeklagten, welcher eine Geschichte mit erdichteten Zusätzen
ausschmückte, die in einigen Einzelheiten als ganz falsch sich

ausgewiesen haben. ES steht mir nicht zu, die Beweggründe
zu prüfen, die dazu dienten, die Jury zu überzeugen; ich achte

ihren Wahrspruch zu sehr, als daß ich ihn tadeln wollte. Aber
hat man zum Mindesten sichere Indizien, wenn in Sachen kein

Beweis vorhanden ist? Ich finde deren ebensowenig.
Diejenigen, welche man vorgebracht hat, sind kleine Thatsachen,
die man von allen Seilen zusammengelesen hat, und die unter
andern Umständen als werthloS gehalten worden wären. Wäre
ich Mitglied der Jury gewesen, hätte ich vielleicht gestimmt,
wie sie; aber als Mitglied deS Großen Rathes ist mir erlaubt,
die Frage von einem andern Gesichtspunkte zu betrachten. ES

handelt sich bei mir darum, zu wissen, ob ich in meiner Stellung
verpflichtet bin, die Anklagen als gegründet und als hinreichend
annehmen zu müssen, um die Gueniat enthaupten zu lassen.

Ich denke dieß nicht, und halte mich durch den Wahrspruch
deS Schwurgerichts nicht für gebunden. Man sagt uns zwar
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daß wir, seitdem die Jury eristirt, uns nicht mehr über die

Frage auSzusprechen haben, aber gewiß sei, daß die Beweise

genügend gewesen, und daß wir genöthigt seien, den

Entscheid der Jury ohne Berathung hinzunehmen. Wenn eS sich

so verhielte, so könnte nicht mehr davon die Rede sein, vom
Großen Rathe eine Begnadigung zu begehren; dieses

verfassungsmäßige Vorrecht wäre dann ein todter Buchstabe, und doch

sieht die Verfassung über dem Gesetz, Der Herr Berichterstatter

hat uns gesagt, wir seien nicht als Kaflationshof
aufgestellt. Dieß ist wahr; wir können das Urtheil der Jury
nicht umstürzen, aber der Herr Berichterstatter verwechselt hier
die Freisprechung mit der lebenslänglichen Kettenstrafe. Nun
ist in meinen Augen diese Strafe schrecklicher als die Todesstrafe;

das Aufschlagen des Blutgerüstes ist ohne Zweifel
schrecklich, aber sah man nicht schon Individuen zum Schaffst
eilen, um daselbst je eher je lieber ihr Leben zu endigen,

als wollten sie ihren Tod beschleunigen? Was mich betrifft,
so will ich die Eheleute Gueniat nicht auf sölche Weise in
Freiheit setze». Sind sie schuldig, so will ich, daß sie eine

lange moralische und körperliche Peinigung ausstehen. Dieß
ist die wahre Strafe für große Verbrecher Erlauben Sie mir,
Ihnen einen Fall anzuführen, um Ihnen die Gefahr zu zeigen,

welche im Vollzuge der auf einfache Ueberzeugung der

Geschwornen hin ausgesprochenen Todesstrafe liegt. Vor einigen

Jahren wurde ein Individuum in Baiern zum Tode verurtheilt.
Man wendet sich an den Scharfrichter des OrteS, der aber

krank ist; man wendet sich an einen andern Henker, der aber

auS irgend einem Grunde erklärte, er könne nicht kommen;
endlich gelangte man zu einem dritten, der sagte, daß er außer
seinem Lande nicht enthaupten wolle. Alle diese Schritte
bedürfen Zeit; in der Zwischenzeit stellte sich beim Pfarrer ein

Individuum und erklärt, daß er der eigentliche Schuldige sei.

Man zweifelt an der Aufrichtigkeit seiner Worte, sobald aber

die Untersuchung beendigt war, fanden sich alle Elemente der

Schuld auf Rechnung desjenigen, der sich zuletzt.angeklagt
hatte. So ist also die Krankheit eines Scharfrichters Schuld,
daß nicht ein Unschuldiger geköpft wurde! Es wird eine Zeit
kommen, wir wollen eS hoffen, in der wir keinen Scharfrichter
mehr finden werden, da man sie schon jetzt außer dem Kanton
suchen muß. Wenn die öffentliche Erziehung genug
fortgeschritten, wenn sie hinlänglich im Lande herum verbreitet sein

wird, so wird die Todesstrafe durch die Thalsache selbst

abgeschafft werden, daß man Niemanden finden wird, der den

Kops eines Mitmenschen abschlagen würde. ES wird sogar

eine Zeit geben, wo Niemand seinen Boden zur Vollziehung
einer Todesstrafe hergeben wird. ES scheint, daß die Todesstrafe

nicht so sehr abschreckt, wie man sagt, was man aus
dem mit demselben Gueniat Vorgefallenen ermessen kann. Als
einer Namens Gillotte zum Tode verurtheilt worden, begab sich

Gueniat nach Pruntrut, um der Hinrichtung beizuwohnen.
Sie wurde aber auf 8 Tage verschoben. Er kehrte ein zweites

Mal dahin zurück. Einige Tage vor seiner Verhaftung machte

er sich ein Vergnügen daraus, von den Bewegungen und den

Zuckungen im Gesichte des Verbrechers zu sprechen, von dem

heraussprudelnden Blute, u. s. w. Sie sehen wohl, daß ihn
dieß nicht abgeschreckt hat. Wenn die Eheleute Gueniat schuldig
sind, woran mir jedoch zu zweifeln erlaubt ist, so behaupte ich

dagegen, daß eS Friedli in weit höherm Maße ist, er, der wie
das Kind vom Hause zu betrachten war, das Verbrechen ab-
gekarlet hatte, er, der vielleicht das HauS öffnet und schließt,
der endlich schweigt und keinen Lärmen macht, als eS sich um
das Gut, vielleicht um daö Leben seiner Meisterleute handelte.

Ja, in meinen Augen ist er am meisten schuldig. Aus allen
den Gründen, die ich soeben auseinandergesetzt habe, beschwöre
ich Sie, für Strafumwandlung zu stimmen.

Scherz, Regierungsrath. Ich ergreife nur das Wort,
um ein Mißverständniß aufzuklären. Ich vernahm nämlich, es

gehe daS Gerücht, die Frau Gueniat habe mir Mittheilungen
gemacht. Ich will Ihnen mittheilen, wie sich die Sache ver¬

hält. ES handelte sich um zwei Menschenleben, daher schien
mir die Sache wichtig genug, mich genau von der Sachlage
zu unterrichten Ich begab mich daher zu den Gueniat in'S
Gefängniß, zuerst zur Frau und fragte sie, waS sie damit habe
sagen wollen, als sie nach Verkündung des WahrspruchcS der
Geschwornen ausrief: jetzt sei die Zeit da, Alles zu sagen! und
warum sie auf einen Wink des ManneS geschwiegen habe. Sie
antwortete, sie habe damit blos gemeint, daß Friedli nun ihre
Nichte heirarhen könne. Auf meine Bemerkung, daß mir daS
sehr unwahrscheinlich vorkomme, indem sie kaum etwas so

Geringfügiges hätte sagen wollen, blieb sie dabei. Ich ging hierauf
zn Gueniat und fragte ihn, warum er seiner Frau einen
abwehrenden Wink gegeben habe, als sie die erwähnte Bemerkung
machte. Er leugnete lebhaft, und als ich ihm bemerkte, daß
nicht nur Zeugen und das Gericht selbst den Ausruf seiner
Frau gehört, sondern daß seine Frau mir eS soeben bestätigt
habe, erwiderte er heftig, sie lüge, wenn sie daS sage, und daS

ganze Gericht lüge. Er war dabei in Verlegenheit. UebrigenS
war der Gesammleindruck, den die Gueniat auf mich machten,
nicht ein für sie günstiger.

Karrer. Wenn eS sich heute darum handeln würde, ob
wir die Todesstrafe abschaffen oder beibehalten wollen; wenn
wir ein Strafgesetzbuch zu berathen hätten, so begriffe ich alles,
was von den verschiedenen Rednern angebracht wurde. Da eS

sich aber nicht darum handelt, sondern um die Frage, ob wir
die Todesstrafe für ein Ehepaar, welches eines der grausamsten
Verbrechen begangen hat, in Gefangenschaft umwandeln wollen,
so glaube ich, wir dürfen gegenüber dem bestehenden Gesetze,
gegenüber dem Wahrspruche der Geschwornen und gegenüber
ver öffentlichen Meinung nicht wohl Begnadigung aussprechen.
Man kann verschiedener Ansicht sein über die Todesstrafe, aber
wenn man weiter geht und vor das Forum des Großen Rathes
Verhandlungen ziehen will, die vor den Geschwornen stattgefunden

haben, dann sollte die Behörde dieselben Mittel zur
Aufklärung über den Thatbestand zur Verfügung haben, auch die
betreffenden Zeugen abhören können, u. s. w., und das wird
Niemand wollen. Die Frage, welche wir zu entscheiden haben,
ist die: sind die Motive, welche dem Urtheile des Gerichtes zu
Grunde liegen, der Art, daß die Strafe zu hart erscheint? Sind
die Umstände so beschaffen, daß dadurch daS Verbrechen in
irgend einer Richtung gemildert wird? Wenn wir nun finden,
daß bei einem solchen Verbrechen auch nicht der geringste Ent-
fchulbigungS. und Milderungsgrund, weder in moralischer noch
in rechtlicher Beziehung angeführt werden kann, so liegt eS nach
meiner Ansicht nicht in der Stellung deö Großen Rathes, in
einem solchen Falle gegenüber der öffentlichen Meinung, dem
Wahrspruche der Geschwornen und dem bestehenden Gesetze
Begnadigung eintreten zu lassen, einzig auf daS Vorgeben
gestützt, daß der Beweis nicht vollständig sei. Man beruft sich
auf die öffentliche Meinung; diese hat sich aber in vorliegendem
Falle so bestimmt ausgesprochen, daß Jedermann sagt, wenn die
Verurtheilten begnadigt werden, so sei eS ungerecht. Wir sollen
uns daher hüten, daS RechtSgefühl, daS im Volke herrscht, zu
demoralistren, und dieß würde geschehen, wenn wir in einem
Falle, wo eS nicht begründet wäre, eine Begnadigung auS-
sprächen. Man sagt, die Gesellschaft könne vor dem Verbrecher
sicher gestellt werden ohne Todesstrafe. In der Regel ist dieß
richtig. Aber die Kriminalstatistik weist andererseits eine Menge
Betspiele nach, welche dagegen sprechen. ES gibt eine Menge
Fälle, in denen solche Verbrecher zwar eingesperrt waren, aber
dann ihre Wärter überfielen, mißhandelten, selbst tödelen und
wenn solche Menschen wieder zur Freiheit gelangen, wie Gueniat

aller Beschreibung nach zu sein scheint, dann ist Leben und
Eigenthum der Bürger in Gefahr. ES ist nicht immer möglich,
die Gesellschaft durch Etnsperrung des Verbrechers vor diesem
sicher zu stellen; daher soll man den Verurtheilten durch
Anwendung der durch daS Gesetz angedrohten Strafe in die
Unmöglichkeit versetzen, neue Verbrechen zu begehen. Die Begnadigung

ist ein schönes Recht deS Großen Rathes, aber wenn



man sie in Fällen anwenden will, wie hier, so will ich lieber
die Todesstrafe abschaffen, als das Rechtsgefühl des Volkes so

verletzen, wie eS im vorliegenden Falle geschehen würde.

Dr. Manuel. Ich unterstütze den Antrag des Regie,
rungsrathes. Dieses Verbrechen ist allerdings eines der schwersten,
die seit längerer Zeit begangen wurden. Es ist ein Mord, ein
Doppelmord, der unter gräßlichen Umständen verübt wurde.
Ich bin für die Todesstrafe, nicht nur um sie als Abschreckungsmittel

anzuwenden, sondern weil ich glaube, daß eS Verschuldungen

gebe, die unter Umständen so schwer stnd, daß sie nur
durch den Tod gesühnt werden können. DaS Leben ist des
Menschen höchstes Gut, und wer ihm dieses Gut nimmt, soll
mit dem Tode bestraft werden. Dahin gehören alle Arten von
Mord und allfällig Mordbrand. Ich bin also grundsätzlich für
die Todesstrafe, auch vom Standpunkte der positiven Gesetzgebung

aus. Wir würden sonst die Skala der Strafen ganz
verrücken. Sie werden eS doch nicht gerechtfertigt finden, daß ein
Dieb, der einen Einbruch begangen hat, am gleichen Orte
eingesperrt werde, wie ein Mörder. In andern Staaten gibt eS

Galeeren, auf denen die Freiheitsstrafe verschärft werden kann.
Herr Karrer hat mich der Ausgabe enthoben, darzulhun, daß
wir hier nicht die Frage der Schuld oder Nichtschuld zu prüfen
haben; das ist nur Sache des Gerkchls, und bei der Institution
der Jury ist es, wie der Herr Berichterstatter bemerkte, noch
weniger möglich, sich hier den Sachverhalt klar vorzustellen als
bei dem schriftlichen Verfahren ; da kann die Verhandlung
wiederholt, die Prozedur kann nachgelesen werden; aber bei den
Geschwornen, wo daS Urtheil auf einem innerlichen Akte beruht,
ist es gar nicht möglich, sich in ihre Stellung zu versetzen
Man könnte einwenden, das sei gefährlich, man habe keine
Garantien. Freilich sind solche vorhanden. Es darf Niemand
in Anklagezustand versetzt werden, eS sei denn, die Anklagekammer

habe genügende Motive dafür gefunden Eine zweite
Garantie liegt darin: eS werden zwölf freie Männer aus dem
Volk erwählt, welche den Wahrspruch fällen; der Angeklagte
kann sich vertheidigen; nach dem Urtheile steht ihm daS Recht
zu, die Kassation anzurufen. Ich glaube also, der richtige
Standpunkt würde verkehrt, wenn man hier die Frage der
Schuld oder Nichtschuld erörtern wollte; die heutige Diskussion
beweist das. Das Begnadigungsrecht ist hauptsächlich
anzuwenden, wenn die Gesetzgebung mit der Zeit nicht mehr im
Einklänge Kehl; ebenso ist es gerechtfertigt, wenn ganz besondere

Umstände obwalten, wie gute Antezedentien oder ganz neue
Gründe, die zu Gunsten deS Vcrurtheilten sprechen. Ich theile
ganz die Ansicht deS Herrn Karrer, ich will lieber die Todesstrafe

auS der Gesetzgebung entfernen, als sie bestehen lassen und
sie im speziellen Fälle dadurch abschaffen, daß man die Verur-
theilten begnadigt.

Bühler (nach mehrfachem Schlußruf). Ich habe Ihre
Geduld bisher noch nicht viel in Anspruch genommen, aber
die Angelegenheit, in der eS sich um zwei Menschenleben handelt,
ist auch für das jüngste Mitglied deS Großen Rathes wichtig
genug, um sich einige Worte zu erlauben. Ich stimme für
Begnadigung. Dadurch will ich nicht das Gesetz mißachten,
aber ich will von einem R.chte, daö über dem auS der Zeit
der Blutrache herrührenden Gesetze steht, Gebrauch machen.
Ich will der Gerechtigkeit nicht zu nahe treten; aber fordert
sie den Tod des Angeklagten? Wenn man Leben um Leben

fordert, so kann man aus dem gleichen Grunde auch Aug' um
Aug', Zahn um Zahn fordern. Anders verhält eö sich, wenn
man die innere Seite deö Verbrechers bebandelt. Wenn Einer
so tief gesunken ist, daß er ein Verbrechen begeht, von dem man
sag», eS könne Acht anders gesühnt werden, als durch den Tod,
so begeht man durch Anwendung der Todesstrafe eine
Ungerechtigkeit, nämlich die, daß man daS Prinzip der Besserung
ausschließt. Man macht eS dem Verbrecher unmöglich, sich zu
bessern, wenn man ihn von heute auf morgen durch das Schwert
vom Leben zum Tode bringt. Der Kanton Bern hat die kör-

Tagblatt des Großen Rathes «SKt.

lt3
perliche Züchtigung, als mit seinen Begriffen von Humanität
und Sittlichkeit im Widerspruche stehend, abgeschafft, und wenn
das der Fall ist, so soll man auch die Todesstrafe nicht mehr
anwenden. Man kann den Verbrecher durch Einsparung un.
schädlich machen und dadurch die menschliche Gesellschaft
vollständig sicher stellen. Dabei ist doch immerhin die Möglichkeit
gegeben, daß ein allfällig ungerechtes Urtheil, das bei Menschen
möglich ist, später einigermaßen gut gemacht werden kann.
Man hört oft im Volke den Einwurs machen: warum die
Leute lebenslänglich im Zuchthause füttern! Dagegen ist erstens
zu erwiedern, daß die Sträflinge nicht nur gefüttert, sondern
auch zur Arbeit angehalten werden. Zweitens erfordert eS die
Humanität. Stellen Sie sich das Schauspiel einer Hinrichtung
vor, wenn der Verurtheille», in Schweiß gebadet, mit gebundenen

Händen durch eine unabsehbare Menschenmenge auf daS
Schaffet geführt wirv; dieses Aufpflanzen des Unglücklichen,
dieses Zubereiten, — der Schwertstreich — das Ausspringen
des Blutes, alle damit verbundenen Ceremonien sind mit der
heutigen Anschauungsweise nicht vereinbar; eS verletzt das
Gefühl. Wenn man den Zweck der Todesstrafe in'S Auge faßt,
so sage ich: der Unverbesserliche kümmert sich nicht darum, ob
er lebenslänglich in Gefangenschaft gehalten oder zum Tode
verurtheilt werde; lieber stirbt er. um einmal Ruhe zu haben.
Wenn Sie übrigens in Bezug auf Schuld oder Nichtschuld der
Gueniat irgend welche Zweifel haben, so warne ich Sie. Lassen
Sie sich lieber noch Zeit und Gelegenheit geben, die Sachlage
genauer zu prüfen, ob wirklich beide schuldig seien. Nach meiner
Ansicht ist jedenfalls die Frau am Morde nicht schuldig; wenn
sie nichts anderes gethan, als das Geld zu nehmen, so ist sie

nicht eine Mörderin. Ich stimme zur Begnadigung.

Engemann. Herr Karrer sagte, die Begnadigung solle
nur da Anwendung finden, wo die Strafe zu hart sei. Ich
anerkenne diese Beschränkung deS Begnadigungsrechtes nicht,
sondert, ich glaube, wir häbcn das Recht, auch da Begnadigung
eintreten zu lassen, wo solche Bedenken gegen das Urtheil
vorliegen, wie sie hier obwalten. Ich lasse mir dieses Recht nicht
nehmen und empfehle Ihnen aus diesem Grunde die

Begnadigung.

Herr Berichterstatter. Nur zwei kurze Bemerkungen.
Einige Redner, welche für Begnadigung sprachen, verfochten
die Ansicht, daß die Todesstrafe abzuschaffen sei. So lange
aber die bestehenden Gesetze diese Strafe androhen und so lange
die vorliegenden Entwürfe eines neuen Strafgesetzes deren
Beibehaltung empfehlen, möchte ich fragen : ob es zweckmäßig sei,
im vorliegenden Falle den Grundsatz der Abschaffung anzuerkennen.

Wenn Sie in einem speziellen Falle, abgesehen von
Votschriften des Gesetzes, dieser Ansicht Rechnung tragen

wollen, so ersuche ich den Großen Rath, sich eine bessere

Gelegenheit zu wählen. Wenn je ein Fall ungünstig für die
grundsätzliche Abschaffung der Todesstrafe ist, so ist es der
vorliegende, und wenn die öffentliche Meinung die Abschaffung
der Todesstrafe verlangt, so schreite man nicht im Falle deS

gräßlichsten Verbrechens dagegen ein. Sie würden dadurch mit
der öffentlichen Meinung in Widerspruch kommen. Die Theorie
der Todesstrafe lasse ich unberührt. Meine zweite Bemerkung
betrifft unsere Stellung gegenüber dem Geschwornengerichte.
Man hat Ihnen hier die Sache ganz so dargestellt, wie vor
einem Gerichtshofe. Nach dem Votum des Herrn Kaiser sollte
der Große Rath, in Abweichung vom Urtheile deS Gerichts,
vom Wahrspruche der Geschwornen, einfach die beiden Gueniat
köpfen lassen aber den Friedli mit ihnen. DaS ist das
Resultat deS von Herrn Kaiser abgegebenen Votums, daß man
den Frievli auch auf das Schaffst schicke. Nach Herrn Feune
sollte man den Friedli hinrichten, die Gueniat dagegen
heimschicken. Wenn Sie sich als Gerichtshof konstituiren wollen,
so mögen Sie eS thun. Das Urtheil ist da, und was würde
eS den Gueniat nützen, wenn Friedli seinen Kopf auch verlieren
würde? Man kommt indessen zu einer ganz andern Ueber»
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zeugung, wenn man die Akten gelesen hat Der Große Rath
hat allerdings freie Hand im Begnadigungsrechte; aber wir
sind hier nicht in der Stellung eines Gerichtshofes. Es ist

Sache des Gefühls, einen Verurtheilten zu begnadigen, und
wenn Sie Gründe haben, so mögen Sie es thun, aber nicht
als Révision des Urtheils, sonst zerstören Sie das Prinzip deS

Geschworneninstitutes und der Gewallentrennung, welche durch
die Verfassung garantirt ist. Es überraschte mich, von Herrn
Feune zu hören, er stimme für Begnadigung, während er im
gleichen Momente sagte, die lebenslängliche Kettenstrafe sei viel
schwerer als die Todesstrafe; er würde also zu einer Erschwerung
der Strafe für die Gueniat stimmen; dann ist es keine Be.
gnadigung mehr. Auch eine solche Erschwerung des Urtheils
möchte ich nicht, es wäre ebenfalls, eine Verletzung der richterlichen

Gewalt. Ich stelle den Entscheid dem Großen Rathe
anheim, und empfehle Ihnen den Antrag des Regierungs-
ralhcs,

Abstimmung.
Von 159 Stimmenden fallen:

Für Abschlag

„ Willfahr
87 Stimmen.
72

Die Petenten sind somit abgewiesen.

Im ersten Wahlgange wird mit 6l Stimmen von 80
Stimmenden gewählt:

Herr Fürsprecher Kummer in Bern.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Aarwangen.

Vorgeschlagen sind:

s. Von der Amtswahlversammlung:

Herr Johann KellerhalS, Notar und Rechtsagent, in
Langenthal.

„ Ulrich Jordi, Notar und Amtsrichter, im Lindenholz.

b. Vom Obergerichte:

Herr Karl Friedrich Hunziker, Fürsprecher, in Bern.

„ Samuel Pfister, Fürsprecher, in Langenthal.

Mit 37 Stimmen von 94 Stimmenden wird im ersten
Wahlgang erwählt:

Herr Notar und RechtSagent Kellerhals in
Langenthal.

Auf den Antrag der Direktion der Justiz und
Polizei und des Regierungsrathes wird folgenden,
wegen einer Schlägerei, die den Tod des Augustin Borne von
Is Pin cln Dtrele zur Folge halte, zu sechsmonatlicher Ein-
sperrung verurtheilten Personen der noch ausstehende Rest
dieser Strafe begnadigungsweise erlassen, nämlich:

1. Zepi Maitre von Epauvillers.
2. Nicolas Maitre „ „
3. Arnoud Maitre „ „
4. Ignace Zobi von Courtedour.
5. François Zobi „ „6. François Borne von là Pin clu Dlrà
7. Clement Borne „ „
8. Element Bouvier „ „9 Eugène Maitre „ „

1V. Sylvain Maitre „ „
11. Augustin Perret „ „

Der Herr Justizdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Slrafnachlaß zum Zwecke der Herstellung friedlicher
Verständigung zwischen den betreffenden Ortschaften.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird durch das
Handmehr genehmigt.

Durch Zuschrift vom 6. dieß Monats erklärt Herr Johann
Schori aus Höfen bei Wahlen seinen Austritt aus dem

Großen Rathe, wovon im Protokolle Notiz genommen wird.

Zum Schlüsse wird ein Anzug deS Herrn Großrath
KrebS und 35 anderer Mitglieder verlesen, welcher eine

Erhöhung veS Taggeldes der Geschwornen von
Fr. 3 aus wenigstens Fr. 4 beantragt.

Die Genehmigung des Protokolls wird dem Herrn
Präsidenten und dem Herrn Vizepräsidenten überlassen.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Biel.

Vorgeschlagen sind:

a. Von der Amtswahlversammlung:

Herr Friedrich Kummer, Fürsprecher, in Bern.

„ Friedrich Wilhelm Moll, Notar, in Biel.

b. Vom Obergerichte:

Herr Gustav Blösch, Fürsprecher, in Biel.
Friedrich Renser, Fürsprecher, in MeiniSberg.

Das Präsidium erklärt hierauf die außerordentliche
Sitzung als geschlossen.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind



Berzeichniß

der seit der letzten Session eingelangten Borstel¬
lungen und Bittschriften.

1860.

Borstellung des Gemeinderathes von Laupen, betreffend den
Neubau der Sensebrücke, vom 19. Dezember.

Strafnachlaßgesuch von Bendikt Burri von Schöpfen, vom
29. Dezember.

1861.

UnterstützungSgesuch des Herrn Pfarrer Karr er zu LieSberg,
vom 9. Januar.

ItS

Vorstellung der Gemeinde Courtemaiche um Ertheilung
des Erpropriationsrechtcs, vom 9. Januar.

Protestation des GemeinderathcS von Pruntrut gegen Um¬
wandlung deS Kollegiums in die gemischte Normalschule,
vom 9. Januar.

Strafumwandlungsgesuch deS Jos. Ecobert zu Montignez,
vom 9. Januar.

Strafnachlaßgesuch von Fürsprecher und Notar I. Lüthi von
AuSwyl, vom 21. März.

Bußnachlaßgesuch von Saml. Mosimann von Buchholterberg,
vom 2. April.

Vorstellung von Bauunternehmern der Ostw est bahn, vom
3. April.

Vorstellung von Louis de GoumoiS, betreffend Vornahme
einer RechnungSrevtsiton, vom 4. April.
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